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Vorwort 

Der Deutsche Bundestag hat am 9. April 1981 die 
Einsetzung der Enquete-Kommission „Neue Infor-
mations- und Kommunikationstechniken" beschlos-
sen und ihr die Aufgabe zugewiesen, die Probleme 
der neuen Informationstechniken unter rechtlichen, 
insbesondere verfassungsrechtlichen, datenschutz-
rechtlichen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftli-
chen, finanziellen, technischen und organisatori-
schen Aspekten national wie international darzu-
stellen und Empfehlungen für entsprechende Ent-
scheidungen zu erarbeiten. 

Für die Enquete-Kommission wurden von den 
Fraktionen folgende Mitglieder des Deutschen Bun-
destages benannt: 

CDU/CSU-Fraktion: Abg. Krey 
Abg. Dr. Laufs 
(ab Oktober 1982) 
Abg. Linsmeier 
Abg. Dr. Schwarz-Schilling 
(bis 3. Oktober 1982) 
Abg. Weirich 

SPD-Fraktion: 	Abg. Börnsen 
(ab Dezember 1982) 
Abg. Dr. Dübber 
(bis November 1982) 
Abg. Dr. Nöbel 
Abg. Paterna 

FDP-Fraktion: 	Abg. Dr. Hirsch 
Abg. Schäfer (Mainz) 

Ferner benannten die Fraktionen als Sachverstän-
dige: 

— Prof. Dr. Denninger 

— Dr. Gissel 

— Hilmar Hoffmann 

— Prof. Dr. Hoffmann-Riem 

— Dietrich Ratzke 

— Prof. Dr. Ricker 

— Friedrich Wilhelm v. Sell 

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages stellte 
der Kommission ein Sekretariat unter der Leitung 
von MR Dr. Kretschmer (bis 14. März 1982) und 
RegDir Dr. Heymer (ab 15. März 1982) sowie den 
Mitarbeitern ORR Bender (bis 14. Oktober 1982), 
ORR'n Hadamik, OAR Güth sowie die VA'en Feuser 
und Kment zur Verfügung. 

Zu schwerpunktmäßigen Beratungsbereichen wur-
den zeitweise die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
RegDir Dr. Jäger, ORR Dr. Kolbe und ORR Dr. 
Lunze dem Sekretariat zugewiesen. 

Die Enquete-Kommission „Neue Informations- und 
Kommunikationstechniken" hat sich am 25. Mai 
1981 konstituiert. Nach Vereinbarung im Ältesten

-

rat bestimmte die Kommission den Abg. Dr. 
Schwarz-Schilling zum Vorsitzenden und den Abg. 
Paterna zum stellvertretenden Vorsitzenden. Am 
28. Oktober 1982 trat der Abg. Linsmeier die Nach-
folge des bisherigen Vorsitzenden an, der am 4. Ok-
tober 1982 zum Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen ernannt worden war. 

Die Kommission hielt in der Zeit vom 25. Mai 1981 
bis zum 10. März 1983 dreiundsechzig Kommis-
sionssitzungen und Unterkommissionssitzungen 
ab. Sie veranstaltete drei öffentliche und eine nicht-
öffentliche Anhörung und vier Informationsreisen, 
und zwar nach Kanada/USA, Großbritannien/Nie-
derlande/Belgien/Luxemburg, Japan und Italien. 

Wegen der vorzeitigen Beendigung der 9. Wahlpe-
riode konnte die Kommissionsarbeit nicht abge-
schlossen werden. Die Kommission legt deshalb 
eine Arbeitsdokumentation vor. Diese zeigt auf, 
welche Themen in die Erörterung aufgenommen 
wurden und bis zu welchem Punkt sie beraten wer-
den konnten. Eine endgültige, zusammenfassende 
Erörterung der einzelnen Zwischenergebnisse 
konnte nicht mehr durchgeführt werden: insbeson-
dere konnten die Zusammenhänge zwischen den in 
einzelnen Teilbereichen erkannten Positionen und 
Gegebenheiten nicht mit den Ergebnissen anderer 
Teilbereiche verglichen und in einer Gesamtbewer-
tung verdeutlicht werden. Auch konnten Formulie-
rungen, die aus z. B. technischer Sicht akzepiert 
wurden, nicht in eine Zusammenschau auch 
der wirtschaftlichen oder gesellschaftspolitischen 
Aspekte eingebracht werden. In Ermangelung der 
für ein Gesamtergebnis erforderlichen Gesamtdis-
kussion ist der vorgelegte Bericht lediglich eine Ar-
beitsdokumentation. Es wird der Diskussionsstand 
innerhalb der Kommission festgehalten; der An-
spruch, ein endgültiges Ergebnis vorzulegen, wird 
nicht nur nicht erhoben, sondern ausdrücklich ver-
neint. 

Schon bald nach dem Beginn der Beratungen muß-
ten die Mitglieder der Kommission erkennen, daß 
der ihnen vom Plenum des Deutschen Bundestages 
erteilte Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit Wis-
senschaft und Praxis den Sachkomplex der Einfüh-
rung der „Neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken" zu analysieren und die notwendi-
gen politischen und gesetzgeberischen Maßnahmen 
vorzubereiten, eine Einbeziehung zusätzlicher und 
anders gelagerter Problemfelder in die Untersu-
chung und eine grundsätzlichere und detailliertere 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen 
Grundfragen bedingte, als zum Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung vorhergesehen wurde. Die volle 
Reichweite der Auswirkungen der „Neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken" auf alle Be- 
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reiche des gesellschaftlichen und individuellen Zu-
sammenlebens wurde erst im weiteren Verlauf der 
Untersuchungen offenbar. Damit erwies sich auch 
der ursprünglich vom Deutschen Bundestag vorge-
sehene Zeitrahmen als zu eng. 

Die Kommission fand bei der Aufnahme ihrer Ar-
beiten einen öffentlichen Diskussionsstand vor, der 
in weiten Bereichen kontroverse, teilweise auch po-
litisch fixierte Positionen widerspiegelte. Um der 
Gefahr des ständigen Aufeinanderprallens der vor-
formulierten politischen Positionen zu begegnen 
und eine sachliche Auseinandersetzung mit den 
Problemen zu ermöglichen, entwickelte die Kom-
mission ein zweistufiges Arbeitskonzept. In einem 
ersten Schritt sollte eine Bestandsaufnahme erfol-
gen und erst in einem zweiten Schritt der ermittelte 
Handlungsbedarf in Form von Empfehlungen an 
die zuständigen Gremien dargestellt werden. Bei 
der Entscheidung für dieses Arbeitskonzept gingen 
die Mitglieder der Enquete-Kommission davon aus, 
daß eine Problemdefinition aufgrund einer gemein-
sam durchgeführten Sachaufklärung die bestehen-
den Meinungsunterschiede auf ihren tatsächlichen 
Kernbereich zurückführen und dadurch auch die 
Verabschiedung von teilweise übereinstimmenden 
Empfehlungen erleichtern würden. Es zeigte sich 
aber schon bald, daß eine strenge Grenzziehung 
zwischen Sachaufklärung und Wertung nicht mög-
lich war. Ein wesentlicher Beitrag der Enquete

-

Kommission zur Lösung der komplexen Aufgaben-
stellung mußte deshalb darin bestehen, bereits auf 
der Ebene der Tatsachenfeststellung einen Kon-
sens der verschiedenen Seiten herbeizuführen. Es 
war offensichtlich, daß der erforderliche Einigungs-
prozeß zwar mühselig, aber als Basis für die weitere 
Arbeit unverzichtbar war. 

Dieses sachliche Arbeitskonzept wurde durch eine 
personelle und organisatorische Komponente er-
gänzt. Die Kommission setzte vier Unterkommissio-
nen für die Bereiche „Technik" (UK 1), „Wirtschaft, 
Kosten, Finanzierung und Organisationsstruktu-
ren" (UK 2), „Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" (UK 3) und „Recht" (UK 4) zum Zwecke der 
Vorbereitung verabschiedungsreifer Vorlagen für 
die Gesamtkommission ein. 

Zu Vorsitzenden der Unterkommissionen wurden 
bestimmt: 

Dr. Gissel 
für den Beratungsbereich der UK 1, 

Abg. Linsmeier 
für den Beratungsbereich der UK 2, 

Abg. Dr. Nöbel 
für den Beratungsbereich der UK 3, 

Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
für den Beratungsbereich der UK 4. 

Diese Maßnahme sollte einerseits der Konzentra-
tion der Sachkompetenz in den Spezialbereichen 
und andererseits der intensiveren Durcharbeitung 
detaillierter Fragen in Gruppen dienen, um auf 
diese Weise die gemeinsame Meinungsbildung zu 
erleichtern. Im Hinblick auf die Unterkommission 
„Recht" wurde von vornherein vorgesehen, daß sie 

nicht eine rechtliche Analyse des gesamten Pro-
blemfeldes geben, sondern nur punktuell auf kon-
krete Arbeitsaufträge anderer Unterkommissionen 
hin tätig werden sollte. 

Bei der Darstellung der im Rahmen der Bestands-
aufnahme getroffenen Feststellungen mußte eine 
Gewichtung vorgenommen und eine entsprechende 
Auswahl getroffen werden. Darüber hinaus war es 
erforderlich, die „Feststellungen" in ihrem Bedeu-
tungsgehalt zu konkretisieren und durch Beispiele 
anschaulich zu machen. Sie bedurften also zusätzli-
cher Erläuterungen. Aus dieser Notwendigkeit 
folgte zwingend eine Zweiteilung des ersten Ar-
beitsschrittes in „Feststellungen" und „Erläuterun-
gen". 

Bei den Erörterungen der Sachkomplexe „Wirt-
schaft" und „Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" zeigte sich, daß es nicht sinnvoll war, nur 
solche Bereiche zu erörtern, die zweifelsfrei der Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes unterliegen, 
sondern daß zumindest in die Bestandsaufnahme 
auch der Gesamtkomplex einbezogen werden muß-
te. Die Kommission ging allerdings immer davon 
aus, daß es nicht Sache eines Bundestagsgremiums 
sei, den Ländern Empfehlungen für die von diesen 
zu treffenden Maßnahmen zu geben. Trotz dieser 
unmißverständlich erklärten Selbstbeschränkung 
war es nicht möglich, den für die Enquete-Kommis-
sion wünschenswerten Informationsaustausch mit 
den Ländern zu realisieren. 

Der Kommission ist es durch die Verwirklichung 
ihres Arbeitskonzeptes weitgehend gelungen, Kon-
sens über die festzustellenden Tatsachen und die 
ergänzenden Erläuterungen zu finden. Teilweise 
blieben allerdings die „Feststellungen" und „Erläu-
terungen" kontrovers und es sind eine Reihe von 
Lücken geblieben. Bei einem Fortgang der Arbeiten 
hätten einige Meinungsverschiedenheiten mögli-
cherweise aber noch ausgeräumt werden können. 
Angesichts des durch die vorzeitige Beendigung der 
9. Wahlperiode entstandenen Zeitdrucks war jedoch 
eine weitere wissenschaftliche Durchdringung der 
Problematik und die Fortführung des Einigungs-
prozesses nicht mehr möglich. In mehreren Berei-
chen blieb deswegen keine andere Wahl, als ledig-
lich die unterschiedlichen Positionen zu dokumen-
tieren. Dabei haben die einzelnen Textstellen in der 
Gesamtkommission bzw. in den Unterkommissio-
nen einen unterschiedlichen Beratungsstand er-
reicht, der in der Einleitung erörtert wird. In beson-
derem Maße trifft dies für die durch die neuen 
Techniken aufgeworfenen Rechtsprobleme ein-
schließlich der jeweiligen Fragen nach einem Rege-
lungsbedarf zu. Nur ein Teil der hierzu erarbeiteten 
Vorlagen konnte in der Unterkommission „Recht" 
zu Ende beraten und verabschiedungsreif formu-
liert werden. In der Gesamtkommission kamen die 
Rechtsfragen insgesamt nicht mehr zur Beratung. 
In einem Anmerkungsteil wurden schriftliche Vo-
ten festgehalten, die zumeist vorgelegt wurden, 
nachdem die Beratungen der Unterkommissionen 
und der Enquete-Kommission in der Sache beendet 
waren. Auf den Empfehlungsteil wurde vollständig 
verzichtet. 
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Diese Darstellung des Beratungsstandes bietet al-
lerdings kein vollständiges Bild der Arbeiten der 
Enquete-Kommission und der Beschäftigung der 
Mitglieder mit den angesprochenen Problemberei-
chen, da sie weitgehend die umfangreichen Vorar-
beiten und die intensive Diskussion außerhalb der 
Sitzungen unberücksichtigt läßt. 

Für die Mitglieder der Enquete-Kommission ist es 
unbefriedigend, daß die Probleme nicht in allen Be-
reichen mit der wünschenswerten Gründlichkeit er-
arbeitet und ausdiskutiert werden konnten und die 
Beratungsergebnisse deshalb nur einen vorläufigen 
und partiellen Meinungsstand wiedergeben. Insge-
samt glaubt aber die Kommission, mit der umfang-
reichen Materialsammlung, der Definition wichti-
ger Probleme und der bisher geleisteten Konsens-
bildung einen wesentlichen Beitrag zur Erörterung 
der tiefgreifenden und vielschichtigen Probleme er-
bracht zu haben, die durch die rasche Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechniken 
sowie ihrer Anwendung in nahezu allen gesell-
schaftlichen Bereichen entstehen werden. 

Besonderer Dank gebührt den sachverständigen 
Mitgliedern der Kommission, die sich nicht nur al-
len Mühen einer solchen auch zeitaufwendigen 
Kommissionsarbeit unterzogen haben, sondern die 
vor allem und an hervorragender Stelle zur Sache 
beigetragen haben. 

Hervorgehoben werden soll aber auch der Dank an 
diejenigen, die als Gutachter, als Teilnehmer in den 
Anhörungen oder auch als kompetente Gesprächs-
partner aus den Bundesministerien der Kommis-
sion zur Verfügung gestanden haben. 

Nicht zuletzt gebührt den die gesamte Arbeit beglei-
tenden wissenschaftlichen Instituten, dem Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Hein-
rich-Hertz-Institut und der Prognos AG, insbeson-
dere den Herren Dr. Seetzen und Dr. Schrape ganz 
besonderer Dank und Anerkennung. 

Herzlich zu danken hat die Kommission auch allen 
Mitarbeitern des Sekretariats für die außerordent-
lich intensive Unterstützung und den weit über das 
normale Maß hinausgehenden persönlichen Ein-
satz. 

Josef Linsmeier, MdB 
Vorsitzender der Enquete-Kommission 

„Neue Informations- und Kommunikationstechniken" 
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Einleitung 

Die vorliegende Arbeitsdokumentation der Enque-
te-Kommission „Nbasiert auf 

—

ca. 150 eeue Informations- und Kommuni-
kationstechniken" 

ingegangenen schriftlichen Stellung-
nahmen von wissenschaftlichen Instituten, Gre-
mien, Interessengruppen, Behörden und fachlich 
ausgewiesenen Einzelpersönlichkeiten, 

— drei öffentlichen Anhörungen (Hearings), wel-
che zu den Themenbereichen der Unterkommis-
sionen „Technik", „Wirtschaft" und „Nutzungs-
möglichkeiten und Auswirkungen" durchgeführt 
wurden, 

— den Erfahrungen, welche die Mitglieder der 
Kommission auf Informationsreisen im Ausland 
gesammelt haben, 

— den Gutachten über die eingegangenen Stel-
lungnahmen und der Auswertung der Hearings 
durch drei Institute (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, Heinrich-Hertz-Institut, 
PROGNOS AG), 

— den Beratungen in den Unterkommissionen so-
wie in der Gesamtkommission. 

Die nachstehende Arbeitsdokumentation gibt eine 
Übersicht über die Arbeitsergebnisse, die in den 
Unterkommissionen und in der Gesamtkommission 
erreicht wurden. Sie gliedert sich in vier Kapitel: 

Im Kapitel 1 „Stand und Entwicklung der IuK-
Technologien" wird zunächst der gegenwärtige Ent-
wicklungsstand sowie die in den nächsten Jahren 
zu erwartende Entwicklung der wichtigsten IuK-
Techniken dargestellt. Damit wird zugleich — aus 
technischer Sicht — eine deskriptive Abgrenzung 
des behandelten Gegenstandsbereichs vorgenom-
men. Der Schwerpunkt der Darstellungen liegt auf 
den Anwendungen dieser Technologien sowie auf 
dem Ausbau der fernmeldetechnischen Netzinfra-
struktur und bei der Einführung neuer Fernmelde-
dienste. Ferner befaßt sich dieses Kapitel mit den 
technischen Entwicklungen im Bereich der Endein-
richtungen, mit den Problemen der technischen 
Normung sowie mit den Entwicklungsperspektiven 
im Bereich der Basistechnologien (Mikroelektronik, 
optische Nachrichtentechnik, Satellitentechnik, 
Software-Technologie). 

Während das 1. Kapitel den Versuch unternimmt, 
den Beratungsgegenstand aus technischer Perspek-
tive ab- und einzugrenzen sowie in seiner Entwick-
lung abzuschätzen, ist es das Ziel des Kapitels 2 auf-
zuzeigen, auf welche Ausgangssituation diese IuK-
technischen Entwicklungen in den verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen treffen und welche Entwick-
lungsaussichten sich für die einzelnen Hersteller-
und Anwenderbranchen sowie für die privaten End-
verbraucher (Nutzer) unter dem Einfluß dieser 
technologischen Entwicklungen ergeben. Daß unter 
diesem prognostischen Aspekt vielfach nur Tenden

-

zen und Erwartungen angegeben werden können, 
versteht sich von selbst. Die Abgrenzung der wirt-
schaftlich Betroffenen in Hersteller, Anwender und 
Endverbraucher erwies sich aus Darstellungsgrün-
den als notwendig, war jedoch nicht immer eindeu-
tig vollziehbar. Im Zweifelsfall wurde nach der 
schwerpunktmäßigen oder problemorientierten Zu-
ordnung entschieden. 
Das Kapitel 3 „Bedeutung und Auswirkungen der 
IuK-Techniken für Wirtschaft und Gesellschaft" 
wurde in zwei große Abschnitte aufgeteilt. 
Im 1. Teil werden zunächst die generellen Aspekte 
behandelt. Hier geht es in erster Linie um die gene-
relle Bedeutung der im 1. Kapitel beschriebenen 
technischen Infrastrukturentwicklungen für die In-
formationsnutzung sowie um die gesamtwirtschaft-
liche Bedeutung der IuK-Techniken. Dabei werden 
zunächst die Probleme der Innovationsstrategie, 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie die 
Bedeutung der IuK-Techniken für die geschäftliche 
Kommunikation behandelt. Den Abschluß dieses 
1.Teils von Kapitel 3 bilden die Darlegungen zu Fra-
gen des grenzüberschreitenden Informationsflusses 
sowie zu den grundsätzlichen Aspekten der politi-
schen Gestaltung von Nutzungsmöglichkeiten und 
Auswirkungen der IuK-Techniken. 
Der 2. Teil des Kapitels 3 befaßt sich mit den zu 
erwartenden Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen der IuK-Techniken in den verschiedenen 
Problembereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Zunächst werden die zu erwartenden ökonomi-
schen Auswirkungen in den Bereichen „Wettbe-
werb, Konzentration und räumliche Auswirkungen" 
dargestellt. Daran schließt sich ein umfangreicher 
Abschnitt zu den Auswirkungen auf dem Arbeits-
markt und den Arbeitsplatz an. Danach folgen Fest-
stellungen und Erläuterungen zu den Nutzungs-
möglichkeiten und Auswirkungen in den Bereichen 
„Ausbildung, Bildung" und „Wissenschaft, Kultur". 
Den Auswirkungen auf die „Mediensituation und 
Mediennutzung" ist ebenfalls ein umfangreicher 
Abschnitt gewidmet. Die Darlegungen zu den Aus-
wirkungen in den am stärksten umstrittenen Berei-
chen „Sozialer Bereich, insbesondere Kinder, Fami-
lie" und „Gesellschaftliche Integration und politi-
sche Willensbildung" bilden den Abschluß dieses 
Kapitels. 

Die Kommission ist sich bewußt, daß die behandel-
ten Problembereiche weder das Gesamtspektrum 
der Auswirkungen abdecken noch in ihrer Abgren-
zung überschneidungsfrei sind. Obwohl dem Leser 
damit eine gewisse Unvollständigkeit sowie an ver-
schiedenen Stellen auch Wiederholungen zugemu-
tet werden, ist die Kommission der Ansicht, daß sie 
mit diesem Bericht für den Bereich der Bundesre-
publik die bisher umfassendste Dokumentation 
über die Bedeutung und die Auswirkungen der IuK-
Techniken vorgelegt hat. 
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Das abschließende Kapitel 4 befaßt sich mit Teil-
aspekten IuK-spezifischer Rahmenbedingungen, 
von denen es zum großen Teil abhängen wird, wie 
schnell und in welcher Weise die IuK-Techniken 
eingeführt und angewendet werden und welche 
Auswirkungen in den verschiedenen Wirkungsbe-
reichen zu erwarten sind. Hinweise auf politische, 
rechtliche, organisatorische, finanzielle und andere 
Rahmenbedingungen finden sich jedoch auch an 
vielen anderen Stellen der Dokumentation, so daß 
dieses Kapitel ebenfalls für sich nicht in Anspruch 
nehmen kann, alle diesbezüglichen Aspekte abzu-
decken. 

Die vorliegende Arbeitsdokumentation ist kein Ab-
schlußbericht. Viele der aufgezeigten Themenberei-
che konnten lediglich beschrieben, aber nicht mehr 
abschließend beraten werden. Manche Themen-
komplexe konnten gar nicht mehr behandelt wer-
den. Die Arbeitsdokumentation zeigt insofern eine 
„Momentaufnahme" des erreichten Diskussions-
standes. Dies hat zu zwei Schwierigkeiten geführt: 
Zum einen enthält der Text zahlreiche Überschnei-
dungen. Zum anderen erscheinen Textabschnitte, 
die eigentlich im Zusammenhang gelesen werden 
müßten, scheinbar beziehungslos, wie z. B. das Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktkapitel. Hier fehlen noch 
Bezüge und Querverweise, die eine ausgewogenere 
Problemschau ermöglichen würden und zum besse-
ren Verständnis beitragen könnten. 

Über den größten Teil der Feststellungen und Er-
läuterungen konnte sowohl in den Unterkommissio-
nen als auch in der Gesamtkommission Konsens 
herbeigeführt werden. Dort, wo dies nicht mehr 
möglich war, wurden strittige Aussagen und kontro-
verse Positionen deutlich herausgearbeitet und dar-
gestellt. Solche kontradiktorischen Darstellungen 
finden sich an verschiedenen Stellen der Arbeitsdo-
kumentation. 

Einigkeit besteht in der Kommission über die bei-
den folgenden grundsätzlichen Thesen: 

These 1: 

Die Entwicklung neuer Technologien, einschließlich 
der IuK-Techniken und deren Nutzung, ist von den 
jeweils gegebenen politischen, ökonomischen, so-
zialen und rechtlichen Bedingungen abhängig. 

Der vom Bundestag formulierte Auftrag der Enque-
te-Kommission geht von der zutreffenden Annahme 
aus, daß die Entwicklung und Anwendung von 
Technologien politisch steuerbar ist. Dieser An-
nahme widerspricht nicht der Befund, daß der real 
verfügbare Handlungsspielraum in komplexen und 
arbeitsteilig organisierten Industriegesellschaften 
in vielem immer enger wird, und daß es schwieriger 
wird, Alternativen für folgenreiches politisches 
Handeln zu erkennen und durchzusetzen. Es be-
steht jedoch kein Anhaltspunkt für die Annahme, 
die technologischen Entwicklungen entfalteten aus 
sich heraus Eigengesetzlichkeiten für ihre Anwen-
dung und für die daraus resultierenden ökonomi-
schen, politischen und sozialen Folgewirkungen. 

Umgekehrt ist die durch die Technologien geschaf-
fene Möglichkeit neuer und differenzierter Korn-
munikationsangebote nicht zwingend identisch mit 
der späteren Realisierung ihrer Nutzung. 

These 2: 

Die Analyse der technologischen, ökonomischen, so-
zialen und rechtlichen Aspekte der Kommunika-
tionstechnologien und die Folgenabschätzung tref-
fen auf Schwierigkeiten bei der Erfassung der Tat-
sachenbasis, auf Unsicherheiten der theoretischen 
Annahmen über Wirkungszusammenhänge sowie 
auf Kontroversen bei der Bestimmung von Krite-
rien für die Auswahl entscheidungserheblicher Ge-
genstände und die Bewertung der Befunde. 
Die Aufgabe, Probleme der Kommunikationstechni-
ken darzustellen, um Entscheidungen des Deut-
schen Bundestages vorzubereiten — siehe den Be-
schluß des Bundestages vom 9. April 1981 — ist auf 
eine Diagnose des Ist-Zustandes und eine Prognose 
künftiger Entwicklungen angewiesen. Da der Ge-
genstand dieser Aufgabe hochkomplex ist, sind Ein-
sichten regelmäßig nicht durch bloßes Beobachten 
erschließbar. Vielmehr ist es unabweisbar, Annah-
men über Wirkungszusammenhänge, d. h. aber 
Theorien zur Deutung des Beobachtbaren, hinzuzu-
nehmen. Solche Theorien wiederum stehen in den 
unterschiedlichen Zusammenhängen nur mit je-
weils unterschiedlicher Sicherheit zur Verfügung. 
Zukunftseinschätzungen der Entwicklungen neuer 
Technologien sowie ihrer wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Folgen stehen unter besonderer Un-
sicherheit. Hinzu kommt, daß Gegenwarts- und Zu-
kunftseinschätzungen, die auf (politische) Entschei-
dungen bezogen werden sollen, auf Kriterien zur 
Auswahl des als „entscheidungserheblich" Anzuer-
kennenden angewiesen sind. Solche Kriterien sind 
wertender Art und befinden sich daher häufig im 
politischen Streit. Geht es gar darum, mögliche zu-
künftige Entwicklungen als „positiv" oder „negativ" 
einzuordnen, so tritt der Wertungskonflikt noch of-
fener zutage. 
Die relative Unsicherheit über die Tatsachenbasis 
sowie der Streit um die Bewertungskriterien über-
lagern und verschränken sich im Bereich der Kom-
munikationstechniken und der durch sie ermöglich-
ten Information und Kommunikation in besonders 
auffälligem Maße. Sie sind die Erklärung dafür, daß 
es so schwer ist, allgemein anerkannte Aussagen 
im Bereich der Technologiefolgeabschätzung und 
der Technikbewertung zu treffen. Es kann daher 
niemanden überraschen, daß die Enquete-Kommis-
sion in vielem Schwierigkeiten hatte, Einigkeit zu 
erzielen. Aber selbst dort, wo sie sich auf Feststel-
lungen und Erläuterungen, d. h., meist auf Kompro-
misse bei der Formulierung von Feststellungen und 
Erläuterungen — geeinigt hat, bedeutet dies nicht 
zwingend, daß die Tatsachenbasis sicher und die 
Bewertungskriterien unumstritten wären. Es heißt 
häufig nur, daß der Grad der verbleibenden Unsi-
cherheit bzw. der Wertungsdifferenzen als gering 
genug eingeschätzt wurde, um eine gemeinsame 
Formulierung akzeptierbar zu machen. Häufig 
konnte die Gemeinsamkeit nur kompromißhaft 
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durch Abstriche in der Reichweite oder Eindeutig-
keit der Aussage hergestellt werden. 

Auf naturwissenschaftliche Theorien, die in vielen 
Bereichen als „sicherer" gelten als sozial- oder gar 
geisteswissenschaftliche Theorien, konnte nur sehr 
bedingt zurückgegriffen werden. Dies gilt auch für 
die Aussagen zum Problembereich „Technik", in 
dem es neben der Bestandsaufnahme um die Be-
zeichnung zukünftiger Entwicklungstrends geht. 
Insoweit müssen Einschätzungen in einem sozio-
technischen Systemzusammenhang getroffen wer-
den. Es geht nicht etwa um die Feststellung natur-
wissenschaftlicher „Gesetzmäßigkeiten". Es gibt 
zwar gewisse Erfahrungssätze, aber keine aner-
kannte Theorie zur Vorhersage technologischer 
Entwicklungen, zumal diese stark vom politischen, 
ökonomischen und sozialen Umfeld abhängen, das 
seinerseits durch technologische Innovationen be-
einflußt werden kann, aber vorrangig der Einwir-
kung anderer Faktoren unterliegt. 

Von gesteigerter Unsicherheit sind die Sachverhalt-
aufnahmen und Prognosen in den Bereichen „Wirt-
schaft" und „soziale Auswirkungen". Hier gibt es 
große Wissenslücken und erst recht kontroverse 
Werthaltungen. In komplexen Problemfeldern wie 
denen der Technologieentwicklung und -folgen ist 
die Prognosefähigkeit unter Verwertung wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlicher Theorien rela-
tiv gering. Es ist müßig, darüber zu richten, ob dies 
am Gegenstand, am Versagen der beteiligten Wis-
senschaftler, an einer selektiven Förderung wissen-
schaftlicher Grundlagen- und Feldforschung oder 
an anderem liegt, da der Befund für den Zeitpunkt 
der Arbeit der Enquete-Kommission nicht korri-
giert werden konnte. 

Dementsprechend haben vor allem die zukunftsbe-
zogenen Aussagen zu den Problembereichen „Wirt-
schaft" und „soziale Auswirkungen" spekulativen 
Charakter, — und zwar einerlei, ob sie positiv oder 
negativ bewertet werden oder bewertbar sind. Die 
politischen Entscheidungsträger werden zu ent-
scheiden haben, wie sie die empirischen und pro-
gnostischen Unsicherheiten und die Wertungskon-
flikte bei der Auswertung des Berichts verarbeiten 
wollen. Eine Alternative dürfte für verantwortungs-
bewußtes Handeln allerdings ausscheiden: die Unsi-
cherheit nur bei den jeweils als positiv oder den als 
negativ bewerteten Folgerungen zu berücksichtigen 
und so zu tun, als stelle sich die Frage nach dem 
Grad der Sicherheit nicht auch bei den jeweils an-
deren (d. h. den negativen bzw. den positiven) Aus-
wirkungen. A 1) 

Die Redlichkeit und der Anspruch, eine Arbeitsdo-
kumentation vorzulegen, gebietet es unter aus-
drücklichem Hinweis auf das Vorwort, an dieser 
Stelle festzuhalten, welchen Beratungsstand die je-
weiligen Textstellen in der Gesamtkommission 
oder in den jeweiligen Unterkommissionen erreicht 
haben. Besonders zu erwähnen ist der Beratungs-
stand in der Unterkommission „Recht". Nur ein Teil 
der in dieser Unterkommission erarbeiteten Vorla-
gen sind dort zu Ende beraten und verabschiedet 
worden. Andere Vorlagen sind mit Stimmengleich

-

heit abgelehnt bzw. gar nicht mehr in der Endfas-
sung beraten worden. In der Gesamtkommission 
sind die Ausarbeitungen der Unterkommission 
„Recht" insgesamt nicht mehr beraten. Auch die in 
der Unterkommission „Recht" mit Stimmengleich-
heit abgelehnten oder in der letzten Fassung nicht 
mehr beratenen Texte sind nachfolgend aufgenom-
men worden, weil die Themen der Unterkommis-
sion „Recht" von anderen Unterkommissionen zur 
Behandlung aufgegeben worden waren und weil sie 
unstreitig relevant und in der Diskussion sind. 

Im einzelnen ergibt sich folgende Übersicht: 

S. = Seite 

A. = Abschnitt 

S. 14-35 
A. 1.1-1.5 

Feststellungen und Erläuterungen 
von der Gesamtkommission einstim-
mig gebilligt, jedoch unter dem Vor-
behalt, daß im Zusammenhang mit 
der Beratung von Empfehlungen die 
hier erarbeiteten Feststellungen und 
Erläuterungen nochmals überprüft 
werden können. 

S. 35-71 
A. 2.1-2.3 

Die Feststellungen sind von der Ge-
samtkommission einstimmig verab-
schiedet, die Erläuterungen von der 
Unterkommission „Wirtschaft" mit 
Ausnahme der im Text kenntlich ge-
machten Teile ebenfalls einstimmig 
verabschiedet. 

S. 72-79 
A. 3.1.1-3.1.2 

Feststellungen und Erläuterungen 
sind von der Gesamtkommission 
einstimmig beschlossen, mit Aus-
nahme der im Text als kontrovers 
kenntlich gemachten Teile. 

S. 79-81 
A. 3.1.3 

Der Text wurde in der Unterkommis-
sion „Nutzungsmöglichkeiten und 
Auswirkungen" bis auf die kontro-
vers gebliebenen — entsprechend 
kenntlich gemachten — Teile be-
schlossen. 

S. 81-89 
A. 3.1.4 

Der Text geht auf eine gemeinsame 
Vorlage von Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem und Prof. Dr. Denninger zu-
rück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von sieben Sitzun-
gen der Unterkommission „Recht". 
Zur Erarbeitung dieser Thematik 
wurden mündliche und schriftliche 
Stellungnahmen der zuständigen 
Ministerien eingeholt und Vorlagen 
von Kommissionsmitgliedern einge-
bracht. 

Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
— Stellungnahme Bundesminister 

des Innern vom 4. Februar 1982, 
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— Stellungnahme Bundesminister 
des Innern vom 10. Mai 1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 6. September 1982, 

— Stellungnahme Bundesminister 
des Innern (SM 10 — 344 603-3/6) 
(für die Bundesregierung) vom 
21. September 1982 
(betr. Probleme des internationa-
len Informationsaustausches und 
der internationalen Kommunika-
tion), 

— Vorlage Abg. Linsmeier vom 
23. September 1982, 

— Stellungnahme Bundesminister 
für Wirtschaft vom 22. Oktober 
1982, 

— Stellungnahme Bundesminister 
der Justiz vom 6. November 1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 16. November 1982, 

— Schriftliche Änderungsanträge 
Prof. Dr. Denninger vom 22. No-
vember 1982, 

— Neufassung als gemeinsame Vor-
lagen von Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem und Dr. Denninger vom 
27. November 1982. 

Die letztgenannten Vorlagen wurden 
in der Unterkommission „Recht" 
nicht mehr beraten. 

S. 89-93 
A. 3.1.5 

Der Text wurde weder in der Enque-
te-Kommission noch in der Unter-
kommission „Nutzungsmöglichkeiten 
und Auswirkungen" beraten. 

S. 93-105 
A. 3.2.1-3.2.2 

Die Feststellungen sind von der En-
quete-Kommission beschlossen wor-
den. Die Erläuterungen sind von der 
Unterkommission „Wirtschaft" bis 
auf die kontrovers gebliebenen — 
entsprechend kenntlich gemachten 
— Teile beschlossen worden. 

S. 105-107 
A. 3.2.3 a) 

Dieser Text wurde von der Enquete

-

Kommission bis auf die kontrovers 
gebliebenen — entsprechend kennt-
lich gemachten — Teile beschlossen. 

S. 107-108 
A. 3.2.3 b)1. 

Dieser Text wurde von der Enquete

-

Kommission bis auf die kontrovers 
gebliebenen — entsprechend kennt-
lich gemachten — Teile beschlossen. 

S. 108 
A. 3.2.3 b) 2. 

Der Text geht auf eine Vorlage von 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem (vom 
12. November 1982) zurück, die dieser 
im Auftrag der Gesamtkommission 
erstellt hat. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 

Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von zwei Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Zur 
Erarbeitung dieser Thematik wurde 
von der Unterkommission eine 
mündliche und schriftliche Stellung-
nahme des zuständigen Ministeri-
ums eingeholt und Vorlagen erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
— Brief Bundesminister für Arbeit 

und Sozialordnung vom 19. Au-
gust 1982, 

— Ausarbeitung des Sekretariats 
vom 16. September 1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 12. November 1982. 

Die Vorlage von Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem wurde in der Unterkommission 
„Recht" nicht mehr beraten. 

S. 108-109 
A. 3.2.3c)1. 

Dieser Text wurde in der Unterkom-
mission „Nutzungsmöglichkeiten und 
Auswirkungen" erarbeitet. 

S. 109-110 
A. 3.2.3 c) 2. 

Hierbei handelt es sich um einen von 
der Unterkommission „Nutzungs-
möglichkeiten und Auswirkungen" 
vorgelegten Text, in der von Prof. Dr. 
Hoffmann-Riem auf Beschluß der 
Gesamtkommission, vor allem unter 
rechtlichen Gesichtspunkten und un-
ter Berücksichtigung der Änderungs-
wünsche von Prof. Dr. Denninger, 
überarbeiteten Fassung. 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von zwei Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Die 
hierfür von Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
eingebrachte Vorlage vom 12. No-
vember 1982, die am 27. November 
1982 vom ihm nochmals überarbeitet 
und als gemeinsame Vorlage mit 
Prof. Dr. Denninger eingebracht wur-
de, wurde in der Unterkommission 
„Recht" nicht mehr beraten. 

S. 111 
A. 3.2.3 c) 3. 

Der Text wurde in der Unterkommis-
sion „Nutzungsmöglichkeiten und 
Auswirkungen" erarbeitet. 

S. 111-115 
A. 3.2.3d) 

Der Text von Seite 108 bis 112 ist von 
der Unterkommission „Recht" be-
schlossen worden. Der Text auf der 
Seite 113 geht auf Vorlagen von Prof. 
Dr. Hoffmann-Riem zurück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von fünf Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Zur 
Erarbeitung dieser Thematik lagen 
die zu den Anhörungen eingegange-
nen Stellungnahmen vor. Darüber 
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hinaus wurden auch noch von der 
Unterkommission „Recht" Stellung-
nahmen eingeholt; weiterhin wurden 
auch Vorlagen von Kommissionsmit-
gliedern eingebracht. 
Hierbei handelte es sich unter ande-
rem um: 
— Schreiben Bundesminister für Ar-

beit und Sozialordnung vom 
21. April 1982 
(betr. Stellungnahme zur Frage 
der Mitbestimmung bei der Ein-
führung neuer Kommunikations-
techniken und zum Gesundheits-
schutz am Bildschirmarbeits-
platz), 

— Schreiben Bundesverband der 
Deutschen Industrie vom 26. April 
1982 
(betr. neue Kommunikationssy-
steme: Fragen der Mitbestim-
mung), 

— Schreiben Prof. Dr. Hoffmann-
Riem vom 26. April 1982, Anlagen 
3 a und 3 b, 

— Schreiben Dr. Gissel vom 7. Juni 
1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 14. November 1982 
(betr. Feststellungen und Erläute-
rungen zum Themenkomplex Mit-
bestimmung bei der Einführung 
der IuK-Techniken) 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 14. November 1982 
(betr. Mitbestimmung/Gesund-
heitsschutz). 

Die Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-
Riem vom 14. November 1982 (Fest-
stellungen und Erläuterungen zum 
Themenkomplex Mitbestimmung bei 
der Einführung der IuK-Techniken) 
wurde — bis auf die mit Stimmen-
gleichheit abgelehnte Feststellung 2 
des Kapitels 3.2.3, Buchstabe d) (Seite 
112/113) — in der Sitzung der Unter-
kommission „Recht" am 19. Novem-
ber 1982 angenommen. Die Vorlage 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem vom 14. No-
vember 1982 (Mitbestimmung/Ge-
sundheitsschutz), die den Text auf 
Seite 384 betrifft, wurde in der Unter-
kommission „Recht" nicht mehr be-
raten. 

S. 115-116 
A. 3.2.4 a) 

Die Feststellungen und Erläuterun-
gen 1, 2 und 3 sind von der Enquete

-

Kommission beschlossen worden. 
Feststellung 4 stellt eine Neuformu-
lierung der in der Unterkommission 
„Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" beschlossenen Feststellung 
dar. 

S. 116-122 
A.3.2.4b)+c) 

Der Text ist in der Unterkommission 
„Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" bis auf die kontrovers ge-
bliebenen — entsprechend kenntlich 
gemachten — Teile beschlossen wor-
den. 

S. 122-128 
A. 3.2.4d) 

Die 1. Feststellung mit Erläuterun-
gen ist in der Enquete-Kommission 
beschlossen worden. Der weitere 
Text ist in der Unterkommission 
„Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" bis auf die kontrovers ge-
bliebenen — entsprechend kenntlich 
gemachten — Teile beschlossen wor-
den. 

S. 128-135 
A. 3.2.5 
a)-d) 2. 

Der Text ist in der Enquete-Kommis-
sion beraten und bis auf die — ent-
sprechend kenntlich gemachten — 
Teile beschlossen worden. 

S. 135-146 
A. 3.2.5 
d) 3.-f) 

Der Text ist in der Unterkommission 
„Nutzungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen" bis auf die kontrovers ge-
bliebenen — entsprechend kenntlich 
gemachten — Teile beschlossen wor-
den. 

S. 146-165 
A. 3.2.6 

Die aufgenommenen Texte sind kon-
tradiktorische Darstellungen, die 
nach dem 3. Dezember 1982 geliefert 
wurden und weder in der Unterkom-
mission „Nutzungsmöglichkeiten und 
Auswirkungen" noch in der Enquete

-

Kommission beraten wurden. 

S.165-169 
A. 3.2.7 

Der unter A und B ausgewiesene 
Text wurde nach dem 3. Dezember 
1982 im schriftlichen Verfahren ein-
gebracht. 

S. 169-170 
A. 3.2.8 1. 

Der Text wurde in der Unterkommis-
sion „Recht" beschlossen. 

S. 170-173 
A. 3.2.8 2 a. 

+ 2 b. 

Der unter 2 a und 2 b ausgewiesene 
Text wurde nach dem 3. Dezember 
1982 im schriftlichen Verfahren ein-
gebracht. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von sechs Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Zur 
Erarbeitung dieser Thematik wurden 
Stellungnahmen des zuständigen Mi-
nisteriums und von Meinungsfor-
schungsinstituten eingeholt sowie 
Vorlagen von Kommissionsmitglie-
dern und des Sekretariats erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
— Stellungnahme Bundesminister 

des Innern (SM 8 — 341 101 — 
2/6) vom 19. April 1982) 
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(betr. Sitzung der Unterkommis-
sion „Recht" am 1. März 1982; 
hier: gutachtliche Stellungnahme 
zum Thema: „Einsatz des Rückka-
nals elektronischer Medien zur 
Durchführung von Wahlen, Ab-
stimmungen und Meinungsum-
fragen"), 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 24. April 1982, Anlage 1, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 9. Juni 1982 (Anmerkungen 
zu der gutachtlichen Stellung-
nahme des BMI zum Thema: 
„Einsatz des Rückkanals elektro-
nischer Medien zur Durchführung 
von Wahlen, Abstimmungen und 
Meinungsumfragen"), 

— Stellungnahme Infratest vom 
9. August 1982, 

— Stellungnahme Institut Allens-
bach vom 3. November 1982, 

— Vorlage Sekretariat vom 26. Okto-
ber 1982, 

— Vorlage Sekretariat/überarbeitete 
Fassung vom 16. November 1982, 

— Vorlage Sekretariat/2. überarbei-
tete Fassung vom 23. November 
1982, 

— Stellungnahme mit Änderungsan

-

trägen Prof. Dr. Hoffmann-Riem. 
Die Vorlage des Sekretariats/überar-
beitete Fassung vom 16. November 
1982 war in der Sitzung der Unter-
kommission „Recht" am 19. Novem-
ber 1982 beraten worden. Dabei ging 
die Unterkommission „Recht" davon 
aus, daß diese Vorlage nochmals 
überarbeitet und dann im Umlaufver-
fahren mit den Mitgliedern der Un-
terkommission „Recht" abgestimmt 
werden sollte. Eine solche Abstim-
mung konnte nicht mehr stattfinden. 
Aufgrund der Stellungnahmen der 
Mitglieder der Enquete-Kommission 
zur Vorlage des Sekretariats/2. über-
arbeitete Fassung vom 23. November 
1982 war es nicht mehr möglich, ei-
nen von allen Mitgliedern getrage-
nen Text zu formulieren. Vielmehr 
ergaben sich aufgrund der Stellung-
nahmen der Mitglieder zwei unter-
schiedliche — durch die o. g. Positio-
nen 2 a und 2 b — ausgewiesenen 
Texte. 

S. 173-174 
A. 4.1 

Die Vorbemerkungen sind von der 
Enquete-Kommission beschlossen 
worden, die Erläuterungen sind von 
der Unterkommission „Wirtschaft" 
beschlossen worden. 

S. 174-180 
A. 4.2 

Die Feststellungen sind in der En

-

quete-Kommission beschlossen wor

-

den. Die Erläuterungen wurden in 
der Unterkommission „Wirtschaft" 
bis auf die kontrovers gebliebenen — 
entsprechend kenntlich gemachten 
— Teile beschlossen. 

S. 180 
A. 4.2.1 

Der Text geht auf eine Vorlage 
von Prof. Dr. Hoffmann-Riem (vom 
25. November 1982) zurück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von zwei Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Prof. 
Dr. Hoffmann-Riem brachte hierzu 
eine Vorlage, datiert vom 28. Septem-
ber 1982, ein. Diese Vorlage wurde in 
der Sitzung der Unterkommission 
„Recht" am 28. Oktober 1982 inhalt-
lich gebilligt, sollte jedoch in ihrer 
Ausformulierung nochmals überar-
beitet werden. Die von Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem daraufhin erstellte über-
arbeitete Fassung vom 25. November 
1982 wurde in der Unterkommission 
„Recht" nicht mehr beraten. 

S. 180-181 
A. 4.2.2 

Der Text wurde von der Unterkom-
mission „Recht" beschlossen. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von fünf Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Zur 
Erarbeitung dieser Thematik wurden 
mündliche und schriftliche Stellung-
nahmen des zuständigen Ministeri-
ums, von Verbandsseite eingeholt 
und Vorlagen (Kommissionsmitglie-
der, Sekretariat) erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
— Stellungnahme Bundesminister 

für das Post- und Fernmeldewe-
sen vom 7. April 1982, 

— Schreiben Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem vom 26. April 1982, Anla-
ge 2, 

— Stellungnahme Deutscher Indu-
strie- und Handelstag vom 7. Juni 
1982, 

— Tischvorlage Bundesminister für 
das Post- und Fernmeldewesen 
vom 24. Juni 1982, 

— Sekretariatsvorlagen betr. Zusam-
menstellung der bisherigen Bera-
tungsergebnisse (das Angebot für 
Übertragungswege und deren 
Weitervermietung). 

S. 181-182 
A. 4.2.3 

Der Text wurde von der Unterkom-
mission „Recht" beschlossen. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
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Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von sieben Sitzun-
gen der Unterkommission „Recht". 
Zur Erarbeitung dieser Thematik 
wurden mündliche und schriftliche 
Stellungnahmen des zuständigen Mi-
nisteriums und der Gebietskörper-
schaften eingeholt sowie Vorlagen 
(seitens der Kommissionsmitglieder, 
Sekretariat) erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen: 
— Stellungnahme Bundesminister 

für das Post- und Fernmeldewe-
sen vom 7. April 1982, 

— Schreiben Prof. Dr. Hoffmann-
Riem vom 26. April 1982, An-
lage 1, 

— Vorlage Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen (218 a 
B 1174-9) vom 12. Mai 1982 
(betr. Planverfahren nach dem 
TWG), 

— Sekretariat, Entwurf für Feststel-
lungen und Empfehlungen vom 
7. Juni 1982, 

— Schreiben Deutscher Städte- und 
Gemeindebund vom 17. Mai und 
vom 9. Juni 1982, 

— Ausarbeitung Sekretariat vom 
22. Juni 1982, 

— Vorlagen des Sekretariats betr. 
Zusammenstellung der bisherigen 
Beratungsergebnisse, 

— Stellungnahme DBP zum Ab-
schlußbericht des Länderarbeits-
kreises „DBP und Fernmeldemo-
nopol" vom August 1982. 

S. 182-191 
A. 4.3-4.8 

Die Feststellungen sind in der En-
quete-Kommission beschlossen wor-
den. Die Erläuterungen wurden in 
der Unterkommission „Wirtschaft" 
bis auf die kontrovers gebliebenen — 
entsprechend kenntlich gemachten 
— Teile beschlossen. 

S. 191-206 
A. 4.9 

Der Text geht auf eine gemeinsame 
Vorlage von Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem und Prof. Dr. Denninger (vom 
27. November 1982) zurück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die angesprochene Thematik war 
Gegenstand von neun Sitzungen der 
Unterkommission „Recht". Zur Erar-
beitung dieser Thematik wurden 
mündliche und schriftliche Stellung-
nahmen der zuständigen Ministerien, 
der Datenschutzbeauftragten, der 
Verbraucherschutzorganisation, der 
Wirtschaft und der Arbeitnehmerver-
tretung eingeholt und Vorlagen aus 

den Reihen der Kommissionsmitglie-
der erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
— Stellungnahme Bundesbeauftrag-

ter für den Datenschutz (I-192 
196/10) vom 8. Januar 1982, 

— Stellungnahme Bundesbeauftrag-
ter für den Datenschutz vom 
5. März 1982, 

— Stellungnahme Bundesminister 
des Innern vom 23. März 1982, 

— Stellungnahme Deutscher Indu-
strie- und Handelstag vom 7. Juni 
1982, 

— Stellungnahme Stiftung Waren-
test vom 22. April 1982, 

— Stellungnahme 	Axel-Springer

-

Verlag vom 2. März 1982, 
— Schreiben Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem vom 20. April 1982, 
„Datenschutzrechtliche Probleme 
bei Bildschirmtext", Anlage 4, 

— Stellungnahme Bundesbeauftrag-
ter für den Datenschutz (I-192 
196/10) vom 13. Mai 1982, 

— Stellungnahme Bundesminister 
für das Post- und Fernmeldewe-
sen (916 A 1374-6) vom 14. Mai 
1982 betr. Datenschutz bei neuen 
Medien; 
hier: Stellungnahme zu der Pro-
blemskizze des Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 22. Juni 1982, 

— Stellungnahme Bundesbeauftrag-
ter für den Datenschutz vom 
19. Juli 1982 und vom 9. August 
1982, 

— Stellungnahmen der Landesda-
tenschutzbeauftragten 	(Baden

-

Württemberg vom 24. August 1982, 
Berlin vom 5. August 1982, Hessen 
vom 17. August 1982, Niedersach-
sen vom 9. August 1982, Nord-
rhein-Westfalen vom 18. August 
1982). 

— Stellungnahme Bundesminister 
für das Post- und Fernmeldewe-
sen vom 4. November 1982, 

— Stellungnahme Deutscher Ge-
werkschaftsbund vom 10. Novem-
ber 1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 16. November 1982 (Persön-
lichkeits-, insbesondere Daten-
schutz), 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 18. November 1982 (Verarbei- 
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tung personenbezogener Informa-
tionen in Informationssystemen), 

- Schriftliche Änderungsanträge 
von Prof. Dr. Denninger vom 
22. November 1982 zu den Vorla-
gen von Prof. Dr. Hoffmann-
Riem, 

- Schriftliche Stellungnahme Dr. 
Gissel vom 26. November 1982 zu 
den Vorlagen von Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem, 

- Neufassung als gemeinsame Vor-
lagen von Prof. Dr. Denninger und 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem vom 
27. November 1982. 
Die letztgenannte Fassung von 
Prof. Dr. Denninger und Prof. Dr. 
Hoffmann-Riem wurde in der 
Unterkommission „Recht" nicht 
mehr beraten. 

S. 206-211 
A. 4.10 

Der Text geht auf eine gemeinsame 
Vorlage von Prof. Dr. Denninger und 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem (vom 
27. November 1982) zurück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von sieben Sitzun-
gen der Unterkommission „Recht". 
Zur Erarbeitung dieser Thematik 
wurden mündliche und schriftliche 
Stellungnahmen der zuständigen Mi-
nisterien, der Verbraucherschutzor-
ganisation und der Wirtschaft einge-
holt sowie Vorlagen von Kommis-
sionsmitgliedern und Ausarbeitun-
gen des Sekretariats erstellt. 
Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
- Stellungnahme Stiftung Waren-

test vom 22. April 1982, 
- Stellungnahme Arbeitsgemein-

schaft für Verbraucher e. V. vom 
22. April 1982, 

- Stellungnahme Verbraucherzen

-

trale Berlin vom 22. April 1982, 
- Stellungnahme Verbraucherzen-

trale Nordrhein-Westfalen vom 
22. April 1982, 

- Stellungnahme Otto Versand vom 
6. Mai 1982, 

- Stellungnahme Bundesminister 
der Justiz vom 9. Juni 1982, 

- Stellungnahme Bundesminister 
für Wirtschaft vom 9. Juni 1982, 

- Vorlage des Sekretariats vom 
22. Juni 1982, 

- Stellungnahme Bundesminister 
der Justiz vom 16. September 
1982, 

- Vorlage des Sekretariats betr. Zu-
sammenfassung der Sitzungser-
gebnisse 

- Vorlage des Sekretariats vom 
19. Oktober 1982 

- Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 25. Oktober 1982 (Abruf ent-
geltlicher Seiten über Bildschirm-
text), 

- Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 28. Vovember 1982, 

- Schriftliche Änderungsanträge 
Prof. Dr. Denninger vom 22. No-
vember 1982 zu der Vorlage von 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem 

- Schriftliche Stellungnahme Dr. 
Gissel vom 26. November 1982 zu 
der Vorlage Prof. Dr. Hoffmann

-

Riem 
- Neufassung der Vorlage Prof. Dr. 

Hoffmann-Riem vom 27. Novem-
ber 1982. 

Die Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-
Riem vom 18. November 1982 wurde 
in der Sitzung der Unterkommission 
„Recht" am 19. November 1982 mit 
Stimmengleichheit abgelehnt. Die 
Neufassung vom 27. November 1982 
wurde in der Unterkommission 
„Recht" nicht mehr beraten. 

S. 211-216 
A. 4.11 

Der Text auf Seite 211-216 (aus-
schließlich Punkt 6) wurde von der 
Unterkommission „Recht" beschlos-
sen. Der Text auf Seite 216 (Punkt 6) 
geht auf eine Vorlage von Prof. Dr. 
Hoffmann-Riem (27. November 1982) 
zurück. 
Beratungsverlauf in der Unterkom-
mission „Recht": 
Die hier angesprochene Thematik 
war Gegenstand von acht Sitzungen 
der Unterkommission „Recht". Zur 
Erarbeitung dieser Thematik wurden 
mündliche und schriftliche Stellung-
nahmen des zuständigen Ministeri-
ums und von seiten der Rundfunkan-
stalten eingeholt sowie Vorlagen von 
Kommissionsmitgliedern und Ausar-
beitungen des Sekretariats erstellt. 

Hierbei handelte es sich im wesentli-
chen um: 
- Stellungnahme 	Westdeutscher 

Rundfunk vom 21. April 1982, 
- Stellungnahme Bundesminister 

der Justiz vom 28. April 1982, 
- Ausarbeitung des Sekretariats 

betr. Entwurf für Feststellungen 
und Empfehlungen vom 7. Juni 
1982, 
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— Tischvorlage Bundesministerium 
der Justiz zur 8. Sitzung der 
Unterkommission „Recht" vom 
24. Juni 1982, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 22. September 1982 (Tisch-
vorlage) 

— Vorlage Bundesminister der Ju

-

stiz vom 23. September 1982, 
— Ausarbeitung des Sekretariats 

vom 19. Oktober 1982, 
— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 

vom 27. September 1982 (Urheber-
rechtliche Fragen — Verwendung 
von audio-visuellen Programmen 
durch Bildungs-, Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen) 

— Vorlagen des Sekretariats betr. 
Zusammenfassung der bisherigen 
Beratungsergebnisse, 

— Vorlage Prof. Dr. Hoffmann-Riem 
vom 18. November 1982 (Urheber-
rechtliche Fragen, Neufassung 
der Ziffer 6 meines Papiers vom 
27. September 1982) 

— Schriftliche Änderungsanträge 
Prof. Dr. Denninger vom 22. No-
vember 1982 zu der Vorlage von 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem, 

— Neufassung der Vorlage von 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem vom 
27. November 1982. 

Die Vorlagen von Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem vom 18. November 1982 
und vom 27. November 1982, auf die 
der Text auf Seite 216 (Punkt 6) zu-
rückgeht, wurden in der Unterkom-
mission „Recht" nicht mehr beraten. 
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1. Technische Aspekte 
(Stand und Entwicklung der IuK-Technologien) 

1.1 Einführung neuer Dienste 

1.2 Ausbau der technischen Infrastruktur 
1.2.1 Terrestrische Rundfunkversorgung 
1.2.2 Rundfunksatelliten 
1.2.3 Koax-Verteilnetze 
1.2.4 Fernmeldesatelliten 
1.2.5 Diensteintegriertes Netz 

1.3 Entwicklung von Endeinrichtungen 

1.4 Probleme der (technischen) Normung 

1.5 Basistechnologien 

1.1 Einführung neuer Dienste 

1. Als Dienste werden diejenigen technischen Infor-
mations- und/oder Kommunikationsleistungen be-
zeichnet, die von privaten oder öffentlichen Veran-
staltern oder von Fernmeldeverwaltungen ihren 
Kunden in einer nach Leistung und Qualität definier-
ten Form angeboten werden. 

Beispiele für diese unterschiedlichen Dienste sind: 
— Fernsprechen, 
— Telex (Fernschreiben), 
- Teletex (Bürofernschreiben), 
— Telefax (Faksimileübertragung), 
— Dateldienste (Datenübertragung), 
— Bildschirmtext (Individualkommunikation mit 

Computerzentrale über Fernsprechnetz), 
— Rundfunk. 

Weitere Dienste, wie z. B. die Übertragung von Hör-
funk über das Telefonnetz, sind möglich. 

Unter Kommunikationsleistung ist hier ganz allge-
mein die Übermittlung von Informationen und Si-
gnalen aller Art zu verstehen. In den bestehenden 
Fernmeldenetzen der DBP werden die nachstehend 
beschriebenen Dienste angeboten: 

— Fernsprechdienst: 
Übermittlung von hörbaren Nachrichten zwi-
schen beliebigen Teilnehmern oder Benutzern 
des Fernsprechnetzes. 

— Telexdienst: 
Fernschreiben über das Fernschreibwählnetz, 
das Teil des Integrierten Text- und Datennetzes 
(IDN) der DBP ist. 

— Teletexdienst: 
Bürofernschreiben in Direktwahl über das Da-
texnetz mit Leitungsvermittlung, das Teil des 
IDN ist. Im Gegensatz zu Telex werden Texte 
mit höherer Geschwindigkeit und größerem Zei-
chenvorrat übertragen und in Format und Lay-
out originalgetreu wiedergegeben. Die Verbin-
dung zwischen Teletex- und Telexanschlüssen 
wird durch entsprechende Umsetzer in den Ver-
mittlungsstellen ermöglicht. 

— Telefaxdienst: 
Faksimileübertragung von Texten und Grafiken 
mit Fernkopierern über das Fernsprechnetz. 

— Dateldienste: 
Datenübertragung über das Fernsprechnetz bis 
4 800 bit/s, über das Datex-Netz mit Leitungsver-
mittlung (Datex-L) bis 9 600 bit/s, über das Da-
tex-Netz mit Paketvermittlung (Datex-P) bis 
48 000 bit/s, über festgeschaltete Leitungen des 
Direktrufnetzes bis 48 000 bit/s und über inter-
nationale Mietleitungen. 

— Bildschirmtextdienst: 
Dienst, bei dem Einzelmitteilungen sowie für 
mehrere oder alle Teilnehmer bestimmte Infor-
mationen und andere Leistungen unter Benut-
zung von Fernmeldenetzen und mindestens ei-
nes Rechners elektronisch gespeichert und zum 
Abruf bereitgestellt werden. Diese Informatio-
nen und Leistungen können über das Fern-
sprechnetz individuell abgerufen und als Texte 
und Grafiken auf dem Bildschirm des Fernseh-
gerätes sichtbar gemacht werden. Das handels-
übliche teilnehmereigene Farbfernsehgerät ist 
um einen Decoder erweitert (der die Signale in 
Bildschirmtextseiten umwandelt und speichert) 
und über einen von der DBP zugelassenen Mo-
dem (Datenübertragungseinrichtung) an das 
Fernsprechnetz angeschlossen. Die Bedienung 
durch den Teilnehmer erfolgt mittels einer Ta-
statur (z. B. TV-Fernbedienung). Zentrale Ein-
richtungen sind die Bildschirmtext-Zentralen, 
an welche die Teilnehmer, die Informationsan-
bieter mit ihren Eingabestationen und/oder die 
externen Datenverarbeitungsanlagen ange-
schlossen sind. 

— Rundfunkdienst: 
Ton- und Fernsehrundfunk ist eine einseitig ge-
richtete Nachrichtenübermittlung an die Allge-
meinheit unter Verwendung elektromagneti-
scher Wellen. Die Zuständigkeit für die fernmel-
demäßige Seite des Rundfunks liegt bei der 
Deutschen Bundespost. Hierfür stellt die Deut-
sche Bundespost nach den heutigen gesetzlichen 
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Bestimmungen größtenteils die technischen Ein-
richtungen (Ton- und Fernsehleitungen, Rund-
funksendeanlagen) und Funkregelungen bereit. 
Ton- und Fernsehleitungen der DBP werden zur 
Verbindung von Studios der Rundfunkveranstal-
ter mit den Sendeanlagen oder zur Verbindung 
der Studios untereinander genutzt. 
Für den interkontinentalen Programmaus-
tausch steht die Erdefunkstelle Raisting mit Zu-
gang zu INTELSAT-Satelliten zur Verfügung. 
Rundfunksendeanlagen werden von der DBP 
den Veranstaltern im Rahmen der geltenden 
rundfunkrechtlichen Voraussetzungen zur Aus-
sendung von Programmen bereitgestellt. 
Abweichend davon betreiben die Landesrund-
funkanstalten eigene Sendeanlagen für Ton-
rundfunkprogramme und das Erste Fernsehpro-
gramm. Überwiegend gilt dies auch für die Sen-
deanlagen der Stationierungsstreitkräfte und ei-
niger ausländischer Rundfunkveranstalter. 
Zur flächendeckenden Verbreitung des ZDF

-

Programms und der Dritten Fernsehprogramme 
der Landesrundfunkanstalten setzt die Deut-
sche Bundespost z. Z. etwa 180 Grundnetzsender 
und etwa 3 700 Fernsehumsetzer ein. 
Im Hörfunkbereich betreibt die DBP für den 
Deutschlandfunk sechs Mittelwellensender und 
zwei Langwellensender zur Versorgung der 
DDR und des europäischen Auslands und für die 
Deutsche Welle 17 Kurzwellensender großer Lei-
stung. 
Funkregelungen in bezug auf die Sendernetze 
umfassen im wesentlichen Senderstandort- und 
Frequenzpläne. Die nationale und internationale 
Abstimmung geschieht in Zusammenarbeit mit 
den Bundesländern und den Anstalten durch die 
DBP. 
Die Übertragung von Hörfunk über das Telefon

-

netz, früher Drahtfunk genannt, wurde in den 
60er Jahren aus verschiedenen Gründen einge-
stellt. Zum einen war die übertragbare Zahl von 
Programmen (drei bis fünf) nicht weiter aus-
dehnbar, die Störbeeinflussung nahm mit wach-
sender Zahl nicht abstrahlungsfester Elektroge-
räte zu, und mit dem Angebot im UKW-Bereich 
sank das Interesse an diesem Dienst. Auch bei 
anderer Technik (z. B. 64 kbit/s) bleibt die Über-
tragungskapazität beschränkt. 
Die Anforderungen von Warn- und Alarmdien-
sten für Gemeinden kann das vorhandene Fern-
sprechnetz sehr leicht und einfach erfüllen. 

Bei diesen Diensten, die im wesentlichen den 
Transport und das Vermitteln von Informationen 
beinhalten, ist ein betrieblich einwandfreies Funk-
tionieren auf der Basis eines wirtschaftlich vertret-
baren Aufwands die Voraussetzung einer aufgaben-
gerechten Bedarfsabdeckung. Dies ist insbesondere 
auch weltweit gesehen dann gewährleistet, wenn 
diese Dienste auf wenige Verantwortungsträger be-
grenzt werden und so auch vorhandene technische 
Einrichtungen (Netze, Infrastruktur, usw.) für meh-
rere Dienste gemeinsam genutzt werden können. 

2. In diesem Jahrzehnt sind durch die Verfügbarkeit 
neuer Technologien außergewöhnliche Innovations-
schübe bei den Informations- und Kommunikations-
techniken zu erwarten. 

Die KtK unterscheidet drei Innovationsebenen: 

— das Fernsprechwählnetz und andere schmalban-
dige Netze, 

— Breitbandverteilnetze in Koaxialtechnik, z. T. 
mit Rückkanal, 

— Breitbandkommunikationsnetze mit Punkt-zu-
Punkt-Verkehr (Videokonferenz und Bildfern-
sprechen), für die der Bedarf noch getestet wer-
den muß. 

Hinzutreten dürften noch schnelle Datenkommuni-
kationsnetze wie z. B. ein schmalbandiges digitales 
Fernmeldenetz „ISDN" (Nutzsignalrate 64 kbit/s, 
ggf. 2 x 64 kbit/s), die sich u. U. auch eines mittels 
point-to-multipoint-Verbindungen arbeitenden na-
tionalen Fernmelde-Satelliten bedienen könnten (s. 
zu 1.3 und 1.5). 

Innovationsschübe beschränken sich nicht auf den 
Fernmeldebereich, sondern strahlen auch aus über 
die Informationstechnik bis zur Unterhaltungselek-
tronik und zu Geräten des täglichen Bedarfs. 

3. Bei den technischen Innovationen handelt es sich 
insbesondere um: 

— Digitalisierung, 

— Satellitentechnik, 

— optische Nachrichtenübertragung über Glasfa-
ser, 

— neuartige Endgeräte für Sprache, Ton, Text, Bil-
der, Daten. 

4. Die Auswirkungen betreffen sowohl die geschäftli-
che wie auch die private Information und Kommuni-
kation. 

5. Bei der Übertragung von Sprache, Ton, Text, Daten 
und Bildern sind heute schon Strukturveränderun-
gen erkennbar. Durch die Einführung neuer Techni-
ken sind neue Dienste möglich und weitergehende 
Strukturveränderungen zu erwarten. 

Die technische Entwicklung im Fernmeldewesen 
wird in den nächsten Jahren durch neue und ver-
besserte Leistungsmerkmale der Netze und Geräte 
sowie durch den generellen Übergang zu digitalen 
Systemen in den Fernmeldenetzen geprägt sein. 

Die Vorgaben der Leitung der Verwaltung der DBP 
sind insbesondere in § 2 des „Gesetzes über die Ver-
waltung der Deutschen Bundespost (Postverwal-
tungsgesetz — PostVwG)" in der Fassung vom 
21. Dezember 1970 enthalten. 

Der § 2 lautet: 

„§ 2 Leitung der Verwaltung 
(1) Der Bundesminister für das Post- und Fern

-

meldewesen ist dafür verantwortlich, daß die 
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Deutsche Bundespost nach den Grundsätzen der 
Politik der Bundesrepublik Deutschland, insbe-
sondere der Verkehrs-, Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialpolitik verwaltet wird. 
(2) Bei der Leitung der Verwaltung der Deut-
schen Bundespost ist den Interessen der deut-
schen Volkswirtschaft Rechnung zu tragen. Der 
Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe-
sen hat die Entwicklung der verschiedenen Nach-
richtenzweige innerhalb der Deutschen Bundes-
post miteinander in Einklang zu bringen. 
(3) Die Anlagen der Deutschen Bundespost sind 
in gutem Zustand zu erhalten und technisch und 
betrieblich den Anforderungen des Verkehrs ent-
sprechend weiter zu entwickeln und zu vervoll-
kommnen." 

Die Digitalisierung der Netze wird weltweit als vor-
dringlich angesehen. In diesem Zusammenhang ist 
die Fortentwicklung der Endgeräte zwingend, für 
die die Post die betriebsnotwendigen Schnittstellen 
zu definieren hat. 

Über die Zweckmäßigkeit des Einsatzes nationaler 
und/oder multifunktionaler Fernmeldesatelliten 
werden noch Untersuchungen angestellt. 

Auch die generelle Einführung der Glasfasertech-
nik ist erst als Grundsatzentscheidung formuliert 
worden. 

Als bedeutendes und wichtiges neues Kommunika-
tionssystem wird die Übermittlung von Texten (Da-
ten) und Grafiken per Bildschirmdienst angesehen. 
Die Kombination von Fernsprech- und Datex-P-
Netz sowie von Heimfernseher und Abrufterminal 
schafft mit der damit gegebenen Dialogmöglichkeit 
mit Rechnern günstige Voraussetzungen für seine 
endgültige Verbreitung. 

6. Neue Dienste mit einem hohen Bedarf an Bandbrei-
te, wie Fernsehtelefon sowie sehr schnelle Daten-
übertragung, erfordern neue Übertragungstechno-
logien und neue Netze bzw. die Überführung beste-
hender Netze in Breitbandnetze. Neben der Nut-
zung der Koaxialkabel zeichnet sich hierfür der Ein-
satz von Glasfaser und Satellit ab. 

Damit lassen sich bestehende sowie neue und zu-
künftige Dienste in einem Netz integrieren, ein-
schließlich der Möglichkeit, Rundfunk zusätzlich zu 
den bestehenden terrestrischen Rundfunknetzen in 
diesem integrie rten Netz zu verteilen. 

7. Gegenwärtig steht eine ausgereifte und leistungsfä-
hige Koaxialkabeltechnik für die Verteilung von Hör-
und Fernsehrundfunk zur Verfügung. Diese Technik 
wird derzeit zur Beseitigung von Abschattungsfäl-
len, generell jedoch nicht zur Einspeisung weiterer 
Hörfunk- und Fernsehprogramme, angewendet. 

Die z. Z. bei der Bundespost und in privaten Ge-
meinschafts- bzw. Großgemeinschaftsantennenan-
lagen (GA bzw. GGA) eingesetzte Technik (s. Fest-
stellungen zu Koaxialkabelverteilnetzen, 1.2.3) 
deckt die in der Bundesrepublik heute zur Verfü

-

gung stehende Anzahl von Fernsehprogrammen ka-
pazitätsmäßig ab. 

Die Bestimmung nach einer bedarfsorientierten 
Übertragungskapazität ist jedoch nicht allein tech-
nischer Art, sondern hängt in der Bundesrepublik 
vorwiegend von medienpolitischen und nach Festle-
gung der Rahmenbedingungen von medienrechtli-
chen Fragen ab. Verteilnetze werden insbesondere 
errichtet zur Wiederversorgung von Fernsehteil-
nehmern (Abschattungen) und zur allgemeinen 
Verbesserung des Fernsehempfangs. Aus diesem 
Grunde ist es in der Bundesrepublik nicht zu einer 
Vervielfachung der Programmangebote und ent-
sprechenden Einspeisungen in Kabelnetze wie in 
einigen anderen Ländern gekommen. 

8. Die optische Nachrichtentechnik hat sich in den 
letzten Jahren unerwartet schnell weiterentwickelt. 
Die Entscheidung für den zukünftigen Einsatz die-
ser Technik im Fernnetz ist in der Bundesrepublik 
gefallen. Später ist auch mit dem Einsatz im Orts-
netz zu rechnen. 

Der Übergang von der Kupfertechnik auf die Glas-
faser im Ortsnetz wird im Hinblick auf spätere An-
forderungsprofile notwendig werden. Keinesfalls 
wird dieser Übergang jedoch schlagartig erfolgen 
können. Allein schon aus Gründen der Liefer- und 
Baukapazität wie auch aus Investitionsgründen 
wird er sich über einen Zeitraum von Jahrzehnten 
erstrecken. Wenn zur Zeit auch bereits einzelne 
Übertragungsversuche in Glasfasertechnik erfolg-
reich laufen, hängen die Grundsatzentscheidungen 
der Deutschen Bundespost über den Einsatzplan 
für die Glasfasersysteme vom Ergebnis der erst 
1983 beginnenden BIGFON-Versuche (Breitbandi-
ges Integriertes Glasfaser-Fernmelde-Orts-Netz) ab. 
Mit einem Aufbau der Glasfasersysteme im Orts-
netz ist frühestens ab der zweiten Hälfte der 80er 
Jahre zu rechnen. 

Auch in anderen Ländern sind konkrete Entschei-
dungen hierzu noch nicht gefällt worden. In den 
nächsten Jahren ist damit zu rechnen, daß beide 
Techniken, Koaxial- und Glasfasertechnik, zur An-
wendung kommen. 

9. Nachrichtensatelliten in neuester Technik erlauben 
es, Übertragungswege, insbesondere für Digital-
signale innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und auch in Europa, bereitzustellen. 

Da ein leistungsfähiges Fernmeldenetz stets auch 
im internationalen Verbund arbeiten muß, ist die 
DBP an mehreren internationalen Fernmeldesatel-
liten für Individualkommunikation beteiligt. Satelli-
ten-Neuentwicklungen sind hier inbegriffen. 

10. In den nächsten Jahren werden zum Ausbau des 
Dienstangebotes die verfügbaren und in der Ent-
wicklung befindlichen Techniken in verschiedenen 
Netzen nebeneinander bedarfsgerecht eingesetzt 
werden. 
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In der Tabelle sind die zum Ausbau des Dienstange

-

botes verfügbaren und in der Entwicklung befindli

-

chen Techniken sowie die geschätzte Entfaltung 
dargestellt (Quelle: DBP, Stand: 28. Juli 1982). 

Dienst 
1981 1985 1990 

(jeweils Jahresende) 

Fernsprecher Hauptanschlüsse (Mio.) 22,09 	25,5 	28,9 
Ortsgespräche (Mio.) 14 473 	17 000 	18 500 
Ferngespräche (Mio.) 8 306 	9 600 	10 000 

Telex Hauptanschlüsse 145 547 	190 500 	145 000 
(ohne Teletex-Anschlüsse, 

s. u. Teletex) 
Telegramm 	Aufgegebene Telegramme (Mio.) 7,068 	— 	— 
Datel Datenstationen 

im 
Fernsprechnetz 49 262 	77 500 	— 
Datex-L-Netz 6 597 	16 500 	— 
Datex-P-Netz 635 	20 000 	— 
Direktrufnetz 72 875 	131 000 	— 
Intern.  Mietleitungen 3 200 	1 250 	— 

Telefax 	Anschlüsse 4 500 	10 000 	— 
Funk  Funkfernsprechdienst 17 000 	Netz- 

kapazität: 
100 000 Tin 

Europ. Funkrufdienst 39 215 	Kapazität: 
ca. 200 000 
Empfänger 

Seefunkdienst (ab 1986: 
Automatisierung der Durchwahl) 

— Telegramme 400 000 	— 	— 
— Gespräche 415 000 	— 	— 
— Funkfernschreiben 9 100 	— 	— 

Rundfunkdienst 	Tonleitungen 1 800 	— 	— 
(940 000 km) 

Fernsehleitungen 380 	— 	— 
(340 000 km) 

Angemeldete Rundfunkempfangsgeräte: 
nur Hörfunk (Mio.) 2,81 	— 	— 
Fernsehen und Hörfunk (Mio.) 21,49 	— 	— 

Breitbandnetze 	Übergabepunkte 43 111 	— 	— 
zur Rundfunk- 	Teilnehmer (WE) 273 000 	— 	— 
verteilung 

Teletex 	Anschlüsse 353 	40 000 	130 000 
Bildschirmtext 	Teilnehmer (Feldversuch:) 4 000 	400 000 	3,6 Mio. 

Anbieter (Feldversuch:) 1 100 	40 000 	— 
Videotext  (Versuch 	vom 	1. Juni 	1980 	bis 

31. Mai 1983 mit ca. 100 000 Tln) 
Fernwirkdienst (Versuche ab 1983) 
Glasfasersysteme 	Fernnetz (ab 1982/83) 

Ortsnetz (Systemversuche bis etwa 1986) 
Bildfernsprechen 	(s. Glasfasersysteme) 
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Dienst 
1981 1985 1990 

(jeweils Jahresende) 

Videokonferenz 	(s. Bildfernsprechen) 

über Satelliten 	Fernmeldesatelliten 	INTEL- 	(Auftragsvergabe 
SAT VI 	in 1982) 
INMAR- 	(Betriebsaufnahme 
SAT 	in 1982) 
ECS 	(Betriebsaufnahme 

in 1983) 
TELE- 	(Betriebsaufnahme 
COM I 	in 1983) 
DFS 	(Angebotsaufforde- 
(Deut- 	rung in 1982) 
scher 
Fernmel- 
desatellit) 

Rundfunksatelliten 	TV-SAT 	(Start in 1985) 
TDF 1 	(Start in 1985) 
L-SAT 	(Vertrag in 1981 

gezeichnet) 

1.2 Ausbau der technischen Infrastruktur 

1.2.1 Terrestrische Rundfunkversorgung 

1. Die drahtlose Fernsehversorgung in der Bundesre-
publik Deutschland ist nahezu vollständig erreicht. 
Noch unversorgte Gebiete können durch Kabelan-
lagen oder gegebenenfalls in Zukunft durch Er-
schließung neuer Frequenzbereiche oder Mehr-
fachausnutzung bereits vergebener Frequenzen 
versorgt werden. 

Seit Einführung der Fernsehprogramme in der 
Bundesrepublik Deutschland (1952 1. Programm, 
1961 2. Programm und 1964 die 3. Programme) wer-
den die Sendernetze von den Rundfunkanstalten 
und der Deutschen Bundespost planmäßig und sy-
stematisch ausgebaut. 
Die Rundfunkanstalten nutzten beim Ausbau des 
1. Sendernetzes zunächst die VHF-Frequenzberei-
che I und III, mußten jedoch später zum Vollausbau 
auch Frequenzen aus den UHF-Bereichen IV und V 
hinzunehmen. Die Deutsche Bundespost konnte 
beim Ausbau der Sendernetze für das 2. und die 
3. Fernsehprogramme ausschließlich auf Frequen-
zen aus den UHF-Bereichen zurückgreifen. Der 
Frequenzplan für die leistungsstarken „Grundnetz

-

sender" wurde 1961 auf einer internationalen Kon-
ferenz in Stockholm für Europa festgelegt und gilt 
bis heute. 

Inzwischen ist der Ausbau der Fernseh-Sender-
netze in der Bundesrepublik nahezu abgeschlossen. 
Heute sind 251 Sender großer Leistung und ca. 5 100 
Fernseh-Füllsender kleiner Leistung (sogenannte 
Fernseh-Umsetzer) in Betrieb (Stand Januar 1983). 
Durch diese Anlagen wird die Versorgung mit min

-

destens 3 Fernsehprogrammen flächendeckend si-
chergestellt; die Versorgungsgrade liegen im Mittel 
heute über 97 v. H. 

Mitte der 80er Jahre wird der Ausbau bis zur soge-
nannten 800-Einwohner-Grenze abgeschlossen sein. 
Rundfunkanstalten, Post und Länder haben vor 
Jahren vereinbart, daß zunächst nur Orte mit min-
destens 800 Einwohnern durch Umsetzer versorgt 
werden. Ein Vollausbau der Sendernetze wäre näm-
lich kaum finanzierbar, da er größenordnungsmä-
ßig ebensoviel Kosten verursachen würde wie der 
bisherige Gesamtausbau der Sendernetze. Ohnehin 
ist der Versorgungsgrad in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern sehr hoch. 

Rundfunkanstalten, Industrie und Post arbeiten 
seit geraumer Zeit an Konzepten, um einen weite-
ren Ausbau zu vertretbaren Kosten unterhalb der 
800-Einwohner-Grenze zu ermöglichen. Zur Zeit be-
raten diese Institutionen auch mit den Ländern 
über den weiteren Ausbau der Fernsehversorgung 
hinsichtlich der Technik und Finanzierung. Etwa ab 
Mitte der 80er Jahre könnte ein weiterer, am Be-
darf orientierter Ausbau der Versorgungslücken er-
folgen. 
Die ausschließlich drahtlose Versorgung dieser 
Lücken ist aus Gründen des Frequenzmangels 
nicht mehr durchgängig möglich. Eine Erschlie-
ßung zusätzlicher Fernsehkanäle zur „Restversor-
gung" in der Bundesrepublik ist zwar wünschens-
wert, zur Zeit jedoch nicht möglich. Deshalb werden 
zum Teil auch an sich gegenüber der drahtlosen 
Fernsehversorgung im Mittel teurere Kabelanlagen 
für die „Restversorgung" gebaut werden müssen. 

Wenn auch die Fernsehversorgung durch den wei

-

teren Ausbau noch erheblich verbessert werden 
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kann, wird auch zukünftig eine Versorgung von ab-
gelegenen Kleinstlücken technisch sinnvoll nicht 
durch Füllsender, sondern nur durch Kabelanlagen 
möglich sein. 

2. Beim Hörfunk besteht eine vollständige Versorgung 
in Mono-Qualität; Stereo-Qualität wird von den mei-
sten Rundfunkanstalten ebenfalls angeboten, je-
doch ist der Empfang nicht an allen Orten durch-
gängig möglich. Zusätzliche UKW-Frequenzen kön-
nen ab etwa 1985 zur Verfügung stehen. 

Die meisten Landesrundfunkanstalten betreiben 
3 Sendernetze zur flächendeckenden Versorgung 
ihrer Sendegebiete. Heute sind in der Bundesrepu-
blik mehr als 300 meist leistungsstarke UKW-Sen-
der in Betrieb. Auf internationalen Wellenkonferen-
zen sind Frequenzen und Strahlungsleistungen 
festgelegt worden, die heute noch die Grundlage der 
UKW-Versorgung bilden. 

Die Sendernetze gewährleisten eine annähernd 
100 %ige Versorgung der Heimempfänger in Mono-
Qualität. Die ARD-Rundfunkanstalten führten 1963 
den stereophonen Rundfunk ein, der wesentlich hö-
here Empfangsfeldstärken und damit zum Teil 
auch höhere Senderleistungen voraussetzt. Der mo-
bile UKW-Empfang hat in den letzten Jahrzehnten 
erheblich an Bedeutung zugenommen, wie das Bei-
spiel der Ausbreitung von UKW-Empfängern in 
Kraftfahrzeugen zeigt. Der mobile Empfang ist we-
gen der niedrigen Antennenhöhe und der meist 
technisch ungünstigeren Empfangsantennen ge-
genüber dem stationären Heimempfang stark be-
nachteiligt. Ein einwandfreier mobiler Empfang 
stellt an Sender- und Empfangstechnik sehr hohe 
Anforderungen, die bis heute auf beiden Seiten 
noch nicht ausreichend erfüllt werden können. 

Eine flächendeckende UKW-Stereo-Versorgung so-
wie die Vollversorgung der mobilen Teilnehmer ist 
aus Gründen der Beschränkung auf den bisherigen 
UKW-Frequenzbereich heute noch nicht möglich, 
da Frequenzen für leistungsstarke Sender fehlen. 

Auch die von Rundfunkanstalten geplanten Regio-
nalisierungsvorhaben erfordern in der Regel zu-
sätzliche Frequenzen, da sie nicht überall durch die 
Verstärkung vorhandener und Errichten neuer 
UKW-Sender innerhalb der bestehenden UKW

-

Netze in der Bundesrepublik Deutschland realisiert 
werden können. 

Da der Bedarf nach weiteren UKW-Frequenzen aus 
den genannten Gründen sowohl im Inland wie auch 
im Ausland seit langem besteht, wurde 1979 auf 
einer weltweiten Verwaltungskonferenz beschlos-
sen, den UKW-Bereich zur Rundfunknutzung bis 
108 MHz zu erweitern. Es wurde festgelegt, daß auf 
einer für 1984 anberaumten UKW-Planungskonfe-
renz der derzeitige Wellenplan durch einen neuen 
Plan ersetzt wird, der die Erweiterung des Fre-
quenzbereiches mitberücksichtigt. Der neue Plan 
wird 1986 in Kraft treten; allerdings wird der obere 
Teilbereich 104 bis 108 MHz erst spätestens 1996 
voll belegt werden können, da wegen der zur Zeit 

vorhandenen Nicht-Rundfunk-Nutzung längere 
Übergangsfristen vorgesehen sind. 

Es ist zu erwarten, daß mit der Erweiterung des 
UKW-Bereichs eine hochwertige Stereo-Versorgung 
und eine ausreichende Versorgung der mobilen 
Teilnehmer realisiert werden kann. 

Darüber hinaus wäre die flächendeckende Versor-
gung mit 4. Programmen möglich, die heute von ei-
nigen Rundfunkanstalten nur schwerpunktmäßig 
ausgestrahlt werden können. Auch die Versorgung 
mit Gastarbeiterprogrammen könnten flächenmä-
ßig verbessert werden. 

3. Die drahtlose Rundfunkversorgung ist aus nachfol-
genden Gründen unentbehrlich: 
— Empfang der Kurz-, Mittel- und Langwelle auch 

in anderen Staaten sowie der UKW- und Fern-
sehprogramme in grenznahen Gebieten der 
Nachbarstaaten; 

— freier und nicht zentral kontrollierbarer Rund-
funkempfang; 

— größere Sicherheit gegenüber landesweiten Sy-
stemausfällen; 

— mobiler Empfang. 

Die drahtlose terrestrische Rundfunkversorgung 
bietet dem Teilnehmer einen einfachen Zugang zu 
den ausgestrahlten Hörfunk- und Fernsehprogram-
men. 

Je nach seiner Interessenlage und je nach Emp-
fangsmöglichkeiten und Empfangsaufwand kann 
der Teilnehmer neben der „Grundversorgung" mit 
den für sein Versorgungsgebiet vorgesehenen 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen weitere Pro-
gramme empfangen. Mit sehr geringem Aufwand 
ist der Empfang einer Vielzahl von in- und ausländi-
schen Sendern im Lang-, Mittel- und Kurzwellenbe-
reich möglich. Die Übertragung aller dieser Bänder 
über Kabelanlagen bereitet bekanntlich technische 
Probleme, was dazu geführt hat, daß nur wenige, 
ausgewählte Programme auf diesen Bändern einge-
speist werden (in der Bundesrepublik meist nur der 
Deutschlandfunk). 

Weitere Hörfunk-Programme aus dem UKW-Be-
reich von benachbarten Rundfunkanstalten sind 
entweder direkt oder über Zusatzantenne empfang

-

bar; dasselbe gilt auch für den Fernsehempfang. 

Damit kann sich der Teilnehmer nach seinem per-
sönlichen Wunsch des drahtlos empfangbaren An-
gebotes bedienen, ohne daß seine Empfangsinteres-
sen beschnitten oder kontrollierbar werden. 

Den drahtlosen Sendernetzen kommt auch im Hin-
blick auf die Empfangsmöglichkeiten in der DDR 
eine besondere Bedeutung zu. Dort können die mei-
sten Einwohner Hörfunk- und Fernsehprogramme 
der bundesdeutschen Rundfunkanstalten empfan-
gen. 

Auch im Hinblick auf die Betriebssicherheit und 
Verwundbarkeit der Versorgung haben die drahtlo- 
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sen terrestrischen Netze erhebliche Vorzüge: Durch 
Vielzahl und redundante Auslegung der Senderan-
lagen sind längere Ausfälle in großen Regionen un-
wahrscheinlich und in den gesamten Netzen prak-
tisch unmöglich. 

Ein weiterer Vorteil der terrestrischen drahtlosen 
Sendernetze ist die Versorgung mobiler Teilneh-
mer, da auch die geplante Rundfunksatellitentech-
nik zur mobilen Versorgung ungeeignet ist. 

Aus den oben angeführten Gründen sind die draht-
losen terrestrischen Sendernetze auch bei fort-
schreitender Verkabelung und Einführung des Sa-
telliten-Rundfunks unentbehrlich. 

4. In der terrestrischen Rundfunkversorgung sind wei-
tere Qualitätsverbesserungen vorgesehen, und 
zwar zunächst durch 

— Verbesserung der Tonqualität und der stereo-
phonen Übertragung, 

— Ausstrahlung von Zusatzsignalen zur Steuerung 
von Empfangs- und Aufzeichnungsgeräten für 
Fernsehen und Hörfunk, 

— Ergänzung des Informationsangebotes durch 
Videotext und durch Mehrkanalton-Fernsehen. 

Die drahtlosen Sendernetze sind in ihrer techni-
schen Auslegung von vornherein so gestaltet wor-
den, daß der Empfang mit einfachen Antennenanla-
gen und Rundfunkempfangsgeräten in ausreichen-
der Qualität möglich ist. Jede technische Modifika-
tion und Verbesserung in diesen Netzen muß des-
halb zunächst dahingehend überprüft werden, ob 
die Veränderung „kompatibel" ist, d. h., ob auch wei-
terhin Empfang mit Einfachgeräten ohne Qualitäts-
einschränkung möglich ist. 

Trotz dieser Grenzen ermöglichen es die erhebli-
chen Fortschritte in der Mikro-Elektronik in den 
letzten Jahren, Verbesserungen einzuführen, die 
der Qualitätssteigerung, der Erhöhung des Bedie-
nungskomforts der Empfangsgeräte und der Erwei-
terung des Informationsangebotes von Rundfunk-
sendungen dienen. 

Für den UKW-Hörfunk sind Maßnahmen zur Ver-
besserung der Empfangsqualität in der Diskussion. 
Die sogenannte „Kompandierung" von UKW-Hör-
funkprogrammen ermöglicht eine bemerkenswerte 
qualitative Verbesserung des Empfangs in Berei-
chen, in denen der Empfang heute durch Rausch-
störung qualitativ begrenzt ist. Die Untersuchungen 
an diesem System sind erfolgversprechend und ste-
hen vor dem Abschluß. 

Die Bedienung von Empfangs- und Aufzeichnungs-
geräten für Hörfunk und Fernsehen bereitet vielen 
Teilnehmern Schwierigkeiten beim Auffinden und 
korrekten Einstellen der Empfangskanäle. Diese 
Geräte können, wie die Erfahrung zeigt, heute von 
vielen Teilnehmern kaum noch bedient werden. 

Empfängerindustrie und Rundfunkanstalten haben 
diese Probleme erkannt und Zusatzsysteme entwik

-

kelt und erprobt, die die Bedienung der Empfangs

-

geräte zukünftig erheblich erleichtern werden. Die-
sen Systemen ist gemeinsam, daß sie die Empfän-
ger mit ausgesendeten Zusatzinformationen versor-
gen, die z. B. die sendende Anstalt, den Sender-
standort, den Programmbeitrag kennzeichnen. 

Zusatzinformationen im Fernsehen können in der 
Austastlücke übertragen werden (z. Z. Videotext). 
Auf diese Weise können als Service für den Fern-
sehzuschauer Daten übertragen werden, die fest 
mit dem ausgestrahlten Fernsehsignal verknüpft 
sind, dieses jedoch technisch nicht beeinträchtigen. 

Möglichkeiten zur Übertragung von Zusatzinforma-
tionen für Hörfunkempfänger werden seit Jahren 
auf internationaler Ebene von Rundfunkanstalten 
und ihren Forschungsinstituten untersucht. Pro-
grammsignal und Kennung können hier nicht wie 
beim Fernsehsignal sauber voneinander getrennt 
werden. Sobald über die Übertragungsart entschie-
den ist, könnte die Industrie Empfangsgeräte mit 
entsprechenden Serviceeinrichtungen entwickeln 
und auf den Markt bringen. 

Im Fernsehen ist die Ergänzung des Informations-
angebotes durch Videotext und durch Mehrkanal-
ton-Fernsehen versuchsweise in Erprobung bzw. 
bereits in Betrieb. 

Seit Mitte 1980 läuft im 1. und 2. Fernsehprogramm 
der Videotext-Feldversuch. Das Videotextsignal ist 
elektronisch in das aus dem Fernsehstudio kom-
mende Bildsignal eingelagert und wird über die vor-
handenen Fernsehleitungen und -sender, also par-
allel zum Fernsehprogramm, ausgestrahlt und dem 
Empfänger zugeleitet. Die Kapazität ist z. Z. auf 75 
Tafeln beschränkt und wird zukünftig nur in eng

-

begrenztem Umfang erweitert werden können. 

Aufgrund der technischen Entwicklungsarbeiten 
des Forschungsinstituts der deutschen Rundfunk-
anstalten konnte inzwischen erstmals in Europa 
der Zweikanalton im Fernsehen eingeführt werden. 
Damit kann der Fernsehbegleitton entweder stereo-
phon oder alternativ z. B. zweisprachig ausgestrahlt 
werden. Das ZDF hat 1981 mit regelmäßigen Zwei-
tonsendungen begonnen, die über einige ausge-
wählte Sender ausgestrahlt werden. Der sukzessive 
Vollausbau des Netzes ist für die nächsten Jahre 
vorgesehen. Die Rundfunkanstalten der ARD ha-
ben die Einführung von Zweikanalton insbesondere 
aus Kostengründen zurückgestellt. 

1.2.2 Rundfunksatelliten 

1. 	Der Rundfunksatellit ist in erster Linie für eine flä

-

chenmäßige Versorgung eines großen geographi-
schen Raumes, im wesentlichen einzelner Staaten, 
geeignet. 

In Ländern von der Größe der Bundesrepublik 
Deutschland erfordert die Versorgung mit Rund-
funkprogrammen (d. h. mit Hörfunk- und Fernseh-
programmen) eine Vielzahl von Sendern und Füll-
sendern, wobei aus Wirtschaftlichkeitsgründen in 
der Regel eine 100 %ige Versorgung nicht erreicht 
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wird. Dagegen bietet ein einziger geostationärer Sa-
tellit die Möglichkeit, solch ein Land flächendek-
kend auszuleuchten und bietet damit die Vorausset-
zung für eine weitgehende Vollversorgung. Für die 
Rundfunkversorgung über Satelliten ist in Region 1 
(Europa) der Frequenzbereich 11,7 bis 12,5 GHz vor-
gesehen, da die anderen, diesem Dienst zugewiese-
nen Frequenzbereiche entweder schon belegt oder 
schwer erschließbar sind. 

In Rundfunksatelliten-Systemen ist eine hohe Emp-
fangsfeldstärke am Boden erforderlich, da bei pri-
vaten Teilnehmern nur einfache Empfangsanlagen 
mit kleineren, kostengünstigeren Antennen voraus-
gesetzt werden können. Geht man von den techno-
logisch möglichen Satelliten-Sendeleistungen und 
von wirtschaftlich realisierbaren Empfänger-Emp-
findlichkeiten aus, so ergibt sich, daß die Versor-
gungsgebiete etwa auf die Größe der westeuropäi-
schen Länder beschränkt sind. Hauptsächlich aus 
diesem Grund basiert der auf der WARC-77 (World 
Administrative Radio Conference) erarbeitete Plan 
für den Satelliten-Rundfunk im 12-GHz-Bereich auf 
nationaler Versorgung und ordnet jedem Land min-
destens einen elliptischen oder runden Antennen-
strahl bestimmter Größe, Richtung und Orientie-
rung zu. Zur Ausleuchtung großer Länder wie der 
USA und Kanada sind mehrere Antennenstrahlen 
erforderlich. 

Da die elliptischen Strahlendiagramme nicht exakt 
den Länderkonturen entsprechen, werden die 
Grenzgebiete der Nachbarländer automatisch mit-
versorgt. Aber auch außerhalb der Bedeckungsge-
biete ist durch Erhöhung des Empfängeraufwandes 
der Empfang der Satellitensignale möglich, da die 
Feldstärke vom Strahlenzentrum nach außen hin 
nur allmählich abfällt (Spill-over). 

Der WARC-77-Plan für die Abwärtsstrecke vom Sa-
telliten zur Heim- oder Gemeinschaftsempfangsan-
lage reguliert im übrigen die Satellitenpositionen, 
die Kanalmittenfrequenzen und die Polarisations-
art. 

In der Regel verfügt dabei jedes Land nach derzeiti-
gem internationalen Frequenzplan über fünf Satel-
litenkanäle, die frequenzmoduliert rechts- oder 
linkszirkular polarisiert ausgestrahlt werden. Für 
die Bundesrepublik Deutschland sind die Satelliten-
positionen 19 ° West, 1 ° West und 5° Ost von beson-
derem Interesse, die Gruppen von west-, ost- und 
nordeuropäischen Ländern zugeordnet sind. Bei-
spielsweise können von der Position 19 ° West aus 
je fünf Programme Frankreichs, Deutschlands, Lu-
xemburgs, Österreichs, Belgiens, der Schweiz, der 
Niederlande und Italiens gesendet werden. Zur Ver-
ringerung gegenseitiger Störungen sind benach-
barte Kanäle jeweils entgegengesetzt polarisiert. 

2. Unabhängig vom Einsatz von Rundfunksatelliten 
wird das bestehende Rundfunksendernetz in der 
Bundesrepublik Deutschland weiterhin benötigt, 
unter anderem aus Gründen der Sicherheit, der 
regionalen Versorgung, des übernationalen sowie 
des mobilen Empfangs. 

Der Rundfunksatellit kann die bestehenden Rund-
funksendernetze der Bundesrepublik Deutschland 
nicht ersetzen, weil 

— der von Verteilnetzen unabhängige Einzelemp-
fang im Vergleich zur terrestrischen Versorgung 
zusätzliche Empfangsanlagen erfordert, 

— das Risiko des Totalausfalls der Versorgung 
durch technische Störungen oder Fremdbeein-
flussung nicht eingegangen werden kann, 

— die regionale Unterteilung auf die Versorgungs-
gebiete der Rundfunkveranstalter nicht möglich 
ist, 

— der grenzüberschreitende Empfang technisch 
erschwert wäre, 

— der mobile Empfang von Rundfunkprogrammen 
(z. B. im PKW sowie TV-Portables) wegen der 
Größe und ständigen Ausrichtung der Antenne 
auf den Satelliten nicht oder nur mit unzurei-
chender Qualität möglich ist. 

3. Ein Rundfunksatellit ist zur Verteilung von Hörfunk-
programmen in Stereoqualität und überregionalen 
Fernsehprogrammen geeignet. Dagegen ist die 
Verwendung nur zur Fernsehrestversorgung mit 
den bestehenden Programmen nicht zu befürwor-
ten. Abschattungsgebiete können durch beste-
hende oder neu zu errichtende Kabelanlagen (Ko-
axialkabel und Glasfaser) versorgt werden. 

Für Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, 
die bereits eine flächendeckende Versorgung mit 
überregionalen Fernsehprogrammen für mehr als 
97 v. H. der Bevölkerung über das bestehende 
Rundfunksendernetz realisiert haben, ist ein Satel-
lit allein für die Restversorgung aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht zu rechtfertigen. Dagegen 
könnte die Fernsehversorgung in großen rundfunk-
mäßig weniger erschlossenen Flächenstaaten 
durchaus sinnvoll sein. 

Beim zukünftigen deutschen Rundfunksatelliten ist 
neben der Ausstrahlung überregionaler Fernseh-
programme auch die Aussendung von Hörfunk-
programmen vorgesehen. Hierfür ist ein digitales 
Modulationsverfahren vorgesehen. Mit den vorge-
gebenen Parametern lassen sich in einem Satelli-
tenkanal max. 16 digitalisierte Stereoprogramme 
senden. Die Festlegung hierzu wurde in mehreren 
Studien von der deutschen Industrie — in Abstim-
mung mit den Rundfunkanstalten und der DBP — 
erarbeitet. Diese digitalisierten Stereoprogramme 
können mit einem neuartigen digitalen Tonrund-
funkempfänger verarbeitet werden. Die Qualität 
dieser Übertragungsmethode wird die der heutigen 
Stereosendungen weit übertreffen. 

Das Problem der Abschattung von Empfangsberei-
chen bzw. Empfangszonen durch Hindernisse wie 
Hochhäuser in Großstädten oder hohe Berge wurde 
sowohl beim Hessischen Rundfunk als auch bei der 
DFVLR in Oberpfaffenhofen untersucht. Beide In-
stitute haben von Flugzeugen aus, einmal über 
Frankfurt/M. und zum anderen über München, fo- 
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tografische Aufnahmen gemacht, und zwar genau 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Sonne dieselbe Po-
sition wie ein Fernsehrundfunksatellit bei 19° West 
hat. Beide Untersuchungen kommen zum gleichen 
Ergebnis, nämlich daß der Versorgungsgrad beim 
Empfang von Sendungen, abgestrahlt über den 
Rundfunksatelliten, 99 v. H. ist. 

Die verbleibenden Abschattungsgebiete können 
ggf. durch bestehende oder neu zu errichtende Ka-
belanlagen, die eine Satellitenrundfunk-Empfangs-
anlage besitzen, versorgt werden. 

4. Satellitenausstrahlungen lassen sich nicht national 
begrenzen. Mit zusätzlichem Aufwand bei den 
Empfangsanlagen lassen sich in den Randgebieten 
auch Programme anderer Staaten, unter Umstän-
den allerdings in anderer Norm (z. B. SECAM), 
empfangen. Eine Beeinträchtigung durch terrestri-
schen Richtfunk ist dabei nicht auszuschließen. 

Da die Strahlungsdiagramme nicht exakt den Län-
derkonturen entsprechen, werden die Grenzgebiete 
der Nachbarländer zum Teil mitversorgt. Aber auch 
außerhalb der Bedeckungsgebiete ist durch Erhö-
hung des Empfängeraufwandes (z. B. durch Vergrö-
ßerung des Antennendurchmessers) der Empfang 
von Programmen benachbarter Länder möglich, da 
die Feldstärke vom Strahlzentrum nach außen hin 
nur allmählich abfällt (Spill-over). 

Da die Satelliten der einzelnen Länder ggf. von ver-
schiedenen Bahnpositionen aus ihre Signale mit 
unterschiedlicher Polarisation und Frequenz aus-
senden, erfordert der Empfang ausländischer Pro-
gramme u. U. folgenden Zusatzaufwand in den 
Empfangsanlagen: 
— eine verstellbare oder mehrere fest ausgerich-

tete Antennen, 

— Auswertung beider Polarisationsrichtungen mit 
entsprechend breitbandigen Empfangsanlagen, 

— bei unterschiedlichen Fernsehnormen (PAL, 
SECAM) Normenwandler oder Mehrnormen-
empfänger. 

Dieser Frequenzbereich ist auch dem terrestrischen 
Richtfunk zugewiesen; dabei ist nicht auszuschlie-
ßen, daß der Empfang ausländischer Satelliten-Pro-
gramme gestört oder sogar unmöglich gemacht 
wird. Ein besonderer Schutz ausländischer Satelli-
ten-Frequenzen im eigenen Staat ist nicht verein-
bart worden. Die terrestrischen Funkdienste dürfen 
allerdings den Empfang der jeweils nationalen Pro-
gramme der Nachbarländer nicht beeinträchtigen. 

5. Die optimale Nutzung der technischen Möglichkei-
ten eines Rundfunksatelliten ergibt sich in Verbin-
dung mit Kabelnetzen. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist bereits 
heute (1982) etwa die Hälfte aller Fernsehteilneh-
mer an Kabelverteilanlagen angeschlossen. 

Unter dem Begriff „Kabelverteilanlagen" werden 
hier eingeordnet: 

— Gemeinschaftsantennenanlagen (GA), die meh-
rere Wohneinheiten (WE) versorgen, 

— Großgemeinschaftsantennenanlagen (GGA), die 
mehrere Wohneinheiten (WE) auf mehreren 
Grundstücken versorgen, 

— Breitbandkommunikationsnetze (BK-Netze) der 
DBP. 

Diese sind dazu bestimmt, die drahtlos empfangba-
ren Ton- und Fernsehrundfunksignale der Rund-
funksender aufzunehmen und Ton- und Fernseh-
rundfunkempfängern zuzuführen. 

Nach Mitteilung der DBP gelten für Kabelverteil-
anlagen folgende Regelungen: 

Breitbandverteilnetze 

Fernmeldeordnung (F0) 

— § 49 a Benutzungsrechtliche Regelungen für 
die Überlassung von Breitbandan-
schlüssen 

— FGV 12.3 Gebührenbestimmungen für Breit-
bandanschlüsse 

Amtsblatt des BPMin Nr. 12/1982, Vfg. Nr. 62, Bedin-
gungen für den Anschluß privater Breitbandanla-
gen an Breitbandanschlüsse der DBP. 

Rundfunkempfangsantennenanlagen 

Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen Nr. 103/1974 

— Vfg. Nr. 537 Allgemeine Genehmigung für Rund-
funkempfangsantennenanlagen (Ein-
zelanlagen) 

— Anlage 
zur Vfg. 
Nr. 536 

Bestimmungen über Gemeinschafts-
antennenanlagen mit aktiven elek-
tronischen Bauelementen 

FO, § 46 und 
FGV 10.4.4 

Benutzungsregelungen und Gebüh-
ren für Stromwege für private Ge-
meinschaftsantennenanlagen 

Amtsblätter des BPMin 

Nr. 125/1971 
Vfg. Nr. 754 

Technische Vorschriften für Rund-
funkempfangsantennenanlagen 

Nr. 151/1972 
Vfg. Nr. 719 

Technische Vorschriften für die in 
Rundfunkempfangsantennenanlagen 
verwendeten aktiven elektronischen 
Baueinheiten 

Nr. 34/1976 
 Vfg. Nr. 34 

Technische Vorschriften für die in 
Rundfunkempfangsantennenanlagen 
verwendeten aktiven elektronischen 
Baueinheiten 
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Nr. 146/1981 
Vfg. Nr. 1013 

Zusätzliche Bestimmungen für die 
Genehmigung von privaten Gemein-
schaftsantennenanlagen mit aktiven 
elektronischen Baueinheiten 

Nr. 40/1982 
Vfg. Nr. 223 

Bestimmungen für Gemeinschafts-
antennenanlagen mit aktiven elek-
tronischen Bauelementen; hier: All-
gemeine Genehmigung für die Er-
richtung und vorläufige Inbetrieb-
nahme von Gemeinschaftsantennen-
anlagen ohne Inanspruchnahme öf-
fentlicher Wege und Plätze mit höch-
stens 10 Wohneinheiten 

In der Bundesrepublik Deutschland werden ver-
sorgt: 

etwa 21 Mio. WE = 100 	v. H. Fernsehteil- 
nehmer, 
davon 

10,227 Mio. WE bzw. 48,7 v. H.über private 
Einzel- 
Empfangs- 
antennen 

6,3 Mio. WE bzw. 30,0 v. H.über private 
Anlagen mit 
weniger als 
100 WE 

4,2 Mio. WE bzw. 20,0 v. H.über private 
Anlagen mit 
mehr als 
100 WE 

0,273 Mio. WE bzw. 1,3 v. H.über Insel- 
netze der 
DBP (BK- 
Netze) 

Der Empfang von Satelliten-Programmen über sol-
che Kabelnetze ist der wirtschaftliche und am 
schnellsten zu realisierende Weg. Den Teilnehmern 
wird dadurch ein wirtschaftlicher, vielseitiger und 
hochqualitativer Satelliten-Rundfunk-Empfang er-
möglicht. 

Auf diese Weise wird die vielfach bereits vorhan-
dene Infrastruktur der Kabelverteilanlagen auch 
zum Empfang von Satelliten-Programmen genutzt. 
In städtischen Gebieten und Ballungsräumen wird 
ein „Antennenwald" für Satellitenantennen vermie-
den. Der finanzielle Aufwand für die Satelliten

-

Rundfunkempfangseinrichtung kann auf alle an 
der Gemeinschaftsanlage angeschlossenen Teilneh-
mer umgelegt werden. Mit hochwertigen Empfangs-
einrichtungen kann der Empfang von Auslandspro-
grammen selbst dann noch gewährleistet werden, 
wenn die Empfangsfeldstärke aufgrund der ande-
ren Bedeckungsgebiete nicht mehr die Sollwerte er-
reicht oder wenn die Auslandsprogramme gar mit 
anderer Polarisationsrichtung ausgestrahlt wer-
den. 

Alle Programme, auch die Auslandsprogramme, 
werden dabei so in das Verteilnetz eingespeist, daß 
die Wahl des gewünschten Satelliten-Fernsehpro

-

gramms direkt am Fernseher über den entspre-
chend belegten VHF- oder UHF-Kanal erfolgen 
kann. 

6. Derzeit für Europa in Entwicklung befindliche Rund-
funksatelliten sind zur Übertragung eines hochauf-
lösenden Fernsehens (HDTV) nicht vorgesehen. 

Für in Europa einzuführende Rundfunksatelliten 
im 12 GHz-Bereich sind die Beschlüsse der Funk-
verwaltungskonferenz von 1977 (WARC-77) verbind-
lich, d. h., es ist ein vereinbarter Plan von Orbitposi-
tionen, Sendefrequenzen, Abstrahlwinkeln und 
Sendeleistungen im Sinne von Toleranzgrenzen 
einzuhalten. Dieser Plan wurde vereinbart im Hin-
blick auf die Aussendung von Fernsehsignalen, die 
bestehenden technischen Standards entsprechen 
(z. B. PAL-System oder SECAM-System). Die mei-
sten dieser Systeme arbeiten — wie das deutsche 
PAL-System — mit einer vertikalen Bildauflösung 
von 625 Zeilen. Eine vergleichbare Bildauflösung in 
horizontaler Richtung erfordert eine zu übertra-
gende Videobandbreite von 5 MHz. Derartige Si-
gnale werden bei den WARC-77-konformen Rund-
funksatelliten mit Frequenzmodulation in 27 MHz 
breiten Satellitenkanälen übertragen. 

International wird auch ein hochauflösendes Fern-
sehen (HDTV) diskutiert. Dabei wird das Bild in 
vertikaler und horizontaler Richtung jeweils in 
etwa doppelt so viele Bildpunkte aufgelöst. Das be-
deutet, daß dazu die vierfache Videobandbreite 
übertragen werden muß, also mindestens 20 MHz. 
Die Farbinformation ist dabei noch nicht speziell 
berücksichtigt. Eine Standardisierung für das hoch-
auflösende Fernsehen wurde wegen der noch an-
dauernden und keineswegs einheitlichen Verfah-
rensentwicklungen bisher noch nicht erreicht. Un-
abhängig davon wird in den USA die Abstrahlung 
über Satelliten geplant. 

Die Übertragung von HDTV-Signalen über derzeit 
für Europa in Entwicklung befindliche Rundfunksa-
telliten ist wegen der von Standard-TV-Signalen 
stark abweichenden technischen Charakteristiken 
nicht ohne weiteres möglich — zumindest würde 
für ein HDTV-Signal mehr als ein Satellitenkanal 
mit 27-MHz-Bandbreite und eine aufwendigere Si-
gnalaufbereitung sowohl auf der Bodensende- als 
auch auf der Bodenempfangsseite benötigt. 

Außerdem würde die Benutzung von 12-GHz-Rund-
funksatelliten in Europa für HDTV-Übertragung 
voraussichtlich eine Änderung oder Ergänzung der 
WARC-77-Beschlüsse voraussetzen. 

1.2.3 Koax-Verteilnetze 

1. Die Technik für Koaxialkabelverteilnetze steht aus-
gereift zur Verfügung. Sie wird weltweit zur Vertei-
lung von Rundfunkprogrammen in örtlich begrenz-
ten Bereichen genutzt. 

Über ein Koaxialkabel, d. h. eine koaxial aufgebaute 
elektrische Doppelleitung mit rohrförmigem Kup- 
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feraußenleiter und isoliert zentrisch geführtem In-
nenleiter (Kupferdraht) können Signale sehr hoher 
Frequenz übertragen werden. Um die physikalisch 
bedingten Dämpfungsverluste der Leitungen auszu-
gleichen, werden bei Übertragungen über größere 
Längen Verstärker eingesetzt. Diese Komponenten 
wurden inzwischen im In- und Ausland so weiter-
entwickelt, daß es mit der heutigen Koaxialkabel-
technik möglich ist, eine Vielzahl von Ton- und 
Fernsehrundfunkprogrammen gleichzeitig zu über-
tragen. 
Über Koaxialkabel, eingesetzt in größeren Netzen, 
auch Breitbandverteilnetze genannt, lassen sich aus 
technischer Sicht neben der Rundfunkprogramm-
verteilung weitere Dienste realisieren. 
Eine Reihe dieser Dienste läßt sich schmalbandig 
realisieren. Hierfür bietet sich das bereits vorhan-
dene Fernsprechnetz an. Entsprechende Dienstan-
gebote sind in Vorbereitung. Ihre Inanspruchnahme 
hängt von der Festlegung der Gebühren ab. 
Neben diesem Koaxialkabelnetz, das die Informa-
tion elektrisch transportiert, stehen Glasfaser- bzw. 
Lichtwellenleiternetze in der Entwicklungsphase 
zur Verfügung. Sie transportieren die Information 
optisch (Licht). 
Die Glasfaser wird inzwischen in begrenztem Um-
fang für die Übertragung von Fernsehprogrammen 
in verschiedenen Versuchsprojekten im In- und 
Ausland eingesetzt, doch sind die erforderlichen Sy-
stemkomponenten sowohl für eine Verteilvermitt-
lung als auch für eine Parallelzuführung in Wellen-
längenmultiplexe noch nicht soweit entwickelt, daß 
sie für einen wirtschaftlichen Einsatz ausschließ-
lich für die Rundfunkprogrammverteilung heute 
schon in Frage kommen. Die Voraussetzungen hier-
für dürften erst in der 2. Hälfte der 80er Jahre gege-
ben sein. Dies gilt sowohl für die Bundesrepublik 
Deutschland wie auch für das Ausland. 
Im Hinblick auf den geplanten späteren Aufbau ei-
nes Glasfasernetzes ist es sinnvoll, die für die 
Rundfunkprogrammverteilung erforderlichen Ko-
axialkabelnetze auf den tatsächlichen Bedarf für 
diesen Dienst (z. B. Abschattungen und kostengün-
stige Versorgung größerer Wohngebiete) abzustel-
len. Ein Zusammenschluß dieser sogenannten „In-
selnetze" ist z. Z. nicht vorgesehen. 

2. Die Netze der Deutschen Bundespost sind zur Zeit 
für eine Übertragung von 12 Fernsehkanälen ausge-
legt; technisch kann mehr als das Doppelte über-
tragen werden. 

Die DBP errichtet und betreibt Breitbandanlagen 
und überläßt auf Antrag Breitbandanschlüsse für 
den Anschluß privater Breitbandanlagen, die zur 
Übertragung von Ton- und Fernseh-Rundfunksi-
gnalen benutzt werden. Die Anschaltung der priva-
ten Anlagen erfolgt über Übergabepunkte (Up). 
Am Üp können im Frequenzbereich 47 MHz bis 400 
MHz in Verteilrichtung angeboten werden bis zu 
— 12 Fernsehsignale im Frequenzbereich 47 bis 

68 MHz und 118 bis 300 MHz, 

— 24 UKW-Hörfunksignale im Frequenzbereich 
87,5 bis 108 MHz. 

Die Mehrzahl der in den Haushalten der Bundesre-
publik Deutschland zur Zeit vorhandenen Fernseh-
rundfunkempfänger ist für den Empfang „über die 
Luft" konzipiert. Ihre Trennschärfe erlaubt es im 
allgemeinen nicht, Sender, die in unmittelbar be-
nachbarten Kanälen ausstrahlen, einwandfrei zu 
empfangen. Die Frequenzverteilung für die terre-
strischen Fernsehsender berücksichtigt dieses. Alle 
Betreiber großer Gemeinschaftsantennenanlagen 
bzw. Kabelfernsehnetze — im In- und Ausland — 
müssen daher bei der Belegung des Frequenzspek-
trums eine Übertragung in unmittelbar benachbar-
ten Kanälen vermeiden. Dies führt ohne besondere 
technische Maßnahmen zu einer Regelbelegung 
von 6 Fernsehkanälen. 
Sind jedoch mehr als 6 empfangbare Programme in 
der Breitbandanlage zu übertragen, bieten sich 
zwei Verfahren an: 
— Sonderkanalbereich mit Rückumsetzung 
— Nachbarkanalbelegung 

Bei der Sonderkanalbelegung findet eine Kanal

-

Rückumsetzung am letzten Verstärkerpunkt oder 
beim Teilnehmer statt, während die Nachbarkanal-
belegung Maßnahmen in der Breitbandanlage er-
forderlich macht und beim Teilnehmer ein nachbar-
kanaltaugliches, d. h., trennscharfes Fernsehemp-
fangsgerät sowie moderne einwandfreie Hausver-
teilnetze voraussetzt. 

Die Industrie hat inzwischen kabelfernsehtaugliche 
Fernsehgeräte und Bauteile für genügend entkop-
pelte (z. B. Antennensteckdosen) und qualitative 
hochwertige (z. B. Verstärker) Hausverteilnetze ent-
wickelt und in den Handel gebracht. 

Bei solchen Geräten und Hausverteilnetzen können 
die BK-Anlagen der DBP mit allen 11 Kanälen der 
Fernsehbereiche I und III (47 bis 68 MHz und 174 
bis 230 MHz) und durch die Nutzung des Sonderka-
nalbereiches (108 bis 174 MHz, 230 bis 300 MHz) mit 
mehr als weiteren 12 Kanälen gleichzeitig belegt 
werden. 

Hiermit nicht verträglich sind ältere, für 2er-
Schrittbelegung gebaute und noch meist in Betrieb 
befindliche Fernsehempfänger, sowie ungenügend 
entkoppelte Hausverteilnetze mit qualitativ unge-
nügenden Verstärkern. 

3. Koaxialkabelverteilnetze sind — im wesentlichen 
aus wi rtschaftlichen Gründen — als Baumnetze auf-
gebaut. Über diese Netze ist Individualkommunika-
tion der Teilnehmer untereinander nicht realisierbar. 
Demgegenüber sind schmalbandige Rückkanäle zu 
einer Zentralstelle möglich; dabei ist eine zeitglei-
che Benutzung allerdings nur in begrenztem Um-
fang realisierbar. Weitere Rückkanalmöglichkeiten 
bestehen in Verbindung mit dem Fernmeldenetz. 

Die gleichartige drahtgebundene Verteilung von 
Ton- und Fernsehrundfunkprogrammen erfordert 
(nach dem Wasserversorgungsprinzip) lediglich ein 
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sogenanntes Baumnetz. Damit lassen sich breitban-
dige Rückkanäle praktisch kaum, schmalbandige, 
teilnehmerbezogene Rückkanäle nur in sehr be-
grenztem Umfang realisieren. 

Für Individualkommunikation, d. h. Kommunika-
tion von Teilnehmer zu Teilnehmer, wäre ein soge-
nanntes Sternnetz erforderlich. Ein breitbandiges 
Sternnetz in Koaxtechnik, d. h. eine Leitungsverbin-
dung von jedem Teilnehmer über Vermittlungsstel-
len zu jedem anderen Teilnehmer ist unwirtschaft-
lich und kommt auch aus bautechnischen Gründen 
nicht in Betracht. 

Ein derartiges Kommunikationssystem läßt sich 
später auch mit der dünnen Glasfaser als Übertra-
gungsmedium verwirklichen. 

4. Koaxialkabelverteilnetze sind das geeignete Mittel 
zur Versorgung von Abschattungsgebieten 

Als „Abschattungsgebiete" werden solche geogra-
phischen Bereiche bezeichnet, die aus topographi-
schen (Berge) oder baulichen (Hochhaus) Gründen 
über die drahtlose Abstrahlung von den Fernseh-
und UKW-Senderketten nicht ausreichend versorgt 
werden können. Eine lückenlose drahtlose Versor-
gung würde in solchen Fällen eine Vielzahl von 
Sendern aus verschiedenen Abstrahlwinkeln erfor-
dern. Dies ist aber nicht nur unwirtschaftlich bezo-
gen auf die begrenzte Teilnehmerzahl, sondern 
auch aus Frequenzgründen nicht möglich. Hier bie-
ten sich drahtgebundene Fernsehprogrammverteil-
anlagen an, soweit die zu versorgende Teilnehmer-
zahl in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ko-
stenaufwand steht. Soweit es sich hier aber um die 
Fernsehrestversorgung handelt, d. h. um die noch 
ausstehende Fernseh-Erstversorgung von Gebieten 
mit weniger als 800 Einwohnern, liegt die Versor-
gungsverpflichtung bei den Rundfunkanstalten. Ob 
die Versorgung drahtlos oder über Breitbandanla-
gen durchgeführt wird, ist dabei unwesentlich. 

5. Koaxialkabelanlagen werden durch den Ersatz einer 
Vielzahl von Einzelantennen wirtschaftlich bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Empfangsqualität. 
Darüber hinaus kann die Zahl der empfangbaren 
Programme erhöht werden. 

Die Bereitschaft der Fernsehteilnehmer, sich an 
Breitband-Verteilnetze anzuschließen, ist insbeson-
dere dann gegeben, 

— wenn eine wesentliche Verbesserung der Emp-
fangsqualität geboten wird und 

— wenn der Zustand der mit einer begrenzten Le-
bensdauer behafteten Antennenanlage den Auf-
bau einer neuen Anlage erfordern würde. 

Je größer die Bereitschaft zum Anschluß an eine 
Breitbandanlage, d. h. je höher die zu erwartende 
Anschlußdichte ist (Teilnehmer/Wohneinheiten), 
desto wirtschaftlicher läßt sich eine solche Anlage 
errichten und betreiben. 

Ein weiterer Bedarf für solche Verteilanlagen wäre 
voraussichtlich dann zu erwarten, wenn der Rah-
men der „Ortsüblichkeit" als Voraussetzung für das 
Einspeisen von Programmen erweitert wird. Diese 
Frage wird von seiten der Länder diskutiert. 

6. Eine Verbindung von Koaxialkabelnetzen zum 
Zwecke des Programmaustausches kann auf höhe-
rer Netzebene mit verschiedenen Techniken (Koaxi-
alkabel, Glasfasertechnik, Richtfunk, Satelliten) er-
folgen. 

Ein Verbinden von Koaxialkabelnetzen in höheren 
Netzebenen ist z. Z. nur für die Kabelfernseh-Pilot-
projekte vorgesehen, bei denen es primär um den 
Austausch der 3. Regionalprogramme der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten geht. Technisch 
ist es sowohl über Koaxialkabelstrecken oder Richt-
funkverbindungen (Trägerfrequenzsysteme) im all-
gemeinen Fernliniennetz zu realisieren als auch 
über Fernmeldesatelliten. In gleichem Rahmen 
können später hierfür auch die z. Z. nur als Experi-
ment durchgeführten Glasfaserverbindungen ein-
gesetzt werden. 

1.2.4 Fernmeldesatelliten 

1. Die Technik der Fernmeldesatelliten wird heute be-
herrscht. 

Die Technik der Fernmeldesatelliten wird von der 
deutschen Industrie beherrscht. In den zurücklie-
genden Jahren war sie an folgenden Satelliten-Pro-
jekten beteiligt: 

— Symphonie 
maßgebliche Beteiligung 

— OTS 

— Intelsat IV, IV A und V 

Beim derzeit laufenden europäischen Fernmeldesa-
tellitenprogramm (ECS) spielt sie eine führende 
Rolle. 

Auch auf dem Gebiet der Erdefunkstellen ist die 
deutsche Industrie seit vielen Jahren tätig. Bei-
spiele hierfür sind die deutschen Bodenstationen in 
Raisting, Usingen, Leheim, Weilheim sowie ver-
schiedene Stationen, die im Auftrag ausländischer 
Fernmeldeverwaltungen aufgebaut wurden, z. B. in 
Kuwait, RAK (Ras Al Khaimah), San Salvador, Fu-
cino und Redu. 

2. Fernmeldesatelliten können gleichzeitig Verbindun

-

gen zwischen mehreren festen Stationen herstel

-

len. Jede Verbindung kann dabei für eine Vielzahl 
von Diensten genutzt werden. 

Fernmeldesatelliten können mit Hilfe von Vielfach

-

zugriffsverfahren gleichzeitig Verbindungen zwi

-

schen mehreren Erdefunkstellen herstellen. Man 
unterscheidet zwischen 
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— dem Zugriffsverfahren im Frequenzmultiplex 
(FDMA), bei dem den geichzeitig bestehenden 
Verbindungen zwischen den verschiedenen Bo-
denstationen unterschiedliche Frequenzen zuge-
ordnet sind (z. B. bei INTELSAT IV) und 

— dem Zugriffsverfahren im Zeitmultiplex 
(TDMA), bei dem den Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Bodenstationen unterschied-
liche Zeiten innerhalb einer periodischen Zeit-
spanne zugeordnet sind (z. B. bei ECS). 

Bei beiden Verfahren kann jede Verbindung für 
eine Vielzahl von Diensten, wie Fernsprechen, Da-
tendienste und TV, genutzt werden. 

3. Auch ein nicht für die Direktabstrahlung vorgesehe-
ner Fernmeldesatellit kann zur Übermittlung von 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen genutzt werden. 
Dies setzt voraus: 
— leistungsstarke Bodenstationen mit Parabolan

-

tennen von mehreren Metern Durchmesser, 
— Breitbandverkabelung von diesen Bodenstatio-

nen zu Teilnehmern. 

Satelliten können grundsätzlich beliebige Signale, 
also auch Hörfunk- und Fernsehprogramme, über-
tragen. Allerdings bestimmt die Auslegung des Sa-
telliten auch die technischen Daten der Erdefunk-
stellen. Fernmeldesatelliten sind in der Regel so 
ausgelegt, daß sie mit großen Erdefunkstellen zu-
sammenarbeiten, die aufwendige Einrichtungen zur 
Signalaufbereitung und -verarbeitung enthalten 
(rauscharme Vorverstärker, Leistungsverstärker, 
Umsetzer und Modulatoren/Demodulatoren). Sie 
sind nicht für die Direktabstrahlung konzipiert. 

Aus Sicht der Anwendung können in diesem Zu-
sammenhang unterschieden werden 

— Fernmeldesatelliten (sog. nicht direktstrahlende 
Sat.), 

— Rundfunksatelliten (sog. direkt strahlende Sat.). 

Für den Empfang von Rundfunkprogrammen sind 
aufgrund internationaler Absprachen bestimmte 
Frequenzbereiche und Empfangsqualitäten defi-
niert. Das bedeutet, daß ein entsprechender Rund-
funksatellit eine solch hohe Sendeleistung (etwa 
250 Watt je Fernsehkanal) hat, daß ein Empfang 
ohne Störung mit kleinen, etwa 90 cm Durchmesser 
großen Parabolantennen im Prinzip bei jedem 
Rundfunkteilnehmer direkt möglich ist. 

Eine Rundfunkversorgung über „nicht direkt strah-
lende" Satelliten, d. h. über Fernmeldesatelliten mit 
geringer Sendeleistung (etwa 20 Watt je Fernsehka-
nal) wäre nach den internationalen Qualitätsstan-
dards nur über leistungsstarke Empfangsanlagen 
möglich. 

Naturgemäß könnten solche Anlagen nur in den 
Zentren größerer Kabelverteilanlagen errichtet 
werden. 

4. Mit Hilfe von Fernmeldesatelliten kann ein Overlay

-

Netz insbesondere zur Übertragung von Digitalsi-
gnalen höherer Datenraten relativ kurzfristig und 
flexibel eingerichtet werden. 

5. Ein Fernmeldesatellit kann auch Bestandteil eines 
zukünftigen dienstintegrierten Netzes sein. 

Wie das Beispiel SBS (Satellite-Business System) in 
den USA gezeigt hat, können neue Fernverbin-
dungssysteme mit Satelliten kurzfristig, flexibel 
und großflächig realisiert werden. Auch andere 
Länder, z. B. Frankreich, folgen z. Z. diesem Bei-
spiel. In gleicher Weise untersucht derzeit die DE-
TECON im Auftrag der DBP mit Unterstützung der 
deutschen Industrie den möglichen Einsatz eines 
Fernmeldesatellitensystems, das in die bestehen-
den Netze eingebunden werden soll, um unter ande-
rem auch Engpässe kurzfristig zu beseitigen. Dabei 
wird angenommen, daß Datenraten bis 34 Mbit/s zu 
übertragen sind und größte Flexibilität, nicht nur 
hinsichtlich der Signalart (Daten, digitalisierte 
Sprache, analoge TV), sondern auch bezüglich der 
geographischen Konfiguration (schnell zu errich-
tende Bodenstationen) verlangt wird. Die spätere 
Integration in das ISDN ist ebenfalls vorgesehen. 

Ohne den Ergebnissen dieser Definitionsstudie, die 
im Herbst 82 abgeschlossen wurde, vorzugreifen, 
kann bereits gesagt werden, daß ein in der Bundes-
republik Deutschland entwickeltes und gebautes 
Satellitensystem spätestens vier Jahre nach Auf-
tragserteilung in Betrieb genommen werden 
könnte. 

1.2.5 Diensteintegriertes Netz 

1. Der derzeitige Entwicklungsstand im Bereich der 
Mikroelektronik und der digitalen Vermittlungs- und 
Übertragungstechnik erlaubt es, bisher getrennte 
Netze für die verschiedenen Dienste zu einem inte-
grierten Netz mit mittleren Datenraten zusammen-
zufassen (ISDN Integrated Services Digital Net-
work). 

Der kurzfristige Ausbau des bestehenden integrier-
ten Datennetzes (IDN) wird im Fernbereich mit Hilfe 
der Koaxialkabeltechnik mit Bitraten von 64 kbit/s 
für den Einzelkanal erfolgen. 

Derzeit bestehen in Deutschland folgende ge-
trennte öffentliche Fernmeldenetze: 

— Fernsprechnetz 

— Integriertes Text- und Datennetz (IDN) 
— Telexnetz 
— Datexnetz mit Leitungsvermittlung 
— Datexnetz mit Paketvermittlung 
— Direktrufnetz 

Die Entwicklungen in der Mikroelektronik und die 
digitale Übertragungs- und Vermittlungstechnik er

-

lauben, diese getrennten Netze zu einem einheitli- 
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chen digitalen Netz für die verschiedenen Dienste 
zusammenzufassen, dem dienstintegrierten Digital-
netz, ISDN (Integrated Services Digital Network). 

ISDN ist ein schmalbandiges digitales Fernmelde-
netz für alle bestehenden und zukünftigen vermit-
telten digitalen Dienste mit einer Bitrate bis zu 
(2 x ) 64 kbit/s. Sprache, Daten, Text- und Kopier-
dienste, Informationsdienste wie Bildschirmtext, 
Festbildübertragung und Telemetrie können im 
ISDN übermittelt werden. 

Schlüssel zum ISDN ist — neben dem Vorhanden-
sein digitaler Übertragungs- und Vermittlungstech-
nik sowie der Zentralkanal-Zeichengabe zwischen 
den Vermittlungsstellen — die (zweiadrige) digitale 
Teilnehmeranschlußleitung mit einer grundsätzli-
chen Kanalstruktur (von B + B + D für den sog. Ba-
sisanschluß) sowie den dazugehörigen Endstellen-
einrichtungen. 

Hierbei bedeuten: B Basiskanal mit 64 kbit/s 
D Steuerkanal mit 16 kbit/s 

Neben den Vorteilen für den Benutzer bietet ISDN 
als einheitliches digitales Netz auch für die Deut-
sche Bundespost als Netzbetreiber fernmeldetech-
nische, fernmeldebetriebliche und wirtschaftliche 
Vorteile. 

Das ISDN erlaubt in der 1. Phase die Übermittlung 
von Sprache, Text und Daten im digitalen Fern-
sprechnetz ohne Sonderleistungen für die Daten-
vermittlung. In der 2. Phase werden solche Sonder-
leistungen in Datenvermittlungsmodulen z. B. Pa-
ketvermittlung ermöglicht. Pilotprojekte/Betriebs-
versuche insbesondere im Bereich der digitalen 
Teilnehmeranschlußleitung werden über digitale 
Vermittlungsstellen ab 1984 möglich sein. Erste Se-
rienlieferungen für ISDN-Einrichtungen als Ergän-
zung der digitalen Fernsprechvermittlungssysteme 
könnten dann 1986/87 beginnen. 

Die Deutsche Bundespost hat die notwendigen 
Maßnahmen für das Bereitstellen eines ISDN in 
diesem Zeitrahmen eingeleitet und die deutsche 
Fernmeldeindustrie hat die Entwicklungsarbeiten 
begonnen. 

Der nachstehende Zeitplan der DBP zeigt die 

— Zeitvorstellungen zum beschleunigten Bereit-
stellen des ISDN. 

— wechselseitigen Beziehungen zwischen den Ent-
wicklungen zum ISDN und DIV (Digitale Ver-
mittlungstechnik, O im Ortsnetz, F im Fern-
netz). 

ISDN DIV 

— 26.03. 82 	Absichtserklä- 
rung der DBP 

— Juni 82 	Erste CCITT- 
Empfehlungen — 1983 DIVO 

Präsentation 
— 1984 u. a. ISDN- 

Versuche 

— 1984 	Pilotprojekte/ 
Betriebsversu- 
che in Einzel- 
bereichen 

— 1985/86 
Inbetriebnahme 
DIV-F und 
DIV-O 

— 1986/87 	Beginn der Se- 
rienlieferungen 

2. Entwicklungen auf dem Gebiet der optischen Nach-
richtentechnik und der Satellitentechnik ermögli-
chen in Zukunft ein Breitbandnetz für Kommunika-
tions- und Verteildienste. 

3. Für Breitband-Kommunikation ist jeder Teilnehmer 
mit einem Breitbandanschluß — voraussichtlich in 
Glasfasertechnik — zu versehen. 

— Vorteile der Glasfaser: 

— Breitbandigkeit 

— Rohstoff in ausreichendem Maße vorhanden 

— Abhörsicherheit 

— geringere Störanfälligkeit 

— geringeres Gewicht/kleinere Querschnitte 

— Voraussetzung für diesen Einsatz der Glasfaser-
technik: 

— weitere technologische Fortschritte, Verfüg-
barkeit einer entsprechenden Vermittlungs-
technik 

— weitere Kostensenkungen bei Glasfaser und 
Komponenten 

— ausreichender Bedarf für industrielle Groß-
fertigungen 

— Einführungsstrategie für Orts- und Fernnetz 

— Normung der Systeme und Systemparame-
ter. 

Schon heute werden Anforderungen an höhere 
Übertragungsgeschwindigkeiten angemeldet, die 
sich aus heute bereits vereinzelt aufkommendem 
Bedarf und aus zukünftigen Diensten wie sehr 
schnelle Datenübertragung und/oder Bildfernspre-
chen ergeben werden. 

Die optische Nachrichtentechnik ermöglicht die 
Entwicklung der Fernmeldenetze zu einem Breit-
bandnetz, welches alle vorhandenen und geplanten 
sowie alle heute vorstellbaren zukünftigen Fern-
meldedienste bis zum Teilnehmer übertragen wird. 

Bereits heute sind über die im Ortsnetz einsetzbare 
Gradienten-Glasfaser Informationsströme möglich, 
die die symmetrische Kupfer-Fernsprechanschluß-
leitung (0,4 mm) um den Faktor 10 000 übertreffen. 
Die Glasfaser hat eine relativ große Bandbreite, die 
in Abhängigkeit vom Fasertyp (z. B. Multimode-, 
Monomodefaser) zwischen einigen zehn MHz/km 
bis zu einigen zehn GHz/km liegt. Wegen der gerin-
gen Dämpfung sind trotz der Impulsverschleifung 
erheblich größere Abstände zwischen den Verstär- 
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kern möglich, bzw. es kann auf Verstärker ganz ver-
zichtet werden. 

Glasfasern sind hervorragende elektrische Isolato-
ren, die immun sind gegen elektrische und hochfre-
quente Störungen. Es gibt keine Probleme mit Erd-
rückleitungen oder elektromagnetischen Impulsen. 
Auch besteht keine Gefahr durch Lichtbogen- oder 
Funkenbildung infolge von Kurzschlüssen oder Ab-
rieb. 

Elektrische und/oder magnetische Ankopplungen 
zum Zwecke eines unerlaubten Abhörens sind un-
möglich. Optische Kopplungen bedürfen immer des 
unmittelbaren Zuganges zur Glasfaser. 

Faserausführungen und die verwendeten Schutz-
mäntel stellen sicher, daß die Faser in der Praxis 
nicht für optische Störungen anfällig ist. 

Die mechanischen Eigenschaften der Glasfaserka-
bel hinsichtlich Gewicht, Querschnitt, Stabilität und 
Flexibilität ermöglichen eine einfache Verlegung 
sowohl im Erdreich wie in den Zügen der Kabelka-
nalanlagen. 

Die industrielle Fertigung der Glasfaser läuft mit 
etwas unterschiedlichen Zeitplänen in den wesentli-
chen Industrieländern bereits an. Um jedoch die 
Glasfaser nicht nur im Fernnetz einführen zu kön-
nen, müssen noch erhebliche Fortschritte in der 
Massenfabrikation gemacht werden. Weltweit wer-
den Entwicklungsanstrengungen unternommen, die 
heute bekannten Verfahren anwendungsreif zu ent-
wickeln bzw. durch ganz neue Verfahren zu erset-
zen. Dabei spielen auch Patentfragen eine wichtige 
Rolle, weil durch die heute existierende breite Absi-
cherung der eingeführten Herstellungsverfahren 
bei einem Eintritt in die Produktion entsprechende 
Lizenzfragen zu lösen sind. Die noch zu erbrin-
gende F & E-Leistung für die Fasergebiete werden 
sich dadurch in der Größenordnung vergleichbarer 
Entwicklungen für die Realisierung einer neuen 
Halbleiterbasistechnologie bewegen. Diese Ent-
wicklungen können nur dann verantwortet werden, 
wenn für die weitere Zukunft ein breiter Einsatz 
der Glasfaser auch im Ortsnetz mit hinreichender 
Sicherheit erwartet werden kann. 

Mit dem Ende 1983 und bis 1986 andauernden tech-
nisch-wissenschaftlichen Systemversuch für ein 
breitbandiges integriertes Glasfaser-Fernmelde-
ortsnetz (BIGFON) werden Industrie und DBP Not-
wendigkeit und Umfang der Bedingungen für den 
Einsatz der Glasfasertechnik erkennen und bewer-
ten. Von den Systemversuchen BIGFON erwarten 
die Deutsche Bundespost und die Industrie Aussa-
gen zu den noch offenen Fragen, wie Systemspezifi-
kation, Komponentenspezifikation und Kosten für 
die Teilnehmeranschlüsse. Daneben müssen aber 
noch die organisatorischen und personellen Voraus-
setzungen für die Einführung der Glasfaser im 
Ortsnetz näher untersucht werden, weil durch die 
Technologie sowohl für die Installation der Anlagen 
als auch für deren Betrieb erhebliche Änderungen 
gegenüber der bisherigen Technik zu erwarten 
sind. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ein-
satz sind auch erhebliche Ausbildungsmaßnahmen. 

4. Die Erweiterung des Fernnetzes in Glasfasertechnik 
ist technisch verhältnismäßig früh möglich. 

5. Fernverbindungen über 

— Koaxialkabel 

— Glasfaser 

— digitalen Richtfunk 

— Nachrichtensatelliten 

sind für Bitraten größer als 100 Mbit/s geeignet. 

Die Erweiterung des Fernnetzes durch Fernleitun-
gen in Glasfasertechnik ist technisch verhältnismä-
ßig früh möglich, weil 
— die Vermittlungstechnik unverändert bleiben 

kann 

— die Übertragungssysteme im Fernnetz eine ge-
ringere Komplexität aufweisen und eine weni-
ger umfangreiche Integration erfordern 

— die technischen Voraussetzungen mit der Ver-
fügbarkeit der Faser und optischen Empfänger 
sowie der Gradientenfaser im wesentlichen ge-
geben sind. 

Für die Einbindung der Glasfasertechnik in die be-
stehenden Netze ist es notwendig, 

— die Kanalstrukturen der unterschiedlichen 
Übertragungssysteme aufeinander abzustim-
men 

— kompatible Übergangsstellen zu schaffen. Dies 
erscheint aber technisch unproblematisch. 

Die Einführungsplanung ist in einigen Ländern be-
reits weit fortgeschritten. So hat British Telecom 
ihre Ausbauplanungen abgeschlossen, nach denen 
in den 80er Jahren sämtliche größeren Städte mit 
Glasfaser-Kabeln verbunden werden. 

Die erste Strecke London—Birmingham mit einer 
Gesamtlänge von 200 Kabel-km ist seit Juli 1982 in 
Betrieb und seit November 1982 voll funktionsfähig. 
Auch die französische Postverwaltung hat erklärt, 
daß ab 1982 im Fernnetz nur noch Glasfaser-Kabel 
verlegt werden. 

Die Deutsche Bundespost plant im Rahmen des 
Projektes BIGFERN breitbandige Weitverkehrsver-
bindungen in Glasfasertechnik. Die Einzelheiten 
der Planung werden z. Z. festgelegt. 

Die Erweiterung des Fernnetzes in Glasfasertech-
nik kann kurzfristig mit der Gradientenfaser begin-
nen. Durch die hohe Einsparung an Verstärkern ist 
die Gradientenfaser in der regionalen und überre-
gionalen Fernebene wirtschaftlich einsetzbar. Ab 
1986 wird die Monomodefaser einsatzbereit sein, 
die eine weitere Erhöhung der Verstärkerabstände 
erlaubt. 

Neben Koaxialkabeln und Glasfaser als leitungsge-
bundenen Fernverbindungen werden nicht lei-
tungsgebundene Techniken für die Übertragung ho-
her Bitraten ( > 100 Mbit/s) verfügbar sein, näm-
lich 
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— digitaler Richtfunk und 
— Nachrichtensatelliten 

Die heute erkennbare Entwicklung neuer Systeme 
für den Einsatz in Fernsehen zeigt die folgende 
Übersicht: 

Medium 
Systemgeneration 

140 Mbit 	565 Mbit 	2,4 Gbit 

Koaxialkabel 1984/85 	1985/86 	— 

Glasfaser 1983 	1986/87 	nach 1990 

Digitaler 
Richtfunk 1984 	— 	— 

Nachrichten- 1982 
satellit (ECS) 

Hinweise: 

Es entsprechen 140 Mbit/s 565 Mbit/s 2,4 Gbit/s 
... Fernseh- 
kanäle 1 4 17 
oder 	... 	Fern- 
sprechkanälen 2 000 8 000 34 000 

Die tatsächliche Übertragungskapazität einer Über-
tragungsstrecke ist abhängig von der Anzahl der 
auf dieser Strecke eingesetzten oder einsetzbaren 
Systeme. 

6. Die Planung von Kommunikations- und Verteilnet-
zen muß aufeinander abgestimmt sein und sich an 
den Diensten und dem künftigen Bedarf orien-
tieren. 

Die Netzplanung muß in jedem Falle auf die mögli-
chen künftigen Dienste ausgelegt sein. Der abseh-
bare künftige Bedarf ist für die Netzplanung ein 
wesentlicher Orientierungspunkt, aber nicht alleini-
ges Entscheidungskriterium. Gesamtwirtschaftli-
che Gesichtspunkte wie die Zukunftsorientierung 
der nationalen Kommunikationsinfrastruktur, die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kommunika-
tionsindustrie und die verbesserte Leistungsfähig-
keit der Volkswirtschaft durch die Fortentwicklung 
der Mikroelektronik können größere Bedeutung 
haben. 

Die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung des 
heutigen Fernmeldenetzes sollte von der Deutschen 
Bundespost aufgezeigt werden im Rahmen eines 
Netzentwicklungsplans. 

1.3 Entwicklung von Endeinrichtungen 

1. In allen Netzen muß die Funktionsfähigkeit der 
Dienste und die Verträglichkeit der Endeinrichtun-
gen mit dem Netz garantiert sein. 

Bei den Fernmeldediensten werden die (einseitig 
gerichteten) Verteildienste (vornehmlich Rund-
funk) und die (mehr oder weniger deutlich dialog-
orientierten) Individualdienste (z. B. Telefon, Tele

-

fax, Datenverkehr etc.) unterschieden. Individual-
dienste können weiter in Teilnehmerdienste und 
Transportdienste unterteilt werden, während Ver-
teildienste nur als Teilnehmerdienste ausgeführt 
sind. Bei Teilnehmerdiensten wird die Art der Um-
wandlung der Nachricht in ein transportfähiges 
Nutzsignal und die Zeichengabe für den Aufbau der 
Verbindung vom Betreiber des Fernmeldenetzes im 
Rahmen (inter-)nationaler Vorgaben festgelegt, die 
— ausgehend von den Eigenschaften des Transport-
systems — auch nachhaltig die Gestaltung der End-
geräte bestimmen. Beim Transportdienst erfolgt die 
Umwandlung einer Nachricht in Nutzsignale nach 
Maßgabe einer Verabredung zwischen den am 
Transportdienst beteiligten Parteien mit der alleini-
gen Einschränkung, daß der Netzbetreiber die Art 
der transportierbaren Nutzsignale und die Zeichen-
gabeverfahren für den Verbindungsaufbau vor-
schreibt. 
In den bestehenden Fernmeldenetzen ist aufgrund 
ihrer Spezifikationen eine eindeutige Trennung von 
Nachrichtenumwandlung (Endgerät) und Nutzsi-
gnaltransport (Transportsystem) nicht in vollem 
Umfange möglich. Um die Funktionsfähigkeit zu 
garantieren, müssen daher die Endgeräte und die 
Eigenschaften des Transportsystems aufeinander 
abgestimmt und gemeinsam optimiert sein. Zukünf-
tige leitungsgebundene digitale Fernmeldenetze 
können so spezifiziert werden, daß Dienstefunktio-
nen im Fernmeldenetz den Endgeräten und Trans-
portfunktionen dem ISDN-Netzwerk zugeordnet 
sind. In diesem Falle bezieht sich der Begriff „End-
einrichtung" bzw. „Endgerät" nur auf das Eingabe-
gerät, durch das Nachrichten in Nutzsignale umge-
wandelt werden und durch das „Nutzsignale" und 
„Steuerzeichen für den Verbindungsaufbau" an das 
Transportsystem geführt werden. Nach dieser Defi-
nition sind alle vermittelnden und übertragenden 
Einrichtungen Teil des Transportsystems, gleich-
gültig, wie deren Eigentumsverhältnisse geregelt 
sind (z. B. posteigene oder private Einrichtungen). 
Vermittelnde und übertragende Einrichtungen 
müssen die Spezifikationen für das Transportsy-
stem erfüllen, um die Funktionsfähigkeit zu garan-
tieren. 
Fernmeldeeinrichtungen für mobilen Betrieb kön-
nen nach heutigem technischen Wissensstand we-
gen der Beschränkung verfügbarer Betriebsfre-
quenzen nur nach dem Prinzip der optimalen Nut-
zung der Übermittlungskapazität gestaltet werden. 
Daher können hierbei Transportsystem und End-
einrichtung nur gemeinsam optimiert werden, die 
voneinander unabhängige Spezifikation ist nicht in 
gleicher Weise wie bei der leitungsgebundenen 
Übermittlung möglich. Dies wird auch die Dienste-
vielfalt mobiler Kommunikationsformen (z. B. Auto-
telefon) einschränken, insbesondere bei den Trans-
portdiensten. 

2. Den Endeinrichtungen kommt in sogenannten 
dienstintegrierten Netzen eine wi rtschaftlich wie 
nutzungstechnisch gesehen erheblich größere Be-
deutung zu, als dies unserer bisherigen Erfahrung 
bei vorhandenen Netzen entspricht. 
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Neben die heute bekannten Endeinrichtungen, die 
überwiegend als Einzelgeräte (z. B. Bildschirm, 
Fernschreiber, Telefon, Kopiergerät) einer ganz be-
stimmten Kommunikationsform dienen, werden 
immer mehr komplexe Systeme mit erweitertem 
Funktionsumfang treten. Diese Benutzersysteme 
bilden grundstücksinterne Netze und führen zu-
sätzlich zu den Vermittlungsvorgängen auch Infor-
mationsspeicherung und Verarbeitung durch. 

Die vorhandenen Fernmeldenetze sind ihrem Ur-
sprung nach regelmäßig dienstspezifisch konzipiert 
worden (z. B. Fernsprechnetz, Fernschreibnetz). Sie 
gehören damit zur Gruppe der „dedicated net-
works". Ihnen wurden später weitere Dienste aufge-
setzt (z. B. Telefax und Bildschirmtext im Fern-
sprechnetz, sog. value added networks). Nur relativ 
junge Fernmeldenetze nähern sich bereits der mo-
dernen Auffassung nach Aufteilung in ein Trans-
portsystem für Nutzsignale und Umwandlungssy-
sterne für Nachrichten in Nutzsignale in den End-
einrichtungen. Dieser Auffassung kommt z. Z. das 
deutsche „integrierte Daten-Netz (IDN) am näch-
sten. Das dienstintegrierte digitale Fernmeldenetz 
(ISDN) der Zukunft wird konsequent nach diesem 
Konzept geplant und soll in der zweiten Hälfte die-
ses Jahrzehnts schrittweise eingeführt werden. 

In diesem Fernmeldenetz ISDN werden physika-
lisch unterschiedliche Nachrichtenformen, wie 
Sprache, Schrift, Graphik, Daten, Bild durch geeig-
nete Endgeräte in gleichartige Nutzsignale umge-
wandelt (quasi „verpackt") und transportiert und 
durch kompatible Endgeräte am Empfangsort zu-
rückgewandelt (quasi „ausgepackt") werden. Da die-
ses ISDN-Netz (Endgeräte plus Transportsystem) 
allmählich die klassischen Fernsprech- und Fern-
schreibnetze substituiert, werden mit seiner welt-
weiten Verbreitung völlig neue Formen des Nach-
richtenaustausches möglich werden und Struktur-
verschiebungen im Nachrichtenaustausch auslösen, 
für die bisher keine adäquaten Erfahrungen vor-
handen sind. 

Entscheidend für Erfolg oder Mißerfolg dieser kom-
munikativen Möglichkeiten ist vor allem die 
menschgerechte Gestaltung dieser Dienste, demge-
genüber hat die rein technische Lösung nachran-
gige Bedeutung. Deshalb muß auch die technische 
Definition dieser Dienste sich auf das unumgäng-
lich notwendige Maß beschränken, um den notwen-
digen Freiraum für die menschgerechte Gestaltung 
der Endeinrichtungen sicherzustellen. 

Im Rahmen der zukünftigen Gestaltung von Büro-
kommunikationsdiensten werden im vorgenannten 
Rahmen diejenigen Dienste eine besondere wirt-
schaftliche und nutzungstechnische Bedeutung er-
halten, die die Sprachkommunikation ergänzen. 
Vor allem die Entwicklung kostengünstiger Endge-
räte wird im nationalen wie auch im internationa-
len Wettbewerb erhebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung erlangen. Die bisherigen nationalen Aktivitä-
ten auf diesem Sektor werden von der deutschen 
Wirtschaft als nicht ausreichend angesehen für eine 
aussichtsreiche Wettbewerbsposition. Für das not-
wendige hohe finanzielle Engagement bedarf es 

insbesondere einer kontinuierlichen nationalen 
Planungssicherheit. 

3. Auch in einem dienstintegrierten Netz ist davon 
auszugehen, daß jeder Dienst als Einzeldienst ab-
gewickelt werden kann. 

4. Deshalb muß auch bei multifunktionalen Endeinrich-
tungen die Identifikation von Einzeldiensten mög-
lich sein. 

In einem dienstintegrierten Fernmeldenetz werden 
Nutzsignale zwischen Endgeräten ausgetauscht. 
Die Umwandlung dieser (dienstneutralen) Nutzsi-
gnale in Nachricht wird im Endgerät bewirkt. Da im 
Transportsystem eines Fernmeldenetzes die Zuord-
nung des Nutzsignals zu einem Dienst (bzw. einer 
speziellen Nachrichtenform) nur durch Mehrauf-
wendungen technischer Art mit Kostensteigerun-
gen möglich ist, müssen die Endgeräte verursacher-
gerecht diese Zuordnung bewerkstelligen. Demge-
mäß müssen Endgeräte so konzipiert werden, daß 
sie jeden Dienst als Einzeldienst abwickeln können, 
auch dann, wenn sie (z. B. als Multifunktionstermi-
nal) für die Abwicklung mehrerer Dienste ausgelegt 
sind. 

Eine solche Konzeption ist sinnvoll nur realisierbar, 
wenn Endgeräte Dienstformen nicht zum Verbin-
dungszustand kommen lassen, für deren Umwand-
lung von Nutzsignal zu Nachricht sie nicht ausge-
stattet sind. Daraus resultiert, daß sowohl die Intel-
ligenz für die Wandlung der Nutzsignale als auch 
wichtige Intelligenz für die Steuerung des Verbin-
dungsaufbaus im Endgeräte-Bereich angeordnet 
werden müssen. Darüber hinaus müssen multifunk-
tionale Endgeräte an die Aufgaben des Arbeitsplat-
zes, an dem sie betrieben werden, hinsichtlich des 
Dienstespektrums anpaßbar sein, woraus sich be-
vorzugt eine modulare Gliederung derartiger Ein-
richtungen ergibt. 

5. Dem Benutzer sollte es möglich sein, von seiner 
Endeinrichtung über das Netz einen Teilnehmer mit 
kompatiblem Endgerät weltweit zu erreichen. 

6. Um dies zu garantieren, müssen die Spezifikationen 
der Endeinrichtungen entsprechend festgelegt sein 
und Schnittstellen zwischen Netzbetreibern und 
Endeinrichtungsherstellern vereinbart werden. Die 
Entscheidung über die Gestaltung der Endeinrich-
tung kann dem Anbieter überlassen bleiben, wenn 
er auch die Wartung sicherstellt. 

Es ist anzustreben, daß Dienste weltweit einheitlich 
definiert und standardisiert werden. Da Kommuni-
kation regelmäßig nicht auf den Bereich einer Re-
gion oder einer Nation beschränkt ist, sind Dienste 
in ihrer Akzeptanz behindert, wenn sie nur räum-
lich begrenzt eingeführt sind. Dennoch zeigt die 
Standardisierungspraxis, daß üblicherweise eine 
Nation zunächst einen Dienst (z. B. Deutschland im 
Falle Teletex) definiert und erst in einer zweiten 
Phase die Internationalisierung vorgenommen 
wird. Vor allem in dieser zweiten Phase werden 
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dann über nationale Interessen und notwendige 
Kompromisse Ergänzungen in die Standards aufge-
nommen, die auch die freien Gestaltungsmöglich-
keiten der Anbieter häufig einschränken. 

Es muß bei den neuen Kommunikationsdiensten 
viel stärker als bisher darauf geachtet werden, daß 
die Standardisierung im betrieblich unerläßlichen 
Rahmen gehalten wird, um den Gestaltungsspiel-
raum der Geräteanbieter möglichst groß zu halten. 
Die Anbieter müssen andererseits verantwortlich 
Wartung und Pflege der von ihnen gelieferten Ein-
richtungen über die gesamte Betriebszeit nachwei-
sen können. Fehlt die Betriebssicherheit der End-
einrichtungen, so sind schädliche Rückwirkungen 
auf das Transportsystem unausweichlich. 

7. Die Möglichkeit der Weiterverwendung von Endein-
richtungen für bestehende Einzeldienste muß bei 
der Einführung neuer Netztechniken berücksichtigt 
werden. 

Mit dem Ausbau der Kommunikationsfähigkeit von 
Endgeräten und Transportsystemen eines Fernmel-
denetzes werden auch leistungsfähigere und — 
möglicherweise — untereinander kompatible 
Dienste angeboten, die funktional mit vergleichba-
ren Diensten in vorhandenen Fernmeldenetzen 
nicht kompatibel sind. Dennoch ist anzustreben, 
daß derartige Dienste (z. B. Bildschirmtext und 
Teletex) in den neuen Netzen insoweit abgewickelt 
werden können, daß Endgeräte dieser „Vorläuferge-
neration" auch über moderne Transportsysteme un-
tereinander Nachrichten austauschen können. 

Dies ist vor allem bei der Einführung drahtgebun-
dener Verteildienste wegen der großen Verbreitung 
von Hörfunk- und Fernsehempfängern zu beachten, 
auch wenn beispielsweise digitale Ton- und Bild-
empfänger über eigene Programmkanäle versorgt 
werden müssen. 

8. Die technische Entwicklung (z. B. bei der Mikro-
elektronik und der Bildschirmtechnik) eröffnet die 
Möglichkeit, sowohl leichtere Bedienbarkeit als 
auch bessere ergonomische Bedingungen zu 
schaffen. 

Die bisherige Entwicklung in der datenverarbeiten-
den Industrie hat in der Vergangenheit darauf auf-
gebaut, den gewünschten Zweck mit möglichst ge-
ringem technischen Aufwand zu erreichen. Dies 
hatte zur Folge, daß wesentliche Teile der notwendi-
gen Codierungs-, Decodierungs- und Bedienpro-
zesse durch menschliche (logische) Intelligenz „er-
setzt" wurden, um die Geräte billig zu machen, auch 
wenn dadurch zur Bedienung ein speziell und ein-
seitig ausgebildeter Mensch benötigt wird. So ent-
standen die DVA-typischen Berufe, z. B. Operator, 
Codierer, Datentypistin. 

Die Zukunft läßt durch die Verfügbarkeit immer 
preiswerter werdender Bauelemente die Einbezie-
hung datenverarbeitender Prozesse erwarten. Da-
bei dürfen die Fortschritte in der Technik nicht 

allein der weiteren Verbilligung der Datenverarbei-
tung bei unverminderten oder sogar erhöhten An-
forderungen an den bedienenden Menschen zugute 
kommen. Vielmehr läßt es die moderne Technik zu, 
daß die Endgeräte mit wenig mehr Aufwand bedie-
nungsfreundlicher werden. Eine erhöhte Bedie-
nungsfreundlichkeit schafft wiederum die Voraus-
setzungen für eine weitere Anwendung dieser Tech-
nik. 

Hand in Hand mit der technischen Entwicklung ge-
hen Untersuchungen über die ergonomisch richtige 
Gestaltung neuzeitlicher Arbeitsplätze. Die hieraus 
resultierenden Ergebnisse sind von der Industrie 
bei der Gestaltung ihrer Produkte zu verwenden. 

1.4 Probleme der technischen Normung 

1. Auch für neue Dienste und Übertragungstechniken 
ist eine möglichst weltweite Kompatibilität anzustre-
ben. 

— Die Empfehlungen der UIT (Union International 
Telegraphique) können auch in Zukunft die 
Grundlagen für eine entsprechende Normung 
neuer Dienste und Übertragungstechniken bil-
den. 

— Die Postverwaltungen der in der CEPT vertrete-
nen europäischen Länder können darüber hin-
aus diese Empfehlung vertiefen und für eine 
Harmonisierung bis in den Gerätebereich sor-
gen. 

— Ein frühzeitiges Dienstkonzept und dessen Er-
probung sind die besten Voraussetzungen, daß 
eigene Vorstellungen in internationalen Empfeh-
lungen berücksichtigt werden. 

— Die mehr netzspezifischen Empfehlungen von 
UIT und CCITT müssen mit den mehr endgeräte-
bezogenen internationalen und nationalen Nor-
mungsvorschlägen von ISO und DIN abge-
stimmt werden. 

2. Mit Hinblick auf die sich schnell weiter entwickeln-
den Technologien müssen bestehende Normen 
ständig daraufhin überprüft werden, ob sie neue 
Entwicklungen nicht behindern. Dabei muß die Be-
triebssicherheit, die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit, die Wartungssicherheit und die Bedie-
nungsfreundlichkeit auch im Bereich der Software 
gewährleistet werden. 

Bei der Normung sorgt die DBP in Zusammenar-
beit mit Industrie und Anwendern insbesondere für 
festgelegte Schnittstellen zwischen Endgeräten und 
den nationalen und internationalen Telekommuni-
kationsnetzen. Die dadurch geschaffene Sicherstel-
lung der Kompatibilität (verträgliches Zusammen-
arbeiten unterschiedlicher Systeme) ermöglicht 
erst die breite Einführung neuer Dienste und Kom-
munikationstechniken. 

Neben dem Aspekt eines weltweiten Fernmeldever

-

kehrs sprechen für eine internationale Normung 
auch wirtschaftspolitische Gründe, weil die DBP die 
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internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Un-
ternehmen ermöglicht, sich andererseits aber auch 
einer Öffnung des nationalen Marktes nicht ver-
schließen kann. 

Bei der Notwendigkeit von Normung und Harmoni-
sierung muß zwischen Dienstleistungen und 
Schnittstellen zum Netz sowie Geräten unterschie-
den werden: 
— Dienstleistungen: Um international kommuni-

zieren zu können, sind einheitliche nationale 
und internationale Definitionen erforderlich. 

— Schnittstellen zum Netz: Es müssen gleiche An-
schlußmöglichkeiten für verschiedene Herstel-
ler ermöglicht werden. 

— Geräte: Eine baugleiche Technik ist nicht erfor-
derlich, doch erschweren unterschiedliche Be-
dingungen und Geräte den grenzüberschreiten-
den Wettbewerb, die Unterhaltung der Geräte 
und den Betrieb; zu weitgehende Standardisie-
rung erschwert allerdings die Innovation. 

Die DBP vertritt in internationalen Gremien die 
nationalen fernmeldemäßigen und industriellen In-
teressen der Bundesrepublik. 

a) In der CEPT (Conférence Européene des Admi-
nistrations de Postes et des Télécommunica-
tions) beraten die europäischen Fernmeldever-
waltungen über gemeinsame Aspekte der Fern-
meldedienste und des Fernmeldebetriebes. Un-
ter dem Stichwort „Harmonisierung" bemüht 
sich CEPT um eine Angleichung der nationalen 
europäischen Fernmeldesysteme. Priorität hat 
die Harmonisierung der digitalen Technik in ei-
nem integrierten Dienstleistungsnetz. 
Jüngstes Beispiel für die Arbeit in der CEPT ist 
der gemeinsame Standard für Bildschirmtext. 
Die Grundlagen hierfür wurden in Innsbruck, 
Mai 1981, festgelegt und werden z. Z. durch Fein-
spezifikationen ergänzt. 

b) In der UIT (Union Internationale des Télécom-
munications, Internationale Fernmeldeunion), 
einer Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen, werden die technischen und betrieblichen 
Empfehlungen erarbeitet, die die Voraussetzung 
für weltweit funktionierende Telekommunika-
tion bilden. Maßgebende Organe der UIT sind 
der CCIR (Comité Consultatif des Radiocommu-
nications; Internationaler beratender Ausschuß 
für das Funkwesen) und der CCITT  (Comité 
Consultatif International Télégraphique et Télé-
phonique; Internationaler beratender Ausschuß 
für den Telegrafen- und Telefondienst). 
Empfehlungen des CCIR und des CCI TT  sind 
weltweit gültig; sie können auf CEPT-Empfeh-
lungen aufbauen und/oder durch CEPT-Empfeh-
lungen ergänzt werden. 
Beispielsweise sind für die Dienstleistung Tele-
tex fünf Empfehlungen erarbeitet worden, die 
sich auf den Dienst und auf funktionelle Vorga-
ben für Endgeräte beziehen. 
Innerhalb der CEPT wurde dann eine Aussage 
zur Formatfrage dieses Dienstes gemacht. 

c) ISO (International Standard Organisation; Inter-
nationale Organisation für Normung). 
ISO hat ein Architekturmodell für offene Kom-
munikationssysteme entworfen. In der ISO-Ar-
chitektur, die sieben Ebenen beschreibt, umfas-
sen die Ebenen 1 bis 3 die netzabhängigen, d. h. 
anwendungsunabhängigen Protokolle; dagegen 
enthalten die Ebenen 5 bis 7 die netzunabhängi-
gen Kommunikationsprotokolle. Die Ebene 4 
stellt u. a. das Bindeglied zwischen den netzab-
hängigen und netzunabhängigen Protokollen 
dar. Die drei untersten Ebenen entsprechen den 
CCITT-Empfehlungen. Die Entwicklung der Pro-
tokolle der höheren Ebenen ist noch in der Nor-
mungsdiskussion. 
Teletex z. B. ist ein durch CCITT-Empfehlungen 
international standardisierter, öffentlicher Fern-
meldedienst, der das beschriebene Architektur-
modell der ISO erstmals für das Übertragen von 
Texten anwendet. 

1.5 Basistechnologien für Informations- und 
Kommunikationstechniken 

1. 	Mikroelektronik, optische Nachrichtentechnik und 
Satellitentechnik sind die Grundlagen der neuen In

-

formations- und Kommunikationstechnologien. 

Neue Dienste wie Fernsehtelefon oder sehr 
schnelle Datenübertragung haben einen hohen Be-
darf an Bandbreite und erfordern die Überführung 
der bestehenden Netze in ein Breitbandnetz, in das 
auch die heutigen und zukünftigen Sprach-, Text-
und Datendienste sowie Rundfunkverteildienste in-
tegriert werden können. Die optische Nachrichten-
technik ist die Grundlage dieses zukünftigen 
dienstintegrierten Kommunikationsnetzes, als des-
sen Bestandteil auch Satelliten eingesetzt werden 
können. 

Während handverdrahtete Schaltungen und ge-
druckte Leiterplatten mit darauf angebrachten Ein-
zelbauelementen noch einander ähnlich waren, 
stellt die Mikroelektronik eine völlig neue Art der 
Realisierung von Gerätefunktionen dar. Ihr hervor-
stehendstes Merkmal ist die Halbleitertechnik. 

Die moderne Halbleitertechnologie, die auf einem 
Kristallplättchen von wenigen Quadratmillimetern 
viele tausend sogenannte Transistorfunktionen un-
terbringt, hat einen bestimmenden Einfluß auf die 
Kommunikationstechnik. Wurden am Beginn des 
Halbleiterzeitalters Elektronenröhren durch Ein-
zeltransistoren ersetzt, so werden inzwischen ganze 
Funktionseinheiten, in besonderen Fällen ganze 
Geräte, auf einem einzigen Halbleiterkristall herge-
stellt. Inzwischen verfügt man über ein breites 
Spektrum von Halbleiterschaltungen hohen und 
höchsten Integrationsgrades mit Standardfunktio-
nen. Daneben ist es möglich, mit entsprechendem 
Aufwand auch sehr spezielle, nach Kundenwunsch 
ausgelegte Halbleiterschaltungen zu fertigen. 

Zusätzlich verwendet die Mikroelektronik aber für 
Einsatzfälle in der Nachrichtentechnik und hier be- 
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sonders im Bereich hoher Frequenzen spezielle 
Technologien, wie z. B. Präzisions-Streifenleiter mit 
Höchstfrequenz-Transistoren oder Dioden. 

Die wichtigsten vorteilhaften Eigenschaften der Mi-
kroelektronik sind 

— erhebliche Reduzierung des Raumbedarfs 

— geringer Strombedarf und damit geringe Wär-
meentwicklung 

— bei Digitalschaltungen hohe Verarbeitungsge-
schwindigkeit und die Verfügbarkeit von Halb-
leiterspeichern kurzer Zugriffszeit 

— hohe Qualität und lange Lebensdauer der Schal-
tungen 

— Kostenreduktion mit zunehmender Integra-
tionsdichte 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Mikroprozesso-
ren mit Speichern, ebenfalls auf kleinen Halbleiter-
kristallen integriert, ermöglichen es, Geräte pro-
grammierbar und damit den Einsatzfällen angepaßt 
herzustellen. Die dadurch erreichte Flexibilität, ja 
Intelligenz, hat Anwendungsgebiete und Einsatz-
fälle erschlossen, die ohne Mikroelektronik ver-
schlossen wären. 

Neue Geräte der Informations- und Kommunika-
tionstechnik machen durchweg Gebrauch von die-
sen hervorstechenden Eigenschaften der Mikro-
elektronik. 

Kommunikationsnetze, die die heutigen und zu-
künftigen Sprach-, Text- und Datendienste sowie 
Rundfunkverteildienste integrieren, sind als Breit-
bandnetze auszulegen. 

Die optische Nachrichtentechnik bietet die Grund-
lage hierfür, denn nur mit der optischen Nachrich-
tentechnik können die notwendigen Kommunika-
tionsnetze hoher Übertragungsbandbreite aufge-
baut werden. 

Ein Breitbandnetz auf Glasfaser-Basis ist sinnvoll, 
aber nur realisierbar bei breitestem Einsatz fort-
schrittlicher Mikroelektronik in der Übertragungs-
technik und im Endgerätebereich. Optik und Mikro-
elektronik sind somit gleichermaßen erforderlich, 
um die breitbandigen Dienste der Zukunft zu reali-
sieren. 

Satelliten erlauben den relativ kurzfristigen und 
flexiblen Aufbau eines Overlay-Netzes zur großflä-
chigen Versorgung bei neuen Diensten. Für breit-
bandige Dienst sind Satelliten jedoch nicht in belie-
bigem Umfang verwendbar. Allerdings können in 
einer Einführungsphase auch einzelne Breitband-
kanäle über Satellit geschaltet werden. 

2. Zur Nutzung der sich insbesondere durch die Mi-
kroelektronik ergebenden Möglichkeiten ist eine 
entsprechende Software-Entwicklung notwendig. 

Die Mikroelektronik ermöglicht in fortschreiten

-

dem Maße die Integration vieler zusätzlicher Funk

-

tionen, die Dezentralisierung der System-Intelli-
genz und die Realisierung programmgesteuerter 
Systeme. 

Diese Entwicklung führt zu wachsender Komplexi-
tät der Kommunikationssysteme und zu hochkom-
plizierten Betriebsablaufstrukturen innerhalb die-
ser Systeme. Hierdurch steigen die qualitativen und 
quantitativen Software-Anforderungen und die da-
mit verbundenen personellen und finanziellen Auf-
wendungen. 

Die schnelle und kostengünstige Entwicklung der 
System-, Betriebs- und Anwender-Software ist des-
halb von entscheidender Bedeutung für die erfolg-
reiche Realisierung künftiger Kommunikationssy-
steme. 

Voraussetzung hierfür sind insbesondere verbes-
serte Methoden der Software-Entwicklung, aber 
auch eine sinnvolle Begrenzung des Software-Um-
fangs. 

Die USA sind führend in den Technologien für die 
Erstellung und Prüfung von Software, den soge-
nannten Software-Tools. 

Durch die Fortentwicklung der Mikroelektronik 
wird es künftig in zunehmendem Maße möglich, 
Software durch Hardware zu ersetzen. Dies erlaubt, 
die Betriebssoftware in einem sinnvollen Maße in 
die Hardware zu verlagern und so das Anwachsen 
der Software zu begrenzen. 

3. Der Entwicklungsstand in diesen Technologien ist 
in der Bundesrepublik Deutschland unterschied-
lich: 

— In der optischen Nachrichtentechnik und in der 
Satellitentechnik stehen die deutschen Firmen 
Herstellern in anderen Ländern nicht nach. 

— Dies gilt nicht im Bereich der Mikroelektronik 
gegenüber den Ländern Japan und USA. 

Die Satellitentechnik wurde in Deutschland relativ 
früh aufgegriffen, nachdem diese Technik in den 
USA große Bedeutung gewonnen hatte. Deshalb hat 
die deutsche Industrie im kommunikationstechni-
schen Bereich der Satellitentechnik eine hervorra-
gende Position. Die Beteiligung am Europäischen 
Kommunikations-Satelliten (ECS) und das Satelli-
tenprojekt der Deutschen Bundespost werden dazu 
beitragen, diese Position zu sichern. 

Die optische Nachrichtentechnik wurde ebenfalls 
sehr früh in Deutschland aufgegriffen, dann jedoch 
von den USA und Japan in ihrer Entwicklung 
außerordentlich vorangetrieben. 

— Hinsichtlich der Glasfaser ist die Industrie in 
den USA in Fertigungsverfahren und Produk-
tionskapazität derzeit führend und hat durch die 
Corning-Patente einen weitreichenden Einfluß 
auf die weltweite Fertigung. Aber auch Firmen 
in Japan entwickeln eigenständige Fertigungs-
verfahren und bauen erhebliche Fertigungska-
pazitäten für die Glasfaser auf. 
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— In der Technik der Halbleiterlaser sind die deut-
schen Firmen im Übergangsstadium zur Serien-
fertigung, während Japan — als führendes Land 
— bereits die Fertigung aufgenommen hat. Bis 
zum Jahresende 1982 will allein Hitachi ein mo-
natliches Fertigungsvolumen von 10 000 Lasern 
erreichen. 

— In der Systemtechnik erbringen die deutschen 
Firmen Spitzenleistungen, die mit USA und Ja-
pan vergleichbar sind. Bei optischen Nachrich-
tensystemen für die Breitbandkommunikation 
im Ortsbereich hat Deutschland durch das 
BIGFON-Projekt eine Spitzenstellung. 

Die Halbleitertechnologie wurde in den USA ent-
wickelt und frühzeitig von Japan übernommen. 
Beide Nationen treiben sich durch gewaltigen Ein-
satz in diesem Bereich gegenseitig voran und haben 
dadurch die Spitzenstellung in der Welt. Beispiel-
haft ist die Spitzenposition der USA bei Mikropro-
zessoren und die führende Stellung Japans bei 
Speichern höchster Kapazität. In Deutschland fehl-
ten vergleichbare Aktivitäten. Das ist weitgehend 
auf das Fehlen großer nationaler Programme im 
Verteidigungs-, Raumfahrt- und Industriebereich 
zurückzuführen, die in USA und Japan zu dem Auf-
schwung der Mikroelektronik führten. Der Rück-
stand der deutschen Industrie ist erheblich und 
wird deutlich durch die Aussage eines deutschen 
Computer-Herstellers, daß max. 5 v. H. der an-
spruchsvollen integrierten Schaltkreise in seiner 
Fertigung aus Deutschland stammen. 

4. Für eine fortschreitende Systementwicklung ist ein 
Zusammenwirken von Basistechnologien und Sy-
stemkonzepten erforderlich. 

Die Einführung breitbandiger Dienste wie Bildfern-
sprechen erfordert neue, leistungsfähigere Kommu-
nikationssysteme, die nur durch die Fortentwick-
lung der optischen Nachrichtentechnik und der Mi-
kroelektronik realisierbar sind. 

Die Fähigkeiten dieser Technologien werden die 
künftigen Kommunikationssysteme weitgehend in 
Struktur und Betriebsablauf bestimmen. Weitere 
Fortschritte der Technologien können die Ausle-
gung der Systeme erheblich berühren, während an-
dererseits die Systemkonzeption mit ihren Anforde-
rungen an die Basistechnologie z. B. im Bereich der 
Mikroelektronik die Richtung und Realisierung in-
novativer Schritte fördert. 

5. Die deutsche Halbleiterindustrie erwartet, in den 
nächsten Jahren verstärkt spezifisch nachrichten-
technische Bauelemente entwickeln und herstellen 
zu können. 

In den vergangenen Jahren war die Konsumgüter-
industrie der wesentliche Bedarfsträger der Halb-
leiterindustrie. Mit den wachsenden Sättigungsten-
denzen im Konsumgütermarkt gewinnt die Fern-
meldeindustrie für die Halbleiterindustrie als Ab-
nehmer zunehmend an Bedeutung. 

Spezifisch nachrichtentechnische Bauelemente 
werden in den nächsten Jahren verstärkt von der 
deutschen Halbleiterindustrie zu entwickeln sein. 
Hierzu gehören: 

— Hochspannungstechnologien für Teilnehmer-
schaltungen 

— Signalprozessoren 

— Bildspeicher 

— Normenwandler 

— Filter 

— Coder 

— Leistungsarme Prozessoren für Zeichengabe 

Bei anderen Bauelementen wie Mikroprozessoren 
und Speicherbausteinen erscheint ein Erfolg der 
deutschen Hersteller angesichts der führenden Po-
sition amerikanischer und japanischer Firmen 
kaum möglich. 

Quantitativ bietet insbesondere der Endgerätebe-
reich einen interessanten Markt für die Bauele-
mente-Hersteller. Wichtiger aber noch als der di-
rekte Umsatz mit der Fernmeldeindustrie ist die 
Tatsache, daß die künftigen Kommunikationssy-
steme den Einsatz modernster Mikroelektronik ver-
langen und damit Innovationsträger für die deut-
sche Halbleiterindustrie sein können. 

6. Entwicklungen auf diesem Gebiet werden in den 
wesentlichen Industrieländern in vielfältiger Form 
und erheblichem Umfang staatlicherseits geför-
dert. 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Basistechnolo-
gien sind in allen wesentlichen Industrieländern 
durch erhebliche staatliche Mittel gefördert wor-
den. Herausragende Beispiele sind hierfür die USA 
und Japan. 

So wurden in den USA 1979 rd. 43 v. H. der gesam-
ten F & E-Aufwendungen der Elektroindustrie aus 
Bundesmitteln finanziert; in der Nachrichtentech-
nik beträgt dieser Anteil 41 v. H. und bei elektroni-
schen Bauelementen über 75 v. H.. Der Elektronik

-

Anteil allein der militärischen Beschaffungen in 
den USA wird von 1980 bis 1985 preisbereinigt um 
43 v. H. von 22,1 Mrd. $ auf 31,6 Mrd. $ steigen. 

Von wesentlicher Bedeutung ist vor allem die Form 
der staatlichen Förderung. Die hohe Effizienz der 
japanischen und amerikanischen Programme er-
klärt sich aus dem Verfahren zur Lösung konkret 
formulierter nationaler Aufgaben im Verteidigungs-
bereich, in der Raumfahrt und im Computer-Be-
reich, modernste Technologien zu entwickeln und 
einzusetzen und hieran in arbeitsteiliger Koopera-
tion die Firmen mit dem stärksten technischen Po-
tential zu beteiligen. Diese Kooperation ist in Japan 
besonders ausgeprägt und schließt die Postverwal- 
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tung als wesentlichen F & E-Träger ein. In den USA 
zeichnet sich ein ähnlich weitgehendes Koopera-
tionsmodell ab, da die führenden Computer- und 
Halbleiterhersteller (ohne IBM) einen gemeinsa

-

men Forschungspool mit einem Startkapital von 
1 Mrd. $ gründen wollen, um auf dem Computer

-

Gebiet die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der ja-
panischen Industrie zu sichern. 

2. Lage und Aussichten der betroffenen Wirtschaftsbereiche 

2.1 Lage und Aussichten der Hersteller-Branchen 

2.1.1 Vorbemerkung 
2.1.2 Nachrichtentechnik 
2.1.3 Kabeltechnik 
2.1.4 Unterhaltungselektronik 
2.1.5 Büro- und Informationstechnik 
2.1.6 Raumfahrtindustrie 
2.1.7 Elektrohandwerk 
2.1.8 Bauelemente einschließlich 

Mikroelektronik 

2.2 Lage und Aussichten der 
Anwender(-Branchen) 

2.2.1 Vorbemerkung 
2.2.2 Druckindustrie 
2.2.3 Presse 
2.2.4 Buchverlage, Buchhandel 
2.2.5 Einzelhandel 
2.2.6 Dienstleistungen 
2.2.7 Fachkommunikation und 

-Dokumentation 
2.2.8 Softwarehersteller 
2.2.9 Rundfunk 
2.2.10 Film 
2.2.11 Werbewirtschaft 
2.2.12 Büro- und Verwaltungsbereich 
2.2.13 Öffentliche Verwaltung 

2.3 Lage und Aussichten der privaten Endverbrau-
cher (Nutzer) 

Vorbemerkung 

Im folgenden werden als betroffene Wirtschafts-
zweige behandelt: 

A. solche, die IuK-technische Produkte herstel-
len (Hersteller) 

B. solche, die IuK-Techniken zur Produktion 
von Sachgütern und Dienstleistungen ein- 

setzen und solche, die durch den Einsatz der 
IuK-Techniken dadurch wesentlich betrof-
fen werden, daß die von ihnen angebotenen 
Güter weniger oder mehr nachgefragt wer-
den (Anwender) 

C. solche, die IuK-technische Sachgüter und 
Dienstleistungen konsumtiv nutzen (Nut-
zer). 

Da eine Trennung nicht immer eindeutig ist, wird 
nach der schwerpunktmäßigen oder problemorien-
tierten Zuordnung entschieden. 

2.1 Lage und Aussichten der 
Hersteller-Branchen 

2.1.1 Vorbemerkung 

Die deutsche IuK-technische Herstellerindustrie er-
reicht mit einem Produktionswert von 32,9 
Mrd. DM 0,8 v. H. des gesamten wirtschaftlichen 
Ergebnisses, trägt mit 17,7 Mrd. DM 4,1 v. H. des 
deutschen Exports und beschäftigt mit 353 000 Er-
werbstätigen 1,4 v. H. aller Arbeitnehmer (jeweils 
1980). Der Anteil am Weltmarkt betrug 1980 ca. 6 
v. H. (USA: ca. 30 v. H.; Japan: ca. 20 v. H.). Die Wett-
bewerbssituation gegenüber den wichtigsten Kon-
kurrenten USA und Japan ist überwiegend ungün-
stig. 

Diese verfügen nicht zuletzt durch eine gezieltere 
Investitions- und Innovationspolitik in wichtigen 
Teilbereichen über einen mehrjährigen Vorsprung 
und entwickeln sich unter günstigeren Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen. 

Die Wachstumsraten der Hersteller IuK-techni-
scher Produkte sind bisher überproportional gestie-
gen. Auch in Zukunft sind weltweit überdurch-
schnittliche Wachstumsraten zu erwarten. A2) 

Quantitative Angaben zur Entwicklung der weltwei-
ten Produktion von IuK-technischen Gütern existie-
ren nicht, es gibt lediglich Schätzungen zum Welt-
elektromarkt (einschließlich der Datenverarbei-
tung), die von einem durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum von real 7 v. H. ausgehen, bei einem 
weltweiten realen Wirtschaftswachstum von knapp 
4 v. H. (1970 bis 1980). 
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Für die Bundesrepublik Deutschland zeigen die no-
minalen Zahlen (s. Tabelle) einen nur geringfügig 
über den gesamtwirtschaftlichen Werten liegenden 
Produktionszuwachs im IuK-Bereich. Es muß je-
doch berücksichtigt werden, daß sich die Preise in 
diesem Bereich insgesamt rückläufig entwickelt ha-
ben, während sie gesamtwirtschaftlich deutlich ge-
stiegen sind. 

Ferner zeigt die Tabelle, 

- daß die inländische Nachfrage nach IuK-techni-
schen Produkten in den letzten Jahren stärker 
zugenommen hat als der Absatz der im Inland 

produzierten Güter (Wachstumsraten der Im-
porte sind größer als das Produktionswachs-
tum) 

- daß die z. T. erheblichen Produktionsausweitun-
gen in den letzten Jahren zu keinen wesentli-
chen positiven Beschäftigungseffekten bei den 
IuK-Herstellern geführt haben. 

Die z. T. ungünstige Wettbewerbssituation der deut-
schen IuK-technischen Industrie ist nicht nur aus 
den oben beschriebenen gesamtwirtschaflichen 
Rahmenbedingungen abzuleiten. 

Ist-Situation Hersteller 1980 
Nominalentwicklung 

Produktion Exporte Importe  Inlands

-

verfügbarkeit1) Beschäftigte 

in Mrd. ∆75/80 in Mrd. ∆75/80  
Export

-

quote) in Mrd. ∆75/80 Import- 
 3 quote) in Mrd. ∆75/80 in 

Tausend ∆75/80 
DM v. H. DM v. H. v. H. DM v. H. v. H. DM v. H. v. H. 

Nachrichtentechnik 	 9,3 +52. 2,6 +39 28 1,1 +105 14 7,8 +63 103 +12 
Fernmeldekabel und 
-leitungen 	 1,1 + 8 0,4 +44 26 0,2 +148 13 0,9 +20 8 0 
Büro- und 
Informationstechnik 	 9,1 +63 6,3 +66 69 6,6 +113 65 9,4 +91 84 +17 
Unterhaltungs- 
elektronik 	 8,6 + 7 4,6 +45 54 4,4 + 87 53 8,4 +16 90 -17 
Elektronische Bau- 
elemente/Mikroelektronik 4,4 +30 3,8 +87 86 4,5 +128 88 5,1 +54 65 - 9 
Raumfahrt 	 0,4 - - - - - - - - 3 - 

insgesamt 	 32,9 +39 17,7 +61 62 16,8 +110 66 31,6 +55 353 + 2 

Gesamte Wirtschaft 	 4013,1 4 ) +45 430,6 +58 11 433,7 	78 11 4 034,1 +45 25 795 + 2 

Herstelleranteil in 
v. H. vom gesamtwirt- 
schaftlichen Ergebnis 	 0,8 4,1 3,8 0,8 1,4 

1) Inlandsverfügbarkeit = Produktion + Import - Export 
2 ) Exportquote = Export/Produktion 
3) Importquote = Import/Inlandsverfügbarkeit 
4) Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde der gesamtwirtschaftliche Produktionswert eingesetzt, obwohl 

darin in einem hohen Maße Doppelzählungen enthalten sind, die durch die mehrmalige Verrechnung von 
Vorleistungen entstehen. Diese Vorleistungen sind jedoch auch in den Produktionszahlen der Branchen 
enthalten. Zum Vergleich: BSP 1980: 1491,9 Mrd. 

Vor allem die Hauptkonkurrenten USA und Japan 
haben die Chancen dieser Technologien früher er-
kannt. Während die deutschen Hersteller sich zu 
lange auf die etablierten Märkte konzentrierten, ha-
ben diese beiden Länder die Entwicklung der neuen 
IuK-Technologien vorangetrieben und verfügen 
nun über einen Zeitvorsprung von etwa einigen 
Jahren sowie über z. T. erdrückende Marktanteile 
(USA u. a. im Datenverarbeitungsbereich, Japan 
u. a. in der Unterhaltungselektronik). Die Wettbe-
werbssituation der deutschen Hersteller wird der-
zeit nur noch in der Nachrichtentechnik und in der 
Raumfahrt als gut bezeichnet. Angesichts der 
kurzen Produktlebenszyklen und des hohen F & E

-

Aufwands in diesen Märkten wirkt sich der Vor-
sprung der Japaner und Amerikaner doppelt aus, 
können sie doch ihre F & E-Aufwendungen wesent-
lich schneller amortisieren und damit frühzeitig in 
einen Preiskampf übergehen. Hinzu kommt, daß die 
USA einen wesentlich größeren Binnenmarkt ha-
ben, die US-Industrie mit bedeutend höheren Rü-
stungsaufträgen begünstigt wird und Japan - in 
zunehmendem Maße aber auch Frankreich und 
Großbritannien - über eine koordinierte Innova-
tionsstrategieplanung verfügen (vgl. dazu 4.6 För-
derung von Forschung und Entwicklung, Feststel-
lung 1). 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

2.1.2 Nachrichtentechnik 

Produktion 1980 9,3 Mrd. DM 1975/80 + 52 v. H. 
Ausfuhr 1980 2,6 Mrd. DM 1975/80 + 38 v. H. 
Einfuhr 1980 1,1 Mrd. DM 1975/80 + 107 v. H. 
Beschäftigte 1980 103 Tsd. 1975/80 +12 v. H. 

(nominale Entwicklung) 

Die nachrichtentechnische Industrie ist mit fast 30 v. H. 
an Produktion und Beschäftigten der größte Bereich der 
Hersteller im luK-Sektor. Sie konnte ihre gute Position 
im internationalen Wettbewerb halten. 50 v. H. der Pro-
duktion entfallen auf die Fernsprechtechnik. Die Markt-
entwicklung wird entscheidend von der Deutschen Bun-
despost sowie vom Nachfrageverhalten von Bund, Län-
dern und Gemeinden geprägt. Einführungsstrategien im 
Bereich der Netze und Dienste haben für die Erhaltung 
des Produktionspotentials und die Erschließung neuer 
Märkte besondere Bedeutung. Ein wesentlicher Teil des 
Weltmarktes ist weitgehend nur den jeweiligen inländi-
schen Herstellern zugänglich; deshalb ist für die deut-
schen Hersteller der Inlandsmarkt zur Zeit eine entschei-
dende Basis und für mögliche Exporte als Referenz 
nützlich. 

Zwischen 70 und 80 v. H. der fernmeldetechnischen 
Produktion werden im Inland abgesetzt. Die Deut-
sche Bundespost ist der größte Nachfrager der 
Fernmeldeindustrie. Aufgrund des Fernmeldeanla-
gengesetzes (FAG) ist sie alleiniger Betreiber und 
somit auch alleiniger inländischer Nachfrager von 
öffentlichen Übertragungs- und Vermittlungsein-
richtungen; bei einigen Teilnehmer-Endeinrichtun-
gen tritt sie nur als Wiederverkäufer auf, denn sie 
verfügt nicht über eigene Produktionskapazitäten. 
In den Jahren 1970 bis 1980 nahm allein die Bun-
despost der Fernmeldeindustrie zwischen 29 v. H. 
(1977) und 60 v. H. (1973) der gesamten Produktion 
ab, zur Zeit etwa 35 v. H. Im gleichen Zeitraum wur-
den im Inland weitere 20 bis 40 v. H. der Gesamtpro-
duktion abgesetzt, zu den hauptsächlichsten Abneh-
mern gehören die Sicherheitsorgane (Bundesmini-
sterium für Verteidigung, Polizei u.a.), Energie- und 
Wasserversorgungsunternehmen sowie der Ver-
kehrsbereich (Deutsche Bundesbahn), also wie-
derum öffentliche Auftraggeber. 

Von der gesamten DBP-Nachfrage im Fernmelde-
sektor (ohne Bauten) entfielen 1980 (ca. 7,5 
Mrd. DM) auf den Netz- bzw. Linienbereich 40 v. H., 
auf übertratungstechnische Einrichtungen 19 v. H., 
auf vermittlungstechnische Einrichtungen 34 v. H. 
und auf Endeinrichtungen 7 v. H.. 

50 v. H. der nachrichtentechnischen Produktion ent-
fallen allein auf die Fernsprechtechnik. Wenn bis 
Mitte der 80er Jahre mit dem Vollausbau der Netze, 
mit einer Vollversorgung bei den einfachen Haupt-
anschlüssen und mit abnehmenden Zuwachsraten 
beim Verkehrsaufkommen gerechnet wird, so wird 
die Bedeutung der Modernisierung des Fernsprech-
netzes (Digitalisierung der Übertragungs- und 
Übermittlungstechnik und Einführung der Glasfas-
ertechnologie) für eine Aufrechterhaltung der be-
stehenden Produktionskapazitäten deutlich. Von 

der Einführung neuer Dienste (z. B. Teletex, Bild-
schirmtext, Telefax, etc.) und vom Ausbau breitban-
diger dialogfähiger Netze werden vor allem Nach-
frageimpulse bei den Endeinrichtungen erwartet. 
Das Vordringen der Mikroelektronik und der Digi-
taltechnik kann einerseits zu vorgezogenem Ersatz-
bedarf führen, bringt auf der anderen Seite aber 
auch eine deutliche Einbuße an Fertigungstiefe mit 
sich. 
Die Außenhandelsverflechtung im Bereich der 
Nachrichtentechnik ist relativ gering. Der Anteil 
der Exporte an der Gesamtproduktion lag 1970 bis 
1980 zwischen 20 und 30 v. H. Dies liegt vor allem an 
der stark auf nationale Interessen ausgerichteten 
Ausschreibungspraxis der Postverwaltungen in den 
meisten Ländern, die de facto nur inländische Her-
steller berücksichtigen sowie an den komplizierten 
Regelungswerken und Zulassungsverfahren im En-
deinrichtungsbereich, die die inländischen Anbieter 
bevorteilen. Exportmöglichkeiten bestehen im we-
sentlichen nur in die OPEC- und in die Entwick-
lungsländer. Daran dürften auch die Bemühungen 
der EG zur Öffnung der europäischen Märkte, zu-
mindest in absehbarer Zeit, nicht viel ändern. 

Die für den Export erforderlichen Techniken sind 
u. U. länderweise stark unterschiedlich. Die auslän-
dischen Anforderungen sind oftmals geringer als 
die inländischen, so daß Sonderentwicklungen not-
wendig werden. Die für die Bundesrepublik 
Deutschland produzierten Geräte sind für den Ex-
port häufig zu teuer. 

2.1.3 Kabeltechnik 
(Nachrichten- und Hochfrequenzkabel und -leitungen) 

Produktion 1980 1,1 Mrd. DM 	1975/80 	+8 v. H. 
Ausfuhr 1980 0,4 Mrd. DM 	1975/80 	+ 44 v. H. 
Einfuhr 1980 0,2 Mrd. DM 	1975/80 	+ 148 v. H. 
Beschäftigte 1980 8 000 

(Nominalentwicklung) 

Die stagnierende Entwicklung in den nächsten Jahren 
wird voraussichtlich bis Mitte dieses Jahrzehnts anhal-
ten. Danach kann ein Nachfragerückgang entstehen. Ein 
Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/CSU, die 
Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, Prof. Dr. 
Ricker) war der Auffassung, dieser könnte kurzfristig 
durch einen verstärkten Ausbau von Verteilnetzen im 
Wege der Koax-Technik aufgefangen werden. Auch der 
spätere großindustrielle Einsatz der Glasfasertechnik 
kann Nachfragerückgänge ausgleichen. Die Technik der 
Fertigung, Verlegung und Verbindung von Glasfaserka-
beln wird inzwischen prinzipiell beherrscht. Die Voraus-
setzungen für einen wi rtschaftlichen Einsatz der neuen 
Technik sind bisher nur in Teilbereichen gegeben. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD, FDP, 
die Sachverständigen Hilmar Hoffmann, Friedrich Wil-
helm v. Sell) vertrat die Ansicht, daß ein Nachfragerück-
gang kein Argument für einen verstärkten Ausbau von 
Koaxverteilnetzen sei. Dieser könne schon jetzt durch 
den Ausbau eines ISDN-Netzes ausgeglichen werden. 
Zudem sei die Glasfaser ab Mitte der 80er Jahre auch im 
Ortsnetz einsetzbar. A3) 
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Die Fernmeldekabel-Industrie steht im wesentli-
chen vor den gleichen Problemen wie die Hersteller 
von nachrichtentechnischen Produkten. Mit dem 
annähernd erreichten Vollausbau des Fernsprech-
netzes stagniert der Absatz der Kabelindustrie in 
diesem Bereich schon heute. Man rechnet bis 1984 
mit konstanten Umsatzzahlen, ab 1985 wird jedoch 
im Ortsbereich im wesentlichen nur noch der Er-
satzbedarf (2,0 bis 2,5 v. H. des Bestandes pro Jahr) 
zu decken sein. Der dadurch zu erwartende Auf-
tragsrückgang würde nach Ansicht der Industrie 
ceteris paribus etwa 50 v. H. aller Arbeitsplätze 
( = 3 500 Beschäftigte) gefährden. 

2.1.4 Unterhaltungselektronik 

Produktion 1980 8,6 Mrd. DM 1975/80 + 7 v. H. 
Ausfuhr 1980 4,6 Mrd. DM 1975/80 +45 v. H. 
Einfuhr 1980 4,4 Mrd. DM 1975/80 +87 v. H. 
Beschäftigte 1980 90 Tsd. 1975/80 –17 v. H. 

(nominale Entwicklung) 

Auf einem 1980 noch schwach expandierenden Inlands-
markt besteht steigender Importdruck, der in Teilberei-
chen einen Verdrängungswettbewerb ausgelöst hat. Im 
Moment zeichnen sich zusätzliche Nachfrageimpulse, 
vor allem durch Videorecorder und Mehrkanaltonfernse-
hen ab. Eine nachhaltige Stärkung der Nachfrage für 
Endgeräte könnte durch das Angebot neuer Dienste 
und die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruk-
tur (Netze) ausgelöst werden. 

Die deutsche Unterhaltungselektronik-Industrie 
sieht sich zur Zeit in einer schwierigen Situation: 
Der Inlandsmarkt expandiert nur noch langsam, 
der Importdruck nimmt zu, die Preise fallen. 

Der Inlandsmarkt verzeichnete in den letzten Jah-
ren Wachstumsraten um 3 v. H. pro Jahr (bezogen 
auf die Herstellerpreise) und hat 1981 ein Volumen 
von rund 13,9 Mrd. DM 1 ) (Einzelhandelspreise, inkl. 
Leerkassetten) erreicht. 

Marktvolumen 1981 
Produktgruppe 

in Mrd. DM in v. H. 

Video 	 2,6 19,0 
Farbfernsehgeräte 	 3,8 27,0 
Hifi-Geräte 	 3,7 26,5 
„Henkelware" 2) 	  1,9 13,5 
Autoradios etc. 	 1,5 11,0 
S/W-Fernsehgeräte 	 0,3 2,5 
Telespiele 	 0,1 0,5 

Summe 	 13,9 100 

Quelle: Philips-Marktforschung 

Die Importquote stieg in den letzten Jahren rasch 
auf über 50 v. H. (wobei diese Zahl mit Vorsicht zu 

1) Philips-Marktforschung 
2) Uhrenradios, Radiorekorder etc. 

verwenden ist, weil darin auch Reimporte, d. h. Im-
porte von Produktionsstätten deutscher Hersteller 
im Ausland enthalten sind). Seit 1976 sanken die 
Exportüberschüsse und 1981 verzeichnete man 
erstmals einen Importüberschuß von rund einer 
halben Milliarde DM. Die Japaner haben inzwi-
schen einen Marktanteil von gegen 25 v. H. Im Hifi-
Markt herrscht schon seit Jahren ein Verdrän-
gungswettbewerb, in neuester Zeit nun auch im Vi-
deomarkt. Ausdruck des starken Konkurrenzkamp-
fes im Unterhaltungselektronikmarkt sind die fal-
lenden Preise. In den letzten drei Jahren sind die 
Herstellerpreise um ca. 12 v. H. gesunken. 

Zur Zeit sind die höchsten Zuwachsraten im Vi-
deomarkt zu verzeichnen, 1980/81 über 100 v. H. 
1981 wurden Umsätze in der Größenordnung von 2,3 
bis 2,6 Mrd. DM erreicht. 

Einzelhandelsabsatz in Stück 

Produkte 1980 1981 

Videorecorder 	 374000 750000 
Videokamaras 	 31000 82 500 
Leerkassetten 	 4 000 000 10 000 000 
Videoprogramme 	 315 000 950 000 

Quelle : Deutsches Videoinstitut 

Für 1981/82 rechnet man wiederum mit einem Um-
satzzuwachs von etwa 40 v. H. Die Haushaltssätti-
gung bei Videorecordern liegt derzeit bei rd. 6 v. H., 
bis 1985 dürfte sie über 20 v. H. liegen und 1990 etwa 
50 v. H. erreicht haben. Wenn diese Wachstumser-
wartungen eintreffen, wird sich der Videomarkt (Vi-
deorecorder plus Folgegeschäft) zum entscheiden-
den Umsatzträger im Unterhaltungselektronik

-

Markt entwickeln. Dabei wird das Umsatzvolumen 
des Software-Folgegeschäfts (Leerkassetten, be-
spielte Kassetten, Programmverkauf und -verleih) 
stärker wachsen als dasjenige der Hardware. Der 
Marktanteil der europäischen Hersteller lag 1981 
bei ca. 30 v. H. Infolge der weltweit stark ausgewei-
teten Produktionskapazitäten (erwarteter Ausstoß 
1982: 13 Mio. Geräte) ist in nächster Zeit ein ver-
stärkter Preiskampf zu erwarten. 

Die Markteinführung von Bildplattensystemen ist 
nach Herstellerangaben in der Bundesrepublik für 
Ende 1982/Anfang 1983 vorgesehen. Es werden zu-
nächst zwei nicht kompatible Systeme (Laservision 
von Philips und CED von RCA sowie Lizenzneh-
mern) miteinander konkurrieren. Hinsichtlich der 
Marktchancen der Bildplatte besteht eine große Un-
sicherheit. 

Im Audiobereich setzt die Unterhaltungselektronik

-

Industrie vor allem auf die anstehende Einführung 
der Compact-Schallplatten. 

Die Absatzmöglichkeiten bei Mehrkanalton-Fern-
sehgeräten hängen wesentlich vom zu erwartenden 
Umfang eines entsprechenden Programmangebotes 
ab. Bis jetzt sendet nur das ZDF in geringem Um-
fang Programme in Stereoqualität und das Sender- 
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netz ist erst zu einem kleinen Teil auf Stereoton 
umgerüstet. Man rechnet damit, daß die Umrüstung 
erst 1990 abgeschlossen sein wird. Bis Ende 1982 
sind die europäischen Hersteller von Mehrkanal-
ton-Fernsehgeräten noch patentrechtlich geschützt, 
danach ist auch in diesem Bereich japanische Kon-
kurrenz zu erwarten. 

Durch das Angebot neuer Dienste und die Bereit-
stellung einer entsprechenden Infrastruktur wer-
den folgende Nachfrageimpulse erwartet: 

— Zunächst wird ab nächstem Jahr durch die Ein-
führung von Bildschirmtext eine zunehmende 
Nachfrage nach Btx-fähigen Fernsehgeräten 
und nach den erforderlichen Zusatzgeräten (Mo-
dem, Decoder) erwartet. 

— Videotext in der heutigen Form dürfte kaum at-
traktiv genug sein, um nachhaltige Nachfrageef-
fekte hervorzurufen. 

— Ein rascher Ausbau der Koax-Verteilnetze kann 
zu vorgezogenem Ersatzbedarf bei Farbfernseh-
geräten führen (Geräte mit größerer Kanalzahl). 
Allerdings darf dieser Effekt nicht überschätzt 
werden, da in den nächsten Jahren ohnehin ein 
großer Ersatzbedarf anfallen wird (erste Farb-
fernsehgeneration). 

— Breitbandvermittlungsnetze und vielfältige neue 
Dienste stimulieren die Nachfrage nach diver-
sen Zusatzgeräten (Teilnehmeranschlußgerät, 
alphanumerische Tastatur, Decoder, Videoka-
mera etc.) und erfordern langfristig den Über-
gang zu einer neuen (digitalen) Endgerätekonfi-
guration. 

2.1.5 Büro- und Informationstechnik 

Produktion 1980 9,1 Mrd. DM 1975/80 + 63 v. H. 
Ausfuhr 1980 6,3 Mrd. DM 1975/80 + 66 v. H. 
Einfuhr 1980 6,6 Mrd. DM 1975/80 +113 v. H. 
Beschäftigte 1980 84 Tsd. 1975/80 +17 v. H. 

Davon: 

Datentechnik 

Produktion 1980 6,9 Mrd. DM 1975/80 + 97 v. H. 
Ausfuhr 1980 4,3 Mrd. DM 1975/80 + 97 v. H. 
Einfuhr 1980 5,0 Mrd. DM 1975/80 + 141 v. H. 
Beschäftigte 1980 57 Tsd. 1975/80 + 44 v. H. 

Davon: 

Büromaschinen 

Produktion 1980 1,6 Mrd. DM 1975/80 +1,3 v. H. 
Ausfuhr 1980 1,2 Mrd. DM 1975/80 — 7,2 v. H. 
Einfuhr 1980 0,8 Mrd. DM 1975/80 + 3,6 v. H. 
Beschäftigte 1980 25 Tsd. 1975/80 — 27,0 v. H. 

(nominale Entwicklung) 

Der Inlandsmarkt hat sich entsprechend der weltweiten 
Expansion seit 1975 fast verdoppelt. Hauptträger der 
Expansion ist der Bereich Datenverarbeitung mit einem 
Produktionsanteil von derzeit 80 v. H. bei steigender 
Tendenz. 

Der Teilbereich der traditionellen Büromaschinen ist 
durch die Umstellung von der Mechanik auf die Elektro-
nik und insoweit durch einen Substitutionsprozeß ge-
kennzeichnet, der durch die luK-Techniken noch ver-
stärkt werden wird. Weltweit dominieren US-Firmen bei 
allerdings rückläufigen Anteilen am deutschen Inlands-
markt. Die US-Firmen treten allerdings verstärkt als Zu-
lieferer von Komponenten für deutsche Systemhersteller 
auf. Innovationsstärke sowie die Größen- und Verbund-
vorteile der marktführenden Firmen lassen die Aussich-
ten der deutschen Wettbewerber nur in Teilbereichen 
aussichtsreich erscheinen. Von der Verflechtung der 
Nachrichten- und Bürotechnik durch Kommunikations-
netze mit der Tendenz zur Digitalisierung, Integration 
(ISDN) und größerer Bandbreite sowie von der Verknüp-
fung neuer Endeinrichtungen mit öffentlichen und priva

-

ten Netzen werden neue Impulse für die deutsche infor-
mationstechnische Industrie erwartet. 

Betrachtet man die Bereiche traditioneller Büroma-
schinen und Datenverarbeitung getrennt, so erge-
ben sich völlig unterschiedliche Entwicklungsten-
denzen. Im Bereich der Büromaschinen ist eine ge-
wisse Stagnation nicht zu übersehen. Seit 1975 ist 
das Inlandsmarktvolumen lediglich nominal um 
6,8 v. H. gewachsen, die Produktion um 4,5 v. H. Real 
ergibt sich ein Wachstumsverlust von 4. v. H. Auffäl-
lig auch die Abnahme der Beschäftigten seit 1975 
um rd. 25 v. H. Die Gründe für diese Entwicklung 
sind sicherlich in Substitutionseffekten zugunsten 
von stärker „EDV-haltigen" Produkten zu sehen. 
Darüber hinaus entstehen in einigen Fällen Anpas-
sungsprobleme aufgrund der Umstellung von Me-
chanik auf Elektronik. Die Außenhandelszahlen 
deuten darauf hin, daß die internationale Wettbe-
werbssituation der Hersteller in diesem Bereich 
nicht schlecht ist. 

Im Gegensatz zum Büromaschinenbereich expan-
diert der Markt für Datenverarbeitungsanlagen mit 
zweistelligen jährlichen Wachstumsraten. Die Im-
porte haben aber in den letzten Jahren deutlich 
schneller zugenommen als die Exporte, was tenden-
ziell auf eine Verschlechterung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller hin-
weist. 

Die Situation auf dem Weltmarkt ist gekennzeich-
net durch eine erdrückende Vormachtsstellung der 
USA, sie verfügt über einen Marktanteil von über 
70 v. H., wobei IBM allein auf etwa 60 v. H. kommt. 
Von den deutschen Herstellern erreicht keiner ei-
nen Weltmarktanteil von mehr als 3 v. H. 

Die zukünftige Entwicklung der Büro- und Informa-
tionstechnik ist geprägt durch das allmähliche Zu-
sammenwachsen der Nachrichtentechnik, der Com-
putertechnik und der Büromaschinentechnik. An 
die Stelle der alleinstehenden, unverbundenen und 
nicht-integrierten Einzweckgeräte werden künftig 
multifunktionale integrierte Büroinformations-/ 
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Kommunikationssysteme treten. Die Integrations-
tendenzen setzén dabei auf folgende drei Ebenen 
an: 
1. Integration auf Geräte- und Terminalebene: Ge-

räte und Endgeräte, die bisher nur einem Zweck 
dienten, werden zu Mehrfunktions-(end-)Gerä-
ten. So bekommen beispielsweise Textautoma-
ten zunehmend Datenverarbeitungs- und Korn-
munikationsfunktionen. Miniaturisierung und 
fallende Preise bei den elektronischen Bauteilen 
(ICs) ermöglichen diese Funktionsanhäufung 
(Integration) in einem einzigen Terminal in rela-
tiv platzsparender und kostengünstiger Weise. 

2. Integration auf der Ebene hausinterner Netze: 
Verteilte (distributed) Mono- und/oder Multi-
funktions-(end-)Geräte können entweder von 
vornherein oder über den nachträglichen Ein-
bau eines Kommunikationsinterfaces an hausin-
terne Kommunikationsnetze und Vermittlungs-
einrichtungen angeschlossen werden. Sie kön-
nen damit zu einem integrierten, hausinternen 
Bürokommunikationssystem zusammenwach-
sen. Dieser Trend wird technisch ermöglicht 
und/oder vereinfacht durch die Substitution der 
bisherigen, dedizierten und voneinander unab-
hängigen Nebenstellenanlagen für die Sprach-
und Telexkommunikation, sowie der Inselnetze 
für die Datenkommunikation durch universelle 
hausinterne Netze und Vermittlungssysteme für 
die integrierte Text-, Sprach-, Bild- und Daten-
kommunikation. 

3. Integration auf der Ebene der öffentlichen Tele-
kommunikationsnetze: Mit der Erweiterung der 
Funktionsspektren der Büroinformations-/Korn-
munikationseinrichtungen, insbesondere auch 
mit der Entwicklung von Monofunktionsgeräten 
hin zu multifunktionalen Systemen, werden 
auch neue oder zumindest erweiterte Anforde-
rungen an die öffentlichen Fernmeldenetze ge-
stellt, sofern das gesamte „Kommunikationspo-
tential" der neuen Bürokommunikationseinrich-
tungen nicht nur in der hausinternen Kommuni-
kation über Nebenstellenanlagen bzw. Inhouse-
Netzwerke, sondern auch bei der hausexternen 
Fernkommunikation über öffentliche Telekom-
munikationsnetze optimal und in vollem Um-
fang genutzt werden soll. 

Mit dem Zusammenwachsen der verschiedenen bis-
her getrennten Technikbereiche zu integrierten 
und komplexen Büroinformations-/Kommunika-
tionssystemen wachsen auch die Anforderungen 
bzgl. Finanzkraft und Know-how. Die Entwicklung 
von Technik und Markt erfordert leistungsfähige 
Kommunikationsunternehmen, die sich sowohl aus 
der büromaschinen- und informationstechnischen 
als auch aus der nachrichtentechnischen Industrie 
rekrutieren können, indem sie das ihnen jeweils 
fehlende Know-how durch Kooperation mit ande-
ren Unternehmen hinzu erwerben. 

Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicher-
zustellen, bzw. zu stärken, gehen die deutschen Her-
steller, angesichts des generellen Entwicklungs-
und Know-how-Vorsprungs der amerikanischen 
und japanischen Industrie und Forschung, zuneh

-

mend Kooperationen mit Unternehmen aus diesen 
Ländern ein. Neben dieser horizontalen Integration 
wird aber zunehmend durch den Zukauf von Halb-
leiterfirmen vertikale Integration betrieben, um un-
abhängiger zu werden von Lieferengpässen bei Mi-
kroprozessoren und Halbleiterchips und vor allem 
um firmeninternes Know-how zu erwerben für die 
Entwicklung bzw. Modifikation von mikroelektroni-
schen Bauelementen auf bürokommunikationsspe-
zifische Anforderungen hin. 

2.1.6 Raumfahrtindustrie 

Die Nachfrage nach Leistungen der Raumfahrtindustrie, 
die in Teilen von den Entwicklungen der zivilen und mili-
tärischen Luftfahrt sowie von der Militärtechnik allge-
mein nicht zu trennen ist, wird in der Bundesrepublik 
Deutschland von den staatlichen Raumfahrtausgaben 
bestimmt (1980: 0,4 Mrd. DM Umsatz, 2 700 Beschäftig-
te). Der Anteil liegt bislang bei ca. 3 v. H. der weltweiten 
(westlichen) Ausgaben. Die zunehmende kommerzielle 
Bedeutung anwendungsorientierter Rundfunk- und 
Nachrichtensatelliten und der zugehörigen Bodenstatio-
nen eröffnet einen attraktiven Exportmarkt für die deut-
sche Raumfahrtindustrie. 

Die gesamten Aufwendungen der westlichen Welt 
für Raumfahrtzwecke betrugen im Jahr 1980 rd. 
10 Mrd. $. Dagegen fällt der Anteil der Bundesrepu-
blik mit 400 Mio. DM (ca. 3 v. H.) kaum ins Gewicht. 
Innerhalb Europas ist Frankreich bei den Aufwen-
dungen in der Raumfahrt führend. 

Entsprechend der Entwicklung in den USA wird 
auch in Europa und anderen Weltregionen die kom-
merzielle Bedeutung und Nachfrage nach anwen-
dungsorientierten Nachrichten- und Rundfunksa-
telliten zunehmen. 
Fernsprechsatelliten weisen zum einen im Fernver-
kehr erhebliche Kostenvorteile auf. Zum anderen 
sind die „Hardware"-Kosten seit dem Einsatz der 
ersten Satelliten (wie etwa Eutelsat I) erheblich ge-
fallen. 

Das gilt sowohl für die „Space-Segments" (Aufwen-
dungen für Bau und Start des Satelliten) als auch 
für die „Earth-Segments" (Kosten der Erdemp-
fangsstationen). 

Die Einsatzmöglichkeiten für Nachrichtensatelliten 
(vgl. Kapitel 1) können in der Bundesrepublik ange-
sichts der geringen geographischen Ausdehnung 
aus Kostengründen nur beschränkt genutzt werden 
(z. B. für den Aufbau von Overlay-Netzen zur 
schnellen Realisierung des ISDN oder des Breit-
bandvermittlungsnetzes). 
Da neben Industrieländern als Nachfrager vor al-
lem Entwicklungsländer mit ausgedehnten wenig 
besiedelten Flächen in Betracht kommen, ist hier 
vor allem ein attraktiver Exportmarkt für die deut-
sche Raumfahrtindustrie zu erwarten. 

Gute Exportmöglichkeiten deuten sich auch im Be-
reich der Rundfunksatelliten an. Dafür spricht je-
denfalls die große Zahl der weltweit geplanten Pro

-

jekte. 
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Zur Vorbereitung auf eine gute Startposition im in-
ternationalen Wettbewerb beteiligt sich die deut-
sche Raumfahrtindustrie an verschiedenen staat-
lich geförderten internationalen Projekten. Zu nen-
nen sind hier die gemeinsam mit Frankreich ver-
folgten Rundfunksatellitenpläne (TV-SAT/TDF.1), 
sowie die Mitarbeit an der europäischen Trägerra-
kete ARIANE und anderen Projekten der europäi-
schen Raumfahrtorganisation ESA. 

2.1.7 Elektrohandwerk 

1980 1975/80 

Elektro- 
handwerk Umsatz 19337 Mio. 	+23,3 
insgesamt Beschäf- 

tigte 243400 	– 3,6 
davon: 
Elektro- Umsatz 13105 Mio. 	+22,7 
Installateure Beschäf- 

tigte 186100 	– 3,6 
Radio- und Umsatz 3682 Mio. 	+25,6 
Fernseh- Beschäf- 
techniker tigte 29800 	– 3,6 
Fernmelde- Umsatz 367 Mio. 	+23,2 
mechaniker Beschäf- 

tigte 4400 	– 2,2 

(Umsätze nominal ohne Mehrwertsteuer) 

Von den Elektrohandwerkern werden die Fernmel-
demechaniker vollständig, die Elektroinstallateure 
sowie die Radio- und Fernsehtechniker im Bereich 
Antennenbau zum Teil durch die neuen IuK-Tech-
niken betroffen. Der Aufbau und die Wartung von 
Antennen, Antennenanlagen und Gemeinschaftsan-
tennenanlagen ist ein bedeutender Auftragsbereich 
der betreffenden Zweige des Elektrohandwerks. 
Seit 1952 wurden insgesamt 12,5 Mio. Einzelanten-
nen (für 57 v. H. aller Haushalte), 550 000 Gemein-
schaftsantennenanlagen (für 34 v. H. aller Haushal-
te) und 7 500 Großgemeinschaftsantennenanlagen 
(für 9 v. H. aller Haushalte) errichtet. 

Die Deutsche Bundespost errichtet und betreibt seit 
1980 verstärkt BK-Anlagen (Breitbandverteilanla-
gen). Das Elektrohandwerk sieht sich hier in einer 
Konkurrenzsituation zur Deutschen Bundespost, ist 
aber in jedem Fall nach den Übergabepunkten Al-
lein-Ausführender. 

Die Zahl der an Gemeinschaftsantennenanlagen 
angeschlossenen Haushalte entwickelte sich seit 
1979 wie folgt: 

Zahl der Haushalte davon an Gemeinschafts- Postanlagen antennenanlagen (GGA) gesamt 

Ende 1979 	. . 8,0 Mio. 25 000 (0,3 v. H.) 
Mitte 1980 	. . 9,0 Mio. 40 000 (0,4 v. H.) 
Mitte 1981 	. . 9,7 Mio. 150000 (1,5v.H.) 
Ende 1981 	. . 10,05 Mio. 270 000 (2,7 v. H.) 

Quelle: BMWi 

Bei insgesamt sinkender Zuwachsrate bei der Neu-
einrichtung von Gemeinschaftsantennenanlagen 
stieg der Anteil der durch die Post errichteten Groß-
gemeinschaftsanlagen (Breitbandverteilanlagen) 
stark und erreichte Ende 1981 ein Drittel der Neu-
anlagen. 

Eine differenzierte Aufgliederung der angeschlos-
senen Haushalte nach der Art der Gemeinschafts-
antennenanlagen (Größenklassen) ist wegen feh-
lender statistischer Daten nicht möglich. Seitens 
der DBP liegt eine Aufgliederung der Gemein-
schaftsantennenanlagen nach Größenklassen vor 
und der ZVEI veröffentlichte eine Aufteilung so-
wohl der Anlagen als auch der angeschlossenen 
Haushalte auf GA-Anlagen (2 bis 100 Teilnehmer-
haushalte) und GGA- bzw. BK-Anlagen (mehr als 
100 Teilnehmerhaushalte): 

Gemeinschaftsantennenanlagen nach Größenklassen 
(per Ende 1980) 

Größenklassen 1 ) Anzahl Anlagen 

2 bis 	25 	 266185 
26 bis 	100 	 48157 

101 bis 	500 	 8 379 
501 bis 1000 	 382 

1 000 und mehr 	 124 

Summe 	 323 227 

Quelle : Angaben der DBP 
1) definiert als Zahl der maximal anschließbaren Wohnein-

heiten 

Nach Angaben des ZVEH zählt das Elektrohand-
werk ca. 39 000 Unternehmen. Von diesen sind: 

— 10 000 existenziell und 

— 10 000 erheblich bis geringfügig 

vom Antennenbau abhängig. 

Insgesamt wird damit gerechnet, daß ungefähr 
14 000 Betriebe existenziell bis erheblich vom An-
tennenbau abhängig sind. Der Gesamtumsatz im 
Antennengeschäft wird vom ZVEH auf 6,1 Mrd. ge-
schätzt. 

Dazu stehen die Zahlen des ZVEI im Widerspruch: 
Demnach werden jährlich für 1 Mrd. DM Antennen-
anlagen errichtet (Kabel und Zubehör 200 Mio., An-
tennen 300 Mio., Dienstleistungen 500 Mio. DM). Die 
Zahl der Betriebe, die vom Antennenbau abhängig 
sind, wird von der DBP erheblich niedriger einge-
schätzt als vom ZVEI. 
Der Markt für Antennenanlagen gliedert sich in 
Einzel-, Gemeinschafts- und Großgemeinschaftsan-
tennenanlagen, wobei aus Gründen der besseren 
Empfangsqualität immer mehr Haushalte an grö-
ßere Anlagen angeschlossen werden. Nur durch die 
verstärkte Initiative der Bundespost entstehen zu-
sätzliche Aufträge für das Antennenbauhandwerk. 
Auf der anderen Seite befürchtet das Handwerk, an 
dem Teilmarkt der Neuanlagen (insbesondere 
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Teilnehmerhaushalte und Sättigung der TV-Privathaushalte 
mit Antennenanlagen-Anschlüssen (Anfang 1981) 

Arten von Anzahl Teilnehmer- Sättigung 
Antennenanlagen Anlagen PHH der TV-PHH 

(in Mio.) (in Mio. (in v. H.) 

Einzel-Antennenanlagen (EA) 	 12,5 12,5 57 

Gemeinschafts-Antennenanlagen (GA) 
(2 bis 100 Teilnehmer) 	 0,550 7,5 34 
Großgemeinschafts-Antennenanlagen (GGA) und 
Kabelfernseh-Anlagen (KTV) (>100 Teilnehmer) 	 0,0075 2,0 9 

Summe (GA + GGA) 	 0,5575 22,0 100 

Quelle: ZVEI-Mitteilungen/Auskunft 5/81, S. 16 

Großgemeinschaftsantennenanlagen) nicht oder 
nur in sehr geringem Ausmaß partizipieren zu kön-
nen. 

Im Markt für Teilnehmeranschlüsse gibt die Bun-
despost 25 bis 30 v. H. ihrer Aufträge an das private 
Handwerk weiter. Im Zeichen der annähernd er-
reichten Vollversorgung nimmt die Nachfrage nach 
Neuanschlüssen insgesamt deutlich ab. Dies führt 
zu einem Rückgang des Auftragsvolumens bei der 
Post, die ihrerseits die Aufträge an das private 
Handwerk anteilig kürzt. 

2.1.8 Bauelemente einschließlich Mikroelektronik 

Produktion 1980 4,4 Mrd. DM 1975/80 +30 v. H. 
Ausfuhr 1980 3,8 Mrd. DM 1975/80 +87 v. H. 
Einfuhr 1980 4,5 Mrd. DM 1975/80 + 128 v. H. 
Beschäftigte 1980 65 Tsd. 1975/80 –9 v. H. 

Im Teilbereich der integrie rten Schaltungen bleibt die 
Inlandsproduktion am deutlichsten hinter der Marktaus-
weitung zurück, die Inlandsmarktversorgung aus deut-
scher Produktion betrug 1980 lediglich ein Drittel. Die 
Importabhängigkeit nimmt stetig zu. 

Der Wettbewerbsdruck ist in den letzten Jahren ge-
wachsen. Stetige Verbesserungen des Preis-/Leistungs-
Verhältnisses der Mikroelektronik sowie die dadurch er-
möglichte Erschließung immer neuer Einsatzfelder (von 
der Meß-, Regel- und Steuerungstechnik bis hin zur 
technischen Kommunikation) kennzeichnen die künftige 
Entwicklung. 

Der Markt für elektronische Bauelemente hat sich 
in den letzten Jahren kontinuierlich ausgeweitet. 
Das Inlandsangebot nahm von 1975 bis 1980 um rd. 
54 v. H. zu. Mit einer Zunahme von rd. 30 v. H. bei 
gleichzeitiger Abnahme der Beschäftigtenzahl blieb 
die deutsche Produktion allerdings hinter dem 
Wachstum des Marktes zurück. Dagegen stiegen 
die Importe mit durchgehend zweistelligen jährli-
chen Zuwachsraten von 1975 bis 1980 um rd. 
128 v. H. Ein deutlich geringeres Wachstum war bei 
den Ausfuhren zu verzeichnen ( + 87 v. H.). Wäh-
rend sich 1975 Ein- und Ausfuhren in etwa die 

Waage hielten, lag 1980 das Importvolumen deutlich 
über dem der Exporte und überstieg erstmals die 
Inlandsproduktion. 

Ein ständig zunehmender Anteil des Inlandsmark-
tes wurde mit importierten Produkten — z. T. auch 
aufgrund von Eigeneinfuhren deutscher Hersteller 
— versorgt. 

Import- und Exportquote stiegen seit 1975 von 
rd. 60 v. H. kontinuierlich und nahezu im Gleichlauf 
auf fast 90 v. H. im Jahre 1980. Sie spiegeln die 
extrem hohe, in letzter Zeit noch deutlich gestie-
gene internationale Verflechtung der Branche wi-
der. 

Rund ein Viertel des Inlandsmarktes für elektroni-
sche Bauelemente entfiel 1980 auf integrierte Schal-
tungen, Produkte der Mikroelektronik im engeren 
Sinne. Die Bedeutung integrierter Schaltungen in-
nerhalb des Sektors elektronische Bauelemente ist 
in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Von 1975 
bis 1980 hat sich ihr Anteil nahezu verdoppelt. 

Die Situation deutscher Hersteller stellt sich im Be-
reich integrierter Schaltungen erheblich ungünsti-
ger dar als im Gesamtbereich der elektronischen 
Bauelemente. Während die deutsche Produktion 
von integrierten Schaltungen 1975 noch gut 2/3 der 
Inlandsmarktversorgung ausmachte, erreichte sie 
1980 lediglich 1 /3. Die Importe nahmen im gleichen 
Zeitraum um über 300 v. H. zu und erreichten 1980 
etwa das Vierfache der deutschen Produktion. Die 
ebenfalls beachtliche Zunahme der Ausfuhren um 
über 210 v. H. ist zum Teil auch auf Reexporte zu-
rückzuführen. 

Insgesamt ist festzustellen, daß die deutsche Pro-
duktion bei weitem nicht ausreicht, den Inlands-
markt mit integrierten Schaltungen zu versorgen. 
Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Importab-
hängigkeit noch weiter erhöht. 

In einer ähnlichen, im Durchschnitt noch ungünsti-
geren Position befinden sich die übrigen Länder 
Westeuropas. Weltweit führend sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika mit einer den Eigenverbrauch 
weit übersteigenden Produktion. Japan folgt mit ei-
ner Eigenproduktion, die den Inlandsverbrauch in- 
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zwischen fast abdeckt. Westeuropa bleibt dagegen 
in der Herstellung integrierter Schaltungen um 
mehr als einen Faktor 3 hinter dem Verbrauch zu-
rück. 

Bedeutendste Hersteller von integrierten Schaltun-
gen (nach Marktanteilen 1979, Quelle: Battelle) sind 
die US-Firmen Texas Instruments, National Semi-
conductor and Motorola, gefolgt von Philips (Hol-
land), NEC (Japan) und Siemens. In der Bundesre-
publik Deutschland werden integrierte Schaltungen 
von den Firmen Philips/Valvo, Siemens, AEG-Tele-
funken, Intermetall (I TT) und Eurosil hergestellt. 

Die gegenwärtige Lage auf den Elektronik-Märkten 
ist durch einen teilweise drastischen Preisverfall 
gekennzeichnet. Dies ist einesteils auf die schlechte 
konjunkturelle Weltlage zurückzuführen, anderer-
seits auf den Übergang zu immer größerer Serien-
fertigung. In einem Bereich, der durch rege techno-
logische Entwicklung und kurze Innovationszyklen 
gekennzeichnet ist, scheinen große Unternehmen in 
zunehmendem Maße unter den Wettbewerbsdruck 
kleinerer Unternehmen mit hoher Flexibilität und 
Innovationskraft zu geraten. Als Schutz gegen die 
mit den kurzen Innovationszyklen verbundenen Ri-
siken werden mancherorts Verflechtungen und Ko-
operationen mit ausländischen Firmen angestrebt. 

In fast allen größeren Industriestaaten der westli-
chen Welt wird die Mikroelektronik-Industrie mit 
staatlichen Mitteln gefördert: 

— In den USA vor allem im Rahmen von großen 
Rüstungs- und Raumfahrtprogrammen; seit An-
fang 1980 zusätzlich durch ein spezielles Sechs-
Jahres-Programm des Department of Defense. 

— In Japan im Rahmen von MITI organisierter 
und teilfinanzierter Gemeinschaftsprojekte der 
größten japanischen Elektronikunternehmen. 

— In Großbritannien durch Unterstützung von 
Halbleiter-Herstellern bei der Einrichtung von 
Fertigungsstätten. 

— In Frankreich im Rahmen eines Fünf-Jahres-
Programms für die Herstellung elektronischer 
Bauelemente in Verbindung mit einer aktiven 
Strukturpolitik. 

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgten die 
Fördermaßnahmen bisher im wesentlichen auf dem 
Gebiet von Forschung und Entwicklung: Von 1974 
bis 1979 im Rahmen des BMFT-Programms „Elek-
tronische Bauelemente", seit 1980 im Rahmen der 
Maßnahmen zur Förderung der Mikroelektronik 
(1980: ca. 105 Mio. DM). 

Als Ergänzung der nationalen Förderprogramme in 
den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sind 
die kürzlich vom Rat der EG beschlossenen Aktio-
nen auf dem Gebiet der Mikroelektronik zu werten: 
Im Rahmen eines Vier-Jahres-Programms wurden 
40 Mio. ERE für Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten zur Herstellung von Fertigungseinrichtun-
gen für integrierte Schaltungen bereitgestellt. 

Haupteinsatzfelder für integrierte Schaltungen in 
der Bundesrepublik Deutschland sind z. Z. die Un

-

terhaltungselektronik, die Büro- und Informations-
technik und die Nachrichtentechnik. 

Bezogen auf den Verbrauch an integrierten Schalt-
kreisen pro Kopf der Bevölkerung liegt die Bundes-
republik Deutschland ebenso wie Westeuropa ins-
gesamt erheblich hinter den USA und Japan zu-
rück. Nimmt man den Grad des Einsatzes von Mi-
kroelektronik-Komponenten als Maßstab für die 
Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Anwender-
bereiche, so ergibt sich aus diesen Daten ein erheb-
licher Nachholbedarf für die europäische Industrie. 

Die größeren Industriestaaten Europas fördern da-
her gezielt auch die Anwendung der Mikroelektro-
nik: 

— In Großbritannien seit 1979 durch ein Programm 
zur Förderung der Anwendung der Mikroelek-
tronik. 

— In Frankreich seit 1977 im Rahmen des oben 
erwähnten Fünf-Jahres-Programms. 

— In den Niederlanden erstmals 1981 in einem Pro-
gramm zur Einführung und Anwendung der Mi-
kroelektronik bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen. 

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte die An-
wendungsförderung im Rahmen des Programms 
„Elektronische Bauelemente"; heute ist sie Bestand-
teil der Maßnahmen zur Förderung der Mikroelek-
tronik. Ein Teil der Programm-Mittel (1980 knapp 
20 v. H.) wurde für die Förderung der Anwendung 
der Mikroelektronik bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit strukturbedingten Anpassungs-
schwierigkeiten bereitgestellt (Aufbau von Bera-
tungskapazität, Projektförderung). Hinzu kommt ab 
1982 das kürzlich von der Bundesregierung be-
schlossene Sonderprogramm (300 Mio. DM in drei 
Jahren) zur Förderung der Anwendung der Mikro-
elektronik. Die Bundesregierung erwartet, daß 
diese Maßnahmen einen Anstoß zum verstärkten 
Einsatz der Mikroelektronik, insbesondere bei klei-
nen und mittleren Unternehmen geben werden. 

Miniaturisierung, Integration sowie eine stetige 
Verbesserung des Preis-/Leistungs-Verhältnisses 
haben in der Vergangenheit dazu geführt, daß eine 
immer größere Zahl von Einsatzgebieten für mikro-
elektronische Bauelemente erschlossen werden 
konnte. Da alle Prognosen darauf hindeuten, daß 
diese Trends auch in den 80er und 90er Jahren, 
wenn auch in leicht abgeschwächter Form, anhal-
ten werden, ist auch künftig damit zu rechnen, daß 
die Mikroelektronik in weitere Anwendungsgebiete 
vordringen wird. Derzeit ist erst der geringere Teil 
möglicher Anwendungen erschlossen. 

Neben der Entwicklung integrierter Terminals, die 
die verschiedenen spezialisierten Endgeräte ver-
drängen könnten, werden die wichtigsten Einsatz-
felder die Nachrichtentechnik und Unterhaltungs-
elektronik bleiben. Hinzu kommen dürften wesent-
liche Teile des Dienstleistungsgewerbes (Banken, 
Versicherungen und Post) sowie der Bereich der 
Industrieroboter. An Bedeutung gewinnen werden 
aller Wahrscheinlichkeit nach u. a. die Bereiche 
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Meß-, Regel- und Steuerungstechnik, Kfz-Elektro-
nik, Freizeit-Elektronik und Haushaltsgeräte. In-
wieweit die deutsche Industrie diese Märkte aller-
dings erschließen kann, wird wesentlich von den 
wettbewerblichen Rahmenbedingungen abhängen. 

2.2 Lage und Aussichten 
der Anwender(-Branchen) 

2.2.1 Vorbemerkung 

Zum Anwendungsbereich zählen nahezu alle Industrie-
und Dienstleistungsbereiche sowie die öffentliche Ver-
waltung. Gesamtwirtschaftlich sind die Anwendungen 
luK-technischer Produkte von größerer Bedeutung als 
deren Herstellung. Die von dem Einsatz der neuen luK-
Techniken zu erwartenden Produktivitätssteigerungen 
können u. a. 

— zu einer Senkung der Produktions-, Organisations-
und Kommunikationskosten 

— dadurch zu einer Verbilligung und Verbesserung be-
stehender Produkte und Dienstleistungen 

— sowie zu einem Angebot neuer Produkte und Dienst-
leistungen 

führen. Gleichzeitig können sich dadurch aber auch 
volkswirtschaftliche Belastungen ergeben. Solche Bela-
stungen sind vor allem dadurch zu erwarten, daß es 

— zu Arbeitsplatzeinsparungen und zu Verschiebungen 
in der Struktur der Arbeitsplätze 

— zu Änderungen in der Arbeitsteilung, d. h. zu Kon-
zentrations-, aber auch zu Dezentralisationseffekten, 
sowie 

— zur Verlagerungs- und Substitutionseffekten zwi-
schen den verschiedenen Branchen 

kommen kann. Das Ausmaß und Mischungsverhältnis, in 
dem die einzelnen Anwenderbranchen von diesen öko-
nomischen Vorteilen und Belastungen betroffen werden, 
ist unterschiedlich. Für die am stärksten betroffenen An-
wenderbranchen ergibt sich die nachstehend im einzel-
nen beschriebene Situation. 

Die größere Bedeutung der IuK-technischen An-
wendungen im Vergleich zu ihrer Herstellung er-
gibt sich nicht nur aus der Zahl der betroffenen 
Wirtschaftszweige und Branchen, sondern aus de-
ren gesamtwirtschaftlich größerem Gewicht, das 
sich aus dem Verhältnis zu den gesamtwirtschaftli-
chen Kennwerten ableiten läßt (Anteil am BSP, An-
teil an der Gesamtbeschäftigtenzahl etc.). 

Deshalb können aus relativ geringfügigen positiven 
oder negativen prozentualen Veränderungen bei 
der Gesamtheit der Anwenderbranchen erheblich 
größere gesamtwirtschaftliche Folgen resultieren 
als aus wesentlich größeren prozentualen Verände-
rungen bei den Herstellerbranchen. Dies ergibt sich 

allein aus einer Gegenüberstellung der folgenden 
Beschäftigtenzahlen: 

Beschäftigte in Herstellerbranchen 1980 : 0,35 Mio. 

Beschäftigte in Anwenderbranchen 1980 : 12,90 Mio. 
(in Büro und Verwaltung) 

davon: 

— Beschäftigte im Einzelhandel 1980 : 2,26 Mio. 

— Beschäftigte im Kredit- und 
Versicherungsgewerbe 	1980 : 0,76 Mio. 

Hinsichtlich des zeitlichen Auftretens der erwarte-
ten ökonomischen Wirkungen können sehr große 
Unterschiede bestehen, und zwar sowohl zwischen 
Herstellern und Anwendern als auch zwischen ent-
lastenden und belastenden Wirkungen in den ver-
schiedenen Anwendungsbereichen. 

2.2.2 Druckindustrie 

214 000 Beschäftigte erzielten 1980 einen Umsatz von 
20,6 Mrd. DM. Seit 1975 führte der Einsatz neuer Techni-
ken (insbesondere Foto- und Lichtsatz) im Produktions-
prozeß zu Rationalisierungen und Produktivitätsverbes-
serungen bei insgesamt zurückgehenden Beschäfti-
gungszahlen. Dieser Rückgang ist jedoch nur teilweise 
auf technische Änderungen zurückzuführen; das Aus-
maß der Einbußen an Arbeitsplätzen durch technische 
Rationalisierung ist schwer feststellbar. Weitere Ent-
wicklungen der Produktionstechniken, z. B. von Texter-
fassungs- und -verarbeitungssystemen oder von vollau-
tomatisierten Fertigungsstraßen oder das Einführen 
gänzlich neuer elektronischer Vervielfältigungstechniken 
(z. B. NIP — non-impact-printing — berührungsloses 
Drucken) können zur grundlegenden Umstrukturierung 
der Branche führen. 

Substitutionseffekte durch den Einsatz der luK-Techni-
ken  sind zuerst vor allem auf dem Markt kurzlebiger 
Druckerzeugnisse zu erwarten. Durch zusätzliche unter-
haltende oder zielgruppenspezifische Fernsehpro-
gramme sind jedoch auch Einbußen an Zeitungen, Zeit-
schriften und Büchern möglich. Andererseits kann sich 
die Druck- und Verlagsbranche der neuen luK-Techni-
ken  zur Herstellung und zum Absatz ihrer Produkte be-
dienen. 

Die Druckindustrie besteht überwiegend aus Klein-
und Mittelbetrieben. Von 6 900 Betrieben insgesamt 
beschäftigten 1980 72 v. H. weniger als 20 Mitarbei-
ter; dagegen hatten 2,5 v. H. der Betriebe 600 und 
mehr Mitarbeiter. Auf sie entfallen 26 v. H. aller Be-
schäftigten und ca. 31,5 v. H. des Branchenumsat-
zes. 

Zwischen 1975 und 1980 nahm der Gesamtumsatz 
dieser Branche um nominal 61 v. H. zu. Die Produk-
tionsstruktur zeigte in diesem Zeitraum nur gering-
fügige Veränderungen: 
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Produktion der Druckindustrie in den Jahren 1975/80 
(in Mio. DM) 

Produktion prozentualer Anteil 

1975 1980 1975 1980 1975/80 (∆) 

Werbungsmaterial 	 2 966,5 4 089,9 24,0 22,7 - 1,3 
Zeitungen 	 2 316,2 3 750,9 19,2 20,9 + 1,7 
Geschäftspapiere 	 2 566,5 3 597,9 20,8 20,0 - 2,8 
Zeitschriften 	 2 103,3 3 138,5 17,1 17,5 + 0,4 
Bücher 	  1 105,1 1 547,3 9,0 8,6 - 0,4 
Verpackungsmaterial 	 775,0 1 057,8 6,3 5,9 - 0,4 
Kalender 	 92,5 146,4 0,8 0,8 - O  
Kunstdruckblätter 	 110,8 120,1 0,9 0,7 - 0,2 
Sonstige 	  326,4 525,8 2,6 2,9 - 0,3 
(Spielkarten, Landkarten, Abziehbilder etc.) 

Gesamt 	  12 332,7 17 974,6 100 100  

Quelle : Stat. Bundesamt Ifo, Bundesverband Druck 

Hinsichtlich der Anwendung neuer IuK-Techniken 
als Prozeßtechnologien hat die Druckindustrie eine 
Vorläufer-Rolle. Seit 1975 wurde der herkömmliche 
Bleisatz verstärkt durch den elektronisch gesteuer-
ten Foto- bzw. Lichtsatz ersetzt und die graphische 
Reproduktion durch die Einführung von Farbscan-
nern automatisiert. Ferner hat sich das Offset

-

Druckverfahren zunehmend durchgesetzt. Als 
Folge dieser Neuerungen ergaben sich starke Pro-
duktivitätssteigerungen. 

Zwischen 1970 und 1977 ging die Zahl der in der 
Druckindustrie beschäftigten Arbeitnehmer um 
37 000 zurück, seitdem ist sie wieder etwas angestie-
gen. Obwohl inzwischen mehrere Untersuchungen 
durchgeführt wurden (u. a. Ifo 1980, Heinrich-Hertz-
Institut 1981), ist nach wie vor umstritten, zu wel-
chen Anteilen dieser Beschäftigungsrückgang ur-
sächlich auf technische Rationalisierungen (IG 
Druck und Papier) oder auf konjunkturelle Effekte, 
Betriebsschließungen und verminderte Ausbil-
dungsanstrengungen (Bundesverband Druck) zu-
rückzuführen ist. Festzuhalten ist in jedem Falle, 
daß die neuen Produktionstechnologien zu einer 
Umschichtung der Beschäftigten geführt haben, 
von der Fachkräfte weniger betroffen waren als un-
und angelernte Arbeitskräfte. 

Für die Beurteilung der zukünftigen Aussichten 
sind einerseits die weiteren Entwicklungen im Be-
reich der Produktionstechnologie und andererseits 
Veränderungen der Druckmärkte zu berücksichti-
gen. 

Weitere Produktivitätsfortschritte sind in Zukunft 
auf allen Stufen des drucktechnischen Produktions-
prozesses zu erwarten. Sie betreffen die Datener-
fassung, die Eingabe, den Ausdruck, das Korrigie-
ren, den Satz, die graphische Reproduktion, die 
Druckverfahren sowie die Bindearbeiten und die 
übrige Weiterverarbeitung gleichermaßen. Im Er-
gebnis wird dies zu einer flexiblen Integration und 

Automatisierung des gesamten Produktionssy-
stems führen. In welchem Ausmaß diese zu erwar-
tenden Produktivitätssteigerungen, für die infolge 
massiver Steigerungen der Papier- und Personalko-
sten ein großer Bedarf besteht, zu einem Abbau von 
Arbeitsplätzen führt, hängt außer von Einführungs-
zeitraum und -geschwindigkeit der neuen Produk-
tionsverfahren vor allem davon ab, wie sich die Ab-
satzmärkte der Druckindustrie entwickeln. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden durch den 
Einsatz von neuen IuK-Technologien in Wirt-
schafts- und Verwaltungsunternehmen (computer-
unterstützte Textverarbeitungssysteme, Fern-Ko-
pierer, Mikrofilm, Bildschirmtext, Teletex u. a.) ei-
nige Produkte der Druckindustrie substituiert wer-
den. Am schnellsten wird davon das Marktsegment 
der Drucksachen von kurz- bis mittelfristiger Le-
bensdauer (Briefumschläge, Formulare, Geschäfts-
papiere, Werbematerial) betroffen. In den letzten 
Jahren wurden beispielsweise Ersatzteillisten und 
-kataloge verschiedener Branchen in zunehmen-
dem Maße als Mikrofilme verteilt. Es wird für mög-
lich gehalten, daß auch Adreßbücher, Verzeichnisse 
aller Art, wissenschaftliche Werke und Fachzeit-
schriften in Zukunft vermehrt auf Mikrofilm oder 
Bildplatten erscheinen oder in elektronischer Form 
(z. B. über Bildschirmtext) verteilt werden. Compu-
terunterstützte Textverarbeitungssysteme in Ver-
bindung mit Kopierern und Druckern ermöglichen 
Unternehmen die eigene Herstellung von Ge-
schäftspapieren. Durch Bildschirmtext und Lokal-
rundfunk könnten sich - sofern regionale Wer-
bung zugelassen wird - Anzeigenverluste bei den 
Tageszeitungen und damit Rückwirkungen auf das 
Produktionsvolumen dieses Teilmarktes der Druck-
industrie ergeben. Zusätzliche Rundfunkpro-
gramme könnten langfristig über entsprechende 
Veränderungen des Kommunikationsverhaltens zu 
Absatzverschiebungen bei Teilmärkten der Zeitun-
gen, Zeitschriften und Bücher führen. 
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Das Eintreten dieser Substitutionseffekte ist — mit 
Ausnahmen der von kurzlebigen Druckerzeugnis-
sen — vor Ablauf der 80er Jahre jedoch unwahr-
scheinlich. 

Auf der anderen Seite ermöglichen die produktions-
technischen Neuerungen der Druckindustrie aber 
auch die Erschließung neuer Märkte sowie eine ef-
fizientere und kundennähere Organisation ihrer 
Absatzwege (elektronische Distribution). 

Insbesondere die Einführung preiswerter digitaler 
Datenspeicher und -verarbeitungssysteme in den 
Produktionsprozeß bietet den Druckereibetrieben 
in bezug auf Datensammlung, -bearbeitung und 
-mehrfachnutzung völlig neue Möglichkeiten zur 
Erschließung neuer Märkte (Mikrofilmservice, Bild-
platten als Informationsträger, Datenkonvertie-
rungssysteme etc.) und — sofern leistungsfähige 
Netze zur Verfügung stehen — neuer elektroni-
scher Distributionsformen (z. B. Bildschirmtext

-

Service). 

Im Herstellungsbereich kann es durch dezentrales 
Drucken zu einer Senkung der Vertriebskosten 
kommen, wenn z. B. Druckvorlagen elektronisch 
per Datenfernübertragung an dezentrale Druckorte 
übermittelt werden. Zudem eröffnen die neuen 
Techniken neue Wege der immateriellen elektroni-
schen Informations-Distribution. 

2.2.3 Presse 

Die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage erzielten 1979 mit 
190 000 Beschäftigten 20,3 Mrd. DM Umsatz, davon die 
Zeitungsverlage 9,7 Mrd. DM und die Zeitschriftenver-
lage 7,7 Mrd. DM. Die Entwicklung der Relationen zwi-
schen Erlösen, Kosten und Gewinnen war seit 1975 gün-
stig. In jüngster Zeit sind Stagnationstendenzen erkenn-
bar. Die Erlöse aus Werbung betragen bei Tageszeitun-
gen etwa zwei Drittel, bei Publikumszeitschriften fast die 
Hälfte der Einnahmen. Bei Tageszeitungen war über 
Jahre hinweg solange eine fortschreitende Konzentra-
tion zu beobachten, bis in weiten Bereichen marktbe-
herrschende Positionen erreicht waren. 

luK-technische Innovationen im Produktions- und Ver-
triebsbereich werden Kostendegressionen begünstigen. 
Elektronische Medien und bildschirmgebundene Textin-
formationssysteme werden verstärkt im Wettbewerb um 
den Käufer von konventionellen Presseerzeugnissen 
stehen und werden um deren Anzeigenmärkte konkur-
rieren. Durch diese Konkurrenz auf den Anzeigenmärk-
ten, jedoch nach Ansicht der Verlage nicht durch die 
wachsende publizistische Konkurrenz, kann die er-
wünschte Vielfalt der Presse gefährdet werden. A 4) Ge-
fährdungen sind auch dadurch vorstellbar, daß durch 
Fotokopieren oder mit Hilfe sonstiger, neuartiger, preis-
werter Vervielfältigungsverfahren die Absatzmöglichkei-
ten von Druck-, Presse- und Verlagserzeugnissen ge-
schmälert werden. Auch werden die Angebote einer 
wachsenden Zahl zentraler oder dezentraler Informa-
tionsdatenbanken wirtscha ft liche Auswirkungen auf die 
Umsätze der bisher diese Informationen alleine vertrei-
benden Verlags- und Presseunternehmen haben. 

Eine Übersicht über die wichtigsten Kennziffern 
dieser Branche und ihre Entwicklung seit 1975 gibt 
nachstehende Tabelle: 

1980 	(A) 	1975/80 

Zahl der 
— Unternehmen im Ver- 

lagsgewerbe, davon 	 1 964 + 28 % 
— Zeitungsverlage 	 309 – 1 
— Zeitschriftenverlage . 1 312 + 37 % 

Zahl der 
— Beschäftigten, davon 	. . 197 323 + 14 % 

— in Zeitungsverlagen . 131 221 + 10 % 
— in Zeitschriften- 

verlagen 	 47 002 + 33 

Umsatz (in Mio. DM), davon 21 207 + 56 
— in Zeitungsverlagen . 10 565 + 60 % 
— in Zeitschriften- 

verlagen 	 7 486 + 54 % 

Quelle : Statistisches Bundesamt, Dezember 1982; 
Fachserie 11 „Bildung und Kultur", 
Reihe 5 „Presse" von 1980 1 ) 

Obwohl die Kostenbelastungen seit 1975 bei allen 
Positionen (Personalkosten, Papierkosten, Herstel-
lungskosten und Zustellkosten) zugenommen ha-
ben, konnte der Gewinn je Monatsstück bei den Zei-
tungen um 96 v. H. nominal gesteigert werden, so 
daß deren wirtschaftliche Situation trotz Stagna-
tionstendenzen in 1980/81 insgesamt als gut anzuse-
hen war. 1982 wurde durch das deutlich verringerte 
Anzeigenaufkommen eine tendenzielle Änderung 
erkennbar. Für die Zeitschriften sind entspre-
chende Zahlen nicht verfügbar. Nach Angabe des 
VDZ konnten die auch hier wirksamen Kostenstei-
gerungen nicht durch Zuwächse bei den Erlösen 
aufgefangen werden. 
Eine Aufgliederung der Erlöse zeigt, daß bei Zeitun-
gen die Einnahmen 1980 zu 68 v. H. (1979: 66 v. H.) 
aus dem Anzeigengeschäft (Werbung) und nur zu 
32 v. H. aus dem Vertrieb (1979: 34 v. H.) stammen. 
Das Anzeigengeschäft hatte folgende Struktur 
(1980): 

Lokale Geschäftsanzeigen: 43,5 v. H. 
Stellenanzeigen: 15,1 v. H. 
Immobilienanzeigen: 10,3 v. H. 
Kfz-Markt: 7,8 v. H. 
Familienanzeigen: 7,2 v. H. 
überregionale Anzeigen: 5,7 v. H. 

Der Schwerpunkt der Anzeigenwerbung liegt bei 
Zeitungen demnach ganz überwiegend im lokalen 
und regionalen Bereich sowie bei den sogenannten 
rubrizierten Anzeigen. 

Bei den Zeitschriften liegen vergleichbare Daten 
nur für die Kategorie der Publikumszeitschriften 
vor. Deren Gesamtumsatz betrug 1980 nach Anga- 

1 ) Der Periodenvergleich der Zeitschriftenverlage (1975/ 
80) ist durch eine wesentliche Verbesserung des Erfas-
sungsgrades im Jahre 1980 beeinflußt. 
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ben des Statistischen Bundesamtes 4,7 Mrd. DM. 
Davon kamen 57 v. H. aus dem Vertrieb und 43 v. H. 
aus dem Anzeigengeschäft. 

Die Zahl der publizistischen Einheiten bei der Ta-
gespresse war bis Mitte der 70er Jahre rückläufig 
und stagniert seitdem. Die Gesamtauflage von 20,4 
Mio. Tageszeitungen entfällt heute auf lediglich 124 
selbständige publizistische Einheiten. Von den 329 
Kreisen und kreisfreien Städten sind derzeit 
46 v. H. sogenannte Ein-Zeitungskreise. In diesen 
leben etwa 35 v. H. aller Bundesbürger. 

Die Marktzutrittsschwellen für Newcomer sind im 
Zeitungsbereich sehr hoch, vor allem aufgrund der 
marktbeherrschenden Stellung der erstanbieten-
den Zeitung im regionalen Anzeigenmarkt, sowie 
infolge der enormen Kosten für den Aufbau eines 
Vertriebsapparates. Marktnischen wurden in den 
letzten Jahren für die Gründung von Anzeigenblät-
tern sowie — im Bereich der Agglomerationsge-
biete — von der Alternativpresse ausgeschöpft. 
Im Jahre 1980 wurden vom Statistischen Bundes-
amt insgesamt 6 243 Zeitschriften gezählt. Davon 
waren 17 v. H. Publikumszeitschriften, 16 v. H. wis-
senschaftliche und 23 v. H. andere Fachzeitschrif-
ten, und 1,5 v. H. Kundenzeitschriften. Den größten 
Anteil an der Gesamtauflage haben die Publikums-
zeitschriften mit 81,8 Mio. verkauften Exemplaren 
im 4. Quartal 1980. Bei den Publikumszeitschriften 
haben die aktuellen Illustrierten, die Programm-
zeitschriften, die Frauen- und Modezeitschriften, 
die Automobilzeitschriften und die Zeitschriften für 
Familie und Wohnen die höchsten Auflagenanteile. 
Aus der Vergangenheitsentwicklung ist ein langfri-
stiger Trend in Richtung einer Stagnation bzw. 
rückläufigen Entwicklung der Massenpublikums-
zeitschriften (exkl. Programmzeitschriften) und ei-
nes Vordringens der Spezial- und Zielgruppenzeit-
schriften ableitbar. 
Die zunehmende Konzentration im Bereich der Pu-
blikumszeitschriften nahm, gemessen am Marktan-
teil der vier größten Verlage/Konzerne, bis Mitte 
der 70er Jahre auf knapp 60 v. H. zu, nahm aber 
seither wieder deutlich auf 47,8 v. H. in 1980 ab. 

Die neuen IuK-Techniken können Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage in zweifacher Weise beeinflus-
sen: einerseits, indem sie im Herstellungs- und Ver-
triebsprozeß zu weiteren Produktivitätssteigerun-
gen und Kostensenkungen beitragen (vgl. Druckin-
dustrie) und andererseits, indem sie in Form neuer 
Kommunikationsangebote zu Auflagenverlusten 
oder Erlösminderungen beim Anzeigengeschäft 
(Substitutionseffekte) führen. Sie stellen für die 
Verlage aber auch ein neues unternehmerisches 
Betätigungsfeld dar (Diversifikationschance). 

Das Engagement der Verlage bei den Bildschirm-
text-Versuchen und Kabelpilotprojekten zeigt fer-
ner, daß hier ein Potential für die elektronische Dis-
tribution von publizistischen Inhalten gesehen 
wird. 

Eine negative Beeinflussung der wirtschftlichen Si

-

tuation von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen 
wird im Bereich der Substitutionseffekte erwartet 

und zwar einerseits in Form von Auflagenrückgän-
gen, dadurch, daß die inhaltlich-publizistischen Auf-
gaben (Funktionen) der Printmedien in zunehmen-
dem Maße von elektronischen' Medien übernom-
men werden. Andererseits werden insbesondere 
von einer Zulassung zusätzlicher werbefinanzierter, 
nationaler oder lokaler/regionaler Rundfunkpro-
gramme sowie von Bildschirmtext Anzeigenverlu-
ste bei den Printmedien befürchtet. Diese für die 
Printmedien negativen Erwartungen beruhen auf 
folgenden Überlegungen 

— Die voraussichtliche Entwicklung des Zeitbud-
gets für die Mediennutzung (vgl. Kapitel 2.3 und 
3.2.5) eröffnet nur einen geringen Spielraum für 
zusätzliche Mediennutzung. Eine Ausweitung 
der Fernsehprogramme läßt deshalb — bei kon-
stanter oder leicht steigender Fernsehnutzungs-
zeit — nur wenig Raum für eine komplementäre 
Mehrnutzung der Printmedien. Infolge der Unsi-
cherheit über die konkret zu erwartenden elek-
tronischen Programm- und Dienstangebote ist 
jedoch noch nicht absehbar, hinsichtlich welcher 
publizistischer Inhalte und in welchem Ausmaß 
mit substitutiven und komplementären Wirkun-
gen zu rechnen ist. Ferner ist unklar, ob die ggf. 
eintretenden Substitutionseffekte direkter Art 
(Funktions- bzw. Nutzenkonkurrenz) oder indi-
rekter Art (Konkurrenz um knappe Zeit- und 
Geldbudgets) sein werden. 

— Ebenso führt das verringerte Wirtschaftswachs-
tum zu einer Verengung des Kaufkraftspiel-
raums der privaten Haushalte bei den Medien-
und Kommunikationsausgaben (vgl. Kapi-
tel 2.3). 
Zusätzliche Aufwendungen für elektronische 
Kommunikationsangebote könnten unter Um-
ständen nur durch Einsparungen bei den Ausga-
ben für Printmedien ermöglicht werden. Ob und 
in welchem Ausmaß solche Verschiebungen in 
den Ausgabenstrukturen eintreten werden, 
hängt davon ab, wie sich die Nutzungspräferen-
zen entwickeln. 

— Hinsichtlich des Anzeigengeschäfts bleibt offen, 
ob die neuen Kommunikationsangebote zu einer 
Ausweitung des gesamten Werbeaufkommens 
führen, so daß zusätzliche Werbeträger überwie-
gend aus dem Zuwachs finanziert werden kön-
nen, oder ob vielmehr Umschichtungen zugun-
sten der neuen elektronischen Medien und zu 
Lasten der Printmedien zu erwarten sind. Da in 
Zukunft nicht mehr mit einer im Vergleich zum 
Bruttosozialprodukt überproportionalen Ent-
wicklung des Werbeaufkommens gerechnet wer-
den kann, werden die Ansprüche der neuen Me-
dien (in Abhängigkeit von ihrer Eignung als 
Werbeträger und ihrer Entwicklung) in jedem 
Fall zu einer Umschichtung des Werbeaufkom-
mens führen. 

— In Analogie zu den Erfahrungen bei der Einfüh-
rung des Fernsehens ist jedoch nicht auszu-
schließen, daß es den Printmedien gelingen 
wird, ihre spezifischen Vorteile (jederzeitige 
Verfügbarkeit, Selbstbestimmung der Aufnah- 
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meabfolge und -geschwindigkeit, optischer Über-
blick, Systematisierungsmöglichkeit, Wiederhol-
barkeit, etc.) auch unter veränderten Wettbe-
werbsbedingungen innovativ anzupassen und 
zur Geltung zu bringen. Die neuen technischen 
Kommunikationssysteme machen jedoch viele 
der bislang allein pressespezifischen Vorteile 
auch im elektronischen Bereich möglich. A 5). 

Prinzipiell ist ungeklärt, ab wann mit Auswirkun-
gen auf die Printmedien zu rechnen wäre. Diese 
Wirkungen treten nicht schon bereits mit Einfüh-
rung der neuen elektronischen Medien ein, sondern 
erst, wenn die neuen Medien ein bestimmtes Wer-
bevolumen von den gesamten Werbeaufwendungen 
auf sich gezogen haben und wenn eine bestimmte 
Sättigung der Haushalte und eine größere Nut-
zungsintensität erreicht ist. 

Ein grundlegender Strukturwandel im Verhältnis 
von Printmedien und elektronischen Medien dürfte 
erst nach 1990 eintreten. Dabei wird es wahrschein-
lich zu den folgenden potentiellen Substitutionswir-
kungen kommen: 

— Bildschirmtext wird langfristig einige Funktio-
nen der Tageszeitungen sowie der Fach- und 
Spezialzeitschriften übernehmen (aktuelle In-
formationsfunktionen sowie klassifizierte Anzei-
gen). 

— Die Vermehrung und Differenzierung von Rund-
funkprogrammangeboten berührt vor allem die 
Kommunikationsfunktionen von Zeitschriften. 
Die stärksten funktionalen Substitutionswirkun-
gen sind infolge des ähnlichen Funktionsprofils 
bei der innerhäuslichen Nutzung der aktuellen 
Illustrierten und unterhaltenden Wochenzeit-
schriften zu erwarten. Entsprechende Anzeigen-
umschichtungen sind wahrscheinlich. 

— Von der Regionalisierung der Rundfunkpro-
grammangebote sind langfristig in erster Linie 
die Tageszeitungen betroffen. Über das Ausmaß 
der zu erwartenden substitutiven Wirkungen 
lassen sich keine klaren Aussagen machen. Sub-
stitutive Wirkungen könnten die Lesermärkte 
der lokalen und regionalen Tagespresse 
schrumpfen lassen. 

Aussagen über Substitutionswirkungen im Bereich 
der Funktion als Werbeträger sind mit hohen Unsi-
cherheiten behaftet. Die zu erwartenden Substitu-
tionswirkungen hängen — außer von der Erzielung 
hinreichender Reichweiten — vor allem von der 
medientypischen Eignung für bestimmte Werbeauf-
gaben ab. Diesbezüglich haben sowohl die Printme-
dien als auch die elektronischen Medien jeweils 
spezifische Vor- und Nachteile. In der Vergangen-
heit haben Änderungen des Werbeverhaltens der 
Industrie nur sehr zögernd stattgefunden. Neue 
Werbeträger werden erst dann akzeptiert, wenn sie 
ihre Eignung unter Beweis gestellt haben. Der 
Übergang von der Streuwerbung zur Zielgruppen-
werbung zeigte sich bislang vor allem bei den Print-
medien (Spezialzeitschriften). Hier bieten die elek-
tronischen Kommunikationssysteme völlig neue 
Möglichkeiten. 

# # Über die Aufnahme des folgendes Satzes 
konnte in der Kommission kein Einvernehmen er-
zielt werden.: 

Insgesamt ist nicht damit zu rechnen, daß es bei 
den Printmedien schnell zu Anzeigenverlusten 
kommen wird. # # 

Langfristig wird es vor allem bei stagnierendem 
oder nur noch leicht wachsendem Werbeaufkom-
men mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Umver-
teilung der Werbeaufwendungen kommen. Von der 
Geschwindigkeit und dem Ausmaß der sich daraus 
für die Printmedien ergebenden Anzeigenverluste 
hängt es ab, ob die Zeitungs- und Zeitschriftenver-
lage Einbußen hinnehmen müssen, oder ob sie sich 
durch Kosteneinsparungen oder Erschließung 
neuer Absatzmärkte an diese Marktveränderungen 
anpassen können. Gelingt dies nicht, wären Minde-
rungen der publizistischen Qualität und/oder eine 
Gefährdung der ökonomischen Basis die Folge. Da 
kleinere Verlage davon zuerst betroffen würden, 
wäre die weitere Konsequenz eine Abnahme der 
Zahl der publizistischen Einheiten und damit der 
Pressevielfalt.  

Die mögliche Gefährdung der Absatzmöglichkeiten 
durch die zunehmende Verbreitung elektronischer 
Vervielfältigungsverfahren (Fotokopierer) betrifft 
vor allem Fachzeitschriften und Fachbücher. 

Durch die Möglichkeiten elektronischer Informa-
tionsdatenbanken erschließen sich den Verlagen ei-
nerseits neue betriebliche Aktivitätsfelder. Ande-
rerseits geraten sie hier in eine Konkurrenzsitua-
tion zu nationalen und internationalen Wettbewer-
bern, die auf den klassischen Informationsmärkten 
nicht tätig sind (vgl. Fachkommunikation und Do-
kumentation, Kapitel 2.2.7, S. 157 ff). 

2.2.4 Buchverlage, Buchhandel 

Buchproduktion (1980 mehr als 67 000 Titel) und Umsatz 
(1981 etwa 8,1 Mrd. DM) entwickeln sich seit Jahren mit 
Ausnahme einzelner Sektoren positiv. Dagegen sind 
nach brancheninternen Angaben die betriebswirtschaft-
lichen Reingewinne zurückgegangen (im Sortiments-
buchhandel 1979/1980 beispielsweise von 1,7 auf 1,2 
v. H.). Die Branche erwartet zunehmend Einbußen auf-
grund abnehmender Ankaufsetats der öffentlichen Bi-
bliotheken, in Forschung und Lehre und durch die sin-
kenden privaten Ausgaben für Bücher. Bei Spezialtiteln 
(Fachbücher), aber auch bei Unterhaltungsliteratur, sind 
durch die Markteinführung der neuen Video- und Text-
medien (Bildplatte, Teletexte) Umsatzeinbußen durch 
Absorption im Freizeit- und Medienbudget vorstellbar. 
Durch multimediale Nutzung der in den Verlagen vorhan-
denen Informationen, Programme und Verwertungs-
rechte kann aber auch möglicherweise eine sich ab-
zeichnende Stagnation überwunden und langfristig in 
einzelnen Bereichen Marktwachstum erreicht werden. 

Zwischen 1970 und 1980 nahm die Buchtitelproduk-
tion um über 42 v. H. auf 67 176 Titel zu. Gleichzeitig 
nahm der Durchschnittsladenpreis um über 60 v. H. 
zu. Damit liegt die Bundesrepublik hinter den USA 
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und der UdSSR an der dritten Stelle in der Weltpro-
duktion. Die Umsätze nahmen in den letzten Jahren 
entsprechend nominal im Durchschnitt zwischen 6 
und 8 v. H. jährlich zu. Für 1981 wird nur noch mit 
einer Steigerung von 4 v. H. gerechnet, da die allge-
mein negative Einzelhandelskonjunktur nun auch 
den Buchhandel erreicht hat. 

Dieser Umsatzentwicklung ist die Kostenentwick-
lung gegenüberzustellen. Nach den Ergebnissen des 
RUF-Kosten- und Erlösvergleichs für Verlage (Bör-
senverein) machen die Herstellungskosten (rd. 40 
v. H.) und die Personalkosten (rd. 24 v. H.) die wich-
tigsten Kostenbestandteile aus. Die höchsten Stei-
gerungsraten ergaben sich in der Vergangenheit 
bei den Personal- und Werbungskosten. Da deren 
Anstieg nicht hinreichend durch Einsparungen bei 
den anderen Kostenarten aufgefangen werden 
kann, sind nach Branchenangaben die betriebswirt-
schaftlichen Reingewinne im Buchhandel und Ver-
lagsgewerbe in den letzten Jahren zurückgegangen. 
Im Sortimentsbuchhandel z. B. von 1,7 v. H. (1979) 
auf 1,2 v. H. (1980) vom Umsatz. Für die Buchverlage 
selbst liegen keine Zahlen vor, auch hier liegt aber 
die Kostensteigerung über der Umsatzsteigerung 
(Schnellumfrage des Börsenvereins 1981). 

Die zukünftige Entwicklung steht auch ohne Be-
rücksichtigung der IuK-technischen Einflüsse unter 
negativen Vorzeichen: angesichts der Engpässe in 
den öffentlichen Haushalten wird mit schrumpfen-
den Bibliotheketats und sinkenden Ausgaben für 
Bildung, Forschung und Lehre gerechnet. Weitere 
Nachfrageausfälle werden infolge der stagnieren-
den bzw. sogar real rückläufigen verfügbaren Ein-
kommen der privaten Haushalte befürchtet. Ferner 
ergeben sich Absatzverluste durch die zunehmende 
Verbreitung des Kopierens (insbesondere bei wis-
senschaftlicher Fachliteratur. 

Hinsichtlich möglicher Substitutionseffekte durch 
neue elektronische Kommunikationsangebote rich-
ten sich die Besorgnisse der Branche vor allem auf 
die AV-Medien, auf die Vermehrung von unterhal-
tenden Fernsehprogrammen sowie auf Bildschirm-
text. Es wird befürchtet, daß die elektronischen Me-
dien einen Teil des bisher für Bücheranschaffungen 
verausgabten und für das Lesen verwendete Geld-
und Zeitbudgets absorbieren. 

Demgegenüber ist auf die Möglichkeit komplemen-
tärer Effekte hinzuweisen. Nach Fernsehverfilmun-
gen literarischer Stoffe, aber auch bei dokumentari-
schen und bildenden Sendungen ist häufig eine 
starke Nachfrage nach den entsprechenden Bü-
chern bzw. Begleit- oder Ergänzungswerken zu ver-
zeichnen gewesen. Insofern können von audiovisu-
ellen Medien und zusätzlichen Fernsehprogram-
men für Buchverlage und Buchhandel auch positive 
Effekte ausgehen. Darüber hinaus eröffnen sich für 
die Verlage als Inhaber der Verwertungsrechte 
auch zusätzliche Märkte und Absatzchancen in 
Form von multimedialen Co- oder Verbundproduk-
tionen. (Vgl. u. a. Kooperation ZDF/Gruner und 
Jahr). 

Bildschirmtext und interaktive Kommunikations

-

dienste sind potentiell in der Lage, Bücher mit 

„kurzlebigen", aktualisierungsbedürftigen Informa-
tionen (Lexika, Statistiken, Verzeichnisse, aktuelle 
Sachbücher) zu substituieren. Es ist jedoch nicht 
damit zu rechnen, daß sich die Nutzungsgewohnhei-
ten der Konsumenten schnell umstellen werden. Es 
bleibt den Verlagen also ein hinreichender Anpas-
sungsspielraum, um die damit ebenfalls eröffneten 
neuen Marktchancen für die Mehrfachverwertung 
vorhandener Informationen zu nutzen. 

2.2.5 Einzelhandel 

Mit 2,26 Mio. Beschäftigten wurde 1980 ein Umsatz von 
389 Mrd. DM erzielt. Diese Zahlen verdeutlichen die ver-
gleichsweise hohe volkswirtschaftliche Bedeutung die-
ses Sektors. Allgemeingültige Aussagen lassen sich we-
gen der differenzierten Struktur dieses Sektors beson-
ders schwer treffen. 

Die Nachfrage wächst nicht mehr im Umfang früherer 
Jahre. Dadurch ergibt sich ein verstärkter Wettbewerb, 
der die Überwälzung steigender Kosten auf die Preise 
nur noch begrenzt zuläßt. Dies verstärkt die seit Jahren 
wachsende Unternehmens- und Umsatzkonzentration. 
Aus diesen Entwicklungen resultieren seit Jahren eine 
Verringerung der Beschäftigtenzahlen sowie wachsende 
Schwierigkeiten in der wohnungsnahen Versorgung. 

Der Einsatz der luK-Techniken z. B. in EDV-gesteuerten 
Warenwirtschaftssystemen führt zur Herabsetzung ge-
bundener Mittel durch erhöhte Dispositionsmöglichkei-
ten und verringerte Lagerhaltung. Dies erhöht die Ver-
bundvorteile, ermöglicht weitere Rationalisierung und 
verstärkt die Konzentrations- bzw. Kooperationsten-
denz. 

Neben dem unternehmensinternen Einsatz haben die 
luK-Techniken auch Bedeutung für die Beziehung zum 
Kunden. Es eröffnen sich zunehmende Möglichkeiten 
zur Werbung im regionalen und örtlichen Bereich auf 
elektronischem Wege. Kleine Unternehmen können 
durch den Einsatz elektronischer Medien Unterneh-
mensgrößenvorteile z. T. kompensieren. Es ist aber 
auch denkbar, daß mittlere und größere Unternehmen 
begünstigt werden. Unbestritten ist die Erwartung, daß 
speziell Bildschirmtext zumindest kurz- und mittelfristig 
Versandhandeisformen im Vergleich zum stationären 
Einzelhandel begünstigt. 

Der Start des Einzelhandels in die 80er Jahre, der 
1980 mit seinen 350 000 Unternehmen und seinen 
2,255 Mio. Beschäftigten (1979: 2,245 Mio.) einen Um-
satz von 388,7 Mrd. DM (1979: 368,1 Mrd. DM) er-
wirtschaftete, stand im Zeichen eines enger wer-
denden Marktes, zunehmender konsumklimati-
scher Unsicherheiten und struktureller Ungleichge-
wichte, die insbesondere durch eine wachsende Un-
ternehmens- und Umsatzkonzentration gekenn-
zeichnet war. 

Die privaten Haushalte standen besonders ab Mitte 
des Jahres 1979 unter dem Zwang, sich in ihren 
Kaufentscheidungen der sprunghaften Verteuerung 
der Mineralölerzeugnisse anpassen zu müssen. Be-
reits ab Mitte 1979 zeichnete sich eine Abschwä-
chung der einzelhandelsrelevanten Nachfrage ab. 
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Der Konsumklimaindex, Stimmungsindikator für 
die konjunkturelle Entwicklung des privaten Ver-
brauchs, insbesondere für längerlebige Gebrauchs-
güter, signalisierte im Frühjahr 1980 — in Erwar-
tung steigender Arbeitslosigkeit und steigender 
Preise — eine weitere Abschwächung der privaten 
Verbrauchsnachfrage, die dann voll auf die Ent-
wicklung der Einzelhandelsumsätze durchschlug. 

Die Preisentwicklung im Einzelhandel selbst voll-
zog sich seit Mitte des Jahres im Zeichen abflachen-
der Teuerungsraten, die insbesondere auf den 
durch die am 1. Juli 1979 erfolgte Mehrwertsteuer-
erhöhung ausgelösten statistischen Basiseffekt, 
aber auch auf den rigorosen Preiswettbewerb, ins-
besondere im Einzelhandel mit Nahrungs- und Ge-
nußmitteln, zurückzuführen war. 

Der zunehmende Einsatz der IuK-Technologien 
(EDV, Datenkassen mit Scanner-Systemen, Bild-
schirmtext, AV-Medien sowie Textverarbeitungssy-
steme) beeinflußt die inländische brancheninterne 
Wettbewerbssituation potentiell in mehrfacher 
Weise: 

— erstens werden langfristige Kosteneinsparun-
gen durch Verbilligung der Informationsverar-
beitung und -übertragung(-verteilung) sowie 
eine effizientere Vertriebsabwicklung erwartet 

— zweitens werden neue Kommunikations- und 
Vertriebsformen (Angebotsformen) entstehen, 
die die Struktur der Marktkommunikation ver-
ändern 

— drittens ist das Entstehen neuer Handels- und 
Dienstleistungsmärkte zu erwarten. 

Zwar ist Btx grundsätzlich ein geeignetes und ko-
stengünstiges Informationssystem für kleinere Un-
ternehmen — für den Einsatz als Informations-, 
Einkaufs-, Verkaufs- und Kostenrechnung-/Verwal-
tungsinstrument (Computerverbund). Es bestehen 
aber doch (insb. bei Einzelhandelsgeschäften) er-
hebliche Finanz- und Investitionsprobleme, vor al-
lem, wenn kleinere Unternehmen als Informations-
anbieter aktiv werden wollen: 

— relativ hohe Anlaufkosten (Experimentier-
phase) 

— Unsicherheit über den tatsächlich zu erwarten-
den Nutzen (Rationalisierungsnutzen und Ab-
satznutzen) 

— hohe Kosten einer professionellen Realisierung 
und ständigen Aktualisierung von Dienstange-
boten (Personalkosten) 

— Unsicherheit über die Gebühren (DBP). 

Für das Verhältnis zwischen dem örtlichen (stand-
ortbezogenen) Facheinzelhandel und dem überre-
gionalen Versandhandel wird eine Umsatzverlage-
rung zugunsten des Versandhandels und der gro-
ßen Einzelhändler in Ballungsgebieten erwartet, 
die zu Lasten des Einzelhandels in dünn besiedel-
ten Gebieten sowie der kleinen Einzelhändler ge-
hen dürfte. Möglich ist auch eine Erhöhung der 
Markttransparenz für Verbraucher wie Anbieter 

und damit auch des Kostendrucks, wenn die techno-
logischen Möglichkeiten genutzt werden, um bes-
sere Produkt- und Preisinformationen verfügbar zu 
halten und eine informierende Werbung zu betrei-
ben. 

Negative Veränderungen der Wettbewerbssituation 
werden vor allem für das Verhältnis Facheinzelhan-
del/Versandhandel erwartet, und zwar zu Lasten 
des Facheinzelhandels. Die generelle Einschätzung 
der IuK-Auswirkungen auf die Konkurrenzfähig-
keit der kleineren und mittleren Unternehmen ist 
ambivalent, stellt den Mittelstand insgesamt jedoch 
vor erhebliche Anpassungsherausforderungen, 
wenn er seine Wettbewerbsfähigkeit auch in Zu-
kunft behaupten will. 

In welchem Ausmaß und ab welchem Zeitpunkt mit 
diesen Wirkungen (insbesondere beim Facheinzel-
handel) zu rechnen ist, hängt weniger davon ab, wie 
schnell sich Bildschirmtext bei den geschäftlichen 
Anwendern (Anbietern und Nutzern) durchsetzt, als 
von der Akzeptanz- und Teilnehmerzahlenentwick-
lung auf seiten der Privathaushalte. 

Für das Eintreten von absatzrelevanten Verände-
rungen der Wettbewerbssituation des stationären 
Einzelhandels ist nicht die absolute Teilnehmer-
zahl, sondern die lokale/regionale Btx-Anschluß-
dichte entscheidend. PROGNOS geht davon aus, 
daß negative Wettbewerbswirkungen für den Fach-
einzelhandel erst ab regionalen Anschlußdichten 
von größer als 10 bis 20 v. H. zu erwarten sind und 
somit frühestens gegen Ende der 80er Jahre, wahr-
scheinlich sogar erst Anfang der 90er Jahre. 

Das Ausmaß, in dem die kleineren (stationären) 
Facheinzelhandelsunternehmen die Vorteile von 
Bildschirmtext und anderen IuK-technischen Pro-
dukten und Dienste zur Kompensation von Größen-
vorteilen nutzen können (als Organisationsmittel 
zur Kostensenkung sowie als Vertriebsmittel), 
hängt insbesondere davon ab, wie sich die Nut-
zungsgebühren und das nutzbare Dienstangebot 
(on-line-Dienste, EDV-Dienstleistungen u. a.) ent-
wickeln. 

2.2.6 Dienstleistungen 

Die Branchen des .  Dienstleistungsgewerbes, insbeson-
dere die Banken und Versicherungen, werden in beson-
derem Maße durch die luK-Techniken, hier nicht zuletzt 
durch Bildschirmtext, betroffen. Bildschirmtext eignet 
sich sowohl zur unternehmensinternen Kommunikation, 
als auch zur externen Kommunikation mit den Kunden. 
Soweit der Zugang zu Bildschirmtext nicht durch Ko-
stenschwellen behindert wird, können auch klein- und 
mittelständische Unternehmen Bildschirmtext nutzen 
und über den Rechnerverbund an EDV-Dienstleistungen 
teilhaben. Allerdings zeigen größere Unternehmen eine 
höhere Bereitschaft, neue Techniken anzuwenden, und 
sind wegen ihrer Organisationsvorteile eher in der Lage, 
die Vorteile von Bildschirmtext zu nutzen. 

Die Dienstleistungsbereiche Service und Wartung sehen 
sich durch den zunehmenden Einsatz mikroelektroni- 
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scher Komponenten in Endgeräten neuen Service- und 
Wartungsanforderungen gegenüber. 

Im Jahr 1980 gab es in der Bundesrepublik 5 320 
Geschäftsbanken (ohne Spezialbanken 1), inkl. 
Sparkassen) die insgesamt ein Geschäftsvolumen 
von 1 688 Mrd. DM abwickeln. In 45 000 Bankstel-
len werden 425 600 Mitarbeiter beschäftigt. 

Dagegen wurden Ende 1978 nur 791 Versicherungs-
unternehmen (unter Bundesaufsicht) gezählt. Diese 
beschäftigten insgesamt 225 000 Mitarbeiter. Im 
Versicherungssektor herrscht ein hoher Konzentra-
tionsgrad, zwischen 1970 und 1978 ging die Zahl der 
inländischen Unternehmen um fast 10 v. H. zurück, 
dagegen hat die Zahl der ausländischen Unterneh-
men zugenommen. 1 v. H. der Versicherungsunter-
nehmen vereinigen 25 v. H. aller Beträge auf sich. 

Der nach der Beitragssumme wichtigste Versiche-
rungsbereich ist die Lebensversicherung (37 v. H.), 
gefolgt von der Kfz-Versicherung (22 v. H.) und den 
Krankenversicherungen (14,7 v. H.). 

Das Versicherungswesen ist (mit den Banken zu-
sammen) bezüglich des Einsatzes der IuK-Techno-
logien am weitesten fortgeschritten. Der Einsatz 
der EDV hat es ermöglicht, daß der Zuwachs der 
Produktivität in den Versicherungsbranchen den 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt in den letzten 
20 Jahren beträchtlich übertroffen hat. In den letz-
ten Jahren hat sich allerdings der Produktivitäts-
fortschritt deutlich verlangsamt; wie in anderen 
Branchen ist die Automation des Massengeschäfts 
weitgehendst abgeschlossen. 

Die Hardware-Ausstattung war in den vergangenen 
Jahren von folgenden Entwicklungslinien gekenn-
zeichnet: 

— der anzahlmäßige Stellenwert der Kleinsysteme 
(Small) ging wegen der umfassenden DV-An-
wendungen nach 1972 vorübergehend zurück. 
Von dezentralen Verarbeitungsformen profitier-
ten die Kleinsysteme noch kaum. 

— Die mittleren DV-Anlagen (Intermedia) wiesen 
ein sukzessives Wachstum auf. Der Zuwachs von 
den Kleinsystemen war größer als der Abgang 
an die Großsysteme. 

— Das größte Wachstum verzeichneten mit Ab-
stand die Großsysteme. 

Das starke Wachstum der Direktzugriffsspeicher 
deutet darauf hin, daß die Versicherungsunterneh-
men den technischen Fortschritt verstärkt in Ver-
fahrensinnovationen umsetzen wollen. Bis Mitte 
der 80er Jahre wollen alle bedeutenden Versicherer 
die wichtigsten Dateien im Direktzugriff haben. Da-
mit wird ein wesentliches Kriterium erfüllt, um 
neuzeitliche DV-Anwendungen — datenbankunter-
stützte on-line-Lösungen, Dialog- und Datenfernver-
arbeitung — zu ermöglichen. 

1 ) Spezialbanken haben sich im Gegensatz zu Universal-
banken auf gewisse Bankgeschäfte spezialisiert. 

Die Datenfernverarbeitung gewinnt im Versiche-
rungswesen rasch an Bedeutung. Es wird vermehrt 
der Einsatz von Datenstationen im „Remote"-Ver-
fahren geplant. 

Mit dem Ist-Zustand der Textverarbeitung ist man 
in technologischer Hinsicht bei den Versicherungen 
nicht zufrieden. Man glaubt, daß auf vielen Arbeits-
gebieten ein zweckmäßigerer Einsatz der Datenver-
arbeitung möglich wäre, falls technologisch vollbe-
friedigende Systeme angeboten würden. Die heute 
angebotenen Systeme würden bezüglich der Daten-
eingabe nicht den Komfort aufweisen, der einen 
umfassenden Einsatz im Versicherungswesen mit 
dem Endziel einer vollkommen aktenlosen Bearbei-
tung als realistisch erscheinen lasse. 

Für Bildschirmtext sieht man auch im Versiche-
rungswesen bedeutende Anwendungsfelder. Man 
ist sich jedoch darüber einig, daß Btx-Informatio-
nen, auf die sich der Anwendungsbereich im Kun-
denverkehr vorerst konzentrieren wird, den Kun-
denbesuch nicht ersetzen können. Hingegen sieht 
man bedeutende Einsatzgebiete im Verkehr mit 
dem Außendienst. 

Das starke Wachstum des Geschäftsvolumens 
stellte die Banken in den letzten Jahren vor erhebli-
che personelle, technische und organisatorische 
Probleme. Trotz aller Neuerungen durch standardi-
sierte Spar- und Kreditprogramme, von denen man 
sich einen anteiligen Rückgang der Routinearbei-
ten im Kundenverkehr erhofft, machen diese noch 
etwa 80 v. H. der Geschäftstätigkeiten in den Filia-
len aus. Seit 1975 ist es gelungen, durch Rationali-
sierung der Massengeschäfte die Beschäftigungs-
zahl einigermaßen konstant zu halten. 

Der Schlüsselbegriff für diese Rationalisierungs-
phase ist die „Terminalisierung". Dabei werden die 
traditionellen Kassen ersetzt durch Bildschirmter-
minals mit on-line-Zugriff. 

Daneben sollen Geldausgabeautomaten und Konto-
auszugsdrucker, die in und außerhalb der Schalter-
hallen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, 
Schaltertätigkeiten ersetzen. 

Die Stagnation der Beschäftigungszahlen im Kre-
ditgewerbe bei gleichzeitiger Steigerung des gesam-
ten Geschäftsvolumens zeigt, daß diese Rationali-
sierungsbemühungen in den letzten Jahren „gegrif-
fen" haben. 

Insgesamt müssen die Technisierungsprozesse im 
Bankbereich jedoch auch im Zusammenhang mit 
der sich verschärfenden Wettbewerbssituation ge-
sehen werden. Die Kreditinstitute sehen sich daher 
einerseits gezwungen, die Mitarbeiter im Schalter-
bereich von Routineaufgaben zu entlasten und zum 
anderen, ihre Service- und Beratungsleistungen zu 
erhöhen. A6) 

Ausbaustand und Probleme beim Einsatz der IuK-
Techniken in Banken sind in hohem Maße ver-
gleichbar mit der Situation im Versicherungswesen. 
Mit besonderem Interesse wird der Einführung von 
Bildschirmtext entgegengesehen. Zur Zeit nehmen 
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etwa 25 Kreditinstitute als Informationsanbieter an 
den Feldversuchen teil. Die bisherigen Erfahrungen 
erbrachten die folgenden Einsichten (vgl. For-
schungsgruppe Kammerer): 

— Ziele des Btx-Einsatzes sind nicht nur dessen 
Verwendung als Informationsmedium, sondern 
auch die Vereinfachung der Geschäftsbeziehun-
gen des Kunden zur Bank. 

— Realisierte Dienstangebote betreffen z. B. Fir-
meninformationen, Wertpapierangebot, Zweig-
stellenverzeichnisse 

— Konkrete Diensteplanungen sind z. B. Konto-
standsabrufe, Überweisungsaufträge, Firmen-
und Produktinformationen, service- und pro-
duktbegleitende Informationen (Kreditberech-
nungen, Rechenbeispiele für Rentenberechnung 
etc.) 

— Die zukünftige Entwicklung geht in Richtung 
Nutzung von Btx im Rechnerverbund (intern 
wie extern) und zunehmende Übertragung von 
Routineaufgaben an den Kunden (Buchungster-
minal im Wohnzimmer). 

Generell macht der Einsatz technischer Hilfsmittel, 
wie Geldautomaten oder kundenbediente Datensta-
tionen den Kunden unabhängiger von Öffnungszei-
ten oder Bedienungskomfort eines Geldinstituts. 
Wegen dieser Vorteile kann die Akzeptanz dieser 
Mittel durch die Kunden dann als relativ gesichert 
gelten, wenn die Bedienung der Technik leicht er-
lernbar ist. Zusätzliche Anreize, wie geringere Ge-
bühren, aktuellere Information können die Nut-
zungsbereitschaft weiter verstärken. 

Als weitere Ergebnisse der o. g. Untersuchung sind 
zu nennen: 
— Bildschirmtext als Kontaktmittel der Banken zu 

ihren privaten Kunden kann bei verschiedenen 
Zielgruppen zu unterschiedlicher Nutzungsbe-
reitschaft führen (hohe Akzeptanz bei den Jun-
gen und Ablehnung bei den Älteren). 

— Bildschirmtext als Buchungsweg stellt hohe An-
forderungen an die technische Auslegung des 
Systems (der derzeitige Bedienungskomfort er-
scheint noch nicht hinreichend). 

— Bildschirmtext macht das Kosten-Leistungsver-
hältnis einzelner Kreditinstitute transparenter, 
so daß die ohnehin verschärfte Konkurrenz 
bei der Zins- und Gebührenpolitik zunehmen 
könnte. 

— Durch Bildschirmtext erhalten die Kreditinsti-
tute eine preiswerte Möglichkeit, die von ihnen 
zunehmend entwickelten Sonder- und Zusatzlei-
stungen dem Kunden zu präsentieren (Service-
verbesserung). 

— Die konsequente Nutzung von Bildschirmtext 
als Buchungsterminal durch den Kunden bei 
gleichzeitiger Einführung von Geldautomaten, 
gefährdet den persönlichen Kontakt zwischen 
Bank und Kunde. 

— Da Bildschirmtext sowohl als Informationsme-
dium als auch als Vertriebsweg absehbare Wett

-

bewerbsvorteile bringen kann, zwingt die Btx

-

Nutzung von einzelnen Instituten andere Insti-
tute ebenfalls zur Beteiligung. 

— Der hohe Ausstattungsgrad mit EDV im gesam-
ten Kreditgewerbe ermöglicht es auch kleineren 
Kreditinstituten, die Btx-Potentiale für ihre 
Zwecke zu nutzen. 

Auch für die Service- und Wartungsleistungen hat 
die zunehmende Verwendung mikroelektronischer 
Bauelemente in den verschiedenartigsten Geräten 
und Produkten Konsequenzen. Die Integration von 
immer mehr Funktionen auf immer kleiner wer-
denden Chips stellt einerseits höhere Anforderun-
gen an das Verständnis des Wartungs- und Service

-

Personals für elektronische Schaltprozesse, ande-
rerseits reduziert sich die Service- und Wartungsar-
beit immer mehr auf das Austauschen von Bautei-
len. Herkömmliche Fehlersuche durch Meßgeräte 
ist bei der hohen Funktionsdichte der Chips nicht 
mehr möglich. Diese Entwicklung kann heute bei 
uns bekannten Geräten, wie Fernsehapparate, 
Rundfunkgeräte usw. verfolgt werden. 

2.2.7 Fachkommunikation und -dokumentation 

Zu den traditionellen Anbietern im Bereich Fachinforma-
tion und -dokumentation treten in jüngster Zeit neue 
Anbieter mit DV-gestützten, elektronisch verteilten 
Fachinformationsdiensten (on-line-Dienste) wie z. B. Re-
chenzentren und Hardware-Hersteller. A7) Das Angebot 
besteht derzeit zu 85 v. H. aus gedruckten, zu 15v. H. 
aus on-line-Diensten. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Fachinformation wer-
den Dialogrechenzentren in der Bundesrepublik über-
wiegend öffentlich unterstützt. Ca. 70 on-line-abfragbare 
Datenbasen sind in der Bundesrepublik Deutschland 
über deutsche Anbieter verfügbar, 35 werden national 
mit deutscher Beteiligung produziert. Die Aussichten für 
Informationsdienste, insbesondere für Wirtschaftsinfor-
mationen, werden sehr positiv eingeschätzt; jährliche 
Wachstumsraten von 20 v. H. bei Fachinformationsdien-
sten, bis zu 80 v. H. in Teilbereichen für on-line-Datenba-
sen sind nach diesen Schätzungen möglich. Besonders 
von Bildschirmtext wird eine erhebliche Nachfragever-
mehrung erwartet. 

Unter Fachkommunikation versteht man ide Über-
mittlung und den Austausch von Wissen zu fachli-
chen (z. B. medizinischen, naturwissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen) Themen. 

Institutionell werden die Aufgaben der Fachkom-
munikation und -dokumentation bis heute vor allem 
von Bibliotheken, Fachinformationseinrichtungen, 
Verlagen oder dem Buchhandel wahrgenommen. In 
jüngster Zeit sind neue Anbieter wie z. B. Rechen-
zentren oder Hardware-Hersteller hinzugekommen, 
welche EDV-gestützte, elektronisch verteilte (Fach-) 
Informationsdienste betreiben. Diese Dienste wer-
den als on-line-Dienste bezeichnet und machen der-
zeit in der Bundesrepublik etwa 15 v. H. aller Fach-
kommunikationsdienste aus. Insgesamt sind der- 
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zeit ca. 70 Datenbanken über deutsche Anbieter zu-
gänglich, die online abgefragt werden können. 

Davon werden 35 national mit deutscher Beteili-
gung produziert. On-line-Fachkommunikation be-
steht als „Informations-Industrie" aus folgenden 
Strukturkomponenten: 

1. Informationsproduzenten (Autoren, Herausge-
ber etc.) und -anbieter (Verlage, Datenbanken 
etc.) 

2. Betreiber von Informationszentren, sog. „Hosts", 
die Speicher- und Rechnerkapazität für Infor-
mationsangebote bereitstellen. 

3. Netzbetreiber (DBP) 

4. Informationsvermittler („Informationsmakler", 
stellen ein Bindeglied zwischen Endnutzern und 
Hosts dar; traditionell: Buchhändler und Biblio-
theken) 

5. Endnutzer. 

Derzeit entstehen on-line-fähige Datenbasen noch 
überwiegend als Nebenprodukte von Datenbasen 
für gedruckte Dienste. 

Ökonomische Rentabilität wird derzeit weltweit nur 
bei einigen wenigen wirtschaftsrelevanten Daten-
basen erzielt. Dazu zählen Börsen- und Wareninfor-
mationen, Finanzinformationen, Kreditinformatio-
nen, Marktplanungs- und Marketinginformationen 
sowie Handels- und Industrieinformationen in di-
versen Branchen. Wissenschaftlich-technische Da-
tenbanken konnten bislang in der Regel nur im 
Rahmen staatlicher Förderprogramme aufgebaut 
werden. 

In diesem Bereich hat Großbritannien gegenwärtig 
in Europa eine Führungsposition, zum Großteil be-
dingt durch die Rolle des Englischen als internatio-
nale Fachsprache. In Frankreich, den Niederlanden 
und Skandinavien werden derzeit auf diesem 
Markt große Anstrengungen unternommen. In der 
Bundesrepublik gibt es gegenwärtig keine privaten 
Hosts für on-line-Fachinformationen (Gruner + 
Jahr bereitet entsprechende Aktivitäten vor). 

In jüngster Zeit wurden insbesondere in den USA 
und Großbritannien mehrere „Hosts" durch große 
Unternehmen übernommen (z. B. BRS und Predi-
cast durch die Holding Thyssen-Bornemisza, DRI

-

Data Ressources Inc., durch den Verlag McGraw

-

Hill, DDC-System Development Corporation, durch 
Burroughs, Infoline durch Pergamon Press). Dies 
zeigt, daß on-line-Dienste als Wachstumsmarkt ein-
geschätzt werden. Nach Schätzungen von INPUT 
wird erwartet, daß das Marktvolumen der Fachin-
formationsdienste allein in Westeuropa von 123 
Mio. $ in 1979 auf 1,4 Mrd. $ in 1985 steigen wird. 

Es wird befürchtet, daß die Bundesrepublik 
Deutschland auf dem europäischen on-line-Infor-
mationsmarkt ins Hintertreffen geraten könnte. 
Eine solche Entwicklung würde nachteilige Folgen 
für all jene Wirtschaftsbereiche haben, die auf eine 
schnelle und zuverlässige Versorgung durch Fach-
informationen angewiesen sind. 

Laut INPUT wird die Entwicklung des deutschen 
on-line-Datenbasenmarktes vor allem durch hohe 
Datenübertragungsgebühren und durch das Fehlen 
von einem oder mehreren starken Hosts mit inter-
nationaler Geltung behindert. Dies sei nicht zuletzt 
auf das nicht optimale Informations- und Dokumen-
tationsprogramm der Bundesregierung zurückzu-
führen. 

Stimulierende Entwicklungen für die on-line-
Märkte werden von Bildschirmtext, von der Verbin-
dung von Fachkommunikation und Büroautoma-
tion sowie ganz allgemein von den neuen Kommu-
nikationstechniken mit ihren verbesserten Zu-
griffsmöglichkeiten auf geographisch dezentrale In-
formationsquellen erwartet. Besonders von Bild-
schirmtext wird eine Nachfragevermehrung erheb-
lichen Ausmaßes erwartet (kleine und mittlere Un-
ternehmen, private Haushalte). 

Inhaltlich soll sich das erwartete Wachstum vor al-
lem auf Informationsdienste aus den Bereichen 
ökonomische Daten und Modelle, Rohstoffvorkom-
men und -förderung, Unternehmen, Produktion und 
Umsätze der Industrie, Handel und Währungen, 
Rechtsfragen, Pressenachrichten, Verbraucherda-
ten, Wertpapier- und Warenbörsen, Produkte und 
Technologien beziehen. 

2.2.8 Software-Hersteller 

Die Software-Branche umfaßte 1978 ca. 3 200 Unterneh-
men mit einem Software-Umsatz von ca. 2,5 Mrd. DM. 
50 v. H. des Umsatzes entfielen auf 4 v. H. der Unterneh-
mungen. Zum überwiegenden Teil handelt es sich bei 
den Unternehmen dieser Branche jedoch um kleine und 
mittelständische Betriebe. Die wachsende Bedeutung 
der Software im DV-Bereich läßt die Unternehmer auf 
weit überdurchschnittliche Wachstumsraten hoffen. Die 
Aufwendungen für Software werden bis Ende des Jahr-
zehnts auf 80 v. H. aller EDV-Ausgaben geschätzt. 
Durch die weitere Entwicklung wird eine Rationalisierung 
der Software-Herstellung durch die luK-Techniken er-
möglicht. 

Computer (Hardware) können nur nach vorgegebe-
nen Programmen (Befehlsfolgen) Daten aufneh-
men, speichern und verarbeiten und mit anderen 
Systemen kommunizieren. Software ist der Sam-
melbegriff für die Programme und die gespeicher-
ten Daten. Traditionellerweise unterteilt man die 
Software in 
— Systemsoftware (auch Betriebssystem), die 

meist von den Herstellern geliefert wird und für 
den Betrieb bzw. die Steuerung einer Datenver-
arbeitungsanlage unerläßlich ist, jedoch nicht 
auf spezielle Aufgabenstellung der Benutzer ein-
geht und 

— Anwendungssoftware, die auf die speziellen 
Branchen- bzw. Anwendungsprobleme der je-
weiligen Benutzer bezogen ist und von diesen 
selbst erstellt oder extern bezogen wird. Gegen 
Ende der 70er Jahre ergab sich eine Tendenz, 
bisherige Software-Funktionen in die Hardware 
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zu verlagern. Diese auf Chips fest „eingebrann-
te" Software (software-on-the-chips) wird als 
Firmware bezeichnet und kann nicht eindeutig 
der Software oder der Hardware zugeordnet 
werden. 

Die Bedeutung der Software ergibt sich aus der Tat-
sache, daß IuK-Systeme nur so „gut" sein können, 
wie die für sie geschriebene Software. Insofern 
hängt auch der potentielle Nutzen des Angebots an 
elektronischen IuK-Systemen ganz wesentlich von 
der Verfügbarkeit und der bedarfsgerechten Funk-
tionsfähigkeit der jeweiligen Software ab. Gerade 
bei komplexeren IuK-Systemen mit integrierter 
Text-, Sprach-, Daten- und Bildkommunikation, mit 
Zugriff auf eine Vielzahl von Dateien, mit grafi-
scher Visualisierung, automatischer Bedienerfüh-
rung, automatischer Erledigung verschiedener Auf-
gaben und elektronischer Integration der Bearbei-
tungsstufen ist die Software der bedeutendste ent-
wicklungshemmende Faktor. Das größte Problem 
stellt dabei nicht die Anwendungssoftware, sondern 
die sogenannte „Communications"-Software (Teil 
der Systemsoftware) dar. So erzeugte bereits im 
Bereich der bloßen Datenkommunikation der 
Wunsch nach vernetzten Konzepten, bei denen der 
Sachbearbeiter über den eigenen Bildschirm direkt 
mit dem Computer Dialoge führen kann, einen im-
mensen Bedarf an Software, der bei vielen Anwen-
dern einen Auftragsstau von mehreren Jahren al-
lein in der Programmierung verursachte. Daten-
kommunikations-Software ist zudem speicherauf-
wendig und schwierig in der Handhabung. Da ne-
ben Daten aber zunehmend auch Sprache, Text und 

Angesichts der derzeitigen Situation im Software

-

Bereich wird oft von einer Software-Krise gespro-
chen. Diese ist vor allem dadurch entstanden, daß 
die rasante technologische Entwicklung im Hard-
ware-Bereich eine schnelle Kostendegression, so-
wie gleichzeitig eine enorme Kapazitätssteigerung 
herbeigeführt hat. Damit wurde ein Hardware-Po-
tential aufgebaut, dem die Entwicklung im man-
power-intensiven Software-Bereich nicht mehr fol-
gen konnte, vor allem auch deshalb, weil die Soft-
ware jeweils nicht nur entwickelt, sondern danach 
auch gewartet werden muß und der Wartungsauf-
wand über die gesamte Lebensdauer der Anlage 
gesehen, etwa das drei bis fünffache des Entwick-
lungsaufwandes ausmacht. Laut Diebold fehlten 
1981 in der Bundesrepublik etwa 80 000 EDV-Exper-
ten. Dieser Personalmangel trifft die verschiedenen 
Gruppen im EDV-Bereich in unterschiedlichem 
Ausmaß: Während die großen Hersteller ihr EDV

-

Personal weitgehend selbst ausbilden, sind es ge-
rade die Anwender, bei denen der überwiegende 
Teil der Nachfrage nach EDV-Spezialisten anfällt. 
Insbesondere mittlere und kleinere Betriebe verfü-
gen oft nicht über eigene EDV-Organisatoren und 
Programmierer, sondern müssen sich über die 
meist vom Hersteller gelieferte Systemsoftware 
hinaus, auch die Anwendungssoftware extern be-
schaffen. 

Nach einer Studie von Infratest (im Auftrag der 
GMD) gab es 1978*) rd. 3 200 Software-Unterneh-
men in der Bundesrepublik. Diese Software-Anbie-
ter lassen sich aufgrund ihrer Umsatzschwerpunkte 
in fünf typische Anbietergruppen einteilen: 

Ø Anteil 
des Soft- 

Ø Gesamt- Ø DV_ Ø Soft- ware- Ø Be- 

Anbietergruppen Anzahl umsatz Umsatz ware- 
Umsatz 

Umsatzes 
am 

schäfti- 
gungszahl Unternehmen Gesamt- im DV- 

umsatz Bereich 

in Mio. in v. H. 

Hersteller 	 100 bis 200 10,01) 9,3 1 ) 3,3 1 ) 33 1) 371) 
Software-Häuser 	 200 2,7 2,4 2,0 74 26 
Programmierbüros 	 1 500 bis 1 800 0,3 0,3 0,2 65 3 
Unternehmensberater 	 600 2,6 1,5 0,7 27 9 
Rechenzentren 	 600 2,0 1,7 0,2 10 20 

Insgesamt 	 3 000 bis 3 400 2,3 1,7 0,5 22 10 

1 ) nur kleine und mittlere Hardware-Hersteller 
Quelle: GMD 

Bild nicht nur verarbeitet, sondern auch technisch 
übertragen werden, dürfte auch für diese Bereiche 
zunehmend Software benötigt werden. Bei breit-
bandigen interaktiven Informationssystemen lie-
gen die Softwareprobleme heute u. a. in den Berei-
chen Diensteentwicklungssytsem l) und Dien-
stelaufsystem 2 ). 

1) Ein Diensteentwicklungssystem soll den Diensteanbie-
ter beim Erstellen und Ändern von Diensten unterstüt-
zen. 

2) Dienstelaufsystem = „Communications"-Software". 

Der Umsatzschwerpunkt bei den Hardware-Her-
stellern liegt natürlich bei schlüsselfertigen DV-Sy-
stemen, bei den Softwarehäusern ist es die Anwen-
dungssoftware, Programmbüros bieten sich vor al-
lem für individuelle Anwendungssoftware an, wäh-
rend die Unternehmensberater schwerpunktmäßig 
DV-Beratung machen. Rechenzentren bieten ihre 

*) Neuere Daten sind nicht verfügbar, nach Angaben der 
GMD haben die Angaben tendenziell auch heute noch 
ihre Gültigkeit. 
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Leistungen insbesondere Kunden an, die keine ei-
gene Datenverarbeitungsanlage besitzen. 

Die Mehrzahl der Software-Anbieter sind „junge" 
(nach 1970 gegründete) kleine Firmen mit höch-
stens zehn Beschäftigten. Die Zugangsschwelle 
zum Markt ist gering, die Fluktuation der Anbieter 
entsprechend hoch. Etwa 2/3 aller Anbieter verfü-
gen über eine Eigenkapitalbasis von weniger als 
250 000 DM, Möglichkeiten zur Aufnahme von 
Fremdkapital sind kaum gegeben; die meisten Soft-
ware-Anbieter verfügen damit nicht über den finan-
ziellen Spielraum, um eine aktive Marktpolitik be-
treiben zu können. Gleichzeitig fehlt es der Mehr-
zahl der Anbieter auch am technologischen Lei-
stungspotential und am marktstrategischen Wissen, 
die für eine erfolgreiche Behauptung im Markt und 
für eine vorausschauende Anpassung an Verände-
rungen der Nachfrage unerläßlich sind. Die Mehr-
heit der Software-Anbieter rechnete 1978 für die 
nächsten Jahre mit einem Umsatzwachstum von 
mehr als 20 v. H. pro Jahr. Sie planten, die Zahl der 
DV-Mitarbeiter gegenüber 1978 fast zu verdoppeln, 
um das geplante Umsatzwachstum realisieren zu 
können. (Das dürfte angesichts der Knappheit qua-
lifizierten DV-Personals kaum zu realisieren gewe-
sen sein). Insgesamt werden die Software-Anbieter 
das vorhandene Wachstumspotential nicht aus-
schöpfen können. Durch neue Anbieter aus der 
Bundesrepublik ist eine wesentliche Verbesserung 
der Situation nicht zu erwarten, denn es treten vor 
allem kleine Anbieter neu in den Markt ein, die 
zwar kurzfristig spezialisiertes Wissen anbieten 
können, ihr technologisches Leistungspotential je-
doch vielfach nicht ausreichend aktualisieren und 
regenerieren können. Diese Unternehmen werden 
nicht in der Lage sein, einen wesentlichen Beitrag 
zur Lösung der derzeitigen Softwarekrise zu lei-
sten. Dazu wäre vor allem eine rasche Steigerung 
der Produktivität durch die Entwicklung rationeller 
Software-Entwicklungsmethoden notwendig. Dies 
erfordert einen F & E-Aufwand, der von kleinen 
Firmen nicht zu erbringen ist. 

2.2.9 Rundfunk 

Der Gesamtaufwand der ARD-Anstalten betrug 1980 
3,6 Mrd. DM, des ZDF 1,0 Mrd. DM. Der Anteil der 
Gebühren an den Erträgen belief sich 1980 bei der ARD 
auf 71 v. H. beim ZDF auf 56 v. H., der Anteil der Wer-
beeinnahmen betrug bei der ARD 16 v. H., beim ZDF 39 
v. H. Die ARD wies 1980 eine Unterdeckung von 64 Mio. 
DM aus, das ZDF noch ein positives Ergebnis von 126 
Mio. DM A8) 

Im Jahresdurchschnitt beschäftigten die beiden Rund-
funkanstalten 1980 zusammen 21 576 Mitarbeiter (ARD 
18 160, ZDF 3 420). 

Die luK-Techniken beeinflussen die wirtschaftliche Si-
tuation der Rundfunkanstalten in mehrfacher Weise: 

1. Dadurch, daß sie in den Rundfunkanstalten als Pro-
duktionsmittel eingesetzt werden. Daraus ergeben 
sich zum Teil Rationalisierungseffekte und Kosten-
senkungen, andererseits aber auch erweiterte Nut

-

zungsmöglichkeiten bei der Informationserfassung 
und -verarbeitung für umfangreichere und schnellere 
Berichterstattung bei gleichbleibenden, evtl. auch 
steigenden Kosten. 

2. Wenn luK-Techniken künftig für vermehrte Pro-
grammangebote genutzt werden, verändern sie die 
Wettbewerbssituation, je nachdem, ob die Rund-
funkanstalten ausschließlich oder in Konkurrenz zu 
Dritten Zugang zu den neuen Breitbandkommunika-
tionsnetzen haben. 

In jedem Fall entsteht dem öffentlich-rechtlichen Fern-
sehprogramm durch die Entwicklung der audiovisuellen 
Medien eine zusätzliche Konkurrenz. 

Im Unterschied zu privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen lassen sich die Rundfunkanstalten als ge-
meinwohlorientierte Unternehmen bei der Festle-
gung und Verfolgung ihrer betrieblichen Ziele nicht 
allein und in erster Linie von ökonomischen Erwä-
gungen leiten, sondern vor allem von den verfas-
sungsmäßig, staatsvertraglich und rundfunkgesetz-
lich festgelegten Aufgaben. 

Die rechtliche Stellung der Rundfunkanstalten ist 
vom Bundesverfassungsgericht mehrfach um-
schrieben worden. In seinem jüngsten Urteil vom 
16. Juni 1981 wird dazu ausgeführt: Der Rundfunk 
ist „Medium" und „Faktor" dieses verfassungsrecht-
lich geschützten Prozesses freier Meinungsbildung. 
Diese freie individuelle und öffentliche Meinungs-
bildung durch den Rundfunk verlangt nicht nur die 
Freiheit des Rundfunks von staatlicher Beherr-
schung und Einflußnahme; es bedarf darüber hin-
aus „einer positiven Ordnung, welche sicherstellt, 
daß die Vielzahl der bestehenden Meinungen im 
Rundfunk in möglichster Breite und Vollständig-
keit Ausdruck findet und daß auf diese Weise um-
fassende Information geboten wird."  Hierzu sind 
ausgestaltend gesetzliche Regelungen notwendig, 
und zwar auch dann, wenn die Knappheit der Sen-
defrequenzen überwunden wird. Denn auch dann 
„könnte nicht mit hinreichender Sicherheit erwar-
tet werden, daß das Programmangebot in seiner Ge-
samtheit kraft der Eigengesetzlichkeit des Wettbe-
werbs den Anforderungen der Rundfunkfreiheit 
entsprechen werde". 

„An dieser Notwendigkeit ändert es auch nichts, 
wenn die Anforderungen der Rundfunkfreiheit als 
wenigstens durch die bestehenden öffentlich-recht-
lichen Anstalten erfüllt anzusehen sind, so daß — 
jedenfalls dem Anspruch nach — alle maßgeblichen 
gesellschaftlichen Gruppen und Richtungen im 
Rahmen der öffentlich-rechtlichen Programme zu 
Wort kommen und die Teilnehmer umfassend infor-
mieren können. Denn eine zusätzliche einseitige 
Berücksichtigung nur einzelner Meinungsrichtun-
gen im privaten Rundfunk würde das für die Ge-
samtheit der dem einzelnen Teilnehmer zugängli-
chen inländischen Programme wesentliche Gleich-
gewicht des „Zu-Wort-Kommens" der gesellschaftli-
chen Gruppen stören, wenn nicht aufheben". 

Auf die Höhe ihrer Einnahmen haben die Rund

-

funkanstalten nur einen begrenzten Einfluß. Über 
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die Höhe der Rundfunkgebühren (Hörfunk und 
Fernsehen) und den zeitlichen Rhythmus ihrer An-
passung entscheiden letztlich die Länderparlamen-
te. Die Werbemöglichkeiten sind durch Vorschriften 
u. a. hinsichtlich der zulässigen täglichen Werbezeit 
und ihrer zeitlichen Plazierung im Programm-
schema begrenzt. Erhöhungen der Einschaltpreise 
sind trotz der knappen Werbezeit wegen der Kon-
kurrenz mit anderen Werbeträgern nicht beliebig 
möglich (Nachfragepotentiale und -elastizitäten 
sind nicht hinreichend bekannt). 

Die Rundfunkgebühren sind von 8,50 DM (2,50 DM 
Hörfunk und 6 DM Fernsehen) in 1970 auf 13 DM 
(3,80 DM Hörfunk und 9,20 DM Fernsehen) seit 
1979 angehoben worden (Veränderung 1970/79 + 53 
v. H.). Die Gebührenerträge stiegen von 1970 bis 
1980 infolge der Zunahme der angemeldeten und 
gebührenpflichtigen Hörfunk- und Fernsehgeräte 
um insgesamt 83 v. H. auf 3,16 Mrd. DM. (Der Anteil 
der gebührenbefreiten Fernsehgeräte stieg auf 
7 v. H. aller angemeldeten Geräte). Nunmehr soll 
nach einem Beschluß der Ministerpräsidenten der 
Länder, dem die Landesparlamente jedoch noch zu-
stimmen müssen, die Gebühren ab 1. Juli 1983 um 
25 v. H. auf 16,25 DM angehoben werden. A9) 

Die Netto-Werbeumsätze des Werbefernsehens 
(ohne Produktionskosten) sind von 1972 bis 1980 um 
77 v. H. die des Werbefunks um 138 v. H. gestiegen 
und betrugen 1980 1,1 Mrd. DM (Werbefernsehen, 
davon ZDF 40 v. H. und ARD-Werbegesellschaften 
60 v. H.) bzw. 305 Mio. DM (Werbefunk, nur ARD). 

Parallel zu diesen Erlösen haben auch die Sendezei-
ten der Rundfunkanstalten zugenommen. Zwischen 
1970 und 1980 wurde die jährliche Sendezeit des 
ARD-Gemeinschaftsprogramms um 16 v. H., des 
ZDF-Programms um 24 v. H. und die der Dritten 
Programme seit 1978 um 9 v. H. ausgeweitet. Die 
Leistungen der Rundfunkanstalten umfassen dar-
über hinaus noch die Fernsehregionalprogramme 
sowie die vielfältigen Hörfunkprogramme der Lan-
desrundfunkanstalten (plus Deutsche Welle, 
Deutschlandfunk und Rias) mit einer Sendezeit von 
über 200 000 Programm-Stunden pro Jahr. 

Kritisiert wurden die Rundfunkanstalten in den 
letzten Jahren wegen ihrer hohen Personalaufwen-
dungen (Planstellenzuwachs, Anhebung der Vergü-
tungsstrukturen, betriebliche Altersversorgung) so-
wie unterstellter Effizienzdefizite und zu geringer 
Wirtschaftlichkeit (KEF und Bundesrechnungshof). 
Die Rundfunkanstalten selbst sehen bei der Ent-
wicklung der Personal- und Sozialkosten angesichts 
der externen Ursachen (weitere Verkürzung der Ar-
beitszeit, zusätzliche Entlastungen für Beschäftigte 
im Schicht- oder Wochenenddienst, Auswirkungen 
der vom Bundesverfassungsgericht geforderten 
Gleichbehandlung von Mann und Frau, Einführung 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes) nur we-
nig Einsparungsmöglichkeiten, sondern eher finan-
zielle Mehraufwendungen auf sich zukommen. 

Die finanzielle Lage der Rundfunkanstalten wird 
von diesen deshalb trotz der bevorstehenden Ge-
bührenanhebung als ungünstig angesehen. Bei un-
verändertem Umfang und gleicher Qualität der Pro

-

gramme steigen die rundfunkspezifischen Kosten 
u. a. inflationsbedingt um jährlich 7 bis 8 v. H. Diese 
Preissteigerungen könnten durch optimale Produk-
tionskapazitätenauslastung, Rationalisierung und 
sparsames Wirtschaften nur teilweise aufgefangen 
werden. 

Rationalisierungen werden durch die verstärkte 
Anwendung der IuK-Techniken möglich. In der 
Fernseh-, Produktions- und Bürotechnik werden die 
neuen IuK-Techniken bereits heute eingesetzt. Im 
Bereich der Fernseh- und Produktionstechnik kön-
nen durch den Einsatz von Prozeßrechnern bei der 
Sendeablaufsteuerung, durch Rechnerunterstüt-
zung bei der Nachrichtenverarbeitung, in den Sen-
dezentralen und bei der Programmplanung sowie 
durch die Anwendung neuer elektronischer Produk-
tionsverfahren (z. B. elektronische Kleinstaufnah-
me-, -bearbeitungs- und -sendegeräte) die Mitarbei-
ter von Routinearbeiten entlastet und damit Ratio-
nalisierungen und Kostensenkungen ermöglicht 
werden. 

Der Einsatz von Textverarbeitungssystemen hat 
bereits zu kostenmäßigen Verbesserungen und Er-
leichterungen im Arbeitsablauf geführt. Weitere 
Einsparungen im Bereich der Büroorganisation 
werden durch die Anwendung der neuen Bürotech-
nologien (computergestützte Textautomaten, Fern-
kopierer, Bürofernschreiber, Mikroverfilmung), 
aber auch durch einen verstärkten Einsatz der EDV 
bei der Finanzplanung, Betriebsabrechnung, Perso-
nalverwaltung und der Bearbeitung des Gebühren-
einzugs realisierbar. 

Darüber hinaus trägt die Anwendung der IuK-Tech-
niken auch zu einer Verbesserung der Programm-
leistungen (z. B. aktuellere Berichterstattung, er-
weiterte Nutzungsmöglichkeiten bei der Informa-
tionserfassung und -auswertung, Nutzung der Leer-
zeilen des Fernsehsignals für die Videotext-Über-
tragung) sowie der technischen Übertragungsquali-
tät (z. B. Einführung des Stereo-Tones bzw. der 
Mehr-Kanal-Übertragung, Digitalisierung der Hör-
funkaustrahlungen) bei. Für derartige Innovationen 
entstehen in der Regel jedoch auch zusätzliche Ko-
sten. 

Die IuK-Techniken (insbesondere AV-Medien, 
Rundfunk-Satelliten sowie Breitbandverteil- und 
-vermittlungsnetze) ermöglichen darüber hinaus 
die Verbreitung zusätzlicher Rundfunkprogramme, 
welcher bis heute durch die Frequenzknappheit 
enge Grenzen gesetzt sind. 

Dadurch wird sich die Wettbewerbs- und Kostensi-
tuation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten in jedem Fall verändern, unter ordnungspoliti-
schen Status-quo-Bedingungen ebenso wie bei Zu-
lassung privater, werbefinanzierter Rundfunkpro-
gramme. 

Unter ordnungspolitischen Status-quo-Bedingun-
gen sind von den neuen Programmübertragungs-
und -verbreitungstechniken folgende Wettbewerbs-
wirkungen zu erwarten: 

— Die Ausweitung der Zahl von internationalen 
und nationalen Rundfunk- und Videoprogramm- 
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anbietern (z. B. private Fernsehstationen in Ita-
lien, Kabelfernsehbetreiber und Pay-TV-Anbie-
ter in den USA, Videokassetten und Bildplatten-
vertriebs- und -verleihfirmen in allen Ländern) 
und die weltweit zunehmende Nachfrage nach 
Filmen und TV-Programmen führt bereits heute 
und in Zukunft verstärkt zu Kostensteigerungen 
im Programmbereich, und zwar direkt in Form 
einer Erhöhung der Lizenzkosten und indirekt 
in Form einer überproportionalen Steigerung 
der Löhne und Preise für das „knappe" kreative 
und produktionstechnische Personal. Da die ver-
wertbaren Programmbestände (insbesondere an 
Spielfilmen) ebenso wie die Zahl der jährlichen 
Neuproduktionen begrenzt sind und eine Aus-
weitung des kreativen und technischen Perso-
nals nur langfristig möglich ist, wird sich an die-
ser Situation auf lange Sicht nichts ändern. 

— Durch A10) die AV-Medien (Videorekorder und 
-programme, Bildplattenspieler und -program-
me) entsteht den Rundfunkanstalten über Ver-
änderungen des Fernsehnutzungsverhaltens 
eine ernstzunehmende Konkurrenz, die sie zu 
erheblichen Anpassungsleistungen (Verände-
rungen der Programmstrukturen, Erschließung 
neuer Märkte in Form einer AV-Auswertung der 
Programm- und Archivbestände, Verbundpro-
duktionen, etc.) herausfordert. (Weitere Erläute-
rungen zu den wirtschaftlichen Aspekten der 
AV-Medien vgl. Kapitel 3.2.5). 

— Die Realisierung zusätzlicher Rundfunkpro-
gramme durch die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten selbst erfordert in jedem Fall er-
hebliche zusätzliche Aufwendungen (für Pro-
grammbereitstellung, Sendebetrieb und übertra-
gungstechnische Leistungen). Solange der Pro-
grammumfang und -inhalt nicht bekannt sind, 
lassen sich die Programmkosten nicht exakt an-
geben. Sicher ist, daß nur ein kleiner Teil der 
Programmausweitung mit kostengünstigen Pro-
grammformen (z. B. Zweit- und Drittverwertun-
gen, Programmübernahmen, Zielgruppen- und 
Spartenprogramme, zeitversetzten oder wieder-
holten Programmen) bestritten werden kann. 
Veränderungen der Wettbewerbssituation sind 
dadurch einerseits in Form einer verstärkten 
Programmkonkurrenz (innerhalb des binnen-
pluralistischen Systems) sowie andererseits auf 
der Ebene des intermediären Wettbewerbs mit 
den Printmedien (Nutzungskonkurrenz und — 
sofern Werbung erlaubt wird Konkurrenz um 
den Anteil am Werbeaufkommen) zu erwarten, 
und zwar eher zugunsten der öffentlich-rechtli-
chen Anstalten. 

Die Nutzung der neuen Verbreitungstechniken 
durch die Rundfunkanstalten dürfte auf jeden Fall 
einen zusätzlichen Personalbedarf von nicht näher 
quantifizierbarer Größenordnung auslösen. 

Unter veränderten rundfunkrechtlichen Bedingun-
gen, die private Programmveranstalter mit durch 
Werbung und/oder Einzelentgelt (Pay-TV) finan-
zierten Rundfunkprogrammen zulassen — bzw. 
ausländische Satellitenfernsehprogramme nicht 
verhindern können — wären die nachstehenden 

Wettbewerbswirkungen für die Rundfunkanstalten 
zu erwarten: 

— Zusätzliche Programmveranstalter lösen in je-
dem Fall eine zusätzliche Nachfrage nach fern-
sehspezifischen Gütern und Dienstleistungen 
aus, welche bei der derzeitigen Angebotsknapp-
heit (insbesondere beim kreativen und filmtech-
nischen Personal) auf längere Zeit zu überpro-
portionalen Kostensteigerungen (Löhne und 
Preise) führt. In Analogie zu den Erfahrungen 
bei Einführung des ZDF wird befürchtet, daß es 
zu einer Abwerbung der Spitzenkräfte und da-
mit zu einer Minderung der Programmqualität 
kommt. 

— Das Angebot zusätzlicher Werbezeiten durch 
private in- oder ausländische Fernsehveranstal-
ter führt nach Meinung des ZDF bei Beibehal-
tung der Werbezeitbeschränkungen zu einer 
Minderung der Werbeeinnahmen der öffentlich

-

rechtlichen Anstalten, da den real nicht mehr 
wesentlich zunehmenden Werbeaufwendungen 
ein erweitertes Werbezeitangebot gegenüber-
stände. Dagegen wird von den Verbänden der 
werbetreibenden Wirtschaft sowie von RTL (Ra-
dio Television Luxembourg) und anderen Inter-
essenten an werbefinanzierten Rundfunkpro-
grammen die Ansicht vertreten, daß der gegen-
wärtige Nachfrageüberhang nach TV-Werbezeit 
ohne weiteres die Existenz eines weiteren Rund-
funkprogramms erlauben würde und daß von ei-
ner Erweiterung der Werbezeitangebote darüber 
hinaus positive Impulse für ein Wachstum des 
Werbemarktes ausgehen (also: Komplementari-
tät statt Substitution). A11) 

Eine Bewertung dieser kontroversen Einschät-
zung fällt schwer, da weder Prognosen zur Ent-
wicklung des Werbeaufkommens noch genauere 
Angaben über die unterstellten werberelevanten 
Gesetzesauflagen mitgeliefert werden. PROG-
NOS geht bezüglich der langfristigen Entwick-
lung des Werbeaufkommens davon aus, daß sich 
das Werbeaufkommen real mit mindestens den 
gleichen Steigerungsraten entwickeln wird wie 
das BSP insgesamt. 

— Die entscheidenen Wirkungserwartungen im 
Zusammenhang mit der Zulassung privater Pro-
grammveranstalter und werbefinanzierter Pro-
gramme richten sich auf die publizistischen Fol-
gen eines ökonomischen Wettbewerbs zwischen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk-
anstalten. Darüber ist in den letzten Jahren in-
tensiv und kontrovers diskutiert worden. In der 
Kommission wurden hierzu folgende Positionen 
vertreten: 

# # Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/ 
CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich 
Ratzke, Prof. Dr. Ricker) war der Auffassung, daß 
sich aus den medienökonomischen Verhaltensge-
setzmäßigkeiten privater Anbieter von werbefinan-
zierten Programmen keine Entwicklung in Rich-
tung einer Programmverflachung ableiten lasse. 
Vielmehr sei davon auszugehen, daß ein durch 
rechtliche und organisatorische Rahmenbedingun- 
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gen begrenzter Wettbewerb zwischen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten und privaten Anbie-
tern insgesamt mehr Programm- und Meinungs-
vielfalt sowie Auswahlmöglichkeiten für den Rezi-
pienten schaffen werde, damit insgesamt eine bes-
sere Versorgung der Kommunikationsbedürfnisse 
ermögliche und die Gesamtqualität des Programm-
angebots nicht verschlechtert werde. 
Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD, 
Abg. Dr. Hirsch, die Sachverständigen Hilmar Hoff-
mann, Prof. Dr. Hoffmann-Riem, Friedrich Wilhelm 
v. Sell) vertrat die Ansicht, daß für kommerzielle 
Programmveranstalter aufgrund medienökonomi-
scher Gesetzmäßigkeiten steigende Absatzzahlen 
(d. h. wachsende Zuschauerzahlen) mit sinkenden 
Durchschnittskosten, sinkenden Grenzkosten und 
steigenden Erlösen verbunden seien — insgesamt 
Bedingungen, die dazu tendierten, für das Produkt 
„Fernsehprogramm" größtmögliche Reichweiten zu 
erzielen. Real wirke sich das dahin gehend aus, daß 
das publizistische Angebot am kleinsten gemeinsa-
men Nenner des Zuschauerinteresses orientiert 
werde. Unter derartigen Marktbedingungen wären 
Marktergebnisse in der Regel suboptimal. Diese 
Folgerungen würden auch durch Erfahrungen aus 
dem Ausland bestätigt, die zeigten, daß sich werbe-
finanzierte Programme an Einschaltquoten aus-
richteten, so daß der Anteil unterhaltender, massen-
attraktiver sowie kostengünstiger Programmkate-
gorien größer sei als beim öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen. Dadurch ergebe sich insgesamt eine all-
gemeine Programmverflachung und keinesfalls 
mehr qualitative Meinungsvielfalt. # # 
Das Eintreten negativer Wirkungen (quantitative 
Programmvervielfältigung und -verflachung) oder 
positiver publizistischer Folgen (Steigerung der 
Programmvielfalt bei mindestens konstanter Quali-
tät der einzelnen Programme, Verbesserung des 
Versorgungsniveaus) hängt vor allem davon ab, ob 
die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen eine ökonomische Chancen-
gleichheit zwischen privaten und öffentlich-rechtli-
chen Programmanbietern gewährleisten können 
oder nicht. 

Unabhängig von ordnungspolitischen Gesichts-
punkten ist die Frage von Bedeutung, mit wieviel 
Anbietern werbefinanzierter Rundfunkprogramme 
überhaupt zu rechnen wäre. Unter ökonomischen 
Gesichtspunkten hängt dies davon ab, wie viele 
Hörfunk- und Fernsehprogramme sich bei be-
stimmten Programm-Kosten und einem bestimm-
ten, zu erwartenden Werbeaufkommen (dies hängt 
wiederum von den zu erwartenden Reichweiten 
und der Entwicklung des Bruttosozialprodukts ab) 
rentabel betreiben lassen. Ein Teil der Kommis-
sionsmitglieder vertrat in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, daß bei stagnierendem oder real 
nur noch geringfügig steigendem Bruttosozialpro-
dukt nicht damit zu rechnen sei, daß sich das Wer-
beaufkommen wesentlich erhöhen lasse. Der Spiel-
raum für eine Werbefinanzierung mehrerer Fern-
sehprogramme sei unter dieser Bedingung eher als 
gering anzusehen, es sei denn, es käme zu größeren 
Verlagerungen in der Struktur des Werbeaufkom-
mens. 

Hinsichtlich der Kosten von privaten Fernsehvoll-
programmen kann davon ausgegangen werden, daß 
diese zwar niedriger liegen werden als zum Beispiel 
die Kosten des heutigen ARD-Gemeinschaftspro-
gramms (Gründe: andere Programmstruktur mit ei-
nem höheren Anteil billigerer Programmkatego-
rien, kürzere Sendezeit, etc.), jedoch keinesfalls un-
ter 100 Mio. DM jährlich (5 Programmstunden pro 
Tag) zu realisieren sind. Die Jahreskosten von loka-
len Fernsehprogrammen dürften je  nach Sendezeit 
zwischen 5 und 15 Mio. DM liegen. Dagegen wären 
Hörfunkprogramme wesentlich billiger zu erstel-
len. 

Die erzielbaren Zuschauerreichweiten hängen (au-
ßer von der Anschlußdichte) vor allem von der in-
haltlichen Attraktivität der jeweiligen Programm-
angebote im Vergleich zu denen der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ab sowie darüber 
hinaus von der Gesamtzahl der angebotenen Pro-
gramme. 

Generell kann aufgrund dieser Zusammenhänge 
davon ausgegangen werden, daß der Zahl werbefi-
nanzierter Rundfunkprogramme enge Grenzen ge-
setzt sind. 

Angesichts der hohen Investitions- und Programm-
kosten sowie der zu erwartenden langen Einlaufzei-
ten bis zum Erreichen eines kostendeckenden 
Reichweiten- und Werbeaufkommens ist damit zu 
rechnen, daß als Programmanbieter in erster Linie 
die großen Medienkonzerne oder Verlegerzusam-
menschlüsse in Frage kommen sowie bisher nicht 
im Medienbereich engagierte Großunternehmen. 

In jedem Fall gehen von dem Angebot zusätzlicher 
und neuartiger Rundfunkprogramme über Kabel 
oder Satellit gewisse Nachfrageimpulse für die An-
schaffung neuer Endgeräte (kabelkommunikations-
fähige Farbfernsehgeräte, Kabelfernsehanlagen, 
bzw. Gemeinschaftsantennen, Satelliten- TV-Anten-
nen) aus, die einen vorgezogenen Ersatzbedarf oder 
einen Neubedarf induzieren können. Diese Nach-
frageimpulse dürfen jedoch nicht überschätzt wer-
den, da im Laufe der 80er Jahre ohnehin der grö-
ßere Teil der Farbfernsehgeräte in den privaten 
Haushalten für den Ersatzbedarf ansteht. 

2.2.10 Film 

Die filmwirtschaftlichen Bereiche gliedern sich in 

— Filmhersteller 

— filmtechnische Betriebe 

— Filmverleiher 

— Filmhändler 

— Filmtheater, 

die in unterschiedlicher Weise von den luK-Techniken 
betroffen sein werden. Mit 23 000 Beschäftigten wurde 
1980 von der gesamten Filmwirtschaft ein Umsatz von 
2,4 Mrd. DM erzielt (einschließlich der Coproduktion mit 
ARD und ZDF). Seit 1976 steigen zwar die Besucherzah- 
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len, seit 1978 jedoch mit sinkenden Wachstumsraten; 
seit 1981 ist der Aufwärtstrend gebrochen. Durch die 
AV-Medien (Videorekorder und Bildplatten) und ein ver-
mehrtes TV-Programmangebot kann ein weiterer Rück-
gang der Filmbesucher sowie der Zahl der Filmtheater-
plätze ausgelöst werden. Andererseits kann ein zusätzli-
ches TV- oder Video-Programmangebot zu Produktions-
ausweitungen bei den Filmherstellern führen. 

Einen ersten Überblick über die wirtschaftliche Si-
tuation der Filmwirtschaft gibt die amtliche Stati-
stik (Fachserie 11, Reihe 6). Die neuesten verfügba-
ren Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1979: 

Erlöse Kosten 

(in Mio. DM) 

Filmproduktion 	 618 824 
Filmverleih und -vertrieb 	 568 573 
Filmtechnik 	 308 296 
Filmtheater 	 914 819 

Filmwirtschaft insgesamt 	. 2 408 2 512 

Quelle :  Amtliche Statistik 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß in diesen Zahlen 
noch nicht die verlustmindernden bzw. erfolgsver-
bessernden Hilfen der Filmförderungsanstalt, des 
Bundesinnenministeriums, des Kuratoriums junger 
deutscher Film, die Mittel des Film-Fernseh-Ab-
kommens und die Filmförderungsmittel der Länder 
(z. B. Bayern, Berlin, Hamburg) enthalten sind. 

Bei den Filmherstellern ist die wirtschaftliche Si-
tuation durch eine starke Unrentabilität und hohe 
Subventionierung gekennzeichnet. 1979 stellten die 
deutschen Filmproduzenten insgesamt 8 778 Filme 
her, davon 5 120 (58 v. H.) mit einer Spieldauer von 
weniger als 1 Minute (überwiegend Werbespots), 
2 064 (24 v. H.) mit einer Vorführdauer von 1 bis 16 
Minuten. Von den 299 Langfilmen (über 53 Minu-
ten) wurden 81 (27 v. H.) von Kinofilmherstellern 
und 201 (67 v. H.) von Fernsehfilmherstellern produ-
ziert. 1980 wurden insgesamt 49 abendfüllende 
Spielfilme aus deutscher bzw. deutsch/ausländi-
scher Co-Produktion uraufgeführt (1972: 112). Der 
Marktanteil der bundesrepublikanischen Produk-
tionen am gesamten Verleihumsatz von 308 Mio. 
DM betrug 1980 lediglich 9,3 v. H. 1). Knapp 55 v. H. 
entfielen dagegen auf Filmproduktionen aus den 
USA. Bei den Spielfilmsendungen der Fernsehan-
stalten entfällt auf den deutschen Spielfilm (inkl. 
Reprisen) nur ein Anteil 18 v. H. (USA 44 v. H.). 
Knapp 50 v. H. der Verleihumsätze werden von den 
vier Mitgliedsfirmen der Motion Picture Export As-
sociation of America (Warner Columbia Filmverleih 
GmbH, Fox-MGM Filmverleih, Cinema Internatio-
nal Corporation, United Artists Corporation) erwirt-
schaftet. 

Die andere Hälfte der Verleihumsätze teilen sich 94 
deutsche Filmverleihunternehmen. Da Filmverleih- 

1 ) Wobei diese Zahl von Jahr zu Jahr sehr stark schwankt 
(1979: 16 v. H., 1980: 9,3 v. H., 1981: 18,7 v. H.). 

unternehmen nur in geringem Maße subventioniert 
werden, ist gerade die wirtschaftliche Situation der 
kleineren Verleiher in besonderem Maße von der 
Kinoauswertung, d. h. den Filmbesucherzahlen, ab-
hängig. 

Nachdem bisher absoluten Tiefpunkt im Jahre 1976 
(115,1 Mio.) ist die Zahl der Filmbesucher von 
1977-1980 wieder kontinuierlich auf 143,8 Mio. im 
Jahr 1980 (+ 25 v. H.), seit 1979 jedoch mit sinken-
den Zuwachsraten, gestiegene). Die Zahl der durch-
schnittlichen jährlichen Filmbesuche je Einwohner 
stagniert bei 2,3. Häufige Kinogänger sind vor allem 
in den jüngeren Altersgruppen zu finden. Die wirt-
schaftliche Lage der insgesamt 3 354 Filmtheater 
mit ca. 0,9 Mio. Sitzplätzen ist unterschiedlich. Wäh-
rend es den Filmtheatern in den Zentren der Groß-
städte relativ gut geht, ist die ökonomische Lage 
der Kinos in den Kleinstädten und Randlagen we-
sentlich schlechter. Die durchschnittlichen Brutto

-

Eintrittspreise konnten seit 1976 nur um 22 v. H. ge-
steigert werden. 

Hinsichtlich der Zahl der in der Filmwirtschaft be-
schäftigten Vollarbeitskräfte (23 000) ist zu ergän-
zen, daß von der Filmwirtschaft weitere Personen-
gruppen abhängen, die einen Teil ihrer Einkünfte 
aus der Filmproduktion beziehen. Dazu gehören 
u. a. Unterhaltungsmusiker, Foto- und Bildjournali-
sten, Designer, Regisseure, künstlerisch-technische 
Mitarbeiter, Komponisten und Schauspieler. 

Die zukünftige Entwicklung der Filmwirtschaft un-
ter dem Einfluß der IuK-Techniken wird von den 
vier Sparten unterschiedlich beurteilt. Grundsätz-
lich gilt: während die Filmhersteller und die film-
technischen Betriebe von den neuen Medien (insbe-
sondere von den AV-Medien und zusätzlichen Fern-
sehprogrammen per Satellit oder Kabel) eine För-
derung ihrer Geschäftsaktivitäten erwarten, sehen 
die Filmverleiher und die Filmtheater darin eine 
gefährliche zusätzliche Konkurrenz. 

Die Filmhersteller dürften am meisten von einer 
Ausweitung des AV- und TV-Programmangebots 
profitieren. In welchem Maße sich eine steigende 
Programmnachfrage auf ausländische oder inländi-
sche Produktionen verteilen wird, kann nicht abge-
schätzt werden. Es ist nicht auszuschließen, daß 
sich die Wettbewerbsposition der deutschen Produ-
zenten gegenüber den ausländischen Herstellern 
von Unterhaltungsfilmen und -serien (USA, Fern-
ost, etc.) trotz absoluter Steigerungen anteilig ver-
schlechtern kann. 

Die filmtechnischen Betriebe (Kopierwerke, Ton-
studios, Bildateliers) dürften sowohl von dem zu-
nehmenden Angebot an Film- und Fernsehpro-
grammen als auch von der steigenden Nachfrage 
nach Videoprogrammkopien profitieren. Eine nega-
tive Wirkung kann sich lediglich durch die Einfüh-
rung einer neuen Farbfernsehnorm (High-Defini-
tion-TV) ergeben, die eine Verbesserung der heuti-
gen Videoprojektionsmöglichkeiten erlauben würde 
(Bildgröße und -qualität nahezu in Kinoqualität). 

2) Die höchste Zahl der Kinobesucher wurde 1956 erreicht 
(817,5 Mio. Besucher). 
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Filme, die nach dieser Norm hergestellt werden, 
könnten über Breitbandkabel oder Satelliten die-
rekt ins Filmtheater eingespeist werden und damit 
kopiertechnische Leistungen erübrigen. 

Die Wettbewerbssituation der deutschen Filmver-
leiher wird durch eine Ausweitung des AV- und TV

-

Programmangebots potentiell in doppelter Weise 
betroffen: zum einen dadurch, daß sich die Position 
der ausländischen Unternehmen (insbesondere 
USA) zusätzlich verstärkt und zum anderen da-
durch, daß durch den zu befürchtenden Rückgang 
des Filmbesuchs die Existenz der Kinotheater ge-
fährdet wird, die auch in Zukunft als entscheidende 
Amortisationsbasis der Spielfilmproduktion ange-
sehen werden. Dies könnte sich jedoch infolge der 
zunehmenden Nachfrage nach Video- und Bildplat-
tenprogrammen sowie nach Einführung von Pay

-

TV-Programmen ändern. 

Die künftige Entwicklung im Bereich Filmtheater 
ist nur schwer abzuschätzen. Es kann zwar davon 
ausgegangen werden, daß das Angebot an Fernseh-
und Videoprogrammen in den 80er Jahren zu-
nimmt, welche Auswirkungen dies jedoch auf die 
Filmtheater hat, hängt ab: 

-- von der Auswertungsstrategie der Verleiher, ob 
das Programmangebot der Filmtheater seine At-
traktivität gegenüber demjenigen, der Fernseh-
und Videoprogramme behält (es wird angenom-
men, daß die Kinoauswertung als Amortisations-
basis für die Kosten der Spielfilmproduktion an 
Bedeutung verliert) 

— davon, ob es den Filmtheatern gelingt, ihre spe-
zifischen Vorteile (etwa hohe Bild- und Tonqua-
lität, als Freizeiteinrichtung etc.) zu erhalten 

— von der Entwicklung des Nutzverhaltens ange-
sichts der Angebotsentwicklung und der ande-
ren relevanten Einflußfaktoren (z. B. Entwick-
lung des Freizeitverhaltens). 

# # Über die folgende, von einem Teil der Kommis-
sionsmitglieder vertretene Einschätzung, konnte 
kein Einvernehmen erzielt werden: 
Generell kann man davon ausgehen, daß die Zu-
schauerzahlen bestenfalls gehalten werden können. 
Die Zahl der Sitzplätze dürfte auch künftig noch 
weiter abnehmen, der Trend zu kleineren Kinos 
dürfte sich fortsetzen. # # 

2.2.11 Werbewirtschaft 

Von 1974 bis 1980 stiegen die Netto-Werbeumsätze um 
85 v. H. (BSP: + 52 v. H.) auf 11,4 Mrd. DM. Der jährli-
che Zuwachs betrug seit 1976 jeweils rd. 1 Mrd. DM. 
Seit 1981 (11,5 Mrd. DM) stagniert die Entwicklung. 
Tageszeitungen, Publikumszeitschriften und Rundfunk-
werbung vereinen ca. 75 v. H. des Gesamtumsatzes auf 
sich. Die Werbewirtschaft ist von den luK-Techniken 
insofern betroffen als diese neue Werbemöglichkeiten 
bereitstellen. Zusätzliche Rundfunkprogramme, Bild-
schirmtext sowie Videokassetten und Bildplatten wer-
den als mögliche neue Werbeträger angesehen. Wachs-
tumsimpulse werden insbesondere im Bereich der loka-
len und regionalen Werbemärkte erwartet. 

Die Werbewirtschaft hatte zwischen 1974 und 1980 
eine Entwicklung zu verzeichnen, deren Zuwächse 
deutlich über denen der anderen Kennwerte der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung lag (BSP, Pri-
vater Verbrauch). Das Jahr 1981 erbrachte bei den 
Netto-Werbeumsätzen nur noch einen nominalen 
Zuwachs von 0,9 v. H., real also rückläufige Umsät-
ze. Während die Rundfunkwerbung (insb. Hörfunk) 
und die Filmtheaterwerbung ihre Umsätze noch 
deutlich steigern konnten, nahm die Printmedien-
werbung überdurchschnittlich ab. Ein weiteres In-
diz für die gegenwärtige schwache Dynamik des 
Werbesektors ist die nachlassende Nachfrage nach 
Werbefachkräften. Über die Gesamtzahl der werbe-
wirtschaftlich tätigen Arbeitskräfte gibt es keine 
Angaben. 

Aus der Aufgliederung der gesamten Werbeaufwen-
dungen (1980) nach den einzelnen Werbeträgern er-
gibt sich die nach wie vor überwiegende Bedeutung 
der Tageszeitungen (46 v. H.), der Publikumszeit-
schriften (18 v. H.) und der Fernsehwerbung (10 
v. H.). Auf die Printmedien entfallen 66 v. H. und auf 
den Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) 13 v. H. 
des Gesamtumsatzes. Die größten prozentualen 
Umsatzsteigerungen hatten in den letzten Jahren 
die Adreßbuch-, die Hörfunk- und die Filmtheater-
werbung zu verzeichnen. Absolut waren die Zu-
wächse dagegen bei den Tageszeitungen und bei 
den Publikumszeitschriften am stärksten. 

Die relativ große Stabilität in der Verteilung der 
Werbeaufkommen deutet darauf hin, daß die drei 
dominierenden Medien für den größten Teil der 
Werbeaufgaben besonders gut geeignet sind. Dabei 
lassen sich für die einzelnen werbetreibenden 
Branchen (je nach Art der umworbenen Produkte-
und der spezifische medientypischen Eignung) un-
terschiedliche Nutzungsschwerpunkte feststellen. 

Die werbewirtschaftlichen Aktivitäten der Wirt-
schaft und das Werbeaufkommen sind von den IuK-
Techniken vor allem dann betroffen, wenn neue 
Kommunikationsangebote ermöglicht werden, die 
als Werbeträger geeignet sind, d. h. entweder zu-
sätzliche Werbezeit für bestehende Werbeformen 
zur Verfügung stellen (Beispiel: zusätzliche Fern-
sehprogramme) oder ganz neue Werbeformen eröff-
nen (Bildschirmtext). Darüber hinaus wird die Wer-
bewirtschaft durch die neuen Medien aber auch da-
durch beeinflußt, daß sich über Veränderungen des 
Mediennutzungsverhaltens die Attraktivität und 
die Funktionen der Werbeträger verändern. Dieser 
Effekt würde auch dann eintreten, wenn keine zu-
sätzlichen Werbemöglichkeiten eröffnet werden. 

Entsprechend erhofft sich die Werbewirtschaft 
durch die neuen Medien Wachstumsimpulse und 
befürchtet gleichzeitig Umschichtungen des Werbe-
aufkommens zu Lasten der bestehenden Medien 
(insb. der Printmedien und der Rundfunkanstalten), 
wenn die Werbeumsätze weiterhin stagnieren. 

Inwieweit die neuen Medien zu einem weiteren 
Wachstum und/oder zu einer Umverteilung führen, 
hängt nicht nur von der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung und den ordnungspolitischen Rah-
menbedingungen ab, sondern insbesondere auch 
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von der Eignung der neuen Kommunikationsange-
bote für Werbezwecke: 

— Die AV-Medien (Videokassette, Bildplatte) eig-
nen sich in erster Linie für die Point-of-Sale-
Werbung sowie evtl. noch für Sponsor-Werbung. 

— Bildschirmtext und interaktive Kommunika-
tionsdienste eignen sich dadurch, daß gezielte 
Produkt- und Dienstleistungsinformationen an-
geboten werden können, vor allem für informa-
tive Werbeformen. 

— Satellitenfernseh- und Kabelfernsehprogramme 
eignen sich als massenmediale oder zielgrup-
penspezifische Programmträger in hervorragen-
der Weise für Werbezwecke. Die werbetreibende 
Wirtschaft erwartet insbesondere im lokalen 
und regionalen Bereich Wachstumsimpulse (vgl. 
zu den Auswirkungen auf die Printmedien, Ka-
pitel 2.2.3 und 3.2.5). 

Da die Einführung neuer Medien mit Werbemög-
lichkeiten in jedem Fall in gestaffelter Form erfol-
gen wird und auf der Grundlage vergangener Er-
fahrungen davon auszugehen ist, daß sich das In-
sertionsverhalten der werbetreibenden Wirtschaft 
nur langsam wandelt, kann vermutet werden, daß 
die Veränderungen in der Struktur der Werbeauf-
wendungen zeitlich so erfolgen, daß für die gefähr-
deten Medien Anpassungs- und Umstellungsspiel-
räume bestehen. 

2.2.12 Büro- und Verwaltungsbereich 

Der Anteil der im Büro Beschäftigten betrug 1980 in der 
Bundesrepublik bereits über 50 v. H. aller abhängig Be-
schäftigten. In Zukunft wird mit einer weiteren Steige-
rung dieses Anteils gerechnet. Die technische Unter-
stützung der Büro- und Verwaltungstätigkeit ist noch 
gering, die Kapitalintensität eines Arbeitsplatzes ist um 
den Faktor 6 (bis 10) geringer als im Produktionsbe-
reich. Der hohe Anteil der Personalkosten — ca. 80 v. H. 
der Bürokosten — kennzeichnet den Bedarf an Rationa-
lisierung — das Automatisierungspotential wird auf etwa 
25 v. H. der Büroarbeit geschätzt. Der Trend zur Auswei-
tung der tertiären Funktionen in Wirtschaft und Verwal-
tung wird auch in Zukunft anhalten. Der Einsatz der IuK-
Techniken ermöglicht es, diese zusätzlichen Aufgaben 
mit konstanten bzw. sogar leicht rückläufigen Beschäf-
tigtenzahlen zu erledigen. 

Die IuK-Techniken finden im Büro- und Verwaltungsbe-
reich als Datenverarbeitung, Büroautomation und Kom-
munikationstechnik Anwendung. Der Einsatz der Daten-
verarbeitung ist im Bereich überwiegend routinemäßiger 
und formalisierbarer Arbeitsabläufe weit fortgeschritten, 
weniger weit im Bereich Information/Dokumentation und 
Planung. Schwerpunkt der Büroautomation ist neben 
der EDV bisher die Anwendung computergesteuerter 
Textverarbeitungssysteme. Neue Formen elektronischer 
Kommunikation zielen auf den weiten Bereich interner 
und externer Bürokommunikation, die mindestens zwei 
Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen. 

Die IuK-Techniken schaffen im Büro- und Verwaltungs-
bereich Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit großer und kleiner Unternehmenseinheiten. 

In der öffentlichen Verwaltung wurden durch den Einsatz 
der Datenverarbeitung bisher Zentralisierungstendenzen 
begründet. Eine Umkehrung dieses Trends im Sinne 
größerer Bürgernähe ist noch nicht erkennbar, kann 
aber durch die neuen IuK-Techniken gefördert werden. 

Der heutige Arbeitsplatz im Büro- und Verwal-
tungsbereich ist durch eine Vielzahl von meist al-
leinstehenden, unverbundenen und nichtintegrier-
ten Einzweckgeräten geprägt. 

Bestand an Büro- und informationstechnischen Ge-
räten in der Bundesrepublik 1980: 

geschäftlich genutzte Telefon- 
hauptanschlüsse ca. 6 Mio. 
Fernschreiber 135,0 Tsd. 
elektrische und elektronische 
Schreibmaschinen 2,8 Mio. 
Textverarbeitungssysteme aller Art 74 Tsd. 
Druckende Tischrechner 8 Mio. 
Terminals aller Art 203 Tsd. 
Bürovervielfältigungsgeräte 250 Tsd. 
Kopiergeräte 450 Tsd. 
Telefax-Geräte 6 Tsd. 
Bürodiktiergeräte 1,4 Mio. 

Quelle: Diebold, Nixdorf, PROGNOS 

Eine umfassende Bestandsaufnahme über den ge-
genwärtigen Einsatz der neuen IuK-Techniken in 
der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung 
liegt zur Zeit nicht vor. Generell kann jedoch festge-
stellt werden, daß die Möglichkeiten der IuK-Tech-
niken in Abhängigkeit von Organisationsgröße und 
Branchenzugehörigkeit sehr unterschiedlich ausge-
schöpft werden. Den höchsten Entwicklungstand in 
der Nutzung der neuen Techniken findet man bei 
Großunternehmen und im Dienstleistungsgewerbe 
(insbesondere Banken und Versicherungen). Die Si-
tuation in der öffentlichen Verwaltung ist vergleich-
bar mit derjenigen in der privaten Wirtschaft. 

Die Situation in der Datenverarbeitung wurde 1978 
von Infratest im Auftrag der GMD untersucht.1) 
Danach nützen etwa 2/3 aller Betriebe mit mehr als 
10 Beschäftigten Verfahren der Datenverarbeitung 
in der einen oder anderen Form, jedoch nur 1 /3 die-
ser Nutzer verfügen über eine eigene Datenverar-
beitungsanlage, die restlichen Betriebe nehmen 
DV-Unterstützung aus einem anderen Bereich der 
Unternehmung oder von kommerziellen Rechen-
zentren in Anspruch. 

1 ) Grundeinheiten sind Betriebe, nach der Arbeitsstätten-
zählung 1970 
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Betriebe mit eigenem DV-System und/oder externer DV-Unterstützung 

Gesamt 
Beschäftigtengrößenklasse 

10 bis 49 50 bis 99 100 bis 199 200 bis 499 = 500 

Anzahl der Betriebe 	 201 000 146 400 26 300 14 500 8 400 5 400 
DV-Nutzungsdichte in v. H. 	 63 58 76 84 93 96 

Quelle : Der Markt für Anwendungssoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GMD-Bericht Nr. 124, München 1980. 

Die folgende Tabelle zeigt die DV-Dichte nach Wirtschaftszweigen. 

DV- DV- 
Anwendungs- Nutzungs- 

Gesamt dichte dichte 

in v. H. 

Verarbeitendes Gewerbe und Grundstoffindustrie 	 100 800 33 71 
Baugewerbe 	  43 100 11 53 
Handel 	  61 400 18 56 
Verkehrs-, Nachrichtensektor 	 19 400 20 73 
Banken und Versicherungen 	 10 100 34 91 
Sonstige private Dienstleistungen 	 31 300 13 52 
Öffentlicher Sektor 	 52 700 21 61 

Insgesamt 	  318 800 22 63 

Quelle : Der Markt für Anwendungssoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GMD-Bericht Nr. 124, München 1980. 

Die DV-Nutzung ist im Kreditgewerbe am höchsten 
(besonders wegen der fast vollständigen DV-Unter-
stützung der Zweigstellen durch unternehmensin-
terne Rechenzentren), so daß die DV-Nutzungs-
dichte in dieser Branche über 90 v. H. liegt. Jeweils 
fast Dreiviertel der Betriebe des verarbeitenden Ge-
werbes sowie des Verkehrs- und Nachrichtensek-
tors nutzt DV. In keiner Branche liegt die DV-Nut-
zungsdichte unter 50 v. H. 

Während im Durchschnitt aller Branchen weniger 
als ein Viertel der Betriebe ein eigenes DV-System 
einsetzt, liegt die DV-Awendungsdichte im verarbei-
tenden Gewerbe (einschließlich Grundstoffindu-
strie) und im Banken- und Vers.-Gewerbe bereits 
bei einem Drittel. Im öffentlichen Sektor, im Ver-
kehrs- und Nachrichtensektor und im Handel setzt 
jeweils etwa ein Fünftel der Betriebe ein eigenes 
DV-System ein, während die DV-Anwendungs-
dichte im sonstigen privaten Dienstleistungsge-
werbe und im Baugewerbe nur knapp über 10 v. H. 
liegt. 

44 v. H. der Betriebe mit eigener Anlage gehören zu 
Mehrbetriebsunternehmen, davon sind 74 v. H. Zen-
tral- und 26 v. H. Zweigbetriebe. 31 v. H. der DV

-

Anwender, die zu Mehrbetriebsunternehmen gehö-
ren, führen on-line-Verarbeitung für andere Be-
triebe durch, d. h. es sind Terminals remote instal-
liert, die mit dem DV-System im Betrieb verbunden 
sind. Bei 36 v. H. der DV-Anwender, die zu Mehrbe-
triebsunternehmen gehören, ist das eigene DV-Sy

-

stem mit einem anderen DV-System innerhalb des 
Unternehmens verbunden. 

Zur Zeit schafften sich jährlich etwa 10 000 Betriebe 
eine eigene DV-Anlage an. Das sich rasch verbes-
sernde Preis-/Leistungsverhältnis im Hardware-Be-
reich führt dazu, daß auch kleine und kleinste Un-
ternehmen zunehmend eigene DV-Anlagen einset-
zen. Der Trend zur Dezentralisierung der DV-An-
wendung, der sich in zunehmendem Einsatz von 
Systemen mit verteilter Intelligenz ausdrückt, wird 
sich noch verstärken, parallel dazu wird sich der 
Einsatz von preisgünstigen Einzweckgeräten bzw. 
schlüsselfertigen Systemen weiter verbreiten. 

Neben der Datenverarbeitung wird man in den Be-
mühungen, den Büro- und Verwaltungsbereich zu 
rationalisieren, die Aufmerksamkeit immer mehr 
auf die Textverarbeitung und Kommunikation rich-
ten. Durch die Einführung des Teletexdienstes wird 
es möglich, über kommunikationsfähige Textverar-
beitungssysteme den Schriftverkehr in hohem 
Maße elektronisch abzuwickeln. Was das potentielle 
Verkehrsvolumen betrifft, so ist die Deutsche Bun-
despost der Ansicht, daß sich allein in der Bundes-
republik Deutschland jährlich ca. 1,5 Mrd. Briefe für 
die elektronische Textübertragung eignen würden. 
Ausschlaggebend für eine weite Verbreitung des 
Bürofernschreibens dürften die im Teletexdienst 
durch Normenvereinbarungen und Zulassungsvor-
aussetzungen gewährleistete Verträglichkeit der 
Endgeräte, das Vorhandensein von Teilnehmerver- 
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zeichnissen, angemessene Gebührensätze, die Qua-
lität des Services, die Güte der Nachrichtenübertra-
gung und vor allem die hohe Übertragungsge-
schwindigkeit sein. Anfang 1981 gab es in der Bun-
desrepublik Deutschland laut Diebold 74 000 Text-
verarbeitungssysteme; 1985 sollen es 253 000 sein. 
Wie viele dieser Textverarbeitungssysteme über 
den (nachträglichen) Anschluß von Kommunika-
tionsmodulen, Nebenstellenanlagen, Inhouse-Netz-
werken, Standleitungen, Telefonleitungen, Daten-
leitungen und/oder Teletex-Leitungen kommunika-
tionsfähig gemacht sein werden, dürfte nicht zuletzt 
von der Schnelligkeit des Umdenkens, der Reorga-
nisation bzw. der Innovationsbereitschaft in den 
einzelnen Organisationen und Abteilungen abhän-
gen. Laut Diebold sind in Deutschland bis 1983 
200 000 Teletex-Anschlüsse zu erwarten, im Bundes-
postministerium rechnet man bis 1990 mit 780 000 
Anschlüssen europaweit. 

Durch die Kompatibilität von Teletex mit dem her-
kömmlichen Telex dürften sich die Startschwierig-
keiten von Teletex vermindern. 

Längerfristig ist damit zu rechnen, daß Telex durch 
Teletex substituiert wird, obwohl auch dieser in den 
letzten Jahren wesentlich verbessert worden ist 
(u. a. durch Umstellung von Mechanik auf Elektro-
nik). 

Zur Zeit gibt es in der Bundesrepublik etwa 135 000 
Telexanschlüsse, die allerdings deutlich weniger ge-
nutzt werden als im Ausland (in Deutschland laufen 
nur 8 v. H. des geschäftlichen Schriftverkehrs über 
Telex, im Ausland 25 v. H.). Bis Mitte der 80er Jahre 
dürfte sich die Zahl der Telexgeräte noch erhöhen, 
vor allem auch die Zahl der Nebenstellenanlagen 
für die Inhouse-Kommunikation. Mit der Einfüh-
rung von Telefax wurde der Kopierer als weiteres 
Bürogerät kommunikationsfähig gemacht. Bis 1985 
rechnet Diebold mit rd. 60 000 Telefax-Terminals, 
bis 1990 erwartet die DBP 100 000 bis 120 000 Gerä-
te. 

Vorläufig wichtigstes Kommunikationsmittel im 
Geschäftsbereich bleibt das Telefon. Es kann davon 
ausgegangen werden, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland gegen 6 Mio. Hauptanschlüsse ge-
schäftlich genutzt werden und daß höchstens im 
Landwirtschaftsbereich der Ausstattungsgrad noch 
nicht 100 v. H. ist. Jährlich werden im Geschäftsbe-
reich rd. 7,5 Mrd. Ortsgespräche (das sind etwa 50 
v. H. aller Ortsgespräche) und etwa 13 Mrd. Fernge-
spräche ( 2/3 aller Ferngespräche) geführt. Daneben 
spielt das Telefon als internes Kommunikationsmit-
tel eine wichtige Rolle. Von der Wirtschaft wird oft 
die restriktive Zulassungspolitik der DBP kritisiert, 
die es nicht erlaubt, die weltweit modernste Fern-
meldetechnik im geschäftlichen Telefonverkehr zu 
nutzen. 

An den Beispielen der Datenverarbeitung, der Text-
verarbeitung und des Fernkopierens, wie sie oben 
beschrieben wurden, zeichnet sich bereits heute die 
Entwicklungstendenz der Zukunft ab. An Stelle der 
Stand-alone-Technik treten multifunktionale Ar-
beitsplätze, die untereinander vernetzt zu komple-
xen integrierten IuK-Systemen zusammenwachsen 

(siehe dazu auch 2.1.5 Büro- und Informationstech-
nik). 

2.2.13 Öffentliche Verwaltung 

In der öffentlichen Verwaltung i. e. S. (d. h. unter Aus-
klammerung von Bundeswehr, Bundespost, Bundes-
bahn, Bildungswesen und Krankenhäusern) dürften der-
zeit näherungsweise 2 Mio. Personen bei Bund, Ländern 
und Gemeinden beschäftigt sein. Für diese öffentliche 
Verwaltung entstehen laufende jährliche Personalkosten 
in der Größenordnung von 90 Mrd. DM (1979). 

Die Hauptprobleme der Verwaltung liegen in der zuneh-
menden Aufgabenerweiterung und -auffächerung bei 
gleichzeitig enger werdendem Finanzierungsspielraum 
und steigenden Effektivitätserwartungen, bei der Durch-
schaubarkeit der Verwaltungsorganisation und des 
-ablaufs für die Bediensteten und für die Bürger, sowie 
generell in der häufig beklagten Bürgerferne. 

Die Kapitalintensität der öffentlichen Verwaltungsar-
beitsplätze liegt etwa in der gleichen Größenordnung 
wie diejenige im Büro- und Verwaltungsbereich der Pri-
vatwirtschaft. Die luK-technische Unterstützung der Ver-
waltungstätigkeit ist in vielfältiger Weise möglich, derzeit 
aber noch — mit Ausnahme des EDV-Einsatzes — rela-
tiv gering. Sie konzentriert sich bis heute im wesentli-
chen auf administrative Hilfsfunktionen des Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesens, sowie auf die Über-
nahme massenhaft anfallender Routineentscheidungen 
in den Bereichen Leistungs- und Abgabenverwaltung. 
Der Einsatz von Textverarbeitungssystemen ist noch 
wenig ausgeprägt, ebenso der Stand der informations-
technischen Dokumentation und Unterstützung komple-
xer Entscheidungs- und Planungsprozesse. In der EDV

-

Anwendung dominiert immer noch der Einsatz zentraler 
stapelverarbeitender Systeme, ohne daß der einzelne 
Sachbearbeiter über eine direkte EDV-Zugriffsmöglich-
keit am Arbeitsplatz verfügt. 

Bislang erfolgte der Einsatz der luK-Techniken in der 
öffentlichen Verwaltung in der Hauptsache zum Zweck 
der Effizienzsteigerung (Rationalisierung des Verwal-
tungshandelns). Andere Ziele, die sich an den Bedürf-
nissen und Interessen der Verwaltungsbediensteten und 
der Bürger sowie an einer Verbesserung der Qualität der 
Verwaltungsleistung insgesamt orientieren (Mitarbeiter-
zufriedenheit, Bürgernähe etc.), wurden zu wenig be-
rücksichtigt. Der Einsatz der neuen luK-Techniken eröff-
net der Verwaltungsorganisation neue Spielräume für 
die Verwirklichung dieser Ziele (Entspezialisierung, De-
zentralisierung der Informationstechnologien, räumliche 
Dezentralisierung, Wiederverknüpfung von einzelnen 
Teilaufgaben, Bürgernähe), bei gleichzeitiger Steigerung 
der Verwaltungsqualität und -effizienz. In welcher Weise 
und in welchem Umfang diese Spielräume genutzt wer-
den können, hängt entscheidend auch von politischen 
Vorgaben und organisatorischen Zielsetzungen ab. 

Der Begriff „öffentliche Verwaltung" umfaßt eine 
Vielzahl von staatlichen Einrichtungen und Aufga-
benbereichen: die unmittelbare Verwaltung, die 
mittelbare Verwaltung (Körperschaften und andere 
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juristische Personen des öffentlichen Rechts) sowie 
staatlich beherrschte Unternehmen mit Monopol-
charakter 1 ). 

Unter Ausklammerung von Bundeswehr, Bundes-
post, Bundesbahn, Bildungswesen und Gesund-
heitswesen 2) sind in der büromäßig arbeitenden öf-
fentlichen Verwaltung in engerem Sinne bei Bund, 
Ländern und Gemeinden etwa 2 Mio. Personen be-
schäftigt. Die jährlichen Personalkosten belaufen 
sich auf eine Größenordnung von rd. 90 Mrd. DM 
(Schätzungen aufgrund der Angaben des Statisti-
schen Jahrbuches) 3). 

Der Einsatz neuer Informationstechnologien (EDV, 
Datenbanken, Fernkopierer, Schreibautomaten, Fo-
tosatz, Bildschirmtext usw.) in den öffentlichen Ver-
waltungen der Bundesrepublik ist bislang noch 
nicht umfassend dokumentiert worden. Festgehal-
ten werden kann indes, daß eine technische Unter-
stützung der Verwaltung nicht allein in den Berei-
chen der technischen Verwaltung (Beispiel: „Ver-
kehrsverwaltung": automatisch gesteuerte Ver-
kehrsampel) sowie personenbezogener Dienstlei-
stungen (Beispiel: „Sozialversicherung") stattfindet, 
sondern prinzipiell auch die büromäßige Arbeit in 
der Verwaltung in ihren Grundtypen Sachbearbei-
tung, Führungsaufgaben und Planungsaufgaben ei-
ner solchen Unterstützung zugänglich ist. Dies gilt 
hinsichtlich folgender Arbeitsvorgänge: 

— Dokumentation und Bereitstellung von Informa-
tionen (Daten, Akten, Rechtsvorschriften) 

— Kommunikation mit Adressaten von Verwal-
tungsentscheidungen, Mitarbeitern der eigenen 
oder anderer Behörden usw. 

— Entscheidungstätigkeit (Prüfung der Eingabein-
formation; Ausführung von logischen Operatio-
nen und Rechenarbeiten; Speicherung von Zwi-
schenergebnissen; Kontrollen) 

— Erstellung von Bescheiden u. ä. 

Sieht man jedoch von den herkömmlichen — aller-
dings auch noch nicht überall zur Verfügung ste-
henden — Kommunikationsmitteln wie Telefon, 
Schreibmaschine, Fotokopierer etc. ab, so konzen-
triert sich der tatsächliche Einsatz neuer IuK-Tech-
niken bislang auf Entscheidungstätigkeiten in Be-
reichen der routinemäßigen Leistungs- und Abga-
benverwaltung. Insbesondere massenhaft anfal-
lende Routineentscheidungen in der Steuer- und 
Kommunalverwaltung sowie bei den Sozialversi-
cherungen werden weitgehend mit Hilfe von EDV

-

Systemen getroffen. Daneben fallen für die EDV 
insbesondere im Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen noch administrative Hilfsfunktionen 

1) Vgl. Ulrich Becker in Organisation Informationstechnik 
— Öffentliche Verwaltung, Springer-Verlag, Berlin, Hei-
delberg, New York, 1981. 

2) Gesamtzahl der öffentlich Bediensteten minus Solda-
ten, Bundespostbedienstete, Bundesbahnbedienstete, 
Lehrer und Hochschullehrer, Ärzte und Krankenhaus-
bedienstete. 

3) Vgl. Statistisches Jahrbuch 1982, S. 432 ff., S. 387 ff., 
S. 354 ff., S. 361 ff., S. 428f. 

an, die z. T. auch Tischrechner in Kombination mit 
einer Schreibmaschine übernehmen könnten. 

Änderungen der Aufgabenerfüllung wurden insbe-
sondere im Bereich der Sicherheitsverwaltung 
durch den Einsatz computergestützter Informa-
tionssysteme erzielt. Ferner auch dadurch, daß in 
zunehmendem Maße IuK-Techniken bei den sozia-
len Hilfs- und Notsystemen verwendet werden. Da-
bei handelt es sich z. B. um Haus-Notrufsysteme für 
alte oder behinderte Menschen, um Notfunksy-
steme für Autofahrer mit dem Zweck einer Verhü-
tung von Verkehrsunfällen und einer Verminde-
rung der Unfallfolgen oder um Informations- und 
Leitsysteme für Einsatzzentralen etwa bei Werks-
feuerwehren, der Rettungsflugwacht oder beim 
Deutschen Roten Kreuz. Wenn auch in einigen wei-
teren Bereichen wie Umweltschutz, Patentwesen, 
Justiz, Statistik sowie bei den Sozialversicherungs-
trägern und der Bundesanstalt für Arbeit Auskunft-
systeme zur Verfügung stehen, so sind doch — um-
fassend betrachtet — informationstechnische Do-
kumentation und Bereitstellung von Informationen 
in der öffentlichen Verwaltung noch nicht sehr ver-
breitet. Auskunftssysteme über Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, die ein Sachbearbeiter bei 
seiner Arbeit anwenden muß, finden sich fast nir-
gends. Über anzuwendende Regelungen informie-
ren sich Sachbearbeiter üblicherweise durch münd-
liche Mitteilungen, Umläufe, eigene Zettelsammlun-
gen u. ä. 

Bei komplexeren Entscheidungen wird von Mög-
lichkeiten informationstechnischer Unterstützung 
der Sachbearbeitung und Führung noch kein nen-
nenswerter Gebrauch gemacht. 

Wenig entwickelt ist auch die informationstechni-
sche Unterstützung von Planungsprozessen, wie sie 
durch Zugriff auf Datenbanken, Koordinierungstä-
tigkeit sowie Durchführung von Modellrechnungen 
und Simulationen zur Bewertung von Planungsal-
ternativen (z. B. bei der Gesetzgebungsplanung) er-
folgen könnte. 

Anzumerken ist ferner, daß bei der Erstellung von 
Bescheiden nur ein begrenzter Einsatz von Textver-
arbeitungsautomaten stattfindet. 

Die qualitative Betrachtung der Anwendung von 
EDV in der büromäßig arbeitenden öffentlichen 
Verwaltung zeigt, daß die zentrale ausgelagerte Sta-
pelverarbeitung ohne wechselseitige Integration be-
stehender „Inseln" nach wie vor im Vordergrund 
steht. Die Möglichkeit einer direkten (on-line-)Da-
tenerfassung vom Arbeitsplatz aus wird noch wenig 
genutzt. Selbst der jetzt auf staatlicher und kommu-
naler Ebene angelaufene Aufbau autonomer dezen-
traler Rechennetze hat nicht immer eine Verfüg-
barkeit der EDV am Arbeitsplatz mit sich ge-
bracht. 

Der Schwerpunkt der bisherigen Entwicklung des 
Technik-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung 
lag bei einer Verknüpfung von technischen Mög-
lichkeiten und einem aus dem Kosten- und Aufga-
bendruck geborenen Rationalisierungsstreben. Da-
neben mag auch die Einschätzung eine Rolle ge- 
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spielt haben, daß sich mit Hilfe eigenständiger, zen-
traler EDV-Anlagen leichter das Vorhaben eines 
Datenverbundes realisieren ließe. In den Ländern 
sind diese Zentralisierungsbemühungen teilweise 
in EDV-Organisationsgesetzen festgeschrieben. 

Aus der Sicht des Bürgers wird häufig beklagt, daß 
es durch die Nutzung der IuK-Techniken als EDV 
zu Bürgerferne und einer Qualitätsverschlechte-
rung der Verwaltungsleistungen gekommen sei. Zu 
verzeichnen sind insbesondere Verlängerungen der 
Bearbeitungszeiten, Verminderung der Auskunfts-
fähigkeit, mangelnde Verfahrenstransparenz, Über-
wälzung von Verwaltungsaufwand und ungleiche 
Zugangschancen, Standardisierung und Typisie-
rung des Verwaltungshandelns mit der Folge eines 
Verlustes an Flexibilität im Einzelfall, steigender 
Anteil unrichtiger Entscheidungen infolge schlech-
ter Informationsgrundlage bei gleichzeitiger Er-
schwerung, erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren 
durchzuführen. Hingegen haben sich Befürchtun-
gen, die Verwaltung könnte die technischen Mög-
lichkeiten zur Erstellung umfassender Persönlich-
keitsbilder ausnutzen, nicht als begründet erwie-
sen. 

Der Rationalisierungs- und Kostendruck wird sich 
in Zukunft eher verstärken. Hinzuweisen ist darauf, 
daß die Probleme von Kosten/Nutzen-Analysen im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung noch weitge-
hend ungelöst sind. Da die Aufgabenerfüllung der 
Behörden im Interesse der Bürger erfolgen soll, 
sind vor allem auch deren Interessen in erforderli-
chem Umfang zu berücksichtigen. Zu beachten sind 
aber auch die berechtigten Interessen der Anwen-
der dieser Technik, also der Verwaltungsbedienste-
ten. 

Welche Prioritäten bei der weiteren Entwicklung 
der informationstechnischen Unterstützung der 
Verwaltungsarbeit in der Zukunft tatsächlich ge-
setzt werden, hängt entscheidend von verwaltungs-
politischen und gesellschaftspolitischen Vorgaben, 
sowie von finanziellen, organisatorischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen ab. 

Die technische Entwicklung ermöglicht prinzipiell, 
daß die IuK-Techniken sowohl für eine effizientere 
und stärker dezentralisierte Aufgabenbewältigung 
als auch zur Verbesserung der Beziehung zwischen 
Bürger und Verwaltung eingesetzt werden können. 
Ihr Beitrag zur Erreichung solcher Ziele darf ande-
rerseits nicht überschätzt werden. Der Einsatz der 
IuK-Techniken kann auch Nachteile bewirken. Um 
so wichtiger ist es, daß nachteilige Wirkungen mög-
lichst frühzeitig erkannt werden und daß die Tech-
nik beherrschbar bleibt. 

Die allgemein als Ziel des Verwaltungshandelns an-
erkannte Bürgernähe bezeichnet eine Qualität der 
Beziehung zwischen der Verwaltung und dem Bür-
ger und insbesondere eine Qualität der den Bürger 
betreffenden Entscheidungen. Sie ergibt sich aus 
einer Vielzahl von Bedingungen: 

— Die Verwaltung muß in ihrer Aufbau- und Ab-
lauforganisation transparent sein, d. h. die inter-
nen Zuständigkeiten und die Arbeitsweise der 

Verwaltung müssen für den Bürger durchschau-
bar sein (Transparenz). 

— Die Verwaltung muß dem Bürger für seine Be-
dürfnisse zur rechten Zeit und an einem erreich-
baren Ort zur Verfügung stehen (Verfügbar-
keit). 

— Sie muß — soweit der rechtliche Rahmen dies 
erlaubt — eine Lösung der individuellen Pro-
bleme erreichen können (Flexibilität). 

— Der Verkehr mit der Verwaltung muß unkompli-
ziert und frei von vermeidbaren Kommunika-
tionsbarrieren sein, d. h. nicht der Bürger soll 
sich der Verwaltung anpassen, sondern die Ver-
waltung dem Bürger (Abbau von Zugangsbarrie-
ren). 

— Die Privatsphäre des Bürgers soll gewahrt wer-
den (Datenschutz). 

— Die Verwaltung muß die ihr übertragenen Auf-
gaben mit einem angemessenen Aufwand be-
wältigen (Effizienz). 

— Es müssen faktisch nutzbare Rechtsschutzmög-
lichkeiten gegeben sein, insbesondere gegen-
über standardisierten Entscheidungen (Rechts-
schutz). 

Der Einsatz der IuK-Techniken macht es für den 
Bürger schwierig, das Verwaltungshandeln nachzu-
vollziehen und Rechtsfehler aufzudecken. Die Kon-
trollschwelle wird angehoben. Die Probleme wer-
den verstärkt, wenn auch im Widerspruchsverfah-
ren Entscheidungen unter Einsatz der IuK-Techni-
ken so getroffen werden, daß Entscheidungsgründe, 
z. B. aus einem Katalog möglicher Gründe, wie 
Textbausteine zusammengefügt werden. 

Chancen, aber auch Probleme können die IuK-
Techniken für die Kommunikation zwischen Bür-
ger und Verwaltung erbringen. Die persönliche Be-
ratung durch den Verwaltungsbeamten darf nicht 
zu kurz kommen. Motivations- und Interaktionsbar-
rieren können erhöht werden. Der Einsatz der 
Kommunikationstechnologien für die Kommunika-
tion zwischen der Verwaltung und dem Bürger (z. B. 
Videotelefon, Btx) setzt voraus, daß die Bürger über 
entsprechende Fähigkeiten für die Nutzung solcher 
Technologien verfügen. 

In welchem Maße die neuen IuK-Technologien tat-
sächlich zu einer Verbesserung des Verhältnisses 
von Verwaltung und Bürger führen können, wird 
entscheidend davon beeinflußt, ob entsprechende 
Veränderungen der inneren Verwaltungsorganisa-
tion (Aufbau- und Ablauforganisation) erfolgen. 
Wichtig ist auch die Aus- und Fortbildung der Ver-
waltungsbediensteten. Es ist insbesondere bei einer 
Anpassung der Ausbildungsinhalte darauf zu ach-
ten, daß wesentliche Fähigkeiten des Verwaltungs-
personals zur nichtautomatisierten Sachverhalts-
aufklärung und Rechtsanwendung erhalten bleiben. 
Dadurch kann auch das Risiko der Handlungsun-
fähigkeit bei einem Technikausfall verringert wer-
den. 
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Ferner ist bei allen Veränderungen der Verwal-
tungsorganisation den Bedürfnissen der Verwal-
tungsbediensteten stärker als bisher Rechnung zu 
tragen. Während der Einsatz der EDV in der Ver-
gangenheit in bestimmten Verwaltungsbereichen 
zum Teil zu einer Verschlechterung der Arbeits-
platzqualität bei den Sachbearbeitern geführt hat 
(fließbandähnliche Formen der Arbeitsteilung, Ab-
bau der eigenen Verantwortung für die einzelne 
Verwaltungsleistung, Reduzierung der Kontakte . 
zum Verwaltungskunden, Einengung der Ermes-
sensspielräume), ergeben sich aufgrund der neue-
ren technischen Entwicklungen sowie infolge ge-
wandelter gesellschaftlicher Anschauungen und or-
ganisationspraktischer Einsichten vermehrt Chan-
cen, den Entscheidungs- und Verantwortungsspiel-
raum sowie die entsprechende Bereitschaft des 
Sachbearbeiters zu stärken. 

Eine Vermeidung der in der Vergangenheit häufig 
aufgetretenen Akzeptanzprobleme bei den Beschäf-
tigten hängt wesentlich davon ab, ob die IuK-Tech-
niken auch aus der Sicht der Mitarbeiter Vorteile 
bringen und daß die Mitarbeiter über geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen rechtzeitig auf neue An-
forderungen vorbereitet werden. Dazu kann beitra-
gen, daß sie bei der Umstellung auf neue Techniken 
und Organisationsformen rechtzeitig informiert 
und beteiligt und Befürchtungen im Hinblick auf 
eine stärkere innerbetriebliche Kontrolle und Ober-
wachung ausgeräumt werden. 

Chancen, aber auch Probleme können die IuK-
Techniken für die Kommunikation zwischen dem 
Bürger und der Verwaltung verursachen. Der Ein-
satz der IuK-Techniken kann zu Entlastungen der 
Verwaltungsbediensteten führen, die Zeit gewin-
nen, um sich dem Anliegen der Bürger ausführli-
cher als bisher zuwenden zu können. 

Die persönliche Kommunikation zwischen dem 
Verwaltungsbediensteten und dem Bürger, insbe-
sondere die Beratung, darf durch den Einsatz der 
IuK-Techniken nicht ersetzt werden. Problematisch 
wäre es, wenn durch IuK-Techniken Interaktions-
barrieren errichtet oder erhöht würden, die ohnehin 
häufig im Verhältnis der Verwaltung zum Bürger 
bestehen. Soweit interaktive Kommunikationstech-
nologien für die Kommunikation zwischen der Ver-
waltung und dem Bürger eingesetzt werden (z. B. 
Video-Telefon, Video-Konferenz), setzt dies voraus, 
daß die Bürger über eine hinreichende Fähigkeit 
zur Nutzung solcher Kommunikationstechnologien 
verfügen. 

2.3 Lage und Aussichten der privaten 
Endverbraucher (Nutzer) 1 ) 

1. 	Die private Nachfrage ist für viele Hersteller IuK

-

technischer Produkte als Absatzpotential von ent- 

1 ) Als Nutzer wurden hier solche Branchen und Personen 
bezeichnet, die die Produkte und Dienste der IuK-Tech-
niken als Endverbraucher nachfragen. Dieser Abschnitt 
beschränkt sich auf Aussagen über die Nachfragepo-
tentiale der privaten Endnachfrager (Kaufkraftspiel-
raum der privaten Haushalte und zeitliches Nutzungs-
potential der Rezipienten). 

scheidender Bedeutung. Für die Bundespost als 
Netzträger und Anbieter neuer Fernmeldedienste 
sowie die Anbieter neuer Dienstleistungen (Infor-
mations- und Dialogdienste, Rundfunkprogramme) 
ist die private Nachfrage eine wichtige Grundlage. 

Die Bedeutung der privaten Nachfrage für den Ab-
satz vieler IuK-technischer Produkte (Endgeräte) 
ergibt sich vor allem aus der „großen Zahl" der pri-
vaten Haushalte (ca. 24,5 Mio.) im Vergleich zur 
„kleinen Zahl" der Betriebe (ca. 2 Mio.). Obwohl die 
geschäftlichen Anwender erheblich höhere Aufwen-
dungen für IuK-technische Geräte tätigen und eine 
deutlich höhere Kommunikationsintensität aufwei-
sen, stellt der Konsummarkt stückzahlmäßig das 
größere Nachfragepotential dar. Sein umsatzmäßi-
ges Volumen entspricht dem der geschäftlichen 
Nachfrage. Eine beträchtliche Bedeutung hat die 
private Nachfrage auch für das Gebührenaufkom-
men der DBP als Netzträger und Anbieter von be-
stehenden und neuen Fernmeldediensten. Dazu ei-
nige Zahlen: 

— Von den 20,85 Mio. Hauptanschlüssen (1980) sind 
knapp 6 Mio. Geschäftshauptanschlüsse mit ins-
gesamt 7,5 Mio. amtsberechtigten Nebenan-
schlüssen. 

— Hinsichtlich des Verkehrsaufkommens (Nutz-
ung der Fernsprechanschlüsse) liegt der Anteil 
des geschäftlichen Bereiches nach Nutzeranaly-
sen der DBP erheblich höher. 1978 waren etwa 
50 v. H. der Ortsgespräche und zwei Drittel der 
Ferngespräche geschäftlicher Art. 

— Ein ähnliches Größenverhältnis ergibt sich für 
den Briefverkehr: hier liegt der Anteil der ge-
schäftlichen Briefsendungen bei 64,5 v. H. 
(1978). 

Diese Gewichtung der geschäftlichen und privaten 
Nachfrage kann sich mit der Errichtung integrier-
ter Breitbandvermittlungsnetze ändern, und zwar 
zugunsten des privaten Nachfragebereiches. Dies 
wäre dann der Fall, wenn über diese Netze auch 
Rundfunkprogramme und Breitbanddialogdienste 
verteilt bzw. vermittelt werden, die sich primär an 
die privaten Nutzer richten. 

Für die Anbieter von neuen Informationsdiensten 
und Dialogdiensten (Videotext, Bildschirmtext, Ka-
beltext, interaktive Dienste) stellt die private Nach-
frage langfristig ein größeres Nutzerpotential dar 
als der geschäftliche Bereich; dieser wird allerdings 
kurzfristig dominieren. Neue Rundfunkprogramme 
richten sich vor allem an die privaten Konsumen-
ten. Auch wenn ihre Finanzierung möglicherweise 
durch Werbung erfolgt, ist die Nachfrage der wer

-

betreibenden Wirtschaft von der der privaten Haus-
halte abhängig. Generell ist davon auszugehen, daß 
die private Nachfrage — für die DBP sowie für pri-
vate Anbieter von elektronischen Dienstleistungen 
aller Art — eine zentrale Orientierungsgröße für 
alle Unternehmensentscheidungen (Einführungs-
und Investitionsstrategien, Gebührenpolitik, Ko-
stenrechnung, Amortisationszeitraum etc.) ist. 
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2. Der Endverbraucher kauft Produkte und Dienstlei-
stungen der IuK-Techniken vor allem aufgrund von 
Nutzenerwartungen. Diese richten sich insbeson-
dere auf die inhaltlichen Angebote. Der Ausbau der 
Netze ermöglicht die Verwirklichung folgender 
Kommunikationsangebote 1 ) für den Endverbrau-
cher: 
— Informationsdienst 
— interaktive Kommunikationsdienste 
— zusätzliche Rundfunkprogramme. 

Deren Nutzung erfordert auf seiten der privaten 
Haushalte eine Ausstattung mit entsprechenden 
Endgeräten. Die Ausgaben für Produkte und 
Dienstleistungen richten sich u. a. nach dem Kauf-
kraftspielraum. 

Die Vielzahl möglicher neuer Kommunikationsan-
gebote läßt sich heute noch nicht klar übersehen, 
ebensowenig deren Realisierungschancen. Als Bei-
spiele für die drei genannten Gruppen von Kommu-
nikationsangeboten lassen sich nennen: 

— für Informationsdienste (zu allen denkbaren In-
formationsbereichen): 
a) Verteil-

dienste: 
Videotext, Kabeltext (unbe-
schränkt und für beschränkte 
Nutzergruppen) 

b) Abruf-
dienste: 

Bildschirmtext, Informations-
und Dokumentationsdienste 

— für interaktive Kommunikationsdienste: (als 
Fernmeldedienste sowie als Dialogdienste — 
Angebote zu beliebigen Themenbereichen) 
a) schmalban- Fernsprechen, Bildschirmtext 

dig 
(Sprache, 
Text, 
Daten): 

b) breitbandig 
(Sprache, 
Text, 
Daten, Bild): 

Bildfernsprecher und -kommu-
nikation, Zweiweg-Kabelkom-
munikation (u. a. Computer-
oder tutorgestützter Fernunter-
richt, elektronisch vermittelte 
Dienstleistungen, schnelle 
Übertragung großer Datenmen-
gen) 

— für zusätzliche Rundfunkprogramme (Hörfunk 
und Fernsehen) in Form: 
— einer Ausweitung der Zahl der Vollpro-

gramme 
— eines Angebots von neuartigen Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen (z. B. übernationale, 
Zielgruppen-, Pay-TV-Programme) 2) Al2) 

— eines Angebots von Partizipationsmöglich-
keiten (eigene Programmgestaltungsmög-
lichkeiten [offener Kanal] und Feedback

-

Möglichkeiten) 

1) Anmerkung: Der Begriff „Kommunikationsangebote" 
wird hier als Oberbegriff für Informationsdienste, Dia-
logdienste und Rundfunkprogramme verwendet. 

Die Realisierung dieser Kommunikationsangebote 
für die privaten Nutzer (aber z. T. auch für die ge-
schäftlichen Anwender) stellt unterschiedliche An-
forderungen an die Netzinfrastruktur. Während In-
formationsverteildienste und zusätzliche Rund-
funkprogramme über Verteilnetze oder Rundfunk-
satelliten verbreitet werden können, erfordern In-
formationsabrufdienste und interaktive Kommuni-
kationsdienste (Dialogdienste) Vermittlungsnetze. 
Breitbandnetze sind immer dann erforderlich, wenn 
nicht nur Sprach-, Text- und Dateninformationen, 
sondern auch Bewegtbilder übertragen werden 
müssen. 

Die Nutzung dieser Angebote erfordert auf seiten 
der privaten Haushalte in Abhängigkeit von dem 
Netztyp eine jeweils unterschiedliche Endeinrich-
tungsausstattung. Die Nutzung von zusätzlichen 
Rundfunkprogrammen und Informationsdiensten 
über Breitbandverteilnetze erfordert im günstig-
sten Fall lediglich einen Kabelfernsehanschluß so-
wie ein geeignetes Farbfernsehgerät, das für die 
größere Kanalzahl eingerichtet ist. Da im Laufe der 
80er Jahre ohnehin der größte Teil der Farbfern-
sehgeräte in den privaten Haushalten für den Er-
satzbedarf ansteht, ergibt sich hier nur eine mäßige, 
zum großen Teil vorgezogene zusätzliche Nachfra-
ge. 

Dagegen würden Breitbandvermittlungsnetze auf 
Glasfaser-Basis den privaten Haushalten prinzipiell 
die Nutzung aller genannten Kommunikationsan-
gebote ermöglichen und in der Endausbaustufe zu 
einer digitalen und interaktionsfähigen Endgeräte

-

generation führen (Teilnehmeranschlußgerät, Fern-
sehapparat für optische Breitbandnetze, erweiterte 
Fernbedienung bzw. alphanumerische Tastatur, Vi-
deokamera, digitaler Fernsprecher etc.). Für die 
Übergangsphase sind unterschiedliche Zwischenlö-
sungen denkbar. 

Die Bereitschaft der Endverbraucher, neue Kom-
munikationsangebote und Endgeräte nachzufragen, 
hängt davon ab, 

— welche zusätzlichen Nutzenerwartungen die 
neuen Angebote im Vergleich zu bestehenden 
Angeboten versprechen, 

— welche Kosten für die Netzanschlüsse, die erfor-
derlichen Endgeräte und die laufende Nutzung 
der Angebote entstehen, 

— welcher Kaufkraftspielraum und welcher zeitli

-

che Nutzungsspielraum zur Verfügung steht. 

Unter der Voraussetzung einer nutzerorientierten 
Konkretisierung sind die genannten Kommunika-
tionsangebote prinzipiell in der Lage, eine Vielzahl 
von zusätzlichen Nutzenerwartungen auszulösen: 

— Mit Hilfe elektronischer Informationsdienste 
lassen sich Bedürfnisse nach unmittelbarem, in-
dividuellem und problemlösungsorientiertem 
Zugriff auf eine nahezu unbegrenzte Zahl von 
beständigen und aktuellen Informationen 

2 ) Die es z. T. zwar heute schon gibt, aber nur als Pro-
grammteile in bestehenden Vollprogrammen. 
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schneller, eleganter und vermutlich auch billiger 
befriedigen als mit Hilfe papiergebundener Me-
dien. 

— Interaktive Kommunikationsdienste sind in der 
Lage, für eine Vielzahl von kommunikativen Be-
dürfnissen (nach Information, Bildung, Unter-
haltung etc.), aber auch für viele andere Bedürf-
nisse (z. B. nach Freizeitgestaltung, einfacher 
und zeitsparender Abwicklung von Geschäfts-
und Behördenkontakten, geschäftlichen und so-
zialen Dienstleistungen, politischer Partizipa-
tion) zeitsparende und effiziente Lösungsmög-
lichkeiten anzubieten. Sie erlauben dem Nutzer 
zudem eine aktive Teilnahme an den Kommuni-
kationsprozessen. 

— Zusätzliche Rundfunkprogramme können eine 
größere Auswahlmöglichkeit sowie eine diffe-
renziertere, individuellere und selektivere Pro-
grammgestaltung und -nutzung bieten. Der of-
fene Kanal ermöglicht auch die Befriedigung ak-
tiver Kommunikationsbedürfnisse. 

Es ist eine bislang nur unzureichend erforschte 
Frage, in welchem Ausmaß derartige Bedürfnisse 
oder Nutzenerwartungen bei den potentiellen Nut-
zern bereits bestehen oder gegebenenfalls mit ei-
nem konkreten Angebot entstehen können. 

In einer kürzlich von der PROGNOS AG, Basel, im 
Auftrag des Heinrich-Hertz-Instituts durchgeführ-
ten, allerdings nicht repräsentativen Untersuchung 
(Szenarien zur Entwicklung der Kabelkommunika-
tion, Dez. 1981) wurde unter Verwendung eines sehr 
aufwendigen Methoden-Ansatzes (Demonstration 
oder Präsentation des Heinrich-Hertz-Institut-La-
bormodells Zweiweg-Kabelkommunikation, Grup-
pendiskussionen und schriftliche Befragung) fest-
gestellt, daß für alle drei Gruppen von Kommunika-
tionsangeboten (am ausgeprägtesten für zusätzli-
che Rundfunkprogramme) bereits heute ein be-
trächtliches Interesse bei den Endverbrauchern be-
steht. Allerdings zeigte sich, daß nur ein Teil der 
stark Interessierten auch bereit ist, für diese Ange-
bote realistische Preise zu bezahlen. Das macht 
deutlich, daß (neben den Gerätekosten) der Gestal-
tung der Anschlußkosten und der laufenden Nut-
zungsgebühren bzw. -entgelte eine entscheidende 
Bedeutung für die Akzeptanz- und Nachfrageent-
wicklung zukommt. 

Zu berücksichtigen ist, daß nur bestehende Nutzen-
erwartungen ermittelt werden konnten. Die Befrag-
ten wurden zwar ausführlich informiert, hatten 
aber noch keine Erfahrungen mit derartigen Ange-
boten. Insofern sind Akzeptanzwerte von z. B. 
41 v. H. (für Spartenprogramme) oder 24 v. H. (für 
Lokalprogramme) als relativ hoch zu bewerten. 
Zum Vergleich: Mitte 1978 (ca. ein halbes Jahr nach 
erfolgter Markteinführung) lag die entsprechende 
Akzeptanz von Videorekordern bei 40 v. H. (PROG-
NOS: Audiovision 1990). 

In Analogie zu Innovations-Diffusions-Prozessen 
bei anderen innovativen Produkten und Diensten 
kann unterstellt werden, daß die derzeit ermittelten 
Akzeptanzwerte mit der Einführung eines attrakti

-

ven Angebotes und ersten konkreten Erfahrungen 
deutlich zunehmen. Ob aus der Akzeptanz ein Be-
darf wird, hängt entscheidend davon ab, wie sich 
der Kaufkraftspielraum der privaten Haushalte für 
Medien und Kommunikation entwickelt. 

3. Der Kaufkraftspielraum der Privathaushalte für 
Kommunikationszwecke wird wesentlich von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. Be-
rechnungen prognostizieren entsprechende Korn-
munikationsbudgets für unterschiedliche Varianten 
(der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung). Nach 
Deckung des künftigen Ersatzbedarfs und unter 
Berücksichtigung einer Umschichtung des Bedarfs 
bleibt nur unter günstigen Voraussetzungen ein 
Ausgabenspielraum für einen zusätzlichen Bedarf 
an elektronischen Medien. Der geschätzte Kauf-
kraftspielraum der Privathaushalte setzt der Nach-
frageentwicklung nach breitbandiger Kabelkommu-
nikation nach Berechnungen von PROGNOS deutli-
che Grenzen. 

Allgemein wird unter Nachfragepotential der maxi-
mal denkbare Bedarf nach einem Gut verstanden. 
Der Bedarfsbegriff seinerseits enthält die beiden 
Komponenten Bedürfnis und Kaufkraft. Menschli-
che Bedürfnisse werden erst dann zu einem Bedarf, 
wenn zu ihrer Befriedigung eine hinreichende 
Kaufkraft vorhanden ist. Insofern kommt einer Ab-
schätzung des künftigen Kaufkraftspielraumes der 
privaten Haushalte für neue Kommunikationsange-
bote eine wichtige Bedeutung zu, und zwar für poli-
tische und unternehmerische Entscheidungen glei-
chermaßen. 

Die PROGNOS AG hat in dem oben genannten 
Gutachten für das Heinrich-Hertz-Institut/BMFT 
entsprechende Berechnungen (Prognosehorizont: 
1990/95) vorgenommen, die auf einem komplizier-
ten Ableitungszusammenhang und Annahmenge-
rüst beruhen. 

Den Ausgangspunkt bilden dabei Prognosen zur 
Entwicklung der Bevölkerung sowie zur Zahl und 
Struktur der privaten Haushalte. Die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung wurde in Form von drei 
Varianten prognostiziert, die ein durchschnittliches 
jährliches Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 
von 3 v. H., 1,5 v. H. und  O  v. H. real unterstellen. Aus 
Annahmen über die Entwicklung der Verteilungs-
struktur des Bruttosozialproduktes wurden dann 
entsprechende Prognosen für die Entwicklung des 
verfügbaren Einkommens und des privaten Ver-
brauchs abgeleitet. Eine Prognose der Strukturver-
änderungen des privaten Verbrauchs ergab sich 
aufgrund vorhersehbarer Änderungen des Konsum-
verhaltens in Abhängigkeit von wirtschaftlichen 
und anderen Rahmenbedingungen (u. a. unter-
schiedliche Preisentwicklungen, insbesondere stei-
gende Kosten für Energie und Verkehr, Änderun-
gen der Altersstruktur, der Struktur der privaten 
Haushalte und der Schichtstruktur) sowie von Wer-
teveränderungen. 

Für alle drei Varianten ergibt sich, daß sich die 
zusammengefaßten Aufwendungen der privaten 
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Haushalte für Freizeit- und Nachrichtenzwecke so-
wie Bildung und Unterhaltung im Vergleich zum 
privaten Verbrauch real auch in Zukunft noch über-
proportional entwickeln werden, nominal jedoch 
nur noch bei der 3,0 v. H.-Variante. 

Die wirtschaftliche Entwicklung hat auf die einzel-
nen Ausgabenkategorien einen unterschiedlichen 
Einfluß, am stärksten ist er bei den Urlaubsausga-
ben. 

Das Medien- und Kommunikationsbudget der pri-
vaten Haushalte setzt sich aus den Aufwendungen 
für Printmedien, elektronische Medien, Nachrich-
tenübermittlung und den Ausgaben für den Besuch 
von Bildungs- und Unterhaltungsstätten zusam-
men. Mit Hilfe eines komplexen Prognoseverfah-
rens wurden unter Berücksichtigung der zukünfti-
gen Angebotsentwicklung und der Änderungen im 
Konsumverhalten folgende Ergebnisse ermittelt: 

— Der nominale Zuwachs der Medien- und Kom-
munikationsausgaben (1979/1990) entwickelt 
sich bei allen drei Varianten etwa proportional 
zum privaten Verbrauch insgesamt. Real erge-
ben sich jedoch bei allen Varianten deutliche 
überproportionale Zuwächse. 

— Die wirtschaftliche Entwicklung hat auf die ein-
zelnen Ausgabenkategorien einen unterschiedli-
chen Einfluß (unterschiedliche Preisentwicklun-
gen berücksichtigt). Für alle drei Varianten er-
geben sich Umschichtungen zugunsten der In-
divdualkommunikation (Nachrichtenübermitt-
lung) und der elektronischen Medien. Während 
die realen Zuwächse (1979/90) bei den Printme-
dien im Fall der 3 v. H.-Variante noch 20 v. H. 
betragen, gehen sie bei der Nullwachstums-Vari-
ante auf null zurück. 

— Infolge der Überlagerung gegenläufiger Ent-
wicklungstendenzen verändert sich der Anteil 
der Medien- und Kommunikationsausgaben am 
privaten Verbrauch bei allen drei Varianten no-
minal und real im Vergleich zu 1979 nur gering-
fügig. 

Demnach stehen jedem durchschnittlichen H aus
-

halt und allen Haushalten zusammen 1990 (im Ver-
gleich zu 1979) die folgenden Medienbudgets zur 
Verfügung: 

Je Alle 
Privathaushalt Privathaushalte 

Jahre/ 
Varianten nominal real nominal real 

in DM in Mrd. DM 

1979 1 640 1 215 40 30 

1990 	3,0 v. H. 3 422 1 902 88 49 
1,5 v. H. 2 888 1 586 75 41 
0 	v. H. 2 488 1 345 65 35 

Quelle: PROGNOS, a. a. O.; Realwerte zu Preisen von 1970 

Eine erste Abschätzung des künftigen Ausgaben

-

spielraumes, der den privaten Haushalten für die 
Deckung eines Zusatzbedarfes, d. h. für IuK-techni

-

sche Produkte und Dienstleistungen, zur Verfügung 
steht, ergibt sich, wenn man von dem oben ausge-
wiesenen Medien- und Kommunikationsbudget er-
stens die Ausgaben, die für eine Erhaltung des ge-
genwärtigen Versorgungsniveaus notwendig sind 
(z. B. Ersatz eines s/w-Fernsehgerätes durch ein 
neues s/w-Gerät, Kauf von gleichviel Zeitschriften 
wie 1979) und zweitens die zusätzlichen Ausgaben, 
die für höherwertige Ersatzanschaffungen entste-
hen (z. B. Ersatz eines s/w-Fernsehgerätes durch 
ein Farbfernsehgerät), abzieht. Beides zusammen 
ergibt den Ersatzbedarf, der einen großen Teil des 
Medien- und Kommunikationsbudgets ausmacht. In 
Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung 
verbleiben die folgenden Ausgabenspielräume für 
einen Zusatzbedarf, ausgedrückt als v. H.-Anteil an 
dem gesamten medien- und Kommunikationsbud-
get aller privaten Haushalte (nominal): 

BIP-WR 1985 1990 1995 

in v. H. 

3,0 19 31 41 
1,5 7 20 27 
0 — 2 7 10 

Quelle : PROGNOS, a. a.0. 

Über den gesamten Prognosezeitraum zusammen-
gerechnet (1980 bis 1995) entspricht das immerhin 
einem Kaufkraftpotential von: 

Alle Haushalte Je Haushalt 
BIP- 

Varianten nominal real real 
(in v. H.) 

in Mrd. DM in DM 

3,0 329 218 8 539 
1,5 186 144 5 654 
0 57 50 1 848 

Quelle: PROGNOS, a.a.O. 

Dieser Spielraum zur Deckung eines Zusatzbedarfs 
verteilt sich auf verschiedene Ausgabenpositionen: 

— erstens auf die zunehmende Sättigung bzw. 
Nachfrage bei den bestehenden Medien (neuer 
Erst- und Zweitbedarf z. B. Videorekordern, 
Farbfernseh- und Hifigeräten, Fernsprechappa-
raten); 

— zweitens auf die steigenden Nutzungsintensitä-
ten (z. B. Telefongespräche) bzw. Software-An-
schaffungen (z. B. bespielte oder leere Kasset-
ten, Schallplatten, Zeitungen, Zeitschriften); 

— drittens auf die neuen Medien bzw. Kommuni-
kationsformen (Hardware und Software), insbe-
sondere: Bildplattenspieler und Bildplatten, 
Bildschirmtext-Anschluß und -Nutzung, Kabel-
kommunikations-Anschluß und -Nutzung. 

Aufgrund von Prognosen über die Absatz-, Sätti

-

gungs- und Nutzungsentwicklung bei den bestehen- 
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den Medien sowie anhand von Annahmen über die 
wahrscheinlichen Einführungszeitpunkte und Sätti-
gungsentwicklungen für die neuen Medien wurde 
dann derjenige Teil des Zusatzbedarfs berechnet, 
der nicht auf Kabelkommunikationsangebote ent-
fällt, sondern z. B. auf Videorekorder, Videopro-
gramme, Bildplattenspieler und Bildplatten, Zu-
nahme der Telefonnutzung und Bildschirmtext. 
Dieser, aus der Sicht der Kabelkommunikationsan-
gebote konkurrierende Zusatzbedarf der privaten 
Haushalte entspricht zwischen 1980 und 1990 min-
destens Ausgaben in Höhe von gut 50 Mrd. DM; 
dabei sind mögliche Substitutionseffekte durch die 
Einführung von Kabelkommunikation in der 
2. Hälfte der 80er Jahre bereits berücksichtigt. 

Dieser Betrag ist von dem oben genannten Ausga-
benspielraum für einen Zusatzbedarf abzuziehen. 
Der verbleibende Rest stellt das monetäre Nachfra-
gepotential (Ausgabenspielraum) für Kabelkommu-
nikationsangebote dar: 

Ausgabenspielraum für Kabelkommunikation 
(1980 bis 1995, nominal) 

BIP-Varianten Alle Haushalte Je Haushalt 
in v. H. in Mrd. DM in DM 

3,0 245 9 533 
1,5 102 3 963 
0 (—27) (-1 051) 

Quelle: PROGNOS, a. a. O.. 

Ausgabenspielraum für Kabelkommunikation 
(1980 bis 1995, real zu Preisen von 1979) 

BIP-Varianten Alle Haushalte Je Haushalt 
in v. H. in Mrd. DM in DM 

3,0 162 6 304 
1,5 79 3 074 
0 (— 24) (—934) 

Quelle:  PROGNOS, a. a.0., 

Ausgabenspielräume für Kabelkommunikation be-
stehen auf seiten der privaten Haushalte demnach 
nur, wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
ein durchschnittliches Wachstum des Bruttoinland-
produktes von mindestens 1,5 v. H. gewährleistet. 
Bei Nullwachstum reicht der bestehende Spielraum 
für die Deckung eines Zusatzbedarfes nicht einmal 
aus, um die unterstellte, keineswegs optimistische 
Sättigungsentwicklung bei den Konkurrenzproduk-
ten und -medien, deren Einführungszeitpunkt vor 
dem der Kabelkommunikation liegt, zu tragen. 

Ein günstigere Einschätzung der Ausgabenspiel-
räume für Kabelkommunikation müßte entweder 
eine noch positivere gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung oder aber massive Veränderungen in der 
Struktur der Medien- und Kommunikationsausga-
ben zu Lasten der bestehenden Medien unterstel-
len. Beides ist wenig wahrscheinlich. 

Ein Vergleich mit den hypothetischen Kosten, die 
einem Privathaushalt im Laufe von zehn Jahren für 
Anschlüsse, Endgeräte und Nutzung entstehen, 
macht deutlich: 

— Ein hinreichender Ausgabenspielraum der pri-
vaten Haushalte für die Nachfrage nach Kabel-
kommunikation (Anschlüsse, Endgeräte und 
Nutzung) ist nur bei der 3,0 v. H.-Variante des 
gesamtwirtschaftlichen Wachstums vorhanden. 
Das zwischen 1980 und 1990 verfügbare Kauf-
kraftpotential würde ausreichen, um alle priva-
ten Haushalte mit Breitbandverteilnetz-An-
schlüssen auszustatten und die Gebühren für 
ein Grundangebot zu entrichten. 
Das zwischen 1985 und 1995 bei dieser Variante 
verfügbare Kaufkraftpotential erlaubt dagegen 
nur dem kleineren Teil der privaten Haushalte 
eine einfache Geräte-Grundausstattung und 
eine mäßige Inanspruchnahme der Angebote für 
Breitbandvermittlungsnetze. 

— Bei der 1,5 v.  H.-Variante  der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung ist der Ausgabenspielraum 
der privaten Haushalte noch deutlicher be-
grenzt. Erst das über 15 Jahre kumulierte Kauf-
kraftpotential (1980 bis 1995) würde gerade aus-
reichen, um alle privaten Haushalte mit Breit-
bandverteilnetz-Anschlüssen auszustatten und 
eine begrenzte Inanspruchnahme der Angebote 
zu ermöglichen. 

4. Der Zuwachs der zeitlichen Nutzungsmöglichkeiten 
der Privathaushalte für Medien und Kommunikation 
wird gering eingeschätzt. Dies gilt insbesondere für 
die Mediennutzung innerhalb der eigentlichen Frei-
zeit. Dagegen wird die Mediennutzungszeit außer-
halb der Freizeit (Arbeitszeit, Halbfreizeit) deutlich 
ansteigen. 

Die Entwicklung der den Mitgliedern der Privat-
haushalte zur Verfügung stehenden „freien Zeit" 
hängt vor allem von der Entwicklung der Arbeits-
zeit und somit auch der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung ab. Erst aus der Entwicklung der 
„Nicht-Arbeitszeit" kann die frei verfügbare Zeit 
und die Freizeit als quantitative Größe nach folgen-
dem Schema abgeleitet werden: 

Gesamtzeit 
./. Regenerationszeit (Schlafen, Essen, Hygiene 

etc.) 
./. Produktionszeit (Arbeitszeit, Arbeitsweg) 

frei verfügbare Zeit 
./. produktionsähnliche Zeit (durch Hausarbeit, 

Weiterbildung etc., gebundene oder Halbfreizeit) 

Freizeit (Werktagsfreizeit, Wochenendfreizeit, 
Urlaubsfreizeit) 

Die Zeit, die für die Nutzung von Massenmedien 
(Fernsehen, Hörfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Bü

-

cher etc.) verwendet wird, macht einen wesentli- 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442 

Chen Teil der Freizeit aus. Etwa 35 v. H. der Medien-
nutzung findet jedoch außerhalb der Freizeit statt 
(z. B. Radiohören neben der Hausarbeit oder auf 
dem Arbeitsweg, Zeitunglesen beim Frühstück, 
Nutzung von Printmedien während der Arbeitszeit), 
aber auch während der Freizeit wird die Medien-
nutzung oft mit anderen Tätigkeiten gekoppelt oder 
es werden zwei Medien gleichzeitig genutzt. 

Ausschließlich zur Mediennutzung dürften etwa 
3,3 Stunden der täglichen Freizeit (5,65 Stunden ins-
gesamt) aufgewendet werden. 

Aus der Vergangenheitsentwicklung des Medien-
nutzungsverhaltens ergeben sich folgende Tenden-
zen: 

— Die verbesserte Medienausstattung der Haus-
halte hatte in den letzten Jahren im allgemeinen 
keinen Einfluß mehr auf die Reichweiten. 

— Die Mediennutzungsdauer pro Tag nimmt zwar 
noch zu, seit Mitte der 70er Jahre jedoch deut-
lich langsamer. 

— Ein immer geringerer Teil des Freizeitzuwach

-

ses wird für die Mediennutzung verwendet. 

— Dafür nimmt der Anteil der Mediennutzung 
außerhalb der Freizeit insgesamt seit 1970 konti-
nuierlich zu. 

— Jugendliche werden von allen Medien (außer 
Schallplatten/Tonbandkassetten) schlechter er-
reicht als noch Mitte der 70er Jahre, ebenso for-
mal höher gebildete Schichten. 

— Die stärksten Sättigungserscheinungen zeigen 
sich beim Fernsehen, wo sowohl Nutzungsdauer 
wie auch Reichweite stagnieren. 

— Tageszeitungen haben zwar eine wachsende 
Zahl regelmäßiger Leser, aber die durchschnitt-
liche Lesezeit bleibt konstant. 

— Am stärksten gestiegen ist in den vergangenen 
Jahren die durchschnittliche Nutzungsdauer je 
Kopf der erwachsenen Bevölkerung beim Hör-
funk, ohne daß jedoch größere Bevölkerungsseg-
mente erreicht wurden. Die Nutzungsdauer des 
Hörfunks ist inzwischen höher als die des Fern-
sehens, dabei fallen allerdings zwei Drittel der 
Nutzungszeit nicht in die Freizeit. 

— Das Hören von Schallplatten und Tonbandkas-
setten findet vor allem bei jungen Leuten immer 
größere Verbreitung. 

— Bücher und Zeitschriften werden zwar mehr ge-
kauft, aber die durchschnittliche Lesezeit pro 
Tag nimmt nicht zu. 

Die Zukunftsentwicklung der verfügbaren Medien-
nutzungszeit hängt einerseits davon ab, wie sich die 
Arbeitszeit und die Freizeit entwickeln. Die Arbeits-
zeitentwicklung wird wiederum von der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung beeinflußt. Anderer-
seits wird die Mediennutzungszeit dadurch be-
stimmt, ob und wie sich das in der Vergangenheit 
beobachtete Mediennutzungs- und Kommunika-
tionsverhalten unter dem Einfluß der neuen Kom-
munikationsangebote und anderer Umweltbedin-
gungen verändert. Unter Berücksichtigung dieser 
Einflüsse erbrachten umfangreiche Modellrechnun-
gen die folgenden Ergebnisse (Prognosehorizont 
1990): 
— Wesentliche Freizeitzuwächse ergeben sich nur 

bei der Nullwachstumsvariante, zum größten 
Teil durch arbeitsmarktpolitisch begründete Ar-
beitszeitverkürzungen. Entsprechend dehnt sich 
auch der zeitliche Spielraum für die Nutzung 
von Medien und Kommunikation aus (absolut 
bei leicht sinkendem Anteil an der gesamten 
Freizeit). Andererseits ist jedoch gerade bei die-
ser Variante der Kaufkraftspielraum sehr ge-
ring. 

— Dagegen nehmen das Freizeitvolumen und die 
verfügbare Mediennutzungszeit bei der 3 v. H: 
Variante der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung nur geringfügig und bei der 1,5 v. H.-Vari-
ante etwas stärker zu; in beiden Fällen sinkt der 
Anteil der Mediennutzungszeit an der gesamten 
Freizeit (Konkurrenz der anderen Freizeitaktivi-
täten). Die absoluten Zuwächse (Minuten pro 
Woche) sind am größten bei der Mediennutzung 
außerhalb der Freizeit. Die reine Mediennut-
zungszeit (ohne Nebentätigkeit) wird bis 1990 so-
gar nur um 14 Minuten (3,0 v. H.-Variante) bzw. 
70 Minuten (1,5 v. H.-Variante) pro Woche zuneh-
men. 

Aus diesen Einsichten läßt sich ableiten, daß es bei 
zunehmender Sättigung mit Videorekordern (und 
deren Nutzung) und bei Einführung zusätzlicher 
Kommunikationsangebote (insbesondere bei zu-
sätzlichen Verteilprogrammen) zu einer verschärf-
ten Konkurrenz um die begrenzten Zeitbudgets der 
Rezipienten kommen wird. Deren Folge wäre lang-
fristig eine Umverteilung der Zeitaufwendungen 
für die Mediennutzung. 
Auf der anderen Seite besteht ein beträchtlicher 
Spielraum für die Mediennutzung und Kommuni-
kation außerhalb der Freizeit. Dieser Spielraum 
wird zu einem Teil durch die zunehmende Verbrei-
tung sekundärer und nichthäuslicher Mediennut-
zung absorbiert werden, steht zum anderen Teil 
aber für die Nutzung von Kommunikationsdiensten 
aller Art zur Verfügung (z. B. für Bilschirmtext, in-
teraktive Breitbanddialogdienste). 
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3. Bedeutung und Auswirkungen der IuK-Techniken in Wirtschaft und Gesellschaft 

3.1 Generelle Aspekte 
3.1.1 Bedeutung der technischen Infrastruktur-

entwicklungen für die Informationsnut-
zung 

3.1.2 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der 
IuK-Techniken 

3.1.3 Bedeutung der IuK-Techniken für die ge-
schäftliche Kommunikation 

3.1.4 Probleme des grenzüberschreitenden In-
formationsflusses und der internationalen 
Kommunikation 

3.1.5 Grundsätzliche Aspekte zur politischen 
Gestaltung von Nutzungsmöglichkeiten 
und Auswirkungen 

3.2 Auswirkungen in verschiedenen Bereichen 
3.2.1 Wettbewerb, Konzentration, räumliche 

Auswirkungen 
3.2.2 Arbeitsmarkt 
3.2.3 Arbeitsplatz, Heimarbeit, Gesundheits-

schutz, Mitbestimmung 
3.2.4 Ausbildung, Bildung, Wissenschaft, Kultur 
3.2.5 Mediensituation und Mediennutzung 
3.2.6 Sozialer Bereich, insbesondere Kinder, Fa-

milie 
3.2.7 Gesellschaftliche Integration und politi-

sche Willensbildung 
3.2.8 Wahlen, Abstimmungen und Meinungsum

-

fragen mittels neuer IuK-Techniken 

3.1 Generelle Aspekte 

3.1.1 Bedeutung der technischen Infrastrukturentwick-
lungen für die Informationsnutzung 

1. Durch die technischen Entwicklungen der digitalen 
Mikroelektronik und der Nachrichtenübertragung 
hoher Kapazität ergeben sich neue Informations-
möglichkeiten und neue Formen der Informations-
nutzung. Diese können gravierende Veränderungen 
der Informations- und Kommunikationslandschaft 
bewirken. Mittelfristig wird sich eine integrie rte 
Kommunikationsinfrastruktur zur Übertragung digi-
taler Signale ergeben, die allen Arten der Nachrich-
tenübertragung dienen kann. Die neuen IuK-Techni-
ken bilden dann hochkomplexe Systeme, in denen 
Aufnahme- und Wiedergabegeräte sehr verschiede-
ner Art  über die integrie rte Infrastruktur verknüpft 
sein werden. 

Die verfügbaren Informationsmöglichkeiten sind 
durch die Art der Darstellung (Zeichensätze, Daten, 

Texte, Laute, Tonfolgen, Graphiken, Bilder, Bewegt-
bilder) und der Informationsträger (Papier, Film, 
Schallplatte, Magnetband und -platte) sowie durch 
die Wiedergabegeräte für nicht direkt erkennbare 
Informations-Aufzeichnungen (Kopfhörer, Laut-
sprecher, Projektor, Lesegerät, Bildschirm, Druk-
ker) gekennzeichnet. Die Kommunikationsdienst-
leistungen mit Hilfe technischer Systeme werden 
geprägt von der Übertragungstechnik (sichtbare 
Signale, materieller Transport, Rund- bzw. Richt-
funksender und -empfänger, Signalverteilleitungen, 
Endgerät-Übertragungsleitung-Vermittlung). Je 
nach der Nutzungsart werden Informationsmög-
lichkeiten und Kommunikationsdienstleistungen 
den Massenmedien oder der Individualkommunika-
tion zugeordnet. 

Verbesserte, geänderte und neue Informationsmög-
lichkeiten und Kommunikationsdienstleistungen 
werden hauptsächlich durch drei technische Ent-
wicklungsbereiche, teilweise auch durch deren Ver-
knüpfung, möglich: 

— Mikroelektronik, Digitaltechnik, Speichertech-
nik 

— Übertragungstechnik hoher Kapazität (Koaxial-
kabel, Lichtleiter) 

— Satellitentechnik 

Dadurch können sich grundlegende Veränderungen 
der Informations- und Kommunikationslandschaft 
ergeben: 

— Bisher weitgehend eindeutige Zuordnungen von 
Informationsmöglichkeiten und Kommunika-
tionsdienstleistungen 

Print-Massenmedien — materieller Trans-
port 
Funk-Massenmedien — Rundfunk 
Text-Individualkommunikation — Briefpost 
(Telex, Telegramm) 
Sprach-Individualkommunikation — Tele-
fon 
Daten-Individualkommunikation — Datex 

lösen sich auf. 

— Auf immer mehr Informationen kann automa-
tisch zugegriffen werden. 

— Für den Informationstransport und die Informa-
tionsspeicherung wird mehr und mehr von der 
digitalen Codierung Gebrauch gemacht. 

— Die neuen Techniken machen schnellere, umfas-
sendere und kostengünstigere Informationsver-
teilungen möglich. 

Diese Tendenzen werden mittelfristig dazu führen, 
daß nachgefragte Informationsmöglichkeiten ganz 
verschiedener Art sich einer einzigen Kommunika- 
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tionsdienstleistung, nämlich der Übertragung und 
Vermittlung von Digitalsignalen über eine inte-
grierte Kommunikationsinfrastruktur bedienen. 
Die Art der Informationsangebote und der Informa-
tionsnachfrage kann sich demnach in Zukunft 
mehr und mehr von der Übertragungstechnik ent-
koppeln und bestimmt sich durch die technischen 
Geräte der Informations-Erfassung, -Speicherung, 
-Verarbeitung und -Wiedergabe. 

Was heute zusammenfassend unter neuen IuK-
Techniken bezeichnet wird, sind sowohl die in der 
technischen Vorausschau erkennbaren veränderten 
Übertragungstechniken als auch die effektiveren 
Informationserfassungs-, -verarbeitungs-, -speiche-
rungs- und -wiedergabegeräte. Die Berechtigung in 
der Zusammenfassung von neuen IuK-Techniken 
zu sprechen, liegt darin, daß diese Geräte und Anla-
gen in der Tendenz zu hochkomplexen Systemen 
gekoppelt werden können. Wegen des Systemcha-
rakters der neuen IuK-Techniken mit ihren unüber-
sehbaren Rückkoppelungen ist es sehr schwierig, 
deren Nutzungsmöglichkeiten und Auswirkungen 
für die Zukunft zu überschauen. 

2. Eine Analyse der Nutzungsmöglichkeiten neuer 
IuK-Techniken macht es erforderlich, die Nutzungs-
zwecke genauer zu unterscheiden, um Bereiche 
der Auswirkungen feststellen zu können. Man kann 
persönliche, produktive und investive Nutzungs-
zwecke unterscheiden. A13) Dagegen werden In-
formationsdarstellung und Kommunikationsdienste 
zunehmend substituierbar und damit als Eintei-
lungsmerkmal unbedeutender. 

Die Entwicklung der Nutzungsmöglichkeiten neuer 
IuK-Techniken kann dazu führen, daß die heute 
noch wichtigen und üblichen Begriffe wie Massen-
medien, Individualkommunikation und Kommuni-
kationsdienst der Realität des Informations- und 
Kommunikationsgeschehens in Zukunft immer we-
niger gerecht werden. Dagegen werden andere Zu-
ordnungen für marktwirtschaftliche und nicht-
marktwirtschaftliche Informationsangebote und 
-nachfragen wichtiger, vor allem, A14) welchem 
Zweck sie beim Informationsnutzer dienen, ob In-
formationen dauerhaft aufgezeichnet oder flüchtig 
sind und ob sie leicht zugänglich und verarbeitbar 
sind. 

Betrachtet man die Informationsnutzung in Anleh-
nung an wirtschaftliche Vorstellungen, so können 
Informationen ähnlich wie andere Güter konsumti-
ven, produktiven und investiven Zwecken dienen. 
Die Nutzung, die keinem weiteren produktiven 
Zweck dient (letzte Verwendung) bezeichnet man 
bei Informationen zweckmäßig als persönliche 
Nutzung, da Information nicht wie andere Güter 
konsumiert werden kann. 

Persönliche Informationsnutzungen wären sogese-
hen alle Informationsprozesse, die der Unterhal-
tung, Ablenkung, Erbauung, allgemeinen Bildung 
und der persönlichen Kontaktpflege dienen. Die 
persönliche Informationsnutzung hat somit eine 
entscheidende gesellschaftliche und individuelle 

Funktion im privaten Bereich und läßt sich weiter 
in passive und interaktive persönliche Nutzung un-
terteilen. 

Produktive Informationsnutzung ist bei allen Infor-
mationsprozessen gegeben, die das laufende wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und staatliche Gesche-
hen orientieren und steuern. Damit ist die gesamte 
Informationsnutzung für laufende Geschäfte und 
auch alle von privaten Haushalten im Zusammen-
hang mit Käufen und Geldtransaktionen verbun-
dene Informationsnutzung gemeint. Weiter gehören 
zur produktiven Informationsnutzung Informa-
tionsprozesse der Organisationen ohne Erwerbs

-

Charakter sowie der Rechts-, Verwaltungs- und po-
litischen Instanzen. Investive Informationsnutzung 
wären schließlich alle Informationsprozesse, die mit 
der Veränderung des wirtschaftlichen Sachkapital-
bestandes, der Infrastrukturen, der Organisations-
formen, der Entwicklung neuer Produkte und Pro-
zesse, der Gewinnung neuer Erkenntnisse und Fä-
higkeiten und besonders der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung im Zusammenhang stehen. 

Wenn man Informationsprozesse (d. h., das unmit-
telbare Zusammenkommen von Informationsange-
bot und -nachfrage) von ihrem Nutzungszweck her 
sieht, ist unter Umständen die Darstellungsart und 
der Träger irrelevant bzw. substituierbar. Das be-
deutet aber, daß es keine eindeutigen Zuordnungen 
zwischen dem Zweck der Informationsnutzung und 
dem Kommunikationsdienst (im postalischen Sin-
ne) und damit zu den Infrastrukturanforderungen 
gibt. 

Die gewünschten oder erforderlichen Informations-
prozesse werden sich je nach den Gegebenheiten — 
und hierzu gehören vor allem Verfügbarkeit, Zu-
gänglichkeit, Bequemlichkeit und Kosten — der 
günstigsten Infrastruktur bedienen. Mit anderen 
Worten, wenn eine Infrastruktur einmal verfügbar 
ist, läßt sich ihre Nutzung über Zugänglichkeits-
und Kostenvariable in weiten Grenzen steuern und 
dies um so mehr, je weiter die Diensteintegration 
gediehen ist. 

Es wird deswegen im weiteren erforderlich sein, 
einerseits die Charakteristika der Informationsnut-
zungszwecke und andererseits die Tendenzen der 
IuK-technischen Entwicklung in einen Zusammen-
hang zu stellen, da, wie gesagt, eine eindeutige Be-
ziehung zwischen Nutzungszweck und IuK-Technik 
sowohl hinsichtlich der Kommunikationsinfra-
strukturen als auch hinsichtlich der informations-
technischen Verarbeitung und Darstellung immer 
weniger sinnvoll wird. 

3. Die verschiedenen Informationsnutzungszwecke 
benötigen bisher Nachrichtenübertragungskapazi-
täten, die sich um Größenordnungen unterschei-
den. Die passiv persönliche Nutzung hat den weit 
überwiegenden Übertragungsbedarf. In einer zu-
künftigen integrie rten Übertragungsinfrastruktur 
kann im Bedarfsfall die Übertragungsleistung für 
produktive und investive Informationsdienstleistun-
gen erheblich erhöht werden. 
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Wenn man nachrichtentechnisch die erforderlichen 
Übertragungsleistungen in Schwingungen pro Se-
kunde (Hertz) oder in Informationselementen pro 
Sekunde (bit/sec) bemißt, so werden mit Abstand 
die größten Übertragungsleistungen für die passiv 
persönliche Informationsnutzung benötigt. Die 
Übertragungsleistung eines Fernsehkanals (Breit-
bandkanals) in digitalen Netzen entspricht — rein 
theoretisch — etwa der von 2 000 Fernsprechkanä-
len, von 3 000 Datex-P-Kanälen oder von 2,8 Mio. 
Fernschreibkanälen. 

Die produktive Informationsnutzung erfordert dem-
nach im allgemeinen eine verhältnismäßig geringe 
Übertragungsleistung. Ein Geschäftsbrief von weni-
gen Seiten ließe sich auf einem digitalen Fernseh-
kanal in weniger als einer tausendstel Sekunde 
übertragen. Eine gewisse Ausnahme bildet die pro-
duktive Werbeinformation, die mit Bildern und Be-
wegtbildern über Angebote orientieren und zum 
Kaufen anregen soll und dabei die Aufmerksamkeit 
in der Flut der konsumtiven Informationsangebote 
erregen muß. Es ist deswegen verständlich, daß die 
Werbeinformationsübertragung und die Unterhal-
tungsinformationsübertragung Symbiosen einge-
gangen sind. Eine besondere Form der „Werbeinfor-
mation" ist die politische Orientierungsinformation 
bis hin zur Wählermotivierung. Gerade aus dieser 
Art von „Werbeinformation" leitet sich die außeror-
dentliche Bedeutung der Massenmedien für eine 
demokratische Gesellschaft ab, weil die Medien 
hauptsächlich die Übertragungsleistung für politi-
sche Werbeinformation erbringen. 

Die investive Informationsnutzung kommt, ebenso 
wie die produktive, mit geringen Übertragungslei-
stungen aus, bis auf die Ausnahme, wenn zu Aus-
und Weiterbildungszwecken mit Bildern und 
kurzen Bewegtbildabschnitten gearbeitet wird. 

Bei allen drei Nutzungszwecken ist eine Nachfrage 
nach dem direkten Sicht- und Hörkontakt zwischen 
Personen über größere Entfernung vorstellbar (Vi-
deofon), sei es zur Kontaktpflege, sei es zur Ge-
schäftskommunikation, sei es zur Entscheidungs-
vorbereitung (Video-Konferenz), sei es zur Unter-
stützung bei der Weiterbildung (Tele-Tutor). 

4. Für die Informationsübertragung durch nachrich-
tentechnische Systeme sind im In- und Ausland bis-
her getrennte und in der Funktion verschiedene 
Kommunikationsinfrastrukturen entwickelt und ein-
gesetzt worden. Überwiegend konsumtiven (priva-
ten) Zwecken dient das Massenmedium Rundfunk 
(Hör- und Fernsehfunk), dessen nachrichtentechni-
sche Infrastruktur ein reines Verteilsystem ist. Da-
gegen dient die Individualkommunikation zu we-
sentlichen Teilen produktiven und investiven (ge-
schäftlichen) Zwecken und wird ermöglicht über 
nachrichtentechnische Infrastrukturen, die als Ver-
mittlungssysteme funktionieren. Eine integrie rte 
Übertragungsinfrastruktur kann beide Funktionen 
erfüllen. 

Betrachtet man die Informationsübertragung auf 
elektrischen und optischen Wegen, das heißt, nicht 

den Transport von bedrucktem Material, so ergibt 
sich folgende Tendenz: Da die Produktion von Be-
wegtbild-Information für die konsumtive Nutzung 
wegen des großen Informationsinhalts (in bit be-
messen) aufwendig ist, lohnt sie sich nur, wenn eine 
Massennachfrage vorliegt. Es hat sich deshalb ge-
rade im Funk-Massenmedienbereich die billige, 
aber in der Kapazität auf wenige Fernsehkanäle 
beschränkte Übertragungstechnik über den Raum 
(elektromagnetische Wellen) durchgesetzt, mit der 
sich die Information an sehr viele Nutzer unkompli-
ziert verteilen läßt. 

Die Information zur produktiven und investiven 
Nutzung ist gegenüber derjenigen zur konsumtiven 
Nutzung von anderer Art. Sie soll gezielt und knapp 
orientieren und motivieren und dabei Zeit nützen 
und nicht vertreiben. Das heißt vor allem, sie muß 
dem Nutzer dann zur Verfügung stehen, wenn sie 
benötigt wird (wieder mit Ausnahme allgemein 
orientierender Werbeinformation). Diese Anforde-
rung wird zunehmend auch an die konsumtive In-
formationsnutzung gestellt (freie Zeiteinteilung 
ohne starres Programmschema). Produktive und in-
vestive Informationsnutzung wird dabei in immer 
stärkerem Maße zum Kostenfaktor, was die Ten-
denz zum rationellen Umgang mit diesen Informa-
tionen verstärkt. 

Bisher hat sich die persönliche Informationsnut-
zung hauptsächlich der Technik von Verteilsy-
stemen bedient und die produktive und investive 
hauptsächlich der Technik von Vermittlungssyste-
men (Ausnahmen sind persönliche Kontakte über 
Telefon und Werbeinformation über Verteilsyste-
me). Wie eingangs gesagt, sind die bisherigen Ver-
teil- und Vermittlungssysteme je nach Informa-
tionsart getrennte Infrastrukturen. 

Hinsichtlich des Zeitaufwandes, der für die tatsäch-
liche Einführung der integrierten, digitalen, breit-
bandigen Verteil- und Vermittlungsinfrastruktur 
unter wirtschaftlichen Bedingungen erforderlich 
ist, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. 

Einerseits besteht die Auffassung, daß eine derar-
tige Infrastruktur in Anfängen technisch schon in 
Kürze realisierbar ist und zunächst in Form eines 
Einsatzes der Glasfaserkabel im Ortsnetz für alle 
schmalbandigen vermittelten Dienste genutzt und 
daß eine solche erste Ausbaustufe dann zu einem 
späteren Zeitpunkt in ein breitbandiges System 
überführt werden kann. Andererseits wird davon 
ausgegangen, daß eine derartige Infrastruktur 
heute zwar technisch vorstellbar ist, die tatsächli-
che Einführung unter wirtschaftlichen Bedingun-
gen aber noch mindestens ein Jahrzehnt für die 
technische Ausreifung der Entwicklung und den 
Ausbau erfordert. A15) 

Es wird drittens aber auch damit gerechnet, daß 
sowohl die Koaxial- wie die Glasfasertechnik in der 
Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung kom-
men, dadurch werden Mischsysteme entstehen, die 
zu Kompatibilitätsproblemen an den Schnittstellen 
zwischen Glasfaser- und Kupfertechnik führen wer-
den. 
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5. Im Ausland verläuft die heutige Entwicklung so, daß 
weiterhin getrennte Netzinfrastrukturen für vor-
nehmlich persönliche Informationszwecke und pro-
duktiv/investive Informationszwecke aus- bzw. neu 
gebaut werden. 

Zur Überwindung der Kapazitätsgrenzen beim A16) 
Rundfunkverteilsystem werden im Ausland in er-
heblichem Umfang Koaxialkabelverteilsysteme 
bzw. Satellitenverteilsysteme eingesetzt. Damit las-
sen sich bis zu 30 Fernsehkanäle übertragen. Mit 
Zusatzgeräten können einzelne Kanäle gegen Zu-
satzgebühren zugänglich gemacht werden (Pay-
TV). 

Der Ausbau der Vermittlungssysteme geschieht 
durch den Übergang zur digitalen Übertragung (64 
kbit/s) und Vermittlung (ISDN). Damit entfällt 
nicht nur die Notwendigkeit, für die Daten-, Text-
und Sprachübertragung getrennte Infrastrukturen 
vorzunehmen, sondern es ergibt sich die wichtige 
Möglichkeit zur schnellen Rechnerkopplung unter 
Nutzung der Telefon-Infrastruktur. Die bisher noch 
wenig mit dem integrierten Übertragungsnetz kop-
pelbaren Informationserfassungs-, Verarbeitungs-, 
Speicherungs- und Wiedergabegeräte sind in stür-
mischer Entwicklung. Das in Kürze (1983) verfüg-
bare System Bildschirmtext wird die Möglichkeiten 
des ISDN noch nicht nutzen, da der ISDN-Ausbau 
über einen längeren Zeitraum vorgesehen ist. 

6. Die Einführung des schmalbandigen Dialog-Sy-
stems „Bildschirmtext" wird besonders der produk-
tiv-investiven Nutzung dienen. Bildschirmtext 
könnte unter dem Gesichtspunkt der Nutzung das 
Vorläufersystem für ein Breitband-Dialog-System 
werden. 

Das Bildschirmtextsystem der Deutschen Bundes-
post wird aller Voraussicht nach hauptsächlich der 
produktiv-investiven Informationsnutzung dienen 
und hierbei einerseits Privat- und Geschäftshaus-
halte miteinander in direkteren Kontakt bringen. In 
einigen Bereichen läßt sich damit auch Werbeinfor-
mation gezielter vermitteln. Andererseits wird 
durch dieses System der Zugang zu Rechnerleistun-
gen einfacher, so daß sich besonders auch die Infor-
mationsprozesse zwischen Geschäftshaushalten 
oder sogar innerhalb von Organisationen in vielfäl-
tiger Weise entwickeln können, vor allem wenn bei 
der Ein- und Ausgabe von Informationen neben den 
Bildschirmen Mikroprozessoren und entsprechende 
Speicher eingesetzt werden. In der Tendenz wird 
die Kombination des ISDN mit dem Bildschirmtext

-

system, die ohnehin bei der Rechnerkopplung 
schon vorgesehen ist, zu sehr leistungsfähigen Net-
zen für die Daten-, Text- und Graphik-Kommunika-
tion führen, die im Prinzip auch die Standbildüber-
tragung zulassen. 

Das deutsche Btx-System ist das erste, das von 
vornherein auf den Computerverbund hin konzi-
piert worden ist. 

Wenn das Bildschirmtextsystem zum erheblichen 
Teil der Geschäftskommunikation dienen wird, be-
deutet dies, daß sich mehr und mehr Geschäftskom-
munikation auch in den privaten Haushalten abzu-
spielen beginnt. Das Fernsehgerät wird dann neben 
seiner jetzigen weitgehenden auf Massenkommuni-
kation gerichtete Funktion auch zum multifunktio-
nalen Terminal für Geschäftskommunikation. Ob 
sich diese Entwicklung schnell und in großem Um-
fang vollzieht, hängt vor allem von der Gebührenpo-
litik der Deutschen Bundespost und der Preispolitik 
der Gerätehersteller sowie von der Attraktivität des 
,Informationsangebotes ab. 

Die neuen Eigenschaften des Bildschirmtextsy-
stems, nämlich eines Informations- und Kommuni-
kationssystems auf der Basis des Computerverbun-
des privater und öffentlicher Rechner bei Anbietern 
und Nutzern, machen dieses deswegen technisch 
führende System zum Vorläufer erweiterter zu-
künftiger Systeme, die auch Breitbandinformation 
vermitteln können. 

7. Die Frage, welche Netzausbaustrategie für die Bun-
desrepublik Deutschland geeignet ist, blieb strittig. 
Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/CSU, die 
Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, Prof. 
Dr. Ricker) betonte, daß es sich beim Ausbau der 
Infrastruktur zu einem integrie rten Verteil-Vermitt-
lungsnetz in Glasfasertechnik um eine Generatio-

nenfrage handele, die insbesondere von langfristi-
ger Bedeutung sei. Ein Warten auf die Glasfaser-
technik wäre aus verschiedenen Gründen ein Feh-
ler. Bis zum Vollausbau eines flächendeckenden 
Glasfasernetzes würden verschiedene Netze zu-
nächst lange Zeit parallel nebeneinander bestehen 
(analoge und digitale Telefonnetze, Koaxtechnik 
und Glasfaser etc.). Die DBP habe kürzlich verdeut-
licht, daß sie im Sinne ihrer gezielten Innovationspo-
litik sowohl der technisch ausgereiften Kupfer-Ko-
axial-Technik als auch der Glasfasertechnologie ei-
nen entsprechenden Platz einräume. Zur Entwick-
lung der Glasfaser sei dabei erstmals ein umfangrei-
cher Auftrag an die Industrie erteilt worden. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD, 
FDP, die Sachverständigen Friedrich Wilhelm v. 
Sell, Hilmar Hoffmann) vertrat die Auffassung, daß 
angesichts weltweit knapper Ressourcen volkswirt-
schaftlich nachteilige Doppelinvestitionen zu ver-
meiden seien. Da es absehbar sei, wann das lei-
stungsfähigere Glasfaserkabel das Kupferkabel ab-
lösen werde, müsse eine gezielte Innovationspolitik 
ein integrie rtes Verteil-Vermittlungsnetz anstreben. 
Seitens der SPD wurde ergänzend darauf hingewie-
sen, daß der Bedarf an neuen Diensten in vorhande-
nen und ohnehin weiter ausbaubedürftigen Netzen 
gedeckt werden könne mit Ausnahme sehr schnel-
ler Datenübertragung und der Bewegtbildübertra-
gung. Für diese sehr schnelle Datenübertragung 
und für Bewegtbildübertragung in der Individual-
und Geschäftskommunikation sei auch ein Koaxial-
Verteilnetz nicht geeignet. Ein solches Verteilnetz 
könnte also lediglich mit dem Bedarf an Übertra-
gung zusätzlicher Fernsehprogramme begründet 
werden, für die medienpolitische Entscheidungen 
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bisher nicht getroffen worden seien und deren Ver-
teilung bzw. Vermittlung später in einem Glasfaser

-

netz ohnehin erfolgen könne. Unter dem Aspekt 
vermeidbarer Doppelinvestitionen sei schließlich auf 
die vorhandenen und im weiteren Ausbau befindli-
chen Gemeinschafts- und Großgemeinschaftsan-
tennenanlagen sowie den baldmöglichen Einsatz 
von Satelliten zu verweisen (siehe auch Nr. 1.2 — 
Ausbau der technischen Infrastruktur). 

a) Die in der Feststellung an erster Stelle genannte 
Position wurde wie folgt begründet und erläu-
tert: 
Die Glasfasertechnik befindet sich weltweit in 
stürmischer Entwicklung. Insbesondere im Orts-
netz ist das Glasfasernetz noch nicht zu Ende 
entwickelt und bietet auch keine ökonomische 
Alternative zu den bestehenden Netzen. Die 
große Kapazität der Glasfaser liegt ausschließ-
lich im Bereich der vermittelten Information, die 
Funktion des Verteilens von Programmen und 
des Abrufs bestimmter Dienste erfüllt die seit 
1974 von der Post installierte Koaxtechnik einfa-
cher und kostengünstiger. 
Der Betrieb eines Fernsehgerätes über ein Glas-
faserkabel ist nach heutiger Technik äußerst 
aufwendig und verursacht zusätzlich zu den Ko-
sten des Glasfasernetzes enorme Aufwendun-
gen. Erst ein digital arbeitendes TV-Gerät, das 
jedoch noch nicht entwickelt wurde, kann zu 
kostengünstigeren Lösungen führen. 
Mit den bestehenden Verteilnetzen in Koaxtech-
nik können alle heute denkbaren Dienste, zum 
Teil in Kombination mit dem Fernsprechnetz, 
realisiert werden (Ausnahme: Bildfernsprechen 
und schnelle Datenübertragung). 
Voraussetzung für diese multifunktionale Nut-
zung der Koaxnetze (neben dem Verteilen von 
Programmen auch Abruf von kommunalen 
Diensten, Warn- und Alarmdiensten etc.) ist eine 
flächendeckende Verkabelung. Dabei können 
einzelne Koaxnetze durchaus mit Glasfaser ver-
bunden werden. 
Der Zeitfaktor bei der Verkabelung spielt auch 
insofern eine Rolle, als der Schritt Verkabelung 
vor dem Schritt Satellit getan werden sollte. 
Diese Strategie ist vor allem für den Endnutzer 
wichtig, weil damit finanzielle Doppelbelastun-
gen für Zusatzeinrichtungen zum Empfang des 
Satellitenprogramms (Parabolantenne) und des 
Kabelfernsehens (Anschlüsse) vermieden wer-
den. Außerdem ist die Qualität des Satelliten-
empfangs über eine Kabelanlage sehr viel bes-
ser, zusätzliche lokale Programme können ein-
gespeist werden und städtebauliche Probleme 
(Parabolantennenwald) werden vermieden. 
Da weit mehr als die Hälfte des finanziellen Auf-
wandes (ca. 70 bis 80 v. H.) beim Aufbau einer 
Netzinfrastruktur in reine Grabungs- und Verle-
gungsarbeiten fließt, bedeutet eine zügige Koax-
verkabelung keine Doppelinvestition im Hin-
blick auf ein künftiges Glasfasernetz. 
Die BIGFON-Versuche werden 1985 beendet 
sein. Das bedeutet, daß mit einem Regeleinsatz 

der Glasfaser in einigen Bereichen (z. B. An-
schluß von analogen Teilnehmern im Bereich 
von digitalen Ortsvermittlungen) frühestens ab 
1986 möglich ist. Eine Teilnahme an Breitband-
diensten ist (nach Auskünften bei der Industrie) 
frühestens ab 1990 bis 1995 möglich. In der Über-
gangsphase (10 bis 15 Jahre) lassen sich die Ko-
sten für ein Koaxnetz durch eine entsprechende 
Gebührenregelung amortisieren. 
Die heutige Kabelstrategie der DBP versucht 
ganz bewußt, Doppelinvestitionen auszuschal-
ten. Die Gebiete, die mit Fernsehprogrammen 
unterversorgt sind und dort, wo ein entsprechen-
der Bedarf angemeldet wird, werden jetzt in der 
bewährten und technisch ausgereiften Kupfer

-

Koaxialtechnik versorgt. Die DBP hat eine Ver-
sorgungspflicht und muß die gegenwärtige 
Nachfrage in einem vertretbaren Zeitraum be-
friedigen. Sie hat auf gar keinen Fall das Recht, 
durch den Hinweis auf zukünftige, aber heute 
technisch und wirtschaftlich noch nicht einsetz-
bare Technik, den gegenwärtigen Bedarf unbe-
friedigt zu lassen. Das große Interessen der DBP 
an einem Breitbandvermittlungsnetz wird in 
der Ankündigung des Bundespostministeriums 
deutlich, ab 1985 über 10 Jahre hinweg jeweils 
100 000 km Glasfaser zu bestellen. 

b) Die in der Feststellung an zweiter Stelle ge-
nannte Position wird wie folgt begründet und 
erläutert: 

In der Bundesrepublik Deutschland sind breit-
bandige Verteilsysteme auf Koaxialkabelbasis, 
die nicht mit vertretbarem Aufwand in Vermitt-
lungssysteme verwandelt werden können, erst 
in Form einiger Inselnetze vorhanden. Weil an-
dererseits die Technik der Lichtleiterübertra-
gung (Glasfasertechnik) sich der Marktreife nä-
hert, bestünde die Chance, im Sinne einer geziel-
ten Innovationspolitik, die Kapazitätserweite-
rung und Integration der Kommunikationssy-
steme nach Abschluß von Vorprojekten (Kabel-
pilot- und BIGFON-Projekte) etwa ab Mitte die-
ses Jahrzehntes auf der technischen Basis der 
Glasfasertechnik vorzunehmen. Im Laufe des 
nächsten Jahrzehntes, wenn die höchstinte-
grierte Mikroelektronik und Optoelektronik für 
die Vermittlung und Wandlung sehr hoher bit

-

Raten billig genug geworden ist, kann schritt-
weise das integrierte, digitalisierte, breitbandige 
Verteil-Vermittlungsnetz ausgebaut werden. 
Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung 
eines solchen Konzepts ist, daß der Deutschen 
Bundespost die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stehen, um den Ersatz des heutigen Fern-
sprechnetzes durch das integrierte Breitband-
Glasfasersystem betreiben zu können. In diesem 
Zusammenhang ist von Bedeutung, daß die Aus-
legung eines Netzes in herkömmlicher Kupfer-
koaxialtechnik aufgrund seiner technisch und 
wirtschaftlich vorgegebenen Baumstruktur nur 
neben dem bestehenden, sternförmig angeord-
neten Fernsprechnetz erfolgen kann und zusätz-
liche Investitionen in Höhe von mindestens 50 
Mrd. DM erfordert. Hierbei handelt es sich um 
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eine Doppelinvestition, allein für Zwecke des 
Fernseh- und Hörfunkkonsums. Es ist nicht 
möglich, ein Koaxialkabelverteilnetz mit vertret-
barem Kostenaufwand durch ein Glasfasernetz 
zu ersetzen. Schon die unterschiedliche Netz-
struktur setzt einem Austausch der Kabel erheb-
liche Grenzen. 
Investitionen in ein Kupferkoaxialkabelverteil-
netz binden mithin Mittel der Deutschen Bun-
despost, die dann für die innovativen Aufgaben 
d. h. für die Digitalisierung des Fernsprechnet-
zes und den Aufbau eines integrierten Breit-
bandvermittlungsnetzes auf Glasfaserbasis, 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Ausle-
gung eines Kupferkoaxialnetzes als Spezialnetz 
nur für die Verteilung von Rundfunkpro-
grammen ist wegen der hohen Verlegekosten 
derartig unwirtschaftlich, daß eine Kostendek-
kung selbst in 15 bis 20 Jahren nicht wahr-
scheinlich ist. Hierfür spricht insbesondere 
auch, daß der Markt für die Nutzung weiterer 
Fernsehangebote durch die schnelle Verbrei-
tung der Videokassetten enger geworden ist. 
Das bedeutet, daß sich auch die Amortisations-
möglichkeiten der Verteilverkabelung zeitlich in 
die Länge ziehen und damit für die Bundesrepu-
blik Deutschland eine Infrastruktur in überhol-
ter Kupferkoaxialtechnik für die nächste Zu-
kunft festschreiben würde. 
Eine moderne Telekommunikations-Infrastruk-
tur, die auf die Kommunikationsbedürfnisse von 
Wirtschaft und Verwaltung zugeschnitten ist, 
muß eine Vermittlungstechnik sein. Der nächste 
Schritt dazu wird die Digitalisierung des Tele-
fonnetzes sein, mit der eine Dienstintegration 
und damit vielfältige Nutzungen ermöglicht wer-
den. Ein dienstintegriertes Netz ist unter Inno-
vationsgesichtspunkten wesentlich bedeutsamer 
für die Volkswirtschaft als ein Koax-Verteilnetz: 
Es trägt dazu bei, die Informations- und Korn-
munikationskosten der Wirtschaft zu senken, 
wodurch die Wettbewerbsfähigkeit positiv be-
rührt werden kann; es trägt zur Stimulierung 
auf dem Markt neuartiger — dienstintegrierter 
— Endgeräte bei. 

8. Ein dienstintegriertes Breitbandvermittlungsnetz er-
möglicht eine neue Qualität der Kommunikation, die 
alle denkbaren Informations- und Kommunikations-
möglichkeiten auch individuell von Teilnehmer zur 
Zentrale und von Teilnehmer zu Teilnehmer 
schafft. 

Die neuen Dienste schaffen neue Qualitäten der 
Kommunikation, die die Verbindung zwischen ein-
zelnen Personen, den gezielten Zugang zu gespei-
cherter Information und die programmartige Vertei-
lung von Information betreffen. Darüber hinaus bie-
ten sie zum Teil die Möglichkeit, aktiv Informationen 
aller A rt  abzurufen oder interaktiv über Rechnersy-
steme auszutauschen. Neue Kommunikationsmög-
lichkeiten ergeben sich in weiterer Zukunft durch 
die breitbandige Individualkommunikation mit dem 
Austausch von bewegten Farbbildern und dem 
Fernsehtelefon. 

Die Dialogfähigkeit breitbandiger Vermittlungssy-
steme eröffnet eine neue Qualität der Kommunika-
tion. Es werden andersartige Formen und Inhalte 
möglich. 

Dies liegt zum einen in der Möglichkeit, auch breit-
bandige Informationen gezielt und den spezifischen 
Bedürfnissen entsprechend abzufragen und auszu-
tauschen. Zum anderen können zwischen den Teil-
nehmern durch die Möglichkeit des Bewegtbildaus-
tausches neuartige Kommunikationsbeziehungen 
realisiert werden. 

Für die private und geschäftliche Nutzung würde 
dies Fernseh-Fernsprechen (Televideofon) auch 
Viedokonferenzen bedeuten. Aber auch der Aus-
tausch von Videofilmstücken oder die Ferndemon-
stration von Anschauungsmaterial ist dann mög-
lich. Eine besondere Qualitätssteigerung liegt in der 
dezentralen und jederzeitigen Zugangsmöglichkeit 
zu Mediotheken (neben Bibliotheken und Dateien), 
d. h., der aktiven Nutzung von gespeicherten Infor-
mation für vielfältige Zwecke. Da heute vor allem 
aus Zugangsschwierigkeiten die Nutzung an sich 
vorhandener Information unterbleibt, ist dieser 
Qualitätssprung nicht zu unterschätzen. Die Erwei-
terung des Zuganges zu Breitbandinformationen 
schafft außerordentliche Konkretisierungsmöglich-
keiten vorhandener Information, sofern diese der 
Veranschaulichung zugänglich ist. Eine kurze Be-
wegtbilddemonstration kann lange Erläuterungen 
ersetzen. Dies dürfte auch im Bildungsbereich neue 
Möglichkeiten (z. B. im Ferntutorium oder in der 
beruflichen Weiterbildung) eröffnen. 

Aber auch die Möglichkeit, dann aktiv Information 
zu nutzen, wenn sie gewünscht wird, schafft einen 
wesentlich freieren Umgang mit dem Informations-
angebot als die passive Aufnahme zentral zusam-
mengestellter Programme. 

Das schmalbandige Dialog-System Btx ist ein er-
ster und wichtiger Schritt in Richtung einer Infra-
struktur, die eine aktive Informationsnutzung für 
jeden Bürger möglich macht. 

3.1.2 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
der IuK-Techniken 

1. In einer hochentwickelten Volkswirtschaft ist Infor-
mation bzw. Wissen als Produktionsfaktor von do-
minierender Bedeutung: Ein zunehmender Teil des 
verfügbaren Erwerbspersonenpotentials muß ein-
gesetzt werden, um das für die Produktion von 
technologieintensiven Gütern und deren Anwen-
dung notwendige Know-how zur Verfügung zu stel-
len. 

Das heute schon hohe Maß an Arbeitsteiligkeit er-
fordert zur Bereitstellung von anwendungsorientier-
tem Wissen eine Integration von Fachwissen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen. Mit zunehmen-
der gesamtwirtschaftlicher Arbeitsteilung erhöht 
sich die Notwendigkeit, Informationen auszutau-
schen, es wächst also der Kommunikationsbedarf. 
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Der effizienten Gewinnung, Übermittlung und Verar-
beitung von Informationen durch den breiten Ein-
satz von IuK-Techniken kommt deshalb in einer 
hochentwickelten Volkswirtschaft eine fundamen-
tale Bedeutung zu. Leistungsfähige Kommunika-
tionsnetze sind wichtige Bestandteile der gesamt-
wirtschaftlichen Infrastruktur. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
beruht in hohem Maße auf dem Vorhandensein ei-
nes immer größeren Anteils an immer höher quali-
fizierten Erwerbspersonen. Das Leistungsangebot 
der deutschen Wirtschaft ist nur dank des hohen 
allgemeinen Qualifikationsniveaus der Arbeits-
kräfte zu erbringen. Dabei muß jedoch ein zuneh-
mender Teil der Arbeitskräfte ausschließlich zur In-
formationsbeschaffung, -übermittlung und -verar-
beitung eingesetzt werden. 

In der Bundesrepublik sind weit über 40 v. H. der 
Erwerbstätigen im Informationssektor tätig (u. a. in 
Büro und Verwaltung, in Bildung, Wissenschaft und 
Forschung und im Medienbereich), d. h., fast jeder 
zweite Erwerbstätige beschäftigt sich vorrangig 
oder ausschließlich mit der Informationsbeschaf-
fung, -vermittlung oder -verarbeitung. 1950 lag der 
Anteil der im Informationssektor Tätigen noch bei 
20 v. H. Diese Zahlen machen die wachsende Bedeu-
tung von Information und Kommunikation in unse-
rer Volkswirtschaft deutlich. 

# # Nach Auffassung eines Teils der Mitglieder der 
Kommission (CDU/CSU, die Sachverständigen 
Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, Prof. Dr. Ricker) ergibt 
sich hieraus und unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, daß die Organisations- und Kommunikations-
kosten zum überwiegenden Teil Personalkosten 
sind, die Notwendigkeit, die IuK-Techniken auf 
breiter Basis einzusetzen. Dies sei um so wichtiger, 
als die Hauptkonkurrenten der Bundesrepublik auf 
den Weltmärkten die große Bedeutung der IuK-
Techniken längst erkannt hätten und sie z. T. schon 
intensiv nutzten. A17) 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD 
sowie der Sachverständige Hilmar Hoffmann) hält 
dagegen eine rein betriebswirtschaftliche Beurtei-
lung der Chancen und Risiken neuer IuK-Techni-
ken nicht für vertretbar. Angesichts eines bereits 
unerträglich hohen und in den nächsten Jahren 
möglicherweise noch wachsenden Sockels der Ar-
beitslosigkeit führe das Rationalisierungspotential 
der IuK-Techniken in vielen Dienstleistungsberei-
chen und insbesondere Büroberufen zu Problemen, 
die nur durch flankierende Maßnahmen — insbe-
sondere drastische Arbeitszeitverkürzung — sozial 
verträglich zu lösen seien. 

Ein weiterer Teil der Kommissionsmitglieder (FDP) 
verweist in diesem Zusammenhang auf seine 
hierzu bereits an anderer Stelle gemachten Ausfüh-
rungen (vgl. S. 104 bis S. 105). # # 

2. Die deutsche Wirtschaft befindet sich zur Zeit ge-
meinsam mit anderen hochentwickelten westlichen 
Volkswirtschaften in einer Phase der strukturellen 

Anpassung. Die Verschiebung des internationalen 
Wettbewerbsgefüges Mitte der 70er Jahre führte 
dazu, daß traditionelle Märkte an Billiglohn- und 
Rohstoffländer verloren gingen und daß sich damit 
der Konkurrenzkampf um die technologieintensiven 
Märkte unter den hochindustriealisierten Ländern 
verstärkt hat (Zangenbewegung). Angesichts die-
ser Wettbewerbssituation ist die Bundesrepublik 
auf die Produktion und Anwendung hochwertiger 
Technologien angewiesen). 

Die kurz- und mittelfristigen Folgen der Wechsel-
kurs- und Erdölpreiskorrektur hat eine Verschie-
bung des internationalen Wettbewerbsgefüges zur 
Folge, deren negative Auswirkungen für die hochin-
dustrialisierten Länder wie die Bundesrepublik 
Deutschland darin bestehen, daß die Nachfrage aus 
dem In- und Ausland, die sich bisher auf Güter der 
inländischen Produktion richtete, nun teilweise an 
ausländische Anbieter gerichtet ist. 

— Teile der lohnkostenempfindlichen Produktspar-
ten mit ausgereifter Technologie übernehmen 
Niedriglohnländer. 

— Teile der Rohstoffverarbeitung mit geringen An-
sprüchen an Infrastruktur und Lieferverflech-
tung übernehmen die Rohstoffländer selbst. 

Dadurch werden die hochindustrialisierten Länder 
in einen verstärkten Konkurrenzkampf innerhalb 
der innovationsintensiven Produktsparten mit ho-
hen Ansprüchen an Infrastruktur etc. getrieben, der 
nur dadurch abgeschwächt wird, daß die vom Struk-
turwandel begünstigten Niedriglohn- und Rohstoff-
länder ihre Nachfrage nach technologie- und inno-
vationsintensiven Produkten ausweiten. 

Für die Bundesrepublik Deutschland als rohstoffar-
mes Hochlohnland ergibt sich daraus ein doppelter 
Innovationsdruck: 

— einerseits in Form eines Kosten- oder Rationali-
sierungsdrucks, um in angestammten Produkt-
sparten konkurrenzfähig zu bleiben, 

— andererseits ein Produktinnovationsdruck, um 
Verluste in angestammten Märkten durch Ex-
pansion in neue Märkte ausgleichen zu können. 

In ihren Anstrengungen zur Bewältigung der Struk-
turkrise kämpft die bundesrepublikanische Wirt-
schaft innerhalb des internationalen Wettbewerbs 
vor allem mit ihren hohen Lohnstückkosten im Ver-
gleich zu einigen Hauptkonkurrenzländern. Obwohl 
die Lohnstückkosten wegen der Wechselkursrela-
tionen, Kaufkraftparitäten und anderer Einflußfak-
toren schlecht miteinander vergleichbar sind, muß 
ein vergleichsweises hohes Lohnkostenniveau über 
eine entsprechende Produktivität gerechtfertigt 
werden. 

In den neuen technologieintensiven Produktspar-
ten, die gekennzeichnet sind durch immer kürzer 
werdende Produktlebenszyklen und damit immer 
höhere F & E-Aufwendungen bei gleichzeitig unsi-
cheren Erfolgsaussichten, wirkt sich zudem die ge-
ringe Risikokapitalausstattung der deutschen Wirt- 
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schaft, als Folge einer niederen Eigenkapitalaus-
stattung, zusammen mit einem konservativen Fi-
nanzierungsverhalten der Banken und einer gegen-
über einigen Konkurrenzländern geringeren Unter-
stützung durch staatliche F & E-Beiträge, negativ 
aus. A18) 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen stellt sich 
nun die Frage, ob und in welchem Ausmaß die 
neuen IuK-Technologien geeignet sind, einen Bei-
trag zur Bewältigung der derzeitigen Strukturpro-
bleme zu leisten. 

3. Die luK-Techniken entsprechen den strukturellen 
Erfordernissen der deutschen Wirtschaft: Sie benö-
tigen wenig Energie und Rohstoffe und belasten die 
Umwelt kaum. Sie ermöglichen ein vielseitigeres, 
qualitativ besseres, technisch moderneres und 
preiswerteres Leistungsangebot durch eine verbes-
serte Allokation der volkswirtschaftlichen Ressour-
cen und können dadurch zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf 
den Weltmärkten beitragen. A19) 

Von der Bereitstellung und Nutzung der neuen IuK-
Technologien sind Auswirkungen in verschieden-
ster Richtung zu erwarten. 

Sowohl aus dem Herstellerbereich wie auch durch 
die Anwendung der neuen Technologien sind Pro-
duktinnovationen zu erwarten, in Form 

— einer Verbilligung und/oder Verbesserung von 
Produkten und Diensten, 

— eines Angebots von neuen Produkten und Dien-
sten, 

— von neuen Angebotsformen. 

Durch die Anwendung der neuen Techniken im ge-
schäftlichen Bereich sind Prozessinnovationen in 
Form einer Senkung des internen Produktions-, Or-
ganisations- und Kommunikationsaufwandes zu er-
warten (Rationalisierungseffekte, Produktivitäts-
steigerung). 

Der Einsatz der neuen IuK-Techniken führt sowohl 
bei der Informationsbeschaffung (z. B. durch die 
Nutzung von DV-gestützten Fachkommunikations-
und Dokumentationsdiensten) als auch bei der In-
formationsübermittlung (z. B. durch die vermehrte 
Substitution des Briefverkehrs durch Teletex) und 
bei der Informationsverarbeitung (z. B. durch zu-
nehmende On-line-Datenverarbeitung) generell zu 
einer Effizienzsteigerung im Informationssektor. 
Weiterhin wurde von einem Teil der Mitglieder der 
Kommission die Auffassung vertreten, daß die er-
höhte Verfügbarkeit von Informationen und die 
gleichzeitige Senkung der Informationskosten nicht 
nur die Markttransparenz verbessern, sondern ge-
nerell die Grundlagen für eine verbesserte Ent-
scheidungsqualität schaffen könne. Gesamtwirt-
schaftlich kann dadurch eine verbesserte Alloka-
tion der Ressourcen erreicht werden. A20) 

Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
bundesdeutschen Wirtschaft ist vor allem wichtig, 

wie schnell die neuen Techniken im Vergleich zu 
den Hauptkonkurrenzländern eingeführt und ge-
nutzt werden. Dies hängt wesentlich davon ab, wel-
che Einführungsstrategien bezüglich des Netz- und 
Dienstausbaus von der DBP verfolgt werden kön-
nen. 

Eine forcierte Breitbandverkabelung in Glasfaser-
technik könnte der deutschen Herstellerindustrie 
wesentliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Bei 
den Anwenderbranchen könnten durch den Einsatz 
der neuen Techniken Kostenvorteile realisiert wer-
den, die die Konkurrenzfähigkeit deutscher Pro-
dukte über den Preis stärken würden. 

Angesichts der hohen Außenhandelsverflechtung 
kommt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
für die Beschäftigung zentrale Bedeutung zu. Dane-
ben ist für die Herstellerbranchen aber auch wich-
tig, daß durch neue Verkabelungsprojekte Beschäf-
tigungseinbußen angesichts des für Mitte der 80er 
Jahre erwarteten Vollausbaus der bestehenden 
Netze vermieden werden können. 

Die Akzeptanz der neuen IuK-Technologien hängt 
nicht nur davon ab, inwieweit es gelingt, mit ihrer 
Hilfe die erforderlichen strukturellen Anpassungs-
leistungen zu erbringen (im Hinblick auf eine Ver-
besserung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit und auf eine Verminderung des Energie- und 
Rohstoffverbrauchs sowie der Umweltbelastung), 
sondern vor allem auch davon, inwieweit es durch 
eine entsprechende Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen und der Einführungsstrategien gelingt, un-
erwünschte Nebenfolgen des verstärkten Einsatzes 
der IuK-Techniken in den Bereichen Arbeitsmarkt 
und Arbeitsplatzqualität zu begrenzen. 

3.1.3 Bedeutung der luK-Techniken für die 
geschäftliche Kommunikation 

1. Die geschäftliche Kommunikation wird sowohl 
innerbetrieblich als auch zwischen Geschäftspart-
nern und mit Privathaushalten durch die neuen luK-
Techniken intensiviert. 

Die bisher zur Verfügung stehenden einzelnen In-
formations- und Kommunikationssysteme lassen 
aufgrund unterschiedlicher Techniken und Netze 
sowie ihres Verbreitungsgrades nur eingeschränkte 
Nutzungsformen mit jeweils spezifischen Kommu-
nikationspartnern zu. Standardisierungsbemühun-
gen und der Einsatz der Digitaltechnik führen aber 
schon heute zu leistungsfähigeren neuen IuK-Sy-
stemen, die verschiedene Dienste integrieren. 

Der verstärkte Einsatz von Mikroprozessoren und 
Direktspeichern in Endgeräten erlaubt die Kombi-
nation von Datenverarbeitung, Büromaschinentech-
nik, Unterhaltungselektronik und Telekommunika-
tion. Die dadurch entstehenden Gerätekonfiguratio-
nen lassen sich daher für unterschiedliche Anwen-
dungen gleichermaßen nutzen. Als Beispiel seien 
Teletext (Bürofernschreiben) und interaktiver Vi-
deotex (Bildschirmtext) aufgeführt: Teletexgeräte 
lassen sich im täglichen Bürobetrieb als Schreibma- 
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schine bzw. Automat einsetzen, zugleich wird aber 
auch der direkte Netzzugang zur Datenübertragung 
möglich; bei Bildschirmtext lassen sich die Kompo-
nenten Telefon und Fernsehgerät einerseits einzeln 
in traditioneller Weise nutzen oder aber gemeinsam 
zur Datenabfrage aus Rechnern. Neben diesem 
Aspekt der Mehrfunktionalität eines Endgerätes 
können zudem Informationsprozesse optimiert wer-
den, indem digitalisierte Daten zwischengespei-
chert und mehrfach verwendet werden. So lassen 
sich z. B. im Druckerei- und Verlagsbereich einmal 
mit Teletex erfaßte Daten auf Papier als Manu-
skript ausgeben sowie per Datenfernübertragung in 
einen Satzrechner eingeben, der diese wiederum 
für den Druck und für Bildschirmtext aufbereitet. 

Im Bereich der Kommunikationsnetze läßt sich zu-
künftig aufgrund der Digitalisierung neben höhe-
ren Übertragungsraten auch eine Integration ver-
schiedener Dienste in einem Netz realisieren. Die 
Digitalisierung des Telefonnetzes und die Zusam-
menführung verschiedener Datennetze zum IDN 
wurde bereits eingeleitet. Durch die Zusammenle-
gung dieser beiden Netze im geplanten ISDN 
soll noch in diesem Jahrzehnt mit der Gesamt-
Diensteintegration im schmalbandigen Bereich be-
gonnen werden. Es können dabei auch Nachrichten-
satelliten zum Einsatz kommen, von denen Digital

-

Signale über Großantennen und Kabelweiterleitung 
oder Teilnehmerantennen empfangen werden kön-
nen. Erst die Nutzung neuer Leitungs- (u. a. Glasfa-
ser) und Vermittlungstechnologien wird den Ein-
satz breitbandiger IuK-Systeme ermöglichen. Die 
Post-Projekte BIGFON und BIGFERN weisen in 
diese Richtung. Auch wenn mit dem Ausbau eines 
Breitband-Vermittlungssystems wie angekündigt in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts begonnen 
wird, hängt die allgemeine Zugänglichkeit von der 
Investitionsstrategie der Deutschen Bundespost ab. 
Aussagen über ein Anwendungs- und Marktpoten-
tial können aber nur in Kenntnis von Geschwindig-
keit und Grad der Ausbreitung bzw. des Ausbaus 
getroffen werden. 

Für die geschäftliche Kommunikation der Zukunft 
wird somit eine leistungsfähigere Infrastruktur zur 
Verfügung stehen, die bisher nicht mögliche bzw. 
unwirtschaftliche Einsatzformen zuläßt. Die Nut-
zung externer Datenbanken z. B. war bisher nur mit 
speziellen Endgeräten und ggf. nur über Sonder-
netze möglich; Bildschirmtext erlaubt nunmehr die 
Abfrage dezentraler Informationssammlungen in 
verschiedenen Rechnern und zugleich läßt sich das 
Endgerät (z. B. Homecomputer) noch für eigene Be-
rechnungszwecke einsetzen. Später kann auch auf 
gespeicherte Bild- und Bewegtbildsammlungen zu-
gegriffen werden. 

Diese Erweiterung und Verbesserung der IuK-Mög-
lichkeiten gilt sowohl intern wie auch überbetrieb-
lich. Bei der geschäftlichen Kommunikation muß 
zudem noch beachtet werden, daß den Unterneh-
men zukünftig auch für die Kommunikation mit 
privaten Nutzern verbesserte und leistungsfähigere 
Systeme zur Verfügung stehen; hingewiesen sei 
bspw. auf das Bankwesen bzw. das „Home-
banking". 

2. Der Einsatz der neuen luK-Techniken für die ge-
schäftliche Kommunikation kann zu erheblich ver-
änderten Organisationsstrukturen führen. 

Das entsprechend dem Kommunikationsbedarf 
ständig steigende Informationsvolumen und die da-
mit verbundenen organisatorischen und arbeits-
technischen Probleme führten bislang zu einer Zen-
tralisierung gleichartiger IuK-Tätigkeiten. Daraus 
kann zumeist ein Orientierungsverlust bezüglich 
des Aufgabenzusammenhangs resultieren, der wie-
derum zu Qualitätsverlusten und Redundanz bei 
den Informationen und zu einer Verstärkung der 
Kommunikationsnotwendigkeit führt. Diese Ent-
wicklung machte gleichzeitig eine örtliche Zusam-
menfassung der verschiedenen Organisationsein-
heiten notwendig. 

Die Nutzung neuer IuK-Techniken ermöglicht die 
organisatorische Zusammenfassung verschiedener 
Informationstätigkeiten, die zur Bewältigung kom-
plexer Aufgaben gehören. Wurden z. B. bislang Re-
cherchen in Archiven an spezialisierte Unterneh-
menseinheiten delegiert, so kann die Speicherung 
bzw. Ablage und das Wiederauffinden von Informa-
tionen in elektronischen Datenbanken nunmehr 
selbständig von den veranlassenden Stellen durch-
geführt werden. Eine derartige Zusammenfassung 
verschiedener, zu einer Aufgabenstellung gehören-
der Tätigkeiten an einem Arbeitsplatz kann auch in 
solchen Bereichen erfolgen, die bisher keine oder 
nur wenig Informationsverarbeitung selber betrie-
ben haben; kostengünstige Endgeräte (z. B. Bild-
schirmtext) und einfache Dialogstrukturen erlau-
ben einen verstärkten Einsatz der IuK-Techniken 
selbst durch ungeübte Benutzer. 

Für die Unternehmen ergibt sich durch den Einsatz 
neuer IuK-Techniken daher die Möglichkeit, redun-
dante Informationsprozesse zu minimieren, indem 
einmal gespeicherte Daten mehrfach verwendet 
werden. Außerdem kann durch Wegfall der früher 
notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen spe-
zialisierten Organisationseinheiten das Volumen 
der geschäftlichen Kommunikation verringert wer-
den mit dem Ziel, den gesamten informatorischen 
Verarbeitungsprozeß intern und überbetrieblich zu 
beschleunigen und zu optimieren. 

Die Überwindung räumlicher Entfernungen durch 
den Einsatz der IuK-Techniken bietet zudem ver-
mehrte Ortsunabhängigkeit, wodurch die Chance 
einer örtlichen Dezentralisierung der Unterneh-
menseinheiten erhöht wird. Eine Ausnutzung die-
ser Vorteile der neuen IuK-Techniken setzt jedoch 
neue organisatorische Strukturen mit verstärkter 
organisatorischer Zentralisierung bei den Wirt-
schaftseinheiten voraus. Das Problem der ausgela-
gerten Büroarbeitsplätze mit Hilfe neuer IuK-Tech-
niken, das im Ausland stärker diskutiert wird, 
dürfte bei uns erst gegen Ende dieses Jahrzehnts 
Bedeutung erlangen, weil zunächst die erforderli-
chen Infrastrukturen vorhanden sein müssen. Die 
arbeitsrechtlichen und sozialen Auswirkungen kön-
nen beträchtlich sein, sind aber noch nicht hinrei-
chend untersucht. 
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Prinzipiell können die neuen IuK-Techniken den 
innerbetrieblichen Informationsfluß auch im Sinne 
einer breiteren Konsensbildung bei Entscheidun-
gen fördern. Ob diese Chance allerdings ergriffen 
wird, hängt entscheidend von innerbetrieblichen 
Entscheidungen der jeweiligen Betriebsleitung ab. 

Die beschriebenen organisatorischen Veränderun-
gen gelten nicht nur für Wirtschaftsorganisationen, 
sondern auch für Verwaltungsorganisationen. 

3. Die Nutzung der luK-Techniken zur geschäftlichen 
Kommunikation wird ein bedeutender Faktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wi rtschaft. Einerseits er-
halten insbesondere kleine und mittlere Betriebe 
durch die verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu 
Informationen und rationeller Informationsverarbei-
tung Chancen, sich auf veränderte Umfeldbedin-
gungen schnell und gezielt einzustellen, anderer-
seits werden immer größere Wirtschaftseinheiten 
überschaubar und können somit besser geführt 
werden. 

Hochindustrialisierte Volkswirtschaften sind durch 
starke nationale und internationale Arbeitsteilung 
und -verflechtung gekennzeichnet; dadurch steigt 
das Informationsvolumen und damit das Bedürfnis 
bzw. der Zwang zu verstärkter Kommunikation. Die 
zunehmende Konkurrenzsituation auf den Märkten 
erfordert zudem flexibleres und beschleunigtes Ent-
scheiden und Handeln. Als Voraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich demzufolge die 
Notwendigkeit zur verstärkten Nutzung qualitativ 
höherwertiger IuK-Systeme für die interne und 
überbetriebliche Kommunikation. 

Automatisierung und Integration von Informations-
verarbeitung und -transport bei Nutzung der neuen 
Systeme ermöglicht effizientere IuK-Prozesse und 
stellt damit auch ein hohes Rationalisierungspoten-
tial dar. A21) 

Während es großen Wirtschaftseinheiten bereits 
heute möglich ist, IuK-Infrastrukturen für den eige-
nen Bedarf aufzubauen, ist die allgemeine Verfüg-
barkeit hochwertiger Systeme eine zwingende Vor-
aussetzung zur Absicherung kleiner und mittlerer 
Betriebe. Diese sind nicht in der Lage, umfangrei-
che Datenbestände anzulegen und in kostenintensi-
vem eigenen System zu verwalten. Schneller Zu-
gang (z. B. über Bildschirmtext) zu zentralen öffent-
lichen oder speziellen privaten Datenbanken ver-
setzen insbesondere die klein- und mittelständi-
schen Unternehmen in die Lage, aktuelle Umfeld-
und Marktdaten zu nutzen und effizient auszuwer-
ten. Gegenüber der heutigen Situation wäre dies ein 
erheblicher Fortschritt. Hier liegt auch ein Feld für 
neue mittelständische Dienstleistungsunterneh-
men. 

Der Zugang zu öffentlich beschafften und gespei-
cherten Daten, die für Wirtschaftsunternehmen von 
Bedeutung sind, muß verbessert werden. Heute 
sind solche Daten in manchen Fällen bei privaten 
Anbietern in Amerika über Datenfernnetze leichter 
zu beschaffen als im Inland. 

Ähnlich den besseren Kommunikationsmöglichkei-
ten zwischen einzelnen Betrieben, ermöglichen die 
neue IuK-Techniken auch innerhalb von Unterneh-
men eine stärkere informatorische Vernetzung der 
einzelnen Organisationseinheiten. Größere und de-
zentrale Wirtschaftseinheiten werden somit über-
schaubar und können besser geführt werden. Hier-
durch kann eine Absicherung, insbesondere der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit, erzielt werden. 

3.1.4 Probleme des grenzüberschreitenden Informa-
tionsflusses und der internationalen Kommuni-
kation 

1. Die schon bisher bestehenden Möglichkeiten des 
internationalen Informationsaustausches und der 
internationalen Kommunikation werden durch die 
neuen Medientechnologien quantitativ und qualitativ 
ausgeweitet werden. 

Schon gegenwärtig gibt es eine Vielzahl grenzüber-
schreitender Medien. Zu den herkömmlichen Me-
dien gehören insbesondere: 

Massenmedien 

— gedruckte Presse (Zeitungen, Zeitschriften, Bü-
cher) 

— terrestrischer Hörfunk und terrestrisches Fern-
sehen 

— Film 

— Schallplatten, Tonbänder und ähnliche Tonträ-
ger 

Individuell genutzte Medien 

— Fernsprechen (Telefon) 

— Fernschreiben (Telex) 

— Briefpost 

— terrestrische Funkdienste (einschließlich Ama-
teurfunk) 

— Dateldienste 

Die neuen Technologien ermöglichen weitere For-
men und Inhalte grenzüberschreitender Kommuni-
kation, die in Ansätzen auch schon gegenwärtig ge-
nutzt werden. Zu erwähnen sind insbesondere: 

a) Bildschirmgebundene Kommunikation 

— Bildschirmtext 

— Videotext 

— Kabeltext 

Die Entwicklung der bildschirmgebundenen Kom-
munikationsdienste sind in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich fortgeschritten. Dies mag die fol-
gende Übersicht für den Bereich des Bildschirmtex-
tes und vergleichbarer interaktiver Videotext-Sy-
sterne verdeutlichen: 
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Überblick über Bildschirmtext vergleichbare interaktive Videotex-Systeme 

Land Systembezeichnung Träger Versuchsbeginn Teilnehmerzahl 

Frankreich Teletel PTT 1981 2 500 

Finnland Telset Helsingin 1978 200 
Telset Og (eingeführter Dienst) 

Großbritannien Prestel British Telecom 1978 18 000 
(eingeführter Dienst) 

Italien Videotel PTT (SIP) 1982 1 000 

Japan Captain PTT 1979 2 000 
(Einführung Ende 1983) 

Kanada Mehrere Systeme unter- Verschiedene Mehrere regional gering 
schiedlicher Technik Firmen begrenzte Versuche oder 

eingeführte private 
Systeme 

Niederlande Viditel PTT 1980 5 000 

Norwegen Teledata Norwegian 1979 60 
Telecoms 

Österreich Bildschirmtext PTT 1981 300 
(Einführung Ende 1983) 

Schweden Datavision PTT 1979 500 

Schweiz Videotex PTT (in Bern) 1979 150 

Spanien Videotex PTT 1982 

USA Mehrere Systeme unter- Verschiedene Mehrere regional gering 
schiedlicher Technik Firmen begrenzte Versuche oder 

eingeführte private 
Systeme 

Gegenwärtig laufen Bemühungen, für die verschie-
denen Dienste einheitliche Standards zu entwik-
keln. So haben sich innerhalb Europas die 26 in der 
CEPT zusammengeschlossenen Länder auf eine 
technische Normempfehlung für Videotext geeinigt 
(Innsbruck 1981). Im Rahmen der weltweiten Nor-
mung haben die CEPT-Länder den spezifizierten 
europäischen Standard als gemeinsamen Vorschlag 
beim CCITT  eingebracht, ohne daß dort schon eine 
Vereinheitlichung beschlossen worden wäre. 

Im Bereich des Videotextes werden in Europa ge-
genwärtig zwei Übertragungsverfahren in Betriebs-
versuchen angewendet: Antiope-Didon und UK

-

Teletext. Bisher ist weder eine europäische noch 
eine weltweite Einigung auf einen Standard er-
folgt. 

Zum Bereich des Kabeltextes ist anzumerken, daß 
die Entwicklung noch nicht so weit vorangeschrit-
ten ist, daß die Möglichkeiten grenzüberschreiten-
der Kommunikation schon hinreichend überschau-
bar wären. 

b) Druckträgergebundene Kommunikation 

— Bürofernschreiben (Teletex) 

— Fernkopieren (Telefax) 

Ab Juni 1982 ist Teletex an die internationale 
CCITT-Norm angepaßt und in den Wirkungsbetrieb 
überführt worden. Die erste internationale Ver-
kehrsbeziehung wurde im August 1982 mit Oster-
reich aufgenommen. Die Verkehrsaufnahme mit 
den USA, Kanada, Schweden und Italien steht in 
naher Zukunft bevor. 

Der Fernkopierdienst ist seit 1979 eingeführt wor-
den und steht gegenwärtig vor der internationalen 
Ausweitung. 

c) Internationale Daten- und Textkommunikation 

Die wichtigen Industrieländer der Welt betreiben 
und planen Datenpaketvermittlungsdienste und de-
ren Verbindungen untereinander: 
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Land Netz Inbetriebnahme 

Belgien 	  1981 
Bundesrepublik Deutschland 	 DATEX-P in Betrieb (1980) 
Kanada 	  DATAP AC 1 ) in Betrieb (1977) 
Kanada 	  INFOSWITCH 2 ) in Betrieb (1977) 
Dänemark 	  1981 
Europa 	  EURONET3) in Betrieb (1979) 
Frankreich 	  TRANSPAC in Betrieb (1978) 
Großbritannien 	  PSS/IPSS 1981/1978 
Japan 	  DDX in Betrieb (1980) 
Niederlande 	  DN 1 1981 
Norwegen 	  Norpak 1983 
Schweden 	  Telepak 1981 
Schweiz 	  Telepac 1982 
Spanien 	  RETD in Betrieb (1971) 
USA 	  TELENET 4 ) in Betrieb (1975) 
USA 	  TYMNET 5 ) in Betrieb 

1) Betrieb durch Computer Communications Group, eine Tochtergesellschaft von Bell Canada, in Verbindung mit Trans Canda 
Telephone System, einem Konsortium von neun Fernmeldebetriebsgesellschaften 

2) Betrieb durch die Eisenbahngesellschaften Canadian National-Canadian Pacific 
3) Betrieb durch die Fernmeldeverwaltungen der neun Länder der Europäischen Gemeinschaft 
4) Betrieben durch Telenet Communications Corporation 
5) Betrieben durch Tymnet Inc. 

Ein europaweiter Anwendungsfall für das Verfah-
ren der Datenpaketvermittlung ist EURONET im 
Rahmen eines neuen technischen Informationssy-
stems innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
für wissenschaftliche und technische Information 
und Dokumentation. Der Begriff „EURONET" er-
faßt sowohl das internationale Datennetz als auch 
das Betriebssystem. 

Über ein internationales Datenübermittlungsnetz 
wird der Zugang zu Datenbanken ermöglicht, die 
von der Kommission der Europäischen Gemein-
schaft benannt werden und Informationen und Do-
kumentationen für Wissenschaft und Technik an-
bieten. 

d) Neue Rundfunkdienste 

— Satellitenrundfunk 

— Kabelrundfunk 

Zur grenzüberschreitenden Massenkommunikation 
eignet sich insbesondere der Satellitenrundfunk. 
Dementsprechend gibt es gegenwärtig eine Vielzahl 
von Aktivitäten, die sich auf die Nutzung von Rund-
funksatelliten und entsprechende Regulierungen 
beziehen. Von besonderer Bedeutung sind die durch 
die weltweite Funkverwaltungskonferenz WARC im 
Jahre 1977 geschaffenen internationalen techni-
schen Regelungen. Zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der französischen Republik ist im 
April 1980 ein bilaterales Abkommen über die tech-
nisch-industrielle Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
von Rundfunksatelliten beschlossen worden. 
Gegenwärtig ist nicht abzusehen, ob auch Kabelsy

-

steme für den grenzüberschreitenden Informations

-

fluß genutzt werden. Wohl aber ist anzunehmen, 

daß die Kabelsysteme benutzt werden, um Rund

-

funksendungen zu übertragen, die auf andere Weise 
— etwa unter Nutzung von Rundfunksatelliten — 
ausgestrahlt bzw. empfangen worden sind. 

e) Audiovisuelle Medien 

— Videokassette 

— Bildplatte 

— Telespiele 

Der Markt der audiovisuellen Medien befindet sich 
gegenwärtig in einer stürmischen Entwicklung. 
Kennzeichnend sind insoweit auch grenzüber-
schreitende Firmenkooperationen und der interna-
tionale Programmaustausch. 

2. Der internationale Informationsaustausch und die 
internationale Kommunikation eröffnen Chancen 
der internationalen Kooperation und des internatio-
nalen Gedankenaustausches. Das durch die Korn-
munikationstechnologien geschaffene Potential der 
Beeinflussung des politischen, kulturellen, sozialen 
und religiösen Lebens in anderen Staaten birgt aber 
auch Risiken in sich 1 ). A22) 

1) Nach Auffassung von Abg. Linsmeier und Prof. Dr. 
Ricker ist hier folgender Zusatz notwendig: 
Die Frage, ob die Beeinflussung der Struktur im Emp-
fängerland ein Risiko darstellt, ist wertorientiert zu 
entscheiden. Die Verbreitung von Informationen in 
Länder mit totalitären Strukturen ist unter diesem Ge-
sichtspunkt kein Risiko, sondern kann im Interesse der 
Menschenrechte bzw. der Menschenrechtsbewegungen 
liegen. 
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Die Medientechnologien ermöglichen bzw. erleich-
tern eine Vielzahl von Kooperationsvorgängen über 
die Grenzen der Staaten hinweg. Neben der mas-
senmedialen grenzüberschreitenden Kommunika-
tion gibt es schon gegenwärtig eine rege internatio-
nale Individualkommunikation. Von besonderer Be-
deutung sind schon gegenwärtig internationale Da-
tenkommunikationsnetze, die eine Daten-Fernver-
arbeitung ermöglichen, der Verwaltung von inter-
nationalen Unternehmungen dienen und geschäftli-
che Transaktionen (etwa im Bankwesen, bei Flug-
reservierungen u. a.) ermöglichen. 

In der gesteigerten internationalen Kommunika-
tion werden jedoch auch Risiken gesehen, so etwa 
für die nationale Souveränität, die kulturelle Unab-
hängigkeit und Eigenart der Empfangsländer, die 
Erhaltung nationaler Medienstrukturen, u. ä. Ver-
wiesen wird auch auf die gesteigerte Verwundbar-
keit der jeweiligen Volkswirtschaft und der politi-
schen Ordnung (Abhängigkeit von im Ausland ge-
speicherten Informationen, Unterlaufen von natio-
nalen rechtlichen Regeln). Vor allem von Ländern 
der Dritten Welt, aber auch einzelnen anderen Län-
dern werden Gefahren für die kulturelle Identität 
des jeweiligen Landes betont. Wegen solcher Be-
fürchtungen ist keineswegs ausgeschlossen, daß 
Staaten zur Abwehr des Informations- und Kommu-
nikationsverbundes Barrieren für den grenzüber-
schreitenden Informations- und Kommunikations

-

flur errichten werden. 2) 

3. Bisher gibt es einige internationale Abkommen, die 
sich mit der grenzüberschreitenden Kommunikation 
und Information befassen. Weitere Regelungen sind 
in Zukunft zu erwarten. 

a) Völkerrechtliche Verankerung der Kommunika-
tions- und Informationsfreiheit 

Die Freiheit der zwischenstaatlichen Kommunika-
tion und Information ist insbesondere in den folgen-
den Rechtsgrundlagen verankert worden: 

— Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten des Europarates vom 4. No-
vember 1950 

2) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sind der Ansicht, 
diese Risiken wurden in der Regel überbetont, während 
die Chancen, die in einem kulturellen Austausch lägen, 
in der Regel zu gering bewertet würden. Bei der Bewer-
tung der vorgenannten Argumente sei stets zu berück-
sichtigen, worin die eigentlichen Motive für die Nen-
nung der Risiken lägen. Neben den Ländern der dritten 
Welt würden diese Argumente derzeit in der Regel von 
den totalitären Staaten des real existierenden Sozialis-
mus vorgetragen. Wie wenig grenzüberschreitende 
Kommunikation im Interesse totalitärer Regierungen 
liege, beweise das historische Beispiel während des so-
genannten „Dritten Reiches". Gleichzeitig unterstreiche 
diese Erfahrung die Bedeutung von Kommunikation 
für die demokratischen Kräfte und für die Bevölkerung 
insgesamt. Besondere Bedeutung und einen unverzicht-
baren Teil der Politik der Bundesrepublik stelle die 
Versorgung der Bevölkerung in der DDR mit Informa-
tion und Nachrichten dar. 

— Internationaler Pakt über bürgerliche und politi-
che Rechte der Vereinten Nationen vom 19. De-
zember 1966 

— Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 

— KSZE-Schlußakte vom 1. August 1975 (Corp III, 
Ziff. 2) 

— UNESCO-Satzung 

— Erklärung über die Grundprinzipien für den Bei-
trag der Massenmedien zur Stärkung des Frie-
dens und der internationalen Verständigung, zur 
Förderung der Menschenrechte und zur Be-
kämpfung von Rassismus, Apartheid und 
Kriegshetze der UNESCO vom 28. November 
1978 

— Europaratserklärung zur Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit vom 29. April 1982 

b) Internationales Fernmelderecht 

Grundlage des zwischenstaatlichen Fernmelde-
rechts bildet der internationale Fernmeldevertrag 
(IFV). Gegenwärtig gilt die Fassung vom 25. Okto-
ber 1973, der durch Gesetz vom 9. Juli 1976 gelten-
des Recht für die Bundesrepublik Deutschland ge-
worden ist. Der IFV beschreibt die Zusammenset-
zung, den Aufbau und Zweck der internationalen 
Fernmeldeunion (UIT) und legt Leitsätze für die 
internationalen Fernmeldedienste fest. Von Bedeu-
tung für das Funkwesen sind der IFRB (Internatio-
naler Ausschuß für Frequenzregistrierungen) und 
der CCIR (Internationaler beratender Ausschuß für 
den Funkdienst). Während der CCIR sich insbeson-
dere mit der Untersuchung funktechnischer und 
funkbetrieblicher Fragen befaßt und entsprechende 
Empfehlungen erläßt, registriert der IFRB die von 
den verschiedenen Ländern vorgenommenen Fre-
quenzzuteilungen und stellt damit ihre internatio-
nale Anerkennung sicher. 

Der IFV wird durch Vollzugsordnungen ergänzt, die 
von den Verwaltungskonferenzen der UIT beraten 
und verabschiedet werden. Die Vollzugsordnungen 
sind für alle Mitgliedstaaten verbindlich. Zu erwäh-
nen sind Vollzugsordnungen für den Telegraphen-
dienst, den Fernsprechdienst und für den Funk-
dienst. 

c) Satellitenrundfunk 

— Nach Artikel II des Weltraumvertrages (BGBl. 
1969, S. 1967) unterliegt der Weltraum keiner na-
tionalen Aneignung, nach Artikel I kann er von 
allen Staaten gleichberechtigt genutzt werden. 
Die Wahl von Satellitenpositionen ist freige-
stellt. Noch offen ist die Abgrenzung von Luft-
und Weltraum. 

— Radio-Regulations (VO-Funk). Die Bestimmung 
Nr. 6222 der Vollzugsordnung für den Funk-
dienst der internationalen Telekommunikativ 
Union (ITU) sieht vor, daß bei der Festlegung 
der Merkmale einer Weltraumfunkstelle des 
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Rundfunkdienstes über Satelliten alle verfügba-
ren technischen Mittel einzusetzen sind, um 
Aussendungen über dem Hoheitsgebiet anderer 
Länder auf ein Mindestmaß zu beschränken, so

-

fern mit den Verwaltungen der Länder nicht zu-
vor ein Übereinkommen getroffen wurde. 

— Nach Artikel II des Weltraum-Haftungsüberein-
kommens (BGBl. 1975 II S. 1209) ist jeder Staat 
zum Ersatz der Schäden verpflichtet, die von 
Weltraumgegenständen verursacht werden, die 
von diesem Staat oder auf dem Gebiet dieses 
Staates gestartet worden sind. 

— Die technisch-industrielle Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Rundfunk-Satelliten ist zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
französischen Republik durch Abkommen vom 
29. April 1980 (am 1. Dezember 1981 in Kraft ge-
treten) geregelt worden. Das Abkommen regelt 
insbesondere wissenschaftlich-technische Fra-
gen im Zusammenhang mit der Entwicklung 
und Herstellung, dem Start und der Positionie-
rung je eines deutschen und französischen 
Rundfunk-Satelliten und sieht eine Versuchs-
phase von ca. zwei Jahren vor. 

— Die UNESCO-Deklaration von 1972 über Leit-
sätze zur Nutzung des Satellitenrundfunks für 
den freien Austausch von Informationen, die 
Verbreitung von Bildung und größerem Kultur-
austausch hat keine völkerrechtliche Verbind-
lichkeit. 

d) Grenzüberschreitender Datenverkehr 

Internationale Regelungen zum grenzüberschrei-
tenden Datenverkehr sind in Artikel 12 der Daten-
schutzkonvention des Europarats vom 28. Januar 
1981 sowie in den Leitlinien der OECD vom 23. Sep-
tember 1980 für den Schutz des Persönlichkeitsbe-
reichs und den grenzüberschreitenden Verkehr per-
sonenbezogener Daten getroffen worden. Die Da-
tenschutzkonvention ist noch nicht in Kraft getre-
ten. Die Bundesregierung bereitet gegenwärtig den 
Entwurf eines Vertragsgesetzes gemäß Artikel 59 
Abs. 2 GG vor. 

4. Die internationalen Abkommen regeln bisher nur 
Teilaspekte und lassen Regelungslücken. 3 ) 

Die internationalen Abkommen beschränken sich 
durchgehend auf einige Grundsätze und belassen 
dementsprechend eine Fülle von Fragen ohne aus-
drückliche Regelung. Gegenwärtig gibt es verschie-
dene Bemühungen, einzelne Regelungslücken zu 
schließen. Hinzuweisen ist insbesondere auf die Ak-
tivitäten des Europarats, des Europäischen Parla-
ments und der Kommission in der Europäischen 
Gemeinschaft. 

In der öffentlichen Diskussion über einen durch die 
IuK-Techniken ausgelösten besonderen Regelungs- 

3) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker halten diese Rege-
lungslücken für nicht ausfüllungsbedürftig. 

bedarf wird insbesondere angesprochen, ob Rege-
lungen für die folgenden Problembereiche getroffen 
werden sollten: 

— Absicherungen des Persönlichkeits-, Daten- und 
Jugendschutzes; 

— Verankerung von Sorgfalts- und Wahrheits-
pflichten sowie 

— Grundsätze über die Einstrahlung von Werbe-
sendungen. 4) 

5. Das Grundrecht der Informationsfreiheit (Arti-
kel 5 GG, Artikel 10 MRK) umfaßt das Recht, Infor-
mationen aus ausländischen Informationsquellen 
aufnehmen zu dürfen. Die Informationsaufnahme 
aus ausländischen Informationsquellen ist gegen-
über der Informationsaufnahme aus inländischen In-
formationsquellen nicht privilegiert. Die Schranken 
der allgemeinen Gesetze (Artikel 5 Abs. 2 GG) gel-
ten auch gegenüber ausländischen Informationen 
und deren Rezeption im Inland. 

Zwischen dem Grundrecht und dem allgemeinen 
Gesetz ist durch Güterabwägung im Einzelfall zu 
klären, welcher Norm der Vorrang gebührt. Dabei 
ist der besondere Rang, den das Bundesverfas-
sungsgericht der Informationsfreiheit des Bürgers 
im Interesse seiner Freiheit, aber auch der politi-
schen Willensbildung beimißt, zu beachten. 

Artikel 5 Abs. 1 GG gewährleistet neben der Mei-
nungs-, Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit auch 
die Informationsfreiheit. Das Grundrecht der Infor-
mationsfreiheit umfaßt das Recht, sich ungehindert 
aus allen inländischen und ausländischen Informa-
tionsquellen zu unterrichten. Sind diese Quellen all-
gemein zugänglich, so verlieren sie ihren grund-
rechtsgeschützten Charakter als allgemein zugäng-
liche Quellen nicht durch rechtliche, gegen die Ver-
breitung gerichtete Maßnahmen. 

Die Informationsfreiheit unterliegt dem Schran-
kenvorbehalt nach Artikel 5 Abs. 2 GG. Weder im 
Hinblick auf die Informationsfreiheit als solche 
noch im Hinblick auf die Schranken sieht die Ver-
fassung eine Unterscheidung zwischen inländi-
schen und ausländischen Informationsquellen vor. 
Dementsprechend dürfen ausländische Informa-
tionsquellen gegenüber inländischen weder benach-
teiligt noch privilegiert werden. Insbesondere 
würde es deutschem Verfassungsrecht widerspre-
chen, ausländische Informationen wegen ihres In-
haltes vom Zugang im Inland auszuschließen. 

4) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sprechen sich für 
folgende Ergänzung aus: 
Keine Einigung konnte bisher über die Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Informationsverbreitung 
erreicht werden, die nach unserer Rechtsordnung ge-
mäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes zu den vornehmsten Menschenrechten zählt. 
Daneben ist aber auch die Absicherung solcher Rechts-
güter lückenhaft, die im Einzelfall bei einer Güterabwä-
gung Vorrang besitzen können. Hierzu gehören vor al-
lem der Persönlichkeits- und Jugendschutz. 
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6. Das Grundrecht der Presse-, Rundfunk- und Film-
freiheit unterscheidet nicht zwischen inländischen 
und ausländischen Medien. 

Ist die Betätigung von Rundfunkveranstaltern einer 
gesetzlichen Regelung zugänglich, so erfaßt die Re-
gelungskompetenz inländische, aber auch ausländi-
sche Veranstalter, soweit diese deutschem Recht 
unterliegen. 5 ) 

Die Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit dient 
ebenso wie die Meinungs- und Informationsfreiheit 
der Gewährleistung freier, individueller und öffent-
licher Meinungsbildung. 

Für den Bereich des Rundfunks hat das Bundesver-
fassungsgericht mehrfach festgestellt, daß die Ver-
fassung für die Veranstaltung von Rundfunksen-
dungen eine gesetzliche Regelung erfordert, in der 
Vorkehrungen zur Gewährleistung der Freiheit des 
Rundfunks zu treffen sind. Über den Schutz von 
staatlicher Beherrschung und Einflußnahme hin-
aus erfordert Artikel 5 Abs. 1 GG eine „positive Ord-
nung, welche sicherstellt, daß die Vielfalt der beste-
henden Meinungen im Rundfunk in möglichster 
Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet und daß 
auf diese Weise umfassende Information geboten 
wird" (BVerfGE 57, 295, 320). 

7. Im Völkerrecht A 23) ist der Grundsatz des „freien 
Flusses und der umfassenderen und ausgewogene-
ren Verbreitung von Informationen" (Mediendekla-
ration der UNESCO vom 28. November 1978, Arti-
kel 1) entwickelt worden. Eine Ausnahme von dem 
Grundsatz gilt für besonders gefährliche Kommuni-
kationsinhalte, etwa für Kriegspropaganda, Aufsta-
chelung zu rassistischem oder regligiösem Haß 
oder zu Völkermord. 

Die Reichweite der im Völkerrecht anerkannten In-
formationsfreiheit geht nicht über die der grund-
rechtlichen Informationsfreiheit des Grundgesetzes 
hinaus. Im Völkerrecht ist die Informationsfreiheit 
einem nationalen Regelungsvorbehalt unterstellt. 

Sowohl nach allgemeinem Völkerrecht als auch 
nach den speziellen vertraglich fixierten völker- 

5 ) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sprechen sich da-
für aus, die Feststellung Nr. 6 wie folgt zu formulieren: 
Das Grundrecht der Presse-, Rundfunk- und Filmfrei-
heit unterscheidet nicht zwischen inländischen und 
ausländischen Medien. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
aus dem Ausland empfangene Informationen und Mei-
nungen an dem für den innerstaatlichen Bereich gel-
tenden deutschen Presse- oder Rundfunkrecht zu mes-
sen wären. Dies widerspräche dem besonderen Stellen-
wert, den das Bundesverfassungsgericht aufgrund der 
totalitären Zensurpolitik der Nationalsozialisten der In-
formationsfreiheit zukommen läßt. Dies bedeutet, daß 
es ein Recht des Bürgers ist, sich prinzipiell unbe-
schränkt aus ausländischen Quellen informieren zu 
können, einerlei, ob diese etwa den rundfunkrechtli-
chen Bindungen der deutschen Rechtsordnung entspre-
chen oder nicht. Nur im Einzelfall muß dieses Informa-
tionsrecht des Bürgers — etwa zum Schutze der Jugend 
— zurücktreten. 

rechtlichen Normen ist die Informations- und 
Rundfunkfreiheit anerkannt. Sie steht allerdings 
unter einem auf die staatliche Souveränität gegrün-
deten nationalen Regelungsvorbehalt. 

Beispielsweise können die fernmelderechtlich un-
zulässigen Sendungen von sogenannten Piraten-
sendern ungeachtet des Inhalts der Sendungen un-
terbunden werden. Die nach nationalem und inter-
nationalem Fernmelderecht zulässigen Sendungen 
ausländischer Sender sind denen der Piratensender 
jedoch nicht gleichzustellen. Aber auch ihnen ge-
genüber besteht der völkerrechtlich anerkannte Re-
gelungsvorbehalt, soweit er programmbezogene Re-
gelungen zuläßt. Das Völkerrecht enthält inhaltlich 
keine weitergehenden Absicherungen der Informa-
tionsfreiheit als das deutsche Recht. 

8. Das Recht der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft enthält keine spezifischen Vorschriften für 
grenzüberschreitende Rundfunksendungen. Die 
Ausstrahlung von Rundfunksendungen über die in-
nergemeinschaftlichen Grenzen wird von der Frei-
heit des grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs erfaßt. Da die einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften in diesem Bereich noch nicht harmonisiert 
worden sind, gilt ein nationaler Regelungsvorbehalt. 
Nationale Regelungen sind unbedenklich, soweit 
sie in gleicher Weise für inländische Dienstleistun-
gen gelten. Ausländische Dienstleistungsträger ha-
ben die Freiheit des Zugangs zum deutschen 
Dienstleistungsmarkt unter den Bedingungen, die 
für den deutschen Dienstleistungsträger gelten. 6 ) 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Gemeinschaft (EuGH) unterliegt die 
Ausstrahlung von Rundfunksendungen über die in-
nergemeinschaftlichen Grenzen den gemein-
schaftsrechtlichen Regelungen für die Freiheit des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs 
(EuGH Rs 155/73 Slg 1974, 409 ff., 428). Dies gilt 
auch dann, wenn zwischen dem Rundfunkveran-
stalter und dem Empfänger ein rechtliches Band 
nicht besteht, von einem rechtlichen Dienstlei-
stungsverhältnis also nicht gesprochen werden 
kann. Noch nicht abschließend geklärt ist durch die 
Rechtsprechung, ob die Dienstleistungsfreiheit sich 
nur auf den „wirtschaftlich relevanten Teil der 
grenzüberschreitenden Informationen" bezieht, 
d. h., insbesondere den Werbefunk betrifft, oder ob 
sämtliche Betätigungen des Rundfunks von der 
Dienstleistungsfreiheit erfaßt werden. Zum Teil 
wird sogar grundsätzlich bezweifelt, daß der Rund-
funk in allen seinen Dimensionen — insbesondere 
seiner kulturrechtlichen Seite — von dem Rege- 

6) Nach Ansicht von Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker 
ist die Feststellung wie folgt zu ergänzen: Hierbei ist 
für die Bundesrepublik der besondere Wert der Infor-
mationsfreiheit und damit der prinzipiellen Freiheit der 
Empfänger ausländischer Sendungen zu beachten. Wei-
terhin folgt aus diesem nationalen Regelungsvorbehalt 
das Recht der Bundesländer an der von ihnen im Rah-
men des Artikel 5 GG festgelegten Rundfunkordnung 
festzuhalten. 
Die politische Integration Europas darf nicht durch vi-
deopolitische Hemmnisse behindert werden. 
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lungsinstrumentarium des EWG-Vertrages erfaßt 
wird. 

Wesentlicher Inhalt der Dienstleistungsfreiheit ist 
die Beseitigung aller Diskriminierungen des Lei-
stungserbringers, die auf seiner Staatsangehörig-
keit oder auf dem Umstand beruhen, daß er in 
einem anderen Mitgliedsstaat als demjenigen an-
sässig ist, in dem die Leistung erbracht werden soll. 
Dieses Diskriminierungsverbot ist die Grundlage, 
aber auch Grenze des freien Dienstleistungsver-
kehrs und damit auch der von dieser Freiheit erfaß-
ten grenzüberschreitenden Betätigung des Rund-
funks. Den Mitgliedsstaaten wird verboten, einen 
ausländischen Leistungserbringer anderen (bela-
stenderen) Anforderungen als einen inländischen 
Leistungserbringer zu unterwerfen. 

Soweit die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs 
maßgebend ist, muß berücksichtigt werden, daß die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in diesem Be-
reich noch nicht harmonisiert worden sind. Dem-
entsprechend gilt insoweit ein nationaler Rege-
lungsvorbehalt. Nationale Regelungen sind inso-
weit unbedenklich, als sie in gleicher Weise für in-
ländische Dienstleistungen gelten. Die Vorschriften 
des EWG-Vertrages verpflichten die Mitgliedsstaa-
ten nicht, einen ausländischen Leistungserbringer 
von den Beschränkungen zu befreien, die für einen 
inländischen Leistungserbringer gelten. Die An-
wendung des Diskrimierungsverbots führt insoweit 
also nicht zu einer Aufhebung von Dienstleistungs-
beschränkungen, sondern nur zu ihrer unter-
schiedslosen Anwendung. Nicht etwa folgt aus der 
Dienstleistungsfreiheit ein Privilegierungsgebot für 
ausländische Dienstleistungserbringer, das auch 
deshalb problematisch wäre, weil es zu einer Dis-
kriminierung inländischer Dienstleistungserbrin-
ger führen würde. Ausländische Dienstleistungser-
bringer haben dementsprechend die Freiheit des 
Zugangs zum deutschen Dienstleistungsmarkt un-
ter den Bedingungen, die für den deutschen Lei-
stungserbringer gelten. 

Auch unterschiedslos geltende Beschränkungen 
des freien Dienstleistungsverkehrs sind allerdings 
nur insoweit zulässig, als sie durch das „Allgemein-
interesse" gerechtfertigt sind (EuGH Rs 279/80 Slg 
1981, 3305, 3325; Rs 52/79, Slg 1980, 833, 856). Das All-
gemeininteresse, das nationale Regelungen recht-
fertigen kann, ist im wesentlichen vom jeweiligen 
Mitgliedsstaat selbst zu bestimmen. 

Der durch die Notwendigkeit einer Rechtfertigung 
am „Allgemeininteresse" begrenzte nationale Rege-
lungsvorbehalt ist von der ordre-public-Klausel der 
Artikel 66, 56 Abs. 1 EWG-Vertrag zu unterscheiden. 
Die ordre-public-Klausel gilt nicht für unterschieds-
los geltende Regelungen, sondern nur für solche 
Regelungen, die belastende Sonderregelungen für 
Ausländer sind. Solche Regelungen sind nur im 
Rahmen des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit zulässig und unterliegen 
insoweit strengeren Anforderungen. 

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte in der Recht

-

sprechung des EuGH, daß die Betätigung von Rund

-

funkveranstaltern nicht von den Regeln über die 

Freiheit des Dienstleistungsverkehrs, sondern von 
denen über die Freiheit des Warenverkehrs erfaßt 
wird. Es wird aber gelegentlich vermutet, der EuGH 
könne die zur Freiheit des Warenverkehrs entwik-
kelten Grundsätze auf den Dienstleistungsbereich 
übertragen. Im Hinblick auf die Ausstrahlung und 
Übertragung von Rundfunksendungen ist aller-
dings zu berücksichtigen, daß der EuGH insoweit 
auf Besonderheiten dieser Leistungen hingewiesen 
hat (Rs 52/79, Slg 1980, 833, 856). Im Dienstleistungs-
bereich hat der EuGH häufig auf die Besonderhei-
ten bestimmter Dienstleistungen abgestellt. 7 ) 

9. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaft sind aufgrund der Regeln des Gemein-
schaftsrechts nicht verpflichtet, die in ihren Ländern 
bestehenden Rundfunkmonopole aufzuheben. 
Auch ist den Mitgliedsstaaten gemeinschaftsrecht-
lich nicht verwehrt, die neuen Kommunikationstech-
nologien einem Monopol zu unterwerfen. 

Die Mitgliedstaaten sind durch den EWG-Vertrag 
nicht daran gehindert, einer oder mehreren Rund-
funkanstalten ausschließliche Senderechte zu ver-
leihen (EuGH Rs 155/73 Slg 74, 409, 430). Ist einem 
nationalen Rundfunkveranstalter ein ausschließli-
ches Senderecht verliehen worden, so kann das 
Recht auf grenzüberschreitende Sendungen in den 
betroffenen Mitgliedsstaaten von einem ausländi-
schen Sender nicht in Anspruch genommen wer-
den. 

Eine Pflicht zur Liberalisierung von Hörfunk und 
Fernsehen und damit etwa ein Anspruch auf Veran-
staltung von privatem Rundfunk ergibt sich auch 
nicht aus der Niederlassungsfreiheit des Artikel 52 
EWG-Vertrag, wenn den eigenen Staatsangehöri-
gen ein solcher Anspruch nicht eingeräumt ist. 

Im Rahmen der im EWG-Vertrag vorgesehenen 
Rechtsmacht zur Errichtung von Monopolen ist es 
gemeinschaftsrechtlich auch möglich, die Nutzung 
der neuen Kommunikationstechnologien einem 
Monopol zu unterwerfen. 

10. Der grenzüberschreitende Werbefunk darf auch 
nach europäischem Gemeinschaftsrecht an die je-
weiligen nationalen Werbegrundsätze gebunden 
werden, wenn dies weder zu formellen noch zu 
materiellen Diskriminierungen führt. 

Bisher gibt es keine besonderen Regeln über die 
Einstrahlung von Werbesendungen. Für Werbesen-
dungen gilt die Freiheit des Dienstleistungsver-
kehrs einschließlich des nationalen Regelungsvor- 

7) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sind der Auffas-
sung, daß hier ergänzend noch folgendes ausgeführt 
werden muß: Da nach der Rechtsprechung des EuGH 
den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen über die 
Freiheit des grenzüberschreitenden Verkehrs unter-
liegt, muß es als zwingend angesehen werden, die EG 
bei allen Vereinbarungen als einheitlichen Rechtskör-
per zu betrachten und auf nationaler, medienpolitischer 
Ebene so zu verfahren. 
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behalts. Insoweit hat der EuGH entschieden, daß 
ein Verbot von Werbesendungen durch das Allge-
meininteresse gerechtfertigt sein kann (Rs 52/79, 
Slg 1980, 833, 856). In diesem Zusammenhang ist 
auch entschieden worden, daß ein Mitgliedsstaat, 
der ein allgemeines Verbot der Werbung im Fernse-
hen verfügt hat, gemeinschaftsrechtlich nicht ver-
pflichtet ist, die Einleitung ausländischer Fernseh-
werbung in das in seinem Gebiet gelegene Kabel-
netz zuzulassen. Eine offene Frage ist, ob aus dem 
Urteil gefolgert werden kann, daß ein solcher Mit-
gliedsstaat zur Sicherung des Verbots der Werbung 
im Fernsehen auch die direkte Einstrahlung von 
Fernsehwerbung zum direkten Empfang oder sogar 
den Empfang im Gebiet des technischen spillover 
unterbinden darf. A 24) 

11. Von dem nationalen Regelungsvorbehalt sind 
grundsätzlich solche inhaltlichen Beschränkungen 
der Betätigung von Rundfunkveranstaltern erfaßt, 
die im Allgemeininteresse liegen und nach deut-
schem Recht vorgesehen werden dürfen. 8 ) 

Die Reichweite des nationalen Regelungsvorbe-
halts läßt sich schwer abstrakt umschreiben. Es 
gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß die 
nach deutschem Verfassungsrecht gegenwärtig zu-
gelassenen Regelungen der Programmbetätigung 
nicht von dem nationalen Regelungsvorbehalt er-
faßt sind. Zu erwähnen sind insoweit insbesondere 
die allgemeinen strafrechtlichen Regelungen, aber 
auch besondere Regelungen des Urheber-, Persön-
lichkeits-, Jugend- und Datenschutzrechts sowie Re-
gelungen über Sorgfalts- und Wahrheitspflichten. 
Im Hinblick auf urheberrechtliche Regelungen hat 
der EuGH entschieden, daß bei Verstößen gegen 
Urheberrechte Beschränkungen bei der Einleitung 
von Rundfunksendungen in Kabelsysteme zulässig 
sind (Rs 62/79 Slg 1980, 881 ff.). Diese Rechtspre-
chung wird etwa wichtig, wenn der Inhaber des Ur-
heberrechts das Nutzungsrecht (Senderecht) nur 
für einen Teil des gemeinsamen Marktes einge-
räumt hat, die Sendung aber in einem anderen Teil 
erfolgen soll. 

12. Die in deutschen Rechtsnormen zur Ausgestaltung 
der Organisationsstruktur von Rundfunkveranstal-
tern enthaltenen Regelungen sind auf ausländische 
Rundfunkveranstalter, die ihren Sitz im Ausland ha-
ben, nicht anwendbar. Die Einstrahlung eines auf 
die Bevölkerung des Sitzlandes des ausländischen 
Rundfunkveranstalters ausgerichteten Rundfunk-
programms in das Bundesgebiet darf — vorbehalt-
lich der Beachtung der allgemeinen Gesetze und 
der Grundrechte — nicht unterbunden oder behin-
dert werden. 

Umstritten ist, ob dieser Grundsatz auch auf Rund

-

funkveranstalter anzuwenden ist, die Programme 

8) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker halten hier fol-
gende Ergänzung für erforderlich: Hierbei ist der be-
sondere Stellenwert zu berücksichtigen, der der Infor-
mationsfreiheit nach deutschem Recht zukommt. 

speziell auf die deutsche Bevölkerung ausrichten, 
die aber den Bindungen des deutschen Rechts da-
durch ausweichen, daß sie ihren Sitz außerhalb der 
Bundesrepublik nehmen. 9 ) 

Während die Einstrahlung eines auf die Bevölke-
rung des Sitzlandes eines ausländischen Rundfunk-
veranstalters ausgerichteten Rundfunkprogramms 
in das Bundesgebiet als rechtlich und politisch un-
problematisch angesehen wird, herrscht Streit dar-
über, ob die Bundesrepublik sich dagegen wehren 
darf, daß ausländische Rundfunkveranstalter ihre 
Programme speziell auf die deutsche Bevölkerung 
ausrichten, ohne daß sie den Bindungen des deut-
schen Rechts unterworfen sind. Die Befürworter ei-
ner Regelungsbefugnis verweisen darauf, daß sol-
che Programme ihrer Funktion nach inländischen 
Programmen vergleichbar sein können und daß 
ihre Ausstrahlung auf längere Sicht die Funktions-
fähigkeit des deutschen Mediensystems gefährden 
könne. Betont wird insbesondere die Gefahr einer 
systematischen Aushöhlung der wirtschaftlichen 
Grundlagen der Medien (Abzug von Werbung, Ur-
heber- und Übertragungsrechten u. ä.). Soweit dem-
entsprechend Abwehrmaßnahmen für verfassungs-
mäßig gehalten werden, wird dies unter Berufung 
auf den Regelungsvorbehalt des Gesetzgebers für 
das Rundfunkwesen gerechtfertigt. Da die vom 
Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß 
anerkannten Regeln des deutschen Rundfunk-
rechts nicht gegen die Informationsfreiheit des Ar-
tikel 5 Abs. 1 Satz 1 GG verstießen, werde die Infor-
mationsfreiheit nicht verletzt, wenn Vorkehrungen 
zur Abwehr von Gefährdungen des deutschen Me-
diensystems geschaffen würden. Gegen eine solche 
Auffassung wird vorgebracht, daß rechtserhebliche 
Gefährdungen der Funktionsfähigkeit des deut-
schen Medienwesens durch ausländische Sender zu 
befürchten seien und daß vor allem die Informa-
tionsfreiheit einen Vorrang vor beschränkenden 
Regelungen habe. 

Soweit anerkannt wird, daß Gefährdungen des 
deutschen Mediensystems abgewehrt werden dür-
fen, wird die Bundesrepublik als berechtigt angese-
hen, darauf hinzuwirken, daß der ausländische 
Staat die Einstrahlung von Sendungen in das deut-
sche Gebiet unterbindet (Regelung auf der Sender-
seite). Dies könne in gemeinschaftsrechtlichen bzw. 
völkerrechtlichen (bi- oder multilateralen) Rechts-
akten abgesichert werden. Als zulässig werden in-
soweit aber auch Maßnahmen auf der Empfänger-
seite angesehen, z. B. das Verbot der Einspeisung 
solcher Sendungen in Kabelanlagen. A25) 

13. Im europäischen Bereich, insbesondere im Rahmen 
des Europarates, gibt es gegenwärtig Bemühun-
gen, die auf den Abschluß einer europäischen 

9) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sprechen sich da-
für aus, Absatz 2 wie folgt zu formulieren: Dieser 
Grundsatz wird mit einer politisch zweckgerichteten ju-
ristischen Argumentation erst bestritten, seit das Pro-
jekt zwischen RTL und deutschen Zeitungsverlegern 
politisch diskutiert wird. 
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Rundfunk- bzw. Medienkonvention gerichtet sind. 
Regelungsaktivitäten gibt es auch im Bereich des 
Europäischen Parlaments und der EG-Kommis-
sion. 10 ) 

Die Bemühungen um eine multilaterale Regelung 
der Probleme des grenzüberschreitenden Rund-
funks sind von der Bundesrepublik vor allem auf 
den Abschluß einer europäischen Rundfunkkonven-
tion gerichtet worden. Die deutsche Initiative zielte 
darauf, einerseits den Grundsatz der Freiheit des 
grenzüberschreitenden Informationsflusses zu ver-
ankern, andererseits aber auch das verfassungs-
rechtliche Gebot einer positiven Ordnung der Rund-
funkfreiheit zu verwirklichen. Die Aktivitäten der 
Bundesregierung sind bisher darauf ausgerichtet 
gewesen, den Gefahren der Fremdkommerzialisie-
rung und der Aushöhlung nationaler Medienstruk-
turen zu begegnen. 11 ) Die Bemühungen um den Ab-
schluß einer europäischen Rundfunkkonvention 
waren bisher vornehmlich am Satellitenrundfunk 
orientiert. Andere Fragen des grenzüberschreiten-
den Informations- und Kommunikationsflusses 
standen nicht im Zentrum dieser Aktivitäten, so 
insbesondere Bildschirmtext oder gar neue Techno-
logien wie Kabeltext. 

Das Europäische Parlament hat am 12. März 1982 
eine „Entschließung zu Rundfunk und Fernsehen in 
der Europäischen Gemeinschaft" verabschiedet, in 
der sie die Kommission aufgefordert hat, einen Me-
dienbericht vorzulegen, der den Organen der Ge-
meinschaft als Entscheidungshilfe dienen kann. 
Ferner ist neben anderem auch die Schaffung eines 
europäischen Fernsehprogramms befürwortet wor-
den. Auch ist die EG-Kommission aufgefordert wor-
den, eine europäische Rundfunk- und Fernsehrah-
menordnung zu erarbeiten, die u. a. den Jugend-
schutz und den Einsatz von Werbung auf Gemein-
schaftsebene erfassen soll. 

Im Juli 1982 hat in Paris eine Regierungskonferenz 
von sechs europäischen Staaten unter Einschluß 
der Bundesrepublik stattgefunden, in der über au-
diovisuelle Zusammenarbeit gesprochen wurde. Die 
Teilnehmerstaaten haben ihre Absicht bekräftigt, 
eine engere Zusammenarbeit der europäischen 
Staaten, insbesondere im Bereich von Satelliten- 

10) Nach Auffassung von Abg. Linsmeier und Prof. Dr. 
Ricker ist die Feststellung wie folgt zu ergänzen: 
Ein Regelungsbedarf in Richtung einer europäischen 
Rundfunk- bzw. Medienkonvention besteht jedoch 
nicht. 

11) Abg. Linsmeier und Prof. Dr. Ricker sprechen sich da-
für aus, diesen Satz wie folgt zu formulieren: 
Die vorausgehenden Bundesregierungen der sozialli-
beralen Koalition sahen Gefahren in der von ihnen 
sogenannten Fremdkommerzialisierung und Aushöh-
lung nationaler Medienstrukturen. Solche Gefahren 
entbehren jedoch jeder Grundlage. Darüber hinaus hat 
die Blockade der vorausgegangenen Bundesregierung 
im Medienbereich zu Überlegungen internationaler 
Kooperation zwischen deutschen Verlegern und aus-
ländischen Rundfunkanstalten geführt. Die Koalition 
der Mitte hält es nicht für sachgerecht, die Verleger 
aus der Bundesrepublik durch innere Blockade ins 
Ausland abzudrängen. 

fernsehen, Kabelfernsehen, Film und AV-Medien 
anzustreben. 

3.1.5 Grundsätzliche Aspekte zur politischen Gestal-
tung von Nutzungsmöglichkeiten und Auswirkun-
gen 

1. Nutzungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken, Er-
leichterungen und Belastungen ergeben sich nicht 
zwangsläufig durch die neuen luK-Techniken, son-
dern durch die Art und Weise, wie sie genutzt und 
eingesetzt werden. Sie sind vor allem auch abhän-
gig von den organisatorischen, rechtlichen und so-
zialen Bedingungen, die wiederum selbst das Er-
gebnis von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen, aber auch betrieblichen und individuel-
len Entscheidungsprozessen sind. 

Über die beiden folgenden Absätze konnte kein Ein-
vernehmen erzielt werden. Ein Teil der Mitglieder 
der Kommission sprach sich für den Text im ersten 
Absatz aus, einer anderer Teil der Kommissions-
mitglieder gab dem Text im zweiten Absatz den 
Vorzug: 

# # Weil neue IuK-Techniken besonders leistungs-
fähig und kostengünstig sein werden und wegen 
der vielfältigen Möglichkeiten, verschiedene techni-
sche Lösungen zu koppeln, bieten diese technischen 
Entwicklungen einen besonders großen Handlungs-
spielraum. Die neuen IuK-Techniken haben im Ver-
gleich zu anderen technischen Entwicklungen ein 
um Größenordnungen geringeres Gefährdungspo-
tential für Gesundheit und Umwelt. Andererseits 
können sie, wie man an den Entwicklungen in der 
Vergangenheit feststellen kann, tiefgreifend die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Verhältnisse beeinflussen. 

Die neuen IuK-Techniken sind besonders leistungs-
fähig und kostengünstig. Sie schaffen vielfältige 
Möglichkeiten, verschiedene technische Lösungen 
zu koppeln und eine Vielfalt von Nutzungen bereit-
zustellen. Die IuK-Techniken haben im Vergleich 
zu vielen anderen technischen Entwicklungen ein 
geringeres Potential zur Gefährdung von Gesund-
heit und Umwelt. Andererseits ist zu berücksichti-
gen, daß sie tiefgreifend die wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen Verhält-
nisse beeinflussen und dadurch neben Chancen 
auch Gefährdungen auslösen können.# # 

Wie dieser politisch-gesellschaftliche Gestaltungs-
spielraum durch konkrete Maßnahmen ausgefüllt 
werden soll und welche Zielkriterien dabei vorran-
gig zu verfolgen sind, darüber gibt es unter den Mit-
gliedern der Kommission unterschiedliche Ansich-
ten, die einander im folgenden gegenübergestellt 
werden: 

a) Position der CDU/CSU 

b) Position der SPD 

c) Position der FDP 
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Die Sachverständigen haben davon abgesehen, ihre 
Positionen an dieser Stelle ausdrücklich zu bezeich-
nen. 

zu a) 

Ziel der Arbeit dieser Enquete-Kommission ist es, 
festzustellen, welche Nutzungs- und Anwendungs-
möglichkeiten sich aus den IuK-Techniken ergeben. 
Außerdem soll herausgefunden werden, wie die in 
den neuen IuK-Techniken liegenden Chancen sinn-
voll genutzt und die möglichen Risiken, die aus 
jeder Technik bei falscher Anwendung erwachsen, 
minimiert werden können. 

Jede technische Innovation und damit jeder techni-
sche Wandel bringt Veränderungen im Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem eines Landes. Für 
ein technisch hochentwickeltes Land wie die Bun-
desrepublik Deutschland sind technische Neuerun-
gen notwendige Voraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum, internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
Vollbeschäftigung und Erhaltung eines hohen Le-
bensstandards. 

Die gesellschaftliche Diskussion um den Innova-
tionsschub „IuK-Technik" und „Mikroelektronik" 
ist keineswegs neu oder einmalig, denn zu Beginn 
jeder neuen technischen Epoche gab es kontroverse 
Auseinandersetzungen um die Einführung der je-
weiligen technischen Innovation. Es ist auch kei-
nesfalls überraschend, daß gerade Innovationen auf 
dem Gebiet des Kommunikationswesens eine be-
sonders heftige Diskussion auslösen. Neue Kommu-
nikationsmittel werden deshalb häufig skeptisch 
beurteilt, weil sie — das gilt zumindest für die Ver-
gangenheit — Kommunikation von wenigen Sen-
dern zu vielen Empfängern ermöglichten. Bei den 
neuen IuK-Techniken wird dieses „Einbahnstraßen-
system" größtenteils aufgehoben: durch die vielfäl-
tigen neuen Übertragungswege und die Kostende-
gression bei den technischen Hilfsmitteln für die 
Produktion neuer Programme. Künftig hat jeder-
mann die Chance, sowohl aktiv als Sender wie auch 
passiv als Empfänger aufzutreten. 

Ein weiterer Vorbehalt gegen technische Neuerun-
gen resultiert aus den immer geringer werdenden 
Anpassungszeiten der Gesellschaft, wobei das Aus-
maß der Veränderungen immer weitreichender 
wird. Die Steinzeit dauerte mehrere hunderttaus-
end Jahre, die Bronzezeit mehrere tausend Jahre 
und das Industriezeitalter wird schon nach gut 250 
Jahren in Kürze vom Informationszeitalter abgelöst 
werden. Die Informationstechnik wird dann nahezu 
alle Lebensbereiche erfaßt haben. 

Die heutige gesellschaftliche Diskussion wird nicht 
so sehr von der Innovation selbst gespeist, obwohl 
die Technik mittlerweile einen Grad an Kompli-
ziertheit erreicht hat, der es für den Normalbürger 
schwierig macht, Hintergründe und Zusammen-
hänge zu begreifen, sondern aus den Einsatzmög-
lichkeiten und vermuteten Auswirkungen neuer 
Techniken. 

Dabei konzentriert sich die Diskussion um die 
neuen IuK-Techniken bedauerlicherweise auf zwei 

Reizthemen: Die Auswirkungen auf die Arbeits-
plätze und die Einführung privatrechtlichen Fern-
sehens. 

Diese vorwiegend unter ideologischen Vorbehalten 
geführte Auseinandersetzung geht am eigentlichen 
Probleminhalt insofern vorbei, als dabei oft „verges-
sen" wird, daß die Technik kein Eigenleben besitzt, 
sondern daß in deren Mittelpunkt der Mensch als 
Gestalter steht. Wenn es zu Fehlentwicklungen 
kommt, dann liegt dies nicht an der Technik, son-
dern am Versagen des Menschen. Die Technik an 
sich ist neutral. Gerade die neuen IuK-Techniken 
sind äußerst flexibel und enthalten eine Reihe alter-
nativer Optionen und eröffnen damit einen beson-
ders großen Handlungsspielraum. Technik ist nicht 
von sich aus „gut" oder „böse", „Fluch" oder „Segen", 
nicht nur „Alles" oder „Nichts", „Heilbringer" oder 
„Großer Bruder". Die Chancen und Risiken ergeben 
sich vielmehr aus der Anwendung und dem Ge-
brauch der Technik. Wir müssen die technische 
Weiterentwicklung der IuK-Techniken als Chance 
begreifen und sie als Werkzeug einsetzen, das sich 
zu unser aller Vorteil auswirken kann. 

Bei der Gestaltung der neuen IuK-Techniken betre-
ten wir kein völliges Neuland, denn viele als „Neue 
Medien" qualifizierte Innovationen sind lediglich 
technische Weiterentwicklungen gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel. Satellit und Kabel ermögli-
chen z. B. nur neue und etwas modifizierte Formen 
der Übermittlung von Daten, Texten und Bildern. 
Bildplatte und Videorekorder sind nur neuartige 
leistungsfähigere Speicherformen. Andere „Neue 
Medien" resultieren aus der neuartigen Kombina-
tion traditioneller Techniken. So ist z. B. am Bild-
schirmtext weder der Bildschirm neu, noch die elek-
tronische Speicherung von Daten, sondern nur die 
Kombination dieser Mittel unter Nutzung des her-
kömmlichen Telefonnetzes. 

Diese technischen Weiterentwicklungen im Me-
dienbereich werfen natürlich Fragen auf, denen 
sich die politischen Gestalter stellen müssen. So ist 
z. B. dringend erforderlich, daß die rechtlichen Rah-
menbedingungen an die Entwicklung der neuen 
Übertragungstechniken angepaßt werden. Im 
Rundfunkbereich müssen die einschränkenden Re-
gelungen, die aufgrund der Frequenzknappheit er-
dacht wurden, einer sorgfältigen Prüfung unterzo-
gen werden. Die neuen Techniken verlangen u. a. 
auch neue Definitionen als Voraussetzung zur Er-
klärung von Zuständigkeiten und für rechtliche 
Rahmenbedingungen. Eine der Grundsatzfragen 
wird dabei lauten: Welche neuen Medien müssen 
dem Rundfunkbegriff zugeordnet werden und wel-
che nicht? 

In all diesen Medienfragen wird es künftig auf eine 
umfassende Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern ankommen. 

Die verschiedenen Stellungnahmen der Enquete

-

Kommission haben außerdem gezeigt, daß die tech-
nischen Entwicklungen im IuK-Bereich weitrei-
chende Folgen für den Arbeitsmarkt haben, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität der 
Arbeitsplätze angeht. Es wird teilweise zu Rationa- 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

lisierungen kommen, die zum Erhalt der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind, und es 
werden ganz neue Produkte entwickelt, die neue 
Arbeitsplätze schaffen und sichern. 

Um möglichst alle Chancen der IuK-Techniken zu 
nutzen und die vorstellbaren Risiken zu minimie-
ren, sind gemeinsame Initiativen der Politiker, ge-
sellschaftlicher Gruppen, Gewerkschaften, Kirchen, 
Wissenschaften, Behörden, Unternehmen und nicht 
zuletzt des einzelnen notwendig. Dabei geht es 
längst nicht mehr um ein „Ja" oder „Nein" zu den 
neuen IuK-Techniken, sondern um die Frage: 
Kommt unser „Ja" zu den technischen Entwicklun-
gen noch rechtzeitig, um die Bundesrepublik 
Deutschland nicht zu einer technologischen Mu-
seumsinsel verkümmern zu lassen? Eine Politik des 
Regelungsperfektionismus hilft uns bei den anste-
henden Problemen nicht weiter. Wir müssen die be-
reits heute bestehenden Rahmenbedingungen auf 
ihre Anwendbarkeit für die neuen Techniken über-
prüfen und entsprechend fortschreiben. Oberstes 
Ziel muß dabei eine „Gesellschaft mit menschli-
chem Gesicht" bleiben, die Verbesserung des Infor-
mations- und Meinungsaustauschs, mehr Bürger-
nähe und größere Vielfalt. 

Eine Blockade der neuen IuK-Techniken hätte — 
und da waren sich nahezu alle Gutachter einig — 
verheerende Folgen für die gesamte deutsche 
Volkswirtschaft. Der heute bereits vorhandene 
Rückstand bei spitzentechnologischen Produkten 
zu den USA und Japan würde zum unüberwindba-
ren Graben anwachsen. Für ein hochindustrialisier-
tes Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das 
rohstoff- und energiearm ist, wo viele Menschen auf 
engem Raum leben, sind die neuen IuK-Techniken 
als technisches und wirtschaftliches Betätigungs-
feld wie geschaffen. Sie helfen Rohstoffe und Ener-
gie sparen und haben im Vergleich zu anderen tech-
nischen Entwicklungen ein um Größenordnungen 
geringeres Gefährdungspotential für Gesundheit 
und Umwelt. Der Rohstoff „Information" steht in 
unbegrenzten Mengen zur Verfügung. Durch seine 
Verwendung wird er nicht verknappt, sondern so-
gar vermehrt. 

Viele unserer Probleme, vor allem die wirtschaftli-
che Rezession und die Arbeitsmarktbelastungen, 
sind nicht das Resultat der Nutzung neuer Techno-
logien, sondern Folge nicht erkannter und nicht ge-
nutzter Chancen (z. B. Kopiergeräte, Taschenrech-
ner). Die vielfach gefürchteten „Jobkiller" haben in 
der Vergangenheit oft genau das Gegenteil der er-
warteten Wirkungen gebracht. So sind z. B. im Bil-
dungsbereich seit der Einführung der elektroni-
schen Datenverarbeitung mehr Menschen beschäf-
tigt als vor dieser „Rationalisierungsmaßnahme". 

Die folgende Bestandsaufnahme versucht, die hier 
nur kurz skizzierten Aspekte in ihrer ganzen Viel-
falt zu beschreiben. 

zu b) 

Ziel der Enquete-Kommission ist es, die Auswirkun

-

gen der neuen IuK-Techniken als Folge je unter

-

schiedlicher Rahmenbedingungen zu erkennen. Die 
organisatorischen, rechtlichen und sozialen Rah-
menbedingungen unterliegen dem Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers, der Exekutive und 
auch der Tarifpartner. Der technisch Wandel muß 
nicht und darf nicht dem Wildwuchs überlassen 
bleiben. Dort, wo Belastungen erkannt werden, gilt 
es, Gegensteuerungsmaßnahmen zu entwickeln. 
Prinzip sollte es sein, derartige Maßnahmen nicht 
erst dann zu ergreifen, wenn „das Kind bereits in 
den Brunnen gefallen ist"; vielmehr sollten bereits 
gravierende Anzeichen für Gefährdungen und Bela-
stungen Anlaß genug sein, um sich um vorbeugende 
Abhilfe zu bemühen. Denn keine der Auswirkun-
gen, die im folgenden Berichtsteil im einzelnen er-
läutert werden, ergeben sich quasi automatisch aus 
den IuK-Techniken selbst. 

Bereits beim Aufbau der Technischen Infrastruktur 
sind unterschiedliche Vorgehensweisen mit je un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Ergebnissen 
denkbar. So vertritt in erster Linie die SPD die Auf-
fassung, die knappen volkswirtschaftlichen Res-
sourcen sollten gezielt so eingesetzt werden, daß 
damit ein wirklicher Beitrag zur Verbesserung der 
gesellschaftlichen Kommunikation und der Lebens-
qualität im Arbeitsbereich sowie zur Sicherung der 
wirtschaftlichen und sozialen Lage geleistet werden 
kann. Sie hält dies vornehmlich im Aufbau eines 
dialogfähigen Netzes, daß eine neue Qualität der 
Kommunikation eröffnet, da jeder Teilnehmer mit 
jedem in Wort, Schrift und Bild in Verbindung tre-
ten kann, gewährleistet. Gegen dieses Konzept der 
aktiven Kommunikation steht die Auffassung zum 
Beispiel des derzeitigen Bundespostministers, öf-
fentliche Gelder sollten auch lediglich zur Förde-
rung der passiven Kommunikation, d. h., zur Ver-
mehrung von Fernsehprogrammen ausgegeben 
werden. 

Soweit IuK-Techniken im Medien- und Kulturbe-
reich eingesetzt werden können, ist ebenfalls zu er-
warten, daß die rechtlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen entscheidend sowohl das zu-
sätzliche Programm- und Diensteangebot prägen 
werden, als auch das bereits vorhandene Medienan-
gebot verändern werden. Die SPD möchte an der 
gewachsenen „publizistischen Gewaltenteilung" 
zwischen öffentlich-rechtlich organisiertem und ge-
meinwirtschaftlich finanziertem Hör- und Fernseh-
funk einerseits und dem privat-rechtlich organisier-
ten und finanzierten Medienbereich im übrigen 
(Presse, Speichermedien, Fernsehproduktion) auch 
weiterhin festhalten. Hierin sieht sie auch zukünf-
tig die beste Gewähr für ein pluralistisches Mei-
nungsspektrum, für Staatsfreiheit der Massenme-
dien und für Sicherung auch des kulturellen Auf-
trags des Rundfunks. Unter den Bedingungen der 
Kommerzialisierung sieht sie die Ziele: Erhaltung 
der Meinungsvielfalt, Sicherung der Werbeeinnah-
men für die Presse bei gleichzeitiger Verhinderung 
von publizistischer Machtzusammenballung, wie sie 
bei einer Verlegerbeteiligung die Folge wäre, ge-
fährdet. Dagegen hält die CDU kommerzielle Rah-
menbedingungen für Funk und Fernsehen für eine 
geeignetere Fortentwicklung im Medienbereich. 
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Sofern überhaupt ein Satellit zur Fernsehversor-
gung eingesetzt werden wird, kann seine Nutzung 
für den internationalen Informationsfluß bei unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen sehr unter-
schiedliche Auswirkungen auf nationale Medien-
und Kulturlandschaften haben. Nach SPD-Auffas-
sung soll der internationale Informationsfluß mit 
Hilfe einer Medienkonvention nach folgenden Prin-
zipien geprägt sein: Förderung der Kenntnis ande-
rer Kulturen, bessere Verständigung der Völker, 
Stärkung der kulturellen Vielfalt, gleichberechtigte 
und gegenseitige Kooperation, wechselseitiger Re-
spekt vor den nationalen Entscheidungen zur Ord-
nung der jeweiligen Medienstrukturen. Andere 
möchten auch den internationalen Medienaus-
tausch dem freien Spiel des Marktes unterwerfen, 
wodurch dann auch nationale Medienstrukturen ge-
fährdet werden. Die Rahmenbedingungen sind ent-
scheidend für den Schutz unserer Medienstruktu-
ren. 

Die Darlegungen vor der Enquete-Kommission ha-
ben gezeigt, daß auch im Arbeits- und Berufsleben 
erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, wobei 
je nach organisatorischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen Risiken und Chancen unterschiedlich 
auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt sind. 
Aufgrund der erheblichen möglichen Veränderung 
innerbetrieblicher Strukturen als Folge der IuK-
Techniken hält die SPD die Ausweitung der Mitbe-
stimmung auf Planung, Einführung, Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsinhalte bei neuen IuK-Techniken 
sowie Verbesserungen beim Datenschutz für Ar-
beitnehmer für erforderlich. Um zu vermeiden, daß 
die Risiken der zu erwartenden Rationalisierungs-
effekte und Unsicherheiten über das Ausmaß der 
Arbeitsplatzverluste einseitig von den Arbeitneh-
mern zu tragen sind, werden Arbeitszeitverkürzun-
gen unabweisbar sein. Ohne derartige Begleitmaß-
nahmen, zu denen auch z. B. Verbesserungen beim 
Kündigungsschutz, Abgruppierungsschutz, Pausen-
regelungen u. ä. gehören, werden die Risiken und 
Chancen des Technikeinsatzes sicherlich anders 
verteilt sein. Der Einrichtung von Heim- und Fern-
arbeitsplätzen ist entgegenzuwirken, soweit die 
Vorteile für die Heimarbeiter bzw. für die Arbeit-
nehmer nicht eindeutig sind und nicht überwiegen. 
Überdies ist ein Rahmen für die Ausgestaltung sol-
cher Arbeitsplätze abzustecken, um sicherzustellen, 
daß die Belange der Heimarbeiter/Arbeitsplätze ge-
sichert werden. Dabei ist insbesondere anzustreben, 
daß die betroffenen Personen Arbeitnehmer im 
Sinne des Arbeitsrechts bleiben. 

Beschränkender Begleitmaßnahmen bedarf es auch 
bei den Personalinformationssystemen, um sicher-
zustellen, daß Informationssysteme in Betrieben 
und der öffentlichen Verwaltung nur in einer Weise 
eingesetzt werden, die das Machtungleichgewicht 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nicht 
weiter zu Lasten der Arbeitnehmer verändert, und 
die den Persönlichkeitsschutz aller im Betrieb Be-
schäftigten sichert. 

Ein anschauliches Beispiel für Ansätze, den Einsatz 
von IuK-Techniken im Arbeitsleben zu begleiten, 
sind die „Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeits

-

plätze im Bürobereich". Hier ist es für den Hard-
ware-Bereich gelungen, Belastungen für Arbeitneh-
mer zu vermindern. Allerdings sind in den Sicher-
heitsregeln — aufgrund unterschiedlich bewerteter 
Forschungsergebnisse — die psychischen Belastun-
gen nicht berücksichtigt. Wenn künftighin auch die 
vermehrt zu erwartenden psychischen Belastungen 
— auch z. B. als Folge unbefriedigender Arbeitsor-
ganisation — eingegrenzt werden sollen, wird eine 
entsprechende Forschreibung dieser Regelungen 
notwendig sein. Auch wird die Forschung intensi-
viert werden müssen. 

Inwieweit der Einsatz von IuK-Techniken in der 
Verwaltung das Verhältnis zwischen Bürger und 
Verwaltung verschlechtert, hängt ebenfalls von den 
Rahmenbedingungen ab: Insbesondere davon, in 
welchem Umfang IuK-Techniken das Verwaltungs-
handeln standardisieren, inwieweit die Verwal-
tungsverfahren durchschaubar bleiben, ob und in 
welchem Umfang persönliche Beratungsmöglich-
keiten ersetzt werden, und wie der Datenschutz den 
Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen 
regelt. 

Ein wichtiges politisches Gestaltungsfeld der näch-
sten Jahre und Jahrzehnte wird die Frage sein, wie 
die wachsende Freizeit, die j a auch Folge der An-
wendung zeitsparender IuK-Techniken sein wird, 
sinnvoll gestaltet werden kann, und wie Defizite an 
zwischenmenschlicher Kommunikation in Arbeits-
und Lebensorganisation zumindest im Freizeitbe-
reich aufgefangen werden können. Hier wird mit 
geeigneten Mitteln gegenzusteuern sein, um die 
wachsende Freizeit nicht der kommerziellen Frei-
zeitindustrie zu überlassen. 

Insgesamt ist ein technologiepolitischer Bürger-
dialog sinnvoll. Wegen der umfassenden Bedeutung 
und der Irreversibilität einer informations- und 
kommunikationstechnischen Infrastruktur für alle 
Lebensbereiche und der prinzipiellen Unsicherhei-
ten über die Folgen jeder Entscheidung sollten poli-
tischen Entscheidungen eine umfassende Aufklä-
rung der Bevölkerung und ein Dialog mit den Be-
troffenen über Alternativen vorangehen. Erst nach 
und auf der Basis einer umfassenden Aufklärung 
der Bevölkerung über Entscheidungsalternativen 
und nach einer ausführlichen Diskussion der daran 
geknüpften Erwartungen über Chancen und Risi-
ken sowie über deren Verteilung sollten die politi-
schen Entscheidungen getroffen werden. 

zu c) 

Ziel der Enquete-Kommission ist es nicht nur, die 
Auswirkungen der neuen IuK-Techniken als Folge 
unterschiedlicher Rahmenbedingungen zu erken-
nen und darzustellen, sondern gleichzeitig zu unter-
suchen, welche Chancen und Möglichkeiten sie 
beinhalten, welche Techniken als Folge der interna-
tionalen wirtschaftlichen und technischen Verflech-
tung sich in der Bundesrepublik unabhängig davon 
durchsetzen werden, ob sie wünschenswert sind 
und schließlich Vorschläge dazu machen, in wel-
chen Bereichen und in welchem Umfange politische 
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Entscheidungen notwendig sind, um negative Aus-
wirkungen neuer Techniken zu verhindern oder 
doch wenigstens zu begrenzen. Dabei kann es nicht 
die Aufgabe des Staates sein, Entscheidungen zu 
treffen, die auch dem Markt selbst und damit den 
Wirtschaftssubjekten überlassen bleiben können, 
die auch die Folgen ihrer Handlungen und Unter-
lassungen zu tragen haben. Es kann auch nicht 
Sache des Staates sein, technische Entwicklungen 
grundsätzlich zu behindern. Es kommt vielmehr 
darauf an, sich auf diejenigen Entscheidungen zu 
beschränken, die notwendig sind, um bestimmte 
Grundlagen unserer rechtlichen, gesellschaftlichen 
und sozialen Ordnung zu erhalten. Dazu gehört u. a., 
daß das Gleichgewicht zwischen dem öffentlich

-

rechtlich organisierten und über Gebühren finan-
zierten Hör- und Fernsehfunk einerseits und der 
privatrechtlich organisierten und marktwirtschaft-
lich finanzierten Presse andererseits erhalten 
bleibt. 

Darum muß es verhindert werden, daß durch Ver-
schiebung der Wettbewerbsverhältnisse am Werbe-
markt publizistische Machtzusammenballungen 
entstehen. Die FDP geht davon aus, daß infolge der 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung auch 
private Veranstalter in den vom Bundesverfas-
sungsgericht aufgezeigten Grenzen im Bereich von 
Hör- und Fernsehfunk zukünftig tätig werden. Sie 
ist allerdings der Auffassung, daß diese Entwick-
lung ohne öffentlich-rechtliche Kontrolle zu publizi-
stischen Machtzusammenballungen ebenso führen 
würde, wie zu einer drastisch beschleunigten Kon-
zentration im Bereich der Presse. 

Die FDP stimmt der Auffassung zu, daß zur Siche-
rung der internationalen Kommunikation eine Me-
dienkonvention sinnvoll wäre, die zunächst im euro-
päischen Rahmen verwirklicht werden könnte. Der 
beherrschende Grundsatz dieser Konvention sollte 
es sein, daß der freie Informationsfluß über die 
Grenzen hinweg nicht behindert werden sollte. 

Es ist schon jetzt abzusehen, daß die neuen IuK-
Techniken tiefgreifende Auswirkungen auf das Ar-
beits- und Berufsleben haben werden, daß Freizeit-
verhalten wesentlich beeinflussen und schließlich 
besondere Entscheidungen zur Wahrung der Privat-
sphäre im Sinne des Datenschutzes erforderlich 
machen werden. Bund und Länder bleiben aufgeru-
fen, auch ihre verfassungsmäßigen Zuständigkeiten 
auf dem Bereich der neuen Medien vorurteilsfrei zu 
erörtern, um ihrer Verpflichtung gerecht zu werden, 
für eine gleichmäßige Entwicklung der Lebensver-
hältnisse in der Bundesrepublik zu sorgen. Ange-
sichts der tiefgreifenden Auswirkungen medienpo-
litischer Entscheidungen auf fast alle Lebensberei-
che muß das Auseinanderfallen medienpolitischer 
Zielvorstellungen zwischen den einzelnen Bundes-
ländern, aber auch in ihrem Verhältnis zum Bund, 
mit wachsender Sorge betrachtet werden. 

Es ist Aufgabe der Kommission, auch hierzu reali-
stische Vorschläge zu entwickeln. Die FDP bedau-
ert es daher, daß die Länder das Angebot zur Mitar-
beit in der Enquete-Kommission abgelehnt haben, 
obwohl eine Zusammenarbeit von Bund und Län

-

dern einem dringenden gemeinsamen Interesse 
entsprechen würde. 

3.2 Auswirkungen in den verschiedenen 
Bereichen 

3.2.1 Wettbewerb, Konzentration, räumliche 
Auswirkungen 

1. Bereitstellung und Nutzung einer technisch hoch-
stehenden Kommunikationsinfrastruktur ist eine 
Voraussetzung für die internationale Konkurrenzfä-
higkeit der heimischen Wi rtschaft . Vermittlungs-
netze sind wichtige Bestandteile der gesamten wirt-
schaftlichen und staatlichen Infrastruktur. 

2. Verbesserung der Informations- und Kommunika-
tionsdienste sowie sinkende Informationskosten für 
den Informationsnutzer ermöglichen höhere Markt-
transparenz und gesteigerte Wettbewerbsintensi-
tät. 

Auswirkungen der IuK-Technologien auf die Wett-
bewerbssituation der direkt oder indirekt (durch 
Substitutionseffekte) betroffenen Hersteller- und 
Anwenderbranchen sind danach zu unterscheiden, 
ob sie die internationale oder die nationale Wettbe-
werbssituation betreffen und ob sie über eine Ver-
änderung der Kostensituation oder der Absatzsitua-
tion erzeugt werden. 

Bei den betroffenen Herstellerbranchen konzen

-

trieren sich die erwarteten Wettbewerbswirkungen 
— entsprechend ihrem hohen Exportanteil und den 
in den letzten Jahren rückläufigen Weltmarktantei-
len — vor allem auf eine nachhaltige Verbesserung 
ihrer internationalen Wettbewerbssituation gegen-
über den USA und Japan einerseits, andererseits 
aber auch gegenüber den, durch staatliche Förde-
rungsprogramme in Zukunft stärker werdenden 
Konkurrenten aus Großbritannien, Frankreich so-
wie weiteren EG-Ländern. 

Bei zunehmender Konkurrenz (Zangenbewegung) 
und einem langsamer als bisher wachsenden Welt-
markt ist unter Status-quo-Bedingungen ein zuneh-
mender Wettbewerbsdruck zu erwarten. 

Diesen — in Abhängigkeit von den Rahmenbedin-
gungen — positiven oder negativen Wirkungserfah-
rungen liegen die folgenden Entwicklungen zugrun-
de: 

— Die seit Anfang der 60er Jahre erfolgte Verbes-
serung des Preis-/Leistungsverhältnisses bei 
den Basistechnologien (Mikroelektronik, opti-
sche Nachrichtentechnik und Speichertechnik) 
wird sich auch in den nächsten 10-15 Jahren 
(trotz steigender Software-Kostenanteile) relativ 
kontinuierlich fortsetzen. 

— Dadurch wird sich der Einsatz der neuen Tech-
niken in vielen Anwendungsbereichen (als Inve-
stitionsgüter, Infrastrukturgüter oder Konsum-
güter) schneller als noch vor wenigen Jahren  
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erwartet vollziehen und eine enorme Vergröße-
rung des Absatzpotentials bewirken, insbeson-
dere dadurch, daß leistungsfähige Geräte und 
Systeme nun auch für Mittel- und Kleinbetriebe 
sowie für den Privathaushalt zu akzeptablen 
Preisen angeboten werden können. 

— Eine Erschließung dieser Marktpotentiale setzt, 
neben der Fähigkeit, die erforderlichen Vorlauf-
kosten aufzubringen, voraus, daß die Vorteile 
der economies of scale voll genutzt werden (kön-
nen). Andernfalls kommen die Mengendegres-
sionseffekte nicht schnell genug zum Tragen, 
was über den wichtigen Akzeptanzfaktor „Pro-
duktpreis" zu einer Minderung der Konkurrenz-
fähigkeit und damit zu sinkenden Marktanteilen 
führt. 

— Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhanges 
ist die Aussage zu verstehen, daß der inländi-
sche Markt zu klein ist, um entscheidende Men-
gen- und Preiseffekte zu erzielen. Beispielsweise 
soll es, um ein Absinken des heute für 1 m Glas-
faserkabel zu fordernden Preises auf 0,25 DM je 
verkabelten Fasermeter zu erzielen, erforderlich 
sein, eine Gesamtmenge von jährlich 1 Mio. Fa-
ser-Kilometer je Produktionsstätte zu erreichen 
(ZVEI-Stellungnahme). Ähnliche Größenordnun-
gen gelten auch für mikroelektronische Bauele-
mente sowie für andere Produkte/Systeme im 
IuK-Herstellungsbereich. 

— Aus diesem Grund ist die deutsche IuK-Herstel-
ler-Industrie auf eine Stärkung ihrer Exportfä-
higkeit und hinreichende Weltmarktanteile (pro-
zentual und absolut) angewiesen. 

Diese Entwicklungen eröffnen für die Zukunft der 
deutschen IuK-Industrie unter Status-quo-Bedin-
gungen eher ungünstige Perspektiven. 

Eine nachhaltige Verbesserung bzw. Aufrechterhal-
tung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
IuK-Technik-Hersteller wird — außer von Verbes-
serungen der allgemeinen wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen — vor allem von einer forcier-
ten Innovationsstrategie im Bereich der Fernmel-
deinfrastruktur erwartet. 

Damit würde einerseits eine Ausweitung der inlän-
dischen Absatzpotentiale (Senkung der Stückko-
sten durch Mengendegression) und andererseits ein 
zeitlich begrenzter Innovationsvorsprung gegen-
über den wichtigsten Konkurrenzländern (Refe-
renzprojekte) erzielt. Beide Effekte zusammen kön-
nen die Exportfähigkeit der deutschen Hersteller 
verbessern. 

Darüber hinaus wird die Wettbewerbssituation der 
deutschen Hersteller von IuK-Techniken bzw. des 
Produktionsstandorts Bundesrepublik Deutschland 
auch durch den Einsatz (Anwendung) dieser Tech-
niken bei der Produktion und im Vertrieb verbes-
sert (Automatisierung der Produktion). # # Ein Teil 
der Kommissionsmitglieder vertrat hierzu die An-
sicht, daß es durch Prozeßinnovationen zu erhebli-
chen Kostensenkungen kommen könne. Infolge der 
dadurch bedingten günstigeren Kostensituation be-
stünde die Möglichkeit, Produktionskapazitäten, die 

früher aus Kostengründen in Niedriglohnländer 
verlagert worden seien, wieder zurückzuholen bzw. 
nicht weiter abwandern zu lassen. # # 

Die durch die Bereitstellung und Nutzung der 
neuen IuK-Technologien betroffenen Anwender-
branchen sind unter dem Aspekt der Wettbewerbs-
wirkungen danach zu unterscheiden, ob sie primär 
exportorientiert sind (internationale Wettbewerbs-
fähigkeit) oder hauptsächlich vom Inlandsmarkt 
abhängen (nationale Wettbewerbssituation). 

Exportorientierte Anwenderbranchen finden sich 
in der Mehrzahl beim produzierenden Gewerbe 
(u. a. Maschinenbau, metallverarbeitende Indu-
strie). Der Wettbewerbs- und Innovationsdruck ist 
im produzierenden Gewerbe generell außerordent-
lich hoch. Die rasche Anwendung von Produkt- und 
Prozeßinnovationen zur Erschließung neuer oder 
Sicherung alter Märkte sowie zur Senkung oder 
Bewältigung von Kostensteigerungen ist unver-
zichtbar. Da es sich im produzierenden Gewerbe bei 
der Anwendung der IuK-Techniken vor allem um 
Inhouse-Anwendungen handelt, bezieht sich der 
Beitrag zur Erhöhung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit, den der Ausbau der Netz- und 
Dienstinfrastruktur leisten kann (neben der Auto-
matisierung der Produktion, z. B. mit NC-Maschi-
nen, Industrierobotern), vor allem auf eine Senkung 
der Büro- und Verwaltungskosten der in diesen 
Branchen tätigen Unternehmen. 

Die anderen von einem Netzausbau hauptsäch-
lich betroffenen Anwenderbranchen (Kapitel 2, 
S. 41) sind weniger exportorientiert und müssen 
deshalb in diesem Zusammenhang nicht separat 
behandelt werden. 

Die Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommu-
nikationsinfrastruktur trägt insgesamt zu einer ver-
besserten Allokation der Ressourcen, speziell zu ei-
ner Senkung der Informations- und Kommunika-
tionskosten bei und stellt somit eine wichtige Vor-
aussetzung für die internationale Konkurrenzfähig-
keit der deutschen Wirtschaft insgesamt dar. 

Durch die Verbesserung des Preis-/Leistungsver-
hältnisses im Bereich der IuK-Technologien wer-
den eine Vielzahl neuer Fernmeldeanwendungen 
möglich, die zu erheblichen Senkungen der Korn-
munikationskosten beitragen können (z. B. Entfer-
nungsunabhängigkeit der Fernmeldegebühren, Ka-
pazitätserweiterungen führen zu niedrigeren Ko-
sten je Übertragungseinheit, Digitalisierung und 
Multiplexverfahren ermöglichen eine effiziente 
Nutzung der Netze). Durch die Integration der ver-
schiedenen Dienste in einem Netz werden im End-
gerätebereich integrierte Konzeptionen möglich. 
Dadurch entstehen ebenfalls Kostensenkungen, die 
dazu führen, daß auch kleinere und mittlere Unter-
nehmen in den Genuß der neuen IuK-Techniken 
kommen. Daraus ergäbe sich wiederum eine Inten-
sivierung des gesamtwirtschaftlichen Wettbewerbs 
(vgl. aber auch S. 97 ff.). 

Von derartigen Kostensenkungen wird inbesondere 
der Büro- und Verwaltungsbereich (alle Wirt

-

schaftszweige, Branchen und Unternehmen) betrof- 
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fen sein, dessen Rationalisierungspotential bei wei-
tem noch nicht ausgeschöpft ist. 

Im Vergleich zum Produktionsbereich liegt die Pro-
duktivität der Beschäftigten im Büro- und Verwal-
tungsbereich deutlich tiefer. Die Kapitalintensität 
ist derzeit etwa um den Faktor 6 kleiner als in der 
Produktion. Das durch den Einsatz der neuen IuK-
Techniken im Büro- und Verwaltungsbereich mögli-
che gesamtwirtschaftliche Einsparungspotential 
kann auf ungefähr 10 % der gesamtwirtschaftlichen 
Produktionskosten geschätzt werden (Größenord-
nung). 

Durch eine Verbesserung der Informations- und 
Kommunikationsdienste sowie durch sinkende In-
formationskosten für den Nutzer kann darüber hin-
aus die gesamtwirtschaftliche Allokation der Res-
sourcen positiv beeinflußt werden. Ein verbesserter 
und billigerer Informationsfluß erhöht die Markt-
transparenz für Anbieter wie Nachfrager (Informa-
tion über potentielle Käufer oder Verkäufer, Preis-/ 
Qualitätsvergleiche, schnellere und effizientere 
Entscheidungen etc.) und kann somit zusätzlich zu 
einer Senkung der volkswirtschaftlichen Gesamt-
kosten beitragen. 

Im Bereich des Managements kann die Verbilli-
gung von entscheidungsrelevanten Informationen 
dazu führen, daß auch kleinere und mittlere Unter-
nehmen ein schnelleres und besseres Wissen über 
Entscheidungsalternativen zur Verfügung haben. 
Damit wird die Wettbewerbsintensität positiv be-
einflußt. 

Es darf jedoch nicht vernachlässigt werden, daß es 
auch zu Kostensteigerungen kommen kann. Es ist 
damit zu rechnen, daß der Einsatz der IuK-Techni-
ken in einigen Fällen kurzfristig zu überproportio-
nalen Kostensteigerungen in vor- und nachgelager-
ten Bereichen führen kann (z. B. steigende Softwa-
re-Kosten, zusätzlicher personeller und organisato-
rischer Aufwand). Langfristig ist jedoch mit einer 
degressiv abnehmenden Bedeutung dieser Kosten-
anteile zu rechnen. 

Zu kontinuierlich steigenden Kosten könnte sich al-
lerdings der Aufwand für die Informationsauslese 
und Relevanzbestimmungen der Informationen ent-
wickeln. Mit zunehmender Menge der verfügbaren 
und potentiell problemlösungsrelevanten Informa-
tionen kann es notwendig werden, immer mehr 
Sach- und Personalkapazität für die Beschaffung, 
Speicherung, Verteilung und Bewältigung (Verar-
beitung) dieser Informationen einzusetzen. Ob die 
Marktmechanismen für das ökonomische Gut „In-
formation" ebenso spielen werden wie für andere 
Güter und somit für eine optimale Allokation der 
Ressource „Information" sorgen, ist schwer ab-
schätzbar (Forschungsdefizit). 

3. Konzentrationstendenzen sind jedenfalls solange 
zu erwarten, wie der Einsatz der luK-Techniken ho-
hen Kapitalaufwand und hochspezialisiertes, be-
triebsinternes Know-how erfordert. 

4. Bei den Herstellern können wachsende Größen-
und Verbundvorteile zur Verstärkung der Unterneh

-

menskonzentration, auch im internationalen Maß-
stab, führen. Die luK-Techniken ermöglichen aber 
auch räumliche Dezentralisierungen in Verwaltung 
und Produktion. Variantenfertigung in kleinen Se-
rien z. B. eröffnet Unternehmen neue Perspekti-
ven. 

Im Software- und Service-Bereich bestehen wegen 
geringer Marktzutrittskosten für mittelständische 
Unternehmen gute Chancen. 

5. Im Anwendungsbereich können die neuen Techni-
ken die Produktionsbedingungen auch kleiner Un-
ternehmen verbessern. Günstiges Preis-/Lei-
stungs-Verhältnis und verbesserte Flexibilität er-
leichtern den Einstieg in die neuen Techniken. Die 
Unternehmensgrößenvorteile im Verwaltungs- und 
Managementbereich können an Bedeutung verlie-
ren, andererseits kann die Effizienz großer Verwal-
tungen gesteigert werden. 

Die Frage, ob die neuen IuK-Techniken eher Kon-
zentrationstendenzen begünstigen oder eher zu De-
konzentrationserscheinungen führen werden, ist 
schwer zu beantworten, da sich die Einflüsse der 
IuK-Techniken mit einer Vielzahl von jeweils 
marktspezifischen Faktoren überlagern. 

Prinzipiell ist die Art der Wirkungsrichtung davon 
abhängig, ob die IuK-Techniken zu einer Verstär-
kung der Größenvorteile (economies of scale) füh-
ren, oder eher Größennachteile erzeugen. 

Größenvorteile liegen dann vor, wenn bei der Pro-
duktion eines Gutes oder einer Dienstleistung der 
Kostenanteil eines produzierten Stückes mit stei-
gendem Produktionsvolumen des Unternehmens 
sinkt (sinkende Durchschnittskosten bei zuneh-
mendem Produktionsvolumen). 

Größenvorteile wachsen nicht beliebig, sondern sto-
ßen in der Regel an Grenzwerte, von denen ab eine 
weitere Zunahme der Betriebsgröße nicht mehr zu 
Kostensenkungen, sondern wieder zu Kostensteige-
rungen führt (z B. durch zunehmende Verwaltungs-
bürokratie, Effizienzverluste). Das Ausnutzen von 
Größenvorteilen ist im ordnungspolitischen Rah-
men ein volkswirtschaftlich erwünschter Effekt, da 
er dazu führt, daß die Produkte zu den geringsten 
gesamtwirtschaftlichen Kostenaufwand produziert 
werden. 

Die entscheidende Frage für das Konzentrations-/ 
Dekonzentrationsproblem ist, ob die IuK-Techniken 
die „optimale Betriebsgröße" auf bestimmten Märk-
ten verändern: 

— Dadurch, daß die IuK-Techniken eine qualitative 
Verbesserung und Beschleunigung des innerbe-
trieblichen Informationsflusses ermöglichen, 
wird eine bessere Verwaltung und Koordination 
von Großunternehmen möglich. Ferner können 
Entscheidungsprozesse durch eine Verbesse-
rung der Informationen über die Unternehmens

-

Umwelt effizienter werden. Die sich so bieten-
den Dezentralisierungsmöglichkeiten für Groß-
unternehmen (bei zentraler Planung und Lei-
tung) können zu einer Verstärkung von Konzen- 
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trationstendenzen beitragen (Zunahme der Kon-
zentration bei gleichzeitiger betrieblicher De-
zentralisierung). 

— Eine Verstärkung von Konzentrationstendenzen 
ist bei den Herstellern der IuK-Techniken vor 
allem bei der Produktion von mikroelektroni-
schen Bauteilen zu erwarten. Dies bewirkt, daß 
die Hersteller von Halb- und Fertigprodukten 
versuchen, durch eine vertikale Integration 
(„rückwärts") in diesen Markt einzudringen (Un-
abhängigkeit von Marktengpässen, Ausgleich 
von Wertschöpfungsverlusten). 
Zu beobachten ist jedoch nicht nur die Rück-
wärtsintegration der Weiterverarbeiter von mi-
kroelektronischen Bausteinen, sondern auch die 
Vorwärtsintegration der Hersteller dieser Bau-
teile in den Fertigwarenmarkt. Es liegt auf der 
Hand, daß dort, wo zunehmende vertikale Inte-
gration vorgenommen wird, die Unternehmens-
größen wachsen und Konzentrationstendenzen 
verstärkt werden. Dieser Trend kann bei stan-
dardisierten Produkten mit einem hinreichend 
langen Lebenszyklus durch automatische Her-
stellungsverfahren noch verstärkt werden. 

— Andererseits führen aber die IuK-Techniken 
zum Einsatz viel flexiblerer Produktionsmetho-
den, so daß die Kostennachteile kleinerer Unter-
nehmen reduziert werden. Das bedeutet auch, 
daß dort, wo es umgekehrt weniger um stan-
dardisierte Produkte als um speziellere Geräte 
und Anlagen geht, die auf den individuellen Ver-
braucher zugeschnitten sind, diese Größenvor-
teile praktisch gleich Null sind. Es ist auch hier 
ein verstärkter Marktzutritt kleinerer Firmen 
mit flexibler Automation möglich. Diese Ent-
wicklung ist in Ansätzen bereits jetzt zu beob-
achten. Dieser Trend in Richtung einer Verbes-
serung der Chancen kleinerer Unternehmen 
(Dekonzentration) wird auch dadurch verstärkt, 
daß die Lebenszyklen der einzelnen Produkte 
infolge des hohen Innovationstempos immer 
kürzer werden. Dadurch, daß auch kleinere Un-
ternehmen von effizienten Informationssyste-
men (z. B. IuD-Banken, On-line-Dienste) Ge-
brauch machen können, wächst ihre Flexibilität 
und nehmen die Größenvorteile der Großunter-
nehmen im Bereich des Managements deutlich 
ab. 

— Auf der Nachfrageseite ermöglichen sinkende 
Informationskosten (z. B. durch Bildschirmtext) 
dem Konsumenten einen besseren, auch überre-
gionalen Preis-/Qualitätsvergleich. Damit kann 
die Marktmacht von regionalen Anbietern abge-
baut werden. 

Konzentrationsfördernde Tendenzen können auch 
durch die zunehmenden Größenvorteile im Bereich 
„Forschung und Entwicklung" entstehen. Insbeson-
dere staatliche F & E-Mittel werden erfahrungsge-
mäß von größeren Unternehmen häufig besser ge-
nutzt. Umgekehrt haben sich gerade kleinere Un-
ternehmen bisher aber immer als sehr innovativ 
erwiesen, während die Vorteile der größeren Unter-
nehmen bei der kommerziellen Umsetzung lagen 

(hoher Investitionsaufwand). Dies könnte sich inso-
fern ändern, als gerade im IuK-Bereich die Vorlauf-
kosten bis zur Marktreife neuer Produkte sowie die 
Markteinführungskosten immer größere Dimensio-
nen annehmen. 

Im Anwendungsbereich wirkt sich der Einsatz IuK-
technischer Produkte und Dienste ebenfalls auf die 
Größenvor- und -nachteile aus. 

Im Bereich der Produktion von Gütern, die sich 
besonders für die Massen- bzw. Groß-Serienproduk-
tion eignen, ist zu erwarten, daß sich die Größenvor-
teile und damit die Konzentrationstendenzen ver-
stärken. Bei Produkten und Dienstleistungen, die 
auf spezielle und individuelle Anwendungen zuge-
schnitten sind, ist dagegen zu erwarten, daß die 
Wettbewerbsposition kleinerer Unternehmen sich 
tendenziell verbessert, und zwar dadurch, daß mit 
Hilfe der IuK-Techniken die Einzel- und Kleinse-
rienfertigung preislich mit der Groß-Serienproduk-
tion konkurrenzfähiger wird. Damit könnte insge-
samt die Massenproduktion standardisierter Güter 
an Bedeutung verlieren. Damit würde ein seit eini-
ger Zeit beobachtbarer Nachfragetrend gestützt. 

Da die Softwareherstellung nach wie vor sehr per-
sonalintensiv ist und hohe Qualifikationsanforde-
rungen stellt (Software-Engpaß, vgl. Kapitel 2.2.8), 
bilden die Software-Kosten heute immer noch ei-
nen limitierenden Faktor für den Einsatz der IuK-
Techniken. Dies wird noch für lange Zeit so bleiben 
(Ausnahme: standardisierbare Software). Hier exi-
stiert ein breites Betätigungsfeld für kleinere und 
mittlere Unternehmen, das derzeit noch nicht durch 
allzu hohe Marktzutrittsschwellen gekennzeichnet 
ist. 

Für die Anwender in den Bereichen Handel und 
andere Dienstleistungen gelten im Prinzip die 
gleichen Zusammenhänge und Wirkungsmuster. 
Für die Anwendungen im Medienbereich (Rund-
funk, Presse etc.) wurde die Frage der Konzentra-
tions-/Dekonzentrationswirkungen bereits behan-
delt (vgl. S. 43 ff., S. 52 ff.). 

Als Fazit ist festzuhalten, daß Konzentrationsten-
denzen überall dort zu erwarten sind, wo es um 
mehr oder weniger standardisierbare Güter und 
Dienstleistungen geht. Durch den Einsatz der 
neuen IuK-Techniken wird zudem das Management 
von Großunternehmen effizienter werden. Damit 
wird ein wesentlicher, den Größenvorteilen bislang 
entgegenwirkender Faktor abgebaut. 

Dieses Potential an vermehrten economies of scale 
wird in Richtung offener internationaler Märkte 
drängen. Nur so lassen sich die Marktgrößen errei-
chen, die eine Ausschöpfung der Größenvorteile er-
möglichen. Dies dürfte somit zu einer Verschärfung 
des Wettbewerbs führen. International wird zuneh-
mender Wettbewerbsdruck vor allem von anderen 
europäischen sowie japanischen und amerikani-
schen Unternehmen ausgehen. 

Gleichzeitig werden durch die erheblichen Kosten

-

einsparungen im Bereich der Hardware auch klei

-

nere Unternehmen, die sich auf „maßgeschneider- 
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te" Produkte oder Dienste spezialisieren, preislich 
mit den großen Unternehmen konkurrenzfähig. Die 
Verbilligung dieser maßgeschneiderten Produkte 
und Dienstleistungen läßt eine höhere Nachfrage 
danach zuungunsten der massengefertigten Pro-
dukte erwarten. 

6. Die räumlichen Vorteile von Ballungsgebieten im 
Bereich von Information und Kommunikation kön-
nen durch die neuen Techniken und Dienste ver-
mindert werden. # # Über die Frage, ob und inwie-
weit dies von einem gleichmäßigen und weitgehend 
gleichzeitigen Ausbau der Kommunikationsinfra-
struktur abhängt, konnte in der Kommission kein 
Einvernehmen erzielt werden. # # Einvernehmen 
bestand jedoch darüber, daß ein regional gleich-
wertiges Dienstangebot die Chancen für Dezentrali-
sierungen erhöht. 

Die Frage der regional- bzw. raumordnungspoli-
tisch wichtigen räumlichen Wirkungen der IuK-
Technologien (Verstärkung von Agglomerationsvor-
teilen oder deren Abbau) ist erst seit kurzem zum 
Gegenstand des politischen und wissenschaftlichen 
Interesses geworden. Fundierte Erkenntnisse lie-
gen deshalb zu diesem Problemkomplex noch nicht 
vor. Sicher ist, daß die IuK-technischen Anwendun-
gen langfristig einen Einfluß auf die Siedlungs-
struktur und die Standortwahl von Unternehmen 
haben werden (z. B. durch Heimarbeitsplatz, Entfer-
nungsunabhängigkeit von Fernmeldetarifen, par-
tielle Substitution von materiellem Transport und 
Personenverkehr durch elektronische Dienste). 

Wie groß dieser Einfluß im Verhältnis zu den ande-
ren Faktoren, von denen Siedlungsstrukturen und 
Standortwahl bestimmt werden, sein wird, läßt sich 
nicht abschätzen. 

Sicher scheint, daß Telekommunikations-Infra-
strukturen kein geeignetes politisches Mittel sind, 
um nicht-kommunikative Standortnachteile gezielt 
abzubauen. Dagegen kann ein regional gleichwerti-
ger Ausbau von Kommunikations-Netzen und 
-Diensten dazu führen, daß die räumlichen Vorteile 
von Ballungsgebieten im Bereich von Information 
und Kommunikation tendenziell vermindert, zu-
mindest jedoch nicht zusätzlich verstärkt werden. 
Damit könnte zugleich bei Großunternehmen der 
Trend in Richtung einer regionalen Dezentralisie-
rung gefördert werden. 

# # Nach Ansicht eines Teils der Kommissions-
mitglieder setzt dies jedoch eine Kommunikations-
infrastrukturpolitik voraus, die auf eine tendenziell 
gleichmäßige Ausstattung und auf eine hinrei-
chende Gleichzeitigkeit des Ausbaus gerichtet sein 
müsse. Dadurch könne verhindert werden, daß 
durch die zeitliche Gestaltung zeitliche Vorsprünge 
in den Ballungsgebieten erzielt würden, die zu Wett-
bewerbsvorteilen in diesen Gebieten führten, die 
durch den späteren Ausbau in anderen Gebieten 
nicht mehr kompensiert werden könnten. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder ver

-

trat die Auffassung, daß beim Ausbau der Kommu

-

nikationsinfrastruktur die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze der Garantie gleicher Lebensverhält-
nisse berücksichtigt werden müßten. Diese Grund-
sätze verlangen aber nicht die Gleichzeitigkeit des 
Ausbaus in allen Gebieten, da dies technisch und 
wirtschaftlich nicht durchzuführen sei. Es müsse 
lediglich sichergestellt werden, daß keine Wettbe-
werbsvorteile von entscheidender Dauer entstün-
den. # # 

3.2.2 Arbeitsmarkt 

1. Die Auswirkungen neuer luK-Techniken auf Arbeit, 
Beruf und Wirtschaft (Be- und Entlastungen) sind 
Gegenstand zahlreicher Einzeluntersuchungen. 
Hierbei handelt es sich im wesentlichen um ge-
samtwirtschaftliche Analysen und Analysen in ein-
zelnen Branchen. 

Trotz bestehender Forschungsdefizite gibt es eine 
Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen. Das 
Feld der empirischen Ansätze umfaßt auf der einen 
Seite gesamtwirtschaftliche Analysen (z. B. die In-
put-Output-Ansätze des DIW) und auf der anderen 
Seite Fallstudien im Sinne von Branchenanalysen 
(z. B. die Untersuchungen des IAB zu den Auswir-
kungen technischer Änderungen auf die Arbeits-
kräfte in ausgewählten Wirtschaftszweigen). 

Für gesamtwirtschaftliche, nach Sektoren geglie-
derte Vorausschätzungen von Auswirkungen neuer 
IuK-Techniken gibt es nur Ansätze von Untersu-
chungen, insbesondere, weil hier die Datenverfüg-
barkeit noch unzureichend ist. Aber auch die wirt-
schaftlich plausible Verknüpfung von Investitionen 
in IuK-Techniken und Beschäftigungswirkung ist 
noch nicht ausreichend untersucht. 

2. Aufgrund neuerer Untersuchungen ist davon auszu-
gehen, daß der Einsatz der luK-Technik zu einem 
quantitativen und qualitativen Strukturwandel in 
Teilbereichen des Arbeitsmarktes führen wird. 

Dabei ist bei einer Fortschreibung der bisherigen 
Entwicklung davon auszugehen, daß die zu erwar-
tenden Beschäftigungswirkungen, insbesondere 
mittel- und langfristig, von Bedeutung sein wer-
den. 

Neue luK-Techniken werden durch Rationalisierun-
gen mittel- und längerfristig Arbeitsplätze entbehr-
lich machen, vor allem aber Tätigkeitsmerkmale än-
dern. Andererseits werden sie über neue und geän-
derte Produkte bzw. Produktionen Arbeitsplätze 
schaffen und durch Erhaltung der Wettbewerbsfä-
higkeit infolge von Rationalisierungen Arbeitsplätze 
sichern. Über den Netto-Effekt der Arbeitsmarkt

-

Bilanz insgesamt gibt es unterschiedliche Einschät-
zungen. 

# # Über die folgenden beiden Sätze konnte kein 
Einvernehmen erzielt werden. 

Ein Teil der Kommissionsmitglieder sprach sich da-
für aus, den folgenden Satz als Absatz 4 in die Fest-
stellung aufzunehmen: 
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Nahezu alle Sachverständigen waren sich darüber 
einig, daß eine Blockade des Einsatzes der neuen 
luK-Techniken verheerende Auswirkungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wi rt schaft und damit 
auf die Beschäftigungslage hat. 
Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder wollte 
statt dessen den folgenden Satz aufgenommen wis-
sen: 
Nach Meinung der Mehrzahl der Sachverständigen 
sind nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und lang-
fristig negative Beschäftigungseffekte zu erwarten. 
Diese Erwartung wird jedenfalls für den Fall geäu-
ßert, daß es in den kommenden Jahren nicht zu 
einem hohen bzw. zu gar keinem Wirtschaftswachs-
tum kommen sollte. # # . 

Betrachtet man den Beschäftigungsstrukturwandel 
im Zeitraum 1976 bis 1980, so ist festzustellen, daß 
in diesem Zeitraum die Erwerbstätigkeit um ca. 
750 000 Personen zugenommen hat. 

Dies hängt mit der konjunkturellen Belebung im 
Zusammenwirken mit der staatlichen Finanzpolitik 
nach 1977 und den verbesserten Außenwirtschafts-
bedingungen zusammen, hat aber bei weitem nicht 
ausgereicht, um das vorhandene Erwerbspersonen

-

potential im gesamten Wirtschaftsprozeß zu inte-
grieren. Seit Mitte des Jahres 1980 hat der Umfang 
der Arbeitslosigkeit erneut stark zugenommen. 

Hierzu wird von einem Teil der Kommissionsmit-
glieder (SPD) die Ansicht vertreten, daß diese Ent-
wicklung insbesondere Folge der wiederum ver-
schlechterten Außenwirtschaftsbedingungen und 
der weltweiten Rezession ist. 

Nach Auffassung der eines anderen Teils der Kom-
missionsmitglieder (CDU/CSU) ist die Zunahme der 
Arbeitslosigkeit nicht nur Folge der wiederum ver-
schlechterten Außenwirtschaftsbedingungen und 
der weltweiten Rezession, sondern vor allem auch 
des binnenwirtschaftlichen Investitionsklimas (me-
dienpolitische Unsicherheiten, mangelhafte Eigen-
kapitalausstattung der Unternehmen etc.). 

Zu Anfang des Jahres 1982 betrug die Zahl der regi-
strierten Arbeitslosen rd. 2 000 000 Personen. Hinter 
dieser Entwicklung verbergen sich Verschiebungen 
innerhalb der Wirtschaftszweige, innerhalb der Be-
rufe und auch innerhalb der Berufstätigkeiten. 

Wertet man für den genannten Zeitraum den Mi-
krozensus des Statistischen Bundesamtes aus, so 
ergeben sich für den Strukturwandel folgende Da-
ten: 

— Wirtschaftszweig — Strukturwandel 
Die großen und traditionellen Linien des Be-
schäftigungsstrukturwandels haben sich in die-
sem Zeitraum weiter fortgesetzt, d. h. der pri-
märe Sektor hat weiterhin Arbeitskräfte freige-
setzt, die auch der sekundäre Sektor nicht mehr 
voll aufnehmen kann, so daß dieser Sektor eben-
falls ein Freisetzungsbereich geworden ist, und 
die beschäftigungsstabilisierende Funktion des 
Tertiärsektors nimmt weiterhin ab. 

Im einzelnen ergeben sich für den Zeitraum 
1976 bis 1980 die folgenden Tendenzen: 
In der Land- und Forstwirtschaft, einschließlich 
Fischerei, hat die Beschäftigung fast um 11 v. H. 
abgenommen. Im Bergbau ist ebenfalls eine 
deutliche Abnahme um 8 v. H. zu erkennen. Die 
privaten Haushalte beschäftigen etwa 20 v. H. 
weniger Arbeitskräfte. Im Textilbereich nahm 
die Beschäftigung um etwa 3 v. H. ab. 
Dagegen hat die Beschäftigung im Dienstlei-
stungsbereich teilweise erheblich zugenommen: 
bei den Organisationen ohne Erwerbscharakter 
um 57 v. H., im Gesundheitswesen um 50 v. H., 
bei Kreditinstituten und im Versicherungsge-
werbe um 10 v. H. und im Bereich Wissenschaft, 
Bildung, Erziehung und Sport um 7 v. H. 
Im Zusammenhang mit den Beschäftigungswir-
kungen der IuK-Techniken sind die folgenden 
Veränderungen im sekundären Sektor (produ-
zierendes Gewerbe) und im tertiären Sektor 
(Handel, Verkehr, Dienstleistungen) interes-
sant: 
Zuwächse im Stahl-, Maschinen- und Fahrzeug-
bau (8 v. H.), bei Musikinstrumenten, Sportgerä-
ten, Spiel- und Schmuckwaren (15 v. H.) und bei 
Druckerei und Vervielfältigung (13 v. H.). 
Hohe Zuwächse sind bei der Herstellung von 
Geräten und Einrichtungen für die automatische 
Datenverarbeitung zu verzeichnen (64 v. H.). 
Beschäftigungsabnahmen sind festzustellen bei 
den Sektoren Elektrotechnik, Feinmechanik, 
Optik, Herstellung von Uhren und EBM-Waren 
( – 0,7 v. H.), bei der Uhrenreparatur ( –12 v. H.) 
sowie bei der Papiererzeugung und -verarbei-
tung (– 3 v. H.). 
Im Handel nahm die Beschäftigung um durch-
schnittlich 3,6 v. H. zu, während die Situation im 
Verkehrssektor geprägt war vorn personalen Ab-
bau bei den Eisenbahnen ( – 20 v. H.) und durch 
Zuwächse in den Bereichen Post ( + 6 v. H.), Stra-
ßenverkehr ( + 5 v. H.) und im übrigen Verkehrs-
gewerbe (+ 11 v. H.). Bei den Dienstleistungen 
waren überdurchschnittliche Zunahmen bei den 
Kredit- und Versicherungsunternehmen 
( + 10 v. H.) zu verzeichnen sowie auch im Be-
reich der Medien (Rundfunk: 9,2 v. H.; Printme-
dien: 7,5 v. H.). Die Zunahmen bei den Gebiets-
körperschaften / Sozialversicherung lagen mit 
4,8 v. H. leicht über dem Durchschnitt. 

— Wandel der Berufe 
Die abnehmende Zahl der im Bergbau und in 
der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten 
verdeutlicht den sektoralen Strukturwandel. 
Ebenfalls hoch ist die Abnahme bei den Berufen, 
die Grundstoffe und Produktionsgüter erzeugen. 
In fast allen anderen Berufsbereichen sind Zu-
nahmen zu verzeichnen. In den von der IuK-
Technik direkt betroffenen Berufe zeigen sich 
folgende deutliche Verschiebungen: 
Die Zahl der Elektriker nimmt stark zu, aber 
auch die Zahl der Mechaniker, während die Zahl 
der Schlosser abnimmt. Montierer und Metallbe-
rufe zeigen ebenfalls abnehmende Tendenz. Bei 
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den Planungs- und Laborberufen (Ingenieure, 
Techniker, Meister) ist im betrachteten Zeit-
raum eine Zunahme von über 9 v. H. zu verzeich-
nen. Im Bürobereich finden Zunahmen bei den 
DV-Fachkräften statt (allerdings auf schmaler 
Basis) und bei den Bürofach/-Hilfskräften. 
Rechnungskaufleute und Sekretärinnen, 
Schreibkräfte und Datentypistinnen werden we-
niger beschäftigt. 

— Wandel bei den Tätigkeiten 
Hervorstechendes Merkmal ist die deutliche Zu-
nahme der Dienstleistungstätigkeiten. Beson-
ders bemerkenswert ist die Zunahme der Tätig-
keiten im technischen Büro, während in Büro/ 
Verwaltung zwar noch eine absolute Zunahme, 
relativ aber schon ein Rückgang erkennbar ist. 
Überdurchschnittlich ist die Zunahme der DV

-

Tätigkeiten (22 v. H.) und die Beschäftigung mit 
Daten und Informationen (12 v. H.). 

Aus diesen statistischen Daten zur Vergangenheits-
entwicklung lassen sich nur für Teilbereiche die oft-
mals behaupteten oder befürchteten Beschäfti-
gungswirkungen der Informationstechniken bestä-
tigen. A26) Eine eindeutige kausale Zuordnung zwi-
schen dem Einsatz der IuK-Techniken und den sta-
tistisch erfaßbaren Beschäftigungsstrukturverän-
derungen ist dabei nicht möglich. Ebensowenig eine 
Verlängerung dieser Trends in die Zukunft, und 
zwar insbesondere aus folgenden Gründen: Erstens 
sind bis 1980 nur solche IuK-Techniken zum Ein-
satz gelangt, die hinsichtlich ihrer Beschäftigungs-
wirkungen relativ harmlos sind (z. B. zentrale EDV

-

Großanlagen, 1. und 2. Generation von Textverar-
beitungssystemen) im Vergleich zu den IuK-Techni-
ken, die in den 80er Jahren zur Anwendung gelan-
gen werden (z. B. dezentrale Online-Datenverarbei-
tung, Kleincomputer, computerunterstützte und 
kommunikationsfähige Textverarbeitungssysteme 
Teletex, Btx), und zweitens ist zu erwarten, daß 
infolge der Preisentwicklung die Anwendungsbreite 
dieser Techniken erheblich zunimmt. 

Für die künftige Entwicklung liegen folgende Ein-
schätzungen vor: 

Ein noch relativ optimistisches Bild entwirft Pro-
gnos in ihren Erwerbstätigenprognosen von 1977 
bis 1990 bei einem angenommenen jährlichen Wirt-
schaftswachstum von 3,2 v. H. 

Danach weisen die Haupterzeuger- und Anwen-
dungsbereiche der IuK-Techniken (Maschinenbau 
und EDV-Geräteindustrie, Straßenfahrzeugbau so-
wie Luftfahrzeug- und Schiffbau, Elektroindustrie) 
Beschäftigungszuwächse von ca. 0,6 Mio. auf. 
Ebenso wird eine weitere Expansion des Personal-
bedarfs im Tertiärsektor bei den Kreditinstituten 
und im Nachrichtenwesen erwartet. 

Nimmt man jedoch die Beschäftigungsentwicklung 
der großen Wirtschaftsbereiche zusammen, so wird 
in den 80er Jahren der private Sektor insgesamt als 
Freisetzungsbereich ausgewiesen. Neben der Land-
und Forstwirtschaft ist es vor allem das Baugewer-
be, welches Arbeitsplätze verlieren wird. 

Insgesamt kommt Prognos zu dem Ergebnis, daß 
sich bei globaler Betrachtung bis 1990 die Erweite-
rungseffekte aufgrund neuer Produkte und die Ra-
tionalisierungseffekte etwa ausgleichen, daß aber 
bis 1985 die Rationalisierungseffekte überwiegen 
mit einem vorübergehenden Verlust von ca. 200 000 
Arbeitsplätzen. 

Der ausgeglichene Beschäftigungstrend bis 1990 
wird vor allem begründet mit der starken Expan-
sion der „Sonstigen Dienstleistungen" und des nicht 
erwerbswirtschaftlich bestimmten Bereiches (Staat 
und Sozialversicherung, Private Haushalte und Or-
ganisationen ohne Erwerbscharakter). 

Vergleicht man die Prognos-Ergebnisse mit der 
jüngsten RWI-Prognose bis 1990 hinsichtlich der 
durch IuK-Technik hauptsächlich betroffenen 
Schlüsselsektoren, so ergibt sich zwar der gleiche 
Entwicklungstrend, jedoch wird der Umfang der 
Expansionseffekte erheblich geringer eingeschätzt. 
Beim Fahrzeugbau wird sogar eine Beschäftigungs-
schrumpfung ( –16 000 Arbeitsplätze gegenüber 
+ 75 000 bei Prognos) erwartet. Auch diese Untersu-
chung geht von einem angenommenen wirtschaftli-
chen Wachstum von über 3 v. H. aus. 

Noch pessimistischer sind die Ergebnisse der IFO-
ISI-Infratest-Studie, die ebenfalls auf der Annahme 
eines wirtschaftlichen Wachstums von über 3 v. H. 
aufbaut. 

Hier wird ein Defizit von etwa 500 000 Arbeitsplät-
zen durch ein Übergewicht der Rationalisierungs-
effekte bis 1990 prognostiziert. 

Tragende Argumente für den negativen Beschäfti-
gungssaldo sind: 

— fehlende Kompensationseffekte auf der Ebene 
der Bauelementehersteller (eine steigende Ar-
beitskräftenachfrage kann die Beschäftigungs-
verluste in nachgelagerten Wirtschaftsbereichen 
nicht auffangen) 

— die hohe Kapitalintensität der IuK-Technik 

— die abnehmende Fertigungstiefe beim Geräte-
hersteller durch zunehmende Vorwärtsintegra-
tion hin zum Bauelementehersteller 

— abnehmende Verflechtungsströme im Vorliefer-
bereich. 

Stützt man sich auf Erfahrungsregeln, die sich bei 
der Umsetzung technischer Innovationen in der 
Vergangenheit bestätigt haben, so können die dar-
aus resultierenden Beschäftigungswirkungen nur 
mittel- bis langfristig von Bedeutung sein. Es haben 
sich bei der praktischen Einführung neuer Technik 
immer wieder folgende Tendenzen gezeigt: 

— Die Umstellung auf neue technische Verfahren 
und Produkte erfordert erhebliche Zeiträume. 
Die Diffusionsrate wird begrenzt durch finan-
zielle, personelle, organisatorische und Ausbil-
dungsengpässe. 

— Neue Technik wird zunächst als Ergänzung vor-
handener Technik eingesetzt. Vollständige Sub- 
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stitution bedarf in der Regel eines Zeitraumes 
von über zehn Jahren. 

— Neue Technik setzt sich nur in dem Maße durch, 
wie offensichtliche Verbundvorteile gegenüber 
der alten Technik sichtbar werden hinsichtlich 
Leistung, Kosten, Nutzen, Betriebssicherheit 
und Akzeptanz beim Anwender. 

Damit ist auch für die IuK-Technik ein evolutionä-
rer Prozeß charakterisiert, dessen Durchsetzung 
weitgehend von trägeren Prozessen als den techni-
schen Bereitstellungsprozessen abhängt. 

3. Positive Beschäftigungseffekte hängen davon ab, 
inwieweit vorhandene Innovationspotentiale durch 
inländisches Know-how ausgefüllt werden und zu 
neuen Produkt- und Produktionsprozeßlösungen 
führen, die nicht nur auf dem inländischen Markt, 
sondern auch auf dem Weltmarkt abgesetzt wer-
den. 
Negative Beschäftigungswirkungen durch Rationali-
sierung sind in Teilbereichen des Arbeitsmarktes 
und mit unterschiedlichem sektoralem Gewicht zu 
erwarten. Sie lassen sich nur bei ausreichendem 
gesamtwirtschaftlichen Wachstum durch flankie-
rende Maßnahmen, z. B. im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung sowie auf dem Gebiet der Arbeits-
markt-, Tarif- und Sozialpolitik, begrenzen. 

Die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt ist 
geprägt von einer bereits länger anhaltenden ge-
samtwirtschaftlichen Wachstumsschwäche und ei-
ner relativ starken Ausweitung des Arbeitsange-
bots durch die geburtenstarken Jahrgänge der 60er 
Jahre. 

Für die veränderte gesamtwirtschaftliche Wachs-
tumsdynamik sind mehrere Faktoren ausschlagge-
bend: 

— Die starke Höherbewertung der D-Mark zwi-
schen 1969 und 1979: Sie hat die schwachen 
Standortbedingungen für viele Branchen in der 
Bundesrepublik offengelegt, die bis dahin durch 
die Unterbewertung der D-Mark verdeckt wor-
den waren. Vor allem sind diejenigen Branchen 
betroffen, deren internationale Konkurrenzfä-
higkeit preisbedingt ist. Für diese Branchen, die 
Arbeitskräfte mit geringem Qualifikationsni-
veau beschäftigen, geringe Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung sowie kaum Mög-
lichkeiten der Massenproduktion aufweisen und 
deren Produktionsprozeß auf einfachen oder 
ausgereiften Technologien beruhen, wird die Im-
portkonkurrenz stärker, und ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab. 

— Verstärkte Importkonkurrenz aus sog. indu-
striellen „Schwellenländern": Einige unterent-
wickelte Länder sind im letzten Jahrzehnt zu 
einer exportorientierten Entwicklungsstrategie 
übergegangen. Sie haben gegenüber den indu-
strialisierten Ländern Wettbewerbsvorteile in 
den Produktionsbereichen, in denen standardi-
sierte Produktionsverfahren vorherrschen, so 

daß ihr relativ niedriges Lohnniveau als Wettbe-
werbsfaktor zum Tragen kommt. Durch ihre for-
cierten Industrialisierungs- und Exportanstren-
gungen wird der Druck der Importkonkurrenz 
in den industrialisierten Ländern zusätzlich ver-
stärkt. 

— Wachsende Innovationskonkurrenz zwischen 
den Industrieländern: Viele westliche Industrie-
länder haben inzwischen den technologischen 
Vorsprung der USA aus den 60er Jahren aufge-
holt. Vor dem Hintergrund einer verstärkten 
Konkurrenz zwischen unterentwickelten Län-
dern und Industrieländern um die Märkte für 
traditionelle Industriegüter hat sich der Innova-
tionswettbewerb zwischen den Industrienatio-
nen stark intensiviert, denn nur mittels einer 
beschleunigten Umsetzung von Produkt- und 
Verfahrensinnovationen kann es diesen Län-
dern gelingen, alte Märkte zu sichern und neue 
Absatzfelder zu erschließen. 

— Starke Verteuerung von Rohstoffen und Ener-
gie: Die Preise für Rohstoffe und Energie sind 
seit 1973 stark angestiegen. Allein beim Rohöl 
ist eine Preissteigerung um rund 600 v. H. zwi-
schen 1970 und 1978 festzustellen, bis Ende 1980 
hat sich der Ölpreis noch einmal um 150 v. H. 
erhöht. Diese Entwicklung erzwingt eine Um-
stellung der Produktionsprozesse auf weniger 
rohstoff- und energieintensive Produktionsver-
fahren. Der erforderliche Strukturwandlungs-
prozeß ist seit einigen Jahren im Gang. Insbe-
sondere die Industrialisierungsanstrengungen 
in den OPEC-Staaten zeigen, daß die Zweige der 
Rohstoffverarbeitung in den entwickelten Län-
dern, insbesondere also jene Teile der Grund-
stoff- und Produktionsgüterindustrie, welche 
nicht auf hohen Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen und auf einer engen Lieferver-
flechtung mit vor- und nachgelagerten Branchen 
basieren, einem zunehmenden Konkurrenz-
druck ausgesetzt werden. 

— Sehr starke Unterschiede im Zinsniveau zwi-
schen den USA und Deutschland, die zu einem 
verstärkten Kapitalfluß in die USA geführt ha-
ben, wodurch kurz- und mittelfristig der deut-
schen Wirtschaft Kaufkraft und Investitionska-
pital in erheblichem Umfang entzogen wurde 
und als Sekundäreffekt der Dollar sich um über 
40 v. H. verteuert hat. Dadurch sind gegenüber 
dem Ende der 70er Jahre die terms of trade des 
deutschen Außenhandels wieder merklich 
schlechter geworden, was dazu beigetragen hat, 
daß das gesamtwirtschaftliche Aktivitätsniveau 
stagniert oder nur noch ganz schwach wächst. 

— Strukturwandel und partielle Sättigungstenden-
zen beim privaten Verbrauch: Die privaten 
Haushalte in der Bundesrepublik haben inzwi-
schen ein fortgeschrittenes Stadium der Ausrü-
stung mit langlebigen Konsumgütern erreicht. 
Dies bedeutet, daß sich die Produktion für noch 
unbefriedigten Neubedarf zunehmend verlagert 
auf die Produktion für einen labileren Ersatzbe-
darf. Dies gilt insbesondere für traditionelle dau-
erhafte Konsumgüter. Bei diesen machen sich 
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somit partielle Sättigungstendenzen in der Pro-
Kopf-Nachfrage bemerkbar. Dies bedeutet nicht, 
daß der private Konsum insgesamt langsamer 
zunehmen muß. Konsequenzen für die Unter-
nehmen im privaten Sektor ergeben sich viel-
mehr aus dem Umstand, daß die Absatzchancen 
der traditionellen Konsumgüterindustrie sich 
weiterhin verschlechtern werden, daß sich die 
Konsumnachfrage stärker hin zum höherwerti-
gen Dienstleistungsangebot verschieben und 
daß im Dienstleistungsbereich ein erheblicher 
Teil des Angebots vom Staat erstellt wird. Die 
Anbieter im Privatsektor werden hierdurch zu 
einer vorsichtigeren Kapazitäts- und Personal-
politik gezwungen. Hinzu kommt, daß sich der 
seit 1967 anhaltende Rückgang der Geburtenzif-
fer und damit der Bevölkerung negativ auswirkt 
auf die Dynamik des privaten Konsums. 

Die derzeit feststellbare Verlangsamung des Pro-
duktionswachstums bei gegebenem Produktivitäts-
fortschritt ist keine neue Entwicklung. Vielmehr ist 
festzustellen, daß bereits seit Anfang der 60er Jahre 
der Anstieg der Produktivität (Stundenbasis) über 
dem Produktionswachstum liegt. Die Diskrepanz 
wirkte sich jedoch bis Mitte der 70er Jahre nicht 
negativ auf den Arbeitsmarkt aus, da hier kompen-
sierende Faktoren wirksam waren. 

Einerseits wurde der Anstieg der Arbeitsproduktivi-
tät je Erwerbstätigenstunde durch den bis Anfang 
der 70er Jahre anhaltenden Trend zur Verkürzung 
der Arbeitszeit teilweise aufgefangen, andererseits 
wirkte sich die demografisch bedingte Entwicklung 
des Arbeitsangebots entlastend auf den Arbeits-
markt aus. Zwischen 1965 und 1969 nahm das Er-
werbspersonenpotential um fast 1 /2 Million ab. Erst 
seit Mitte der 70er Jahre haben sich vor allem die 
demografischen Trends umgekehrt und belasten 
seitdem zusätzlich den Arbeitsmarkt. Nach 1973 hat 
sich zudem der Trend zur Arbeitszeitverkürzung er-
heblich verlangsamt, so daß die Abflachung des 
Produktionswachstums voll auf den Arbeitsmarkt 
durchschlagen konnte. 

Die Folge davon ist eine seit Mitte der 70er Jahre zu 
beobachtende Stagnationsarbeitslosigkeit. Diese ist 
dadurch gekennzeichnet, daß sich die durch die 
technische Fortentwicklung freigesetzten Arbeits-
kräfte nicht mehr durch Produktionsexpansion von 
anderen Bereichen des Beschäftigungssystems ab-
sorbiert werden. 

Dieser Prozeß kann durch technologische Arbeitslo-
sigkeit verstärkt werden, wenn die über Produktin-
novationen erzeugten Output-Effekte schwächer 
sind als die über Prozeßinnovationen induzierten 
Produktivitätseffekte. Da die IuK-Technik das Pro-
duktions-/Produktivitäts-Verhältnis zwangsläufig 
beeinflussen wird, kann sie den derzeit vorherr-
schenden Beschäftigungstrend abschwächen oder 
verstärken. 

Eine Verstärkung ist bei weiter stagnierender Wirt-
schaftsentwicklung zu erwarten. In diesem Fall ge-
winnen Rationalisierungstechnologien an Gewicht; 
der Prozeßfortschritt überwiegt die Produktinnova-
tionsrate, und bei zunehmendem oder anhaltendem 

Produktivitätsfortschritt fällt das Produktions-
wachstum zurück. 

Eine Abschwächung der derzeitigen negativen Be-
schäftigungstrends ist jedoch möglich, wenn es ge-
lingt, durch den Einsatz von IuK-Techniken ge-
samtwirtschaftliche Innovationsimpulse auszulö-
sen, die die Effekte der Produktivitätssteigerung 
( = Rationalisierung) übersteigen. 

Eine Möglichkeit in diese Richtung ist der Ausbau 
der Konmmunikationsinfrastruktur als Basis für 
eine tragfähige Binnennachfrage nach neuen infor-
mationstechnischen Geräten. 

In der Kommission bestand hierzu die Auffassung, 
daß die dadurch induzierten inländischen Beschäf-
tigungswirkungen allerdings gesamtwirtschaftlich 
betrachtet als relativ gering (bei insgesamt etwa 
26,8 Mio. Erwerbstätigen und etwa 2 Mio. Arbeitslo-
sen) angesetzt werden müssen, so wichtig sie im 
einzelnen auch sind. Nach Abschätzungen des DIW 
und des HHI, die auf der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechtung (VWGR) sowie auf input-output-Be-
rechnungen beruhen, entsprechen die jährlichen 
Investitionen der DBP in Höhe von 10 bis 
12 Mrd. DM (1980/81, 1983 sind Investitionen der 
DBP in Höhe von 14,9 Mrd. DM vorgesehen) derzeit 
etwa einer direkten und indirekten Beschäftigung 
von 150 000 bis 200 000 Erwerbstätigen. Jede zusätz-
liche Investition von jährlich 1 Mrd. DM entspräche 
weiteren 15 000 bis 18 000 Arbeitsplätze per anno). 
Diese Relationen wurden für die Vergangenheit er-
rechnet und können sich in der Zukunft verän-
dern. 

Neben den Infrastrukturinvestitionen müssen die 
Endgeräteinvestitionen von Geschäfts- und Privat-
haushalten und vor allem auch die Auslandsnach-
frage betrachtet werden. Die Beschäftigten in die-
sem Bereich sind nach Berechnungen des IFO-In-
stitutes mit etwa 270 000 geschätzt, sind also von 
der Größenordnung der Beschäftigung für die In-
frastrukturinvestitionen. Auch nach diesen Berech-
nungen bedeutet jede zusätzlich investierte Milliar-
de DM etwa 15 000 zusätzliche Arbeitsplätze. 

Man darf allerdings nicht übersehen, daß durch die 
produktive Nutzung neuer IuK-Techniken wirt-
schaftlich expansive Kräfte entstehen können, und 
zwar dadurch, daß neue Produkte oder Prozesse ge-
schaffen werden, die mit Informationstechnik kaum 
etwas zu tun haben (man denke an Produkte durch 
computergestützten Entwurf, computergesteuerte 
Fertigung und Transportautomation, neue Formen 
des Geldverkehrs und des Managements). Hiervon 
können A27) Beschäftigungseffekte ausgehen, die 
diejenigen im Bereich der Informationstechnik weit 
übertreffen, allerdings sind sie schwer abzuschät-
zen und bisher ist auch der Versuch, sie zu schät-
zen, noch nicht unternommen worden. 

Im übrigen muß bei der Einschätzung der positiven 
Beschäftigungseffekte berücksichtigt werden, daß 
die oben geschilderten, auf den Zeitraum bis 1990 
bezogenen Prognosen von der Annahme eines jähr-
lichen Wirtschaftswachstums von 3,2 v. H. ausge-
hen. Sollte es zu einem geringeren oder zu einem 



Drucksache 9/2442 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

höheren Wirtschaftswachstum kommen, so müssen 
die prognostizierten negativen bzw. positiven Be-
schäftigungseffekte entsprechend korrigiert wer-
den. 

# # Ein Teil der Mitglieder der Kommission (FDP) 
wünscht an dieser Stelle besonders hervorzuheben, 
daß die durch die IuK-Technik induzierten inländi-
schen Beschäftigungswirkungen eher zurückhal-
tend als zu optimistisch eingeschätzt werden sollten 
und spricht sich für den folgenden Text aus: 

Die Rationalisierungseffekte durch Produktivitäts-
steigerung nach Einsatz von IuK-Techniken kön-
nen den negativen Beschäftigungstrend verstär-
ken. 

Von 1976 bis 1980 hat die Erwerbstätigkeit um etwa 
750 000 Personen zugenommen. Das hat gleichwohl 
nicht ausgereicht, um das vorhandene Erwerbsper-
sonenpotential im Wirtschaftsprozeß zu integrieren. 
Hinter der gegenwärtigen Zahl von knapp 2 Mio. 
Arbeitslosen verbergen sich erhebliche Verschie-
bungen innerhalb der Wirtschaftszweige, der Be-
rufe und der Berufstätigkeit. Für den Zeitraum von 
1976 bis 1980 ergeben sich folgende Tendenzen: 

Der primäre Sektor hat Arbeitskräfte freigesetzt, 
insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft und 
im Bergbau. Dagegen hat die Beschäftigung im 
Dienstleistungsbereich teilweise erheblich zuge-
nommen, so bei den Organisationen ohne Erwerbs-
charakter, im Gesundheitswesen, bei Kreditinstitu-
ten und im Versicherungsgewerbe sowie im Bereich 
'Wissenschaft, Bildung, Erziehung und Sport. 

Ein relativ optimistisches Bild entwirft Prognos in 
den erwerbstätigen Prognosen von 1977 bis 1990 bei 
einem angenommenen jährlichen Wirtschafts-
wachstum von 3,2 v. H. Insgesamt kommt man zu 
dem Ergebnis, daß sich bei globaler Betrachtung bis 
1990 die Erweiterungseffekte aufgrund neuer Pro-
dukte und die Rationalisierungseffekte etwa aus-
gleichen, daß aber bis 1985 die Rationalisierungsef-
fekte überwiegen mit einem vorübergehenden Ver-
lust von etwa 200 000 Arbeitsplätzen. Der ausgegli-
chene Beschäftigungstrend bis 1990 wird vor allem 
mit der starken Expansion der sonstigen Dienstlei-
stungen und des nicht erwerbswirtschaftlich be-
stimmten Bereichs begründet, also Staat und So-
zialversicherung, private Haushalte und Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter. Andere Forschungs-
institute kommen allerdings zu einem Defizit von 
200 000 Arbeitsplätzen durch ein Übergewicht der 
Rationalisierungseffekte bis 1990. 

Für die veränderte gesamtwirtschaftliche Wachs-
tumsdynamik sind mehrere Faktoren ausschlagge-
bend: 

a) die starke Höherbewertung der DM zwischen 
1969 und 1979; sie hat die schwachen Standortbe-
dingungen für viele Branchen in der Bundesre-
publik offengelegt, die bis dahin durch die Un-
terbewertung der DM verdeckt worden waren. 
Das bezieht sich insbesondere auf die Branchen, 
deren internationale Konkurrenzfähigkeit preis-
bedingt ist 

b) verstärkte Importkonkurrenz aus sog. indu-
striellen Schwellenländern 

c) wachsender technologischer Wettbewerb zwi-
schen den Industrieländern 

d) eine starke Verteuerung von Rohstoffen und 
Energie; allein beim Rohöl ist eine Preissteige-
rung von rd. 700 v. H. festzustellen, was eine Um-
stellung der Produktionsprozesse auf weniger 
rohstoff- und energieintensive Produktionsver-
fahren erzwungen hat 

e) Strukturwandel und partielle Sättigungstenden-
zen beim privaten Verbrauch; die privaten Haus-
halte in der Bundesrepublik haben inzwischen 
ein fortgeschrittenes Stadium der Ausrüstung 
mit langlebigen Konsumgütern erreicht; daß be-
deutet, daß sich die Produktion für noch unbe-
friedigten Neubedarf zunehmend verlagert auf 
die Produktion für labileren Ersatzbedarf; das 
gilt insbesondere für traditionelle dauerhafte 
Konsumgüter; hinzu kommt, daß sich der seit 
1967 anhaltende Rückgang der Geburtenziffer 
und damit der Bevölkerung negativ auf den pri-
vaten Konsum auswirkt. 

Die derzeit feststellbare Verlangsamung des Pro-
duktionswachstums bei gegebenem Produktivitäts-
fortschritt ist keine neue Entwicklung. Schon seit 
Anfang der 60er Jahre liegt der Anstieg der Produk-
tivität über dem Produktionswachstum. Die negati-
ven Folgen auf den Arbeitsmarkt wurden zunächst 
durch Verkürzung der Arbeitszeit teilweise aufge-
fangen. Außerdem nahm das Erwerbspersonenpo-
tential zwischen 1965 und 1969 um fast 500 000 Per-
sonen ab. Erst seit Mitte der 70er Jahre hat sich die-
ser Trend umgekehrt und belastet zusätzlich den 
Arbeitsmarkt. Auch die Arbeitsmarktverkürzung 
hat sich erheblich verlangsamt, so daß die Abfla-
chung des Produktionswachstums sich voll auf den 
Arbeitsmarkt auswirkt. Seit Mitte der 70er Jahre 
werden die durch den technischen Fortschritt frei-
gesetzten Arbeitskräfte nicht mehr durch Ausdeh-
nung der Produktion anderer Bereiche des Beschäf-
tigungssystems aufgenommen. Diese Entwicklung 
wird sich bei weiter stagnierender Wirtschaftsent-
wicklung verstärken, weil die Rationalisierungs-
technologien an Gewicht gewinnen. # # 

4. Im Bürobereich werden in den 80er Jahren künftig 
vor allem Routinearbeiten maschinell erledigt wer-
den können. Das Rationalisierungspotential durch 
die luK-Techniken ist in diesem Bereich deutlich 
höher als in der Produktionstechnik. Dies ergibt 
sich aus den Beschäftigtenzahlen für Routinetätig-
keiten. 

Der Büro- und Verwaltungsbereich fügt sich nicht 
in die übliche branchenbezogene Gliederung der 
Volkswirtschaft, sondern zieht sich gewissermaßen 
quer durch die Branchen, da es Büro- und Verwal-
tungstätigkeiten und entsprechende Berufe glei-
chermaßen im produzierenden Gewerbe, bei Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen und in der 
öffentlichen Verwaltung gibt. Jede Untersuchung 
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der quantitativen Beschäftigungswirkungen des 
Einsatzes von IuK-Technik in diesem Bereich 
orientiert sich daher besser an den ausgeübten Tä-
tigkeiten und Berufen. Darüber hinaus erscheint 
eine gesonderte Betrachtung des Bereichs der öf-
fentlichen Verwaltung mit seinen über 3 Mio. Be-
schäftigten sinnvoll, weil hier aus Gründen des öf-
fentlichen Dienst- und Arbeitsrechtes weniger di-
rekte Arbeitsmarkteffekte durch den Einsatz von 
IuK-Techniken zu erwarten sind. Wenn auch hin-
sichtlich der Formen des IuK-Einsatzes kaum Un-
terschiede zwischen öffentlichen und privaten Ver-
waltungen festzustellen sein dürften, so ist doch zu 
erwarten, daß die Verbreitungsgeschwindigkeit im 
öffentlichen Bereich kleiner ist und der Schwer-
punkt weniger bei der Rationalisierung als bei ei-
ner Verbesserung der Dienstleistung in Qualität 
und Umfang bei gleichbleibendem Beschäftigungs-
niveau liegt. 

Zur Abschätzung des Betroffenheitspotentials ist es 
angebracht, funktions-, berufs- und tätigkeitsbezo-
gene Abgrenzungskriterien heranzuziehen. 

Folgende Funktionsbereiche sind wesentlich betrof-
fen: 

— Sekretariate, vor allem der Funktionsbereich 
Textverarbeitung 

— Organisation, Innenverwaltung mit Stabs- und 
Zentralfunktionen 

— Finanzen und Rechnungswesen 

— Personal 

— Beschaffung 

— Vertrieb 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten in diesen Funk-
tionsbereichen (ohne Handel, Banken, Versicherun-
gen und öffentlicher Verwaltung) beträgt größen-
ordnungsmäßig zwischen 5 und 8 Mio. Beschäf-
tigte. 

Grenzt man nach „Informationsberufen" ab, sind 
folgende Berufe besonders betroffen: 

— technische Berufe 

— Warenkaufleute 

— Dienstleistungskaufleute 

— Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 

— Teile der Verkehrsberufe 

1961 waren in diesen Berufen 6,9 Mio. Arbeitskräfte 
beschäftigt, 1980 waren es bereits 9,6 Mio. Arbeits-
kräfte. Ausgehend von der relativ konstanten Zahl 
von insgesamt 26,8 Mio. Erwerbstätigen waren dies 
1961 etwa 25,7 v. H. und 1980 etwa 35,6 v. H. Berech-
nungen im Heinrich-Hertz-Institut haben für 1980 
einen Anteil der Informationsberufe von ca. 42 v. H. 
ergeben. 

Das größte Kontingent bilden die Bürofach- und 
Bürohilfskräfte mit ca. 3,4 Mio. Beschäftigten. 

Hebt man auf die „Informationstätigkeiten" ab, so 
sind im wesentlichen folgende Tätigkeitsfelder vom 
Einsatz der IuK-Technik betroffen 

— Handel treiben 

— Kontrollieren 

— Bürotätigkeiten 

— Planen 

— Konstruieren 

— Leiten 

Primär befaßt sind mit diesen Tätigkeiten 8,6 Mio. 
Beschäftigte. Diese Zahl ist seit 1968 nahezu kon-
stant und entspricht ca. 32 v. H. der Gesamtbeschäf-
tigung mit leicht rückläufiger Tendenz. Mit etwas 
anderen Abgrenzungskriterien errechnet das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft einen Prozentsatz von 
38 v. H. 

Diese Zahlen machen die Größenordnung des Ar-
beitskräftepotentials deutlich, das vom Einsatz der 
IuK-Techniken betroffen ist. 

Allerdings wird vielfach der derzeitige Stand der 
Anwendung von IuK-technischen Hilfsmitteln über-
schätzt. Ein großer Teil der kleinen Betriebe arbei-
tet noch mit „manuellen" Informationsverarbei-
tungsverfahren, und größere Betriebe nutzen die 
technischen Möglichkeiten meist nur in Teilberei-
chen aus. Gegenwärtig verfügen im Durchschnitt 
etwa 5 v. H. aller kaufmännischen und verwalten-
den Arbeitsplätze über Terminals und Bürocompu-
ter mit direktem Rechnerzugriff. Bis 1985 werden 
dies im Durchschnitt ca. 10 v. H. der Arbeitsplätze 
sein. Die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Termi-
nals und Bürocomputern ist gegenwärtig bei Versi-
cherungen und Banken am weitesten fortgeschrit-
ten, während im Handel und der öffentlichen Ver-
waltung der Computerisierungsgrad der Arbeits-
plätze am niedrigsten liegt. Die Branchenunter-
schiede werden auf absehbare Zeit erhalten blei-
ben. 

Die Textverarbeitung wird heute noch in erhebli-
chem Umfang mit konventionellen Schreibmaschi-
nen durchgeführt. Es ist jedoch zu erwarten, daß die 
computerunterstützte Textverarbeitung bei den An-
wendergruppen eine besonders rasche Verbreitung 
finden wird, bei denen eine verbesserte Textverar-
beitung unmittelbar zum wirtschaftlichen Erfolg 
des Betriebes beiträgt. Dies sind schreibintensive 
Dienstleistungsbetriebe (z. B. Rechtsanwaltskanz-
leien, Wirtschaftsberater) sowie schreibintensive 
Bereiche in Industrie- und Handelsbetrieben. 

Gegenwärtig bildet der Stand der Softwareentwick-
lung den limitierenden Faktor für die weitere Aus-
breitung der IuK-Technik im Büro- und Verwal-
tungsbereich. 

Geräte, die Arbeitsplatzfunktionen unterstützen, 
werden bis Ende der 80er Jahre im wesentlichen 
Tisch- und Bürocomputer, Mehrfunktionsterminals 
sowie Kommunikationsschreibmaschinen sein. Ab 
1990 werden modulare Kommunikationsstationen 
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mit den Komponenten Datentelefon, Bildschirm, 
Tastatur, Drucker, Sprach-Ein-/Ausgabe, Faksimile 
und Codeerkennung zur Verfügung stehen. Die Ge-
räte werden einfach zu bedienen sein und für die 
reinen Bedienungsprozeduren keine besondere 
Ausbildung erfordern. 

Inwieweit die genannten Betroffenheitspotentiale 
durch IuK-technische Rationalisierungsmaßnah-
men ausgeschöpft werden, hängt im privatwirt-
schaftlichen Bereich wesentlich vom potentiellen 
Kostensenkungsbeitrag des IuK-Einsatzes ab. 

Quantitative Aussagen dazu, welche Produktivitäts-
fortschritte bei der Erledigung von Büro- und Ver-
waltungstätigkeiten zu erzielen sind, liegen bisher 
nur für Einzelaufgaben, und auch dort meist nicht 
allgemeingültig, vor. 

Es fehlen umfassende Analysen, welche Produktivi-
tätsfortschritte allein durch rationellere Organisa-
tion der Arbeit und welche Produktivitätseffekte 
durch den Einsatz von IuK-Technik erzielbar sind. 

Es wird verschiedentlich festgestellt, dad die Pro-
duktivität der Beschäftigten im Büro- und Verwal-
tungsbereich absolut und in den Zuwachsraten weit 
hinter der Produktivität der Beschäftigten in der 
unmittelbaren Produktion zurückbleibt. So läßt sich 
nachweisen, daß im Durchschnitt 80 v. H. der Büro-
kosten Personalkosten sind, während im Produk-
tionsbereich der Personalkostenanteil im Durch-
schnitt nur 40 v. H. beträgt. Dies zeigt, daß die Kapi-
talintensität im Büro um den Faktor 6 kleiner ist 
als in der Produktion und daß die Produktivitätsre-
serven im Büro- und Verwaltungsbereich bisher 
nur schwach ausgeschöpft sind. 

Berücksichtigt man darüber hinaus, daß der Anteil 
der im Büro Beschäftigten an der Gesamtzahl der 
abhängig Beschäftigten von rd. 35 v. H. in 1950 auf 
mehr als 50 v. H. im Jahre 1980 angestiegen ist (vgl. 
BDI-Stellungnahme), so ergibt sich daraus, daß 
heute etwa 40 v. H. der volkswirtschaftlichen Pro-
duktionskosten auf Personalkosten im Büro- und 
Verwaltungsbereich entfallen. 

Berücksichtigt man weiterhin eine Siemensstudie 
(Büro 1990), in der abgeschätzt wird, daß ca. 25 v. H. 
der Büro- und Verwaltungstätigkeiten als Routine-
tätigkeiten potentiell automatisierbar sind, so folgt 
daraus, daß sich durch den Einsatz von IuK-Tech-
nik ungefähr 10 v. H. der Personalkosten potentiell 
einsparen lassen. 

Picot erhält bei Modellrechnungen, die sich allein 
auf das System Teletex beziehen, in der Größenord-
nung übereinstimmende Ergebnisse. 
Eine Einsparung von 10 v. H. der gesamten Perso-
nalkosten in der Wirtschaft würde grob gerechnet 
einem Arbeitsplatzverlust von 2 bis 2,5 Mio. entspre-
chen. Hierbei handelt es sich um eine Potentialab-
schätzung. Die reale Entwicklung hängt entschei-
dend davon ab, ob die erhöhte Produktivität vor-
nehmlich in die Verbesserung der Dienstleistungen 
umgesetzt wird oder in Personalabbau. 

Die Ausschöpfung des Produktivitätspotentials 
wird derzeit begrenzt von unzureichenden Softwa

-

reentwicklungen mit Anpasungsdefiziten an die be-
stehenden Tätigkeiten, Arbeitsorganisationen und 
Arbeitsanforderungen. Darüber hinaus sind die In-
formationsprozesse noch nicht so weit formalisiert 
und standardisiert, daß der reibungslose Einsatz 
der IuK-Technik ohne umfassende Mitarbeiter-
schulung gewährleistet ist. 

Zentral für die Art und Geschwindigkeit des infor-
mationstechnischen Wandels sind jedoch auch im 
Büro-Verwaltungsbereich die konjunkturellen und 
strukturellen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und der Einfluß maßgeblicher gesellschaftli-
cher Gruppen auf die organisatorisch innerbetrieb-
lichen und die tarifvertraglich überbetrieblichen 
Einsatzbedingungen der IuK-Technik. Der Einfüh-
rungsprozeß wird stetig verlaufen und sich an der 
Akzeptanz-Diffusion bei den Unternehmen und 
Verwaltungen sowie bei den betroffenen Arbeitneh-
mern und deren Lern- und Anpassungsbereitschaft 
orientieren müssen. 

5. Kurzfristige Arbeitsmarktungleichgewichte können 
nicht durch den Einsatz von luK-Techniken ausge-
glichen werden. 

# # Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/ 
CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich 
Ratzke, Prof. Dr. Ricker) sprach sich auch für die 
Aufnahme des nachstehenden Satzes in die Fest-
stellung aus: 

Eine nicht ausreichende Forschung und Entwick-
lung bei Technologien (Mikroelektronik, Optoelek-
tronik, Bauelementeentwicklung) und ein innova-
tionshemmendes wirtschafts- und gesellschaftspo-
litisches Klima können dazu beitragen, daß in den 
betroffenen Branchen, insbesondere im Endgeräte-
bereich, das mögliche inländische Arbeitsplatzpo-
tential nicht ausgeschöpft wird, oder Arbeitsplätze 
ins Ausland verlegt werden. # # 

Die bei den Erläuterungen zu den Beschäftigungs-
effekten skizzierten Zusammenhänge beherrschen 
kurzfristig die gesamtwirtschaftliche und sektorale 
Beschäftigungsentwicklung. Ein damit verbunde-
ner Strukturwandel am Arbeitsmarkt kann durch 
technischen Wandel höchstens beschleunigt wer-
den. Unter arbeitsmarktstrukturellen Gesichts-
punkten wirkt der Einsatz von IuK-Technik als 
Trendverstärker. 

Es liegt einerseits am begrenzten gesamtwirtschaft-
lichen Gewicht der IuK-Technik, aber andererseits 
auch an der Trägheit von Investitionsentscheidun-
gen auf deren Einsatzgebieten, daß konjunkturelle 
Effekte nahezu auszuschließen sind. Die Einsatz-
entwicklung der IuK-Technik weist im Vergleich zu 
Konjunkturzyklen einen flacheren Gradienten auf, 
weil sein Anstieg weitgehend von trägeren Prozes-
sen als den technischen Bereitstellungsprozessen 
abhängt. 

Maßgebend sind dabei folgende Engpaßfaktoren: 

— Probleme an der Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle 
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— weitgehend unflexible Organisationsstrukturen 
und Rahmenbedingungen 

Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/CSU, 
die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratz-
ke, Prof. Dr. Ricker) sprach sich für die Auf-
nahme des folgenden Textes aus: 
# # Weitgehend unflexible und durch tarifpoliti-
sche Vereinbarungen festgelegte Arbeitsorgani-
sationsstrukturen sowie teilweise ungünstige 
Rahmenbedingungen # # 

— Mangel an kurzfristig verfügbarem qualifizier-
ten Personal beim Hersteller und Anwender der 
IuK-Technik 

Alle bisherigen Untersuchungen weisen darauf hin, 
daß die Wachstumsrate IuK-technischer Investitio-
nen kurzfristig von diesen Einflußfaktoren be-
grenzt wird, die wiederum im wesentlichen nur 
über nicht kurzfristig wirksame Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen sowie technische und gesell-
schaftspolitische Anpassungsprozesse beeinflußt 
werden können. 

Für das Ende der achtziger und für die neunziger 
Jahre ist aus demographischen Gründen mit einem 
starken Rückgang der Berufsanfänger zu rechnen. 
Es wird dann, eine weltweit verbesserte Konjunk-
tur und angeglichene Inflations- und Zinsraten vor-
ausgesetzt, entscheidend darauf ankommen, ob das 
verstärkte Rationalisierungspotential durch die 
neuen IuK-Techniken in der Breite ausgeschöpft 
werden kann, wenn das Aktivitätsniveau der deut-
schen Wirtschaft, ohne wieder verstärkten Zustrom 
ausländischer Arbeitskräfte, gehalten werden soll. 

3.2.3 Arbeitsplatz, Heimarbeit, Gesundheitsschutz, 
Mitbestimmung 

a) Arbeitsplatz 

b) Heimarbeit 

c) Gesundheitsschutz 

d) Mitbestimmung 

a) Arbeitsplatz 

1. Durch den Einsatz der luK-Techniken am Arbeits-
platz können sich die Arbeitsinhalte, die Arbeitsor-
ganisationen und die Qualifikationsanforderungen 
an die Beschäftigten verändern. 
Positive Veränderungen liegen in einer Höherqualifi-
zierung, Kompetenzerweiterung und Zunahme der 
individuellen Autonomie 
— durch höheren Anteil an komplexer Arbeit und 

Entlastung von Routinetätigkeit 
— durch Zusammenlegung bisher getrennter Tä-

tigkeitsinhalte und Schaffung neuer Tätigkeits-
felder 

— durch Eingliederung von informationsbezoge-
nen Tätigkeiten bei bestimmten Berufen und Zu-
gang zu mehr Informationen 

— durch Entlastung von schwerer körperlicher und 
gesundheitsschädlicher Tätigkeit. 

# # Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/ 
CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich 
Ratzke, Prof. Dr. Ricker) sprach sich dafür aus, die 
Feststellung noch durch folgenden Text zu ergän-
zen: 
— durch den Zugang zu mehr Informationen und 

damit durch die bessere Durchschaubarkeit be-
stimmter Arbeitsgebiete für den einzelnen Ar-
beitnehmer, aber auch für die Arbeitgebersei-
te. # # 

Negative Veränderungen liegen in einer Dequalifi-
zierung, Kompetenzbeschneidung und Abnahme 
der individuellen Autonomie 
— durch Reduzierung der Tätigkeit auf einfache 

Prozeduren, deren Automatisierung unwirt-
schaftlich ist 

— durch Zerteilung und Monotonisierung von Ar-
beitsabläufen 

— durch Übergabe personenbezogener Berufs-
qualifikationen an lernfähige technische Sy-
steme 

Der Einsatz von IuK-Techniken wirkt auf die Ent-
wicklung des Qualifikationsniveaus vor allem über 
den Prozeß der Automatisierung und den Prozeß 
der Standardisierung ein. 

Betrachtet man ausschließlich den Prozeß der Auto-
matisierung, so liegt die These einer allgemeinen 
Höherqualifizierung nahe, da Routinearbeit weg-
fällt und qualifizierte Tätigkeiten übrigbleiben. 

Betrachtet man dagegen den Prozeß der Standardi-
sierung, so sind Dequalifizierungstendenzen nicht 
auszuschließen, weil Arbeitsverfahren stärker vor

-

strukturiert und Spielräume für die Gestaltung al-
ternativer Arbeitsstrukturen sowie für arbeitsplatz-
bezogene Entscheidungen reduziert werden. Mit zu-
nehmender Determinierung des Arbeitshandelns 
wird auch die Möglichkeit eingeschränkt, Kennt-
nisse und Erfahrungen in die Arbeit einzubringen 
und durch die Arbeit weiterzuentwickeln. 

Für den Bereich der Sachbearbeitung im Büro- und 
Verwaltungsbereich beobachten empirische Unter-
suchungen eine Tendenz, qualifizierte kaufmänni-
sche Fachtätigkeiten und Routinetätigkeiten zu 
entmischen und unterschiedlich qualifizierten Ar-
beitskräften zu übertragen. Ähnlich zeichnet sich 
für den Bereich der Textverarbeitung eine Tendenz 
der zunehmenden Arbeitsteilung durch die Tren-
nung von Schreibdiensten und Sekretariatsdien-
sten ab. 

Diebold vermutet demgegenüber, daß sich zukünf-
tig eine Tendenz zur Bildung komplexer Arbeits-
plätze durch Zusammenlegung von heute getrenn-
ten Tätigkeiten (Mischarbeitsplätze) stärker durch-
setzen wird. 

Zieht man eine gedankliche Querverbindung zu 
EDV-Systemen, über deren Anwendung mehr empi

-

rische Erkenntnisse vorliegen, so ist zu vermuten, 
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daß traditionelle Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume am einzelnen Arbeitsplatz durch den 
Zwang zur Formalisierung und Standardisierung 
reduziert werden und teilweise sachlich-arbeitsme-
thodische Entscheidungen in die Software-Entwick-
lung vorverlagert werden. Inwieweit dies eine 
Chance ist, sich von Routinetätigkeiten zu entlasten 
und komplexeren Aufgabenstellungen zuwenden zu 
können, oder inwieweit die Gefahr der Reduzierung 
auf die nichtautomatisierte Restmengentätigkeit 
besteht, hängt von der konkreten Arbeitsplatzge-
staltung ab. 

Der technische Entwicklungsstand scheint heute 
noch nach beiden Seiten hin offen zu sein. 

# # Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/ 
CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich 
Ratzke, Prof. Dr. Ricker) verwies in diesem Zusam-
menhang auf das Ergebnis einer von der Industrie-
gewerkschaft Metall Ende 1979 in Baden-Württem-
berg durchgeführten Befragung. Von 400 000 Be-
schäftigten in der Metallindustrie hätten etwa 
100 000 auf die Fragen der IG-Metall geantwortet, 
unter anderem auf die Frage, wie sich die neuen 
Technologien auf den Entscheidungsspielraum an 
ihren Arbeitsplätzen ausgewirkt haben. 25,7 v. H. 
seien der Meinung gewesen, daß dieser größer ge-
worden sei, 51,8 v. H. hätten ihn als unverändert be-
urteilt und 15,7 v. H. hätten ihn für reduziert gehal-
ten. 

Dies zeige erneut die Berechtigung der Argumente 
für und wider den Einsatz der IuK-Technik am Ar-
beitsplatz, nehme ihnen aber auch einiges an 
Schärfe. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD) 
vertrat hierzu die Auffassung, daß die angeführte 
Passage aus der IGM-Untersuchung nicht dem Ori-
ginaltext der Untersuchung entspreche. Es handele 
sich dabei um die Studie mit dem Titel „Werktage 
müssen menschlicher werden". Dort sei die Frage 
aufgeworfen worden, wie die „technologische Ent-
wicklung" in der Beurteilung der Arbeitnehmer die 
Entscheidungsspielräume bei der Arbeit verändert 
habe. Daraus zu schließen, daß dieses Ergebnis glei-
chermaßen auf die Probleme der IuK-Techniken 
anzuwenden sei, sei nicht gerechtfertigt; spezielle 
Untersuchungen zum Bereich der IuK-Techniken 
und ihrem Einsatz in den Betrieben würden voraus-
sichtlich andere Ergebnisse erbringen. # # 

Nach einer Studie von Prognos zeichnen sich für 
den Zeitraum bis 1990 folgende qualitative Beschäf-
tigungswirkungen ab: 

— Rückgang der Arbeitsplätze für un- und ange-
lernte Tätigkeiten (Nachrichtenübermittlung, 
Fließband- und einfache Handarbeit etc.) um 
12 v. H. (608 000 Arbeitsplätze) 

— Rückgang der Arbeitsplätze mit engem Einsatz-
bereich, an denen eine berufliche Fachausbil-
dung gefordert wird (Bürofachkräfte, Maurer, 
Drucker u. ä.) um 8 v. H. (771 000 Arbeitsplätze) 

— Zunahme der Arbeitsplätze mit weitem Einsatz-
bereich, an denen eine berufliche Fachausbil

-

dung gefordert wird (u. a. Installation, Wartung, 
Sicherungsfunktion) um 9 v. H. (471 000 Arbeits-
plätze) 

— Zunahme der Arbeitsplätze mit engem Einsatz-
bereich, an denen eine Fach- oder Hochschul

-

ausbildung gefordert wird (u. a. Erziehungs-, Ge-
sundheits- und Rechtswesen) um 17 v. H. 
(400 000 Arbeitsplätze) 

— Zunahme der Arbeitsplätze mit weitem Einsatz-
bereich, an denen eine Fach- oder Hochschul-
ausbildung gefordert wird (u. a. Management, 
Beratung, Forschung und Entwicklung) um 
29 v. H. (615 000 Arbeitsplätze) 

Die von der technischen Entwicklung positiv betrof-
fenen Berufe sind zu 99 v. H. im traditionellen Ver-
ständnis Männerberufe, während die negativ be-
troffenen Berufe zu 53 v. H. traditionell Frauenbe-
rufe sind. Die aktuellen Bemühungen, die traditio-
nellen Männerberufe auch für Frauen zugänglich 
zu machen, erhalten durch diese Technikprognosen 
eine weitere Rechtfertigung. Gleichzeitig lassen 
sich durch die neuen Techniken, speziell durch die 
Mikroelektronik, belastende Arbeitsbedingungen 
reduzieren, die bisher als Sperre für eine Frauenbe-
schäftigung wirkten (vgl. Dostal). 

# # Über den folgenden Text konnte kein Einver-
nehmen erzielt werden: 

Ein Teil der Mitglieder der Kommission vertrat die 
Auffassung, die neuen IuK-Techniken würden die 
Informationsversorgung kleinerer und organisato-
rischer Einheiten bzw. die des Einzelnen am Ar-
beitsplatz verstärken. Der Zugriff zu Informationen, 
die bisher nur zentralen Stellen möglich war, werde 
dadurch erheblich erleichtert. Dies führe zu einer 
Bereicherung des einzelnen Arbeitsplatzes durch 
Ausweitung der Entscheidungskompetenz. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder hielt 
dem entgegen, daß umgekehrt nicht ausgeschlossen 
sei, daß die Entscheidungs- und Kontrollmacht zen-
traler Instanzen zunehmen werde. # # 

2. Die Nutzung der luK-Technologien (Geräte, Syste-
me, Dienste) zu arbeitsplatzrelevanten Innovationen 
ermöglicht eine starke Erhöhung (Ausweitung) des 
sozialorganisatorischen Gestaltungsspielraums hin-
sichtlich der Arbeitsbedingungen und der Qualifika-
tionsstrukturen. Welche der möglichen Gestal-
tungsoptionen sich durchsetzen können, hängt we-
niger von den neu eingesetzten Techniken und den 
daraus folgenden technischen Restriktionen ab, 
sondern vielmehr von der organisatorischen Kon-
zeption des betrieblichen Ablaufes, der Lern- und 
Anpassungsfähigkeit aller am Arbeitsprozeß Betei-
ligten, sowie der politischen und vertraglichen 
Durchsetzungskraft der Tarifvertragsparteien. 
Einer positiven Ausgestaltung förderlich sind Maß-
nahmen, die zur Höherqualifizierung, Kompetenzer-
weiterung und zur Steigerung der individuellen 
Autonomie beitragen. Die Einrichtung von Misch

-

Arbeitsplätzen ist eine Möglichkeit in diese Rich-
tung. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

Notwendige Voraussetzung ist die Beachtung und 
Verbesserung der Bedienung der Endgeräte (Men-
sch-System-Schnittstelle). Dies bedeutet auf der 
technischen Seite die vermehrte Entwicklung an-
spruchsvoller, nutzerfreundlicher Software und auf 
der Seite der Mitarbeiter eine intensivierte Aus- und 
Weiterbildung im schulischen, betrieblichen und 
überbetrieblichen Raum. 

Die Technisierung des Arbeitslebens hat in vielen 
Bereichen zu einer weitgehenden arbeitsteiligen 
Spezialisierung geführt. Folgen dieser Spezialisie-
rung sind unter anderem 

— die schnelle und billige Austauschbarkeit der 
Arbeitskraft und damit auch ein schwindender 
Berufsstatus, 

— detaillierte Vorgaben hinsichtlich der Arbeits-
ausführung und damit auch erhöhte Kontroll-
möglichkeiten, 

— eine Verknüpfung von Mensch und Maschine, 
die dadurch gekennzeichnet ist, daß der Arbeit-
nehmer den Bezug zum Arbeitsinhalt sowie die 
Kontrolle über den Arbeitstakt und die Arbeits-
methode verliert. 

Der derzeit feststellbare hohe Grad der Arbeitstei-
lung ist maßgebend darauf zurückzuführen, daß der 
Technikeinsatz bisher vorrangig durch die Prinzi-
pien der industriellen Organisations- und Rationali-
sierungslehre bestimmt war, wonach größere Profi-
tabilität und Effektivität entsteht, wenn die Arbeit 
in Einzelschritte zerlegt und von verschiedenen 
Personen ausgeführt wird. Die IuK-Techniken er-
möglichen es, diese Prinzipien zu relativieren und 
dem Gesichtspunkt einer mitarbeitergerechten Ar-
beitsplatzgestaltung, die ihm zukommende Bedeu-
tung einzuräumen. So kann beispielsweise die neue 
Generation leistungsfähiger Kleincomputer bisher 
getrennte Tätigkeitsinhalte wieder zusammenfü-
gen, indem der Zugriff auf Datenbestände direkt 
vom aufgabenbezogenen Arbeitsplatz aus kein tech-
nisches Problem mehr ist. Einen wichtigen Beitrag 
zu sinnvollen Einbettung der IuK-Technik in mitar-
beitergerechte organisatorische Konzeptionen lie-
fert die Ausgestaltung der Software. Diese prägt bei 
arbeitsplatzorientierten IuK-Systemen in entschei-
dendem Maße bestimmte Arbeitsstrukturen und 
kann individuelle Handlungsspielräume erweitern 
aber auch einschränken. 

Letzteres trifft insbesondere für kleine und mittlere 
Betriebe zu, die sich aus Kostengründen nur auf 
dem Markt befindliche Standard-Software kaufen 
können, die schon aufgrund ihrer Konzeption nicht 
optimal auf die spezifischen Bedürfnisse des einzel-
nen Arbeitsplatzes zugeschnitten ist. Nach Aussa-
gen von Experten sind allerdings durch die Anwen-
dung höherer Programmiersprachen und modula-
rer Software-Bausteine die Möglichkeiten gestie-
gen, auch Standard-Software-Pakete den organisa-
torischen Vorstellungen der Anwender und den Be-
dürfnissen der Arbeitnehmer anzupassen. 

Die mit dem Einsatz von IuK-Techniken verbunde

-

nen Möglichkeiten einer Verbesserung der Arbeits

-

platzbedingungen sind unter anderem vor dem Hin-
tergrund der zu erwartenden strukturellen Verän-
derungen am Arbeitsmarkt zu sehen. Die vorhande-
nen Analysen gehen davon aus, daß die IuK-beding-
ten Freisetzungseffekte sowie die Verschiebung von 
Berufsfeldern und Tätigkeitsinhalten zukünftig er-
höhte Anforderungen an die berufliche Mobilität 
stellt. In diesem Zusammenhang kommt einer Kon-
zeption, die anstelle der arbeitsteiligen Spezialisie-
rung auf Höherqualifizierung, Kompetenzerweite-
rung und Steigerung der individuellen Autonomie 
am Arbeitsplatz gerichtet ist, besondere Bedeutung 
zu. 

b) Heimarbeit / Dezentralisierung 

1. Die luK-Techniken können zu einer Dezentralisie-
rung von Arbeitsplätzen genutzt werden. Es ist ge-
genwärtig allerdings noch nicht abzusehen, in wel-
chem Ausmaß dies tatsächlich geschehen wird, ob 
die luK-Techniken zu einer verstärkten Verlagerung 
von Arbeitsplätzen in die Wohnung führen und wie 
die rechtliche Ausgestaltung dieser Heimarbeit aus-
sehen wird. Die Auswirkungen solcher Dezentrali-
sierung für die Arbeitsplatz- und Lebensqualität 
hängen insbesondere von der Ausgestaltung de-
zentraler Arbeitsplätze ab. 

Im europäischen Ausland und auch in den USA gibt 
es verschiedene Modelle für Formen der Heimar-
beit. Zu erwähnen sind insbesondere dezentrale 
nachbarschaftliche Arbeitszentren, die mit dem Ziel 
errichtet werden, negative Folgewirkungen, wie 
z. B. Isolation, zu vermeiden oder abzumildern. 

Chancen für die Familie werden durch die Zusam-
menlegung von Wohnung und Arbeitsplatz gese-
hen. # # Über die Aufnahme eines Zusatzes, in dem 
auch auf die Gefahren einer Dezentralisierung hin-
gewiesen wird, konnte kein Einvernehmen erzielt 
werden. Ebensowenig über die Einfügung des fol-
genden Klammerzusatzes: (z. B. im Bereich der 
Kindererziehung, Erweiterung der Freizeitmöglich-
keiten). # # 

Gegenwärtig gibt es selbst in Tätigkeitsberichten, 
die bereits unter gegebenen technischen Bedingun-
gen auslagerungsfähig wären, z. B. in der Textve-
rarbeitung, in der Bundesrepublik, keine Heimar-
beitsplätze. Das wird zurückgeführt auf (subjektive) 
Widerstände bei den Betroffenen und objektivere 
Grenzen. So wird auf der einen Seite der Verlust 
informeller Kontakte befürchtet, auf der anderen 
Seite der erhebliche Ausstattungsaufwand dieser 
Arbeitsplätze, insbesondere unter dem Aspekt der 
relativ geringen Auslastung der Geräte gesehen. 
A28) Hinzu treten Schwierigkeiten, anleitend und 
steuernd in den Arbeitsablauf einzugreifen (Batelle 
1982, S. 68 bis 76). 

Die Diskussion um Heimarbeitsplätze ist mit den 
neuen IuK-Techniken aufgekommen, weil sich die 
technisch-organisatorischen Voraussetzungen bei 
einer flächendeckenden Einführung entscheidend 
verbessern werden. Es werden drei konzeptionelle 
Ansätze erörtert: 
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— Mischformen zentraler und dezentraler Tätig-
keit 

— ausschließliche (vollzeitliche) Heimarbeit 

— Nachbarschaftsbüro (Räumlich-organisatorische 
Zusammenfassung mehrerer ausgelagerter Ar-
beitsplätze im Wohnviertel) 

Letztere sollen bestimmte Nachteile der Heimar-
beit — schlechte Geräteausnutzung, Isolation — ab-
bauen helfen. Hier wird auf erste Ansätze in den 
USA, Großbritannien und Schweden verwiesen 
(Kubicek). 

Gegenwärtig ist offen, ob die Verlagerung der Ar-
beitsstätte in die Wohnung gesamtwirtschaftlich 
eine bedeutsame Rolle spielen wird. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß die kostenmäßigen Zusatzbela-
stungen den möglichen ökonomischen Nutzen über-
wiegen werden. Auch können Widerstände dadurch 
entstehen, daß Möglichkeiten der persönlichen 
Kommunikation oder der Wahrnehmung von Ar-
beitnehmerinteressen abgebaut werden. 

Am ehesten A29) bietet das System Bildschirmtext 
Ansätze zur Dezentralisierung von Büroarbeitsplät-
zen, die auch auf die Familiensituation Einfluß ha-
ben können. In nennenswertem Umfang können 
diese Ansätze aber erst zum Tragen kommen, wenn 
Btx hinreichend verbreitet ist und wenn durch billi-
ge, intelligente Endgeräte Funktionen wie Text-
und Datenverarbeitung, Telefax, Telesoftware an 
den Heim-Arbeitsplätzen verfügbar sind und wenn 
die damit für Arbeitnehmer befürchteten Probleme 
durch entsprechende Vorkehrungen gelöst sind. 
Dies ist nicht in naher Zukunft zu erwarten. 

2. Soweit die luK-Techniken die Ausführung von Ar-
beit in der Wohnung bewirken, kann dies dazu füh-
ren, daß die Tätigkeit rechtlich als Heimarbeit im 
Sinne des Heimarbeitsgesetzes zu bewe rten ist; 
denkbar ist aber auch, daß die Beschäftigten Ar-
beitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts bleiben, so 
daß die üblichen arbeitsrechtlichen Normen gelten. 

Gegenwärtig ist noch nicht abzusehen, wie die Ver-
lagerung der Arbeit in die häusliche Arbeit recht-
lich zu bewerten sein wird. Es ist keineswegs un-
ausweichlich, daß die Beschäftigten die rechtliche 
Qualität als Arbeitnehmer verlieren und zu Hei-
marbeitern im Sinne des Heimarbeitsgesetzes wer-
den. 

Für Heimarbeit im Rechtssinne ist entscheidend, 
daß die Person ungeachtet der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit weisungsunabhängig von einem Unter-
nehmer ist. Der Heimarbeiter unterliegt nicht der 
ständigen Aufsicht und Kontrolle des Auftragge-
bers, sondern bestimmt Art und Weise der Erledi-
gung der Arbeit selbst. Dies gilt insbesondere für 
die Dauer und Lage der Arbeitszeit, die Reihenfolge 
und den Umfang der Arbeit. 

Schutzmaßnahmen zugunsten der Heimarbeiter 
enthält das Heimarbeitsgesetz, durch das dem 
Heimarbeiter ein rechtlicher Schutz gewährt wird, 

der dem des betrieblichen Arbeitnehmers ähnlich 
ist, ohne seine persönliche Selbständigkeit (Wei-
sungsfreiheit) anzutasten. Hinzu kommen weitere 
Rechtsnormen, durch die Heimarbeiter den Arbeit-
nehmern gleichgestellt werden. Das Heimarbeitsge-
setz kennt in § 12 eine Generalklausel zur Abwehr 
von Gefahren, insbesondere Gesundheitsgefahren. 
Diese Norm bietet die Möglichkeit, dem Heimarbei-
ter beim Einsatz der IuK-Techniken, insbesondere 
bei der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen 
im häuslichen Bereich, den gleichen Gesundheits-
schutz zu sichern, wie einem Arbeitnehmer. 

Obwohl die Rechtsnormen den Heimarbeitern ei-
nen arbeitnehmerähnlichen Schutz gewähren, ist 
zu berücksichtigen, daß es anders als in Betrieben 
kaum Möglichkeiten gibt, die Beachtung von 
Schutzvorschriften wirksam zu überwachen. 

Soweit der in seiner Wohnung Arbeitende einem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers in bezug auf die 
Arbeitsleistung unterliegt (persönliche Abhängig-
keit), ist er nicht Heimarbeiter, sondern Arbeitneh-
mer. Das zugrundeliegende Rechtsverhältnis ist ein 
gewöhnliches Arbeitsrechtsverhältnis. Dementspre-
chend gelten die üblichen arbeitsrechtlichen Nor-
men. Allerdings wird es zum Teil praktisch schwie-
rig sein, von den rechtlichen Möglichkeiten effektiv 
Gebrauch zu machen. Auf die praktischen Schwie-
rigkeiten ist insbesondere im Hinblick auf die 
Wahrnehmung der Möglichkeiten des kollektiven 
Arbeitsrechts hingewiesen worden. Auch bestehen 
praktische Schwierigkeiten zur Überwachung der 
Einhaltung von Schutzvorschriften. 

c) Gesundheitsschutz A30) 

1. Nach den bisherigen Forschungsergebnissen ge-
ben die wesentlichen Belastungen am Arbeitsplatz 
weniger von technischen Geräteeigenschaften als 
von Arbeitsanforderungen, Arbeitsorganisation, Ko-
operationsformen, innerbetrieblicher Arbeitsteilung, 
d. h. von den Eigenschaften des ganzen Arbeitssy-
stems aus. 

Der Möglichkeit, Belastungen durch entsprechende 
organisatorische Gestaltung zu vermeiden, wird 
derzeit noch nicht überall hinreichend Rechnung 
getragen. 

Untersuchungen haben gezeigt, daß die höchsten 
Belastungen nicht an hochtechnisierten Arbeits-
plätzen auftreten, sondern an solchen mit mittlerem 
Mechanisierungsgrad. Hochtechnisierte Arbeits-
plätze ermöglichen eine weitgehende Anpassung 
der Technologie an die Bedürfnisse des Benutzers, 
sofern sie auf seine Belange hin weiterentwickelt 
werden. 

Die neuen luK-Techniken führen zur Zeit noch häu-
fig zu erhöhten Beanspruchungen, sowohl in ortho-
pädischer als auch in visueller und psychischer Hin-
sicht. Derartige Belastungen können vermieden 
werden durch Arbeitsablaufsstrukturen, die ab-
wechselungsreiche und unterschiedlich belastende 
Tätigkeiten gewährleisten (z. B. Job-Enrichment). 
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Die Ergebnisse von Untersuchungen, die in Schwe-
den durchgeführt worden sind, bestätigen die Er-
fahrungen mit IuK-Techniken in der Bundesrepu-
blik Deutschland, wonach bei einem mittleren Me-
chanisierungsgrad, wie er in der Mehrzahl der Un-
ternehmen gegeben ist, das Schwergewicht grund-
sätzlich auf die Ausnutzung des begrenzten Be-
triebs- und Arbeitssystems der Rechenanlage ge-
legt wird. Daraus resultiert, daß die Mitarbeiter die 
Arbeitsschritte in einer vom System aufgrund tech-
nischer, elektronischer und elektromechanischer 
Zwänge vorbestimmten Art und Weise vorziehen 
müssen. Planung und Organisation orientieren sich 
an den Möglichkeiten des Systems. Als Folgen sind 
unter anderem die erhebliche Taylorisierung der 
Bürotätigkeit zu nennen, die zu den bekannten phy-
sischen und psychischen Beschwerden und dem 
daraus folgenden Abfall der Leistungsbereitschaft 
führen kann. 

Dementsprechend ist es erforderlich, einzelne Tä-
tigkeitsstrukturen und Ablauforganisationen auf 
ihre Belastungen und die daraus möglicherweise 
folgenden Beeinträchtigungen hin zu untersuchen, 
Belastungsprofile zu erstellen und eine individuelle 
Anpassung an die physischen und psychischen Ge-
gebenheiten des jeweiligen Mitarbeiters vorzuneh-
men. 

Nach den vorliegenden Untersuchungen weisen Be-
schäftigte, die „einfache" Bildschirmtätigkeiten mit 
überwiegend einseitigen, abwechselungsarmen Tä-
tigkeiten und lang andauernder Bildschirmgeräte-
nutzung ausüben, eine signifikant höhere Anfällig-
keit gegenüber gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen und Beschwerden auf. 

Bei Beschäftigten, die den Bildschirm bei ihrer Tä-
tigkeit lediglich als unterstützendes Arbeitsmittel 
einsetzen, sind die gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen signifikant geringer. Die von dieser Gruppe 
auszuführenden Arbeiten sind gekennzeichnet 
durch überwiegend vielseitige abwechselungsreiche 
Tätigkeiten, die hohe Qualifikationsanforderungen 
stellen, Entscheidungsspielräume für Problemlö-
sungen beinhalten und Ausbildungs- und Berufs-
qualifikationen erfordern. 

Hochtechnisierte Anlagen, die mit der derzeitigen 
Computergeneration jetzt erstmalig in die Unter-
nehmen gelangen, sind bei der richtigen Auslegung 
der verwendeten Systeme auf die Bedürfnisse der 
Benutzer in größerem Umfange anpaßbar. Ausge-
reiftere Betriebs- und Arbeitssysteme sowie umfas-
sende Zugriffsmöglichkeiten gestatten es, Pro-
gramme so auszulegen, daß die Tätigkeit der Mitar-
beiter durch diese Systeme eine bedeutende Unter-
stützung erfährt. 

Voraussetzung für die Akzeptanz und eine Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit neuer IuK-Techniken 
ist jedoch eine Ausgestaltung der Arbeitsinhalte, 
die den Belangen der Mitarbeiter Rechnung trägt. 
Bei einer Weiterentwicklung zu hochtechnisierten 
komfortablen Anlagen können Rationalisierungsef-
fekte bei den Anwendern nicht ausgeschlossen wer-
den. 

2. 	Die „Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze 
im Bürobereich" sollen mithelfen, visuelle Be-
schwerden und orthopädische Gesundheitsschä-
den zu vermeiden. Sie beziehen sich auf die Gerä-
tegestaltung, aber auch auf die Arbeitsplatz- und 
Raumgestaltung. 

Bisher gibt es noch keine entsprechenden Regeln 
für die Arbeitsstrukturierung, die Arbeitsablauforga-
nisation und die sogenannte Software-Ergonomie. 

Für andere Bereiche als den Bürobereich und ver-
gleichbare Arbeitsplätze gibt es bisher keine Si-
cherheitsregeln. 

Sicherheitsregeln müssen bei der weiteren Einfüh-
rung der IuK-Techniken entsprechend fortgeschrie-
ben und in ihrem Geltungsbereich erweitert wer-
den. 

Gesundheitsschützende Regelungen sind einer-
seits in den „Sicherheitsregeln für Bildschirm-Ar-
beitsplätze im Bürobereich" und andererseits ver-
einzelt in Tarifverträgen, zum Teil auch in Betriebs-
und Dienstvereinbarungen enthalten. Auch das DIN 
hat bereits Normen für den Komplex „Bildschirmar-
beit" entwickelt. 

Im Unterschied zu standardmäßigen Büro-Arbeits-
plätzen, an denen mit beschriebenen oder bedruck-
ten Vorlagen gearbeitet wird, werden am Bild-
schirm-Arbeitsplatz, Bildschirm, Tastatur und Vor-
lage in schnellem Wechsel visuell genutzt. Hieraus 
ergeben sich Gefahren insbesondere im orthopädi-
schen und visuellen Bereich. Diese bestehen insbe-
sondere in einseitiger Körperbeanspruchung, die zu 
stark ermüdenden oder gesundheitsschädlichen 
Zwangshaltungen führt, und in der Beanspruchung 
des Sehorgans durch unterschiedliche Sehentfer-
nung, unterschiedliche Leuchtschichten und stän-
dige Augen- und Kopfbewegung. 

Um derartigen Gefahren zu begegnen, sind beim 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften „Sicherheitsregeln für Bildschirm-Arbeits-
plätze im Bürobereich" erarbeitet worden. Sie ent-
halten sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische 
und ergonomische Grundanforderungen, die bei der 
Gestaltung, Beschaffenheit, Benutzung und In-
standhaltung von Bildschirmarbeitsplätzen für digi-
tale Daten- und Textverarbeitung im Bürobereich 
und an vergleichbaren Arbeitsplätzen zu beachten 
sind. Als vergleichbar sind solche Arbeitsplätze an-
zusehen, deren Tätigkeitsmerkmale überwiegend 
denen an Büro-Arbeitsplätzen entsprechen. Für an-
dere Bereiche als den Bürobereich gibt es bisher 
keine Sicherheitsregeln. 

Die Mehrzahl der in den Sicherheitsregeln enthal-
tenen Regelungen gelten für Bildschirmarbeitsplät-
ze, die nach dem 1. Januar 1981 geschaffen worden 
sind. Einige Regelungen treten erst später in Kraft. 
Die Sicherheitsregeln gelten nicht für Bildschirm-
Arbeitsplätze, die schon am 1. Januar 1981 bestan-
den. Insoweit wird aber eine Umrüstung empfoh-
len. 
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Inhaltlich sind die Sicherheitsregeln vor allem dar-
auf ausgerichtet, visuelle Beschwerden und ortho-
pädische Gesundheitsschäden zu vermeiden. Sie er-
strecken sich nicht nur auf die Gerätegestaltung, 
sondern auch auf die Arbeitsplatz- und Raumgestal-
tung. In ihnen sind die bis Mitte 1980 vorliegenden 
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und 
ergonomischen Erkenntnisse berücksichtigt wor-
den. 

Die Anforderungen der Sicherheitsregeln werden 
bei der Gerätegestaltung weitgehend berücksich-
tigt. Bei der Arbeitsplatz- und Raumgestaltung 
konnten sie noch nicht genügend greifen. Dies 
dürfte auch daran liegen, daß der Zusammenhang 
etwa zwischen fehlerhafter Beleuchtung, nicht aus-
reichender Klimatisierung oder mangelhafter 
Schallisolierung und der Konzentrationsfähigkeit 
und damit auch der Leistungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer nicht mit der erforderlichen Klarheit fest-
gestellt werden konnte. Im übrigen dürfte von Be-
deutung sein, daß die Sicherheitsregeln eine große 
Zahl der Anforderungen nur generalklauselartig 
umschreiben, so daß erhebliche Spielräume bei ih-
rer Auslegung und Anwendung verbleiben. 

Die Sicherheitsregeln sollten ursprünglich nicht 
nur Bildschirm-Arbeitsplätze im Bürobereich, son-
dern den gesamten Einsatz der Datenverarbei-
tungs- und Informationstechnologie erfassen. Un-
terschiedliche Arbeitsbedingungen in der Produk-
tion und in der Überwachung ließen jedoch eine 
generelle Regelung nicht zu. 

Die Sicherheitsregeln erfassen nicht Fragen der Ar-
beitsstrukturierung und der Arbeitsauflauforgani-
sation, obwohl auch insofern erhebliche Belastun-
gen verursacht werden können. Ferner erfassen sie 
nicht den Bereich der sogenannten Software-Ergo-
nomie. Darunter sind die Bemühungen zu verste-
hen, die Arbeitsmittel an die psychische Funktions-
weise bzw. an die kognitiven und intellektuellen Ei-
genschaften der Menschen anzupassen. Die hinrei-
chende individuelle Anpassung der Belastungen an 
die psychische und physische Situation des jeweili-
gen Arbeitnehmers bereitet besondere Schwierig-
keiten. Insbesondere fehlt insofern ein gesicherter 
Erkenntnisstand. Besonders schwer ist zu ermit-
teln, wie weit psychische Belastungen durch die Ar-
beit am Bildschirm arbeitsplatzbedingt sind. A31) 
Zur weiteren Aufklärung sind langfristig angelegte, 
interdisziplinär durchgeführte Studien erforderlich. 
Ihre Durchführung fällt in den Aufgabenbereich 
des vom Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung und vom Bundesminister für Forschung und 
Technologie gemeinsam getragenen Aktionspro-
grammes „Forschung zur Humanisierung des Ar-
beitslebens". 
Die „Sicherheitsregeln für Bildschirm-Arbeitsplätze 
im Bürobereich" sind vom Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften e. V., Fachaus-
schuß „Verwaltung", erstellt worden. Rechtlich han-
delt es sich bei ihnen weder um Unfallversiche-
rungsvorschriften noch um sonstige Rechtsnormen. 
Eine begrenzte rechtliche Wirkung kommt ihnen 
für die Hersteller und Importeure von technischen 
Arbeitsmitteln zu, da die Sicherheitsregeln im Ja

-

nuar 1982 in das Verzeichnis B der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über technische 
Arbeitsmittel (Bundesarbeitsblatt 1982, 55) aufge-
nommen worden sind. Sie dienen insofern der zu-
ständigen Verwaltungsbehörde zur Konkretisie-
rung von § 3 des Gesetzes über technische Arbeits-
mittel (Gerätesicherstellungsgesetz) und können in-
soweit in vermittelter Weise zur Rechtfertigung ei-
ner Verfügung nach § 5 dieses Gesetzes dienen, 
durch die dem Hersteller/Importeur das Inverkehr-
bringen der Geräte untersagt wird. 

Inhaltlich gehen sie jedoch über den von dem Gerä-
tesicherstellungsgesetz erfaßten Regelungsbereich 
hinaus. Das Gesetz bietet dementsprechend keine 
Handhabe zur rechtlichen Umsetzung der Inhalte 
der Sicherheitsregeln, soweit sie sich nicht auf die 
Gerätegestaltung selbst, sondern auf die Arbeits-
platz- und Raumgestaltung beziehen. Insbesondere 
gibt es keinen Ansatz, um die Anwender an die 
Sicherheitsregeln zu binden. Im Bereich der An-
wender können die Sicherheitsregeln dementspre-
chend nur insoweit eine rechtliche Wirkung erzie-
len, als sie bei der Auslegung unbestimmter Rechts-
begriffe anderer Rechtsnormen, die der Abwehr 
entsprechender Gefahren oder der Humanisierung 
des Arbeitslebens dienen, herangezogen werden. 
Beispielsweise sind in den Sicherheitsregeln „gesi-
cherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse" nie-
dergelegt, die im Rahmen der §§ 90, 91 BetrVG be-
deutsam werden können. Auch haben die Gewerbe-
aufsichts- und die Unfallversicherungsträger be-
grenzte Möglichkeiten zur Durchsetzung der Si-
cherheitsregeln (vgl. §§ 120a GewO, 712 RVO). Da 
die Sicherheitsregeln jedoch keine Rechtsnormen 
sind, binden sie die Anwender nicht unmittelbar. Da 
sie auch nicht die rechtliche Qualität von Unfallver-
hütungsvorschriften haben, binden sie nicht einmal 
die Mitglieder oder Versicherten der Berufsgenos-
senschaften. Verstöße können dementsprechend 
nicht als Ordnungswidrigkeiten nach § 710 RVO ge-
ahndet werden. A32) Wegen der fehlenden Rechts-
normenqualität unterliegt ihre Ausfüllung auch 
nicht dem innerbetrieblichen Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG und 
ihre Beachtung unterliegt auch nicht unmittelbar 
dem Überwachungsauftrag nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG. 

Die begrenzte rechtliche Wirkung sowie die geringe 
Regelungsdichte, insbesondere die Verwendung ge-
neralklauselartiger Begriffe, erschweren die prakti-
sche Umsetzung der Sicherheitsregeln. Ihr begrenz-
ter Anwendungsbereich verdeutlicht im übrigen die 
Notwendigkeit, entsprechende Regeln für weitere 
Anwendungsbereiche zu entwickeln. Auch wird es 
in der Zukunft weiter erforderlich sein, den Er-
kenntnisstand zu erweitern und in der Folge die 
Sicherheitsregeln zu ergänzen bzw. zu verändern. 
Eine Voraussetzung hierfür ist, daß die Sicherheits-
fachkräfte, Arbeitnehmervertreter, Arbeitgeber und 
andere mit der Gestaltung von Arbeitsplätzen und 
Arbeitsläufen betraute Personen rechtzeitig über 
die neuesten Entwicklungen und Forschungsergeb-
nisse informiert werden und ein Anreiz geschaffen 
wird, neue Erkenntnisse bei der Gestaltung der 
Bildschirmarbeitsplätze zu beachten. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

3. Nationale Regelungen in anderen Ländern und 
demgemäß auch internationale Standards scheitern 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorwiegend daran, 
daß noch nicht in allen Ländern ein hinreichender 
Erkenntnisstand vorliegt. Die Erkenntnisse in ergo-
nomischer Hinsicht sind in der Bundesrepublik 
Deutschland besonders weit fortgeschritten. 

# # Über die Aufnahme des folgenden Absatzes in 
den Feststellungstext konnte kein Einvernehmen 
erzielt werden: 

Die deutschen Standards werden jedoch vermehrt 
auch von ausländischen Herstellern, die an einem 
Absatz auf dem deutschen Markt interessiert sind, 
berücksichtigt. # # 

Die ergonomischen Anforderungen, die in der Bun-
desrepublik frühzeitig fixiert und zum Teil auch ent-
sprechend durch- und umgesetzt wurden, können 
sich positiv auf die Exportchancen deutscher Her-
steller auswirken, wenn sie von anderen Staaten 
übernommen werden. Da ausländische Hersteller 
(insbesondere US-amerikanische) die deutschen 
Standards vermehrt berücksichtigen, ist dies in ab-
sehbarer Zeit zu erwarten. 

Eigene, den deutschen Sicherheitsregeln vergleich-
bare Regelungen gibt es in anderen Staaten noch 
nicht. 

Anscheinend ist ein entsprechender Regelungsbe-
darf in anderen Staaten erst später entstanden, da 
bis zum jetzigen Zeitpunkt vergleichbare, verbindli-
che Regelungen nicht erstellt wurden. Da aber auch 
in Staaten, in denen IuK-Techniken vermehrt ein-
gesetzt werden, inzwischen ein Bedarf an gesicher-
ten Gestaltungskriterien festzustellen ist, werden 
zum Beispiel in Schweden, Norwegen, Dänemark, 
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, 
USA und Kanada vermehrt wissenschaftliche Un-
tersuchungen durchgeführt. 

Durch das internationale Engagement fast aller Ge-
rätehersteller wird jedoch die Entwicklung von Da-
tensichtgeräten weltweit durch die Sicherheitsre-
geln beeinflußt. 

Der Hintergrund dürfte in dem für viele Hersteller 
interessanten und wichtigen bundesdeutschen Ab-
satzmarkt zu sehen sein. Da die Hersteller darüber 
hinaus weltweit gleichartig gestaltete Produkte ver-
treiben wollen, zum Teil aufgrund vorhandener Pro-
duktionsstrategien auch nicht mehrere Versionen 
produzieren können, ist zur Zeit ein weltweites En-
gagement der Hersteller erkennbar, bei der Erar-
beitung verbindlicher Normen in anderen Staaten 
abweichende Festlegungen zu vermeiden. Hier tra-
gen die internationalen Verpflichtungen direkt zur 
Verbreitung der in der Bundesrepublik Deutsch-
land erstellten öffentlich-rechtlichen Norm bei. Ent-
sprechend ergeben sich hieraus Kostensenkungen 
auch für deutsche Hersteller, deren Produkte zur 
Anwendung im Ausland nicht gesondert entwickelt 
und produziert werden müßten. 

Allgemein kann gesagt werden, daß Exportchancen 
für deutsche Erzeugnisse im besonderen Maße ge

-

geben sina, wenn wiese bei vergleichbaren Preisen 
auf einem qualitativ hohen Stand und auch unter 
Berücksichtigung sicherheitstechnischer, ergono-
mischer und arbeitsmedizinischer Anforderungen 
ausgeführt sind. 

Ein gutes Beispiel für diesen Zusammenhang ist 
die Exportentwicklung bei Bürodrehstühlen, wo 
sich aufgrund des im Jahre 1976 festgelegten höhe-
ren sicherheitstechnischen und ergonomischen 
Niveaus die Produktion bis im Jahre 1980/81 auf 1,8 
Mio. erhöht, das heißt, 30 v. H. der Exportquote von 
Drehstühlen und Drehsesseln erreichte. 

Eine entsprechende Entwicklung der Produktion 
und Exporte ist bei den Produkten von Bildschirm-
geräteherstellern noch nicht nachweisbar. Dies 
dürfte jedoch auch darauf zurückzuführen sein, daß 
die Hersteller erst seit Anfang 1982 verpflichtet 
sind, ihre Produkte entsprechend den Sicherheits-
regeln zu gestalten. 

d) Mitbestimmung 

1. Die Einführung und der Ausbau der IuK-Techniken 
in Betrieben betrifft auch die Stellung der Arbeit-
nehmer. Zu erwähnen sind insbesondere Auswir-
kungen auf den Arbeitsablauf, die Arbeitsqualifika-
tion, die Gesundheit, das Risiko des Arbeitsplatz-
verlustes und die Möglichkeit zur Kontrolle des Ar-
beitsverhaltens. Das geltende Recht sieht allge-
meine Beteiligungsmöglichkeiten der Arbeitneh-
mervertretungen (Betriebsrat, Personalrat) und 
Schutzrechte für die einzelnen Arbeitnehmer vor, 
die auch auf den Einsatz der IuK-Techniken an-
wendbar sind, ohne jedoch ausdrücklich auf et-
waige Besonderheiten einzugehen. Nur ausnahms-
weise — so etwa in der Druckindustrie — sind 
besondere Tarifverträge abgeschlossen worden. 
Demgegenüber gibt es in einer Reihe von Betrieben 
Betriebsvereinbarungen, so insbesondere im Zuge 
der Einführung von Bildschirmgeräten und compu-
terunterstützten Informationssystemen. 

a) Das BetrVG gewährt in § 82 Abs. 1 dem einzel-
nen Arbeitnehmer ein Recht zur Anhörung und 
Stellungnahme zu gewissen Maßnahmen des 
Arbeitgebers, die seine Person betreffen. Auch 
kann er Vorschläge für die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes und des Arbeitsablaufs machen. Ge-
mäß § 82 Abs. 2 Satz 1 kann der Arbeitnehmer 
außerdem verlangen, daß die „Möglichkeiten sei-
ner beruflichen Entwicklung im Betrieb" mit 
ihm erörtert werden. Dies gilt auch im Zusam-
menhang mit der Einführung neuer Technolo-
gien. 

b) Das BetrVG gewährt dem Betriebsrat verschie-
dene Unterrichtungs- und Beratungsrechte. So 
ist der Arbeitgeber nach § 80 Abs. 2 BetrVG ver-
pflichtet, den Betriebsrat zur Durchführung sei-
ner betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten; ihm 
sind auf Verlangen die zur Durchführung seiner 
Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfü- 
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gung zu stellen. Der Arbeitgeber hat nach § 90 
Nrn. 2 bis 4 BetrVG den Betriebsrat über die Pla-
nung von technischen Anlagen, Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsabläufen oder der Arbeitsplätze 
rechtzeitig zu unterrichten und die vorgesehe-
nen Maßnahmen mit ihm zu beraten. Dabei sol-
len gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse über die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit berücksichtigt werden. Auch über die 
Personalplanung hat der Arbeitgeber den Be-
triebsrat anhand von Unterlagen rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten sowie mit ihm über 
Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen 
und über die Vermeidung von Härten zu bera-
ten; der Betriebsrat hat ein Vorschlagsrecht (§ 92 
BetrVG). 
Mitbestimmungsrechte können bei der Einfüh-
rung neuer Technologien im Zusammenhang 
mit einer Reihe von „sozialen Angelegenheiten" 
bestehen. Erfaßt sind die Einführung und An-
wendung von technischen Einrichtungen zur 
Überwachung des Verhaltens oder der Leistung 
der Arbeitnehmer (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG), ge-
wisse Regelungen über die Verhütung von Ar-
beitsunfällen und den Gesundheitsschutz (§ 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG) und Fragen der betriebli-
chen Lohngestaltung, insbesondere der Aufstel-
lung von Entlohnungsgrundsätzen und der Ein-
führung neuer Entlohnungsmethoden (§ 87 
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG). 
Ein Mitbestimmungsrecht besteht nach § 91 
BetrVG, wenn Arbeitnehmer durch Änderungen 
der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der 
Arbeitsumgebung in besonderer Weise belastet 
werden; dabei lösen nur solche Änderungen ein 
Mitbestimmungsrecht aus, die den gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über 
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit of-
fensichtlich widersprechen. Der Betriebsrat 
kann die belastenden Änderungen nicht unter-
binden, wohl aber angemessene Maßnahmen 
zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich 
der Belastung verlangen. 
Auch bei personellen Einzelmaßnahmen, die 
häufig im Zuge der Einführung neuer IuK-Tech-
niken erfolgen, hat der Betriebsrat Mitbestim-
mungs- oder doch jedenfalls Mitwirkungsrechte 
(siehe insbesondere §§ 99, 102 BetrVG). 
Nach § 98 BetrVG verfügt der Betriebsrat über 
Mitbestimmungsrechte bei der Durchführung 
von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbil-
dung. Dabei unterliegt nur die Durchführung, 
nicht aber die Entscheidung über die Veranstal-
tung berufsbildender Maßnahmen und die 
Schaffung von Beruf sbildungs-Einrichtungen 
der Mitbestimmung. Soweit bestehen aber ge-
wisse Beratungs- und Vorschlagsrechte des Be-
triebsrats (§§ 96, 97 BetrVG). 
Führen die neuen Techniken ausnahmsweise zu 
Betriebsänderungen, so hat der Betriebsrat ge-
mäß § 111 BetrVG abgestufte Mitwirkungsrechte 
in solchen Betrieben, die in der Regel über mehr 
als 20 Arbeitnehmer verfügen. Zu den Betriebs-
änderungen zählen z. B. grundlegende Änderun-
gen der Betriebsorganisation, des Betriebs

-

zwecks oder der Betriebsanlagen und die Ein-
führung grundlegend neuer Arbeitsmethoden 
und Fertigungsverfahren. Können die Änderun-
gen zu wesentlichen Nachteilen für die Beleg-
schaft führen, so hat der Unternehmer den Be-
triebsrat rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten und über die geplanten Betriebsände-
rungen mit ihm zu beraten. Die Beratung kann 
zu einer Einigung, dem sogenannten Interessen-
ausgleich, führen. Der Unternehmer ist an die-
sen Interessenausgleich rechtlich nicht gebun-
den, muß allerdings gemäß § 113 Abs. 1 BetrVG 
den entlassenen Arbeitnehmern eine Abfindung 
zahlen, wenn er ohne zwingenden Grund von 
dem Interessenausgleich abweicht. 

Bei Betriebsänderungen hat der Betriebsrat ein 
Mitbestimmungsrecht hinsichtlich eines Sozial-
plans, der die mit der Betriebsänderung verbun-
denen wirtschaftlichen Nachteile für die Arbeit-
nehmer ausgleichen oder mildern soll. 

c) Das Personalvertretungsrecht gewährt dem Per-
sonalrat zum Teil vergleichbare Mitwirkungs-
bzw. Mitbestimmungsmöglichkeiten. Über das 
Betriebsverfassungsrecht hinausgehend wird je-
doch in den §§ 75 Abs. 3 Nr. 16, 76 Abs. 2 Nr. 7 
BPersVG bzw. in entsprechenden personalver-
tretungsrechtlichen Regelungen des Landes-
rechts dem Personalrat eine echte Mitbestim-
mungsbefugnis — nicht nur ein Mitwirkungs-
recht — für die Gestaltung der Arbeitsplätze 
bzw. für die Einführung grundlegend neuer Ar-
beitsmethoden eingeräumt. 

d) In Unternehmen mit einem Wirtschaftsaus-
schuß hat der Unternehmer diesen rechtzeitig 
und umfassend über die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten des Unternehmens und die sich dar-
aus ergebenden Auswirkungen auf die Personal-
planung zu unterrichten (§ 106 Abs. 1 BetrVG). 
Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehö-
ren insbesondere das Produktions- und Investi-
tionsprogramm, Rationalisierungsvorhaben, Fa-
brikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere 
die Einführung neuer Arbeitsmethoden sowie 
sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die In-
teressen der Arbeitnehmer wesentlich berühren 
können. Bei Einführung der IuK-Techniken kön-
nen diese Voraussetzungen erfüllt sein. 

e) Gemäß § 118 BetrVG sind in Unternehmen und 
Betrieben, die unmittelbar und überwiegend 
Zwecken der Berichterstattung im Sinne von Ar-
tikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG dienen, die Vorschriften 
über die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates 
nicht oder nur eingeschränkt anwendbar. § 118 
BetrVG entfaltet auch bei der Einführung der 
IuK-Techniken rechtliche Wirkung. 

2. Bei A33) der Anwendung der allgemeinen Normen 
des Betriebsverfassungs- und Personalvertretungs-
rechts auf Entscheidungen im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von IuK-Techniken bestehen rechtliche 
Unklarheiten, die zu Rechtsunsicherheit in den Be-
trieben und zu zum Teil gegensätzlichen Entschei-
dungen von Gerichten geführt haben. A34) Es ist 
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politisch umstritten, ob gesetzliche Klarstellungen 
oder gar eine Änderung des Mitwirkungsinstrumen-
tariums sinnvoll bzw. geboten sind oder ob bei 
unveränderter Gesetzeslage den Gerichten die Auf-
gabe überlassen werden soll, Folgewirkungen der 
technologischen Änderungen bei der Auslegung 
und Anwendung des geltenden Rechts zu berück-
sichtigen. 

Rechtliche Unsicherheiten entstehen dadurch, daß 
die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale häufig er-
hebliche Auslegungs- und Anwendungsspielräume 
enthalten. Dies gilt sowohl für die Reichweite der 
Mitbestimmungsbefugnisse als auch für den Zeit-
punkt ihres Einsatzes. Die Unsicherheit wirkt sich 
in der täglichen Arbeit im Betrieb aus und dürfte 
eine der Ursachen dafür sein, daß die Mitwirkungs-
praxis in den Betrieben höchst unterschiedlich ist. 
Aber auch die Arbeitsgerichte haben unterschiedli-
che, zum Teil gegensätzliche Entscheidungen ge-
fällt. Zu der Rechtsunsicherheit über die Reich-
weite der Mitwirkungsrechte kommt häufig eine 
ungenügende Information über das Bestehen und 
die Voraussetzungen der Mitwirkungsbestim-
mungsrechte und die darauf bezogene Rechtspre-
chung. 

3. Eine Änderung des geltenden Rechts wird von Ge-
werkschaftsseite vor allem zwecks Ausdehnung der 
einer Mitbestimmung unterliegenden Tatbestände 
und zur Erstreckung der Beteiligungsrechte auf die 
Planungsphase der Einführung neuer IuK-Techni-
ken  gefordert, von der Unternehmerseite aber ab-
gelehnt. 

In der Phase der Planung betrieblicher Maßnah-
men beschränken sich die derzeitigen Rechte der 
Arbeitnehmervertretungen auf eine rechtzeitige 
und umfassende Information über beabsichtigte or-
ganisatorische, sachliche und personelle Verände-
rungen und die Beratung dieser Angelegenheiten. 
Dabei ist anerkannt, daß eine Informationspflicht 
des Arbeitgebers noch nicht durch bloße Ideen, die 
vor einer ersten Planzielbestimmung entwickelt 
werden, ausgelöst wird. Andererseits muß die Betei-
ligung in einem Stadium des Entscheidungsprozes-
ses erfolgen, in dem noch echte Handlungsalternati-
ven bestehen und die Beratung auf die unterneh-
merische Willensbildung Einfluß nehmen kann. Im 
einzelnen ist jedoch umstritten, zu welchem kon-
kreten Zeitpunkt die Unterrichtung und Beratung 
erfolgen müssen, um als rechtzeitig im Sinne des 
Gesetzes gelten zu können. Zur Beseitigung der 
Streitfragen wird zum Teil gefordert, den Zeitpunkt 
der Unterrichtung und Beratung gesetzlich genauer 
zu fixieren. Ferner wird gefordert, das Sanktionen-
instrumentarium bei Verletzung entsprechender 
Pflichten zu verschärfen. Gegen solche Forderun-
gen werden vor allem praktische Schwierigkeiten 
der Bestimmung des richtigen Termins vorgebracht 
und es wird ausgeführt, daß die geltenden Sank-
tionsmöglichkeiten ausreichen. 

An der gegenwärtigen Praxis der Beteiligung der 
Arbeitnehmervertretung wird häufig kritisiert, daß 

die Arbeitnehmervertretung zu spät informiert wer-
de, um auf den Planungs- und Entscheidungsprozeß 
noch hinreichend Einfluß nehmen zu können. In 
wissenschaftlichen Untersuchungen ist festgestellt 
worden, daß gelegentlich versucht worden ist, durch 
eine „Dosierung" von Informationen in der Pla-
nungsphase die Reaktion der Arbeitnehmervertre-
tung auf die Unternehmerentscheidung zu steuern. 
Abgesehen von der Frage der Rechtzeitigkeit der 
Beteiligung ist rechtspolitisch umstritten, ob die Be-
teiligungsmöglichkeiten des Betriebsrates erweitert 
werden sollen. Gefordert wird insbesondere, dem 
Betriebsrat ähnlich weitreichende Mitbestim-
mungsbefugnisse einzuräumen, wie sie dem Perso-
nalrat schon gewährt worden sind. 

Die Befürworter einer Erweiterung der Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats sehen die in den 
§§ 90, 91 BetrVG vorgesehenen Mitwirkungsmög-
lichkeiten nicht als hinreichend an. An § 90 BetrVG 
wird kritisiert, daß er lediglich Unterrichtungs- und 
Beratungsrechte einräumt und — wie erwähnt — 
den  maßgebenden Zeitpunkt nicht eindeutig fixiert 
und daher häufig leerläuft. An § 91 BetrVG wird 
vornehmlich kritisiert, daß das dort vorgesehene 
Mitbestimmungsrecht an enge Voraussetzungen ge-
bunden ist („gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse", „offensichtlich widersprechen"), die 
dazu geführt hätten, daß § 91 BetrVG in der Praxis 
nur eine geringe Bedeutung habe. Kritisiert wird 
insbesondere, daß er das Risiko noch nicht eindeu-
tig erkannter Belastungen, die mit der Einführung 
neuer Technologien verbunden sein können, der Ar-
beitnehmerseite auflastet und daß er nicht den Fall 
erfaßt, in dem „gesicherte Erkenntnisse" erst nach 
erfolgter Arbeitsplatzveränderung vorliegen. Auch 
gäbe er keine Möglichkeit, die Änderungen der Ar-
beitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsum-
gebung selbst abzuwenden, sondern nur das Recht, 
Maßnahmen zur Abwendung, Milderung und zum 
Ausgleich der Belastung zu verlangen. 

Der Gewerkschaftsseite kommt es bei der Forde-
rung nach einer Erweiterung der Mitbestimmungs-
und Beteiligungsrechte darauf an, den Einfluß des 
Betriebsrates in der Planungsphase zu erweitern. 
Gleichzeitig solle dem Arbeitgeber ein Anreiz für 
eine möglichst frühzeitige und weitgehende Ein-
schaltung der Arbeitnehmervertretung gegeben 
werden. Es wird dargelegt, die erweiterte Beteili-
gung der Arbeitnehmervertretung liege auch im In-
teresse des Unternehmens, da die Akzeptanz der 
neuen Technologien verbessert werden könne. 
Auch könnten Konflikte und Kosten vermieden 
werden, wenn sich frühzeitig herausstelle, daß eine 
Maßnahme am Widerstand der Arbeitnehmer bzw. 
der Arbeitnehmervertretung zu scheitern drohe. Er-
gänzend wird hinzugefügt, daß die Arbeitnehmer-
vertretung erfahrungsgemäß die Einführung neuer 
IuK-Techniken nicht blockiert habe, sondern kon-
struktiv an der Einführungsentscheidung mitge-
wirkt habe. 

Demgegenüber wird vor allem von Unternehmer-
seite geltend gemacht, die bisherigen Instrumente 
seien hinreichend und könnten durch die Gerichte 
den neuen Anforderungen angepaßt werden. Die 
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Planungsphase selbst müsse jedoch mitbestim-
mungsfrei bleiben, um den unternehmerischen Ent-
scheidungsspielraum im Interesse der ökonomi-
schen und sozialen Verantwortung nicht einzuen-
gen. Es müsse der freiwilligen Entscheidung der 
Unternehmensleitung überlassen bleiben, ob sie 
eine frühzeitige Einschaltung der Arbeitnehmerver-
tretung für sinnvoll halte. A35) 

4. Bei der betrieblichen Einführung bzw. dem Ausbau 
computerunterstützter Informationssysteme, insbe-
sondere sogenannter Personalinformationssyste-
me, bestehen in begrenztem Umfang Beteiligungs-
rechte des Betriebs- und Personalrats. Die Arbeit-
nehmervertretung hat insbesondere ein Mitbestim-
mungsrecht bei der Einführung und Anwendung 
von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeit-
nehmer zu überwachen. Ob und wann diese Vor-
aussetzungen bei dem innerbetrieblichen Einsatz 
computerunterstützter Informationssysteme erfüllt 
sind, ist umstritten. 

Mitbestimmungsrechte bestehen ferner, soweit die 
Ergebnisse von Personalfragebögen in Personalda-
tenbanken gelangen sollen und soweit mit dem Auf-
bau von Personalinformationssystemen die Aufstel-
lung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze bzw. per-
soneller Auswahlrichtlinien verbunden ist. 

a) Die Einsatzmöglichkeiten von sogenannten Per-
sonalinformationssystemen werden im Rahmen 
der Erörterung datenschutzrechtlicher Pro-
bleme beschrieben (s. unten). Aus betriebsver-
fassungsrechtlicher bzw. personalvertretungs-
rechtlicher Sicht ist besonders wichtig, ob und 
unter welchen Voraussetzungen die Einführung 
bzw. der Ausbau computerunterstützter Infor-
mationssysteme einem Mitbestimmungsrecht 
der Arbeitnehmervertretung unterliegt. 
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und § 75 Abs. 3 
Nr. 17 BPersVG ist ein Mitbestimmungsrecht ge-
geben, wenn technische Einrichtungen einge-
führt oder angewandt werden, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Beschäftigten zu überwachen. Es ist keineswegs 
notwendig und nach Aussagen insbesondere von 
Unternehmerseite auch nicht üblich, daß compu-
tergestützte Informationssysteme zur Überwa-
chung des Verhaltens oder der Leistung der Be-
schäftigten eingerichtet werden. Von Unterneh-
merseite wird betont, daß solche Informations-
systeme regelmäßig der rationelleren Bewälti-
gung der Arbeitsabläufe und insofern auch der 
Förderung der Beschäftigten dienen. Auch gebe 
es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, so die Über-
wachung von Maschinen, die Kontrolle der La-
gerhaltung, den Schutz vor Kundendiebstählen 
u. a., die nicht notwendig mit einer Überwa-
chung der Arbeitnehmer verbunden seien. Die 
insbesondere von Arbeitnehmerseite gleichwohl 
angenommene Mitbestimmungsbefugnis wird 
auf solche Systeme erstreckt, durch die zumin-
dest auch die Möglichkeit geschaffen wird, das 

Verhalten und die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen. Die Arbeitnehmervertretung 
müsse zur Verstärkung des Persönlichkeits-
schutzes der Arbeitnehmer in die notwendige 
Interessenabwägung eingeschaltet werden. 
Diese Ansicht beruft sich auf die Rechtspre-
chung de§ Bundesarbeitsgerichts, daß § 87 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG so ausgelegt hat, daß es nicht auf 
die Zweckrichtung des Arbeitgebers ankomme 
(BAG AP Nr. 2 zu § 87 BetrVG, Produktogra-
phen-Entscheidung). Vielmehr reiche für die 
Mitbestimmungspflicht die objektive Möglich-
keit/Eignung der unmittelbaren Überwachung 
von Arbeitnehmern als (Neben-)Effekt einer 
technischen Einrichtung aus. Diese Frage ist 
umstritten. Nach anderer Meinung kommt es 
nicht auf die objektive Eignung, sondern auf die 
Zweckbestimmung an. Soweit auf die objektive 
Eignung abgestellt wird, werden bei computer-
gestützten Informationssystemen die Mitbe-
stimmungsvoraussetzungen als erfüllt angese-
hen, wenn die Systeme mit einer zentralen EDV

-

Anlage verbunden sind (online-Geräte, DNC-Ma-
schinen) und durch entsprechende Gestaltung 
der Programme eine zusätzliche und weitrei-
chende Überwachung der Leistung oder des Ver-
haltens der Arbeitnehmer als Nebenwirkung der 
Maschinensteuerung und Überwachung gewon-
nen werden kann und daß z. B. durch Verknüp-
fung der entsprechenden Programme mit der 
Personaldatei eine umfangreiche Speicherung 
von Daten über den Arbeitnehmer möglich ist. 
Die als Voraussetzung des Mitbestimmungs-
rechts gesetzlich geforderte Überwachungsmög-
lichkeit soll z. B. gegeben sein, wenn mit Hilfe 
eines Log-Bandes eingegebene Daten festgehal-
ten — wenn auch nicht ausgewertet — werden 
oder wenn bei der Arbeit am Bildschirm-Termi-
nal ein persönlicher Code eingegeben werden 
muß. 
Umstritten ist auch die Frage, ob das Mitbestim-
mungsrecht sich auf die Einführung und Anwen-
dung der Hardware und/oder der Software be-
zieht. Eine Unterfrage lautet, ob die Software 
überhaupt eine „technische Einrichtung" im 
Sinne des Betriebsverfassungs- oder Personal-
vertretungsrechts sein kann. 
Die als Anknüpfung des Mitbestimmungsrechts 
gewählte Überwachungsmöglichkeit wird erst 
im Zusammenspiel von Hardware und Software 
geschaffen. Ohne geeignete Hardware kommt 
das Mitbestimmungsrecht nicht zum Zuge. 
Streitig ist aber, ob das Mitbestimmungsrecht 
solange entfällt, als noch keine zur Überwa-
chung geeignete Software eingeführt/angewen-
det wird. Nach einer Auffassung könnten erheb-
liche praktische Schwierigkeiten der Durchset-
zung sowie ein gesteigertes Umgehungsrisiko 
entstehen, wenn das Mitbestimmungsrecht erst 
mit der Einführung einer zur Überwachung ge-
eigneten Software aktuell werden würde. Dem-
entsprechend wird es von einem Teil der Litera-
tur für die Bejahung des Mitbestimmungsrechts 
als ausreichend angesehen, wenn eine Hard-
ware eingeführt oder angewendet wird, die mit 
einer zur Überwachung geeigneten Software 
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verbunden werden kann. Diese Ausdehnung des 
Mitbestimmungsrechts wird andererseits als zu 
weitgehend kritisiert. Die Begrenzung des Mit-
bestimmungsrechts auf die Einführung und An-
wendung einer zur Überwachung geeigneten 
(oder gar nur „bestimmten") Software wird vor 
allem auch unter Berufung auf den Wortlaut des 
Gesetzes begründet. 
Auch soweit kein Mitbestimmungsrecht besteht, 
können Entscheidungen über computergesteu-
erte Informationssysteme durch freiwillige Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen bzw. Tarif-
verträge beeinflußt werden. 

b) Ein Mitbestimmungsrecht löst auch die Verwen-
dung von Personalfragebögen und die Aufstel-
lung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze aus, 
zu denen z. B. die Festlegung von katalogmäßi-
gen Klassifikationsmerkmalen für eine automa-
tionsgerechte Erstellung von Fähigkeits- und 
Eignungsprofilen zu rechnen ist (§ 94 Abs. 1, 2 
BetrVG sowie §§ 75, Abs. 3 Nrn. 8, 9; 76 Abs. 2 
Nrn. 2, 3 BPersVG). 
Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates be-
steht auch hinsichtlich von Richtlinien über die 
personelle Auswahl bei Einstellungen, Verset-
zungen, Umgruppierungen und Kündigungen 
(§ 95 Abs. 1 BetrVG). Es ist umstritten, ob diese 
Norm auch für die Festlegung von Auswahlkri-
terien anwendbar ist, die in programmierter 
Form (Leistungsbeurteilungs- und Profilverfah-
ren) in Personalinformationssystemen zur 
„automatischen Auswahl" herangezogen wer-
den. 

c) Die bei der Auslegung und Anwendung der er-
wähnten Bestimmungen noch vorhandenen 
Zweifelsfragen können die ohnhin schwierigen 
Entscheidungen über die Einführung oder Ände-
rung computergestützter Informationssysteme 
mit erheblicher Rechtsunsicherheit belasten. 

5. Bei der Einführung der IuK-Techniken kommt dem 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer eine beson-
dere Bedeutung zu. Nach der gegenwärtigen 
Rechtslage steht dem Betriebsrat aus dem Ge-
sichtspunkt des Gesundheitsschutzes kein Mitbe-
stimmungsrecht nach dem Betriebsverfassungsge-
setz zu. 

Das in § 87 Nr. 7 BetrVG verankerte Mitbestim-
mungsrecht greift nur ein, wenn „Regelungen .. . 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvor-
schriften" erlassen werden sollen. Gegenwärtig gibt 
es keine Unfallverhütungsvorschriften in diesem 
Bereich. A36) Die „Sicherheitsregeln für Bild-
schirm-Arbeitsplätze im Bürobereich" haben nicht 
die Qualität von Unfallverhütungsvorschriften (s. 
unter c Gesundheitsschutz, Erläuterungen zu Nr. 2). 
Auch sind sie keine sonstigen Rechtsnormen im 
Sinne des § 87 Absatz 1 Nr. 7 BetrVG. Von der gro-
ßen Mehrzahl der Geriehte und einem Teil der Lite-
ratur wird auch abgelehnt, ein Mitbestimmungs-
recht in Verbindung mit § 120.a Abs. 1 GewO oder 

ähnlichen ausfüllungsbedürftigen Normen anzuer-
kennen. Entfällt insoweit ein Mitbestimmungs-
recht, so bleibt der Betriebsrat auf die in der Praxis 
nur wenig wirkungsvollen Mitwirkungsrechte nach 
§§ 90, 91 BetrVG beschränkt. 

Die Gewerkschaften fordern echte Mitbestimmung 
bei der Einführung von Bildschirmarbeitsplätzen 
und ähnlichen Einrichtungen aus dem Gesichts-
punkt des Gesundheitsschutzes. Sie fordern Rechts-
änderungen, soweit die Mitbestimmungsbefugnis 
nicht schon im Wege der Auslegung geltender Nor-
men anerkannt wird. Dem könnte durch Verände-
rung der Rechtsqualität und Erweiterung des Rege-
lungsbereichs der „Sicherheitsregeln" Rechnung 
getragen werden. Von Unternehmerseite wird ein 
Mitbestimmungsrecht jedoch meist abgelehnt. Teil-
weise wird vorgebracht, die Einrichtung von Bild-
schirmarbeitsplätzen und ähnlicher technologi-
scher Neuerungen führe nicht zur Gesundheitsge-
fährdung. Auch genügten die sonstigen Mitwir-
kungsinstrumente. In einer Reihe von Betrieben 
sind allerdings freiwillige Betriebsvereinbarungen 
abgeschlossen worden. Für diesen Zweck haben die 
Gewerkschaften Musterbetriebsvereinbarungen 
entworfen. 

3.2.4 Ausbildung, Bildung, Wissenschaft, Kultur 

a) Ausbildung 

b) Bildung 

c) Wissenschaft 

d) Kultur 

a) Ausbildung 

1. Für das gesamte System der schulischen und be-
ruflichen Aus- und Fortbildung besteht bereits 
heute ein durch die neuen IuK-Techniken (EDV, Mi-
kroelektronik) verursachter Umorientierungsbedarf. 
Dieser Anpassungsdruck wird sich mit zunehmen-
der Anwendung der IuK-Techniken in den 80er Jah-
ren noch verstärken. 

2. Aus dem verstärkten Einsatz der IuK-Techniken er-
gibt sich für die Mehrzahl der Berufe bzw. Beschäf-
tigten eine Veränderung der Berufs- bzw. Qualifika-
tionsanforderungen. Daraus entsteht ein großer 
Lernbedarf bei den Betroffenen, der, ausgerichtet 
an den Zielen 

— Verbesserung des technischen Grundwissens 
— Erhöhung der gesellschaftlichen Technik-Ak-

zeptanz 

— Vermittlung von technischen Zusatzqualifikatio-
nen 

— Erhöhung der beruflichen Flexibilität und Mobili-
tät 

— Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft A37), 

inhaltlich vor allem durch eine breitere, an konkre

-

ten Fällen erlernte Grundbildung, die Vermittlung 
fachübergreifender Qualifikationen sowie durch ein 
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verstärktes Lernen sozialer Grundfertigkeiten und 
organisatorischer Fähigkeiten zur Nutzung der vor-
handenen Gestaltungsspielräume am Arbeitsplatz 
befriedigt werden kann. Über die Einfügung des fol-
genden Klammerzusatzes nach dem Wort „Grund-
fertigkeiten" konnte kein Einvernehmen erzielt wer-
den: (z. B. Teamfähigkeit, Fähigkeiten zur Selbst-
entfaltung). 

3. Technische Qualifikationen werden bei nicht-techni-
schen Berufen derzeit überwiegend im Rahmen der 
betrieblichen Aus- und Fortbildung oder bei außer-
betrieblichen Weiterbildungsangeboten erworben. 
Eine vermehrte Berücksichtigung in der Grundaus-
bildung, in der beruflichen Erstausbildung, im Be-
rufsschulunterricht sowie im Rahmen der vielfälti-
gen Bildungsangebote für die Weiterbildung und 
den Erwerb berufsspezifischer Zusatzqualifikatio-
nen ist für die Erreichung der oben genannten Ziele 
von größter Bedeutung. 

4. Un- und angelernte Arbeitskräfte werden in der Re-
gel zuerst von den erwarteten Auswirkungen der 
IuK-Techniken betroffen. Durch verstärkte Anstren-
gungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich mit 
dem Ziel, das Qualifikationsniveau dieser Beschäf-
tigtengruppe anzuheben, kann dieser Entwicklung 
entgegengewirkt werden. 

Das Wissens- und Lernpotential (Qualifikationsni-
veau) der Arbeitnehmer, auf das eine Volkswirt-
schaft für die weitere Entwicklung zurückgreifen 
kann, ist gerade für hochindustrialisierte Wirtschaf-
ten wie die Bundesrepublik (mit Standortfaktoren 
und einer Wettbewerbssituation wie sie oben be-
schrieben wurde) von entscheidender Bedeutung. 
Finanzielle Aufwendungen zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des schulischen und berufsbezo-
genen Aus- und Fortbildungssystems sind langfri-
stig wirkende Investitionen in die Qualifikation und 
die Lernfähigkeit der Arbeitnehmer. 

Die in den IuK-Techniken liegenden Innovations-
und Wachstumschancen können um so besser aus-
geschöpft werden, je mehr das technische Qualifi-
kationsniveau und das allgemeine Lernpotential 
angehoben werden. Andernfalls könnten aus einem 
Mangel an Technikern, einem verbreiteten Unver-
ständnis gegenüber neuen technischen Entwicklun-
gen oder einer Verweigerung der Akzeptanz neuer 
Techniken am Arbeitsplatz schwerwiegende Eng-
pässe bei der Nutzung der IuK-Technologien entste-
hen. A38) 

Angesichts der Tatsache, daß jeder achte Ausbil-
dungsberuf von der Mikroelektronik betroffen und 
für 1990 erwartet wird, daß bereits rd. 70 v. H. der 
Beschäftigten über ein mehr oder weniger ausge-
prägtes Wissen auf dem Gebiet der IuK-Technolo-
gien verfügen müssen, ist eine schnelle Anpassung 
des gesamten Systems der schulischen und berufli-
chen Aus- und Fortbildung, dessen diesbezügliche 
Leistungen als unbefriedigend beurteilt werden, 
eine wichtige Rahmenbedingung für die weitere 
Entwicklung der IuK-Techniken. 

Besonders betroffen sind die kaufmännischen Be

-

rufe, in deren Ausbildungsgängen Inhalte, die sich 

mit den neuen Techniken befassen, bislang kaum 
einen Niederschlag gefunden haben. Ferner wird 
der Qualifikationsbedarf im Software-Bereich 
heute noch viel zu wenig abgedeckt. 

Die gegenwärtige Organisationsstruktur des Bil-
dungs-/Ausbildungssystems (duales System) er-
scheint für die Wahrnehmung dieser Anpassung 
durchaus als geeignet. Der Änderungsbedarf be-
steht vor allem in einer größeren inhaltlichen Flexi-
bilität. Vor dem Hintergrund der oben genannten 
Ziele kommt es im Bereich der schulischen Bil-
dung/Ausbildung insbesondere darauf an, die Ver-
mittlung allgemeiner technischer Informationen zu 
verstärken. 

Im Bereich der beruflichen Erstausbildung bedarf 
es einer kontinuierlichen Anpassung der Ausbil-
dungsinhalte sowie einer höheren Flexibilität und 
Breite der beruflichen Grundausbildung, bei Ver-
mittlung voller Berufsqualifikationen. 

Die wachsende Bedeutung der Weiterbildung ver-
langt gerade mit Bezug auf die IuK-Techniken, daß 
jedermann die Möglichkeit haben sollte, sich hier 
weiterzubilden. Schwerpunkte der Weiterbildung 
liegen zum einen bei der innerbetrieblichen und 
zum anderen bei der überbetrieblichen Weiterbil-
dung. Das private Angebot überbetrieblicher Wei-
terbildungsmaßnahmen (u. a. von Anbietern der 
Technologie) hat sich bewährt. 

Im Hochschulbereich kommt einer schnellen Inte-
gration der neuen IuK-Techniken in die Studien-
gänge eine große Bedeutung zu; dies betrifft auch 
die Fachhochschulen. 

b) Bildung A39) 

1. Personaler Direktunterricht im Bildungswesen ist 
unverzichtbar. A40) Bildungstechnologien können 
ergänzende und unterstützende Funktionen über-
nehmen und Unterrichtsinhalte veranschaulichen, in 
bestimmten Bereichen unter Umständen Defizite 
ausgleichen helfen. 

# # Über die Aufnahme des folgenden Textes in 
die Feststellung konnte kein Einvernehmen erzielt 
werden: 
Ein Ausbau der Kommunikationstechnologien auf 
Kosten bestehenden personalen Direktunterrichts 
muß vermieden werden. Die bisherigen Erfahrungen 
sprechen zugleich gegen Erwartungen, durch den 
Einsatz von Kommunikationstechnologien im Bil-
dungssystem Einsparungen erzielen zu können. 
Entwicklung, Einführung und laufende Betreuung 
erfordern so hohe Aufwendungen, daß evtl. Einspa-
rungen im Unterricht selbst aufgezehrt wer-
den. # # 

Das ursprüngliche Konzept eines computergestütz-
ten Unterrichtes aus den frühen 70er Jahren ging 
von einer (teilweisen) Substitution von Lehrern aus, 
an denen damals noch Mangel bestand. Dieses Kon-
zept hat sich nicht so sehr wegen des gewachsenen 
Lehrerangebotes, sondern vor allen Dingen aus 
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pädagogisch-didaktischen Gründen als nicht erfolg-
reich erwiesen. Das Lernen mit Hilfe von IuK-Tech-
niken konnte nirgend den persönlichen Direktun-
terricht durch den Lehrer ersetzen, sondern ihn nur 
unterstützen bzw. ergänzen. 

Die Bedeutung des Direktunterrichts ergibt sich 
unter folgenden Aspekten: 

— „ganzheitliches Lernen": Integration kognitiver, 
affektiver, sensumotorischer und sozialer An-
teile; 

— Interaktivität: schnelle Abfolge von Frage-Ant-
wort/Diskussion; 

— personale Bekräftigung: Erfolgsbestätigung, Er-
mutigung durch den Lehrer; 

— Gruppenerleben: Sozialkontakt/Solidarität/Wett-
bewerb; 

— Psychodynamik: Abreagieren von Lernfrustra-
tionen an der Person des Lehrers, dadurch „Re-
generierung" von Lernbereitschaften. 

Für die meisten Lerner sind diese Elemente für län-
ger andauernde Lernprozesse unverzichtbar. 

Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/CSU, 
die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, 
Prof. Dr. Ricker) wies in diesem Zusammenhang je-
doch darauf hin, daß durch den Einsatz der IuK-
Techniken im Bildungsbereich vielfältige Routine

-

Lehr- und Lernvorgänge in objektivierter und von 
personalen und emotionalen Beziehungen entlaste-
ter Form auf individuelle Weise und damit häufig 
auch effektiver erledigt werden könnten. Für den 
Lehrer ergäben sich dadurch Entlastungen, die er 
dazu nutzen könne, sich verstärkt den Schülern zu-
zuwenden, die mehr persönliche Hilfen brauchen. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD, 
die Sachverständigen Hilmar Hoffmann, Friedrich 
Wilhelm v. Sell) vertrat demgegenüber die Auffas-
sung, daß das Ziel einer individuellen Betreuung 
von Schülern angesichts der großen Zahl arbeitslo-
ser Lehrer vor allem durch eine Reduzierung der 
Klassenstärken angestrebt werden müsse. 

2. In der Bundesrepublik Deutschland werden Bil-
dungstechnologien seit etwa 2 Jahrzehnten in nen-
nenswertem Umfang eingesetzt. Dabei wurden ei-
nerseits ihre didaktischen Möglichkeiten erkennbar, 
andererseits haben sich aber auch Probleme und 
Grenzen der Nutzung gezeigt. 

Der technischen Vermittlung von Bildungsangebo-
ten dienten bisher im wesentlichen Computer, au-
diovisuelle Medien und das Bildungsfernsehen. 

Das Leistungspotential des Computers kann für 
spezifische Unterrichtsaufgaben genutzt werden: 

— Die hohe Datenverarbeitungskapazität für Si-
mulationen und Modellbildungen, 

— seine Fähigkeit, als „neutraler" Partner Ergeb-
nisse zu bewerten und Fehler rückzumelden, 

zum Üben in einer nicht öffentlichen Lernsitua-
tion, 

— seine Fähigkeit als Speicher und Rechner zur 
Entlastung von mathematischen, statistischen 
und sonstigen reproduzierenden Routineaufga-
ben beim Lernen und Üben. 

Audiovisuelle Medien werden im Unterricht oft für 
Motivierungsphasen eingesetzt und haben so eine 
Enrichment-Funktion (Bereicherung, Ergänzung). 
Sie dienen ferner der Vermittlung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten. Dabei gibt es eine Reihe von An-
wendungsbereichen, in denen sie unverzichtbar 
sind: 

— Zur Dokumentation von einmaligen, bzw. nicht 
gezielt reproduzierbaren Ereignissen; 

— zur Dokumentation von Vorgängen, die in der 
Realität nicht einsehbar oder zu gefährlich 
sind; 

— zur Dokumentation dynamischer Vorgänge und 
Prozesse (medizinischer, chemischer, biologi-
scher, sozialer Art), die in ihrer Komplexität in 
realer Betrachtung nicht zu analysieren sind; 

— schnittechnische Raffung von Vorgängen, deren 
Beobachtung in der Realität zu langwierig oder 
zu aufwendig ist; 

— tricktechnische Gestaltung zur sog. „didakti-
schen Reduktion". 

Dank der technischen Möglichkeiten der Wiederho-
lung, Zeitdehnung, Zeitraffung, Standbild, wie sie 
insbesondere mit dem Videoband und demnächst 
mit der Bildplatte gegeben sind, werden die didakti-
schen Möglichkeiten der Verwendung des audiovi-
suellen Materials erheblich erweitert. 

In der Bildungsrealität haben sich jedoch eine 
Reihe von Anwendungsproblemen ergeben. Als zen-
tral sind zu nennen: 

— pädagogische: Die Abstimmung fremdgefertig-
ter Medien und Programme auf einen gegebe-
nen Direktunterricht führt zu erheblichem Auf-
wand. 

— konzeptionelle: Medienverbundsysteme sind in 
ihrer didaktischen Integration zum Teil unzurei-
chend. 

— bildungsökonomische: In einem sowohl aus 
funktionalen als auch kulturhoheitsrechtlichen 
Gründen vielgliedrigen Bildungssystem bleibt 
der Anwendungsbereich des einzelnen Medi-
ums/Programms beschränkt. Die hohen Ent-
wicklungs- und Fertigungskosten sind jedoch 
nur bei großen Stückzahlen bildungsökono-
misch vertretbar. 

Alltagspraktische Einsatzschwierigkeiten von Bil-
dungstechnologien ergeben sich im wesentlichen 
aus folgenden Gründen: 

— sofern AV-Medien in den Schulen nicht vorhan-
den sind — und das ist häufig der Fall — wird 
ein relativ zeitaufwendiger Beschaffungsweg 
über das Bildstellensystem erforderlich. 



Drucksache 9/2442 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

— organisatorischer Aufwand vor Ort (Raumwech-
sel, Gerätebestellung etc.); 

— Problem der Einpassung in den Unterricht, so-
wohl hinsichtlich der zeitlichen Planung (spe-
zielles Problem des Bildungsfernsehens) als 
auch der inhaltlichen Integration (Mangel an 
spezieller auf den Unterricht abgestimmter Soft-
ware); 

— fehlendes Vertrautsein und Skepsis der Lehrer 
im Umgang mit Bildungstechnologien. 

Speziell für den computerunterstützten Unterricht 
gibt es zu wenig Lehrer, die mit dieser Technologie 
umgehen können. Das liegt vor allem daran, daß es 
bis heute in der Bundesrepublik zu wenig Informa-
tik-Didaktik gibt und eine kombinierte Lehrer-In-
formatik/EDV-Ausbildung erst in Ansätzen vorhan-
den ist. Es bahnt sich allerdings einer stärkere Ver-
breitung des Computer-Einsatzes im Unterricht an: 

— Im Bildungssystem werden zunehmend Rech-
nersysteme für Verwaltungsaufgaben, Stunden-
planerstellung etc. verwendet. Damit wird zum 
einen Rechnerkapazität verfügbar, zum anderen 
personale Kompetenz in die Schulen geholt. 

— Durch den Einsatz des Taschenrechners im 
Klassenzimmer stellt sich bei Schülern und Leh-
rern ein Vertrautsein im Umgang mit Rechner-
systemen ein, das sich allmählich auf anspruchs-
vollere Nutzungen des Computers übertragen 
kann. 

— Die Schulen werden zunehmend mit Mikrocom-
putern ausgestattet. 

Eine Verbesserung der Nutzung von Bildungstech-
nologien hat zur Voraussetzung: 

— im technischen Bereich: Schließung von Aus-
stattungslücken und Integration in ein breitban-
diges Vermittlungssystem, das wesentliche Män-
gel der Verfügbarkeit aufheben kann, 

— im personalen Bereich: die entsprechende För-
derung von Lehrer/Dozentenausbildungsgän-
gen, 

— Forschungsprojekte und Modellvorhaben zur 
Erarbeitung mediendidaktischer Grundlagen. 

3. Bei einem Ausbau des Telekommunikationssy-
stems eröffnen sich im Bildungsbereich Möglichkei-
ten, die in eine neue Qualität umschlagen können. 
Diese sind: 
— zeitlich/örtlich unbegrenzte Verfügbarkeit 
— individueller Auswahl-Abruf 
— interaktive Arbeit mit Materialien und Pro-

grammen 
— auditive und visuelle Präsentation (Bewegtbild) 
— audiovisuelle Kommunikation (Bildtelefon) 

Die bildungsmäßige Nutzung des bestehenden Tele

-

kommunikationssystems (Bildungsfernsehen) ist 
Beschränkungen unterworfen. Diese ergeben sich 

aus der Programmfolgebindung, die keine Anpas-
sung an individuelle Nutzungsbedürfnisse gestat-
tet. 

In breitbandigen Verteilsystemen wäre zwar wegen 
der Ausweitung der Übertragungskapazität eine 
Auffächerung des Programmangebotes möglich. In-
dividuelle Wünsche von einer Vielzahl von Teilneh-
mern in Bezug auf Programmauswahl und Übertra-
gungszeiten können jedoch wegen des Verteilcha-
rakters dieses Systems nicht berücksichtigt wer-
den. Weiterhin ist eine interaktive Arbeit mit den 
AV-Programmen nicht möglich. Insgesamt wird da-
her in Verteilsystemen keine spürbare Verbesse-
rung der Nutzungsmöglichkeiten von AV-Pro-
grammen für Bildungsaufgaben erreicht. 

Unter einem weiterreichenden technologischen As-
pekt eröffnen sich die aufgeführten zusätzlichen 
Nutzungsmöglichkeiten entsprechend der Ausbau-
stufe des Kommunikationssystems: 

— Bildschirmtext: 
— zeitlich/örtlich unbegrenzte Verfügbarkeit 
— individueller Auswahl-Abruf 
— interaktive Arbeit mit Programmen und Ma-

terialien 
— alphanumerische und graphische Präsenta-

tion 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten tritt vor al-
lem die „Aktualität" der eingespeisten Informa-
tion hinzu. So lassen sich z. B. kurzfristige Ände-
rungen, ob inhaltlicher oder administrativer Art, 
an große, anonyme Teilnehmergruppen ohne 
Zeitverlust und mit geringem Aufwand übermit-
teln. 

— Bildschirmtext/externe Geräte: ermöglicht zu-
sätzlich 
— Ausdruck von Textinformation und Graphi-

ken 
— didaktische Steuerung extern vorhandener 

Programme, insbesondere von Standbild-
bzw. audiovisuellem Material z. B. auf der 
Bildplatte (erfordert jedoch noch ein mate-
rielles Vertriebssystem) 

— Breitbanddialogsystem: ermöglicht zusätzlich 
— Auswahl-Abruf audiovisueller Medien (Me-

diothek) 
— audiovisuelle Kommunikation (Bildtelefon/ 

Telekonferenz) 

und läßt sich unter Umständen für längerfristige 
Bildungsgänge im Ferntutorium, insbesondere in 
der beruflichen Weiterbildung, nutzen. 

4. In defizitären Bereichen oder Situationen, in denen 
heute z. B. aus zeitlichen, örtlichen, sozialen oder 
gesundheitlichen Gründen Lernen für bildungswil-
lige Bürger erschwert oder verhindert ist, können 
neue luK-Techniken zur Verbesserung der Bil-
dungssituation beitragen. 
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Ca. 140 000 Teilnehmer am Fernunterricht im Jahr 
1981 belegen, daß die traditionelle Bildungsinfra-
struktur nicht für alle Lernbedingungen geeignet 
ist. Die hohen Abbrecherquoten des Fernunter-
richts von über 60 v. H. weisen allerdings auf Unzu-
länglichkeiten gegebener Fernlernverfahren hin. Es 
ist vorstellbar, daß die umfassenden Möglichkeiten 
eines Breitbanddialogsystems einschließlich der au-
diovisuellen Kommunikation (Ferntutorium) be-
stimmte interaktive Qualitäten des Direktunter-
richts soweit substituieren können, daß Lernen 
über längere Zeiträume hinweg möglich wird. Da-
mit könnte Fernunterricht für Menschen in defizi-
tären Situationen erstmals zu einer echten Alterna-
tive gegenüber traditionellen Lernformen werden. 

Der Kreis der Menschen, die heute in defizitären 
Situationen leben und unter verbesserten Zugriffs-
bedingungen zusätzliche Bildungsinteressen arti-
kulieren könnten, betrifft unter anderem 

— regional Benachteiligte (aufgrund der Wohnla-
ge) 

— Schicht-/Nachtarbeiter 

— Behinderte 

— Benachteiligte aufgrund familiärer Bedingun-
gen. 

Eine Addition dieser Gruppen ist nicht möglich, da 
es hier Überschneidungen gibt. Gleichwohl ist ab-
schätzbar, daß mindestens 20 v. H. der Bevölkerung 
der Bundesrepublik Deutschland in Verhältnissen 
leben, die zumindest hinsichtlich der Weiterbil-
dungschancen als defizitär zu bezeichnen sind. 

Zu berücksichtigen sind ferner innerbetriebliche 
Weiterbildungsbelange, die oft aufgrund geringer 
Betriebsgrößen, dezentraler Arbeitsplätze (Filial-
betriebe), hohem Spezialisierungsgrad oder ständi-
gen Aktualisierungsnotwendigkeiten vom Einsatz 
neuer IuK-Techniken profitieren können. 

5. Verbesserte Zugriffsmöglichkeiten auf Informa-
tions- und Bildungsbestände sowie eine attraktivere 
Gestaltung von Informations- und Bildungsangebo-
ten mittels neuer luK-Techniken können zur Anhe-
bung des allgemeinen Informations- und Bildungs-
niveaus in der Gesellschaft beitragen. Dies setzt 
jedoch kostengünstige Angebote und flankierende 
Maßnahmen wie eine gezielte Förderung strukturell 
benachteiligter Regionen und Einrichtungen sowie 
ein medien- und sozialpädagogisches Beratungsan-
gebot für den Umgang mit neuen Technologien vor-
aus. 

# # Über die Aufnahme des folgenden Textes in 
die Feststellung konnte kein Einvernehmen erzielt 
werden: 
Wenn flankierende Maßnahmen unterbleiben, kön-
nen die luK-Techniken eher zu einer Erweiterung 
der Wissenskluft zwischen den verschiedenen Bil-
dungsschichten führen. # # 

 
# # Über die Erläuterung zur Feststellung Nr. 5 
konnte kein Einvernehmen erzielt werden. 

Ein Teil der Mitglieder der Kommission (SPD, die 
Sachverständigen Hilmar Hoffmann, Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem und Friedrich Wilhelm v. Sell) sprach 
sich dafür aus, die Erläuterung wie folgt zu formu-
lieren: 

Die heutigen Infrastrukturen für die überwiegend 
papiergebundene Bereitstellung und personalge-
bundene Distribution von Informationen und Bil-
dungs- bzw. Wissensbeständen (z. B. Bibliotheken, 
Druckerzeugnisse aller Art und deren Vertrieb, 
mündliche und schriftliche Information und Unter-
richtung) sind prinzipiell für jedermann öffentlich 
zugänglich. Tatsächlich sind die Zugangschancen 
zu den Informations- und Wissensbeständen in der 
Bevölkerung jedoch sehr unterschiedlich. Dafür 
sind insbesondere die unterschiedlichen Bildungs-
interessen, Wissensvoraussetzungen, kommunikati-
ven Fähigkeiten (Sprachfähigkeit und Sprachver-
ständnis) und Informationsgewohnheiten verant-
wortlich, die von den einzelnen im Laufe ihres fami-
liären Sozialisationsprozesses, in der Schule sowie 
im Laufe ihres weiteren Lebens in verschiedenen 
anderen Lebenskontexten erworben wurden. 

Die Nutzung der IuK-Techniken für eine „attrakti-
vere" Gestaltung von Informations- und Bildungs-
angeboten zu allen Informations- und Wissensberei-
chen kann dazu beitragen, daß diese Zugangsbar-
rieren langfristig abgebaut werden können und 
eine Anhebung des allgemeinen Wissens- und Bil-
dungsniveaus (sowie eine Demokratisierung des 
Wissens) erfolgen kann. 

Diese Möglichkeit elektronischer Informations- und 
Kommunikationssysteme beruht vor allem darauf, 
daß sie jedermann einen orts- und zeitunabhängi-
gen, zeitsparenden, einfachen, selbstbestimmten 
und bei Bedarf auch dialoggestützten Zugriff auf 
beliebige aufbereitete Informations- und Wissens-
bestände gestatten. Dadurch kann bei einem gege-
benen Interesse die Nutzungsbereitschaft erhöht 
werden. 

Die Möglichkeiten einer langfristigen Anhebung 
und Demokratisierung des allgemeinen Wissens-
und Bildungsniveaus dürfen jedoch keinesfalls 
überschätzt werden. Auf der Angebotsseite erfor-
dert die Realisierung eines reichhaltigen Angebotes 
von Informations- und Dialogdiensten beträchtliche 
finanzielle Aufwendungen, wenn diese für jeder-
mann und an jedem Ort bereitgestellt werden sol-
len. Diese Kosten wären zu einem Teil von öffentli-
chen Einrichtungen zu übernehmen. 

Darüber hinaus wären zur Förderung eines sinnvol-
len Umgangs mit den neuen Möglichkeiten, gerade 
bei den gesellschaftlichen Gruppen, die über noch 
ungünstige Voraussetzungen dazu verfügen, be-
trächtliche medien- und sozialpädagogische Bera-
tungsleistungen zu erbringen. 

Ferner ist davon auszugehen, daß die Bereitstellung 
und Nutzung von elektronischen Informations- und 
Bildungsangeboten für sich allein noch nicht zu ei-
ner Verbesserung des allgemeinen Bildungs- und 
Wissensniveaus führt. Diese erfolgt erst dann, wenn 
die verfügbaren Einzelinformationen von den ein- 
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zelnen Menschen in einen Wissen-, Sinn- und Le-
benszusammenhang eingebracht und zur Lösung 
der aktuellen Probleme angewendet werden. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/ 
CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich 
Ratzke, Prof. Dr. Ricker) trat dafür ein, folgenden 
Text in die Erläuterung aufzunehmen: 

Die häufig vertretene These von der „zunehmenden 
Wissenskluft" „knowledge gap" suggeriert ein di-
chotomisches Informationsmodell der Gesellschaft. 
Tatsächlich sind mindestens vier Bildungs-/Infor-
mationsgruppierungen zu unterscheiden: 

Eliten unterschiedlicher 
Provenienz 
Akademiker, 
sonstige „Gebildete" 
mittlere und untere Bildungs-
abschlüsse, vielfach gerade 
an spezifischen technischen 
Entwicklungen interessiert, 
Potentiale gesellschaftlicher 
Mobilität 
ohne Abschluß (bzw. funk-
tionelle Analphabeten), kaum 
integriert in die Bildungs-
und Kulturwelt einer Gesell-
schaft 

Gruppe 4 steht aufgrund ihrer Bildungs- und sonsti-
gen Bedingungen weitgehend außerhalb der sozio-
kulturellen Gemeinschaft. Diese Gruppe wird die 
neue Technologien, wenn überhaupt, gewiß nicht in 
einer bildungswirksamen Weise verwenden. Sie 
verwendet allerdings überhaupt nichts in einer ge-
sellschaftlich gesehen konstruktiv bewerteten Wei-
se. Diese Gruppe ist in ihren verschiedenen Außen-
seiterrollen derart verfestigt, daß sie sich in ihrem 
negativen Status nicht weiter verschlechtern kann. 

Von Angehörigen der Gruppen 2 und 3 ist dagegen 
sehr wohl anzunehmen, daß sie die Kommunika-
tionstechnologien bildungswirksam nutzen werden, 
um den Vorsprung der ihnen jeweils voranliegen-
den Gruppen aufzuholen. 

Während sich also für eine kleine gesellschaftliche 
Schicht, deren Außenseiterposition ohnehin kaum 
veränderbar erscheint, der „knowledge gap" tat-
sächlich vergrößern wird, gewinnen andere, große 
Gruppierungen die Möglichkeit, Informations- und 
Bildungsdefizite zu verringern. Neue Kommunika-
tionstechnologien tragen deshalb tendenziell zur 
„Demokratisierung der Bildungs- und Informations-
landschaft" bei. # # 

Die erstgenannten Kommissionsmitglieder sahen 
in den vorstehenden Ausführungen eine Bestäti-
gung dafür, daß sich das Bildungsgefälle zwischen 
den einzelnen Gruppen infolge des Einsatzes von 
IuK-Techniken verstärken werde. Sie vertraten 
hierzu die Ansicht, daß eine bildungspolitische 
Orientierung, die bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen Außenseiterrollen im Bildungssystem zuweise 
und kein Bemühen zeige, die bildungspolitische Un

-

terprivilegierung dieser Gruppen zu beseitigen, 
nicht akzeptiert werden könne. 

c) Wissenschaft 

1. Der Einsatz der elektronischen Medien in der Fach-
information ist in der Bundesrepublik Deutschland 
unterschiedlich stark verbreitet und hat nur im Be-
reich der wissenschaftlich-technischen Information 
zu einem flächendeckenden öffentlichen Angebot 
geführt. Im Hinblick auf die Nutzung sind diese 
Systeme z. T. verbesserungsbedürftig. Viele wis-
senschaftliche Disziplinen sind jedoch noch man-
gelhaft versorgt. Interdisziplinäre Verbindungen 
sind bisher kaum vorhanden. 

Nach dem IuD-Programm der Bundesregierung 
sollten 16 Fachinformationszentren (FIZ) eingerich-
tet werden. Bisher sind fünf in Betrieb: 

— Energie/Physik/Mathematik, Karlsruhe 

— Technik, Frankfurt/Main 

— Gesundheitswesen, Köln 

— Chemie, Berlin 

— Raum und Bau, Stuttgart 

Das Rechtsinformationssystem Juris befindet sich 
erst in der Erprobung. 

Die Nutzung leidet gegenwärtig unter folgenden 
Einschränkungen: 

— Es sind noch nicht überall On-line-Verbindun-
gen möglich. So ist z. B. im Bereich Wirtschaft 
der Zugang zu bestehenden Datenbanken nur 
mittelbar über zeitaufwendige Recherchen mög-
lich (zwei bis vier Wochen). Deshalb ist es zum 
gängigen Verfahren geworden, Wirtschaftsdaten 
der Bundesrepublik aus Datenbanken in den 
USA zu beschaffen. 

— Der Zugang ist nur über spezielle Netze möglich 
(Datex-P, Euro-Net). 

— Gegenwärtig ist im allgemeinen nur der Zugriff 
auf Abstracts möglich, nicht aber auf Volldoku-
mente. 

— Es existiert noch kein integriertes Suchsystem, 
das zwischen bestehenden Zentren vermittelt. 
Man muß jedes Zentrum für sich aufsuchen. Da-
her sind auch interdisziplinäre Verweise nicht 
möglich. 

Eine Verbesserung der Situation erscheint mit dem 
Bildschirmtextsystem möglich. Insbesondere 
könnte hiermit das Defizit an leicht zugänglichen 
Wirtschaftsdaten behoben werden. In den USA hat 
die Wirtschaftsinformation etwa 60 v. H. des 
Marktes elektronischer Fachinformation. Auf die-
sem Gebiet besteht in Deutschland auch gegenüber 
den wichtigsten europäischen Handelspartnern er-
heblicher Nachholbedarf. Btx bietet privaten Anbie-
tern, die bereits über Wirtschaftsdatenbestände ver-
fügen, Marktchancen. Aber auch staatliche Stellen, 
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wie die Statistischen Ämter und öffentlich geför-
derte Wirtschaftsinstitute können zur Verbesse-
rung der Situation beitragen. 

Die Bereitstellung von Fachinformation in Deutsch-
land wird zum Teil als öffentliche Aufgabe betrach-
tet (Bibliotheken, Informationseinrichtungen), zum 
anderen Teil geschieht sie durch Verlage. Wegen 
der institutionellen Zersplitterung hat sich bisher 
keine übergreifende Willensbildung in Hinsicht auf 
eine allgemeine Verbesserung der Versorgung mit 
Hilfe neuer IuK-Techniken ergeben. Im Ausland 
wird dieser Frage eine wesentlich größere Bedeu-
tung beigemessen. 

2. Neue IuK-Techniken können der Informationsaufbe-
reitung, Informationsübermittlung und Informations-
diskussion dienen. Weiterhin eröffnen sie Chancen 
einer Ausweitung solcher Systeme auf alle Wissen-
schaftsbereiche. Im Zuge von Systemstandardisie-
rungen weden auch die Voraussetzungen für inter-
disziplinäres Arbeiten verbessert. 

Der verbesserte Zugang zu gespeicherten Informa-
tionen fördert eine Mehrfachnutzung der Daten in 
der wissenschaftlichen Forschung. Dadurch kön-
nen finanzielle Mittel eingespart werden. Wie im Bil-
dungsbereich müssen jedoch die rechtlichen Vor-
aussetzungen für den Zugriff geklärt werden. 

Wissenschaftlich interessante Nutzungsaspekte, 
die über gegenwärtige Zugriffsmöglichkeiten hin-
ausführen, liegen vor allem in der zeitlich/örtlich 
unbeschränkten individuellen Verfügung über Infor-
mation aller A rt  und über Rechnerkapazitäten sowie 
in der audiovisuellen Kommunikation (Telekonfe-
renz). 

Im wissenschaftlichen Bereich können solche Sy-
steme eine Erhöhung der Informationsumlaufge-
schwindigkeit, -durchlässigkeit und -stimmigkeit 
bewirken. 

Ein ausgebautes Informationssystem, das den uni-
versellen Zugang gestattet, ist für die wissenschaft-
liche Arbeit sehr fruchtbar. Recherchen und Litera-
turbestellungen, bisher mit zeitaufwendigen Wegen 
verbunden, könnten erheblich verkürzt werden, 
u. U. überflüssige Wege eingespart werden (wenn in 
Bibliotheken Bücher bereits ausgeliehen sind). 

Rechnerleistung wird demnächst bereits in einem 
für viele Aufgaben ausreichenden Maß durch preis-
günstige Mikrocomputer dezentral (z. B. zu Hause) 
verfügbar sein. Ein integriertes System bietet dar-
über hinaus aber den universellen Zugang zu gro-
Ben Rechnerkapazitäten für die Bearbeitung kom-
plexer Probleme und vor allem die Möglichkeit ei-
nes komfortablen Programmabrufs aus „Software-
banken" bzw. den Programmaustausch zwischen 
Teilnehmern. 

Eine erhöhte Informationsumlaufgeschwindigkeit 
und -durchlässigkeit erübrigt den Aufbau paralleler 
Informationssysteme (institutionelle und private) 
und verkürzt zeitaufwendige Recherchen, insbeson-
dere über die Grenzen der eigenen Disziplin hin

-

weg. Gleichzeitig entsteht ein Bedarf nach rechtli-
chen Regelungen. 

Für die wissenschaftliche Alltagsarbeit könnten 
sich diese Systeme in Kombination mit Textverar-
beitungseinrichtungen und Druckern als außeror-
dentlich wertvoll erweisen. Für wissenschaftlich

-

technische Berechnungen stehen heute in Zentren 
enorme Rechnerkapazitäten zur Verfügung. 

Entscheidende Nutzungsvorteile werden sich aber 
vor allem dann ergeben, wenn die verschiedenen 
Möglichkeiten in ein interaktives Breitbandkom-
munikationssystem integriert sind. Über die Nut-
zung als Informationssystem hinaus wird so der 
komfortable Einsatz audiovisueller Medien und 
Life-Übertagungen in der Lehre möglich, für Fä-
cher wie Medizin, Biologie usw. unverzichtbare Hil-
fen der Veranschaulichung. Der informelle Kontakt 
per Bildtelefon/Telefonkonferenz wird die Zusam-
menarbeit von räumlich getrennt arbeitenden Spe-
zialisten fördern. 

Diese Kommunikationsmöglichkeit wird gerade an-
gesichts der mit den neuen IuK-Techniken zu er-
wartenden Informationsflut bedeutungsvoll. Ein 
einzelner kann aus einer letztlich immer begrenz-
ten wissenschaftlichen Sicht die auf ihn zukom-
mende Informationsfülle nicht mehr allein bewälti-
gen, sondern braucht gerade bei interdisziplinären 
Ansätzen die häufige Rückkoppelung mit Experten 
aus anderen Bereichen. In den USA haben sich da-
her sog. „expert systems" gebildet. Informelle Ver-
bindungen von Wissenschaftlern, die gemeinsam 
Informationssysteme nutzen bzw. sich darüber aus-
tauschen. Wegen der meist gegebenen räumlichen 
Streuung der Experten wird das Bildtelefon ein her-
vorragend geeignetes Verständigungs- und Austau-
schinstrument darstellen. Ein Breitbandkommuni-
kationssystem kann so einen beachtlichen — viel-
leicht unverzichtbaren — Beitrag dazu leisten, daß 
elektronische Information über personale Kommu-
nikation in individuelle Erkenntnis umschlägt. 

3. Ein integrie rtes, allgemein zugängliches Informa-
tions- und Kommunikationssystem verbessert we-
sentlich die Informationsbedingungen aller, die bis-
her nicht die technisch-organisatorischen Möglich-
keiten einer Institution und deren Status nutzen 
konnten. Damit eröffnen sich Chancen für ein wis-
senschaftliches Arbeiten im privaten Bereich (Pri-
vatgelehrter, Autodidakt). 

Gegenwärtig ist für Außenstehende oft unüber-
schaubar, wo Informationen eingeholt werden kön-
nen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit, Informa-
tionen zu beschaffen, oft mit dem Status einer Insti-
tution verknüpft. Gegenüber Außenstehenden ohne 
Einfluß sind Behörden, Institute etc. in ihrer Aus-
kunftsbereitschaft erheblich zurückhaltender. 
Schließlich gibt es Insider-Gruppen, die aus ver-
ständlichem Eigeninteresse Informationen im eige-
nen Bereich halten. Ein integriertes Informations-
system kann eine Öffnung vorhandener Datenban-
ken und Faktenbestände für jedermann fördern 
und die Übersicht verbessern. 
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4. Voraussetzung für eine verbesserte internationale 
Versorgung und Zusammenarbeit im Wissen-
schaftsbereich über neue IuK-Techniken ist im we-
sentlichen die Lösung der rechtlichen und politi-
schen Probleme des internationalen Datentrans-
fers, sowie eine kostengünstige Bereitstellung der 
entsprechenden Kommunikationsdienste. 

Während die technischen Fragen (Kompatibilität) 
inzwischen weitgehend gelöst sind, bleibt noch ein 
erheblicher rechtlicher und politischer Regelungs-
bedarf. 

Im politischen Bereich ist die Preisgestaltung ein 
zentrales Problem. Während die USA derartige Sy-
steme einer freien marktwirtschaftlichen Gestal-
tung überlassen wollen, tendiert man in der Bun-
desrepublik dazu, Teile dieses Informationssy-
stems, die sich nicht selbst tragen können (wegen 
fehlender Finanzkraft der Bereiche, z. B. Sozialwis-
senschaften) mit öffentlichen Mitteln zu fördern. 
Das Informationsangebot der subventionierten Be-
reiche wird dann billiger als in einem marktwirt-
schaftlich regulierten System. In den USA sieht 
man darin eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs 
und drängt auf eine Änderung. 

Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß auch in 
den USA die Kommunikation im Wissenschaftsbe-
reich vielfältige Förderung genießt, so etwa durch 
foundations und andere privatfinanzierte, aber 
praktisch öffentliche Forschungsträger. 

Eine Ausdehnung der internationalen Kommunika-
tion im Wissenschaftsbereich erfordert erhebliche 
finanzielle Mittel. Erfahrungsgemäß können die 
Wissenschaftseinrichtungen nicht die Kosten auf-
bringen, die kommerzielle Nutzer internationaler 
Kommunikationswege zu zahlen bereit sind. In der 
Folge gibt es gegenwärtig Bestrebungen, internatio-
nale Kommunikationswege, etwa unter Nutzung 
von Satelliten, für wissenschaftliche Bereiche ko-
stengünstig zur Verfügung zu stellen. Entspre-
chende Forderungen greifen auf den in den USA 
vor allem im Bereich des Kabelfernsehens veran-
kerten Grundsatz des „free access" zurück: Den Be-
treibern solcher Kommunikationssysteme wird 
rechtlich auferlegt, bestimmte (etwa wissenschaftli-
che) Nutzungszwecke dadurch zu privilegieren, daß 
kostenfrei oder kostengünstig Übertragungskapazi-
tät bereitgestellt werden muß. 

d) Kultur 

1. Wesentliche Grundlage der Kultur in einem weite-
ren — über den engen Bereich der Künste und der 
Kunstpflege hinausweisenden Sinn — ist die Kom-
munikation. 

Die neuen luK-Techniken erweitern die Möglichkei-
ten technisch vermittelter Kommunikation. Sie kön-
nen damit nicht nur Veränderungen im Denken, Er-
leben und Verhalten des einzelnen, sondern auch 
im allgemeinen gesellschaftlichen Kulturprozeß be-
wirken. A41) 

Ausmaß und Richtung dieser Veränderung sind 
zum Teil gestaltungsabhängig. Dabei kommt der 
verfassungsmäßigen Verpflichtung der Bundesre-
publik Deutschland zum Kulturstaat eine besondere 
Bedeutung zu. Sie verpflichtet den Staat zum 
Schutz kultureller Werte und zur Schaffung von 
Rahmenbedingungen, die diesen Werten Rechnung 
tragen. Damit werden die Voraussetzungen für hu-
mane Lebensbedingungen und schöpferische 
Selbstentfaltung geschaffen. 

Die Kommunikation ist für die Gesellschaft von 
zentraler Bedeutung, weil durch sie Konsens über 
Ziele und Werte des gemeinsamen Handelns gefun-
den, sozialer Konfliktstoff ausgetragen, das Zusam-
menleben geordnet und gesellschaftliche Integra-
tion gewährleistet werden kann. 

Der Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung hat 
schon in der Vergangenheit dazu geführt, daß bei 
zunehmender Kommunikationsdichte insgesamt 
der Anteil der technisch und durch Medien vermit-
telten Kommunikationsformen im Vergleich zu den 
unmittelbaren und persönlichen Kommunikations-
formen in der Gesellschaft wie auch beim einzelnen 
erheblich zugenommen hat. Durch die IuK-Techni-
ken kann dieser Trend zusätzlich verstärkt werden. 
Die langfristigen kulturellen Auswirkungen dieser 
Veränderung der Kommunikationsstrukturen sind 
in ihrer Richtung allerdings nicht sicher abschätz-
bar. Ob sie eher eine Bereicherung oder eine Verar-
mung des kulturellen Lebens und der Lebenswelt 
des einzelnen erbringen werden, hängt außer von 
der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die 
Realisierung der verfassungsmäßigen Verpflich-
tung auf den Kulturstaat und von der Qualität der 
neuen Kommunikationsangebote (Programme, Dia-
logdienste) vor allem davon ab, welchen Gebrauch 
der einzelne von den neuen Kommunikationsmög-
lichkeiten macht bzw. aufgrund seiner Lebensbe-
dingungen und kommunikativen Fähigkeiten ma-
chen kann. 

Welche Bedeutung veränderten Kommunikations-
beziehungen für den gesamten Kulturprozeß zu-
kommt, läßt sich am Beispiel der Druckkunst zei-
gen, die nicht nur wissenschaftlich-technische und 
ökonomische Folgen hatte, sondern auch die Her-
ausbildung neuer sozialer Strukturen ermöglichte: 
Indem Wissen und Tradition in gedruckter, somit 
objektivierter und anonymisierter Form weiterge-
geben und vervielfältigt werden konnte, entfielen 
wichtige, auf die Notwendigkeit mündlicher Über-
lieferung zurückführbare Funktionen geschlosse-
ner sozialer Gemeinschaften. 

Damit waren notwendige Voraussetzungen für die 
Herausbildung der Kleinfamilie mit ihrer Mobilität, 
wie sie in einer hochgradig arbeits- und funktions-
teiligen Industriegesellschaft unverzichtbar ist, ge-
geben. 

Welche Folgen die Einführung neuer IuK-Techni-
ken auf den Kulturprozeß insgessamt haben wird, 
ist heute kaum abschätzbar. Festzuhalten ist je-
doch, daß sich aufgrund der Bewertung einzelner 
Nutzungsbereiche und -zwecke nicht auf die Ent- 
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wicklung des Gesamtsystems schließen läßt. Eine 
solche Vorgehensweise birgt die Gefahr, daß bei-
spielsweise das Interesse an den positiven Nut-
zungsmöglichkeiten im kulturellen Bereich (z. B. 
Entwicklung neuer künstlerischer Ausdrucksfor-
men über elektronische Musik, elektronisch gestal-
tete Bilder) den Blick verstellt für die durch die 
Mikroelektronik ausgelösten Probleme beim Ein-
satz neuer IuK-Techniken am Arbeitsplatz (Dequa-
lifizierung, Arbeitsplatzverlust usw.). 

Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, daß 
der Geschäftskommunikation in vielen Bereichen 
eine Vorreiterrolle für die Einführung neuer IuK-
Techniken zukommen wird. Damit wird darauf zu 
achten sein, daß die Gesichtspunkte der Effizienz 
und Rationalisierung, die für die Einführung und 
Ausgestaltung technischer Systeme in Unterneh-
men maßgebend sind, nicht auch den Kulturprozeß 
bestimmen. 

2. Technische Systeme können zur Orientierung in 
hochkomplexen Gesellschaften beitragen, aber 
auch neue Orientierungsprobleme aufwerfen und 
das Verhältnis des einzelnen zur Realität verän-
dern. 

Die Auswirkungen elektronischer Kommunikation 
auf die Persönlichkeit sind noch weitgehend uner-
forscht. Hier besteht ein erheblicher Forschungs-
bedarf, zum Beispiel im Hinblick auf Veränderungen 
des Sozialverhaltens, der Denkstrukturen, der Krea-
tivität und Konzentrationsfähigkeit. 

Gegenwärtig ist es für Außenstehende oft unüber-
schaubar, wo Informationen eingeholt werden kön-
nen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit, Informa-
tionen zu beschaffen, ob mit dem Status einer Insti-
tution verknüpft. Ein integriertes Informationssy-
stem kann eine Öffnung von Datenbanken und Fak-
tenbestände für jedermann fördern und die Ober-
sicht verbessern. 

Mit der Möglichkeit, Information und Informations-
verarbeitungskapazität direkt in derartigen Sy-
stemen nachzufragen, entsteht jedoch zugleich 
auch ein erhöhter Bedarf nach Struktur- und Orien-
tierungswissen, um solche Systeme sinnvoll nutzen 
zu können. Wird dieses Wissen nicht vermittelt, 
wird der Zugang zur Information gerade für die 
Bevölkerungsgruppen beschränkt oder sogar ver-
hindert, die bildungsbedingte, aber auch sozialisa-
tions- und altersbedingte Berührungsängste oder 
Kenntnisdefizite im Umgang mit Technik und In-
formation haben. Startvorteile haben u. a. jene Be-
völkerungsgruppen, die den Umgang mit komple-
xen Techniken gewohnt sind. Der Einsatz von Korn-
munikationssystemen kann insoweit dazu beitra-
gen, daß die Wissenskluft zwischen verschiedenen 
Bildungsschichten erweitert wird. 

Einige technische Systeme erfordern vorerst noch 
eine verhältnismäßig starke Formalisierung und 
Standardisierung der einzugebenden und damit 
auch der empfangbaren Information. 

Es ist allerdings damit zu rechnen, daß die entspre-
chenden technischen Systeme und Endgeräte in zu-
nehmendem Maße „intelligenter" und benutzer-
freundlicher gestaltet werden können, so daß der 
„technisch" bedingte Grad der Formalisierung und 
Standardisierung abnehmen kann. Da eine voll-
ständige Aufhebung der Differenz zwischen persön-
licher und technisch vermittelter Kommunikation 
nicht möglich ist, wird immer eine gewisse „Tech-
nikschwelle" zu übersteigen sein. 

Die damit vorstellbare Schematisierung und Ver-
kürzung der Information läßt eine Veränderung der 
durchschnittlichen Denkgewohnheiten und eine 
Verdrängung kreativer und phantasievoller Im-
pulse befürchten. Ob sich diese Befürchtung bestä-
tigt, wird insbesondere auch davon abhängen, in-
wieweit der Umgang mit derartigen technischen 
Systemen den Tagesablauf des einzelnen bestimmt. 
Kreativitäts- und aktivitätsorientierte Freizeitan-
gebote können ebenfalls zu einem Ausgleich bei-
tragen. 

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich aufgrund der 
wachsenden Informationsfülle, die zu immer selek-
tiverer Aufbereitung und Weitergabe von Informa-
tionen durch professionelle Kommunikatoren 
zwingt. Damit entsteht eine zunehmende Abhängig-
keit des einzelnen von vorgegebenen Informatio-
nen. Die Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt von In-
formationen durch eigene Realitätserfahrung zu 
überprüfen, tritt weiter zurück; eigene Erfahrung 
wird zunehmend durch die Übernahme fremder Er-
fahrungsinhalte ersetzt. Ansätze zu einer Ersetzung 
der realen Welt zugunsten der elektronisch über-
mittelten (insbesondere mit Hilfe des Fernsehens) 
lassen sich bereits heute feststellen. A42) Unter 
Umständen können die interaktiven Möglichkeiten 
der neuen Technologien hier zu einer stärkeren 
Überprüfung medial vermittelter Informationen 
beitragen. Voraussetzung ist allerdings die allge-
meine Zugänglichkeit vielfältiger und voneinander 
unabhängiger Informationsquellen. 

3. Angesichts der verfassungsmäßigen Verpflichtung 
der Bundesrepublik Deutschland zum Kulturstaat 
ist die Pflege der nationalen deutschen Kultur, die 
Förderung eines lebendigen aktuellen Kulturpro-
zesses sowie die Sicherung der Existenz der öf-
fentlichen kulturellen Institutionen unumgänglich. 

Deshalb muß rechtzeitig der Gefahr begegnet wer-
den, daß 

— die nationale deutsche Kultur durch die neuen 
IuK-Techniken in ihrer Lebensfähigkeit beein-

trächtigt wird, 

— die für einen lebendigen Kulturprozeß notwen-
dige personale Kommunikation durch technisch 
vermittelte Kommunikation verdrängt wird, 

— infolge mangelhafter finanzieller Ausstattung der 
öffentlichen kulturellen Institutionen attraktive 
Kulturangebote nur noch im privaten Bereich 
möglich sind. 
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a) Pflege der nationalen deutschen Kultur 

Die neuen IuK-Techniken schaffen — auch im Be-
reich der Individualkommunikation — die Voraus-
setzungen für einen verstärkten internationalen In-
formationsaustausch. Damit kann ausländischen 
Anbietern, insbesondere leistungsstarken Pro-
grammproduzenten, der Zutritt zum inländischen 
Markt erleichtert werden; umgekehrt kann sich 
auch für inländische Informationsanbieter und Pro-
grammproduzenten der Zugang zu ausländischen 
Märkten erleichtern. Ob diese Chancen auch tat-
sächlich wahrgenommen werden können, hängt 
von anderen Faktoren ab, in jedem Fall entstehen 
neue Konkurrenz- und Wettbewerbsverhältnisse. 

Entsprechende Entwicklungen sind auf dem Film-
und AV-Sektor bereits heute nachweisbar. Die 
grenzüberschreitende Firmenkooperation und der 
Programmaustausch haben hier einen erheblichen 
Umfang. Vor allem amerikanische Medienkonzerne 
drängen zu Lasten der deutschen Filmwirtschaft 
auf den Markt. Dieser Prozeß läßt sich für den AV

-

Bereich angesichts der noch in dynamischer Ent-
wicklung befindlichen Märkte derzeit nicht quanti-
fizieren. Für den Filmbereich liegen jedoch kon-
krete Zahlen vor, die den Einfluß amerikanischer 
Programmlieferanten und Programme klar bele-
gen: Während die deutsche Filmproduktion von 
39,2 v.H. im Jahr 1970 auf 18,7 v.H. im Jahr 1981 
zurückging, stieg der Marktanteil der amerikani-
schen Verleihfirmen im gleichen Zeitraum von 
30 v.H. auf 50 v.H. an (vgl. Tabelle 1). In diesen Zah-
len sind die von den deutschen Firmen verliehenen 
amerikanischen Filme noch nicht enthalten. Zählt 
man diese hinzu, kommt man derzeit auf einen 
Marktanteil amerikanischer Produktionen von 
etwa 65 bis 70 v. H. Dieser Marktanteil wird weitge-
hend von den amerikanischen Major Companies ge-
halten, die — wenn man von einem Weltmarktvolu-
men für den Filmverleih von etwa 3 Mrd. Dollar 
ausgeht — rd. zwei Drittel des weltweiten Verleih-
marktes beherrschen. Etwa 904,4 Mio. Dollar des 
Gesamtumsatzes in Höhe von ca. 2,1 Mrd. Dollar im 
Jahr 1980 stammen aus dem Exportgeschäft, wobei 
die Bundesrepublik nach Kanada als Exportmarkt 
an zweiter Stelle rangiert, gefolgt von Frankreich, 
England und Japan (vgl. Tabelle 2). 

Die große Bedeutung der USA als Programmliefe-
rant für den deutschen Markt läßt sich weiterhin 
daran ablesen, daß 1981 ca, 1 /3 ur- und erstaufge-
führter Spielfilme aus den USA stammt (vgl. Tabel-
le 3). 

Auch für den Bereich der Individualkommunika-
tion zeichnen sich Entwicklungen ab, die erwarten 
lassen, daß Informationsströme eher vom Ausland 
in die Bundesrepublik als umgekehrt erfolgen wer-
den. So ist den elektronischen Indormationsdien-
sten für wissenschaftlich-technische Informationen 
eine Dominanz der US-Dienste und Hosts feststell-
bar. 

Dies ist einerseits auf die Größenvorteile des eng

-

lisch-sprachigen Marktes im Vergleich zum 
deutsch-sprachigen Markt, andererseits aber auf 

die große Leistungsfähigkeit der US-Hosts zurück-
zuführen. 

Ein weitgehend einseitig in die Bundesrepublik ge-
richteter Informationsfluß, wie er in den obigen Bei-
spielen angesprochen ist, kann erhebliche Auswir-
kungen auf die Kultur und Wirtschaft in Deutsch-
land mit Folgen für die Arbeitsplätze haben. Um 
solche Folgen abzuwenden, haben daher andere 
Staaten Maßnahmen zum Schutz ihrer kulturellen 
Identität ergriffen. So hat beispielsweise Kanada 
zum Schutz vor Überfremdung durch amerikani-
sche Programme ein Quotierungssystem einge-
führt, wonach 60 v. H. aller kanadischen Ferseh-
programme kanadischen Ursprungs sein müssen. 

In die gleiche Richtung gehen auch die Überlegun-
gen der Expertenkommission für eine Medienge-
samtkonzeption in der Schweiz, die in ihrem An-
fang 1982 erschienenen Bericht eine Quotierung 
zum Schutz der schweizerischen Filmproduktion 
vorschlägt. 

Weitere Lösungskonzepte, wie sie derzeit auf euro-
päischer Ebene angestrebt werden, liegen im Be-
reich internationaler Koproduktionen, der Verleih-
förderung auf Gegenseitigkeit, der Zusammenar-
beit nationaler Filmarchive etc., d. h., in der Zusam-
menarbeit von Staaten, die sich von einem gemein-
samen Kulturbewußtsein getragen fühlen. 

Bei der Erarbeitung von Lösungskonzepten darf je-
doch nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich die 
Frage nach der Wahrung nationaler kultureller 
Identität keineswegs auf die bislang diskutierten 
Fälle des internationalen Programm- und Informa-
tionsaustausches beschränkt, sondern auch den Be-
reich der Software-Produktion für elektronische 
IuK-Systeme betrifft. Hier liegt ein breites Ein-
bruchsfeld für ausländische Anbieter, falls deutsche 
Anbieter auch in Zukunft nicht in der Lage sein 
werden, eine bedarfsgerechte und funktionsfähige 
Software für Iuk-Systeme zur Verfügung zu stellen. 
Insbesondere die USA und Japan dürften in diesem 
Fall, angesichts ihrer Vorsprünge auf dem Gebiet 
der Computertechnik, zu den maßgebenden Softwa-
re-Lieferanten der Bundesrepublik werden. Damit 
bestünde die Gefahr, daß die Anwendung von IuK-
Systemen im Wirtschafts- und Arbeitsleben, aber 
beispielsweise auch im Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich durch den ganz anderen Kultur- und 
Erfahrungshorizont — zum Beispiel der japani-
schen Gesellschaft — geprägt werden könnte. 

Vor diesem Hintergrund ist die sog. Softwarekrise 
nicht nur von wirtschaftlicher, sondern auch von 
kultureller Bedeutung. Ihre Bewältigung ist insbe-
sondere auch zur Wahrung der kulturellen Identität 
geboten und erfordert erhebliche Anstrengungen 
auf nationaler, gegebenenfalls auch auf europäi-
scher Ebene. 

b) Förderung eines lebendigen aktuellen Kultur-
prozesses 

Die neuen IuK-Techniken können zu einem Abbau 
direkter zwischenmenschlicher Kommunikation 
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und kultureller Aktivitäten führen. Ein vermehrtes 
Medienangebot, wie zum Beipiel über Lokalfernse-
hen oder Videoprogramme, kann die Tendenz zu 
passivem Medienkonsum am heimischen Bild-
schirm verstärken. Ein solcher Rückzug in die Pri-
vatheit müßte zum Abbau des öffentlichen Kultur-
angebotes führen. Angesichts dieser Gefahr kommt 
der Förderung einer aktiven, produzierenden Me-
diennutzung im Gegensatz zu passivem Medien-
konsum besondere Bedeutung zu. Um dies zu ge-
währleisten, müßten zum Beipiel in gleichem Maße, 
in dem die technikgestützte Kommunikation fi-
nanziell gefördert wird, auch die „lebendigen" For-
men personaler Kommunikation gefördert werden 
(zum Beispiel Kulturangebote, Breitenkultur, Ent-
wicklung des kulturellen Milieus, Kultur- und Kom-
munikationszentren). Hier gilt ebenso wie bei den 
neuen Medien, daß es konkreter Angebote und 
praktischer Vorführungen bedarf, um sich ein Ur-
teil über Nachfragewünsche und Bedarf bilden zu 
können. Solche Grundsätze werden der Einheit des 
kulturellen Lebensprozesses der Gesellschaft ge-
recht und tragen zu einem gleichmäßig entwickel-
ten kulturellen Milieu bei. 

c) Sicherung der Existenz der öffentlichen kultu-
rellen Institutionen 

Die Künste erbringen unverzichtbare und auf keine 
andere Weise darstellbare Leistungen. Sie tragen 
bei zur Indentitätsbildung, behandeln gesellschaft-
lich wichtige Fragen der Wertordnung, Normbil-
dung und Perspektiven, sie tragen zur Selbstreprä-
sentation und zur psychischen Gesundheit einer 
Gesellschaft bei. 

Öffentliche Kulturarbeit hat in der Vergangenheit 
sichergestellt, daß alle wesentlichen Leistungen, die 
eine Gesellschaft von kulturellen Institutionen und 
Strukturen erwartet, erbracht werden. Wenn aller-
dings die öffentliche Hand finanziell nicht mehr 
mithalten kann, um strukturelle Ungleichgewichtig-
keiten (etwa bezüglich des sozialen Zuganges zu 
Kulturangeboten oder zur Information) auszuglei-
chen oder die Existenz bedeutender defizitärer Be-
reiche (z. B. der freischaffenden bildenden Kunst 
oder der Ausbildung und temporären Existenzsi-
cherung von Nachwuchskräften in verschiedenen 
Bereichen) zu sichern, dann drohen nicht nur ein-
zelnen Sparten der Künste oder des kulturellen Le-
bens große Gefahren (wie z. B. der nationalen Film-
produktion), sondern dann wird es auch unmöglich, 
daß die Künste jene Erkenntnis-, Sensibilisierungs-
und Vergesellschaftungsleistungen erbringen, um 
derentwillen sie bisher zu allen Zeiten in öffentlich 
geförderten und in einer durch Gemeininteressen 
(und nicht allein durch Erwerbs- und Geschäfts-
interessen) strukturierten Form erhalten blieben. 
Die Sicherung dieses öffentlichen kulturellen Le-
bens muß gegebenenfalls auch unter Einschrän-
kung der Geschwindigkeit des Wachstums der IuK-
Techniken in einigen Bereichen gesichert werden. 

In einigen Bereichen des öffentlichen Kulturberei-
ches bieten sich als spezielle Nutzungen der IuK-
Technik unter anderem an: 

— aktuelle und dezentrale (zum Beispiel auch über 
den Heimterminal) öffentliche Information über 
das kulturelle Angebot 

— Dokumentation bedeutender Ereignisse mit Ar

-

chiv- und Seminar-Verwendungsmöglichkeiten 

— Effizienz-Steigerung von Lern- und Übungsfor-
men im professionellen und im Amateur-Be-
reich (zum Beispiel auch für die freien Kultur-
vereine und für die Sozio-Kultur). 

Dabei ist davon auszugehen, daß die neùen IuK-
Techniken auch für die öffentliche Kulturarbeit und 
Kulturinstitutionen zur Verfügung stehen müssen: 

Ein öffentliches kulturelles Angebot wäre auf 
Dauer nicht in der Lage, die von ihm geforderten 
Leistungen zu erbringen, wenn die attraktiveren 
Angebote nicht in öffentlichen Bildstellen und Bi-
bliotheken, sondern zum Beispiel allein in privaten 
Video-Leihstellen erscheinen würden. Eine solche 
Entwicklung ist nur zu verhindern, wenn Kulturar-
beit und Kulturinstitution sich der allgemein zur 
Verfügung stehenden Informationstechniken bedie-
nen können. Dies setzt jedoch voraus, daß die öf-
fentliche Kulturarbeit zusätzlich zu ihrem jetzigen 
Finanzvolumen Mittel für die Nutzung dieser Tech-
niken zur Verfügung hat. 

4. Der ungehinderte Zugang zur Kultur und die Teil-
habe am kulturellen Leben sind Voraussetzung für 
einen demokratischen Kulturstaat. Die reale kultu-
relle Bedeutung der IuK-Techniken hängt dement-
sprechend davon ab, inwieweit diese von den Bür-
gern auch tatsächlich genutzt werden können. 

Die Schere zwischen realer Nutzung und Nutzungs-
möglichkeiten wird um so größer sein, je größer der 
finanzielle Aufwand für die konkrete Nutzung ist. 
Je mehr nicht-gebührenfreie kulturell relevante Be-
reiche es gibt, desto stärker wird die Nutzung durch 
soziale Schranken beeinträchtigt. Die Kommunen, 
bei denen die Hauptlast der öffentlichen Kulturar-
beit (auch zum Beispiel in den Bibliotheken) liegt, 
sind aufgrund ihrer Haushaltssituation in absehba-
rer Zeit nicht in der Lage, die Mittel für die genann-
ten notwendigen flankierenden Maßnahmen zu-
sätzlich aufzubringen. 

Für die neuen Medientechnologien gilt, daß diese 
eine personelle Begleitstruktur im öffentlichen Kul-
turbereich benötigen, die es möglich macht, ihr po-
tentielles Publikum durch „sozialkulturelle Aufbau-
arbeit", durch anregende und fördernde sozio-kultu-
relle Arbeit zum Umgang mit ihnen zu befähigen. 
Dies gilt auch für neue Formen der Bürgerbeteili-
gung, zum Beispiel über einen offenen Kanal. Nur 
auf diese Weise kann vermieden werden, daß mit 
den neuen Medien Isolation und Fremdbestimmung 
zunehmen (vgl. auch die Erfahrungen des japani-
schen Pilotprojektes Hi Ovis). 
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Tabelle 1 *) 

Verleihumsätze deutscher und ausländischer Filmproduktionen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1968 bis 1981 in v. H. 

(Marktanteile) 

Herstellungsland 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Bundesrepublik Deutschland 	 25,9 24,7 37,0 39,3 39,2 36,1 32,7 26,3 
USA 	 28,0 35,4 30,0 28,5 32,9 37,7 33,3 33,5 
Großbritannien 	 14,5 10,6 7,1 7,7 5,5 3,1 6,8 6,8 
Frankreich 	 5,4 4,3 5,6 4,9 4,7 6,8 6,9 4,4 
Italien 	 10,5 11,6 8,9 9,3 9,0 9,8 13,8 17,6 
Übrige Länder 	 11,6 10,6 8,4 8,4 7,6 5,8 5,9 11,0 

Herstellungsland 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Bundesrepublik Deutschland 	 26,5 12,9 11,4 11,4 12,8 16,8 9,3 18,7 
USA 	 34,8 41,4 43,1 37,7 54,9 39,5 54,9 52,9 
Großbritannien 	 4,1 6,2 4,5 10,5 7,6 13,0 6,9 6,6 
Frankreich 	 12,8 12,1 16,1 15,3 8,4 12,3 6,4 6,7 
Italien 	 12,5 17,0 11,3 14,4 6,1 11,4 13,8 8,4 
Übrige Länder 	 8,8 10,0 13,2 10,6 9,7 7,8 8,7 6,7 

Quelle : Filmstatistische Taschenbücher 1967 bis 1981, für das Jahr 1981: film-echo/Filmwoche/Filmblätter vom 18. August 
1982, S. 3. 

*) abgedruckt in: Media Perspektiven 8/82 
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Tabelle 2 

Die wichtigsten Exportmärkte der amerikanischen Major Companies 1980 1 ) 

Gesamt- davon (geschätzt) 
volumen des Export 
US-Verleih- CIC CIC + MGM/UA (UIP) Ø Kino- 

Rang Land marktes eintritts- 
in Mio. Verleih- Markt- Verleih-  Markt- Verleih-  Markt- preis 
Dollar einnahmen anteil  einnahmen anteil einnahmen anteil in Dollar 

(Zuschauer in Mio. in v. H . in Mio. in v. H. in Mio. in v. H. in Mio.) Dollar Dollar Dollar 

1. Kanada 107 91,5 86 — — — — 2,48 
(95) 

2. Bundesrepublik 
Deutschland 166 88,9 55 20 12 33 23 2,76 

(143) 
3. Frankreich 269 88,9 33 30 11 53 20 2,84 

(186) 
4. England 104 86,3 83 — — — — 2,82 

(101) 
5. Japan 252 76,6 30 18 7 35 24 4,50 

(150) 
6. Italien 146 55,1 37,5 18 11 37 23 1,40 

(242) 
7. Spanien 128 52,5 41 15 12 24 18 1,95 

(140) 
8. Australien 60 42,4 71 11 11 14,7 17,5 — 
9. Mexiko — 34,5 — — — — — — 

10. Argentinien 69 27,3 38 17 25 19 28 2,50 
bis 5,00 

11. Schweden 43 21,5 49 5,2 11 8,7 20 3,70 
(25) 

12. Süd-Afrika — 20,8 — — — — — — 
13. Brasilien 91 20,0 22 0,3 0,3 3,5 4 1,41 

(161) 
14. Niederlande 31 15,1 49 — — — — — 

(28) 
15. Schweiz 38 14,2 37 — — — — 4,00 

Gesamt 1 bis 15 735,1 

Zum Vergleich: 
USA  1 242 1 052 85 — — — — 2,90 
Inland (1  027)  

1 ) Jahresdaten nach dem jeweils verfügbaren neuesten Stand. Einige Zahlen in der Tabelle konnten wegen der insgesamt 
schwierigen Datenlage und der Verpflechtungen der englischsprachigen Exportländer mit dem amerikanischen Markt — so 
ist der Kanadamarkt manchmal im „US-domestic"-Markt enthalten — nur näherungsweise berechnet bzw. geschätzt 
werden. Die Aufstellung ist insoweit mit Unsicherheiten belastet. 

Q u e 11 e n : MPEA (Motion Picture Export Association)-Bericht über 75 amerikanische Exportmärkte, auszugsweise veröffent-
licht in: Variety vom 12. August 1981. International Motion Picture Almanac, Ausgaben 1978 und 1980. Variety vom 
12. August 1981, 7. Oktober 1981, 25. November 1981, 6. Januar 1982, 13. Januar 1982, 3. Februar 1982, 17. März 1982, 
31. März 1982, 5. Mai 1982, 12. Mai 1982. Newsweek  vom 17. August 1981. Neue Zürcher Zeitung vom 9. April 1981, 
26. November 1981, 21. Januar 1982, 11. Februar 1982, 30. Juni 1982, 10. Juli 1982, 5. August 1982. Frankfurter 
Rundschau vom 14. Januar 1982. Blickpunkt Film vom 10. April 1982, 20. April 1982. Filmecho/FILMWOCHE vom 
7. Oktober 1981, 30. März 1982. Sereen Digest, August 1981 und eigene Berechnungen. 
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Tabelle 3* 

Ur- und erstaufgeführte Spielfilme 
(nach Herstellungsländern) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Bundesrepublik Deutschland 	 55 60 52 57 65 49 76 
(darunter deutsch/ausländische 
Co-Produktionen 	 (19) (18) (14) (7) (12) (12) (16) 
Deutsche Fernsehfilme 	 3 3 6 3 2 3 4 
DDR 	 3 1 – – 1 2 – 
Österreich 	 2 1 1 1 1 – – 

Schweiz 	 9 7 14 5 3 5 2 
Belgien 	 1 2 – – – – – 

Dänemark 	 5 3 1 5 2 – – 
Frankreich 	 28 32 40 28 23 28 29 
Italien 	 67 39 38 36 42 53 45 
Großbritannien 	 19 28 24 19 19 13 13 
Kanada 	 1 2 4 4 3 3 5 
USA 	 84 87 106 103 89 109 101 
Honkong 	 18 39 31 28 33 52 53 
Japan 	 2 4 7 8 2 2 2 
Sonstige 	 26 11 16 17 19 18 13 

Insgesamt 	 323 319 340 314 304 337 343 

Quelle : Filmstatistisches Taschenbuch 1982 (Vorabdruck) 
*) abgedruckt in: Media Perspektiven 8/82 

3.2.5 Mediensituation und Mediennutzung 

a) Strukturwandel im Mediensystem 

b) Elektronische Distributionsmedien 

c) Redaktionelle Arbeit 

d) Printmedien 

e) Audiovisuelle Medien (AV) 

f) Film 

a) Strukturwandel im Mediensystem 

1. Der Strukturwandel im Mediensystem während der 
letzten 30 Jahre hat neu hinzutretende Medien all-
mählich in das System integrie rt  und bisher nicht zu 
einem Verdrängungs-, sondern eher zu einem Er-
gänzungswettbewerb und einer Veränderung der 
publizistischen Aufgabenwahrnehmung geführt. 
Parallel dazu kam es zu Akzentverschiebungen und 
damit zu Umverteilungen in Nutzung und Werbeauf-
kommen, die angesichts allgemein stark wachsen-
der Medienmärkte jedoch von den Medien, außer 
dem Kino, zu verkraften" waren. 

Mit hinzutretenden neuen Medien wird sich der 
Wettbewerb unter den Massenmedien in Zukunft 

verstärken. Dabei besteht sowohl die Möglichkeit 
eines Ergänzungs- als auch das Risiko eines Ver-
drängungswettbewerbs. 

Als neue Medienkategorie ist in den vergangenen 
drei Jahrzehnten das Fernsehen hinzugekommen. 
Es hat sich seither rasch zum dominierenden Me-
dium entwickelt, für das (einschließlich der Ausga-
ben für Empfangsgeräte) das meiste Geld und die 
meiste Zeit aufgewandt werden. Erst in jüngster 
Zeit haben sich in Nutzung und Einschätzung Ab-
schwächungstendenzen gezeigt. 

Das Fernsehen hat zwar kein anderes Massenme-
dium verdrängt, sondern es hat bestimmte Funktio-
nen im Angebot der Massenmedien übernommen. 
Dabei hat es allerdings teilweise auch zu Lasten 
anderer, wie zum Beispiel des Kinos, Nutzungspo-
tentiale übernommen. Die Auflagen der Zeitungen 
haben sich in diesem Zeitraum praktisch verdop-
pelt, die der Publikumszeitschriften mehr als ver-
dreif acht. 

Im Hörfunk wurden sowohl Programmangebot als 
auch Sendezeit in der gleichen Zeit stark ausge-
dehnt, und durch die Verbesserung der Empfangs-
geräte bzw. Empfangssituation erhöhte sich die 
Zahl der in guter Qualität empfangbaren Sender 
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und Programme ständig. Während es in der An-
fangsphase des Fernsehens so schien, als sei der 
Hörfunk für immer zur Bedeutungslosigkeit verur-
teilt, ist die später und bis heute verstärkt wieder 
einsetzende Nutzung dieses Mediums als Beispiel 
dafür anzusehen, daß ein Verdrängungswettbewerb 
nicht stattgefunden hat (und wahrscheinlich auch 
in Zukunft nicht stattfinden wird). 

Nur das Kino hatte durch das Fernsehen erhebliche 
Einbußen hinzunehmen, aber hier zeigt sich, daß 
sich auch dieses Medium in den letzten Jahren wie-
der stabilisiert hatte, nachdem lange Jahre die Zahl 
der Filmtheater ebenso wie deren Besucher und der 
Anteil der Filmwerbung am gesamten Bruttowerbe-
aufkommen erheblich und kontinuierlich gesunken 
waren. Der jüngste Trend zeigt jedoch, daß durch 
die Vielzahl der Filme, die heute im Fernsehen ge-
spielt werden, sowie durch die wachsende Zahl von 
Videorecordern in den Haushalten der Kinobesuch 
weiter beeinträchtigt wird. 

Der Hörfunk und die Print-Medien haben also auch 
weiterhin prosperiert und mit ihrem Angebot oder 
durch ihre Nutzungssituation Lücken gefunden, die 
von der neuen Konkurrenz entweder nicht abge-
deckt wurden oder nicht abgedeckt werden konn-
ten. Aus der Vergangenheitsentwicklung läßt sich 
demnach mindestens eine Komplementarität, also 
eine Ergänzung und Funktions- bzw. Aufgabentei-
lung nachweisen; wahrscheinlich hat das Hinzu-
kommen neuer Medien sogar den „Konsum" der 
übrigen stimuliert, so daß eine vor längerer Zeit ein-
mal postulierte Regel der Kommunikationsfor-
schung, die „more and more"-Regel, nach der der 
Medien-Konsum beim Rezipienten noch Bedarf 
nach mehr und ergänzender Information oder Un-
terhaltung weckt, bestätigt scheint (wobei aller-
dings der Kausal-Zusammenhang hier noch nicht 
nachgewiesen ist). 

Die schrittweise „Eingliederung" dieses neuen Me-
diums im gesamten Massenmedien-System bei 
gleichzeitig überproportionaler Ausdehnung ist je-
doch nur möglich gewesen, weil der Gesamtmarkt 
in diesen dreißig Jahren — von partiellen Einbrü-
chen abgesehen — prosperierte, das Werbevolumen 
sich kontinuierlich ausweitete und das Zeit- und 
Geldbudget der privaten Haushalte sowie deren Be-
reitschaft, es für die Nutzung von Massenmedien 
aufzuwenden, ständig angestiegen war. 

Derartig günstige Bedingungen sind heute nicht 
mehr gegeben. Die Vollversorgung mit vielen Hör-
funkprogrammen und 3 Fernsehprogrammen ist 
weitgehend erreicht (vgl. Kapitel 1.2, Seite 40, S. 
30 ff.) und auch die Zuwachsraten der Zeitungen 
und Zeitschriften sind wesentlich geringer als frü-
her. Jeder Haushalt verfügt heute im Durchschnitt 
über eine Zeitung, mehrere Zeitschriften, minde-
stens einen Fernsehapparat und mehrere Radioge-
räte. Die Vollversorgung mit Telefon und Farbfern-
sehgeräten wird Mitte der achtziger Jahre erreicht 
sein (vgl. Tabelle 1). 

Weiteres Wachstum kann offenbar nur noch über 
die Preise oder über die Entwicklung neuer Pro

-

dukte oder Kommunikationstechniken realisiert 

werden. Folgerichtig entwickelte die unterhaltungs-
elektronische Industrie Videorecorder bzw. Bild-
plattenspieler und verkauft erstere boomartig, und 
folgerichtig ist auch, daß neue Informations- und 
Kommunikationstechniken — auch wenn diese pri-
mär der Individual- oder Geschäftskommunikation 
dienen sollen — entwickelt werden, die einen gro-
ßen Bedarf, z. B. nach einer neuen Generation von 
Empfangsgeräten für mehr als 20 Millionen Haus-
halte, erzeugen können. 
Parallel zu diesen Sättigungstendenzen im Ange-
botsbereich, die sich in der Reichweite der Massen-
medien zeigen, gibt es ähnliche Tendenzen bei der 
Nachfrage: Die Zeit, die mit den traditionellen Me-
dien zugebracht wird, wächst nicht mehr so stark 
wie in der Vergangenheit, bei Zeitungen und beim 
Fernsehen stagniert sie bzw. ist sie sogar leicht 
rückläufig. 

Einzig die Hörfunk-Nutzungszeit ist noch angestie-
gen, was hier jedoch weitgehend auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, daß das Radio vielfach als „Se-
kundärmedium", z. B. beim Autofahren, benutzt 
wird. Auch das Fernsehen wird zum Teil neben an-
deren Tätigkeiten genutzt. 

Wenn auch zu bezweifeln ist, daß dies eine Ten-
denzwende markiert — wie im Fall der Fernsehnut-
zung beispielsweise schon behauptet wurde —, so 
zeigen sich doch insgesamt im Massenmedienbe-
reich Wachstumsgrenzen, die für die Zukunft stär-
kere Konkurrenz erwarten lassen. 

Diese Erwartung wird durch Prognosen der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, die nur noch ge-
ringe reale Zuwachsraten voraussagen, gestützt. 
Ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum wirkt 
sich sowohl auf die Nachfrage der werbetreibenden 
Industrie als auch auf die Nachfrage der privaten 
Haushalte aus. 

Die Prognos AG hat kürzlich Modellrechnungen zur 
Entwicklung des Kaufkraftspielraums der privaten 
Haushalte in Abhängigkeit von verschiedenen Va-
rianten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
vorgelegt (vgl. dazu Kapitel 2.3, S. 214 ff). Deren Er-
gebnisse zeigen, daß den privaten Haushalten nur 
unter relativ günstigen Voraussetzungen (reale 
Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts größer als 
1,5 % per anno) ein hinreichender Kaufkraftspiel-
raum für die Befriedigung eines zusätzlichen Be-
darfs an elektronischen Medien zur Verfügung 
steht. Dabei wurden Umstrukturierungen des priva-
ten Konsums bereits berücksichtigt. Aus diesen Be-
rechnungen läßt sich nicht ableiten, daß bei weiter-
hin ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklung etwa 
mit überhaupt keiner Nachfrage zu rechnen wäre, 
sondern nur, daß der prognostizierte Kaufkraft-
spielraum der privaten Haushalte der Nachfra-
geentwicklung nach breitbandiger Kabelkommuni-
kation deutliche Grenzen setzt. A43) 

Aufgrund der knapper werdenden Ressourcen und 
des sich gleichzeitig vergrößernden Angebots wer-
den die zwar insgesamt noch weiter ansteigenden 
Zeit- und Geldbudgets für Mediennutzung in Zu-
kunft in stärkerem Maße unter den Konkurrenten 
aufgeteilt werden müssen. 
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Regionalisierungsbestrebungen des Rundfunks und 
damit ein etwaiges Eindringen in die bisherige Do-
mäne der Presse-Lokalberichterstattung sowie 
wachsende Bemühungen der Zeitungsverleger, 
über Satelliten- oder Kabelfernsehen, Video- oder 
Bildschirmtexte ihre traditionellen Vertriebswege 
zu verlassen bzw. zu erweitern und den bisher prak-
tizierten „Dualismus" von elektronischen- vs. print

-

Medien aufzuheben, können zu einem verstärkten 
Wettbewerb führen. A44) 

Die Aufhebung des bisher praktizierten „Dualis-
mus" durch eine Öffnung des Rundfunkbereichs für 
private Anbieter könnte darüber hinaus auch dazu 
führen, daß sich kapitalstarke „branchenfremde" 
bzw. ausländische Unternehmen im Medienbereich 
engagieren und sowohl mit den öffentlich-rechtli

-

chen Anstalten als auch mit Medienaktivitäten der 
Verleger in Wettbewerb treten. 

Die publizistischen Konsequenzen eines verstärk-
ten ökonomischen Wettbewerbs sind umstritten. Ei-
nerseits wird vermutet, daß sich als Ergebnis ein 
geringeres Maß an Programm- und Meinungsviel-
falt sowie eine Tendenz zur Programmverflachung 
ergeben wird. Andererseits wird erwartet, daß sich 
unter den Massenmedien zwar eine verstärkte 
Funktions- und Aufgabenteilung ergibt, sich auf 
längere Sicht jedoch nichts grundsätzlich am Er-
gänzungs- und Komplementaritätsverhältnis der 
einzelnen Medien ändern wird und insgesamt eher 
mit einem höheren Maß an Meinungs- und Pro-
grammvielfalt zu rechnen sein wird. 

Tabelle 1 

Entwicklung der Versorgung der Bevölkerung der Bundesrepublik 
mit Medien der Massen- und Individualkommunikation 

Anzahl (in Mio.) Anzahl pro HH/Jahr 
bzw. HH-Sättigung v. H. 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 

Bevölkerung (15 Jahre u. m.) 	 44,0 46,6 46,9 

Privathaushalte 	 19,2 22,0 24,8 

Tageszeitungen(verkaufteAuflage) 	 15,4 17,3 20,4 0,8 0,8 0,8 

Publikumszeitschriften 
(verkaufte Auflage) 	 39,1 60,4 84,6 2,0 2,7 3,4 

Radiogeräte (Anmeldungen 1 ) 
für Erstgeräte) 	 15,9 19,4 23,3 83 88 94 

Fernsehgeräte (Anmeldungen) 1 ) 	 3,4 15,9 21,2 18 72 86 

Videorecorder 	 - - 0,5 2 ) - - 2 3) 
Farbfernsehgeräte 	 - 1,5 17,6 2) - 7 71 

Verkaufte Theaterkarten 	 20 22 22 4) - - - 
Verkaufte Kinokarten 	 605 160 144 31,5 7 6 

Verkaufte Schallplatten (SG) 	 
_5) 36,4 45,0 - 1,7 1,8 

(LP) 	 
_5) 42,1 109,7 - 1,9 4,4 

Verkaufte Tonkassetten 	 _5) 2,1 44,4 - 0,1 1,8 

Buchproduktion 6) 	 22,5 47,0 67,0 - - - 

Telefonanschlüsse 7 ) 	 3,5 8,8 18,6 18 40 75 

Quellen : IVW-Auflagenlisten, ZAW-Veröffentlichungen, Amtliche Statistik, Verbandsstatistiken, „Daten zur Information 
und Kommunikation" vom Bundesminster des Innern, Bonn 1982, sowie eigene Berechnungen 

1) Der tatsächliche Wert liegt über diesen Werten, da die Zahl der Anmeldungen nicht identisch ist mit der Zahl der Anschlüsse. 
Es ist praktisch heute die Vollversorgung erreicht. 

2) Geschätzte Zahlen 
3) 1981 wurde die Millionengrenze überschritten; heute haben schon mehr als 7 v. H. der Haushalte einen Videorecorder 

(Berlin: 11 v. H.) 
4) Spielzeit 1976/77 
5) In der Statistik des Bundesverbandes der Phonographischen Industrie sowie in der Amtlichen Statistik nicht ausgewiesen 
6) In 1000 Titeln 
7) Ohne Geschäftshauptanschlüsse 
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b) Elektronische Distributionsmedien 

1. Zur Frage des Bedürfnisses bzw. des Bedarfs nach 
mehr Programmen und neuen Programmangeboten 
und -forderungen liegen unterschiedliche Untersu-
chungen (PROGNOS, GfM, INFRATEST, EMNID) 
mit unterschiedlichen Ergebnissen vor. A45) 

Tabelle 2 zeigt eine Auswahl von Ergebnissen aus 
Bevölkerungsumfragen zum Bedarf nach „Neuen 
Medien" bzw. mehr Fernsehprogrammen. Aus sol-
chen Umfrageergebnissen ist „je nach Bedarf" ent-
weder ein geringes Interesse oder aber ein substan-
tieller Bedarf nach neuen Medien bzw. zusätzlichen 
Fernsehprogrammen abgeleitet worden. Die Aussa-
gen differieren jedoch sehr stark und stellen insge-
samt nur Momentaufnahmen dar, die vom jeweili- 

Bevölkerungsumfragen zu „Neuen Medien" (Auswahl) 	Tabelle  2 

1. Infratest 

Repräsentivbefragung mit 2 000 Interviews 

1975 1979 
Starkes Interesse 	  12 v. H. 14 v. H. 

30 v. H. 
Mittleres Interesse 	  18 v. H. 16 v. H. 
Kaum Interesse 	  18 v. H. 25 v. H. 

70 v. H. 
Kein Interesse 	  52 v. H. 45 v. H. 

2. Emnid/GfM 

Emnid repräsentativ, GfM nicht repräsentativ mit 300 Interviews (1981) 

Emnid GfM 
Für zusätzliche TV-Programme 	  46 v. H. 48 v. H. 
Gegen zusätzliche TV-Programme 	  17 v. H. 23 v. H. 
Weiß nicht 	  35 v. H. 29 v. H. 
Keine Antwort 	  2 v. H. – 

3 . Psydata 

100 Interviews mit potentiellen KTV-Nutzern in Ludwigshafen: 

70 v. H. für zusätzliche TV-Programme, aber nur 22 v. H. für Unterhaltung in 
diesen zusätzlichen Programmen. 

4 . Marplan 

Repräsentativbefragung Baden-Württemberg (1981) 

33 v. H. für mehr TV-Programme; aber nur 23 v. H. würden dafür bezahlen wollen, 
77 v. H. würden dies nicht tun. 

(Quellen: Verschiedene Sekundärquellen) 

5. Contest-Census-Institut (Oktober 1981) 

Repräsentativbefragung von 2 800 Personen in Baden-Württemberg 
(Auftraggeber: Landesregierung) 

Kabelfernsehen mit zusätzlichen Programmen? Dafür 49 v. H. 

teils/teils 25 v. H. 

Dagegen 26 v. H. 

Wie steht man zu privaten RF-Programmen? Dafür 38 v. H. 

teils/teils 27 v. H. 
Dagegen 35 v. H. 

(Quelle: Die Zeitung, Februar 1982) 
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gen Wissensstand, von der Frageformulierung, 
eventuell gegebenen Vorabinformationen oder auch 
Erwartungen an Inhalt und Kosten abhängen. Bei-
spiele hierfür lassen sich aus den angeführten Um-
fragen zeigen: Ein erheblich geringerer Teil der Be-
fragten ist z. B. nur noch für mehr Programme, 
wenn man selbst dafür bezahlen müßte (Marplan), 
oder wenn es private Programme wären (Contest-
Census). Ebenso zeigte sich in einer qualitativen 
Studie des Sinus-Instituts München mit etwa 100 
Befragten, daß sich bei einer wiederholten Befra-
gung wesentlich weniger Befürworter von neuen 
Medien zeigten als in einer Vorabbefragung, nach-
dem dazwischen Informationen über Chancen und 
Risiken der neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken gegeben worden waren. Hieraus 
wiederum zu schließen, daß bei wachsendem Infor-
mationsgrad der Ablehnungsgrad generell steigt, 
wäre unzulässig. 

Von der WISO-Gruppe des Heinrich-Hertz-Instituts 
auf der Berliner Funkausstellung durchgeführte In-
terviews sowie in Zusammenarbeit mit der Prognos 
AG im HHI durchgeführte Befragungen von jeweils 
etwa 150 Personen hatten zwar den Vorzug, daß die 
Befragten das HHI-Experimentalsystem Zweiweg

-

Kabelfernsehen vorgeführt bekommen hatten und 
somit etwas mehr Bescheid wußten; die Ergebnisse 
können aber auch nur die Aussage zulassen, daß die 
Befürworter von mehr Fernsehprogrammen jeweils 
erheblich weniger als die Hälfte der Befragten aus-
machten. Hier lag zwar Wissen um die Möglichkei-
ten des Kabelfernsehens vor, die Stichproben wa-
ren jedoch niemals repräsentativ. 

Mit den bisher vorliegenden Ergebnissen läßt sich 
mithin ein quantitativ abschätzbarer Bedarf nach 
mehr Fernsehprogrammen nicht belegen. Erst lang-
fristige Experimente in Pilotprojekten könnten 
hierfür wirklich Auskunft geben, zumal kaum einer 
der bisher Befragten genügend Vorstellungen über 
neue Medien entwickeln konnte. 

2. Die neuen luK-Techniken bieten die technische 
Möglichkeit zur Verbreitung weiterer Programme 
und völlig neuer Programm- bzw. Kommunkations-
formen. 

Es muß zwischen Verteil- und Vermittlungssyste-
men unterschieden werden. Einweg-Kabelfernse-
hen stellt eine Erweiterung der Verteilsysteme dar, 
die lediglich Möglichkeiten zur Verbreitung weite-
rer Rundfunkprogramme bietet, die dann als Min-
derheitenprogramme, lokales Fernsehen, offener 
Kanal, Spezialprogramme für bestimmte Pro-
grammformen oder auch weitere Vollprogramme 
realisiert werden könnten. 

Formen des Zweiweg-Kabelfernsehens mit Rück-
meldungsmöglichkeiten der Teilnehmer stellen An-
fänge dialogfähiger Systeme dar, allerdings ohne 
Entwicklungsmöglichkeit zu einer vollen interakti-
ven Netzinfrastruktur entsprechend einem dienste-
integrierten Breitbandvermittlungsnetz. Neue For-
men der Kommunikation erlaubt das Bildschirm-
textsystem. Hier verläuft der Dialog vornehmlich 

zwischen Teilnehmern und rechnergestützten Ab-
rufsystemen, wobei Daten, Texte und Grafiken aus-
getauscht werden können. 

Diese neue Qualität der Kommunikation läßt sich 
im Laufe der Zeit im Sinne einer langfristigen Kon-
zeption wesentlich erweitern, wenn die Vermitt-
lungssysteme aufgrund der Glasfasertechnik die 
Möglichkeiten bieten, Bilder und Bewegtbilder aus-
zutauschen. Ein solches System ließe dann auch 
Telekommunikation im weitesten Sinne als Fern-
sehen und -sprechen zwischen einzelnen Teilneh-
mern zu. 

3. Eine Vermehrung der Kanäle (Programmvielzahl) 
bedeutet nicht zwangsläufig mehr Programmviel-
falt. 
Eine Vielfalt kann durch eine breitere inhaltliche 
Auffächerung der Programmangebote realisie rt 

 werden, zum Beispiel durch: 
— zunehmende Lokalisierung 
— Spezialisierung und Individualisierung 
— Internationalisierung 
— Bürgerbeteiligung (eigenverantwortliche Bei-

träge des einzelnen Bürgers und gesellschaftli-
cher Gruppen wie Vereine, Verbände usw.), 
z. B. auch über eine offenen Kanal 

Allein eine Vervielfachung der Kanäle ist noch kein 
erstrebenswertes Gut. Ebenso kann die Vermeh-
rung unspezifischer Massenprogramme nicht als 
positive Entwicklung angesehen werden. 

# # Über die Aufnahme des folgenden Textes 
konnte kein Einvernehmen erzielt werden: 

Der Vergleich mit den USA macht deutlich, daß dort 
die durchschnittliche Fernsehnutzungszeit etwa 
doppelt so hoch ist wie bei uns. Dies ist u. a. aber 
sicher nicht allein auf das wesentlich größere, auf 
Massenattraktivität bedachte Programmangebot 
zurückzuführen, sondern hängt darüber hinaus 
noch von einer Vielzahl anderer Gründe ab (u. a. 
anderer kultureller Kontext, unterschiedliche Frei-
zeittraditionen, soziale Bindungen und Persönlich-
keitsmerkmale). Damit ist der Fernsehnutzer u. a. 
einer wesentlich größeren Zahl von Gewaltdarstel-
lungen ausgesetzt als bei uns. # # 

Umfragen zur Mediennutzung haben Hinweise auf 
Defizite in der lokalen Berichterstattung erbracht, 
die durch mehr Information und auch Hintergrund-
berichterstattung aus der unmittelbaren Umgebung 
behoben werden könnten. Lokale Fernsehsendun-
gen können hier sogar beim Aufbau eines Gemein-
schaftsbewußtseins in einem begrenzten lokalen 
Bereich beitragen; A46) dies verdeutlicht auch die 
Entwicklung sogenannter freier Radios. 

Angesichts der zu erwartenden Konkurrenz (insb. 
um das Werbeaufkommen) zwischen Tageszeitun-
gen und lokalen Rundfunkprogrammen besteht das 
Gestaltungsproblem vor allem darin, durch die Re-
gelung der Finanzierungs- und Organisationsfor-
men sicherzustellen, daß auch auf der lokalen 
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Ebene eine größtmögliche Vielfalt unabhängiger In-
formationsquellen erhalten bleibt. 

In anderen Medienbereichen (z. B. bei Publikums-
zeitschriften) läßt sich seit vielen Jahren eine klare 
Tendenz in Richtung einer zunehmenden Speziali-
sierung, d. h. zur Zielgruppenansprache mit einem 
ganz auf das Interesse jener Gruppe abgestellten 
Inhalt beobachten. Ähnliche Möglichkeiten der An-
gebotsentwicklung bieten sich durch die größere 
Zahl der verfügbaren Kanäle nun auch für den Pro-
grammbereich. Sie werden in den USA unter dem 
Stichwort „audience fragmentation" diskutiert. A47) 
Ob für derartige Spezial- und Zielgruppenpro-
gramme ein hinreichender Bedarf bei den einzel-
nen Zielgruppen (z. B. sprachliche Minderheiten, 
Kinder, Senioren, Kulturinteressierte) besteht und 
wie dieser am besten befriedigt werden kann (z. B. 
durch Video-, Hörfunk- oder Fernsehprogramme), 
bedarf einer genaueren empirischen Untersuchung 
bzw. Erprobung, z. B. in Pilotprojekten. A48) 

Ein weiterer Anwendungsbereich besteht in einer 
Ausweitung der internationalen Berichterstattung 
bzw. von Übernahmen ausländischer Berichterstat-
tung (Programme) z. B. durch Satelliten. Sofern das 
Sprachproblem befriedigend gelöst wird, kann da-
durch ein Beitrag zur Horizont-Erweiterung jedes 
einzelnen sowie zur Verbesserung der internationa-
len Verständigung und Zusammenarbeit geleistet 
werden. 

Schließlich kann Vielfalt durch Bürgerbeteiligung 
im Fernsehen hergestellt werden. Sie wird erleich-
tert durch die Weiterentwicklung der Fernseh-Pro-
duktionstechnik in Richtung auf bessere Handhab-
barkeit, Verkleinerung und Verbilligung und durch 
die in einem Kabelfernsehsystem gegebene Mög-
lichkeit, einen offenen Kanal zu gestalten. In die-
sem können sich Bürger und gesellschaftliche 
Gruppen, die sonst keine Möglichkeit haben, öffent-
lich mit Breitenwirkung zu Wort zu kommen, arti-
kulieren. 

Die Beurteilung der ausländischen Experimente 
mit dem „offenen Kanal" (Bürgerkanal) ist unter-
schiedlich. Während einerseits darauf verwiesen 
wird, daß diese Experimente, auch nach sehr ermu-
tigenden Anfängen, auf Dauer meist wenig erfolg-
reich verlaufen sind, wird andererseits hervorgeho-
ben, daß neuere Versuche u. a. in den USA sich als 
sehr erfolgreich erwiesen haben und dort z. T. be-
reits mehrere Kanäle mit Bürgerbeiträgen gefüllt 
werden können (Verweis auf die Stellungnahme 
von C. Hategan). 

Zur Begründung der erstgenannten Ansicht wird 
angeführt, daß es im Ausland verschiedene Ansätze 
für offene Kanäle bzw. für bürgergestaltete Pro-
gramme gibt. Die entsprechenden Experimente 
sind jedoch häufig nicht auf Dauer erfolgreich ver-
laufen, wenn auch recht ermutigende Anfänge ge-
macht wurden. Ein offener Kanal wird zu einem 
Kommunkationsmittel für alle Bürger nicht allein 
schon dadurch, daß technisch eine Übertragungs-
möglichkeit für alle bereitgestellt wird. Ergänzend 
sind vielmehr Rahmenbedingungen erforderlich, 
die die Nutzbarkeit des Kanals für Kommunika

-

tionswillige real ermöglichen und die Annahme des 
neuen Kommunkationsangebots durch die Zu-
schauer sichern. Nach bisherigen Erfahrungen be-
darf es unterstützender Maßnahmen zumindest in 
der Anfangsphase, so der Bereitstellung einer per-
sonellen und apparativen Infrastruktur, der Anlei-
tung im Umgang mit den Produktionsmitteln und 
zur Gestaltung der Inhalte und auch finanzieller 
Mittel. Auch sind Lernprozesse und Umstellungen 
der Erwartungen gegenüber dem Fernsehen nötig. 
Als verfehlt hat sich z. B. der Versuch erwiesen, 
dem Qualitätsstandard des „großen" Fernsehens 
nachzueifern. Wichtig ist auch, daß Möglichkeiten 
für Spontanität und Kreativität bei der Programm-
gestaltung bestehen und nicht etwa durch rechtli-
che Reglementierungen unterbunden werden. 

c) Redaktionelle Arbeit 

Die neuen luk-Techniken (Sendeablaufsteuerung durch 
Prozeßrechner, Elektronische Berichterstattung, Rech-
nerunterstützung bei Informations- und Nachrichtenver-
arbeitung, Textverarbeitung über Bildschirm) werden zu 
einer Veränderung der redaktionellen Arbeit, zu neuen 
Berufsqualifikationen führen. 

Die neuen IuK-Techniken werden im Massenme-
dienbereich in erster Linie die Arbeitsabläufe und 
dabei in verstärktem Maße auch die Arbeit des Re-
dakteurs verändern, was längerfristig neue Berufs-
anforderungen und entsprechende Qualifikationen 
erforderlich machen wird. 

Im Rundfunkbereich wird die Umstellung auf Elek-
tronische Berichterstattung (EB) zumindest theore-
tisch möglich machen, daß mit dieser sehr mobilen 
Technik ein viel unmittelbarerer Kontakt zum Pu-
blikum und zum Geschehen hergestellt werden 
kann, mehr Recherchen und Interviews vor Ort 
möglich werden, mehr „feedback" (also Rückäuße-
rungen des Publikums) aufgenommen werden kann 
und schließlich auch der Redakteur bereit sein muß, 
selbst mehr mit der Technik umgehen zu können 
(was jedoch nur in Grenzfällen auftreten dürfte, 
denn das mobile „Ein-Mann-Kamera-Team" ist bis-
her nur in Einzelfällen aus den USA bekannt ge-
worden). Allerdings bedeutet die rein technische 
Nähe noch nicht unbedingt eine Nähe zu den zu 
bearbeitenden Problemen; gerade durch schnellere 
und direktere Berichterstattungsmöglichkeiten 
kann der Trend zu aktueller (im Sinne von kurzlebi-
ger) Information unterstützt werden, während viel-
fach von journalistischer Arbeit doch gerade mehr 
Sorgfalt und beispielsweise Kontinuität in der Be-
richterstattung erwartet werden müssen. Fraglich 
muß erscheinen, ob durch neue Produktionstechni-
ken, mehr Kontakt zum Publikum und mehr Auf-
nahmemöglichkeit von feedback die Distanz zwi-
schen Sender und Rezipient aufgehoben oder auch 
nur vermindert werden kann. Die Steuerung des 
Sendeablaufs durch Prozeßrechner könnte sich auf 
die journalistische Arbeit in den Anstalten insofern 
niederschlagen, als sich zwar einerseits mehr Spiel-
räume, aber andererseits auch mehr Schematisie- 
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rung und weniger Improvisationsmöglichkeiten er-
geben könnten. 

Im Bereich der Zeitungsredaktion resultieren in der 
Nachrichtenbearbeitung und der „Schreibtisch-Re-
cherche" durch Anschluß an Datenbanken, Direkt-
eingabemöglichkeit von Agenturmaterial und Edi-
tiermöglichkeit auf elektronischen Redaktionster-
minals die vielleicht einschneidensten Veränderun-
gen der redaktionellen Arbeit. Viele Tageszeitungs-
redaktionen in der Bundesrepublik sind inzwischen 
mit Terminals ausgestattet, die zu einem späteren 
Zeitpunkt eine komplette Texteingabe und Verar-
beitung bis hin zum fertigen Layout einer umbro-
chenen Zeitungsseite am Bildschirm erlauben wer-
den. Eingeführt wurden die elektronischen Redi-
giersysteme gegen anfänglich große Widerstände 
von seiten der journalistischen Gewerkschaften 
und große Skepsis bei Journalisten und Sozialwis-
senschaftlern. Die Befürchtungen, die mit der Ein-
führung der neuen Technik im Hinblick auf Kreati-
vitätsverlust, Verlust an eigenen Recherche-Mög-
lichkeiten und Abwertung journalistischer Arbeit 
zu reiner „Bildschirm-Nachrichtenverarbeitungstä-
tigkeit" verbunden werden, sind noch nicht ab-
schließend zu beurteilen; ebensowenig die erwarte-
ten Vorzüge für die Qualität der journalistischen 
Arbeit, und damit ihres Produkts, der Zeitung. Ent-
sprechende Untersuchungen sind hier noch nicht 
abgeschlossen. Ebensowenig ist abzusehen, ob sich 
die neuen IuK-Techniken in einer weitergehenden 
Arbeitsteilung in „Dokumentationsjournalisten" für 
die Recherche einerseits und „schreibende Journa-
listen" andererseits auswirken wird, oder ob die 
Entlastung von Routine-Recherchen (aufgrund ei-
gener Terminalarbeit oder durch das Archiv) ihm 
mehr Zeit für kreative Tätigkeiten beläßt. 

Der erleichterte und schnellere Zugriff auch auf 
ausländische Nachrichtensammlungen schafft eine 
u. U. wesentliche Erweiterung für aktuelle Informa-
tion und Hintergrundberichterstattung. Dies gilt 
insbesondere, wenn man an die technische Möglich-
keit von automatischen Rohübersetzungen und von 
tragbaren Redaktionsterminals denkt. 

Gemeinsam in beiden Medienbereichen ist eine 
durch IuK-Techniken bewirkte „Technisierung" der 
journalistischen Arbeitsweise absehbar. Die Frage 
ist, ob diese — wie oft behauptet wird — durch Ent-
lastung von Routinearbeiten sogar kreativer sein 
kann als früher, oder ob sie durch Standardisie-
rung, Anpassung an die Technik und verstärkten 
Zwang zu Aktualität Verluste an Arbeitsplatzquali-
tät mit sich bringt. 

d) Printmedien 

1. Bei der Herstellung der gedruckten Medien werden 
neue IuK-Techniken, insbesondere im Bereich der 
Texterfassung, der Satzherstellung und des Um-
bruchs schon heute genutzt. Als nächste Innova-
tionsstufe zeichnen sich gänzlich neue Vervielfälti-
gungsverfahren ab, wie z. B. das kontaktlose 
Drucken. 

Erfassung, Verarbeitung bzw. Manipulation und 
Speicherung von Texten mittels neuer IuK-Techni-
ken hat sich allgemein durchgesetzt; ähnliche Ver-
fahren werden auch bei der digitalen Bildverarbei-
tung verwendet. Die Zusammenführung digitaler 
Text- und Bilddaten sowie deren einheitliche Hand-
habung zu Umbruchzwecken befindet sich in der 
Entwicklung. Ebenso sind Ansätze zur direkten 
Druckformenherstellung aus digitalen Daten vor-
handen. 

Neben den traditionellen Drucktechniken wie Off-
set- und Tiefdruck werden zukünftig solche Verviel-
fältigungsverfahren Verwendung finden, bei denen 
digital gespeicherte Information direkt zur Steue-
rung des Druckwerkes benutzt wird. Damit sind so-
wohl Auflagendruck möglich wie auch „Einzel-
druck", so z. B. individuelle Exemplare auf Bestel-
lung oder auch der gleichzeitige Druck standardi-
sierter Vorlagen (Formulare) mit individuellen Da-
ten (Rechnungsangaben). 

Der Einsatz der IuK-Techniken wird insgesamt, 
auch bei den traditionellen Druckverfahren, zu ei-
ner Beschleunigung des gesamten Herstellungspro-
zesses führen, da zukünftig weniger Zwischenpro-
dukte bzw. -ausgaben anfallen. Zudem lassen sich 
aufgrund digitaler Speicherung und elektronischer 
Ver- bzw. Bearbeitung einzelne Arbeitsschritte 
leichter reproduzieren und bei Bedarf verändern, 
während bisher zumeist eine Folge von mehreren 
Arbeitsschritten wiederholt werden mußte. 

2. Für den Printmedienbereich ergeben sich insbe-
sondere durch die Nutzung von Satelliten und Da-
tenkommunikation, Faksimile und Bildplatte neue 
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, -ver-
breitung und Speicherung. 

Dadurch kann der Produktionsprozeß insgesamt 
beschleunigt werden. Die Presse wird es dadurch 
unter anderem erleichtert, den Aktualitätswettbe-
werb mit den elektronischen Medien zu bestehen. 

IuK-Techniken ermöglichen für Druckunterneh-
men eine Informationsanlieferung auch in nicht

-

papiergebundener Form. Texte können auf maschi-
nenlesbaren Datenträgern (Magnetband, Diskette, 
Kassette) oder auch direkt über elektronische Kom-
munikationssysteme (Datenfernübertragung, künf-
tig auch Teletex) zur Verfügung gestellt werden. 
Damit wird einerseits der Zugriff auf externe Da-
tenbestände ermöglicht (z. B. von Zeitungsredaktio-
nen auf fremde Archive), andererseits kann dies bei 
der Erfassung von Texten zu einer Tätigkeitsverla-
gerung führen (z. B. direkt zum Außenredakteur 
bzw. von der Setzerei zum Verlag oder auch zum 
jeweiligen Autor). Neben den sich daraus ergeben-
den zeitlichen Vorteilen und der erweiterten Mate-
railbasis können sich durch Aufgabenverlagerun-
gen auch Arbeitsplatzveränderungen ergeben. 

Durch die elektronischen Gestaltungsmöglichkei-
ten und Speicherformen ergibt sich nach dem voll-
ständig abgeschlossenen Satz eine Datenbasis, die 
sowohl für den Druck am gleichen Ort als auch — 
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über Kommunikationssysteme — zur Weiterverar-
beitung an anderer Stelle genutzt werden kann. Da-
mit ist der dezentrale Druck eines Produkts (z. B. 
Financial Times) unter Vermeidung von Transport-
problemen bei gleichzeitigem Zeitgewinn möglich. 
Weiterhin können zentral erzeugte Informationen 
an abgesetzten Druckorten um lokale Zusätze er-
weitert werden, um differenzierte Produkte zu er-
halten (z. B. Regionalzeitungen mit gemeinsamem 
weltpolitischen Teil). 

Darüber hinaus bieten IuK-Techniken die Voraus-
setzungen, um aus einer vorhandenen Informa-
tionsbasis verschiedene Produkte zu erzeugen. So 
können neben einer Langfassung eines Artikels 
auch einzelne Teile oder die Zusammenfassung aus 
dem gleichen Rohtext gebildet werden, und aus ei-
nem systematischen Verzeichnis sind — abhängig 
von Sortierkriterien — verschiedene Aufberei-
tungsformen möglich. Diese Bearbeitungen können 
für Druckprodukte mit verschiedenen Auflagenzah-
len vorgenommen werden, sie können ebenfalls für 
die Ausgabe auf alternativen Informationsträgern 
(Mikrofilm, Bildplatte) erfolgen oder aber auch für 
den individuellen Abruf der Informationen über 
elektronische Vertriebswege (z. B. Bildschirmtext, 
elektronische Zeitung mit Drucker beim Empfän-
ger). Auch die Kopplung von elektronischen mit 
materiellen Informationsträgern (Bildschirmtext 
mit Bildplatte beim Teilnehmer) kann genutzt wer-
den, so daß der Medienkomplementarität in Zu-
kunft eine noch größere Bedeutung als heute zu-
kommen wird. 

Entscheidend für die Informationsproduktion und 
-verbreitung im Printmedienbereich ist die Tatsa-
che, daß IuK-Techniken die Möglichkeit zu differen-
zierten Produkten, neuen Produktformen und ver-
teilungsmechanismen eröffnet. Wachsende Konkur-
renz sowie steigende Forderungen nach individuell 
aufbereiteter Information drängen zur Wahrneh-
mung dieser Chancen. 

3. Über die Frage, ob die neuen IuK-Techniken zu 
einer publizistischen Gefährdung von Zeitschriften 
und Zeitungen führen können, wurde kein Einver-
nehmen erzielt: 
Ein Teil der Mitglieder der Kommission vertrat die 
Auffassung, daß allein durch die Vermehrung der 
Fernsehprogramme keine publizistische Gefährung 
der Zeitschriften und Zeitungspresse bewirkt 
werde. 
Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder war der 
Ansicht, daß im Bereich der Zeitschriften eine publi-
zistische Gefährdung durch die neuen IuK-Techni-
ken wahrscheinlicher sei als bei den Tageszeitun-
gen. 

Einvernehmen bestand in der Kommission jedoch 
über die folgenden Feststellungen: 
Werbung in den neuen Medien kann die wirtschaftli-
che Basis der etablierten Printmedien gefährden. 
Während z. B. zusätzliche werbefinanzierte Fern-
seh-Programme in erster Linie mit den Publikums-
zeitschriften konkurrieren, gefährdet die Zulassung 
lokaler Rundfunkwerbung die Haupteinnahmequelle 

der lokalen Zeitungen, den lokalen Anzeigenmarkt. 
Die Tageszeitungen konkurrieren potentiell mit allen 
Textsystemen, die in ihr Programmangebot den 
Markt der rubrizierten Anzeigen einbeziehen. 

Eine publizistische Gefährdung der Print-Medien 
durch Ausweitung oder Vermehrung der Fernseh-
programme ist nicht auszuschließen. In der Vergan-
genheit hat sich zwar (vgl. auch Kap. 3.2.5 b) Erläu-
terungen zu den Feststellungen 1 und 2) gezeigt, 
daß parallel zur Ausdehnung des Fernsehens die 
Print-Medien wesentlich profitiert haben, wenn 
auch kein ursächlicher Zusammenhang zu beste-
hen braucht. Erreicht wurde dies aufgrund einer 
Funktionsteilung, eines sich ergänzenden „Aufein-
ander-Einstellens" der elektronischen und der 
Print-Medien und auch einer gegenseitigen Scho-
nung. Dies muß aber in Zukunft nicht mehr der Fall 
sein. Da ferner auch die Zeit- und Geldbudgets sich 
relativ verknappen werden, ist durchaus denkbar, 
daß ein Mehrangebot an Fernsehprogrammen bei-
spielsweise Einbußen bei den Publikumszeitschrif-
ten und besonders bei den Zeitschriften für Ziel-
gruppen hervorrufen kann. Dies gilt natürlich vor 
allem, wenn solche zusätzlichen Angebote nicht nur 
über Gebühren sondern auch über Werbung bzw. 
als Pay TV finanziert werden. Das Geldbudget der 
privaten Haushalte, so wurde von Prognos voraus-
geschätzt, wird in Zukunft jedenfalls nur noch zur 
Finanzierung eines kleinen Teils aller geplanten 
Neuerungen der Kommunikationstechnik ausrei-
chen, und der Schluß, daß dann auch am „Alten" mit 
Sparen angesetzt wird, speziell wenn es nicht mehr 
so unbedingt nötig erscheint, liegt nahe. Für die Zei-
tungspresse ist eine publizistische Gefährung weni-
ger zu erwarten, weil deren Funktion nur sehr be-
grenzt von den neuen Medien übernommen werden 
kann. Allerdings werden sich auch die Zeitungen 
nicht mehr allein auf ihre komparativen Vorzüge 
(Verfügbarkeit), Selbstbestimmung des Lesers über 
Zeit, Ort und Ablauf des Rezeptionsvorgangs) zu-
rückziehen können, denn mit Weiterentwicklung 
der elektronischen Medien werden sich diese Vor-
züge verringern. 

Ein Vorschlag wie der der Monopolkommission, das 
Fernsehen generell nur noch durch Gebühren zu 
finanzieren (das neue wie das alte), ist kaum zu rea-
lisieren, und es ist absehbar, daß die neuen Medien 
aus Werbeeinnahmen mitfinanziert werden. Es ist 
ferner davon auszugehen, daß das Bruttowerbeauf-
kommen aufgrund der ökonomischen Bedingungen 
nicht in dem Maß wachsen wird wie in der Vergan-
genheit, da ein direkter Zusammenhang zwischen 
der Höhe des Bruttosozialprodukts bzw. des priva-
ten Verbrauchs und dem Werbebudget in allen In-
dustrienationen nachgewiesen werden kann (vgl. 
hierzu Tabelle 3, das die Entwicklung der Werbung 
in den USA in einem langfristigen Vergleich zeigt), 
und die Wachstumsaussichten in Zukunft generell 
ungünstiger zu beurteilen sind. Zwar werden neue 
und attraktive Werbeträger hinzutreten, es zeigt 
sich aber in den USA, daß die Einführung und Aus-
breitung des Fernsehens ebensowenig ein (im Ver-
gleich zum privaten Verbrauch) überproportionales 
Wachstum bewirkt hat wie die erheblichen Ange- 
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botsausweitungen im Kabelfernsehen, Pay-TV- und 
Satellitenfernsehbereich der jünsten Zeit. Weiter-
hin zeigt sich aus der Werbeentwicklung in den 
USA, daß die Strukturveränderungen nur unter den 
Massenmedien geschahen, während die Anteile der 
übrigen Werbeträger konstant geblieben ist. So hat 
sich eine Umschichtung von den Print- auf die elek-
tronischen Medien ergeben, die sich in der Tendenz, 
wenn auch nicht in dieser Höhe, in der Bundesrepu-
blik ebenfalls zeigt. Aus diesen Entwicklungen 
kann in Analogie geschlossen werden, daß bei vor-
aussichtlich nicht überproportional steigenden Wer-
beausgaben primär mit einer Umverteilung des ge-
samten „Werbekuchens" gerechnet werden muß. 
Diese kann bei einer Ausweitung werbefinanzierter 
Programmangebote beispielsweise sowohl zu La-
sten der Zeitschriften wie der Rundfunkanstalten 
gehen, die sich heute zu einem Fünftel (ARD) bzw. 
sogar zu 40 v. H. (ZDF) aus Werbeeinnahmen finan-
zieren. 
Bei einer Betrachtung der Entwicklung der Struk-
tur der Bruttowerbeumsätze in der Vergangenheit 
für die Bundesrepublik (die hier mangels langfristi-
ger Vergleichbarkeit nicht ausgewiesen worden 
sind) zeigt sich - bei steigenden Anteilen der Hör-
funk- und Fernsehwerbung - ein sinkender Anteil 
der Zeitschriften und, bei der Markenartikelwer-
bung allein, auch der Zeitungen. Letztere profitier-
ten allerdings von der starken Steigerung der loka-
len und regionalen Werbung und hielten dadurch 
unangefochten ihre Spitzenposition als Werbeträ-
ger. Dies kann und wird sich aller Voraussicht nach 
ändern, wenn lokale Fernsehsender durch lokale 
Werbung finanziert werden, wenn sogenannte 
regionale „Fenster-Sendungen" (ebenfalls werbefi-
nanziert) über Satellit ausgestrahlt werden oder 

wenn ein Textinformationssystem wie der Bild-
schirmtext den lokalen Anzeigenmarkt, vor allem 
die rubrizierten Kleinanzeigen, ständig aktualisiert 
und nach bestimmten Auswahlkriterien vorsortiert 
zur Verfügung hält. Den Tageszeitungen als Medien 
könnte dieser Markt zum Teil verlorengehen, ob-
wohl gerade bei Kleinanzeigen die Tageszeitungen 
auch im Vorteil sein können. Ob dieser Markt aber 
auch den Zeitungsverlagen verlorengeht, hängt da-
von ab, ob sie in der Lage sind, ihre Position als 
Werbeträger bzw. Werbevermittler neben bzw. in 
einem neuen Medium wie dem Bildschirmtext zu 
behaupten (papiergebundene Werbeträger bieten 
gegenüber elektronischen nach wie vor die Vorteile 
der Vergleichsmöglichkeit und der besseren Über-
sicht). 

Zusätzliche werbefinanzierte Fernseh-Programme 
dürften auf mehrfache Weise mit den Publikums-
und Fachzeitschriften konkurrieren. Im Zuge der zu 
erwartenden Umverteilung werden - da es sich um 
Markenartikelwerbung handelt - die entsprechen-
den Etats direkt den Publikumszeitschriften (in er-
ster Linie bei Unterhaltungsprogrammen) bzw. den 
Fachzeitschriften (bei Spezialprogrammen) entzo-
gen. Die Feststellung: „Werbung in den neuen Me-
dien kann zu einer wirtschaftlichen Gefährdung der 
Print-Medien und der Rundfunkanstalten führen" 
läßt sich nicht durch bisherige Erfahrungen bele-
gen, sondern nur auf Analogieschlüsse gründen. 

Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/CSU, die 
Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, Prof. 
Dr. Ricker) vertrat die Auffassung, daß einer wirt-
schaftlichen Gefährdung der Printmedien am be-
sten durch deren Beteiligung an der Nutzung der 
neuen IuK-Techniken begegnet werden könne. 

Tabelle 3 	Entwicklung der Verteilung der US-Werbeausgaben auf die Werbeträger 
(1940 bis 1980, in v. H.) 

1940 1950 1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Fernsehen 	 - 3,0 13,6 18,4 18,6 19,9 20,0 20,5 20,5 20,7 

Hörfunk 	 10,2 10,6 5,8 6,7 7,2 6,9 6,8 6,7 6,6 6,7 

Zeitungen 	 38,6 36,3 30,8 29,2 29,9 29,4 29,1 29,0 29,3 28,5 

Zeitschriften 	 8,8 8,4 7,6 6,6 5,2 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 

Business Papers 	 3,6 4,4 5,1 3,8 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 

DirectMail 	 15,8 14,1 15,3 14,1 14,7 14,3 14,1 13,7 13,4 14,0 

Außenwerbung 	 2,1 2,5 1,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Verschiedenes 	 19,9 19,7 19,6 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Gesamt 	 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

US-Werbeausgaben 
(in Mio. Dollar) 	 2110 5 700 11960 19 550 28 230 33 720 38120 43 840 49 520 54 750 

Anteil an den privaten 
Konsumausgaben v. H. 	 3,0 3,0 3,7 3,1 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

Quelle : McCann-Erickson Inc. time series on advertising expenditure from issues of "Advertising age"; personal consumption 
expenditure form "Economic Report of the President" (Angaben in laufenden Preisen); die Zahlen entstammen einem 
Bericht der Consulting Economists Rosse (Prof. James N. Rosse, Stanford University), der dem DIW zur Verfügung 
stand 
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4. Der Einsatz von IuK-Techniken gibt den Verlagen 
die Möglichkeit, Informationen vielfältiger, umfas-
sender und schneller als bisher zu beschaffen und 
zu nutzen, und zwar durch 
— Nutzung neuer elektronischer Vertriebswege 
— neue Formen der Erschließung der in Archiven 

gespeicherten Informationen, 
— den Aufbau von Informationsdatenbanken, 
— schnellere Informationsbeschaffung und -ver-

mittlung im In- und Ausland (mittels Satelliten, 
Datenübertragungsnetzen sowie einer entspre-
chenden Speicherung als Faksimile, auf Ma-
gnet- oder Bildplatten), 

— kostensenkende Mehrfachnutzung (intern und 
extern) der in den Verlagsarchiven vorhandenen 
Informationen. 

Zudem können sie ihre Angebotspalette durch 
neue Informationsangebote und Dienstleistungen 
(z. B. strukturierte Lehr-, Ausbildungs- und Spiele

-

programme, Se rvice- und Beratungsdienste sowie 
Bestellmöglichkeiten) erheblich ausweiten. 

Bei dieser Feststellung sollte klar sein, daß es sich 
bei diesen IuK-Techniken weniger um die bisher 
behandelten neuen Medien (Kabel-, Satellitenfern-
sehen, Textinformationssysteme) handelt, sondern 
einerseits um Datennetze mit Anschlüssen an ent-
sprechende Datenbanken und andererseits um 
neue Informationsangebote und Dienstleistungen, 
wie sie begrenzt bereits im dialogfähigen Bild-
schirmtextsystem und voll in einem interaktiven 
Breitbandkommunikationssystem realisiert werden 
können. Zweifellos sind gerade Presse-Verlage be-
sonders prädestiniert, auch solche Techniken zu 
nutzen, ja sie müssen es geradezu, wollen sie ihre 
Position im Markt der Massenkommunikation 
nicht verlieren. Allerdings: Hier kann nicht mehr 
unbedingt damit gerechnet werden, eine Alleinstel-
lung im Bereich der lokalen Information bzw. des 
lokalen Werbemarktes nutzen zu können, sondern 
man wird sich gegen eine große Zahl von Wettbe-
werbern in hartem Konkurrenzkampf auch mit 
pressefremden Unternehmen behaupten müssen. 

Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/CSU, 
die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, 
Prof. Dr. Ricker) war der Auffassung, daß die Ent-
wicklung der neuen IuK-Techniken die Wettbe-
werbsfähigkeit der kleineren Verlagsunternehmen 
stärke, da diese flexibler seien und sich durch Spe-
zialisierung des Informationsangebotes neue 
Marktchancen eröffnen könnten. Außerdem werde 
der relative Aufwand für die Vorbereitung und Ein-
richtung neuer elektronischer Vertriebswege im-
mer geringer. 

Ein anderer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD, 
FDP, die Sachverständigen Hilmar Hoffmann, 
Friedrich Wilhelm v. Sell) schätzten die Entwick-
lung dahin gehend ab, daß in erster Linie die gro-
ßen Verlage die Möglichkeit haben werden, ihre Po-
sition auf dem Anzeigen- und auf dem Käufermarkt 
zu erhalten oder zu verbessern. Dabei sei zu berück

-

sichtigen, daß der relative Aufwand zur Vorberei-
tung und Einrichtung neuer elektronischer Ver-
triebswege für kleinere Unternehmen im allgemei-
nen höher sei, als für größere. 

Den Zeitungsverlagen bieten sich durch die aufge-
zählten neuen Informationsangebote, Dienstlei-
stungen und Erleichterungen der Informations-
erschließung, -speicherung und -verwendung große 
Möglichkeiten, ihr Angebot um attraktive Teile zu 
erweitern, und schneller, effektiver und kostengün-
stiger zu arbeiten. Zweifellos werden aber solche 
Angebote und Möglichkeiten auch von anderen ge-
nutzt werden und insofern auch eher zu einer Ver-
stärkung und Erweiterung der Konkurrenz im Be-
reich der Massenmedien beitragen. 

Die Mehrfachnutzung von archivierten Informatio-
nen wird zwar allen Verlagen möglich sein, in er-
ster Linie aber von Großverlagen oder sehr speziali-
sierten Archiven in gewinnbringender Form ange-
wandt werden können. Allerdings werden auch klei-
nere Verlage Datenbanken mit spezieller Informa-
tion (z. B. über den lokalen Raum) und im Verbund 
mit anderen eventuell auch größeren Datenbanken 
aufbauen können. Vor allem könnten Zeitungen 
aber aus den vielfachen und bei ihnen zentral ein-
gehenden bzw. vorhandenen Informationen eine 
große Zahl von Informations- und Beratungsdien-
sten, z. B. Informationen über das lokale Kulturge-
schehen, ständig aktualisierte Veranstaltungska-
lender, Wetterprognosen etc., anbieten. 

5. Für Fachpublikationen mit sehr kleiner Auflage er-
öffnet die im Vergleich zur papiergebundenen Infor-
mation relativ billige Informationsübermittlung 
durch luK-Techniken neue Chancen, kleine Ziel-
gruppen zu erreichen, die bisher aus ökonomi-
schen Erwägungen nicht bedient werden konnten. 
Die Bindung an die Mindestauflage einer Zeitschrift 
kann u. a. durch Bildschirmtextangebote überwun-
den werden. Für Fachverlage bietet beispielsweise 
der Bildschirmtext die Möglichkeit, Kurzinformatio-
nen und hochaktuelle Informationen gezielter, be-
nutzerfreundlicher und kostengünstiger anzubie-
ten. 

Prinzipiell eröffnen sich gerade für Fachverlage, die 
gewöhnlich Zeitschriften oder Informationsdienste 
mit geringen Auflagen herausgeben, in der Nutzung 
der neuen Textinformationssysteme und nament-
lich des Btx Chancen, den Leser kostengünstiger zu 
erreichen als bisher; der Leser wiederum wird sich 
ein individuelles Angebot ihn speziell interessieren-
der, ständig aktualisierter Informationen zusam-
menstellen können. Gezielte Anfragen und Bera-
tungswünsche können in einem Dialogsystem wie 
dem Bildschirmtext erfüllt werden. 

Damit werden gedruckte Fachpublikationen jedoch 
nicht ersetzt, sondern erhalten neue Marktchancen 
(Angliederung neuer Serviceleistungen), sofern sie 
zu entsprechender Anpassung fähig sind. Wie bei 
den Tageszeitungen wird auch hier gelten, daß die 
eine Fachinformation über Btx, die andere in der 
gedruckten Fachzeitschrift erscheinen wird. Dies 
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muß von einem Verlag — wenn er sich entspre-
chend an Btx beteiligt — nach den Kriterien der 
anzusprechenden Zielgruppe, der Aktualität der In-
formation oder der notwendigen Verfügbarkeit in 
gedruckter Form entschieden werden. 

e) Audiovisuelle Medien (AV) 

1. Der Video-Markt hat sich seit dem Ende der siebzi-
ger Jahre weitaus schneller entwickelt, als es von 
den Marktprognosen der Industrie erwartet worden 
ist. Die derzeitige Absatzentwicklung sowie die ten-
denziell sinkenden Preise sprechen dafür, daß sich 
der Videomarkt, selbst bei stagnierender oder real 
rückläufiger Einkommensentwicklung, in den acht-
ziger Jahren weiterhin überdurchschnittlich entwik-
kein wird. 
Ein Teil der Kommissionsmitglieder (CDU/CSU, die 
Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, Prof. 
Dr. Ricker) vertrat zu dieser Entwicklung die Auffas-
sung, daß sie nur auf die Blockade des Rundfunk-
marktes durch die heutige Monopolsituation zu-
rückzuführen sei. Wenn diese Situation aufgehoben 
werde, werde sich auch der Videoabsatz auf einem 
niedrigeren Niveau einpendeln. 

Unter AV-Medien versteht man die Geräte zur Ei-
genproduktion, Aufzeichnung und Wiedergabe von 
audiovisuellen Programmen sowie die auf Pro-
grammträgern gespeicherten Programme selbst. Im 

engeren Sinne gehören zu den AV-Medien vor al-
lem Videorecorder (inkl. Videokameras, unbespielte 
und bespielte Videokassetten) sowie Bildplatten-
spieler (inkl. Bildplatten). 

AV-Medien können von den Endverbrauchern 
(Konsumenten) für private Zwecke (Unterhaltung, 
Bildung, Hobby, etc.) oder von Institutionen (Schu-
len, Unternehmen, etc.) für Bildung/Ausbildung, 
Schulung, Verhaltenstraining oder Werbung einge-
setzt werden. 

Für institutionelle Einsatzzwecke geeignete Video-
recorder sind seit 1972 auf dem Markt und haben 
sowohl in den öffentlichen Bildungsstätten als auch 
in der Wirtschaft eine weite Verbreitung gefunden. 

Videogeräte für die private Nutzung wurden in der 
Bundesrepublik erstmals 1977/78 angeboten und 
stießen nach anfänglich zögernder Marktentwick-
lung (Systemunsicherheit, hohe Geräte- und Band-
materialkosten) seit etwa 1980 auf eine zunehmend 
steigende Nachfrage. 

Die Markteinführung von Bildplattensystemen ist 
in der Bundesrepublik Ende 1982/Anfang 1983 vor-
gesehen. Es werden zwei nicht kompatible Systeme 
(Laservision von Philips und CED von RCA sowie 
Lizenznehmern) miteinander konkurrieren. Hin-
sichtlich der Marktchancen besteht eine große Un-
sicherheit. 

Der Videomarkt in der Bundesrepublik hat sich in 
den letzten Jahren schnell entwickelt: 

Jahr Umsatz insgesamt 
(in Mrd. DM) 

Videorecorder 
(Stück, in 1000) 

Videokameras 
(Stück, in 1000) 

Leerkassetten 
(Stück, in Mio.) 

Videoprogramme 
(Stück, in Mio.) 

1980 1,1 420 31 4 - 

1981 2,3 750 82 10 0,95 

1982 *) 3,1 980 120 15 1,50 

*) Schätzungen der Industrie 

Die Marktsättigung bei Videorecordern betrug 
Ende 1981 bereits ca. 5,5 v. H. aller privaten Haus-
halte (Gerätebestand: rd. 1,3 Mio.) und wird Ende 
1982 voraussichtlich bereits bei knapp 10 v. H. lie-
gen. Der Marktanteil der europäischen Systeme 
(Hersteller) lag 1981 (Absatz) bei ca. 30 v. H. Infolge 
der weltweit, insbesondere in Japan stark ausge-
weiteten Produktionszahlen (1982 ca. 13 Mio. Gerä-
te) ist mit verstärkten Marktanteilskämpfen und 
weiteren Preisreduktionen zu rechnen. 

Derzeit gibt es in der Bundesrepublik ca. 62 Video-
programmvertriebsfirmen und ca. 5 000 Videothe-
ken (davon 2/3 Rundfunkfachgeschäfte). Die Zahl 
der angebotenen Videoprogramme liegt zwischen 
4 500 und 5 000 Titeln. Für 1982 wird allein beim 
Programmgeschäft mit einem Umsatzvolumen von 
500 Mio. DM gerechnet. 

Mittel- und langfristige Marktprognosen unter-
schiedlichster Herkunft erwarten für Videorecorder 
einheitlich Haushaltssättigungen in der Größenord-
nung von ca. 25 v. H. für 1985 und ca. 50 v. H. für 

1990. Wenn diese Wachstumserwartungen eintref-
fen, wird sich der Videomarkt (Videokassettenre-
corder plus Folgegeschäft) zum entscheidenden 
Umsatzträger der unterhaltungselektronischen In-
dustrie sowie des entsprechenden Handels entwik-
keln. Dabei wird das Umatzvolumen des Software

-

Folgegeschäftes (Leerkassetten, bespielte Kasset-
ten, Programmverkauf und -verleih) stärker wach-
sen als das Umsatzvolumen der Hardware allein). 

Die Marktaussichten der Bildplattensysteme sind 
dagegen weitaus vorsichtiger zu beurteilen. Als 
Consumer-Geräte stehen sie in einer Funktions-
und Nutzungs-Konkurrenz zu Videorecordern. Als 
reines Playback-System hängen ihre Marktchancen 
entscheidend vom Preis der Abspielgeräte, von den 
Preisen der Bildplattenprogramme sowie von der 
Attraktivität des Programmangebotes — jeweils im 
Vergleich zu den Videosystemen — ab. Auf jeden 
Fall ist zunächst mit einem langsameren Verlauf 
der Nachfrageentwicklung als bei Videorecordern 
zu rechnen. 
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2. Aufgezeichnet, gekauft oder ausgeliehen werden 
derzeit überwiegend Programme mit unterhalten-
dem Inhalt (Western, Krimis, Action-Filme etc.). Bei 
den gekauften oder geliehenen Videoprogrammen 
liegt ein Schwerpunkt bei solchen Filmgenres, die 
von den Rundfunkanstalten nicht gesendet werden: 
aktuelle Spielfilme, Erotik- und Porno-Filme, Action

-

Filme. 

Vor allem das steigende Angebot der beiden zuletzt 
genannten Programmkategorien erfordert Anpas-
sungen der rechtlichen Vorschriften und Kontrollen 
zur Gewährleistung des Jugendschutzes. A49) 

Marktuntersuchungen haben ergeben, daß zum 
überwiegenden Teil unterhaltende Sendungen wie 
Spielfilme aller Art, Sport- und Musiksendungen 
aufgezeichnet werden. Kinder- und Jugendfilme, 
politische und kulturelle Sendungen folgen mit gro-
ßem Abstand. Bei Befragten mit höherem Bildungs-
niveau verlagert sich das Aufzeichnungsverhalten 
etwas stärker zu anspruchsvolleren Programmkate-
gorien. 

Knapp 50 v. H. der Videorecorderbesitzer haben 
sich schon bespielte Videokassetten ausgeliehen: 
47 v. H. davon tun dies sogar mehrmals im Monat 
oder häufiger. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der 
gekauften oder geliehenen Videoprogramme bei 
Filmen mit unterhaltendem Inhalt (Western, Kri-
mis, Action-Filme und Erotik-Filme). 

Nach Angaben der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Schriften entfällt fast die Hälfte des Um-
satzes auf Horror-, Kriegs- und Action-Filme, 
25 v. H. auf die Kategorie Abenteuer, Krimi und We-
stern und weitere 12 v. H. auf sogenannte erotische 
Filme. Der Rest verteilt sich auf die Kategorien 
Musikfilme, Komödien, Kinder- und Jugendfilme, 
Freizeit und Hobby sowie auf Programme der Aus-
und Weiterbildung (epd/Kirche und Rundfunk 
Nr. 75 vom 25. September 1982, S. 8). 

Eine detaillierte Übersicht über die Interessenrang-
ordnung nach Programmkategorien vermitteln 
nachstehende Tabellen (Burda-Marktstudie): 

Aufzeichnung von Fernsehsendungen 

Bildung Alter 
Alle 

Programmkategorien   Befragte 
Volksschule 

Weiter- 
führende bis 29 Jahre 30 bis 39 40 und mehr 
Schulen Jahre Jahre 

n=206 n=91 n=115 n=84 n=71 n=51 

in v. H. 

Westernfilme 	 67 76 60 61 76 70 
Spielfilme 	 67 70 64 68 62 71 
Kriminalfilme 	 62 68 57 57 69 75 
Kinoklassiker 	 61 54 67 61 66 55 
Abenteuerfilme 	 50 73 50 66 66 59 
Sciencefiction-Filme 	 54 57 51 64 51 41 
Sportsendungen 	 50 56 44 43 48 63 
Actionfilme 	 49 51 47 60 42 39 
Musiksendungen 	 48 50 47 58 43 31 
Zeichentrickfilme 	 33 44 33 35 45 33 
Horrorfilme 	 34 43 27 46 30 20 
Kriegsfilme 	 34 41 28 39 30 29 
Kinderfilme 	 19 14 24 13 30 16 
Sendungen zur Zeitgeschichte 	 17 10 23 13 17 24 
Kindersendungen 	 17 22 13 12 25 14 
Weiterbildung 	 17 8 24 21 13 14 
Politische Magazine 	 15 8 21 12 16 20 
Jugendfilme 	 15 15 14 7 23 16 
Theater 	 13 8 17 10 13 20 
Ratgeber/Do it yourself 	 12 8 15 8 14 14 
Kultur 	 11 6 15 10 11 12 
Oper 	 11 9 12 6 6 25 
Nachrichtensendungen 	 9 12 7 5 9 18 
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Gekaufte Videoprogramme 

Bildung Alter 
Alle 

Mindestens 1 Kassette gekauft Befragte 
Volksschule 

Weiter- 
führende bis 29 Jahre 30 bis 39 40 und mehr 
Schulen Jahre Jahre 

Basis n=206 n=91 n=115 n=84 n=71 n=51 

in v. H. 

gekaufte Filme 

Westernfilme 	 16 20 13 15 18 14 

Kriminalfilme 	 15 19 12 15 15 14 

Actionfilme 	 12 12 11 15 10 8 

Erotik-Filme 	 12 12 10 11 14 10 

Science-fiction-Filme 	 10 10 10 13 8 8 

Abenteuerfilme 	 9 11 8 7 8 14 

Zeichentrickfilme 	 8 7 10 6 10 10 

Kinoklassiker 	 8 8 8 6 10 8 

Dokumentarfilme 	 7 10 5 2 8 14 

Kriegsfilme 	 6 7 5 6 6 6 

Horrorfilme 	 5 7 4 6 3 3 

Spielfilme (wie Komödien u. ä.) .... 5 8 3 5 3 8 

Kinderfilme 	 4 4 4 6 3 4 

Oper 	 2 1 3 - - 8 

Ratgeber/Do it yourself 	 1 2 1 1 1 2 

Jugendfilme 	 1 3 - 1 1 2 

Käufer von Videofilmen 
Alle Befragte Ø Anzahl Zahl der gekauften Kassetten n = 206 Anzahl der gekauften 	Basis der Käufer Kassetten 

0 n 0 

gekaufte Filme 

Westernfilme 	 0,6 n = 33 3,4 

Kriminalfilme 	 0,7 n = 31 4,5 

Actionfilme 	 0,4 n = 24 3,5 

Erotikfilme 	 0,5 n = 24 3,6 

Science-fiction-Filme 	 0,4 n = 21 3,8 

Abenteuerfilme 	 0,4 n = 19 4,6 

Zeichentrickfilme 	 0,2 n = 17 2,5 

Kinoklassiker 	 0,4 n = 16 4,6 

Dokumentarfilme 	 0,3 n = 15 3,7 

Kriegsfilme 	 0,2 n = 12 4,0 

Horrorfilme 	 0,2 n = 11 4,2 

Spielfilme (wie Komödien) 	 0,3 n = 10 5,9 

Kinderfilme 	 0,2 n = 9 4,3 

Oper 	  0,0 n = 4 1,3 

Ratgeber/Do it yourself 	 0,1 n = 3 7,0 

Jugendfilme 	 0,1 n = 3 7,0 
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Geliehene Videoprogramme 

Bildung Alter 
Alle 

Mindestens 1 Kassette geliehen Befragte 
Volksschule 

Weiter- 
führende bis 29 Jahre 30 bis 39 40 und mehr 
Schulen Jahre Jahre 

Basis n=206 n=91 n=115 n=84 n=71 n=51 

in v. H. 

Leihfilm 
Westernfilme 	 30 34 26 35 35 14 
Erotik-Filme 	 28 31 25 33 31 14 
Kriminalfilme 	 27 32 23 33 27 16 
Actionfilme 	 26 31 22 35 25 10 
Science-fiction-Filme 	 24 26 22 29 28 10 
Kriegsfilme 	 22 32 14 25 25 12 
Zeichentrickfilme 	 20 26 16 25 21 12 
Abenteuerfilme 	 19 24 15 21 21 12 
Horrorfilme 	 18 27 11 25 18 8 
Kinoklassiker 	 16 14 17 17 20 10 
Spielfilme (wie Komödien u. ä  ) 	 15 16 13 18 11 14 
Kinderfilme 	 6 9 4 5 8 6 
Dokumentarfilme 	 6 7 6 7 6 6 
Jugendfilme 	 4 9 3 5 3 6 
Oper 	 4 2 2 1 1 4 
Ratgeber/Do it yourself 	 3 3 3 1 4 4 

Leiher von Videofilmen 
Alle Befragte Ø Anzahl Anzahl der geliehenen Kassetten n = 206 Anzahl der geliehenen Basis der Leiher Kassetten 

0 n 0 

Leihfilme 
Westernfilme 	 0,9 n = 61 3,0 
Erotik-Filme 	 1,3 n = 57 4,7 
Kriminalfilme 	 0,9 n = 55 3,5 
Actionfilme 	 0,8 n = 53 2,9 
Science-fiction-Filme 	 0,9 n = 49 3,7 
Kriegsfilme 	 0,6 n = 45 2,6 
Zeichentrickfilme 	 0,5 n = 42 2,6 
Abenteuerfilme 	 0,6 n = 39 2,9 
Horrorfilme 	 0,8 n = 38 4,3 
Kinoklassiker 	 0,4 n = 33 2,6 
Spielfilme (wie Komödien) 	 0,6 n = 30 4,0 
Kinderfilme 	 0,2 n = 13 3,8 
Dokumentarfilme 	 0,2 n = 13 3,6 
Jugendfilme 	 0,2 n = 9 4,0 
Oper 	  0,1 n = 4 3,3 
Ratgeber/Do it yourself 	 0,1 n = 6 4,2 
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Nachdem der Marktanteil der Erotik- bzw. Porno

-

Filme vor wenigen Jahren noch bei rd. 80 v. H. lag, 
ist er mit der Ausweitung des Videoprogrammange-
bots deutlich zurückgegangen und liegt heute bei 
etwa 30 v. H. (25 v. H. aller Anbieter). Dabei handelt 
es sich jedoch nur um geschätzte Größenordnungen 
von seiten der Markt-Insider (AV-Report). Es ist un-
klar, ob sich dieser Prozentanteil auf den „offiziel-
len " Markt allein bezieht oder auch den Schwarz-
markt (Raubkopien) mit einbezieht. Dagegen ist der 
Anteil der „harten" Krimis und Action-Filme im 
Steigen begriffen. 

Dadurch, daß Videoprogramme dieser beiden Kate-
gorien — auch wenn sie von der Bundesprüfstelle 
als „jugendgefährdend" bewertet werden — im Ver-
leih angeboten werden, sind sie in der Regel auch 
Jugendlichen (Minderjährigen) problemlos zugäng-
lich, da von den Verleihgeschäften eine scharfe 
Kontrolle der Jugendschutzbestimmungen kaum 
gewährleistet wird. In der Vergangenheit wurden 
von der Bundesprüfstelle 60 Videokassetten in die 
Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenom-
men. Schon im Jahr 1981 sind hingegen 750 Indizie-
rungsanträge für Videofilme gestellt worden. Dieser 
Sachverhalt erfordert verstärkte Anstrengungen, 
um einen effektiven Jugendschutz auch weiterhin 
zu gewährleisten. 

Dabei blieb in der Kommission umstritten, ob diese 
Anstrengungen sich nur auf „öffentliche Vorführun-
gen" beziehen oder auch andere Bereiche einschlie-
ßen sollten. 

3. Durch die audiovisuellen Medien (Videorecorder 
und Bildplatte) wird der Fernsehkonsument von 
den Programmen der Fernsehstationen und ihrer 
starren Programmabfolge weitgehend unabhängig. 
Das automatische Aufzeichnen von Fernsehsen-
dungen, die dann zu beliebigen Zeiten abgespielt 
werden können, das Abspielen von Kauf- oder Leih-
programmen aus einem reichhaltigen Angebot so-
wie die Eigenproduktion von Programmen ermögli-
chen dem Nutzer eine inhaltlich und zeitlich an indi-
viduellen Bedürfnissen orientierte Programmgestal-
tung. 

Die hohe Akzeptanz und der Markterfolg der Video-
recorder ist darauf zurückzuführen, daß sie im Ver-
gleich und als Ergänzung zum normalen Fernseh-
apparat eine Mehrzahl zusätzlicher Nutzungsmög-
lichkeiten bieten, die jede für sich und mehr noch 
alle zusammen einen hohen Nutzwert haben. Diese 
neuen Nutzungsmöglichkeiten umfassen insbeson-
dere: 

— Die Aufzeichnung (Speicherung) von Fern-
sehprogrammen, und zwar 
a) bei Anwesenheit des Rezipienten, sofern er 

dasselbe oder ein anderes Programm verfolgt 
oder z. Z. anderweitig im Hause beschäftigt 
ist, 

b) bei Abwesenheit des Rezipienten, sofern die-
ser anderen außerhäuslichen Tätigkeiten 
bzw. Verpflichtungen nachgeht und ein be

-

stimmtes Programmangebot für einen späte-
ren Nutzungszeitpunkt speichern möchte. 

— Die an individuellen Tagesabläufen und Bedürf-
nissen orientierte zeitversetzte Wiedergabe die-
ser aufgezeichneten Fernsehprogramme. 

— Eine an individuellen Rezeptionsbedürfnissen 
orientierte technische Manipulation der aufge-
zeichneten Programme bei der Wiedergabe über 
das Fernsehgerät in Form einer Zeitlupen- oder 
Zeitraffer-Wiedergabe, Einzelbildbetrachtung, 
Nachvertonung oder Wiederholung der gesam-
ten Aufzeichnung oder einzelner Szenen. 

— Die Befriedigung individueller, durch die Fern-
sehprogramme zeitlich und inhaltlich nicht oder 
ungenügend erfüllter Programmwünsche durch 
den Kauf oder die Ausleihe bespielter (konfek-
tionierter) Videokassetten. 

— Die Möglichkeit, sich ein eigenes (prestigeträch-
tiges) Programmarchiv anzulegen und damit be-
stimmte Sammelbedürfnisse zu befriedigen 
(Medium als Hobby) oder berufliche Interessen. 

— Die Eigenproduktion von Programmen mit Hilfe 
einer Videokamera und deren Wiedergabe über 
das Fernsehgerät. 

— Die Möglichkeit, auch Informationen anderer 
Art (z. B. Ton-, Daten- und Textinformationen) in 
PCM-Qualität aufzuzeichnen und wiederzuge-
ben. 

Dagegen bieten Bildplattenspieler dem Konsumen-
ten bislang nur drei zusätzliche Nutzungsmöglich-
keiten zum Farbfernseher, allerdings zu erheblich 
günstigeren Preisen: 

— Die Befriedigung individueller, von den Fernseh-
programmen nicht oder ungenügend erfüllter 
Programmwünsche durch den Kauf oder das 
Ausleihen bespielter Bildplatten 

— Eine an individuellen Rezeptionsbedürfnissen 
orientierte Manipulation der Bildplattenpro-
gramme beim Abspielen über das Fernsehgerät 
(Zeitlupe, Zeitraffer, Einzelbildzugriff, -abruf 
und -betrachtung, Szenenwiederholung, Bildaus-
schnittvergrößerung) 

— Anlage von Programmarchiven 

Diese zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten eröff-
nen insbesondere den Besitzern von Videorecor-
dern neue Freiheitsgrade gegenüber dem Fernseh-
programmangebot der Rundfunkanstalten. Die Un-
abhängigkeit kommt einerseits als Zeitsouveränität 
und andererseits in Form einer inhaltlichen Pro-
grammgestaltungssouveränität zum Ausdruck. Die 
zeitliche Unabhängigkeit kann zu einer Verände-
rung der Fernsehnutzung im Tagesablauf führen 
und erfordert neue Methoden zur Ermittlung der 
Einschaltquoten und Reichweiten. Die Unabhängig-
keit in der Programmgestaltung durch das Abspie-
len aufgezeichneter oder gekaufter/geliehener Pro-
gramme betrifft alle nicht-aktuellen Programmteile 
(insb. Unterhaltung) des heutigen Fernsehangebots, 
weniger bzw. nur indirekt den Bereich der aktuel- 
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len und informierenden Sendungen. In jedem Fall 
wird bei zunehmender Zahl von Videorecorderhaus-
halten eine verschärfte Konkurrenz zwischen dem 
Fernsehprogrammangebot und dem Videopro-
grammangebot um die Zuwendung des Rezipienten 
entstehen, die auf seiten der Rundfunkanstalten er-
hebliche Anpassungsleistungen erforderlich macht. 

Die derzeitigen Nutzungsgewohnheiten von Video-
recorder-Besitzern wurden kürzlich in einer vom 
Burda-Verlag in Auftrag gegebenen Marktstudie er-
mittelt. Die zusammengefaßten Ergebnisse zeigen 
folgendes: 

— 40 v. H. der Videorecorder-Besitzer sehen sich an 
3 oder mehr Tagen pro Woche aufgezeichnete 
Sendungen an, 47 v. H. davon vorzugsweise in 
der Zeit nach 20 Uhr, d. h., als Alternative zum 
Fernsehprogrammangebot. 

— Durchschnittlich besitzt derzeit (1981) jeder 
Videorecorder-Haushalt 13 Videoleerkassetten, 
zum größten Teil mit einer Spielzeit von zwei 
und mehr Stunden. Pro Vierteljahr werden rd. 
3 Videoleerkassetten gekauft. 

— Dagegen liegt der durchschnittliche Besitz an 
bereits bespielt gekauften Videokassetten mit 
etwa 2,7 Stück relativ niedrig. 

Zwei Studien der „Teleskopie, Gesellschaft für 
Fernsehzuschauerforschung" ermittelten das so-
ziale Profil der Besitzer von Videorecordern: es han-
delt sich überwiegend um Männer zwischen 30 und 
45 Jahren mit überdurchschnittlichem Interesse an 
den Fernsehprogrammen, aber nur unwesentlich 
überdurchschnittlicher Fernsehzeit. Sie sind techni-
schen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen, 
gehen in stärkerem Maße als der Durchschnitt akti-
ven und geselligen Freizeitbeschäftigungen nach 
und lesen auch mehr Zeitungen und Zeitschriften. 

4. Die heute üblichen Auswertungsmuster der zahlen-
mäßig begrenzten Ware „Programme" (insb. Spiel-
filme) werden durch die audiovisuellen Medien 
grundlegend verändert. Während neue Spielfilme 
bislang zunächst für mehrere Jahre der Auswertung 
durch die Filmtheater (Kinos) vorbehalten waren 
und die Ausstrahlungsrechte erst für einen späte-
ren Zeitpunkt durch die Rundfunkanstalten erwor-
ben werden können, ist bereits heute der Zeitab-
stand zwischen der Kinoauswertung und der AV

-

Auswertung so gut wie aufgehoben. Dabei spielen 
Raubkopien (Videopiraterie) in vielen Fällen eine 
noch größere Rolle als die frühzeitige legale Aus-
wertung. 

Die Vergabe von Filmlizenzen zur AV-Auswertung 
bedeutet in vielen Fällen eine mehrjährige Sperrfrist 
für die Fernsehauswertung. Durch diese Konkur-
renz steigen die Kosten der Fernsehanstalten für 
Lizenzprogramme. 

Im Vergleich zu den Einspielergebnissen der Film-
theater waren die Einnahmen aus den an die Rund-
funkanstalten vergebenen Ausstrahlungsrechten 
bisher marginal. Die weltweit zunehmende Nach

-

frage nach Videoprogrammen hat die Lizenzkosten, 
insbesondere für aktuelle Spielfilme in kurzer Zeit 
sehr stark ansteigen lassen. Während die durch-
schnittlichen Lizenzkosten für einen Spielfilm noch 
vor wenigen Jahren deutlich unter 100 000 DM la-
gen, werden für AV-Auswertungsrechte heute — je 
nach Qualität des Spielfilms — bereits zwischen 
200 000 und 700 000 DM bezahlt, bei steigender Ten-
denz. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz 
verschiedener Programmträger und Distributions-
kanäle für Filmprogramme (Kino, Rundfunk, Video-
kassetten, Bildplatten, neue Programme) und der 
begrenzten Filmbestände sowie einer wegen des 
„knappen" kreativen Potentials limitierten j ährli-
chen Neuproduktion entsteht ein Verkäufermarkt 
mit hohen Teuerungsraten. 

Das übliche Verwertungsmuster der Rechteinhaber 
sieht bei neuen Spielfilmen heute so aus, daß die 
Filmtheater immer noch erste Priorität genießen. 
Der Zeitabstand bis zur AV-Verwertung wird zu-
nehmend kürzer, wenngleich sich Filmwirtschaft 
und Fernsehen um angemessene Schonfristen für 
die traditionelle Auswertung geförderter pro-
grammfüllender Filme zu Lasten der Videoauswer-
tung bemühen. Die Hersteller befürchten jedoch 
eine Marktsättigung durch Raubkopien. 

Mit der Vergabe der AV-Verwertungsrechte werden 
in der Regel die Fernsehausstrahlungsrechte für 
fünf Jahre gesperrt. 

Für die Rundfunkanstalten entsteht so ein doppel-
ter Nachteil: einerseits Verlust an neuen attrakti-
ven Spielfilmen und andererseits Verteuerung der 
Kosten für Lizenzprogramme. Dadurch könnte ihr 
Kulturauftrag gefährdet werden. 

5. Videorecorder und Videoprogramme eignen sich 
neben der Verwendung für private Zwecke auch als 
Arbeitsmittel für institutionelle Anwendungen in 
Wi rtschaftsunternehmen und Bildungseinrichtun-
gen. In der Wirtschaft  werden Videorecorder, 
-kameras und -programme vor allem für die berufli-
che Aus- und Weiterbildung, die Verkäufer- bzw. 
Verhaltensschulung und in der Verkaufsförderung 
(Point of sale-Werbung) eingesetzt. Im Bildungsbe-
reich dienen Videogeräte vor allem dem didakti-
schen Zweck der Veranschaulichung von Lernstof-
fen. 

Die institutionelle Anwendung der Videorecorder 
hatte im Verhältnis zu der privaten Nutzung eine 
Vorläufer- bzw. Multiplikatorfunktion. Die in den 
Unternehmen seit 1972 gesammelten Erfahrungen 
lassen erkennen, daß Videorecorder besonders für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung und das Ver-
käufer- und Verhaltenstraining geeignet sind. Im 
Bereich der Point of sale-Werbung werden den Bild-
plattenspielern künftig aus Preisgründen bessere 
Chancen eingeräumt. 

Die Geräteausstattung ist gut, insbesondere bei grö-
ßeren Unternehmen, geringer bei mittleren und 
kaum vorhanden bei kleinen Unternehmen. 
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Während große Unternehmen über eigene AV-Stu-
dios  verfügen und ihre Programmbedürfnisse mit 
Eigenproduktionen befriedigen, hat sich für mitt-
lere Unternehmen ein Markt für Auftrags- und 
Standard-AV-Software gebildet, der von wenigen 
Software-Produzenten unter sich aufgeteilt wird. 

Im öffentlichen Bildungswesen, aber auch bei den 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, ist der Vi-
deoeinsatz seit Jahren geläufig, wenn auch das Aus-
stattungsniveau mit Geräten und Programmen 
noch nicht hinreichend ist (AV-Generalstudie Bay-
ern). Als Hauptbarrieren gegen eine intensive Nut-
zung werden die mangelnde Verfügbarkeit von Ge-
räten in den Klassenräumen und geeigneten Pro-
grammen sowie die ungenügende Akzeptanz auf 
seiten des Lehrpersonals festgestellt. Erst in ca. 
2 v. H. aller Unterrichtsstunden werden AV-Medien 
eingesetzt. Die zentrale Infrastruktur bildet das öf-
fentliche Bildstellenwesen; dessen Umstellung vom 
Trägermaterial 16 mm-Film auf Videokassetten 
wird noch eine lange Zeit benötigen. 

6. Die Bildplatte ist wegen ihrer hohen Speicherdichte 
und ihres günstigen Preises nicht nur als Träger für 
audiovisuelle Informationen aller Art (Spielfilme, Bil-
dungsprogramme u. a.), sondern auch als Daten-
speicher einsetzbar. Sie ermöglicht es, Bild-, Text-
oder Toninformationen bei äußerst geringem Platz-
bedarf zu konservieren und jederzeit gezielt abzu-
rufen. Dadurch kann eine partielle Substitution kon-
ventioneller Massendatenspeicher erfolgen. 

Die enorme Speicherdichte, die Möglichkeit, jeder-
zeit auf jede Einzelinformation sofort zugreifen zu 
können sowie die vergleichsweise günstigen Her-
stellungs- und Vervielfältigungskosten lassen die 
Bildplatte als das ideale Speichermedium für Ziel-
gruppenprogramme mit relativ kleinen Auflagen, 
aber auch für die Nutzung als zentrale Datenspei-
cher, auf deren Information dezentral zugegriffen 
werden kann (Beispiele: Informationsbanken, Bild-
stellen bzw. AV-Zentralen, Rundfunkanstalten, Ka-
belfernseh- oder Breitbandkommunikationszentra-
len), erscheinen. Daneben sind für den Aus- und 
Weiterbildungsbereich in Wirtschaft und Schulen 
Anwendungen absehbar oder in der Erprobung, die 
die Bildplatte als externen Speicher im Verbund 
eines interaktiven Systems, bestehend z. B. aus 
Heimcomputer und Bildschirmtext-Anschluß, ein-
setzen. 

Im Bildungs-/Ausbildungsbereich zeichnet sich 
eine Konkurrenz zwischen Videorecorder und Bild-
plattenspieler ab, die langfristig zugunsten des letz-
teren ausgehen wird, da Eigenaufzeichnungen in 
diesem Anwendungssektor nur eine geringe Rolle 
spielen, dafür aber die technischen und preislichen 
Vorteile voll zum Tragen kommen. 

7. Bei den Videokameras zeigt die technische Ent-
wicklung einen Trend in Richtung weiterer Miniaturi-
sierung, der noch in den achtziger Jahren zur Ein-
führung integrie rter Videokamera-Recorder führen 
wird. Ferner wird in wenigen Jahren die elektroni

-

sche Standbildkamera ausgereift sein. Die langfristi-
gen Auswirkungen auf die Film- und Fotoindustrie 
sowie die Fotochemie sind erheblich. 

Die Fortschritte bei der Entwicklung hochauflösen-
der Halbleitersensoren (CCD-Elemente) machen es 
bereits heute möglich, röhrenlose Farb-Videokame-
ras zu bauen, die preislich mit den konventionellen 
Videokameras nahezu identisch sind, jedoch noch 
eine schlechtere Auflösung haben. Diese Probleme 
werden jedoch in wenigen Jahren gelöst sein. Ab-
messungen und Gewicht der Videokameras wurden 
in den letzten Jahren ständig verringert. In den 
technischen Labors wurden bereits erste Prototy-
pen der Recorderkamera entwickelt. Japanische 
Firmen stellten kürzlich erste Prototypen elektroni-
scher Standbildkamera-Systeme vor (Sony: Mavi-
ca), die nach Herstellerangaben in wenigen Jahren 
marktreif sein können, kostenmäßig allerdings zu-
nächst weit über den konventionellen Kameras lie-
gen werden. 

Diese Entwicklungen deuten an, daß es langfristig 
zu einer weitgehenden Substitution der klassischen 
Märkte der Film- und Fotoindustrie sowie der Foto-
chemie (Filmmaterialhersteller) kommen wird. 

8. Audiovisuelle Medien sind in erster Linie Komple-
mentärmedien. Eine direkte Gefährdung der ge-
druckten Medien ist derzeit nicht ersichtlich, wenn 
auch absehbar ist, daß AV-Medien sehr vielseitig 
einsetzbar sind. 

Ob neue Medien bzw. Kommunikationsformen zu 
den bestehenden Medien eher in eine Substitu-
tions- oder in eine Komplementaritätsbeziehung 
treten, hängt von den jeweiligen Funktions- und 
Nutzungsprofilen ab. Komplementaritätsbeziehun-
gen können neutraler oder verstärkender Art sein. 

Das Verhältnis der AV-Medien zu den klassischen 
Medien kann wie folgt eingeschätzt werden: 

— Eine technische Komplementarität neutraler 
Art besteht zwischen Videorecorder und Bild-
plattenspieler einerseits sowie dem Farbfern-
sehgerät andererseits, da das Abspielen stets 
über letzteres erfolgt. 

— Zwischen der Nutzung aufgezeichneter, gekauf-
ter, geliehener oder eigenproduzierter AV-Pro-
gramme und dem Fernsehprogrammangebot be-
steht eine Zeit- und Nutzungskonkurrenz. 

— Zwischen der Eigenproduktion von Videopro-
grammen mittels Videokamera und dem 
Schmalfilmen (Super-8-Film) besteht tendenziell 
eine Substitutionsbeziehung. So können zum 
Beispiel Super-8-Filme auf Videokassetten um-
gespielt werden. 

— Die zunehmende Verbreitung und Nutzung von 
Fernsehprogrammen hat in der Vergangenheit 
nicht zu einer Abnahme der Nutzung gedruckter 
Medien geführt. Da die AV-Medien für den Ein-
satz als Werbeträger im Vergleich zu anderen 
Massenmedien nur sehr begrenzt geeignet er- 
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scheinen, ist derzeit auch von dieser Seite her 
keine Gefährdung der Printmedien ersichtlich. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß es 
für die AV-Medien — z. B. bei der point-of-sale

-

Werbung, bei der Werbung auf öffentlichen Plät-
zen oder in Institutionen mit Publikumsverkehr 
— noch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
gibt, deren Erprobung noch in der Anfangsphase 
steckt und die sich deshalb noch nicht abschlie-
ßend beurteilen lassen. 

— Zu den anderen neuen Medien und Kommunika-
tionsformen (Videotext, Bildschirmtext, Kabel-
fernsehprogrammen etc.) stehen Video- und 
Bildplattenprogramme in einer Zeit- und Nut-
zungskonkurrenz, die Aufzeichnungsfunktion 
des Videorecorders dagegen in einer verstärken-
den Komplementaritätsbeziehung. Anders ge-
sagt: ein Aufzeichnungs-, Speicher- und Zeitver-
setzungsgerät ist angesichts begrenzter Zeitbud-
gets für Kommunikation die entscheidende Vor-
aussetzung für eine sinnvolle Nutzung eines er-
weiterten Informations- und Programmangebo-
tes. 

9. Parallel zur Ausweitung des Angebots und der 
Nachfrage nach Videoprogrammen nahmen die vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Verletzungen der Urhe-
berrechte deutlich zu. Nach Schätzungen des Ver-
bandes der Filmverleiher (und des Deutschen Video 
Instituts) haben Raubkassetten einen Anteil von 
30 v. H. des gesamten Videoprogrammumsatzes, 
ein guter Teil davon unwissentlich über den Fach-
handel. Der gesamte wi rtschaftliche Schaden be-
läuft sich auf jährlich 300 bis 400 Mio. DM. 

Der Kampf gegen die Video-Piraterie kann auf drei 
Ebenen erfolgen: Zum einen durch eine konse-
quente strafrechtliche und wettbewerbsrechtliche 
Verfolgung der Delikte. Derzeit liegen beim Ver-
band der Filmverleiher sowie bei der ifpi (Interna-
tional Federation of Producers of Phonograms and 
Videograms), deutsche Landesgruppe, knapp 600 
Anzeigen auf Strafantrag vor. Zum anderen durch 
eine Verschärfung des Urheberrechtsgesetzes im 
Hinblick auf die Höhe des Strafmaßes oder durch 
eine Abkehr vom Antragsdelikt. 

Der gesamte wirtschaftliche Schaden wird von Insi-
dern auf jährlich 300 bis 400 Mio. DM geschätzt. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse hierzu liegen nicht 
vor. 

Im vorbeugenden Bereich wäre die Einführung von 
fälschungssicheren Videokassetten wünschbar. 
Diese sind bei mehreren Kassettenherstellern in 
der Entwicklung. 

f) Film 

Zwischen der zunehmenden Fernsehbenutzung und den 
rückläufigen Besucherzahlen von Filmtheatern besteht 
ein Zusammenhang, der allerdings nicht im Sinne einer 
einfachen Ursache-Wirkung-Beziehung interpretiert wer-
den darf. 

In den achtziger Jahren resultieren die größten Gefahren 
für die Filmtheater aus der explosiv ansteigenden Nach-
frage nach Videoprogrammen (insbesondere nach aktu-
ellen Spielfilmen). Auch ein künftiges Pay-TV-Angebot 
könnte sich auf den Filmbesuch rückläufig auswirken. 
Da die Finanzierung und Förderung der Filmproduktion 
heute noch weitestgehend an die Kinoauswertung ge-
bunden ist, ergibt sich aus der Änderung des Systems 
der Filmauswertung die Notwendigkeit, über neue For-
men zur Sicherung der inländischen Filmproduktion 
nachzudenken. 

Parallel zum Aufkommen und der Verbreitung des 
Fernsehens in den 50er und 60er Jahren ist der 
Besuch von Filmtheatern kontinuierlich zurückge-
gangen. Erst seit 1976 nahm der Filmbesuch wieder 
etwas zu; seit 1980 kann erneut von einer Stagna-
tion gesprochen werden. 

Ob und in welchem Maße hier ein kausaler Zusam-
menhang vorliegt, läßt sich in Ermangelung empiri-
scher Untersuchungen nicht eindeutig entscheiden. 
Sicher ist jedoch, daß die Verfügbarkeit des Fern-
sehprogrammangebots in den eigenen vier Wänden 
für jedermann neben anderen Faktoren (Rückgang 
der Zahl uraufgeführter Spielfilme, Attraktivitäts-
verlust der Spielfilme und des Filmtheaters, Diffe-
renzierung des Freizeitangebots etc.) zu dieser be-
obachtbaren Verhaltensänderung breiter Bevölke-
rungsgruppen beigetragen hat. 

Eine Ausweitung des Fernsehprogrammangebotes 
könnte, insbesondere wenn es sich um massenat-
traktive Programme handelt, zu einem erneuten 
Rückgang des Kinobesuchs führen. Da die derzei-
tige Struktur der häufigen Kinobesucher jedoch 
von der der Vielfernseher sehr verschieden ist, 
kommt der gegenteiligen Auffassung — Stagnation 
des Kinobesuchs bei durchschnittlich rd. 2,0 Kino- 

Jahr Zahl der 1 
 Filmtheater) 

Sitzplätze Filmbesuch 
(in Mio.) je Einwohner 

(in 1000) je Filmtheater 

1966 4 784 1 998 418 257,1 4,3 

1970 3 446 1 420 412 160,1 2,6 

1975 3 094 1 138 368 128,1 2,1 

1980 3 354 910 271 143,8 2,3 

Quelle : Filmstatistische Taschenbücher 1980/81 
1) Ohne Autokinos 
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besuchen je Einwohner pro Jahr — eine gleichhohe 
Wahrscheinlichkeit zu. 

Die Zahl der Filmtheater ging von 1966 bis 1975 um 
35 v.H. zurück, stieg jedoch bis 1980 wieder auf ins-
gesamt 3 354. Die sinkende durchschnittliche Zahl 
der Spitzplätze je Filmtheater zeigt jedoch, daß die-
ser Anstieg vor allem auf den Rückgang der großen 
Kinos und deren Aufsplitterung in zwei oder mehr 
Club-Kinos zurückzuführen ist. 

Das Angebot an Videoprogrammen hat ebenso wie 
die Nachfrage in den letzten Jahren sprungartig 
zugenommen. Mit zunehmender Haushaltssätti-
gung bei Videorecordern ist für diesen Video-Soft-
ware-Markt in den 80er Jahren mit weit überdurch-
schnittlichen Wachstumsraten zu rechnen. Da sich 
die Nachfrage nach Kauf- und Leihprogrammen vor 
allem auf ältere und neue Spielfilme richtet, be-
fürchten die Filmtheater einen Verlust der Zugkraft 
einerseits des Repertoireprogramms und anderer-
seits auch der sogenannten „Blockbuster"-Filme 
(besonders attraktive Spielfilme) mit der Konse-
quenz eines Rückgangs des Filmbesuchs und rück-
läufiger Einnahmen. Diese Befürchtung ist insbe-
sondere darauf zurückzuführen, daß die Zweitver-
wertung von Filmen immer weniger im Fernsehen, 
sondern zunehmend durch Videoverleiher, und 
zwar in immer kürzeren Zeitabständen zur Erstaus-
wertung im Kino wahrgenommen wird. Eine ent-
sprechende Wirkungserwartung richtet sich an 
Abonnement- oder Pay-TV-Angebote, die sich in 
Breitbandnetzen realisieren lassen. 

Bis heute amortisieren sich die z. T. enormen Ko-
sten der Spielfilmproduktion weitestgehend durch 
die Kinoauswertung. Vor allem deutsche Produktio-
nen finanzieren sich über die Kinoauswertung, zu 
einem beträchtlichen Teil auch durch den Verkauf 
der Filmrechte. Deshalb muß zwischen dem Pro-
duktionsbereich und den Filmtheatern unterschie-
den werden. Im Vergleich zu den z. T. insbesondere 
bei amerikanischen Produktionen mehrstelligen 
Millioneneinnahmen aus dem Kinobesuch waren 
die Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft mit Rund-
funkanstalten oder Videoverleihern bislang nicht 
mehr als ein Taschengeld. Das kann sich, wie die 
steigenden AV-Lizenzkosten zeigen, schnell än-
dern. 

Dieser Zusammenhang ist für das heutige System 
der inländischen Filmförderung folgenreich. Des-
sen Struktur sieht gegenwärtig folgendermaßen 
aus: 

— Die kulturelle Filmförderung des Bundes erfolgt 
im Rahmen der vom Haushaltsgesetzgeber zur 
Verfügung gestellten Mittel durch den Bundes-
minister des Innern. 

— Die wirtschaftliche Filmförderung des Bundes 
ist durch das Filmförderungsgesetz geregelt. 
Das Gesetz wird ausgeführt durch die Filmför-
derungsanstalt in Berlin, eine Bundesanstalt des 
öffentlichen Rechts. Sie untersteht der Rechts-
aufsicht des Bundesministers für Wirtschaft. Die 
Förderungsmittel werden vor allem durch eine 
Filmabgabe der Filmtheater aufgebracht. 

— Die Länder leisten einen Beitrag zur kulturellen 
Filmförderung, insbesondere durch die Finanz-
ausstattung des Kuratoriums junger deutscher 
Film e. V. Seine Aufgabe ist die Förderung des 
filmkünstlerischen Nachwuchses. 

— Einige Länder, für die der Film als Wirtschafts-
zweig von Bedeutung ist, z. B. Bayern, Hamburg 
und Berlin, stellen Haushaltsmittel zur gezielten 
wirtschaftlichen Filmförderung zur Verfügung. 

Dadurch, daß die Mittel der wirtschaftlichen Film-
förderung an den Filmtheaterbesuch gekoppet sind, 
führt eine Abnahme des Filmtheaterbesuchs dazu, 
daß weniger Filmförderungsmittel vergeben wer-
den. Rückläufige Förderungsmittel führen zu weni-
ger inländischen Produktionen und damit zu ver-
ringerten Arbeitsmöglichkeiten für das filmschaf-
fende, technische und künstlerische Personal. Die 
Konsequenz wäre, daß sowohl der schrumpfende 
Kinomarkt als auch der schnell wachsende Video-
programm-Markt noch stärker als heute ausländi-
scher Produktionen und Filmverleihern abhängig 
würden. 

3.2.6 Sozialer Bereich, insbesondere Kinder, Familie 

Über die Feststellungen und Erläuterungen zu die-
sem Themenbereich konnte in der Kommission 
kein Einvernehmen erzielt werden. 

Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/CSU, 
die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, 
Prof. Dr. Ricker) wollte den unter A) aufgeführten 
Text in den Bericht aufgenommen wissen. Ein an-
derer Teil der Kommissionsmitglieder (SPD sowie 
der Sachverständige Prof. Dr. Hoffmann-Riem) 
sprach sich für den Text unter B) aus. 

Ein weiterer Teil der Kommissionsmitglieder (FDP) 
konnte sich weder dem Text unter A) noch dem 
Text unter B) in allen Punkten anschließen. 

Er bezog sich insoweit auf die Ausführungen der 
Sachverständigen Prof. Dr. Löscher und Prof. 
Dr. Kubicek in der Anhörung der Enquete-Kommis-
sion zum Beratungsbereich „Nutzungsmöglichkei-
ten und Auswirkungen" sowie auf die Ausführun-
gen der Expertenkommission EKM Baden-Würt-
temberg, Abschlußbericht S. 105 ff. Danach könne 
nicht ausgeschlossen werden, daß durch die ver-
mehrten Fernsehangebote die Lesebereitschaft un-
ter bestimmten Bedingungen weiter schrumpfe und 
sich in erster Linie zu Lasten der sozial Schwäche-
ren auswirke. Die Wissenskluft zwischen diesen 
und den sozial Stärkeren werde dadurch weiter 
wachsen. Die Auswirkungen auf den einzelnen und 
die Familie seien nach dem jetzigen Wissensstand 
nicht unabhängig von dem sozial unterschiedlichen 
Fernsehkonsum und führten zu der offenen Frage, 
ob und in welchem Umfang medienpädagogische 
Einwirkungen möglich und politisch vertretbar 
seien. 

A) Sozialer Bereich, insbesondere Kinder, Familie 

1. Während zur quantitativen Mediennutzung ausrei-
chende Daten vorliegen, ist der Stand der Medien- 
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forschung als unbefriedigend zu kennzeichnen. Es 
besteht noch ein erheblicher Forschungsbedarf zur 
Schließung der Wissenslücken. 
Zu den Auswirkungen des Fernsehens liegen eine 
Reihe von Untersuchungen und Erfahrungen vor. 
Untersuchungen über die zu erwartenden Auswir-
kungen neuer Programmformen und -inhalte (inter-
nationale Programme, Lokalprogramme, Zielgrup-
penprogramme und Bürgerfernsehen) gibt es für 
die Bundesrepublik bisher nicht. 
Ergebnisse der Medienforschung aus dem Ausland 
können wegen unterschiedlicher kultureller und 
medialer Voraussetzungen nicht unmittelbar über-
tragen werden. 

Die Defizite der Medienforschung haben theoreti-
sche wie methodische Ursachen. Während zur 
quantitativen Mediennutzung (Einschaltquoten, 
Reichweiten etc.) in ausreichendem Maße Daten 
aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Teleskopie-Da-
ten, AG Media-Analyse, Allensbacher-Werbeträger-
Analyse) vorliegen, gibt es vor allem hinsichtlich 
der Auswirkungen des Fernsehens, aber auch der 
kumulativen Mediennutzung und deren Zusam-
menspiel mit anderen Faktoren (z. B. Persönlich-
keitsstrukturen, Lebensgeschichte, Erfahrungshin-
tergrund, Kommunikationsstrukturen und soziales 
Verhalten sowie den ökonomischen, beruflichen, so-
zialen und familiären Rahmenbedingungen) kaum 
verläßliche Ergebnisse. 
Die Schwierigkeiten der Medienwirkungsforschung 
liegen hier insbesondere darin, daß die Medien bzw. 
die Mediennutzung nur im Zusammenspiel mit an-
deren Faktoren Wirkungen auf die kognitiv-emotio-
nale Entwicklung oder die Entstehung von Einstel-
lungen und Wertorientierungen entfalten. Die Ein-
flüsse z. B. des Fernsehens können dabei durch an-
dere Faktoren verstärkt, aber auch kompensiert 
werden. Außerdem lassen sich viele Wirkungen nur 
langfristig feststellen. 

Auch bei der Messung der quantitativen Nutzung 
ergeben sich zunehmend Probleme durch die Video-
nutzung und den Trend, Fernsehen als Sekundärtä-
tigkeit auszuüben. 

Bei der Analyse der kumulativen Mediennutzung 
hat die Medienwirkungsforschung keine Ergeb-
nisse erzielt, weil fast alle Untersuchungen fernseh-
zentriert angelegt wurden. Vor allem im Hinblick 
auf die Thematik „Kinder und Medien" hat sie völ-
lig übergangen, daß das Kind auch Zeitungen, Zeit-
schriften, Bücher und Comics liest, Radio und 
Schallplatten hört. 

Als kennzeichnend für die derzeitige Situation der 
Medienwirkungsforschung können die folgenden 
Aussagen gelten: „Eine ganze Anzahl von Über-
sichtsreferaten, die hauptsächlich mit der Wirksam-
keit des Fernsehens ... befaßt waren, sind bislang 
in gängigen Zeitschriften und Büchern erschienen. 
Die einzige Schlußfolgerung, die man aus nahezu 
tausend rezipierten Arbeiten ziehen kann, ist: bis 
jetzt kann keine gesicherte generelle Behauptung 
aufgestellt werden." (Hsia 1976, S. 149). „Nach 50 
Jahren Wirkungsforschung gleicht die Substanz ge

-

sicherter Erkenntnisse eher einer Konkursmasse 
als einem prosperierenden wissenschaftlichen Fun-
dus." (Klaus Merten, Publizistik, 1-2/82, S. 26). „Ins-
gesamt muß festgestellt werden, daß sich die Sozial-
forschung vor allem auf die möglichen negativen 
Wirkungen des Fernsehens konzentriert, mögliche 
positive dagegen weitgehend ignoriert hat. Diese 
Einseitigkeit schuf ein geistiges Klima, das Wissen-
schaftlern wie Öffentlichkeit erlaubt, die Möglich-
keit positiver Wirkungen gar nicht erst wahrzuneh-
men." (Ray Brown, Media Perspektiven 11/1977, 
S. 628). 

Es wäre allerdings unzulässig, aus diesen Diagno-
sen eines erheblichen Erkenntnisdefizits zu schlie-
ßen Medienwirkungen seien nicht vorhanden oder 
nicht zu erwarten. In diesen Bemerkungen offen-
bart sich jedoch ein Grunddilemma der gesamten 
empirischen Sozialforschung. Um exakte Meßer-
gebnisse zu bekommen, die dem Standard statisti-
scher Methodik entsprechen, geht man ins Labor. 
Man erhält so Aussagen von einer hohen inneren 
Relevanz, d. h. von großer Aussagekraft für das ge-
gebene Untersuchungsdesign. Damit wird jedoch 
die äußere Relevanz, die Geltung der Ergebnisse in 
der sozialen Realität, weitgehend preisgegeben. Die 
Probleme dieses Vorgehens, das dem Forscher er-
heblichen Spielraum bietet, die Untersuchungsbe-
dingungen so zu gestalten, daß die Bestätigung sei-
ner Hypothesen möglich wird (Realisationsprinzip), 
sind seit längerem erkannt und analysiert worden 
(vgl. Holzkamp 1972, insbesondere S. 20 ff.). 

Untersuchungen im sozialen Feld wiederum stehen 
vor den Schwierigkeiten, daß die Untersuchungsbe-
dingungen und -konzepte schwer zu standardisie-
ren sind. Es entsteht bei der angestrebten Berück-
sichtigung von Wechselbeziehungen eine Flut von 
Daten, die es Außenstehenden sehr erschwert, sich 
einen Überblick zu verschaffen und eine Bewertung 
vorzunehmen (Eibei 1974, S. 150). Zudem werden 
viele Folgeuntersuchungen erforderlich, um die 
große Menge von Einzelaussagen zu stützen (Signi-
fikanzproblem — siehe Olwens 1976). Deshalb 
konnten trotz der Vielzahl an Untersuchungen bis-
her nur „Erkenntnisinseln" angelegt werden, die zu-
dem häufig noch schlecht gesichert sind. 

Die vielfältigen Beziehungszusammenhänge, die 
sich ergeben durch Faktoren wie Alter, Persönlich-
keitsstruktur, lebensgeschichtlicher Erfahrungshin-
tergrund, berufliche/soziale/familiäre Rahmenbe-
dingungen, aktuelle Einflüsse, machen es fast un-
möglich, monokausale Wirkungszusammenhänge 
aufzudecken. So werden auch Widersprüche in den 
Ergebnissen angesichts der im Vergleich zu den 
Naturwissenschaften sehr viel schwierigeren For-
schungsbedingungen im sozialwissenschaftlichen 
Bereich verständlich. 

In der Medienforschung hatte man sich lange Zeit 
überwiegend an dem „Forschungsparadigma" des 
Reiz-Reaktions-Ansatzes im Labor-Experiment 
orientiert (Haase 1979, S. 798, 804). Seit einiger Zeit 
hat jedoch ein Umdenken eingesetzt: „Das Studium 
der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden vor-
nehmlich amerikanischen Forschungsergebnisse, 
insbesondere zum Thema ,Mediengewalt`, — in der 
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Mehrzahl mit den Methoden des Labor-Experimen-
tes und der Befragung erhoben — legte nahe, nicht 
mit den gleichen Methoden weitere Detailergeb-
nisse zu sammeln." (Kellner 1976, S. 298). 

Merten (1982, S. 31) hat die methodologischen 
Trends in der Wirkungsforschung zusammenge-
stellt und gelangt zu folgendem (gekürzt dargestell-
ten) Schema: 

Gegenstand 
Trend 

von zu 

Modell personenzentriertem (psychologischem) situationsbezogenem (sozialem) 
Ansatz Ansatz 

Erklärungsansatz deterministischem monokausalem nicht determiniertem multivariantem 
Stimulus-Response-Schema Schema 

Typ der Wirkung kurzfristig, manifest langfristig, latent 

Forschungsdesign Einmethodenansatz mit starken Mehrmethodenansatz mit geringen 
Restriktionen (Laborexperiment) Restriktionen (Feldansatz) 

Zugleich wird seit einigen Jahren versucht, das psy-
chologische Theoriefundament zu erweitern: durch 
das Nutzen-Gratifikations-Modell, durch die kogni-
tive Entwicklungspsychologie nach Piaget (Hasse 
1979, S. 804) und durch kommunikationstheoreti-
sche bzw. linguistische Konzepte. Eine angemes-
sene Berücksichtigung psychoanalytischer Er-
kenntnisse (z. B. über unbewußte Vorgänge und 
Triebkonflikte) zeichnet sich bisher allerdings noch 
nicht ab. 

Angesichts der vorangestellten Probleme einer em-
pirischen Sozialforschung läßt sich jetzt schon ab-
sehen, daß es nicht leicht sein wird, generalisier

-

bare Antworten auf die gestellten Fragen zu erhal-
ten. Das schmälert jedoch nicht Wert und Notwen-
digkeit einer Medienwirkungsforschung. Ange-
sichts der großen Bedeutung des Fernsehens inner-
halb der Informationslandschaft und des gesamten 
Kulturraums ist es dringend erforderlich, die viel-
fältigen Forschungslücken zu schließen. 

Wenn Entscheidungen zu treffen sind, ist ein — 
wenn auch unbefriedigender — Forschungsstand 
allemal besser als „Erkenntnisse" auf der Basis per-
sönlicher Vermutungen. 

Die Notwendigkeit, Forschungsdefizite abzubauen, 
wird von nahezu allen gesellschaftlichen Gruppen 
anerkannt. Im Hinblick auf die Forschungserfor-
dernisse werden jedoch unterschiedliche Akzente 
gesetzt. 

Es wird jedoch allgemein bemängelt, „daß sich die 
Sozialforschung vor allem auf die möglichen negati-
ven Wirkungen des Fernsehens konzentriert, mögli-
che positive dagegen weitgehend ignoriert hat" 
(Brown 1977, S. 628). 

Positive Wirkungen sind gesellschaftlich allgemein 
erwünscht. Negative Wirkungen sind allgemein un-
erwünscht. Es ist daher künftig dringend erforder-
lich, sowohl den zu erwartenden positiven (u. a. für 
die Produktion von Programmen), als auch den 
möglicherweise auftretenden negativen Wirkungen 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Wegen der unterschiedlichen kulturellen, medien

-

rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Ausland verbietet sich eine unmittelbare Über-
tragung von Ergebnissen der Medienwirkungsfor-
schung oder der Erfahrungen aus dem Ausland auf 
unsere Situation. 

Über den Zusammenhang von Fernsehkonsum und 
Kinder/Familie sowie die Auswirkungen des Fern-
sehens auf das gesellschaftliche Zusammenleben 
insgesamt liegen eine Reihe wenn auch oft wider-
sprüchlicher Untersuchungsergebnisse vor. Neben 
den erwähnten Originalquellen sind auch die Er-
gebnisse zu nennen, die die Expertenkommission 
„Neue Medien" (EKM Baden-Württemberg) zusam-
mengestellt hat. 

Forschungslücken gibt es insbesondere auch hin-
sichtlich der eher positiv eingeschätzten spezifi-
schen Möglichkeiten und Auswirkungen neuer Pro-
grammformen und -inhalte, wie z. B. internationale 
Programme, Lokal- und Zielgruppenprogramme 
und Bürgerfernsehen. Es gibt Hinweise darauf, daß 
z. B. für den Erfolg des Bürgerfernsehens von Be-
deutung ist, ob ein Rückkanal vorgesehen ist. Die 
wenigen entsprechenden Projekte, die in den USA 
durchgeführt wurden, zeigen übereinstimmend, daß 
für das Ziel einer besseren Kommunikation in den 
Bereichen Bildung, Bürgerbeteiligung und Sozialar-
beit zwar die Technik des Rückkanals wichtig ist, 
aber auch die organisatorischen und institutionel-
len Faktoren (z. B. Nachbarschaftskommunika-
tionszentren) eine wesentliche Rolle spielten. 

Anzunehmen ist ferner, daß Bildungsprogramme, 
Rückkanäle, offene Kanäle und zielgruppenspezifi-
sche Programmangebote und Dienste durchaus 
sinnvoll zum Einsatz kommen und auch auf Inter-
esse stoßen könnten, ob dies jedoch auf ein breites 
politisches oder soziales Engagement, einen Abbau 
der Wissenskluft zwischen den sozialen Schichten 
oder gar auf soziale Integration hinauslaufen wird, 
ist noch nicht sicher abzuschätzen. 

Hinsichtlich neuer IuK-Techniken ist in der Bun-
desrepublik Deutschland derzeit folgender For-
schungsstand gegeben: Die Begleitforschung der 
Bildschirmtextversuche (Btx) in Düsseldorf und 
Berlin steht kurz vor dem Abschluß. Ergebnisse 
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werden im Frühjahr 1983 vorliegen. Die Zwischen-
ergebnisse der Btx-Begleituntersuchungen erlau-
ben — sowohl was die Akzeptanz bei den privaten 
Nutzern als auch im gewerblichen Bereich angeht 
— durchaus optimistische Prognosen. Die bundes-
weite Einführung von Btx ist anläßlich der Funk-
ausstellung in Berlin 1983 vorgesehen. Die DBP hat 
die technischen Vorbereitungen für die Versorgung 
von ca. 1 Million Teilnehmern bis 1986 bereits ein-
geleitet. 

Zur Erprobung neuer breitbandiger Kabelsysteme 
sind Pilotprojekte in Berlin, Dortmund, Ludwigsha-
fen und München geplant. Der gesetzliche Rege-
lungsbedarf zur Durchführung der Versuche ist z. T. 
bereits abgedeckt. Von besonderem Interesse wer-
den der Berliner Feldversuch und das Pilotprojekt 
in Ludwigshafen sein. Das Projekt in Ludwigsha-
fen/Mannheim ist der am breitesten angelegte Ver-
such, in dem die Empfehlungen der KtK explizit 
berücksichtigt wurden. In Berlin soll ein interakti-
ves Breitbandkommunikationssystem erprobt wer-
den, das gegenüber Verteilsystemen weitaus mehr 
und qualitativ erweiterte Nutzungsmöglichkeiten 
eröffnet. 

2. 	Feststellbar ist, daß Mediennutzung, speziell Fern

-

sehnutzung, psychische Wirkungen hat und indivi-
duelles sowie Gruppen-Verhalten — z. B. in den 
Familien — beeinflußt. So kann angenommen wer-
den, daß das Fernsehen u. U. Trends im Famlienle-
ben verstärkt. 

Ebenso feststellbar ist, daß das Fernsehen das Ver-
hältnis zu politischen Ergebnissen und die individu-
elle Realitätseinschätzung verändern kann. 

Eine Wirkung charakterisiert in erster Linie die 
Funktionsweise eines bestimmten Mediums und ist 
deshalb erst einmal neutral. Eine Wirkung kann 
dabei sowohl von einem bestimmten Stimulus (In-
halt) ausgehen, aber sich auch aus der Tätigkeit der 
Mediennutzung selbst ergeben. Ferner sind zwei 
Wirkungsebenen zu unterscheiden 

— die makroskopische Ebene: 
Wirkungen auf Staat und Gesellschaft etc. (vgl. 
u. a. Feststellungen und Erläuterungen zum 
Thema „Gesellschaftliche Integration und politi-
sche Willensbildung", Kapitel 3.2.7). 

— die mikroskopische Ebene: 
Veränderungen beim Einzelnen (Meinungs-, 
Einstellungs-, Handlungsänderungen) sowie bei 
den kleinen sozialen Gruppen (z. B. Familie). 

Hier stehen insbesondere die Wirkungen der Me-
diennutzung auf der mikroskopischen Ebene im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Es lassen sich vor al-
lem 3 Wirkungsdimensionen unterscheiden: 

a) Kognitive Medienwirkungen 

Die Möglichkeit, aus Medien zu lernen, ist unbe

-

stritten. Der Lerneffekt ist dabei je nach intellektu

-

ellem Entwicklungsstand des Rezipienten unter

-

schiedlich. So wie jedes Kind oder jeder Erwach-
sene Informationen je nach seinem Vorverständnis 
wahrnimmt, auswählt und versteht, so greift er 
auch aus dem Medienangebot das heraus, was sei-
nen kognitiven Kompetenzen entspricht, d. h. das, 
was er versteht. 

b) Emotionale Medienwirkungen 

Das eigentlich Medienspezifische sind die emotio-
nalen Eindrücke. Untersuchungen haben ergeben: 
auch wenn Inhalte von Fernsehsendungen längst 
vergessen sind, bleiben emotionale Erinnerungen 
bestehen. Die mit der Sendung verbundenen Ge-
fühle bleiben erhalten, es erfolgt keine Korrektur, 
kein Vergessen, keine Löschung. 

c) Soziale Medienwirkungen 

Das Ausmaß des Fernsehkonsums korrespondiert 
bei Kindern und Jugendlichen nach vielen Erkennt-
nissen mit den Sozialdaten der Familie: ihrem Bil-
dungsniveau, Belastungen am Arbeitsplatz, dem Er-
ziehungsverhalten der Eltern, den Fernsehgewohn-
heiten der Eltern usw. Die Untersuchungen bele-
gen, daß die vermeintlich negativen Folgen übermä-
ßigen Fernsehkonsums vor allen Dingen die Kinder 
aus den sozio-ökonomisch schwächeren Schichten 
treffen. 

Ferner setzte sich die Medienwirkungsforschung 
bisher vor allem mit den folgenden Fragen ausein-
ander: 

— Wirkungen von Gewaltdarstellungen auf Ag-
gressivität 

— Wirkungen des Umfangs des Fernsehkonsums 
auf Sozialverhalten und Bedingungen der fami-
lialen Sozialisation 

— Wirkungen des Fernsehens auf psychische Cha-
rakteristika: Kreativität, Aktivität, Konzentra-
tion, Realitätswahrnehmung. 

Daß es solche Wirkungen gibt, steht außer Frage. Es 
lassen sich jedoch keine eindeutigen, beliebig wie-
derholbaren Ursache-Wirkungszusammenhänge 
herstellen. So gibt es z. B. zur Erklärung der Wir-
kungen von Gewaltdarstellungen vier verschiedene 
Hypothesen: 

— Stimulierungsthese: 
Gewaltdarstellungen fördern Aggressivität 

— Inhibitionsthese: 
Gewaltdarstellungen hemmen aggressives Ver-
halten 

— Habitualisierungsthese: 
Gewaltdarstellungen gewöhnen an Aggressivität 
und vermindern die Widerstandsbereitschaft 

— Katharsisthese: 
Gewaltdarstellungen führen aggressive Span-
nungen ab und machen frei für sozial angemes-
senes Verhalten. 
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Zur möglichen Trendverstärkung im Familienleben 
durch das Fernsehen werden unterschiedliche Ak-
zente gesetzt: 

— Fernsehen kann für Ausweichbestrebungen von 
Familienmitgliedern untereinander benutzt wer-
den, in einer ohnehin labilen Familiensituation 
gemeinsame Erlebnisse vermindern oder ver-
hindern. 

— Umgekehrt kann das Fernsehen in einer ge-
spannten Familiensituation zu einem neutralen 
Gesprächsgegenstand werden, die konfliktbe-
reite Aufmerksamkeit der Familienmitglieder 
voneinander ablenken und so labile Situationen 
überbrücken helfen. 

— Exzessives Fernsehen kann dann zu Spannun-
gen führen, wenn die Familienmitglieder, insbe-
sondere die Ehepartner, diese Leidenschaft 
nicht in gleichem Maße teilen, vielleicht sogar 
ausgeprägte andere Interessen entgegenstehen. 

— Dagegen kann die Stabilität der Beziehungen 
erhalten bleiben, wenn es sich um ein gemeinsa-
mes Interesse handelt. Die Stabilität wird auf 
der Grundlage des Fernsehens als gemeinsames 
Erleben hergestellt. 

Zur Wirkung des Fernsehens auf die individuelle 
Realitätseinschätzung gibt es folgendes anzumer-
ken: 

Es wird allgemein anerkannt, daß eine medienver-
mittelte Realität (Sekundärerfahrung) nie identisch 
sein kann mit der Realität des tatsächlichen Ereig-
nisses (Primärerfahrung). Das Medium Fernsehen 
kann die tatsächliche Realität nie exakt wiederge-
ben. Dieser Umstand kann jedoch nicht Ursache 
vermeintlich negativer Folgen gerade der „Neuen 
Medien" sein. 

Außerdem muß festgestellt werden, daß „verzerrte 
Realitätseinschätzung und Orientierungsverluste" 
durch Fernsehkonsum nicht eindeutig nachgewie-
sen werden konnten und insbesondere bei den 
„Neuen Medien" nicht zu erwarten sind, weil diese 
fast alle dezentralisationsfreudig sind. Ganz im Ge-
genteil muß erwähnt werden, daß das Fernsehen 
wichtige Teile unserer Gesellschaft humanisiert, in-
dem es Einblick in gesellschaftliche und politische 
Strukturen gewährt, die der Primärerfahrung nicht 
mehr zugänglich sind. 

Vor allem durch Informationen aus dem Nahbe-
reich kann dem Menschen besonders deutlich ge-
macht werden, daß Medienrealität nicht identisch 
ist mit der gesellschaftlichen und politischen Wirk-
lichkeit. Nur durch eine umfassende und vielfältige 
Berichterstattung durch voneinander unabhängige 
Quellen kann die medienvermittelte Realität (Se-
kundärerfahrung) dem tatsächlichen Ereignis ange-
nähert werden. Eine Auflockerung der Medienland-
schaft und die Zulassung neuer Programmveran-
stalter sind wichtige Schritte in diese Richtung. 

3. Die Mediennutzung von Kindern hängt vom Freizeit-
verhalten in der Familie ab. Besonders das Ausmaß 

der Fernsehnutzung bei Kindern wird von den Fern-
sehgewohnheiten der Eltern und den Zugangsrege-
lungen bestimmt. 

Kinder entwickeln schon frühzeitig feste Fernseh-
gewohnheiten. Etwa vom 6. Lebensjahr an gleichen 
sie sich in ihrem Fernsehverhalten den Erwachse-
nen an. 

In einigen Publikationen wird die sogenannte „mo-
deling-Hypothese" (Verhaltensvorbild der Eltern) 
favorisiert, die davon ausgeht, daß das Mediennut-
zungsverhalten der Kinder hauptsächlich auf dem 
Nachahmen des elterlichen Beispiels beruht. 

Modelleffekte wurden dabei sowohl für das Ausmaß 
und die Inhalte (Programmvorlieben) nachgewie-
sen (zum Beispiel Schramm, Wilbur et. al. Himmel-
weit, Hilde et. al). 

Auch die umgekehrte Einflußrichtung konnte bei 
diesem „Lernen am Modell" festgestellt werden: El-
tern übernehmen teilweise die Nutzungsstile ihrer 
Kinder. 

Außerdem scheint es einen Zusammenhang zwi-
schen familialen Interaktionsmustern (unter ande-
rem dem Kommunikationsstil der Eltern gegenüber 
dem Kind) und einem bestimmten Mediennut-
zungsverhalten der Kinder zu geben (vgl. u. a. das 
Forschungsprogramm von Chaffee, Steven und 
McLeod, Jack.). 

Bisher vorliegende Untersuchungen zu den Zu-
gangsregelungen sind teilweise widersprüchlich. So 
wird insbesondere nicht deutlich, ob die Eltern 
mehr Augenmerk auf die Kontrolle der Inhalte oder 
des Ausmaßes legen. 

Das Fernsehen gehört mit zu den beliebtesten Frei-
zeitaktivitäten der Kinder. Falls jedoch andere at-
traktive Freizeitgestaltungen angeboten werden, 
u. a. Tätigkeiten, die dem Bewegungsdrang der Kin-
der entgegenkommen, werden diese dem Fern-
sehen vorgezogen. 

Man wird daher meist von Mischformen der Frei-
zeitgestaltung ausgehen können, in denen sich ak-
tive und passive Bestrebungen ergänzen. 

Sofern Alternativen vorhanden und auch gut zu-
gänglich sind, nutzen Kinder aktive und passive 
(konsumtive) Freizeitgestaltungsangebote oft mehr-
fach wechselnd im Laufe eines Tages. Es sind auch 
Phasen über Tage oder Wochen beobachtbar, in de-
nen ausgeprägte Vorlieben entwickelt werden, die 
dann in einer anschließenden Phase (unter dem 
Aspekt aktiv/passiv) ins Gegenteil umschlagen kön-
nen. 

4. Zwischen der Mediennutzung und der Art und In-
tensität interpersonaler Kontakte, insbesondere in 
den Familien, besteht ein Zusammenhang. Die For-
schungsergebnisse und die Diskussionen um mög-
liche soziale Konsequenzen sind kontrovers. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

Die verschiedenen Positionen sind: 

— Fernsehen beansprucht das Freizeitbudget, 
kann unter bestimmten Bedingungen zu passi-
ven, konsumtiven Haltungen führen. Darüber 
hinaus wird die Verhaltensorientierung auch in 
der fernsehfreien Zeit durch die Wahrneh-
mungs- und Verhaltensmuster beim Fernsehen 
geformt. So kann u. a. insgesamt die Tendenz 
gefördert werden, den mit einem aktiven gesell-
schaftlichen Engagement verbundenen Anstren-
gungen auszuweichen und sich passiv vor den 
unterhaltenden Fernseher zu setzen. 

— Fernsehen ist angesichts auseinanderlaufender 
Tagesaktivitäten der Familienmitglieder ein 
Treffpunkt. Es schafft eine gemeinsame Wahr-
nehmungsbasis und bietet so Kommunikations-
möglichkeiten. Das gilt auch für die Situation 
am Arbeitsplatz: in einer pluralistischen, viel-
fach geschichteten und gegliederten Gesell-
schaft (das Fernsehen) ist angesichts unter-
schiedlicher Lebenssituationen oft eine der we-
nigen gemeinsamen Erfahrungen, die Arbeits-
kollegen außerhalb des Berufslebens noch mit-
einander teilen. Es bietet so Anlaß für eine regi-
onen-, schichten- und qualifikationsübergrei-
fende Verständigung. 

— Ob bei einer größeren Programmvielfalt diese 
„gesprächsstiftende" Wirkung des Fernsehens 
bei zu erwartender Differenzierung der Pro-
grammnutzung eher gemindert oder verstärkt 
wird, kann aufgrund der divergierenden For-
schungsergebnisse nicht eindeutig beantwortet 
werden. 

— Regelmäßiges, auch längeres Fernsehen kann 
Ausdruck einer hohen Informationsbereitschaft 
sein und in enger Beziehung zum sonstigen — 
als positiv zu bewertenden — Informations- und 
Kommunkationsverhalten stehen. Erst durch 
die Analyse des gesamten Sozialverhaltens und 
des Umfeldes eines Menschen wird die Bewer-
tung seiner Medien-(Fernseh-)nutzung möglich. 
Es ist durchaus vorstellbar, daß es eine fortge-
schrittene Telekommunikation erlaubt, die 
Kommunikations- und Informationsnutzung zu 
erweitern, ohne die persönliche Kommunikation 
einzuengen. 

Es ist zwar unwahrscheinlich, daß das Fernsehen 
als solches eine harmonische Familiensituation be-
einträchtigen könnte; allerdings ist auch nicht zu 
erwarten, daß es eine unharmonische Familiensi-
tuation grundsätzlich harmonisiert. Vielmehr bietet 
es neben anderen Aktivitäten eine Möglichkeit, an-
stehende Probleme nicht anzugehen, sondern durch 
gemeinsamen Fernsehkonsum zu verdrängen und 
damit produktiven Problemlösungen auszuwei-
chen. 

5. Es liegen Untersuchungsergebnisse vor, wonach 
das Fernsehen, vor allem für Kinder aus anregungs-
schwachen Familien, positive Impulse geben kann. 

Daß — wie vom Radio oder den Printmedien — 
auch vom Fernsehen positive Impulse ausgehen 

und Anregungen vermittelt werden, ist unbestreit-
bar: z. B. gezielte Bildungsprogramme oder kindge-
mäße Fernsehsendungen wie „Sesamstraße" oder 
„Rappelkiste". Allerdings ist hier nach dem Alter 
der Kinder, ihrem Entwicklungsstand, ihrem fami-
liären Umfeld usw. zu differenzieren: Was ein fünf-
jähriges Kind noch nicht versteht, stellt für ein älte-
res Kind häufig kein Problem dar. Kinder, etwa im 
Alter zwischen drei und acht Jahren, verstehen am 
ehesten einfache Wenn-Dann-Geschichten (ein 
Grund, warum die Werbung bei ihnen so beliebt ist), 
ältere Kinder können kompliziertere Sachverhalte 
aufnehmen und verarbeiten. Produktiv kann eine 
Fernsehsendung für Kinder daher nur wirken, 
wenn sie ihrem jeweiligen Entwicklungsstand ent-
spricht. 

Das Fernsehen kann der Kenntnisvermittlung die-
nen und Handlungsanregungen geben. In der Päd-
agogik hatte man sich schon seit längerem mit den 
Möglichkeiten des Fernsehens beschäftigt und das 
Fernsehen z. B. für kompensatorische Programme 
eingesetzt (Head-Start-Programme zur Vorschuler-
ziehung in den USA). In jüngerer Zeit wurde auch 
in der Medienwirkungsforschung auf „prosoziale" 
Wirkungen des Fernsehens hingewiesen (Brown 
1977, Sturm/Jörg 1980, S. 63). Solche, auf Konzepten 
des Beobachtungs- und Imitationslernens beru-
hende Wirkungen sind belegbar. Allerdings ist auch 
hier nachzufragen, welches Forschungsdesign die 
Ergebnisse hervorgebracht hat, und inwieweit es 
sich um Langzeitwirkungen handelt. Unter realen 
Verhältnissen sind dauerhafte Wirkungen durch 
das Fernsehen allein nicht erreichbar: „Mit siche-
rem Erfolg werden soziale Lernziele mit Hilfe des 
Fernsehens bei Kindern nur dann gefördert, wenn 
man ihnen gegenüber auch einen hohen Konsensus 
bei dem mitbeteiligten Erziehungspartner voraus-
setzen kann. Fernsehen ist eine ungeeignete In-
stanz für die Durchsetzung von Erziehungsmaxi-
men, die im Gegensatz zu denen stehen, die das 
Handeln von Erziehungspersonen in der Familie 
und in pädagogischen Instituten leiten" (Berghaus 
u. a. 1978, S. 195). 

Verschiedene Untersuchungsergebnisse (teils aus 
Studien, die unter realitätsnahen Bedingungen 
durchgeführt wurden) zeigten, daß Kinder Rollen-
und Verhaltensmuster erlernen können, die dann 
später auch als befriedigendes soziales Verhalten 
erlebt werden: Zum Beispiel 

— Stärkung des Selbstvertrauens 

— Abbau von Vorurteilen 

— Stärkung der Selbstkontrolle (Versuchungen wi-
derstehen) 

— Förderung von abstraktem Denken und Verall-
gemeinerungsfähigkeit etc. 

Außerdem konnten bestimmte Inhalte bei der Ober-
windung künstlicher Ängste helfen (Hund, Zahn-
arzt). 

Kinder lernen auch aus der Beobachtung ihrer El

-

tern als Zuschauer. Sie lernen wie die Eltern andere 
Menschen und deren Verhalten einschätzen, und 
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zwar in einer Offenheit, wie sie in realen Kommuni-
kationssituationen kaum vorkommt. 

Noble Grant (Children in Front of the Small Screen, 
London 1975) hat in seinen theoretischen Ausfüh-
rungen festgestellt, daß Fernsehen wichtige Teile 
unserer Gesellschaft „humanisiert", indem es Ein-
blicke in gesellschaftliche und politische Strukturen 
gewährt, die der Primärerfahrung nicht mehr zu-
gänglich sind. Noble Grant zieht daraus eine 
Schlußfolgerung, die allen negativen Vorurteilen ge-
genüber dem Fernsehen entgegengesetzt ist: „Wenn 
das Fernsehen nicht bereits existierte, müßte es im 
Interesse der Kinder erfunden werden."  Ähnlich ar-
gumentiert auch Rainald Merkert (Funk-Korre-
spondenz 17/1980). „Seine pädagogisch wichtigste 
Qualität besteht darin, daß es den immer einge-
schränkter gewordenen Lebensraum des Kindes 
wieder erweitern helfen kann, indem es auf dem 
Bildschirm Neues anschaulich darbietet." 

Die prosozialen Effekte des Fernsehens für Kinder 
wurden u. a. durch einige amerikanische Produktio-
nen deutlich und nachgewiesen (z. B. Sesame-
Street, Mr. Roger's Neighborhood und Captain Can-
gorooh). 

Eine umfassende Darstellung der prosozialen Wir-
kungen des Fernsehens gibt Ray Brown (Media

-

Perspektiven 11/1977, S. 625 ff.). Die hier angeführ-
ten Ergebnisse beziehen sich vorwiegend auf die-
sen Aufsatz. 

Ray Brown hat insbesondere noch darauf hingewie-
sen, daß viele Vorwürfe gegenüber dem Fernsehen 
unberechtigt sind, weil sie durch empirische Be-
funde nicht gestützt werden können. 

So hat z. B. das Fernsehen weder in den USA noch 
in Europa den Zeitaufwand für Hausaufgaben ein-
geschränkt. Auch das Lesen der Kinder hat sich 
nach Einführung des Fernsehens nicht signifikant 
verändert. 

Die weitverbreitete These, daß aggressive Inhalte 
Gewalt fördern, konnte letztlich nicht bewiesen 
werden. Eine Reihe von Forschungsergebnissen 
stützt auch die sogenannte Katharsisthese, die be-
sagt, daß eigenes aggressives Verhalten durch Iden-
tifikation mit dem im Film sich aggressiv Verhal-
tenden ausgelebt wird, ohne daß man selbst aggres-
siv handeln muß. 

Mediennutzung muß nicht zwangsläufig eskapisti-
sches Verhalten sein. Fernsehen als eskapistisches 
Verhalten kann auch nicht grundsätzlich negativ 
interpretiert werden. Eskapismus bedeutet auch die 
Überwindung von Spannungen und Konflikten. Das 
„Durchleben" bestimmter Situationen mit Hilfe fik-
tiver Darstellungen hat für den einzelnen durchaus 
eine stabilisierende Funktion. 

Fernsehen macht die Menschen nicht „sprachlos". 
Interpersonale Kommunikation wird wesentlich 
von Medieninhalten gespeist: „Von 100 Gesprächen 
stützen sich ungefähr die Hälfte auf Massenme-
dieninhalte (vgl. Stellungnahme Noelle-Neumann). 
Auch während des eigentlichen Fernsehkontakts 

findet nicht nur Schweigen statt (vgl. z. B. auch die 
Studie von Teichert). 

6. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollten vor 
eindeutig nachgewiesenen Gefährdungen durch zu-
viel Fernsehen geschützt werden. 
Unter ganz bestimmten Bedingungen können bei 
einem Teil der Kinder und Jugendlichen Probleme 
durch Vielsehen und nichtselektives Fernsehen ent-
stehen. Die vermeintlichen Belastungen gehen al-
lerdings auch bereits von den heutigen Massenme-
dien aus und werden durch die neuen Medien we-
der quantitativ noch qualitativ verstärkt. 

Speziell bei Kindern und Jugendlichen, die noch in 
der Entwicklung stehen und nicht als Persönlich-
keit gefestigt sind, erfordern sie besondere Auf-
merksamkeit. Man wird in jedem Fall davon ausge-
hen können, daß das Fernsehen als allgemeines An-
gebot in auffälligen bzw. gestörten Entwicklungs-
verläufen nicht zu einer Kompensation beitragen 
kann, sondern (wie bei den prosozialen Wirkungen) 
trendverstärkend wirkt. 

Auf das Problem des Vielsehens konnte die For-
schung bisher noch keine eindeutigen Antworten 
geben. Insbesondere ist noch nicht geklärt, ob Viel-
sehen z. B. zu Ängstlichkeit, Passivität etc. führt, 
ober ob dies die Ursache des Vielsehens ist (Henne-
Ei-Problem). Da es keine eindeutig nachgewiesenen 
Gefährdungen gibt, ist die Frage nach entsprechen-
den Schutzmaßnahmen nur unter bestimmten 
Aspekten zu beantworten. Ein gesetzlicher Schutz 
kann sich nur auf die Inhalte eines Programms 
beziehen. Dieser wird durch die bestehenden Kin-
der- und Jugendschutzbestimmungen ausreichend 
gesichert. Dabei ist jedoch verstärkt darauf zu ach-
ten, daß die entsprechenden Schutzmaßnahmen 
sich auf alle Medien, insbesondere, was die Nutzung 
in der Öffentlichkeit angeht, gleichermaßen bezie-
hen. Bezüglich des Ausmaßes der Fernsehnutzung 
hat der Staat kein Recht zu Eingriffen irgendwel-
cher Art, solange eine offensichtliche Gefährdung 
des Kindeswohls nicht nachweisbar ist (vgl. z. B. 
Fritz Ossenbühl; Das elterliche Erziehungsrecht im 
Sinne des Grundgesetzes, Berlin 1981). 

Unter Schutz können in diesem Zusammenhang 
nur präventive Maßnahmen verstanden werden, die 
Informationen für ein besseres Selektieren liefern, 
also zu mehr kritischer Distanz zum Medium Fern-
sehen beitragen. 

Diese Forderung richtet sich vor allem an die 
Adresse der Medienpädagogik und einer kritischen 
Medienpublizistik, die von den programmmprodu-
zierenden Instanzen unabhängig sein muß. In die-
sem Zusammenhang muß auch an das Verantwor-
tungsgefühl der Medienwirkungsforscher appelliert 
werden, die jahrzehntelang durch einseitig „negati-
vistische Forschungsethik" viel zur Verunsicherung 
der Erzieher beigetragen haben. Ein gewinnbrin-
gender Fernsehkonsum kann letztlich nur von der 
Familie selbst realisiert werden. Die Entwicklung 
der Familie ist abhängig von der internen Bewälti- 
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gung der ihr gestellten Aufgaben. Unter diesem 
Aspekt kann man der Familie nicht dienen, wenn 
man ihr immer mehr Aufgaben abnimmt. Entspre-
chende Hilfestellungen können die Erziehungskom-
petenz der Eltern jedoch stärken und somit zur Be-
wältigung eventuell auftauchender Probleme mit 
der Mediennutzung beitragen. 

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit den 
vorhandenen Medien kann die Medienerstellung zu 
einer „Entmystifizierung" des Fernsehens beitra-
gen. 

Insbesondere für Kinder, aber auch für Jugendliche 
und Erwachsene ist daher die Anregung eigener 
Medienaktivitäten ein geeigneter Weg zu einer bes-
seren Selbstkontrolle medialer Einflüsse. Durch die 
Eigenproduktion von Medien (Druckmedien, Ton-
bänder, Photos, Filme) teilt sich mit, daß Darstellun-
gen in Medien das Ergebnis subjektiver Auswahl-
entscheidungen sind, daß Medien kein getreues Ab-
bild der Realität sind, sondern einer Zweckbindung 
aus der Sicht und den Interessen der Produzenten 
unterliegen. 

Übermäßiger Fernsehkonsum hat sehr oft Ursa-
chen, die weit über den Bereich medienpolitischer 
Entscheidungen hinausreichen. 

Hier ist insbesondere zu erwähnen: 

— die Berufstätigkeit und die daraus resultierende 
Doppelbelastung von Müttern 

— die kinderfeindlichen Freizeitbedingungen 
(Straßenverkehr, isolierte Höfe, fehlende Spiel-
plätze) 

— die abnehmende „Kinderdichte" aufgrund gerin-
ger Geburtenzahlen, die es immer schwieriger 
macht, in der Nachbarschaft geeignete Spielka-
meraden zu finden 

— die für das Lebensziel immer zentraler werden-
den Leistungsanforderungen des Bildungssy-
stems, die zu einer generellen Aufwertung aller 
kognitiv vermittelten Informationen und (Er-
satz-)Erfahrungen führen, dagegen zur Gering-
schätzung spielerischer und freier sozialer Er-
fahrungsfelder. 

Präventive Maßnahmen sind daher vor allem auch 
im sozialen und infrastrukturellen Umfeld erforder-
lich. 

7. Die Familie als der wichtigste Ort der Fernsehnut-
zung wird durch eine Vermehrung der Programme 
beeinflußt. Mehr Programme führen jedoch nicht 
zwangsläufig zu mehr Fernsehkonsum. Vielmehr er-
höht sich die Auswahlmöglichkeit aus einem diffe-
renzierteren Programmangebot. In erster Linie wird 
sich deshalb die Struktur der Fernsehnutzung än-
dern. Dabei ist nicht auszuschließen, daß ein Teil 
des Publikums die Nutzung von Unterhaltungssen-
dungen ausdehnen wird. Die Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit schließt die Freiheit ein, sich von 
bestimmten Massenmedieninhalten abzuwenden 

und anderen zuzuwenden. Diese Freiheit erhält 
durch eine Vervielfältigung der Programme den In-
halt, der ihr eigentlich zusteht. 

Eine eventuelle Vermehrung des Fernsehkonsums 
wird vermutlich entscheidend von der Art der 
neuen Programme abhängen. Erhält die Familie 
mehr Auswahlmöglichkeiten, so ist nach bisherigen 
Erfahrungen nur mit einer Veränderung der Struk-
tur der Fernsehnutzung bei gleichbleibender Seh-
dauer zu rechnen. Eine vergrößerte Auswahl wird 
allerdings verstärkt zu Wahlentscheidungen ent-
sprechend den durch die Sozialisation vorgeprägten 
Auswahl- und Rezeptionschemata führen. 

Da man nach allen bisherigen Erfahrungen davon 
ausgehen muß, daß die Nutzungszeiten in etwa 
gleichbleiben, kann eine Programmdifferenzierung 
nur als positiv gewertet werden. Grundsätzlich 
sollte dem einzelnen bzw. den Familien die Ent-
scheidung über ein Programm überlassen werden. 
Der Gesichtspunkt einer möglichen Mehrnutzung 
von Unterhaltungssendungen müßte nach diesen 
Überlegungen gegenüber dem Anspruch auf eine 
freie Entscheidung als von geringerer Bedeutung 
zurücktreten. Auch die Frage des Niveaus stellt sich 
hier nicht. Insbesondere hat der Staat oder der Poli-
tiker nicht das Recht, für den Bürger ein bestimm-
tes Niveau, das immer subjektiv geprägt ist, zu ver-
ordnen. Die Auswahlentscheidung für oder gegen 
ein bestimmtes Programm muß der freie Bürger 
selbst bestimmen. Würde dieses Freiheitsrecht be-
schnitten, so wäre unsere Freiheit an sich und un-
ser ganzes demokratisches System in Gefahr. Die 
neuesten Teleskopie-Ergebnisse, die auch die Nut-
zung des Vormittagsprogramms einbeziehen, be-
weisen, daß sich dadurch die Gesamtnutzungszeit 
nicht ausdehnt, sondern daß sich die Nutzungs-
struktur nur etwas verändert: am Abend wird etwas 
weniger ferngesehen, dies wird jedoch durch die 
Nutzung des Vormittagsprogramms ausgeglichen. 
Auch bei Kindern hat sich nach der Einführung des 
Vormittagsprogramms die Gesamtnutzungszeit 
nicht ausgeweitet. 

8. Eine Beschränkung der Diskussion um psychische 
und soziale Auswirkungen auf die Frage „mehr oder 
weniger Fernsehen" wird der Bedeutung der neuen 
luK-Techniken nicht gerecht. Auf längere Sicht ge-
sehen, werden integrierte Informations- und Kom-
munikationsangebote in interaktiven Schmalband-
und später Breitbandkommunikationssystemen die 
Entwicklungs- und Lebensverhältnisse in der Fami-
lie vermutlich erheblich nachhaltiger beeinflussen 
als das Fernsehen. Eine Abwägung positiver und 
negativer Auswirkungen ist jedoch gegenwärtig 
nicht zu leisten. 

Die neuen Kommunikationstechnologien werden 
bisher im Teil „Sozialer Bereich, insbesondere Kin-
der, Familie" (im Gegensatz zu den anderen Ab-
schnitten) ausschließlich unter dem Aspekt der Ver-
mehrung herkömmlicher Programmangebote dis-
kutiert. Nutzungspotentiale und Auswirkungen der 
Interaktivität sind jedoch längerfristig gesehen 
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weitreichender — auch für die Familie und die so-
zialen Beziehungen — als die des Fernsehens, das 
durch die Verbreitung von Videorecordern und 
demnächst der Bildplatte ohnehin Konkurrenz er-
halten wird. 

Das betrifft vor allem die Nutzung für Informa-
tions- und Bildungszwecke, sei es für die Schule 
oder für die Weiterbildung. Breitbandkommunika-
tionssysteme können aber auch unmittelbar soziale 
Relevanz erlangen. So könnte es z. B. möglich sein, 
im Falle eines Krankenhausaufenthaltes kleinerer 
Kinder einen audiovisuellen Kontakt zwischen 
Krankenzimmer und elterlicher Wohnung herzu-
stellen, um so den Kindern zu helfen, die für sie 
sehr belastende Situation besser zu ertragen. Auf 
der anderen Seite wird man sich fragen müssen, ob 
mancher personale Kontakt unterbleibt, der sich 
heute noch herstellt. Z. B. könnten jene Kontakte 
wegfallen, die funktional veranlaßt sind, dann aber 
häufig in Alltagsgespräche („Plaudereien") überge-
hen. Im japanischen Pilotprojekt Hi-Ovis konnten 
allerdings bisher keine Einschränkungen persona-
ler Kontakte festgestellt werden, sondern vielmehr 
das Entstehen neuer sozialer Kontakte. Im Hinblick 
auf das Gesamtdilemma der Medienwirkungsfor-
schung sind solche Ergebnisse jedoch nicht gene-
ralisierbar. 

B) Sozialer Bereich, insbesondere Kinder, 
Familie 1) 

1. Im Zentrum der öffentlichen Diskussion um soziale 
Folgen der neuen luK-Technik stehen Auswirkun-
gen auf die Kinder und die Familie. Die Kommunika-
tion mit Hilfe der neuen Kommunikationstechnolo-
gien kann jedoch Auswirkungen auf das Informa-
tions- und Kommunikationssverhalten und die Per-
sönlichkeitsentwicklung aller Bürger ausüben und 
in der Folge z. B. die Wahrnehmung der Realität, die 
Prägung der Einstellungen und die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung und Lösung von Problemen beein-
flussen. Dadurch können verschiedene menschli-
che Qualitäten beeinflußt werden wie etwa Kreativi-
tät, Intelligenz, Empathie, Bindungsfähigkeit, Solida-
rität und Verantwortungsbereitschaft. 

Kommunikation ist für die Entwicklung des Men-
schen von grundlegender Bedeutung. Sie beeinflußt 
den Prozeß der Persönlichkeitsentfaltung, insbe-
sondere das Lernen der Menschen, nicht nur in der 
Zeit der Kindheit, sondern auch in späteren Le-
bensphasen. Kommunikationsmedien können mit-
helfen, Lernprozesse der einzelnen Bürger in Gang 
zu setzen und zu gestalten sowie auf soziale Grup-
pen und die in ihnen ablaufenden Prozesse des Zu-
sammenlebens einzuwirken. Wichtig für die Art 
und Weise der Medienwirkung sind der soziale 
Kontext der Aufnahme des Medienangebots und 
das Netz sozialer Beziehungen, in denen die Nut-
zung der Medien abläuft. 

1 ) Die im folgenden genannten Quellen werden auf Sei-
te 228 genau bezeichnet. 

In die IuK-Techniken werden Hoffnungen auf eine 
Verbesserung der Kommunikation, der zwischen-
menschlichen Verständigung und der Fähigkeit zur 
Lösung von Problemen gesetzt; es wird aber auch 
befürchtet, daß die möglichen Änderungen zu einer 
Verkümmerung bisheriger menschlicher Fähigkei-
ten und zum Verlust wichtiger kultureller Orientie-
rungen führen können. Solche Folgeneinschätzun-
gen haben spekulativen Charakter — einerlei ob sie 
eher optimistisch oder pessimistisch sind. Diese 
Feststellung beseitigt aber nicht die Notwendigkeit, 
die möglichen Folgen ernst zu nehmen, ihre Be-
rechtigung durch intensivierte Forschung zu über-
prüfen und von vornherein Vorkehrungen auch für 
den Fall vorzusehen, daß die negativen Folgenein-
schätzungen sich letztlich bewahrheiten. 

Die Konzentration der öffentlichen Diskussion auf 
die Folgewirkungen für Kinder und Familie ist da-
durch gerechtfertigt, daß Kinder und Familie unter 
einem besonderen Schutzauftrag auch des Staates 
stehen (vgl. Artikel 6 GG). Aber auch die sonstigen 
Auswirkungen auf den einzelnen und die Gesell-
schaft sind mit Rücksicht auf grundlegende verfas-
sungsrechtliche Prinzipien wie insbesondere das 
Rechts- und Sozialstaatsprinzip und das Demokra-
tieprinzip des Grundgesetzes bei Entscheidungen 
über den Aus- und Umbau des Kommunikationssy-
stems zu berücksichtigen. 

2. Quantitative Daten zur Mediennutzung liegen in 
größerer Zahl vor. Demgegenüber ist der Stand der 
Medienwirkungsforschung in vielen Teilen unbefrie-
digend. Es besteht trotz vieler Einzelstudien nach 
wie vor ein weiterer Forschungsbedarf zur Schlie-
ßung von Wissenslücken. 

Untersuchungen über die zu erwartenden Auswir-
kungen neuer Programmformen und -inhalte (inter-
nationale Programme, Lokalprogramme, Zielgrup-
penprogramme und Bürgerfernsehen) liegen für die 
Bundesrepublik bisher nur in Ansätzen vor. 

Ergebnisse der inländischen, insbesondere der 
amerikanischen Medienforschung lassen sich we-
gen des zum Teil unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Rahmens sowie aufgrund verschiedenartiger 
Entwicklungen der Medienlandschaft nur bedingt 
übertragen. Sie geben jedoch wichtige Hinweise auf 
die Konsequenzen möglicher Gestaltungen, zumal 
in verschiedenen Ländern viele kulturelle, gesell-
schaftliche und rechtliche Gemeinsamkeiten beste-
hen. 

Trotz theoretischer und methodischer Defizite hat 
die Medienwirkungsforschung eine Reihe von An-
haltspunkten und Belege produziert, die — in Ab-
hängigkeit von bestimmten Voraussetzungen — 
unerwünschte Auswirkungen zusätzlicher Fernseh-
angebote auf Kinder und Jugendliche erwarten las-
sen, aber auch auf Erwachsene, soweit diese in 
ihren aktiven sozialen Bezügen eingegrenzt sind. 

Soweit Defizite in der Medienforschung bestehen, 
hat dies theoretische, methodische, aber auch for-
schungspolitische Ursachen. Während zur quantita-
tiven Mediennutzung (Einschaltquote, Reichweiten, 
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etc.) in ausreichendem Maße Daten aus unter-
schiedlichen Quellen (z. B. Teleskopie-Daten, AG. 
Media-Analyse, Allensbacher-Werbeträger-Analy-
se) vorliegen, gibt es vor allem hinsichtlich der Aus-
wirkungen des Fernsehens, aber auch der kumula-
tiven Mediennutzung und deren Zusammenspiel 
mit anderen Faktoren (z. B. Persönlichkeitsstruk-
turen, Lebensgeschichte, Erfahrungshintergrund, 
Kommunikationsstrukturen und soziales Verhalten 
sowie den ökonomischen, beruflichen, sozialen und 
familiären Rahmenbedingungen) weitgehend nur 
Detailstudien. 

Die Schwierigkeiten der Medienwirkungsforschung 
liegen hier insbesondere darin, daß die Medien bzw. 
die Mediennutzung nur im Zusammenspiel mit an-
deren Faktoren Wirkungen auf die kognitiv-emotio-
nale Entwicklung oder die Entstehung von Einstel-
lungen und Wertorientierungen entfalten. Die Ein-
flüsse, z. B. des Fernsehens, können dabei durch an-
dere Faktoren verstärkt, aber auch kompensiert 
werden. Außerdem lassen sich Wirkungen verläß-
lich nur langfristig feststellen. 

Auch bei der Messung der quantitativen Nutzung 
ergeben sich Probleme. Dies sowohl durch den 
Trend, Fernsehen sekundär zu nutzen und durch 
die sich verstärkende Video-Nutzung, als auch 
durch die grundsätzliche methodische Frage, inwie-
weit Einschaltquoten als solche oder im Hinblick 
auf die Aufmerksamkeit bzw. gezielte Nutzung ge-
messen werden sollen. 

Die Urteile gegenüber dem Zustand der Medienwir-
kungsforschung sind kontrovers. Der jüngst vorge-
legte Bericht des US National Institute of Mental 
Health über die Medienwirkungsforschung der letz-
ten zehn Jahre, der eine Auswertung der gesamten 
einschlägigen Literatur vorgenommen hat, zeigt je-
doch, daß es eine Fülle von wichtigen, in vielem 
auch anerkannten Forschungsergebnissen gibt. So 
heißt es in diesem Bericht unter anderem: 

The research findings of the past decade have reaf-
firmed the powerful influence of television on the 
viewers. Almost all the evidence testifies to televi-
sion's role as a formidable educator whose effects 
are both pervasive and cumulative. Television can 
no longer be considered as a casual part of daily life, 
as an electronic toy. Research findings have long 
since destroyed the illusion that television is merely 
innocuous entertainment. While the learning it pro-
vides is mainly incidental rather than direct and 
formal, it is a significant part of the total accultura-
tion process. Furthermore, indications are that 
future technological developments in programming, 
distribution, and television usage will probably in-
crease television's potential influence on the 
viewer. 

(Television an Behavior: Ten Years of Scientific 
Progress and Implications for the Eighties, vol. 1, 
1982, S. 87). 

Es wäre unzulässig, in Anbetracht bestrittener bzw. 
zum Teil noch nicht vorhandener Forschungsbe-
funde zu schließen, Wirkungen des Rundfunks 
seien nicht zu erwarten oder die möglichen Gefähr

-

dungen könnten vernachlässigt werden. Medienpo-
litische Entscheidungen dürfen nicht davon abhän-
gig gemacht werden, daß vorherige Konsense in der 
Wissenschaft erarbeitet worden sind oder daß so-
zialwissenschaftliche Ergebnisse mit naturwissen-
schaftlicher Genauigkeit vorliegen. Würden solche 
Forderungen erhoben, so müßte die Relevanz von 
Forschung nicht nur im Bereich der Medienwir-
kungsforschung, sondern in fast allen Bereichen be-
stritten werden. Der wissenschaftliche Streit und 
dementsprechend die Unsicherheit möglicher Er-
kenntnisse sind in anderen Gebieten, so auch wei-
ten Teilen ökonomischer Forschung, nicht geringer 
als in der Medienwirkungsforschung. Werden durch 
die Wissenschaft (oder auf andere Weise) mögliche 
Gefährdungen aufgewiesen, so können Vorkehrun-
gen im Rahmen des rechtlichen Gestaltungsspiel-
raums schon dann getroffen werden, wenn die Ge-
fährdungen nach dem Stand der Einsichten mit ei-
ner hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
sind. Der Grad der Wahrscheinlichkeit beeinflußt 
die Entscheidung darüber, welche Abwehrmaßnah-
men als erforderlich und verhältnismäßig gelten 
können. Dabei ist auch von Bedeutung, ob eine 
Chance besteht, einmal eingetretene Fehlentwick-
lungen später wieder rückgängig machen zu kön-
nen (vgl. dazu BVerfGE 57, 295, 323). Zum Dilemma 
der Medienforschung allgemein ist im übrigen an-
zumerken, daß sich in ihm ein Grunddilemma fast 
aller empirischer Sozialforschung zeigt. Um exakte 
Meßergebnisse zu bekommen, die dem Standard 
statistischer Methodik entsprechen, geht man ins 
Labor. Man erhält so Aussagen von einer hohen 
inneren Relevanz, d. h., von großer Aussagekraft für 
das gegebene Untersuchungsarrangement. Damit 
wird jedoch die äußere Relevanz, die Geltung der 
Ergebnisse in der sozialen Realität erheblich einge-
schränkt. Die Probleme dieses Vorgehens, das dem 
Forscher Spielraum bietet, die Untersuchungsbe-
dingungen so zu gestalten, daß die Überprüfung sei-
ner Hypothesen möglich wird (Realisationsprinzip), 
sind seit längerem erkannt und analysiert worden 
(vgl. Holzkamp 1972, insb. S. 20 ff.). 

Untersuchungen im sozialen Feld wiederum stehen 
vor den Schwierigkeiten, daß die Untersuchungsbe-
dingungen und -konzepte schwer zu kontrollieren 
sind. Es entsteht bei der angestrebten Berücksichti-
gung von Wechselbeziehungen eine Flut von Daten, 
die es erschwert, sich einen Überblick zu verschaf-
fen und eine Bewertung vorzunehmen (Eibel 1974, 
S. 150). Zudem werden viele Folgeuntersuchungen 
erforderlich, um die große Menge von Einzelaussa-
gen zu stützen (Signifikanzproblem — siehe 01-
wens 1976). Deshalb konnten trotz der Vielzahl an 
Untersuchungen bisher nur „Erkenntnisinseln" an-
gelegt werden, die zudem häufig unzureichend gesi-
chert sind. 

Die vielfältigen Beziehungszusammenhänge, die 
sich ergeben durch Faktoren wie Alter, Persönlich-
keitsstruktur, lebensgeschichtlicher Erfahrungshin-
tergrund, berufliche/soziale/familiäre Rahmenbe-
dingungen, aktuelle Einflüsse, machen es fast un-
möglich, monokausale Wirkungszusammenhänge 
aufzudecken. So werden auch Widersprüche in den 
Ergebnissen angesichts der im Vergleich zu den 
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Naturwissenschaften sehr viel schwierigeren For-
schungsbedingungen im sozialwissenschaftlichen 
Bereich verständlich. 

In der Medienforschung hatte man sich lange Zeit 
überwiegend an dem „Forschungsparadigma" des 
Reiz-Reaktions-Ansatzes orientiert (Haase 1979, 
Seite 798, 804). Seit einiger Zeit hat jedoch ein Um-
denken eingesetzt: „Das Studium der zum damali-
gen Zeitpunkt vorliegenden vornehmlich amerika-
nischen Forschungsergebnisse, insbesondere zum 

Thema ,Mediengewalt`, — in der Mehrzahl mit den 
Methoden des Labor-Experimentes und der Befra-
gung erhoben — legte nahe, nicht mit den gleichen 
Methoden weitere Detailergebnisse zu sammeln" 
(Kellner 1976, S. 298). 

Merten (1982, S. 31) hat die methodologischen 
Trends in der Wirkungsforschung zusammenge-
stellt und gelangt zu folgendem (gekürzt dargestell-
ten) Schema: 

Gegenstand 
Trend 

von zu 

Modell personenzentriertem (psychologischem) situationsbezogenem (sozialem) 
Ansatz Ansatz 

Erklärungsansatz deterministischem monokausalem nicht determiniertem multivariantem 
Stimulus-Response-Schema Schema 

Typ der Wirkung kurzfristig, manifest langfristig, latent 

Forschungsdesign Einmethodenansatz mit starken Mehrmethodenansatz mit geringen 
I  Restriktionen (Laborexperiment) Restriktionen (Feldansatz) 

Zugleich wird neuerdings das psychologische Theo-
riefundament erweitert: durch das Nutzen-Gratifi-
kations-Modell, durch die kognitive Entwicklungs-
psychologie nach Piaget (Haase 1979, S. 804) und 
durch kommunikationstheoretische bzw. linguisti-
sche Konzepte. Eine angemessene Berücksichti-
gung psychoanalytischer Erkenntnisse (z. B. über 
unbewußte Vorgänge und Triebkonflikte) zeichnet 
sich bisher allerdings nicht ab. Diese Verlagerung 
von Fragestellungen und Konzepten wird an den 
derzeitigen Forschungsplanungen erkennbar, wie 
sie u. a. von Sturm (1980 b) vorgelegt werden. 

Angesichts der vorangestellten Probleme einer em-
pirischen Sozialforschung läßt sich jetzt schon ab-
sehen, daß es nicht leicht sein wird, generalisier-
bare Antworten auf die gestellten Fragen zu erhal-
ten. Das schmälert jedoch nicht Wert und Notwen-
digkeit einer Medienwirkungsforschung. Ange-
sichts der großen Bedeutung des Fernsehens inner-
halb der Informationslandschaft und des gesamten 
Kulturraums ist eine Risiko-Abklärung unverzicht-
bar. 

Wenn Entscheidungen zu treffen sind, ist ein — 
wenn auch unbefriedigender — Forschungsstand 
allemal besser als „Erkenntnisse" auf der Basis per-
sönlicher Vermutungen. 

Die Notwendigkeit, Forschungsdefizite abzubauen, 
wird von nahezu allen gesellschaftlichen Gruppen 
anerkannt. Im Hinblick auf die Forschungserfor-
dernisse werden jedoch unterschiedliche Akzente 
gesetzt. 

Auf der einen Seite werden Forschungsdefizite der 
Medienwirkungen auf das soziale Verhalten und 
die Entwicklung der Kommunikationsstrukturen 
erkannt (vgl. Stellungnahmen der Sachverständi-
gen Kubicek (Seite 10/24 ff.), Kiefer (Seite 10/97), 
Löscher (Seite 10/104), Furian (Seite 10/104 ff.), Bar

-

sig (Seite 10/125), Scheuch (Seite 10/127) im Proto-
koll der öffentlichen Anhörung). 

Auf der anderen Seite wird bemängelt, „daß sich die 
Sozialforschung vor allem auf die möglichen negati-
ven Wirkungen des Fernsehens konzentriert, mögli-
che positive dagegen weitgehend ignoriert hat" 
(Brown 1977, Seite 628). 

Die Polarität dieser Interessenlagen ist verträglich 
mit der gesicherten Erkenntnis, daß ein und das 
gleiche Medium, je nach Einfluß anderer beteiligter 
Faktoren, unterschiedliche, j a entgegengesetzte 
Wirkungen haben kann (vgl. Salomon 1976). Unter-
schiedliche Wirkungen werden sich also zwangsläu-
fig aufgrund verschiedenartiger Bedingungen her-
stellen. 

„Positive" Wirkungen sind gesellschaftlich allge-
mein erwünscht. „Negative" Wirkungen sind allge-
mein unerwünscht. Es ist daher sinnvoll, eventuel-
len negativen Wirkungen besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, um entsprechende zukünftige For-
schungsschwerpunkte bilden zu können. Dazu läßt 
sich sowohl an ausländische Erfahrungen und For-
schungsergebnisse als auch an inländische Unter-
suchungen anknüpfen. 

Auch wenn unterschiedliche kulturelle, medien-
rechtliche und gesellschaftliche Bedingungen zwi-
schen der Bundesrepublik und dem Ausland Vor-
sicht bei einer unmittelbaren Übertragung von Er-
gebnissen der Medienwirkungsforschung oder von 
Erfahrungen aus dem Ausland auf die Bundesrepu-
blik nahelegen, gibt es doch viele kulturelle, gesell-
schaftliche und rechtliche Gemeinsamkeiten. Den 
vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen 
können im übrigen häufig hinreichende Anhalts-
punkte entnommen werden, ob die gewonnenen Da-
ten und Einsichten vornehmlich auf Faktoren beru-
hen, die in der Bundesrepublik nicht gegeben sind, 
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oder ob eine Verallgemeinerungsfähigkeit — jeden-
falls  in zurückhaltender Weise — besteht. Von Be-
deutung ist im übrigen, daß die grundsätzlich ge-
meinsame technische Entwicklung und ihre An-
wendung im Ausland ungeachtet nationaler Beson-
derheiten zu einer Fülle von Gemeinsamkeiten der 
Probleme führt. 

Die vielfältigen Gemeinsamkeiten belegt unter an-
derem der Erfahrungsaustausch, den Medien- und 
Bildungsexperten aus den USA, Kanada, der 
Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Großbritan-
nien und Belgien im Rahmen des „5. Marler Fern-
sehforums" zum Thema „Neue Medientechnologien 
und Bildung — internationale Erfahrungen" durch-
führten. 

Über den Zusammenhang von Fernsehkonsum und 
Kinder/Familie sowie die Auswirkungen des Fern-
sehens auf das gesellschaftliche Zusammenleben 
insgesamt liegen eine Reihe von Untersuchungen 
vor. Neben den erwähnten Originalquellen sind be-
sonders die Ergebnisse zu nennen, die die Exper-
tenkommission „Neue Medien" (EKM Baden-Würt-
temberg) umfassend und wissenschaftlich qualifi-
ziert aufgearbeitet hat. 

Zusammengefaßt führen diese Forschungsarbeiten 
zu dem Ergebnis, daß von zusätzlichen Fernsehan-
geboten für Kinder und Familien eher mehr Be- als 
Entlastungen zu erwarten sind (vgl. dazu die folgen-
den Feststellungen und Erläuterungen). 

Forschungslücken gibt es insbesondere auch hin-
sichtlich der eher positiv eingeschätzten spezifi-
schen Möglichkeiten und Auswirkungen neuer Pro-
grammformen und -inhalte, wie z. B. internationale 
Programme, Lokal- und Zielgruppenprogramme 
und Bürgerfernsehen. Es gibt Hinweise darauf, daß 
z. B. für den Erfolg des Bürgerfernsehens von Be-
deutung ist, ob ein Rückkanal vorgesehen ist. Die 
wenigen entsprechenden Projekte, die in den USA 
durchgeführt wurden, zeigen übereinstimmend, daß 
für das Ziel einer besseren Kommunikation in den 
Bereichen Bildung, Bürgerbeteiligung und Sozialar-
beit zwar die Technik des Rückkanals wichtig ist, 
aber auch die organisatorischen, sozialen und insti-
tutionellen Faktoren (z. B. Nachbarschaftskommu-
nikationszentren) eine wesentliche Rolle spielen. 

Anzunehmen ist ferner, daß eventuelle Bildungs-
programme, Rückkanäle, offene Kanäle und ziel-
gruppenspezifische Programmangebote und Dien-
ste durchaus sinnvoll zum Einsatz kommen und 
auch auf Interesse stoßen könnten. Ob dies jedoch 
auf ein breites politisches oder soziales Engage-
ment, einen Abbau der Wissenskluft zwischen den 
sozialen Schichten oder gar auf soziale Integration 
hinauslaufen wird, ist nicht sicher abzuschätzen. 
Ebenfalls zu erwarten ist, daß die Möglichkeiten 
des offenen Kanals (darauf weisen ebenfalls Erfah-
rungen aus dem Ausland hin) in überwiegendem 
Maße von Menschen in Anspruch genommen wer-
den, die sich auch sonst artikulieren können. Es ist 
eine Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung zu den Kabelpilotprojekten, diesen und wei-
teren Fragen nachzugehen. 

Hinsichtlich neuer IuK-Techniken ist in der Bun-
desrepublik Deutschland derzeit folgender For-
schungsstand gegeben. Die Begleitforschung zu den 
Bildschirmtextversuchen (Btx) in Düsseldorf/Neuss 
und Berlin steht kurz vor dem Abschluß. Zwischen-
ergebnisse liegen bereits vor. Mit dem Abschlußbe-
richt ist zum Frühjahr 1983 zu rechnen. 

3. Feststellbar ist, daß Mediennutzung, speziell Fern-
sehnutzung, psychische Wirkungen hat und indivi-
duelles sowie Gruppen-Verhalten — z. B. in der 
Freizeit, in den Familien — beeinflußt. So kann an-
genommen werden, daß das Fernsehen u. U. 
Trends im Familienleben verstärkt. 

Als gesichert gilt, daß das Fernsehen das Verhältnis 
zu politischen Ereignissen und die individuelle Rea-
litätseinschätzung verändern kann. 

Eine Wirkung charakterisiert in erster Linie die 
Funktionsweise eines bestimmten Mediums und ist 
deshalb erst einmal neutral. Eine Wirkung kann 
dabei sowohl von einem bestimmten Stimulus (In-
halt) ausgehen, aber sich auch aus der Tätigkeit der 
Mediennutzung selbst ergeben. Ferner sind zwei 
Wirkungsebenen zu unterscheiden. 

— die makroskopische Ebene: 
Wirkungen auf Staat und Gesellschaft etc. (vgl. 
u. a. Feststellungen und Erläuterungen zum 
Thema „Gesellschaftliche Integration und politi-
sche Willensbildung") 

— die mikroskopische Ebene: 
Veränderungen beim einzelnen (Meinungs-, Ein-
stellungs-, Handlungsänderungen) sowie bei den 
kleinen sozialen Gruppen (z. B. Familie). 

Hier stehen insbesondere die Wirkungen der Me-
diennutzung auf der mikroskopischen Ebene im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Es lassen sich vor al-
lem 3 Wirkungsdimensionen unterscheiden: 

a) Kognitive Medienwirkungen (Verstehen/Ler-
nen) 

b) Emotionale Medienwirkungen (Gefühle/Befin-
den) 

c) Soziale Medienwirkungen (zwischenmenschli-
che Beziehungen). 

a) Kognitive Medienwirkungen 

Die Möglichkeit, aus dem Medienangebot zu lernen, 
ist unbestritten. Der Lerneffekt ist dabei je nach 
intellektuellem Entwicklungsstand des Rezipienten 
unterschiedlich. So wie jedes Kind oder jeder Er-
wachsene Informationen je nach seinem Vorver-
ständnis wahrnimmt, auswählt und versteht, so 
greift er auch aus dem Medienangebot das heraus, 
was seinen kognitiven Kompetenzen entspricht, 
d. h., das, was und wie er es versteht. 

Dieser Zusammenhang ist für das gesamte Medien

-

angebot von Bedeutung. Er gilt ganz besonders aber 
für das Fernsehen, da dieses Medium durch seine 
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Bewegtbild-Abfolge und seine formalisierten Dar-
stellungsmuster dem Befund entspricht, daß Men-
schen in Personalisierungen und Vereinfachungen 
begreifen und denken (müssen). Gerade wenn die 
kognitive Vertrautheit mit realen Sachverhalten ge-
ring ist, und dies gilt breiter als nur für Kinder, 
Jugendliche, ältere Menschen und sozial Isolierte, 
dann wirken solche Standardisierungen ordnend 
und vereinfachend. 

Bei vergrößertem Programmangebot kann der Nei-
gung, Neuem und Unbekanntem auszuweichen, 
noch leichter entsprochen werden. 

Dadurch könnte eine Entwicklung, die verkürzt ge-
faßt mit der These „die Informationsarmen werden 
ärmer, die Informationsreichen reicher" beschrie-
ben werden kann, gestützt werden. Ob für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit von 
gegenläufigen Verhaltensänderungen in der Me-
diennutzung besteht, wäre empirisch zu prüfen. 

b) Emotionale Medienwirkungen 

Das eigentlich Medienspezifische sind die emotio-
nalen Eindrücke. Untersuchungen haben ergeben: 
auch wenn Inhalte von Fernsehsendungen längst 
vergessen sind, bleiben emotionale Erinnerungen 
bestehen. Die mit der Sendung verbundenen Ge-
fühle bleiben erhalten. Ein Befund, der insbeson-
dere im Hinblick auf Kinder bedeutsam ist. 

Aufsehen erregte deshalb eine US-amerikanische 
Untersuchung an 3 000 Kindern zwischen drei bis 
fünf Jahren, wonach bei 44 v. H. das Fernsehen „be-
liebter" ist als der Vater, bei 20 v. H. auch „beliebter" 
als die Mutter. 

Kinder haben häufig Alpträume, da sie das Gese-
hene nicht vollständig von der Wirklichkeit zu tren-
nen vermögen und einem entsprechenden psychi-
schen Verarbeitungsdruck unterliegen. 

Langes Fernsehen führt zu einer Verkürzung des 
notwendigen Schlafes und zu einer geringeren 
Schlaftiefe, was zwangsläufig Müdigkeit am näch-
sten Morgen und, auf die Mitarbeit im Unterricht 
bezogen, Unaufmerksamkeit nach sich zieht (Nier-
mann, Katholische Bildung, Mai 1977). Strittig ist, 
ob übermäßiger Fernsehkonsum bereits die Bereit-
schaft zum aggressiven Verhalten fördert. 

c) Soziale Medienwirkungen 

Das Ausmaß des Fernsehkonsums korrespondiert 
bei Kindern und Jugendlichen nach allen Erkennt-
nissen mit den Sozialdaten der Familie: ihrem Bil-
dungsniveau, Belastungen am Arbeitsplatz, dem Er-
ziehungsverhalten der Eltern, den Fernsehgewohn-
heiten der Eltern usw. Die Untersuchungen bele-
gen, daß die negativen Folgen verstärkten Fernseh-
konsums vor allen Dingen die Kinder aus den sozio-
ökonomisch schwächeren Schichten treffen. Diese 
Kinder sehen am meisten fern und konzentrieren 
sich dabei auf das Unterhaltungsangebot des Fern-
sehens. 

Aus unterschiedlichen empirischen Daten wird die 
These abgeleitet, wonach durch die elektronischen 
Medien eine bereits latent vorhandene Wissens-
kluft wesentlich ausgeweitet wird. Damit ist ge-
meint, daß durch die Gesamtheit des Medienange-
botes und seine kumulierenden Effekte Unter-
schiede der allgemeinen Bildung zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen vergrößert wer-
den können. 

Ferner setzt sich die Medienwirkungsforschung 
bisher vor allem mit den folgenden Fragen ausein-
ander: 

— Wirkungen von Gewaltdarstellungen auf die Be-
reitschaft zu aggressivem Verhalten 

— Wirkungen des Umfangs des Fernsehkonsums 
auf Sozialverhalten und Bedingungen der fami-
lialen Sozialisation 

— Wirkungen des Fernsehens auf psychische Cha-
rakteristika: Kreativität, Aktivität, Konzentra-
tion, Realitätswahrnehmung 

Daß es solche Wirkungen gibt, steht außer Frage. Es 
lassen sich jedoch keine eindeutigen, beliebig wie-
derholbaren Ursache-Wirkungszusammenhänge 
herstellen. So gibt es zur Erklärung der Wirkungen 
von Gewaltdarstellungen vier verschiedene Hypo-
thesen: 

— Stimulierungsthese: Gewaltdarstellungen för-
dern Aggressivität 

— Inhibitionsthese: Gewaltdarstellungen hemmen 
aggressives Verhalten 

— Habitualisierungsthese: Gewaltdarstellungen ge-
wöhnen an Aggressivität und vermindern die 
Widerstandsbereitschaft 

— Katharsisthese: Gewaltdarstellungen führen ag-
gressive Spannungen ab und machen frei für 
sozial angemessenes Verhalten 

Diese Thesen sind allerdings unterschiedlich gut 
belegt. Während es zur Stimulierungsthese eine 
Vielzahl von Untersuchungen gibt (vgl. Kunczik 
1980 und zuletzt edp/Kirche und Rundfunk Nr. 42/ 
43 vom 5. Juni 1982 — „Unmerklich konditioniert"), 
existieren etwa zur Katharsisthese nur wenige Un-
tersuchungen, die als Beleg angeführt werden kön-
nen (z. B. Bettelheim 1977, S. 117). Von den gesell-
schaftlichen und politischen Gruppen wird dieser 
Forschungsstand unterschiedlich interpretiert. 

Einerseits wird u. a. aufgrund solcher Ergebnisse 
ein Schutz vor möglichen Gefährdungen durch das 
Fernsehen gefordert. Andererseits werden diese Er-
gebnisse mit dem Hinweis auf die unzureichende 
Forschungslage in Frage gestellt. 

Demgegenüber wird aber auch darauf hingewiesen, 
daß es Untersuchungen gibt, denen man eine Ver-
harmlosung von Gewaltdarstellungen im Fernse-
hen vorwerfen kann. 

Zur möglichen Verstärkung von sozialen Verhal-
tensmustern im Familienleben durch das Fernse-
hen werden unterschiedliche Akzente gesetzt: 
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— Fernsehen kann für Ausweichbestrebungen von 
Familienmitgliedern untereinander benutzt wer-
den, in einer ohnehin labilen Familiensituation 
gemeinsame Erlebnisse vermindern oder ver-
hindern und damit Auflösungstendenzen ver-
stärken 

— Umgekehrt kann das Fernsehen in einer ge-
spannten Familiensituation zumindest partiell 
zu einem neutralen Gesprächsgegenstand wer-
den, die konfliktbereite Aufmerksamkeit der Fa-
milienmitglieder voneinander ablenken und so 
labile Situationen überbrücken helfen 

— Ekzessives Fernsehen wird vor allem zu Span-
nungen führen, wenn die Familienmitglieder, 
insbesondere die Ehepartner, dieses Freizeitver-
halten nicht in gleichem Maße teilen, vielleicht 
sogar ausgeprägte andere Interessen vertreten. 

— Dagegen kann die Beziehungsstruktur gestützt 
werden, wenn es sich um ein gemeinsames In-
teresse handelt, und Fernsehen als gemeinsa-
mes Erleben fungiert. Dies kann sich allerdings 
auf einem niedrigen Kommunikationsniveau ab-
spielen. So stellt Kellner fest: „Mit steigendem 
Fernsehkonsum nimmt die Interaktionsqualität 
in den Familien ab" (1977, S. 642) 

Zur Wirkung auf die individuelle Realitätseinschät-
zung gibt es unterschiedliche Standpunkte: 

Zum einen wird zwar anerkannt, daß eine medien-
vermittelte Realität (Sekundärerfahrung) nie iden-
tisch sein kann mit der Realität des tatsächlichen 
Ereignisses (Primärerfahrung). Es wird jedoch ar-
gumentiert, daß „verzerrte Realitätseinschätzung 
und Orientierungsverluste durch Fernsehkonsum 
nicht eindeutig nachgewiesen werden" konnten und 
insbesondere bei den „Neuen Medien" nicht zu er-
warten sind. Zugleich wird betont, daß das Fernse-
hen wichtige Teile unserer Gesellschaft humani-
siert, indem es Einblick in gesellschaftliche und po-
litische Strukturen gewährt, die der Primärerfah-
rung nicht mehr zugänglich sind. 

Die von den Medien angebotene stellvertretende 
Erfahrung wirkt bei den Menschen verstärkt, deren 
reale Lebensumstände anomische Verhaltensten-
denzen fördern. Hier wird Mediennutzung zu einer 
Art „emotional hitchhiking on the affairs of others, 
real or fictional" (Klapp, 1982) — und wirkt sich 
unter anderem verzerrend aus auf das Realitätsver-
ständnis von Kindern und Menschen, die als „Viel-
seher" einzuschätzen sind. 

Zum anderen wird die Gefahr verzerrter bzw. fal-
scher Realitätseinschätzung als gegeben angese-
hen, durch die formale Angebotsweise des Fern-
sehens selbst, die die Entwicklung zum „Augen-
blicksmenschen" fördert und damit Eigenschaften 
entgegenwirkt, die für die nur langfristig zu lösen-
den Probleme in unserer Gesellschaft notwendig 
sind: Frustrationstoleranz, Beharrlichkeit etc. 

In den USA wurden in Untersuchungen, die sich 
bereits über längere Zeiträume erstrecken, Unter-
schiede in der Realitätseinschätzung zwischen Viel-
sehern und Wenigsehern des Fernsehens festge

-

stellt. Teilweise gehen diese Unterschiede einher 
mit Unterschieden nach Altersgruppen. Realitäts-
verzerrungen sind bei unter 30jährigen häufiger 
festgestellt worden, und diese bilden die erste Gene-
ration, die von Kindheit an mit dem Fernsehen auf-
gewachsen ist. Der Befund einer veränderten Reali-
tätseinschätzung deckt sich mit einer amerikani-
schen Untersuchung, wonach Vielseher eher kon-
ventionellen Stereotypen unterworfen und phanta-
sieärmer sind. 

Es ist unentscheidbar, ob durch die „Neuen Medien" 
bzw. Kommunikationsangebote eher eine Verstär-
kung oder eine Abschwächung dieses Trends zu er-
warten ist. 

Es ist sicher, daß sich die Zugriffsmöglichkeiten auf 
die unterschiedlichen Medienangebote in jeder 
Hinsicht (Angebotserweiterung, individuelle Ver-
fügbarkeit) erheblich erhöhen, ohne daß sich die 
Voraussetzungen für begründete Auswahlentschei-
dungen bei den Menschen verbessert haben. Es 
zeichnet sich die Situation ab: Mehr Wissen, aber 
weniger Sinnverstehen. Die Schere zwischen Infor-
mationsgeschwindigkeit und Sinnbildung, deuten-
dem Verstehen, wird sich in Zukunft noch weiter 
öffnen. 

4. Zwischen der Mediennutzung und der Art und In-
tensität interpersonaler Kontakte, insbesondere in 
den Familien, besteht ein Zusammenhang. Die For-
schungsergebnisse und die Diskussionen um mög-
liche soziale Konsequenzen sind kontrovers. 

Die verschiedenen Positionen sind: 

— Fernsehen beansprucht das Freizeitbudget, 
führt zu passiven, konsumtiven Haltungen, iso-
liert in der Zeit des Fernsehens die Familien-
mitglieder voneinander und blockiert in dieser 
Zeit andere, kommunikative sowie sozial orien-
tierte Aktivitäten. Darüber hinaus wird die Ver-
haltensorientierung auch in der fernsehfreien 
Zeit durch die Wahrnehmungs- und Verhaltens-
muster beim Fernsehen geformt. So wird insge-
samt die Tendenz gefördert, den mit einem akti-
ven gesellschaftlichen Engagement verbunde-
nen Anstrengungen auszuweichen und sich pas-
siv vor den unterhaltenden Fernseher zu setzen 
— sprachlos in der Familie und nach außen. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Darstellun-
gen von Renckstorf (1980, S. 65/66) und Noelle

-

Neumann (1980, S. 30) sowie auf entsprechende 
Untersuchungen (u. a. von H. Kellner) verwie-
sen. 

— Fernsehen ist angesichts auseinanderlaufender 
Tagesaktivitäten der Familienmitglieder ein 
Treffpunkt. Es schafft eine gemeinsame Wahr-
nehmungsbasis und bietet so Kommunikations-
möglichkeiten. Das gilt auch für die Situation 
am Arbeitsplatz: in einer pluralistischen, viel-
fach geschichteten und gegliederten Gesell-
schaft ist angesichts unterschiedlicher Lebenssi-
tuationen das Fernsehangebot oft die einzige ge-
meinsame Erfahrung, die Arbeitskollegen au- 
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ßerhalb des Berufslebens noch miteinander tei-
len. Das Fernsehprogramm bietet so Anlaß für 
eine regionen-, schichten- und qualifikations-
übergreifende Verständigung. Zugunsten dieser 
Einschätzung wird mit dem Hinweis auf die En-
quete-Stellungnahme von Noelle-Neumann und 
auf die Teichert-Studie argumentiert. 

— Eine größere Programmvielfalt könnte diese 
„gesprächsstiftende" Wirkung des Fernsehens 
mindern, weil eine Differenzierung der Pro-
grammnutzung zu erwarten ist. 
Diese Überlegung gilt zunächst für die sozialen 
Außenbeziehungen. Innerhalb der Familie könn-
ten solche Differenzierungstendenzen zum Tra-
gen kommen, wenn mehrere Fernsehgeräte vor-
handen sind und verstärkt Videoprogramme ge-
nutzt werden. Es bleibt allerdings zu fragen, ob 
die regelmäßige Absonderung eines oder mehre-
rer Familienmitglieder vom gemeinsamen Frei-
zeit/Fernseherleben weniger auf eine Pro-
grammvielfalt als vielmehr auf den — wie auch 
immer begründeten — Wunsch nach einer ei-
genständigen Freizeitgestaltung zurückzufüh-
ren ist. 

— Regelmäßiges, auch längeres Fernsehen kann 
Ausdruck einer hohen Informationsbereitschaft 
sein und in Beziehung zum sonstigen — als posi-
tiv zu bewertenden - Informations- und Kom-
munikationsverhalten stehen. Erst durch die 
Analyse des gesamten Sozialverhaltens und des 
Umfeldes eines Menschen wird die Bewertung 
seiner Medien- (Fernseh-)nutzung möglich. Es 
wäre zu prüfen, ob eine ausgebaute Telekommu-
nikation die Kommunikations- und Informa-
tionsnutzung zu erweitern vermag, ohne die per-
sönliche Kommunikation einzuengen. 
Zwar ist unwahrscheinlich, daß das Fernsehen 
als solches eine harmonische Familiensituation 
beeinträchtigen könnte, allerdings verbessert es 
auch keine belastete Familiensituation, sondern 
wirkt dort eher verschärfend. Es bietet neben 
anderen Aktivitäten eine Möglichkeit, anste-
hende Probleme nicht anzugehen, sondern 
durch Fernsehkonsum zu verdrängen und damit 
Problemlösungen auszuweichen. 

5. Die Mediennutzung von Kindern hängt vom Freizeit-
verhalten in der Familie ab. Besonders das Ausmaß 
der Fernsehnutzung bei Kindern wird von den Fern-
sehgewohnheiten der Eltern und den Zugangsrege-
lungen bestimmt. 

Kinder entwickeln schon frühzeitig feste Fernseh-
gewohnheiten. Etwa vom 6. Lebensjahr an gleichen 
sie sich in ihrem Fernsehverhalten den Erwachse-
nen an. Damit geht eine hohe Sehbeteiligung an 
den Abendprogrammen einher, entsprechend dem 
Freizeitverhalten der Eltern. Die Feststellung, daß 
Kinder aus Unterschichtfamilien insgesamt mehr 
fernsehen als Kinder aus Mittelschichtfamilien kor-
reliert mit der These von der „Fernsehfeindlichkeit" 
der (oberen) Mittelschicht, wobei die Ablehnung des 
Mediums allerdings eingebettet ist in die allgemei

-

nen Lebensbedingungen und -gewohnheiten (vgl. 
EKM II. S. 145). 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf an-
dere Freizeitgewohnheiten zu verweisen (Sport, 
Vereinsleben, kulturelle Aktivitäten). Man wird da-
her meist von Mischformen der Freizeitgestaltung 
ausgehen können, in denen sich aktive und passive 
Betätigungen ergänzen. 

Das gilt insbesondere für Kinder. Sofern Alternati-
ven vorhanden und auch gut zugänglich sind, nut-
zen Kinder aktive und passive (konsumtive) Frei-
zeitgestaltungsangebote oft mehrfach wechselnd im 
Laufe eines Tages. Es sind auch Phasen über Tage 
oder Wochen beobachtbar, in denen ausgeprägte 
Vorlieben entwickelt werden, die dann in einer an-
schließenden Phase (unter dem Aspekt aktiv/pas-
siv) ins Gegenteil umschlagen können. 

Bei einem — aus welchen Gründen auch immer — 
auftretenden ständigen Vielsehen (übermäßiges 
Fernsehen) wird diese Balance von aktiven und 
passiven Freizeitgestaltungen aufgehoben. 

Die entscheidende Frage ist: Was ist als übermäßi-
ges Fernsehen zu bewerten? Wie kann man ein 
„krankhaftes" Vielsehen bestimmen, das von keiner 
Seite als wünschenswert betrachtet wird? 

Die verwendeten Daten über die Fernsehnutzung 
sind nicht einheitlich. So wird einerseits bei den 3-
bis 5jährigen eine durchschnittliche tägliche Seh-
dauer von 45 bis 60 Minuten festgestellt. Dem ste-
hen für die 3- bis 7jährigen Angaben von 40 bis 
45 Minuten gegenüber. Auf der einen Seite wird für 
Kinder und Jugendliche insgesamt als höchster 
Durchschnittswert 90 Minuten, auf der anderen 
Seite 80 Minuten genannt. Die Differenzen sind je-
doch nicht so erheblich, als daß sich daraus bereits 
unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Ge-
fährdung durch Vielsehen ableiten lassen (vgl. dazu 
auch die im EKM-Abschlußbericht, S. 105 ff. ge-
nannten Daten und Ergebnisse). 

Die unterschiedliche Bewertung in dieser Frage 
wird vielmehr eingeleitet durch eine grundsätzlich 
unterschiedliche Haltung gegenüber dem Fernse-
hen: 

Auf der einen Seite wird Fernsehen ins Verhältnis 
gesetzt zu anderen Freizeittätigkeiten. Mit anstei-
gender Fernsehdauer wird in dieser Sicht Zug um 
Zug eine Ablösung von Aktivität durch Passivität 
konstatiert. Diese Tendenz wird als negativ be-
wertet. 

Auf der anderen Seite wird der Anspruch des ein-
zelnen betont, über die Gestaltung seiner Freizeit 
als „mündiger Bürger" selbst zu bestimmen. Diese 
Freiheit kann auch zum Mißbrauch führen. Man 
befürwortet deshalb medienpädagogische Präven-
tion, um derartige Gefährdungen so weit wie mög-
lich zu verhindern. Die Gefahr wird jedoch als ge-
ring eingeschätzt: „Der Totalseher bleibt ... auch in 
Zukunft die Ausnahme". In einer Art „Güterabwä-
gung" wird deshalb das Interesse der Wahlfreiheit 
zur Entspannung für viele höher geschätzt als die 
Gefährdung einzelner. 
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Dem wird entgegengehalten, daß es eben nicht nur 
einzelne sind, sondern daß — nimmt man zwei 
Stunden als Grenze — ca. 15 v. H. der Kinder zwi-
schen drei und vier Jahren, 21 v. H. der Kinder zwi-
schen fünf und sieben Jahren und 37 v. H. der Kin-
der zwischen acht und neun Jahren als Vielseher zu 
bezeichnen sind. Im übrigen passe das Argument 
der Mündigkeit nicht oder nur begrenzt auf Kinder 
und Jugendliche. Auch wird ausgeführt, die Medien-
pädagogik habe nur begrenzte Möglichkeiten zur 
Abwehr möglicher Gefährdungen. 

Probleme erwachsen insbesondere für die Vielse-
her-Kinder der sozial eher benachteiligten Grup-
pen, d. h., für die Kinder, die die geringsten Verhal-
tensanleitungen beim Fernsehen durch ihre Eltern 
erfahren und auch die geringsten Freizeitalternati-
ven (z. B. Leseanstöße) haben. 

6. Untersuchungen im Ausland wiesen darauf hin, daß 
bei einer Ausweitung der elektronischen Massen-
medien auch in der Bundesrepublik Probleme 
durch Vielfernsehen bzw. nicht-selektives Fernse-
hen entstehen können. Eine besondere Problem-
gruppe sind Kinder und Jugendliche, die eines ent-
sprechenden Schutzes vor eindeutig nachgewiese-
nen Gefährdungen durch zuviel Fernsehen bedür-
fen. Solche negativen Folgen können sein: 

— Lähmung der Eigeninitiative 

— Einschränkung persönlicher Kontakte 

— Gestörte Kreativitäts- und Phantasieentfaltung 

— Störung der Persönlichkeit und der Persönlich-
keitsentwicklung 

— Veränderte Realitätseinschätzung 

Zwar liegen auch Untersuchungsergebnisse vor, 
wonach das Fernsehen, vor allem für Kinder aus 
anregungsschwachen Familien, positive Impulse 
vermitteln kann; allerdings läßt sich z. B. soziales 
Lernen durch Fernsehen nicht nachweisen. 

a) Daß — wie vom Radio oder den Printmedien — 
auch vom Fernsehen positive Impulse ausgehen 
und Anregungen vermittelt werden, ist unbe-
streitbar: z. B. gezielte Bildungsprogramme oder 
kindgemäße Fernsehsendungen wie „Sesam-
straße" oder „Rappelkiste". Allerdings ist hier 
nach dem Alter der Kinder, ihrem Entwick-
lungsstand, ihrem familiären Umfeld usw. zu dif-
ferenzieren: Was ein fünfjähriges Kind noch 
nicht versteht, stellt für ein älteres Kind häufig 
kein Problem dar. Kinder, etwa im Alter zwi-
schen drei und acht Jahren, verstehen am ehe-
sten einfache Wenn-Dann-Geschichten (ein 
Grund, warum die Werbung bei ihnen so beliebt 
ist), ältere Kinder können kompliziertere Sach-
verhalte aufnehmen und verarbeiten. Produktiv 
kann eine Fernsehsendung für Kinder daher 
nur wirken, wenn sie ihrem jeweiligen Entwick-
lungsstand entspricht. 

b) Probleme entstehen insbesondere dann, wenn 
ein Kind nicht in die Lage versetzt wird, selektiv 
und angemessen von dem Fernsehprogramm 

Gebrauch zu machen, sondern sich undifferen-
ziert die jeweilige Programmabfolge im Laufe 
eines Tages anschaut. Besondere Probleme er-
geben sich für die sogenannten Vielseher. 
In den USA gilt als Vielseher, wer mehr als vier 
Stunden täglich fernsieht. In der Bundesrepu-
blik Deutschland gilt ein Kind bereits dann als 
Vielseher, wenn es nach eigenen Angaben täg-
lich oder fast täglich mindestens zwei Stunden 
vor dem Fernsehgerät verbringt. 
1976 waren dies 15 v. H. der Kinder zwischen 
drei und vier Jahren, 21 v. H. der Kinder zwi-
schen fünf und sieben Jahren und 37 v. H. der 
Kinder zwischen acht und neun Jahren. Aller-
dings weist eine Untersuchung der Forschungs-
gruppe Kammerer aus dem Sommer 1982 darauf 
hin, daß ca. 80 v. H. der drei- bis 13jährigen Kin-
der das Fernsehgerät täglich durchschnittlich 45 
bis 90 Minuten benutzen und ca. 60 bis 70 v. H. 
der 14- bis 19jährigen durchschnittlich 75 bis 
90 Minuten. Betrachtet man die Durchschnitts-
werte von bis zu anderhalb Stunden pro Tag, so 
erscheint plausibel, daß sich der hohe Prozent-
satz, der 1976 ermittelt wurde, heute noch erhöht 
hat. 
Aus der Übersicht auf der nächsten Seite (For-
schungsgruppe Kammerer) ergibt sich: an erster 
Stelle in der Mediennutzung der Kinder stehen 
die Bildmedien, gefolgt von den auditiven Me-
dien, an letzter Stelle die Printmedien. D. h., Me-
dien, die aufgrund der vorgegebenen Bildfolge 
Kinder am wenigsten zur Phantasie anregen, 
sind zur gleichen Zeit die Medien, die von Kin-
dern am meisten genutzt werden. Erschwerend 
tritt hinzu, daß besonders Kinder und Jugendli-
che aus unteren sozialen Schichten häufiger und 
intensiver fernsehen, sich bei ihnen also die Be-
einflussungsmöglichkeiten des Fernsehens noch 
verstärken. 

c) Als ein weithin anerkanntes Forschungsergeb-
nis kann — insbesondere aufgrund von Untersu-
chungen in den USA — gelten, daß Vielseher 
ängstlicher sind als Wenigseher und ein Bild 
vom alltäglichen Leben haben, das mehr mit der 
vom Fernsehen vermittelten Realität überein-
stimmt als mit der tatsächlichen. 
Die in der Wissenschaft noch ungeklärte Frage, 
ob ängstliche Kinder viel fernsehen oder ob das 
viele Fernsehen die Kinder ängstlich macht, 
kann in diesem Zusammenhang vernachlässigt 
werden: das viele Fernsehen verstärkt in jedem 
Fall die entsprechenden Symptome und schafft 
keine Abhilfe, ob es sie nun hervorgerufen hat 
oder nicht. 
An weiteren Forschungsergebnissen ist zu be-
achten: 
— Mehr Fernsehen bedeutet — und zwar einer-

lei, was angeboten wird — zwangsläufig we-
niger eigene Aktivität. Ein Kind, das vor dem 
Bildschirm sitzt, spielt nicht, bewegt sich we-
nig, spricht nicht mit anderen, vollzieht nur 
nach und tut nichts selbst. 

— Bei mehr und verlängerten Programmange-
boten ist das Ausweichverhalten gegenüber 
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Übersicht 

Gesamtmediennutzung nach ausgewählten Kriterien 

Reichweite 
(in v. H. im Durchschnitt 

Medium pro Tag) Altersgruppen- Schicht- bzw. 
Zeitdauer differenzen Bildungseinflüsse 

(in Minuten im Durchschnitt 
pro Tag) 

Tageszeitung Ca. 42 v. H. der 6- bis 17jäh- Schwerpunkt der Nutzung Jugendliche aus höheren 
rigen nutzen 	die Tages- beginnt ab dem Schichten mit höherer 
zeitung 15 bis 30 Minuten 12./13. Lebensjahr Schulbildung nutzen die 
täglich Tageszeitung mehr 

Kinder- Ca. 11 v. H. der Kinder im Ab dem 13. Lebensjahr wer- Zusammenhang zwischen 
zeitschriften Alter zwischen 8 und 14 den auch andere Zeitschrif- Schulbildung und 

Jahren werden erreicht ten (Hobby- und Sportzeit- Zeitschriftenpräferenz 
schriften etc.) genutzt 

Jugend- Ca. 60 v. H. der Jugendlichen 
zeitschriften im Alter bis zu 21 Jahren 

werden erreicht 

Comics Ca. 90 v.H. der 6- bis 14jäh- Ab dem 13./14. Lebensjahr Keine Differenzen 
rigen werden erreicht und nimmt das Interesse an 
nutzen Comics täglich ca. Comics deutlich ab 
3 Minuten im Schnitt 

Bücher Ca. 40 v. H. der 6- bis 17jäh- Ältere Kinder und vor allem Jugendliche aus höheren 
rigen nutzen Bücher ca. 25 ältere Mädchen lesen mehr Schichten wenden mehr Zeit 
Minuten täglich Bücher für Bücher auf 

Hörfunk Ca. 50 bis 70 v. H. der 6- bis 53 v. H. der 6- bis 15jährigen Keine wesentlichen 
17jährigen nutzen den Hör- nutzen den Hörfunk ca. 17 Unterschiede 
funk ca. 37 Minuten täglich Minuten täglich 

84 v. H. der 13- bis 17jährigen 
nutzen den Hörfunk ca. 60 
Minuten täglich 

Tonträger Ca. 50 v.H. der 6- bis 17jäh- Schwerpunkt der Nutzung Keine wesentlichen 
(Schallplatten und gen nutzen Tonträger ca. 24 bei den 13- bis 17jährigen Unterschiede 
Cassetten) Minuten täglich ca. 40 Minuten täglich 

Kino Ca. 2 v. H. der 6- bis 13jäh- Schwerpunkt der Nutzung Keine wesentlichen 
rigen bei den 14- bis 19jährigen Unterschiede 

überhaupt 

Fernsehen Ca. 80 v. H. der 3- bis 13jäh- 3- bis 5jährige nutzen das Kinder und Jugendliche aus 
rigen nutzen das Fernsehen Fernsehen täglich ca. 45 bis unteren sozialen Schichten 
täglich ca. 45 bis 90 Minuten 60 Minuten sehen häufiger und inten- 
Ca. 60 bis 70 v. H. der 14- bis 6- bis 9jährige nutzen das siver fern 
19jährigen nutzen das Fern- Fernsehen täglich ca. 60 bis 
sehen täglich ca. 75 bis 90 90 Minuten 
Minuten 10- bis 13jährige nutzen das 

Fernsehen täglich 	ca. 90 
Minuten 
14- bis 19jährige nutzen das 
Fernsehen täglich ca. 75 bis 
90 Minuten 

Quell e : „Ergebnisse der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung unter besonderer Berücksichtigung bildungs-
politisch relevanter Aspekte", Gutachten der Forschungsgruppe Kammerer, München, im Auftrag des Bundesministe-
riums für Bildung und Wissenschaft, Teil I — Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche — (Zwischenbericht) 
Juli 1982. 
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unbekannten Programmen umso leichter. 
Dieser „Slalomeffekt" rund um Beiträge, die 
Neues, Anstrengendes oder Anforderungen 
erwarten lassen, ist besonders ausgeprägt bei 
Kindern, sozial Isolierten und Angehörigen 
niedriger Bildungsschichten, und steht im 
Zusammenhang mit einer Einschränkung 
natürlicher zwischenmenschlicher Kontakte. 

— Kinder können emotional so an ein bestimm-
tes Programmangebot gebunden sein, daß sie 
geradezu „süchtig" werden. Mögliche Auswir-
kungen auf die Persönlichkeitsentwicklung 
sind zu beachten. 

— Das Anschauen von bewegten Bildern läßt 
im gesamten Medienangebot den wenigsten 
Raum für die Entwicklung eigener Phantasie 
und Kreativität. 

— Ein Mehr an Fernsehen bedeutet für Kinder 
ein Weniger an eigenen Erfahrungen über 
die Welt, in der sie wirklich leben. Ein solcher 
Kontrast zwischen Fiktion und Realität kann 
verunsichern, verängstigen und frustrieren. 

— Die Art, wie das Fernsehen sein Programm-
angebot strukturiert, das Bruchstückhafte, 
das Ausschnitthafte, die Zeitsprünge und 
schnellen Schnitte, die erforderliche rasch 
wechselnde geistige und emotionale Umstel-
lung bei Kurzfristerlebnissen begünstigen 
vor allem bei Kindern und Jugendlichen 
Sprunghaftigkeit und unzureichende Infor-
mationsverarbeitung. Der Zusammenhang 
mit manchen Verhaltensweisen, die viele El-
tern und Lehrer heute beklagen, muß noch 
sorgfältig untersucht werden: Mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit, wachsende Unge-
duld, geringe emotionale Belastbarkeit, Unfä-
higkeit zu längerfristigen Gefühlsbindungen, 
große Verlustängste und damit ständige Ma-
nipulierbarkeit, diffuse Larmoyanz, aber 
auch Verweigerung gegenüber der „wirkli-
chen" Realität, Verführbarkeit für sektiereri-
sche Heilslehren, Flucht in Drogen oder in 
oft scheinbar unerklärliche Aggressivität. 

d) Insbesondere Kinder und Jugendliche bedürfen 
daher eines entsprechenden Schutzes vor diesen 
und anderen Gefährdungen durch zuviel Fernse-
hen. Jugendliche, vor allem aber Kinder, haben 
noch keine ausreichende persönliche oder kultu-
relle Identität entwickeln können, die sie den 
Reizen des Fernsehens entgegenzusetzen ver-
möchten. Sie haben allein keine Möglichkeit, das 
Fernsehangebot sachgerecht zu verarbeiten. 
Medienpolitik hat daher immer auch Jugendpo-
litik, eine Politik auch für die Kinder zu sein; 
dies wird noch deutlicher, wenn man sich klar 
macht, daß mehr als 13 Mio. DM Kinder und 
Jugendliche Fernsehkonsumenten sind, denen 
heute drei oder vier, teilweise sogar fünf Fern-
sehprogramme zur Verfügung stehen, wobei die 
Sehzeiten der Kinder nachgewiesenermaßen 
mit vermehrten Fernsehangeboten weiter stei-
gen werden. 

7. Die Familie als der wichtigste Ort der Fernsehnut-
zung wird durch eine Vermehrung der Programme 
beeinflußt. Mehr Programme führen jedoch nicht 
zwangsläufig zu mehr Fernsehkonsum. Vielmehr 
kann sich die Auswahlmöglichkeit dann erhöhen, 
wenn es zu einem differenzierteren Programmange-
bot kommt. In der Folge kann sich die Struktur der 
Fernsehnutzung ändern. Es ist zu erwarten, daß ein 
Teil des Publikums die Nutzung von Unterhaltungs-
sendungen ausdehnen wird. 

Eine Erweiterung des Fernsehkonsums wird ver-
mutlich entscheidend von der Art der neuen Pro-
gramme abhängen. Erhält die Familie mehr Aus-
wahlmöglichkeiten, so ist nach bisherigen Erfah-
rungen mit einer Veränderung der Struktur der 
Fernsehnutzung bei gleichbleibender oder relativ 
gering erweiterter Sehdauer zu rechnen (Beispiel 
Belgien). 

Hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen ei-
nes erweiterten Fernsehprogrammangebotes und 
in der Bewertung der vermuteten künftigen Ent-
wicklung gibt es unterschiedliche Positionen. Auf 
der einen Seite wird unter Annahme gleichbleiben-
der Nutzungszeiten eine Programmdifferenzierung 
als positiv gewertet. „Grundsätzlich sollte dem ein-
zelnen bzw. den Familien die Entscheidung über 
ein Programm überlassen werden."  Eine zu vermu-
tende erhöhte Nutzung von Unterhaltungssendun-
gen würde nach diesen Überlegungen in der Bedeu-
tung gegenüber dem Anspruch auf eine freie Ent-
scheidung zurücktreten (hierzu wird auf die neue-
sten Teleskopie-Ergebnisse verwiesen). Auf der an-
deren Seite wird die Befürchtung geäußert, daß es 
bei einem kommerzialisierten Programmangebot 
lediglich zu einer Ausweitung der Unterhaltungs-
sendungen und damit zu einer Ausdehnung der 
Nutzungsdauer kommen wird, wodurch bei den oh-
nehin Benachteiligten jene bereits erwähnten Ne-
gativtendenzen — soziale Isolation, Passivität, 
Fernsehabhängigkeit, usw. — sich weiter verschär-
fen, wovon insbesondere Kinder betroffen wären 
(als Beleg wird auf Untersuchungsergebnisse u. a. 
aus Belgien, Italien und Großbritannien verwie-
sen). 

8. Eine Beschränkung der Diskussion um psychische 
und soziale Auswirkungen auf die Frage „mehr oder 
weniger Fernsehen" wird der Bedeutung der neuen 
luK-Techniken nicht gerecht. Auf längere Sicht ge-
sehen werden integrierte Informations- und Kom-
munikationsangebote in interaktiven Schmalband-
und später Breitbandkommunikationssystemen die 
Entwicklungs- und Lebensverhältnisse in der Fami-
lie vermutlich erheblich nachhaltiger beeinflussen 
als das Fernsehen. Eine Abwägung positiver und 
negativer Auswirkungen ist jedoch gegenwärtig 
nicht zu leisten. 

Die neuen Kommunikationstechnologien werden 
bisher im Bereich „Kinder, Familie, soziale Bezie-
hungen" (im Gegensatz zu den anderen Abschnit-
ten) ausschließlich unter dem Aspekt der Vermeh- 
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rung herkömmlicher Programmangebote disku-
tiert. Nutzungspotentiale und Auswirkungen der In-
teraktivität sind jedoch längerfristig gesehen weit-
reichender — auch für die Familie und die sozialen 
Beziehungen — als die des Fernsehens, das durch 
die Verbreitung von Videorecordern und demnächst 
der Bildplatte ohnehin Konkurrenz erhalten wird. 

Das betrifft vor allem die Nutzung für Informa-
tions- und Bildungszwecke, sei es für die Schule 
oder für die Weiterbildung. Breitbandkommunika-
tionssysteme können aber auch unmittelbar soziale 
Relevanz erlangen. So könnte es z. B. möglich sein, 
im Falle eines Krankenhausaufenthaltes kleinerer 
Kinder einen audiovisuellen Kontakt zwischen 
Krankenzimmer und elterlicher Wohnung herzu-
stellen, um so den Kindern zu helfen, die für sie 
sehr belastende Situation besser zu ertragen. Auf 
der anderen Seite wird man sich fragen müssen, ob 
mancher personale Kontakt unterbleibt, der sich 
heute noch herstellt. Z. B. könnten jene Kontakte 
wegfallen, die funktional veranlaßt sind, dann aber 
häufig in Alltagsgespräche („Plaudereien") überge-
hen. Im japanischen Pilotprojekt Hi Ovis konnten 
allerdings bisher keine Einschränkungen persona-
ler Kontakte festgestellt werden, sondern vielmehr 
das Entstehen neuer sozialer Kontakte. Im Hinblick 
auf das Gesamtdilemma der Medienwirkungsfor-
schung sind solche Ergebnisse jedoch nicht gene-
ralisierbar. 

9. Die IuK-Techniken schaffen Möglichkeiten für mehr 
Freizeit sowie zur Nutzung dieser Freizeit. Es ist 
jedoch offen, ob die erweiterten Möglichkeiten der 
Mediennutzung zur eigenbestimmten Freizeitnut-
zung unter Ausbau von Kreativitäts- und Aktivitäts-
spielräumen oder zu einer primär konsumorientier-
ten Freizeitgestaltung führen werden. 

Die durch die IuK-Techniken geschaffenen Mög-
lichkeiten für mehr Freizeit werden allgemein gese-
hen. Um so wichtiger wird die Frage, wie die Frei-
zeit genutzt werden wird, insbesondere in welcher 
Rolle die Medien oder die IuK-Techniken allgemein 
gesehen werden. 

Wirkungen eines vermehrten Medienangebots auf 
das Freizeitverhalten sind in Verbindung mit ande-
ren Freizeitvariablen zu beurteilen. Hierzu zählen 
die quantitativen und qualitativen Veränderungen 
der Freizeit. Quantitative Freizeitveränderungen 
dürften sich vor dem Hintergrund hoher Arbeitslo-
sigkeit in einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
äußern. Qualitative Veränderungen sind für das 
Freizeitverhalten festzustellen, bzw. zu erwarten. 

Unter quantitativem Aspekt werden besonders be-
lastete Arbeitnehmergruppen wie Schichtarbeiter 
und ältere Arbeitnehmer am stärksten von Arbeits-
zeitverkürzungen profitieren. Unabhängig von den 
Voraussagen über den Gesamtumfang möglicher 
Arbeitszeitverkürzungen ist davon auszugehen, daß 
mögliche Verkürzungen nicht gleich verteilt erfol-
gen werden. Das Ausmaß der Freizeit wird vermut-
lich stärker als heute zum sozialen Differenzie-
rungsmerkmal werden. 

Für große Gruppen der Bevölkerung dürfte Freizeit 
zu einem zentralen Element in der Ausprägung von 
Lebensqualität werden. Für jene größer werdende 
Gruppe noch nicht oder nicht mehr im Arbeitspro-
zeß stehender Personen wie Rentner, Schüler, Stu-
dierender, Arbeitsloser u. ä. wird eine Umorientie-
rung notwendig werden. Soweit eine Ausweitung 
der Freizeit bei nur geringem Einkommenszuwachs 
erfolgt, dürfte eine Umorientierung von konsum-
orientiert-quantitativem zu qualitativem Freizeit-
verhalten unabweisbar sein. 

Freizeit schafft veränderte Möglichkeiten der Teil-
habe und Einflußnahme auf die Gestaltung der Um-
welt. Jüngere qualitative Freizeitforschungen stel-
len einen Strukturwandel des Freizeitverhaltens 
von der Konsumorientierung der 70er Jahre zur Er-
lebnisorientierung der 80er Jahre fest. Zielvorstel-
lungen wie Kreativität, Kommunikation, Gesellig-
keit, Selbstbestimmung gewinnen an Bedeutung. 
Die sich wandelnden Einstellungen zur Freizeit 
können unterschiedliche Entwicklungen befördern: 

— in Richtung auf größere Handlungskompetenz 
und damit auf verbesserte Gestaltungsmöglich-
keiten im Lebensumfeld, 

— in Richtung auf eine verstärkte Nutzung der 
kommerziellen Angebote der Freizeitindustrie. 

Für die weitere Entwicklung wird von Bedeutung 
sein, wieweit Verhaltensweisen wie Eigeninitiative, 
Selbstbestimmung, Kreativität und soziales Lernen 
bestimmend werden, die Voraussetzung einer akti-
ven Nutzung der Freizeit sind. 

Eine Zunahme des Medienangebotes kann den An-
teil einer nur konsumorientierten Freizeitgestal-
tung erhöhen und insoweit den Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten nach kreativitäts- und aktivitäts-
orientierten Freizeit-Betätigungen entgegenlaufen. 
Erfolgt die Mediennutzung nur als passive Vermitt-
lung von Unterhaltungsangeboten, so könnten be-
sondere Probleme für Personen mit ausgeprägten 
sozialen Benachteiligungsmerkmalen entstehen. 
Geringem Einkommen, ungünstigen Bildungsvor-
aussetzungen, geringer sozialer Gratifikation durch 
Arbeit steht mit Medienangeboten wie dem Fernse-
hen ein preiswertes Freizeitmedium zur Verfügung, 
dessen Nutzung wesentlich durch Zugangsbarrie-
ren zu anderen Freizeitmöglichkeiten gefördert 
wird. 

Es ist nicht auszuschließen, daß ein vermehrtes Me-
dienangebot bei weiten Bevölkerungskreisen zu 
überwiegend passivem, konsumorientiertem Frei-
zeitverhalten führen wird. Fehlen die Vorausset-
zungen für eine qualitativ andersartige Ausfüllung 
der freien Zeit, so dürfte eine Zunahme der Freizeit 
für diese Bevölkerungsgruppen vornehmlich zu ei-
ner Zunahme der Fernsehnutzung führen. Insofern 
gewinnen die erwähnten Folgen der Vielseher-Pro-
blematik besondere Bedeutung. 

Die Probleme der Freizeitgestaltung in der Zukunft 
lassen sich nicht als Fortschreibung bisheriger 
Freizeitentwicklungen verstehen, sondern müssen 
als Folgen einer tiefgreifenden Strukturverände-
rung der Arbeitsprozesse eingeordnet werden, in 
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deren Verlauf wesentliche Sinngebungsfunktionen 
(etwa Anerkennung, Bestätigung, Zufriedenheit) 
vom Arbeits- auf den Freizeitbereich verlagert wer-
den. 

3.2.7 Gesellschaftliche Integration und politische 
Willensbildung 

Über die Feststellungen und Erläuterungen zu die-
sem Bereich konnte kein Einvernehmen erzielt 
werden. Ein Teil der Mitglieder der Kommission 
(CDU/CSU, die Sachverständigen Dr. Gissel, Diet-
rich Ratzke, Prof. Dr. Ricker) sprach sich für den 
unter A) aufgeführten Text aus, ein anderer Teil der 
Kommissionsmitglieder (SPD, FDP, die Sachver-
ständigen Hilmar Hoffmann, Prof. Dr. Hoffmann-
Riem, Friedrich Wilhelm v. Sell) gab dem unter B) 
folgenden Text den Vorzug. 

A) Gesellschaftliche Integration und politische 
Willensbildung 

1. Menschliches Zusammenleben und gesellschaftli-
che Entwicklung beruhen auf Kommunikation. Der 
technische Fortschritt hat in der Vergangenheit die 
gesellschaftlichen und politischen Kommunika-
tionsformen mehrfach verändert und wird dies auch 
in Zukunft tun. 

Kommunikation ist ein individuelles Grundbedürf-
nis und zugleich ein gesellschaftliches Funktionser-
fordernis. Der einzelne ist in der Gesellschaft nicht 
lebensfähig ohne den Austausch mit anderen. Ge-
sellschaftliche Integration kann nur durch Kommu-
nikation bewirkt werden. Konsensbildung über 
Ziele und Werte des gemeinsamen Handelns setzt 
ebenso wie die Austragung sozialer Konflikte Kom-
munikation voraus. 

Demokratie ist die Staatsform, die am meisten auf 
den umfassenden Dialog aller gesellschaftlichen 
Gruppen, auf das Austragen kontroverser Meinun-
gen in der Öffentlichkeit, auf Meldung und Rück-
meldung angewiesen ist. Die Qualität des öffentli-
chen Meinungsbildungsprozesses muß deshalb 
ständig optimiert werden. Einer komplexen Indu-
striegesellschaft müssen die modernsten techni-
schen Kommunikationsmittel zur Verfügung ge-
stellt werden, die diese Prozesse unterstützen. Falls 
mit den neuen IuK-Techniken eine Verbesserung 
der Meinungs- und Informationsfreiheit möglich ist 
— und dies ist nach Expertenaussagèn unbestritten 
— dann müssen diese Techniken im Dienste der 
Demokratie auch praktisch umgesetzt werden. Eine 
Kommunikationsordnung in einem demokratischen 
System muß ihren Ausgang bei der Kommunika-
tionsfreiheit des einzelnen nehmen. Dazu sind die 
neuen Techniken bestens geeignet, denn neben 
dem passiven Aspekt der Kommunikationsfreiheit 
läßt sich auch der aktive Aspekt realisieren (z. B. 
über offenen Kanal). 

Einfache Gesellschaften bzw. kleine soziale Grup

-

pen können die gesellschaftliche Integration und 

politische Willensbildung mit Hilfe der persönli-
chen Sprachkommunikation gewährleisten. Gesell-
schaften in Form nationaler Staaten lösten diese 
Aufgaben in der Vergangenheit vor allem mit Hilfe 
der Druckmedien (drucktechnisches Kommunika-
tionssystem). Komplexe, hochgradig arbeitsteilig 
organisierte und weltweit miteinander verflochtene 
demokratische Industriegesellschaften sind in zu-
nehmendem Maße auf immer leistungsfähigere 
Kommunikationssysteme angewiesen, um die drei 
zentralen evolutionären Probleme des Übergangs 
zur Informationsgesellschaft zu lösen: 

— Mobilisierung der individuellen Lernpotentiale 
breiter Bevölkerungsschichten und damit des 
gesellschaftlichen Innovationspotentials 

— Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Inte-
gration trotz fortschreitender Differenzierung 
und Segmentierung 

— Gewährleistung von effektiven politischen Kon-
sensbildungs- und Entscheidungsprozessen und 
deren Legitimation durch eine aktive demokrati-
sche Öffentlichkeit. 

Die neuen elektronischen Kommunikationsmedien 
können außerdem die Kommunikation in und zwi-
schen den Vereinen, Verbänden, Pfarrgemeinden 
und Bürgergruppen unterstützen, vor allem dann, 
wenn diese in den Medien selbst zu Wort kommen. 
Der Atomisierung unserer Gesellschaft wird da-
durch entgegengewirkt und das lokale Leben erhält 
neue Impulse. 

2. Die luK-technischen Fortschritte ermöglichen eine 
Vielzahl von Anwendungen für Zwecke einer erwei-
terten Information und Kommunikation im gesell-
schaftlichen und politischen Bereich. Deren Auswir-
kungen auf die Qualität der gesellschaftlichen Inte-
gration und der politischen Willensbildung lassen 
sich aus heutiger Sicht nicht sicher abschätzen. 

Die Menge der in diesem Zusammenhang relevan-
ten Nutzungsmöglichkeiten ist heute noch gar nicht 
voll absehbar. 

Nutzungsmöglichkeiten mit besonderer Bedeutung 
für die politische Willensbildung wären z. B. ein 
Nachrichtenspartenprogramm oder ein spezieller 
Parlamentskanal, parteipolitisch gebundene Infor-
mationsdienste (z. B. als closed user shop nur für 
Parteimitglieder), die Einrichtung spezieller Infor-
mationsbanken für Parlamentarier oder die Ver-
wendung dialogfähiger Kommunikationssysteme 
für elektronische Meinungsumfragen bzw. plebiszi-
täre Abstimmungen. 

Grundsätzlich eröffnen vor allem Parlamentska-
näle für alle politischen Aktivitätsebenen (Kommu-
ne, Kreis, Land, Bund, international) erweiterte und 
direktere Informationsmöglichkeiten, welche die 
Intensität der politischen Kommunikation erheb-
lich verbessern könnten. 

Der heutige Wissensstand erlaubt keine eindeuti

-

gen Aussagen über die zu erwartenden Auswirkun- 
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gen dieser Nutzungsmöglichkeiten im einzelnen 
oder in ihrer Gesamtheit auf die Qualität der gesell-
schaftlichen Integration und der politischen Kultur. 
Vergleiche mit Entwicklungen in anderen Ländern 
oder Analogieschlüsse zu vergangenen Entwicklun-
gen (z. B. Auswirkungen des Fernsehens) sind hier 
nur wenig hilfreich. Die zukünftige Medien- und 
Kommunikationswirklichkeit und ihre gesellschaft-
lichen und politischen Konsequenzen hängen ent-
scheidend davon ab, wie die Kommunikationssy-
steme technisch und inhaltlich ausgestaltet werden, 
welchen politischen Vorgaben und rechtlichen Rah-
menbedingungen sie unterworfen werden und wel-
che begleitenden und unterstützenden Maßnahmen 
(Förderung der kommunikativen Kompetenz durch 
verstärkte Medienpädagogik, Weiterbildung der 
Journalisten, Förderung der künstlerischen Kreati-
vität etc.) zur Sicherstellung einer sinnvollen und 
Verhinderung einer nachteiligen Nutzung der 
neuen Möglichkeiten erfolgen. 

Vor allem im Lokalbereich (lokale Parlamente) er-
geben sich eine Reihe von Chancen. 

Der betroffene Bürger kann zum Beispiel eine De-
batte des Kommunalen Parlaments beziehungs-
weise des Kreistags direkt und unmittelbar mitver-
folgen. Die Präsenz der Bürger in Sitzungen der 
Stadtparlamente ist nach bisherigen Erfahrungen 
praktisch gleich Null, bei Kreistagen wegen der 
räumlichen Entfernung völlig unzumutbar. Selbst 
wenn die Einschaltquoten bei derartigen Kanälen 
nur bei wenigen Prozent liegen, so ist doch die Ver-
vielfachung der Information für den Bürger sehr 
hoch anzusetzen. Auch die Berichterstattung in den 
lokalen Zeitungen wird sehr viel lebendiger. Die 
Journalisten stehen unter sehr viel stärkerer Kon-
trolle, weil ein Teil der Bürger praktisch „dabeige-
wesen" ist. Insofern können die IuK-Techniken zur 
Lebendigkeit des politischen Geschehens beitra-
gen. 

Ähnliches gilt auch für Übertragungen aus dem 
Bundesparlament. Die Nutzung der IuK-Techniken 
könnte dafür sorgen, daß das politische Geschehen 
nicht mehr als völlig abstraktes, nur von führenden 
Politikern in Bonn  betriebenes  Geschäft begriffen 
wird, das am eigentlichen Leben des normalen Bür-
gers vorbeigeht. Lokale Informationsmedien kön-
nen unter anderem dafür sorgen, daß Entscheidun-
gen auf internationaler Ebene und auf Bundes-
ebene „herunterübersetzt" (vgl. Oberreuter) werden 
auf den Nahraum (zum Beispiel welche Auswirkun-
gen hat eine bestimmte EG-Entscheidung für den 
ortsansässigen Landwirt). 

3. Im Hinblick auf die Leitwerte unserer Verfassung 
werden vor allem an die Nutzungsmöglichkeiten 
„Vermehrung der verfügbaren Programmkanäle", 
Lokaler Rundfunk" und Elektronische Informa-

tionsdienste und Dienstleistungen" (Bildschirmtext, 
Informations- und Dokumentations-Banken, Breit-
banddialogdienste) positive Wirkungserwartungen 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Integration und 
der politischen Willensbildung geknüpft. Die erfor-
derlichen Voraussetzungen und Randbedingungen 

für das Eintreffen dieser erwünschten Wirkungen 
sind weitgehend ungeklärt. 
— Durch eine Vermehrung der verfügbaren Pro-

grammkanäle ergeben sich potentiell Chancen 
für ein Mehr an publizistischer Vielfalt. Eine Ver-
besserung der Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit des politischen Geschehens auf allen 
Repräsentationsstufen wäre durch die Einrich-
tung von speziellen Parlamentskanälen mög-
lich. 

— Lokale Kommunikationsmedien (Hörfunk und 
Fernsehen) stoßen auf ein erhebliches Interesse 
der Rezipienten, verbessern die kommunalen In-
formations- und Kommunikationsstrukturen und 
eröffnen Chancen für eine vermehrte Bürgerbe-
teiligung (Partizipation) ebenso wie sie Anstöße 
für eine intensivere personale Kommunikation 
geben können. Darüber hinaus wird erwartet, 
daß sie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
politischer Entscheidungen im Nahraum verbes-
sern und die Präsenz des Abgeordneten im 
Wahlkreis stärken können. 

— Die Einrichtung elektronischer Informations-
dienste und das Angebot von entsprechenden 
Dienstleistungen ermöglichen eine Demokrati-
sierung des Informationszugriffs, eine effiziente, 
einfache, kostengünstige und zeitsparende Be-
friedigung von individuellen Informations- und 
Dienstleistungsbedürfnissen sowie insgesamt 
die Erschließung neuer Kommunikationsmög-
lichkeiten für alle Bürger. 

Elementarwerte der verfassungsmäßigen Ordnung 
der Bundesrepublik sind die Kommunikationsfrei-
heiten (Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit). 
Die demokratische Qualität des öffentlichen Mei-
nungsbildungsprozesses, der schon heute zum gro-
ßen Teil über das Mediensystem erfolgt, hängt ab 
von dem Grad, in dem die Kommunikationsfreihei-
ten nicht nur normativ garantiert, sondern auch 
faktisch realisiert werden können. Die genannten 
Nutzungsmöglichkeiten der IuK-Techniken erlau-
ben es im Prinzip, die oben genannten neuen Quali-
täten in den durch die Medien geprägten öffent-
lichen Meinungsbildungsprozeß einzuführen, so 
wie dies vor dem Hintergrund der Verfassung und 
der einschlägigen Verfassungsrechtsprechung er-
wünscht ist: 

— Aus einer Zunahme der Zahl und Verschiede-
nartigkeit der Programmangebote ergibt sich 
potentiell die Chance zu einer Verringerung der 
empirisch nachweisbaren Kluft zwischen veröf-
fentlichter und öffentlicher Meinung und damit 
tendenziell einer Verringerung des Medienein-
flusses (Fernsehprogramm) auf die öffentliche 
Meinung (Prägung der Mehrheitsvorstellungen, 
der öffentlichen Themen sowie des Meinungskli-
mas) (Noelle-Neumann). 

— Ausländische Erfahrungen mit lokalen Kommu-
nikationsmedien anhand von Modellversuchen 
(Großbritannien, 	Niederlande, 	Schweden, 
Schweiz) liefern empirische Anhaltspunkte da-
für, daß die positiven Wirkungserwartungen 
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grundsätzlich einlösbar sind, wenn auch mit er-
heblichem Aufwand. 

— Für die, an elektronische Informationsdienste 
und Dienstleistungen geknüpften, positiven Wir-
kungserwartungen spricht bisher lediglich die 
Plausibilität. Empirische Belege liegen dazu 
nicht vor. 

Diese möglichen und prinzipiell erwünschten Aus-
wirkungen auf die gesellschaftliche Integration und 
politische Willensbildung stellen sich nicht automa-
tisch oder zwangsläufig ein, sondern hängen von 
einer Vielzahl erst noch zu schaffender Vorausset-
zungen und Bedingungen ab, zu denen u. a. klare 
politische Zielvorgaben, angemessene rechtliche 
Rahmenregelungen, die Lösung der Finanzierungs-
probleme, die Entwicklung entsprechender Pro-
gramm- und Dienstangebote, die Ausweitung des 
erforderlichen kreativen und journalistischen Po-
tentials sowie die Förderung der kommunikativen 
Kompetenz und der Akzeptanz dieser Angebote bei 
breiten Bevölkerungsschichten gehören. 

4. Unter den gleichen verfassungsnormativen Leitwer-
ten werden von den neuen Kommunikationssyste-
men und -diensten, insbesondere in ihrer Kumula-
tion und vor dem Hintergrund anderer gesellschaft-
licher Entwicklungstrends, aber auch Belastungen 
für die demokratische Qualität des gesellschaftli-
chen und politischen Meinungsbildungsprozesses 
erwartet. Nahezu jeder positiven Wirkungserwar-
tung läßt sich eine negative Wirkungserwartung zu-
ordnen. 

Negative Wirkungserwartungen im Hinblick auf die 
Qualität der gesellschaftlichen Integration und der 
politischen Willensbildung beziehen sich in der Re-
gel weniger auf einzelne Nutzungsmöglichkeiten 
(Ausnahme: ständige plebiszitäre Abstimmungen), 
sondern vielmehr auf deren Gesamtheit. 

Den positiven und erwünschten Wirkungserwartun-
gen werden eine Reihe von Gefahrenerwartungen 
gegenübergestellt. Begründet werden diese negati-
ven Wirkungserwartungen durch den Verweis auf 
z. T. empirisch belegbare Vergangenheitserfahrun-
gen (insbesondere mit dem Fernsehen). Diese Wir-
kungserfahrungen werden unter der Annahme kon-
stanter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und 
Verhaltensmuster (bei Anbietern wie Rezipienten) 
auf die zu erwartenden Wirkungen der neuen Kom-
munikationsformen übertragen (Trendverlänge-
rung bzw. -verstärkung). 

Positive Wirkungserwartungen werden allgemein 
von Lokalinformationen erwartet, unter anderem 
im Hinblick auf Integration. Je mehr Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz gegeben ist, das heißt, je 
höher der Anteil eigener Erfahrungen und Erkennt-
nisse bei der Nutzung von Medien und dem Kon-
sum von Medieninhalten ist, desto weniger kann 
man von Desintegration und Manipulation spre-
chen. Vor allem im kommunalen Bereich ist sogar 
wahrscheinlich, daß durch die neuen Medientechni-
ken integrative Prozesse eingeleitet werden. Kom

-

munikationsbedürfnisse und Aktivierungschancen 
nehmen mit der Nähe des Lebensraumes zu. Da die 
heutigen Monopolanstalten mehr oder weniger zen-
tralistisch organisiert sind und sich wegen der Be-
schränkung der Frequenzen an einem Massenpu-
blikum ausrichten, kann der Integrationsgewinn 
des einzelnen nicht sehr hoch sein. Massenpro-
gramme können nicht auf die individuelle Situation 
und Betroffenheit eingehen, und deshalb muß ihr 
Integrationspotential im Gegensatz zu den in den 
dezentralisationsfreudigen neuen Medien mögli-
chen Programmformen eher als gering eingeschätzt 
werden. 

B) Gesellschaftliche Integration und politische 
Willensbildung 

1. Kommunikation ist für eine demokratische Gesell-
schaft von zentraler Bedeutung. Sie ist Vorausset-
zung der für eine Demokratie notwendigen Informa-
tion und Diskussion. Kommunikation ermöglicht die 
gesellschaftliche Integration, indem soziale Kon-
flikte ausgetragen werden können und Konsens 
über Ziele und Werte des gemeinsamen Handelns 
gesucht und gefunden werden kann. Im Zuge des 
technischen Fortschritts sind in der Vergangenheit 
die gesellschaftlichen und politischen Kommunika-
tionsformen mehrfach verändert worden, und es ist 
zu erwarten, daß dies auch in Zukunft der Fall sein 
wird. 

Kommunikation ist ein individuelles Grundbedürf-
nis und zugleich auch ein gesellschaftliches Funk-
tionserfordernis. Gesellschaftliche Integration kann 
nur durch Kommunikation bewirkt werden. Kon-
sensbildung über Ziele und Werte des gemeinsa-
men Handelns setzt ebenso wie die Austragung so-
zialer Konflikte Kommunikation voraus. Der freie 
Informations-, Meinungsäußerungs- und Willensbil-
dungsprozeß ist daher für die Demokratie konstitu-
ierend. 

In einer Demokratie ist Kommunikation auf den 
Dialog aller gesellschaftlichen Gruppen, auf das 
Austragen kontroverser Meinungen in der Öffent-
lichkeit, auf Meldung und Rückmeldung angewie-
sen. Die IuK-Techniken können einen wichtigen 
Beitrag zur gesellschaftlichen und individuellen 
Kommunikation leisten. 

Einfache Gesellschaften bzw. kleine soziale Grup-
pen können die gesellschaftliche Integration und 
politische Willensbildung mit Hilfe der persönli-
chen Kommunikation, insbesondere der persönli-
chen Sprachkommunikation, gewährleisten. Gesell-
schaften in Form nationaler Staaten lösten diese 
Aufgaben in der Vergangenheit vor allem mit Hilfe 
der Druckmedien (drucktechnisches Kommunika-
tionssystem). 

Komplexe, hochgradig arbeitsteilig organisierte 
und weltweit miteinander verflochtene demokrati-
sche Industriegesellschaften sind in zunehmendem 
Maße auf immer leistungsfähigere Kommunika- 
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tionssysteme angewiesen, um die drei zentralen 
evolutionären Probleme des Übergangs zur Infor-
mationsgesellschaft zu lösen: 

— Mobilisierung der individuellen Lernpotentiale 
breiter Bevölkerungsschichten und damit des 
gesellschaftlichen Innovationspotentials 

— Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Inte-
gration trotz fortschreitender Differenzierung 
und Segmentierung 

— Gewährleistung von effektiven politischen Kon-
sensbildungs- und Entscheidungsprozessen und 
deren Legitimation durch eine aktive demokrati-
sche Öffentlichkeit. 

Unter welchen Bedingungen und in welchem Aus-
maß die IuK-Techniken zur Lösung dieser Pro-
bleme beitragen können, bedarf einer sorgfältigen 
Untersuchung und einer umfassenden gesellschaft-
lichen Diskussion. 

2. Die luK-Techniken ermöglichen eine Vielzahl von 
Anwendungen für Zwecke einer erweiterten Infor-
mation und Kommunikation im gesellschaftlichen 
und politischen Bereich. Deren Auswirkungen auf 
die gesellschaftliche Integration und politische Wil-
lensbildung lassen sich aus heutiger Sicht nicht 
sicher abschätzen. Die luK-Techniken bieten Mög-
lichkeiten zur besseren Information über politische 
Entscheidungsverfahren und -ergebnisse. 

Die Menge der in diesem Zusammenhang relevan-
ten Nutzungsmöglichkeiten ist heute noch gar nicht 
voll absehbar. 

Nutzungsmöglichkeiten mit besonderer Bedeutung 
für die politische Willensbildung wären z. B. eine 
Erweiterung der Nachrichtensendungen oder ein 
spezieller Parlamentskanal, parteipolitisch gebun-
dene Informationsdienste (z. B. als closed user shop 
nur für Parteimitglieder), die Einrichtung spezieller 
Informationsbanken für Parlamentarier. 

Parlamentskanäle bieten für alle politischen Hand-
lungsebenen (Kommune, Kreis, Land, Bund, inter-
national) erweiterte und direktere Informations-
möglichkeiten, welche die Intensität der politischen 
Kommunikation erheblich verbessern könnten. 

Die IuK-Techniken ermöglichen eine erweiterte 
Realisierung des Prinzips der parlamentarischen 
Öffentlichkeit in allen Bereichen, in denen sich de-
mokratische Willensprozesse vollziehen. So können 
im Bundestag und in den Landtagen die bisherigen 
Möglichkeiten der Debattenübertragung verbessert 
werden, indem der Bürger technisch in die Lage 
versetzt wird, diese abzurufen. In den Kommunal-
parlamenten eröffnet sich mittels neuer IuK-Tech-
niken die Möglichkeit, Ratsdebatten auf elektroni-
schem Weg zu übertragen. 

Der betroffene Bürger kann z. B. eine Debatte des 
kommunalen Parlaments bzw. der Kreistage direkt 
und unmittelbar mitverfolgen. Selbst wenn die Ein-
schaltquoten bei derartigen Kanälen nur gering 
sein dürften, so ist doch die Vervielfachung der In

-

formation für den interessierten Bürger wichtig. 
Auch könnten Anstöße für eine intensivierte Be-
richterstattung in den lokalen Zeitungen gegeben 
werden. Die neuen elektronischen Kommunika-
tionsmedien können außerdem die Kommunikation 
in und zwischen den Vereinen, Verbänden, Pfarrge-
meinden und Bürgergruppen unterstützen, vor al-
lem dann, wenn diese in den Medien selbst zu Wort 
kommen. 

Die Verbesserung der Kommunikation zwischen 
dem Bürger und den staatlichen Entscheidungsträ-
gern ist jedoch nicht eine Frage der Technik; sie 
hängt entscheidend auch von der Qualität der Poli-
tik und der Bereitschaft der Politiker ab, die Dis-
kussion mit dem Bürger stärker als bisher öffent-
lich zu führen und die politischen Entscheidungs-
prozesse transparent zu machen. 

Die Erwartungen an die Folgen der Nutzung der 
IuK-Techniken im politischen Bereich dürfen nicht 
zu hoch gesteckt werden. Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben verdeutlicht, daß mit der Zu-
nahme medienvermittelter Information auch eine 
Abnahme des politischen Interesses einhergehen 
kann. 

Das Engagement der Bürger für die Politik, das für 
Bestand und Weiterentwicklung der Demokratie le-
bensnotwendig ist, läßt sich dort, wo es fehlt, nicht 
durch ein Mehr an technischen Übertragungsmög-
lichkeiten herbeiführen. Der heute vor allem in der 
jüngeren Generation feststellbare Trend zum Rück-
zug aus der Gesellschaft ist keine Folge begrenzter 
Informationsübermittlungs- und Abfragekapazitä-
ten, mithin auch nicht durch ein größeres technisch 
vermitteltes Informations- und Kommunikations-
angebot rückholbar. Die Bereitschaft des einzelnen, 
bei öffentlichen Aufgaben mitzusprechen, zu ent-
scheiden und sie gegebenenfalls auch selbst zu 
übernehmen, hängt vielmehr wesentlich davon ab, 
daß er die anstehenden Probleme überblicken, 
nachvollziehen und zu ihrer Bewältigung beitragen 
kann. 

Nicht verbesserte technische Systeme, nicht eine 
Vergrößerung des technisch vermittelten Informa-
tionsangebots und die Einrichtung elektronischer 
Informationsdienste führen die Bürger an die Poli-
tik und die Politik an die Bürger heran. Wichtig 
dürfte vielmehr die Herstellung überschaubarer 
Strukturen und Lebensbereiche sein. Gegenwärtig 
läßt sich nicht sicher abschätzen, ob die IuK-Tech-
niken dazu beitragen können, die Informationen 
der Bürger über politische Entscheidungsverfahren 
und -ergebnisse zu verbessern. Es gibt aber Ansätze 
zur Erweiterung der Verbreitung und Aufnahme 
von Informationen. Es ist gegenwärtig nicht be-
kannt, unter welchen Voraussetzungen die durch 
IuK-Techniken ermöglichten Veränderungen der 
Kommunikation die gesellschaftliche Integration 
fördern oder gefährden können. 

Einerseits wird die Hoffnung geäußert, durch Stei-
gerung der Intensität der Kommunikation könne 
der Atomisierung der Gesellschaft entgegengewirkt 
werden und insbesondere in der lokalen Gemein-
schaft könnten Impulse für die verstärkte Heraus- 
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Bildung gemeinschaftlicher Einstellungen und In-
teressen gegeben werden. Gehofft wird, es könnten 
verbesserte Möglichkeiten geschaffen werden, um 
eine Verständigung über gemeinsame Problemla-
gen und deren Bewältigung zu erreichen. Es wird 
aber auch befürchtet, daß die Gesellschaft durch 
Nutzung getrennter inhaltlicher Kommunikations-
systeme segmentiert werde, und daß sich Teilöf-
fentlichkeiten mit wechselseitigen Abschottungs-
tendenzen herausbilden könnten. Besondere Gefah-
ren werden in einer Aufsplitterung der Kommuni-
kationsangebote gesehen, die zu einer Verringe-
rung der Kommunikation zwischen unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Gruppierungen führen 
könnten. Dies könnte insbesondere die Integration 
sozial benachteiligter Bürger erschweren, etwa von 
alten Menschen, Ausländern, Arbeitslosen. Auch 
könnte die Austragung sozialer Konflikte selbst in 
solchen Fällen unterbleiben, wo die Herstellung ei-
nes breiten Konsenses sinnvoll wäre (etwa in Kon-
fliktbereichen wie Umweltschutz, Kernenergie, 
technische Großprojekte u. a.). Soll an dem Ziel ge-
sellschaftlicher Integration festgehalten werden, ist 
zu verhindern, daß die mögliche Vielzahl von Kom-
munikationsangeboten nur zu einer Steigerung der 
verfügbaren Informationsmenge, nicht aber der 
wechselseitigen Verständigung führt. Auch der Ein-
satz von IuK-Techniken beseitigt nicht den Bedarf 
an direkter personaler Kommunikation. 

3. 	So wie in allen gesellschaftlichen Bereichen gilt 
auch für das Verhältnis zwischen Parlament und 
Regierung, daß jede Ungleichverteilung in der Ver-
fügung über luk—Techniken das Informationsge-
fälle und damit das gesellschaftliche Machtgefüge 
berührt. 

Das Parlament kann die ihm nach dem Grundge-
setz zugewiesenen Funktionen, insbesondere seine 
Gesetzgebungs-, Planungs- und Kontrollfunktionen, 
nur wahrnehmen, wenn es über die zur Aufgaben-
erfüllung notwendigen Informationen verfügt. 

Bereits die vom Bundestag eingesetzte Enquete -

Kommission „Verfassungsreform" hat das Problem 
aufgezeigt, daß die immer komplizierter werdende 
Gesetzgebung und die Entwicklung von Planungen 
und modernen Kommunikationstechniken zu einer 
Stärkung von Regierung und Verwaltung führen 
und eine Schwächung des Parlaments bewirken 
kann. Das von der Enquete-Kommission „Verfas-
sungsreform" angesprochene Informationsun-
gleichgewicht zwischen Parlament und Regierung 
ist nicht IuK-spezifisch. Es kann mithin auch nicht 
— wie die von dieser Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen im übrigen deutlich zeigen — durch 
den Einsatz von IuK-Techniken ausgeglichen wer-
den. 

Die neuen IuK-Techniken können jedoch anderer-
seits die Informationslage des Parlaments gegen-
über der Regierung erheblich verschlechtern, wenn 
und soweit nur die Exekutive und nicht auch das 
Parlament die Möglichkeit der Nutzung neuer IuK-
Systeme hat. Als Konzepte, die einer solchen Ent

-

wicklung entgegenwirken können, kommt sowohl 
der Aufbau parlamentseigener Informationssy-
steme als auch die Schaffung direkter Zugangsmög-
lichkeiten des Parlaments zu Informationssyste-
men der Regierung (Zugang zu Eingabe und Abruf 
von Informationen) in Betracht. 

3.2.8 Wahlen, Abstimmungen und Meinungsumfragen 
mittels neuer luK-Techniken 

Über die Feststellung Nr. 2 und die Erläuterung 
hierzu konnte kein Einvernehmen erzielt werden. 
Ein Teil der Mitglieder der Kommission (CDU/CSU, 
die Sachverständigen Dr. Gissel, Dietrich Ratzke, 
Prof. Dr. Ricker) sprach sich für den unter 2 a) auf-
geführten Text aus, ein anderer Teil der Mitglieder 
(SPD, sowie der Sachverständige Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem) gab dem unter 2 b) folgenden Text den 
Vorzug. 

1. Die neuen luK-Techniken eröffnen zusätzliche Mög-
lichkeiten elektronisch vermittelter Kommunikation, 
die — zumindest aus technischer Sicht — auch für 
die Durchführung verfassungsrechtlich vorgesehe-
ner Wahlen sowie für Abstimmungen und Mei-
nungsbefragungen nutzbar gemacht werden kön-
nen. 

Der Stimmabgabe über elektronische Medien ste-
hen grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken 
entgegen, wenn — was zu erwarten ist — die Ein-
haltung der allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze des 
Artikel 38 Abs. 1 GG nicht sichergestellt werden 
kann. 

Technische Voraussetzung für die Durchführung 
von Wahlen, Abstimmungen oder Meinungsbefra-
gungen mittels elektronischer Kommunikationssy-
steme ist eine Netzinfrastruktur, die mindestens 
eine schmalbandige Rückmeldung vom Teilnehmer 
zur Zentrale bzw. zu anderen Teilnehmern zuläßt. 
Prinzipiell wären demnach Wahlen, Abstimmungen 
oder Meinungsbefragungen bereits unter Nutzung 
des heutigen schmalbandigen Fernsprechnetzes 
(Vermittlungsnetz) insbesondere mit Hilfe von Bild-
schirmtext möglich. Entsprechende Realisierungs-
möglichkeiten wären auch über einen (notwendi-
gerweise schmalbandigen) Rückkanal in Breitband-
verteilnetzen gegeben. Dialogfähige Breitbandver-
mittlungsnetze ermöglichen darüber hinausgehend 
auch die (breitbandige) Bewegtbildrückmeldung 
vom Teilnehmer zur Zentrale bzw. zu anderen Teil-
nehmern. 

Der Stimmabgabe über elektronische Medien ste-
hen grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken 
entgegen, wenn — wie zu erwarten ist — die Ein

-

haltung der allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze des 
Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 GG nicht sichergestellt wer-
den kann. 

Diese ergeben sich unter dem Gesichtspunkt, daß 
die elektronisch vermittelte Stimmabgabe inner-
halb der Privatsphäre erfolgt, das Wahlgeheimnis 
und die Wahlfreiheit jedoch nur in einem öffentli-
chen Wahllokal umfassend geschützt werden kann. 
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Die Situation ist insoweit vergleichbar mit der 
Briefwahl, die aufgrund der damit verbundenen Ge-
fährdungen im geltenden Recht als Ausnahme vom 
Grundsatz der persönlichen Stimmabgabe vor ei-
nem Wahlvorstand formuliert ist (vgl. BVerfGE 21, 
200, 204 f.). Zweck dieser Ausnahmeregelung ist es, 
auch jenen Personen die Teilnahme an Wahlen zu 
ermöglichen, die am Wahltag verhindert sind, per-
sönlich ihre Stimme in „ihrem" Wahlbezirk (d. h., in 
dem Wahlbezirk, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind) abzugeben. Zweck der Briefwahl 
ist es nicht, dem Wahlberechtigten lediglich aus Be-
quemlichkeitsgründen den Weg zum Wahllokal zu 
ersparen; die unmittelbare persönliche Stimmab-
gabe soll nach geltendem Recht in allen Fällen, in 
denen nicht besondere Ausnahmegründe vorliegen, 
die Regel bleiben. 

Die generell eröffnete Möglichkeit der Stimmab-
gabe über elektronische Kommunikationssysteme 
würde dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis aufheben 
und damit Gefährdungen des Wahlgeheimnisses 
und der Wahlfreiheit nicht nur im begründeten 
Ausnahmefall, sondern generell in Kauf nehmen. 

Auf verfassungsrechtliche Bedenken stößt aber 
auch eine — entsprechend den für die Briefwahl 
geltenden Grundsätzen — auf Ausnahmefälle be-
schränkte Möglichkeit der Wahl mittels elektroni-
scher Kommunikationssysteme. Der Grundsatz der 
Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl in seiner 
gegenüber dem allgemeinen Gleichheitssatz forma-
lisierten Bedeutung verbietet dem Gesetzgeber, be-
stimmte Bevölkerungsgruppen aus politischen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Gründen von der 
Ausübung des Wahlrechts auszuschließen oder das 
Stimmgewicht dieser Gruppen verschieden zu be-
werten. Solange bei technischen Kommunikations-
systemen noch keine hundertprozentige Anschluß

-

dichte erreicht ist, besteht insoweit die Gefahr, daß 
Bevölkerungsgruppen allein wegen des Fehlens ei-
ner entsprechenden technischen Infrastruktur von 
der Möglichkeit elektronisch vermittelter Wahlen 
ausgeschlossen werden. 

Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich wei-
terhin unter dem Gesichtspunkt, daß das Wahlge-
heimnis nur gewährleistet werden kann, wenn sich 
das Votum des einzelnen Wählers nicht mehr nach-
träglich ermitteln läßt. Die insoweit notwendige 
Wahrung der Anonymität des Wählers bei der 
Stimmabgabe steht jedoch im Widerspruch zu dem 
Erfordernis, dessen Wahlberechtigung bei der 
Stimmabgabe zu überprüfen. Es ist derzeit nicht 
ersichtlich, daß sich technische und gleichzeitig 
auch praktikable Lösungen finden lassen, die es er-
möglichen, beiden Anforderungen Rechnung zu tra-
gen. 

Gegen die Durchführung von Wahlen über elektro-
nische Kommunikationssysteme spricht darüber 
hinaus, daß diese der besonderen Bedeutung, die 
der Wahl unter dem Grundgesetz zukommt, nicht 
gerecht werden kann. Gerade angesichts der zu er-
wartenden Zunahme elektronisch vermittelter 
Kommunikation besteht die Gefahr, daß die Wahl-
entscheidung am Bildschirm diesen wichtigen 

staatsbürgerlichen Akt in seiner subjektiven Be-
deutung bzw. Bewertung für den einzelnen in die 
Nähe sonstiger elektronischer Dienste (Banküber-
weisungen, Videospiele etc.) rückt. 

2a. Meinungsumfragen sind verfassungsrechtlich ge-
schützt. Bei Umfragen mit Hilfe elektronischer Korn-
munkationssysteme besteht jedoch die Möglichkeit 
der mißbräuchlichen Verwendung durch die Schaf-
fung von Surrogaten für Volksbegehren und Plebis-
zite, die im GG nicht vorgesehen sind. Die Abgren-
zung zwischen der repräsentativen und der plebis-
zitären Meinungsumfrage kann nur im Einzelfall vor-
genommen werden und muß der Rechtsprechung 
vorbehalten bleiben. 

Grundsätzlich genießen Meinungsumfragen grund-
rechtlichen Schutz, insbesondere aus Artikel 5 
Abs. 1 Satz 1 GG (Informationsfreiheit) und soweit 
sie von privaten Instituten durchgeführt werden, 
auch aus Artikel 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit). Das 
Recht zur Durchführung von Meinungsumfragen 
kann jedoch aufgrund kollidierender (anderer) Ver-
fassungsnormen oder im Rahmen des Artikels 5 
Abs. 2 GG durch Gesetz beschränkt sein. 

Unterschieden wird zwischen den repräsentativen 
und den plebiszitären Meinungsumfragen. Wäh-
rend respräsentative Umfragen im Regelfall zuläs-
sig sind, sind die plebiszitären Meinungsumfragen 
regelmäßig unzulässig. 

aa) Plebiszitäre Meinungsumfragen 

Die Unzulässigkeit plebiszitärer Meinungsumfra-
gen folgt aus der Entscheidung des Grundgesetzes 
für die repräsentative (mittelbare) Demokratie. Da-
nach ist eine — über die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag hinausgehende — unmittelbare Einfluß-
nahme des Volkes auf die Staatswillensbildung 
grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Artikel 20 Abs. 2 
Satz 2). 

Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefra-
gung sind die — auf den Fall der Neugliederung des 
Bundesgebietes beschränkte — Ausnahme (Arti-
kel 29 GG); eine Ausdehnung also ohne Verfas-
sungsänderung unzulässig (vgl. u. a. Maunz-Dürig-
Herzog-Scholz, Grundgesetz Kommentar, Arti-
kel 20, Rdnr. 37 bis 39, 42, 44 m. w. N., für die Gegen-
meinung wird auf Hans Meyer, VVDStRL 33, Seite 
115 verwiesen). 

Die Abgrenzung der repräsentativen von der plebis-
zitären Meinungsumfrage kann im Einzelfall 
Schwierigkeiten bereiten. Eine Festlegung auf be-
stimmte Prozentsätze der Wohnbevölkerung ist we-
nig sinnvoll. Entscheidend ist vielmehr in jedem 
Einzelfall darauf abzustellen, ob der von der Mei-
nungsumfrage ausgehende Druck bereits so stark 
ist, daß nicht mehr von einer freien Entscheidung 
des Entscheidungsträgers gesprochen werden 
kann. Insgesamt sind Meinungsumfragen mit Hilfe 
der neuen IuK-Techniken dann zuzulassen, wenn 
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sie Art und Umfang bisheriger Meinungsumfragen 
nicht wesentlich übersteigen. Die Abgrenzung der 
repräsentativen von der plebiszitären Meinungsbe-
fragung kann also nicht generell, sondern nur im 
Einzelfall erfolgen und ist insoweit auch eine Auf-
gabe der Rechtsprechung. 

Die Sperre des Grundgesetzes gegenüber plebiszi-
tären Umfragen wirkt unmittelbar nur gegen den 
Staat, da Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 GG in der verfas-
sungsrechtlichen Kommentarliteratur als aus-
schließlich auf den Staat gerichtet verstanden wird. 
Gleichwohl müssen auch die von Privaten durchge-
führten plebiszitären Meinungsumfragen als unzu-
lässig angesehen werden. 

Da das Grundgesetz nicht auf die rechtliche, son-
dern auf die faktische Wirkung von Plebisziten ab-
stellt, kann es keinen Unterschied machen, ob ple-
biszitäre Umfragen von staatlichen Organen direkt 
oder unter Einschaltung privater Institute oder 
aber im privaten Auftrag von Privaten durchge-
führt werden. Maßgebend ist allein, ob Umfragen 
privater Institute in ihrer Wirkung den von staatli-
chen Organen durchgeführten Volksbefragungen 
gleichkommen. 

bb) Repräsentative Meinungsumfragen 

Teilweise werden auch gegen repräsentative Mei-
nungsumfragen Bedenken erhoben. Als Gründe 
werden angeführt: 

— Die Repräsentativität einer Stichprobe über die 
neuen IuK-Techniken sei so lange nicht gewähr-
leistet, wie noch keine 100 %ige Anschlußdichte 
erreicht sei, denn nicht jeder habe die gleiche 
Chance, bei der Auswahl berücksichtigt zu wer-
den. 

— Die neuen IuK-Techniken böten die Möglichkeit 
spontaner Meinungsbefragungen und damit die 
Möglichkeit, durch die Auswahl des Zeitpunktes 
das Ergebnis der Meinungsbefragung zu beein-
flussen. 

— Bei schmalbandigem Rückkanal seien Mei-
nungsumfragen nur für einfache in standardi-
sierbarer Form abfragbare Themen geeignet. 
Deshalb könne eine Verfälschung des Ergebnis-
ses schon dadurch eintreten, daß komplexe 
Sachverhalte zum Gegenstand elektronisch 
durchgeführter Meinungsumfragen gemacht 
werden. 

— Durch das Fehlen der persönlichen Gesprächssi-
tuationen könne nicht mehr die Ernsthaftigkeit 
einer Antwort kontrolliert werden. 

— Schließlich könnten auch repräsentative über 
die IuK-Techniken durchgeführte Meinungsbe-
fragungen die Entscheidungsfreiheit der Abge-
ordneten in verstärktem Maße beeinträchtigen. 

Aus diesen Gefahren wird zum Teil gefolgert, daß 
auch respräsentative, über die neuen IuK-Techni-
ken durchgeführte Meinungsbefragungen generell 
unzulässig seien. 

Nach anderer Ansicht sind repräsentative Mei-
nungsumfragen zwar zulässig, ihre Durchführung 
sollte jedoch mit Auflagen versehen werden, bei-
spielsweise durch folgende Einschränkungen: 

— Keine Meinungsumfragen über Themen, die zur 
Beratung bei den gesetzgebenden oder beschlie-
ßenden Organen des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden oder sonstigen kommunalen Ge-
bietskörperschaften anstehen. 

— Keine Veröffentlichung der Ergebnisse von Mei-
nungsumfragen über das Wahl- oder Stimmver-
halten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
(z. B. sechs Wochen) vor der Wahl. 

— Pflicht zur sofortigen und vollständigen Veröf-
fentlichung der Umfrageergebnisse. 

Diese Gefahren können jedoch nicht zur Unzuläs-
sigkeit elektronisch geführter Meinungsbefragun-
gen führen. Verfassungsrechtlich sind nur plebiszi-
täre Meinungsumfragen verboten, repräsentative 
Meinungsbefragungen genießen stets den Schutz 
des Artikels 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Solange sie nicht 
den Charakter plebiszitärer Meinungsumfragen er-
reichen, sind sie zulässig. Die Verbesserungsmög-
lichkeiten, die sich durch den Einsatz neuer IuK-
Techniken ergeben, sollen nicht von vornherein in 
falsch verstandenem Sicherheitsperfektionismus 
durch gesetzliche Regelungen verbaut werden; den 
Gerichten soll eine organische Grenzziehung vorbe-
halten bleiben. 

2 b. Bei repräsentativen Umfragen mit Hilfe elektroni-
scher Kommunkationssysteme besteht die Gefahr 
der mißbräuchlichen Verwendung sowie der Schaf-
fung von Surrogaten für Volksbegehren und Plebis-
zite, die im Grundgesetz nicht vorgesehen sind. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß Mei-
nungsumfragen grundrechtlichen Schutz — insbe-
sondere aus Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 GG (Informa-
tionsfreiheit), soweit sie von privaten Instituten 
durchgeführt werden, auch aus Artikel 12 Abs. 1 GG 
(Berufsfreiheit) — genießen. Das Recht zur Durch-
führung von Meinungsumfragen kann jedoch auf-
grund kollidierender (anderer) Verfassungsnormen 
oder im Rahmen des Artikels 5 Abs. 2 GG durch 
Gesetz beschränkt sein. 

Angesichts der Entscheidung des Grundgesetzes 
für die repräsentative (mittelbare) Demokratie ist 
eine — über die Wahlen zum Deutschen Bundestag 
hinausgehende — unmittelbare Einflußnahme des 
Volkes auf die Staatswillensbildung grundsätzlich 
ausgeschlossen (vgl. Artikel 20 Abs. 2 Satz 2). 

Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefra-
gung sind die — auf den Fall der Neugliederung des 
Bundesgebietes beschränkte — Ausnahme (Arti-
kel 29 GG), im übrigen aber auf Bundesebene ohne 
Verfassungsänderung unzulässig (vgl. u. a. Maunz-
Dürig-Herzog-Scholz, Grundgesetz. Kommentar, 
Artikel 20 Rdnr. 37 bis 39, 42, 44 m. w. N.; für die 
Gegenmeinung wird auf Hans Meyer, VVDStRL 33, 
Seite 115 verwiesen). 
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Die insoweit bestehende Sperre des Grundgesetzes 
gegenüber plebiszitären Umfragen wirkt unmittel-
bar nur gegen den Staat, da Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 
GG in der verfassungsrechtlichen Kommentarlite-
ratur als ausschließlich auf den Staat gerichtet ver-
standen wird (vgl. Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, 
a. a. O., Rdnr. 20). Zu erwägen ist jedoch, ob diese 
Norm nicht in Verbindung mit Artikel 29 Abs. 4 und 
Abs. 5 GG eine auch den nichtstaatlichen Bereich 
prägende Bedeutung hat. Artikel 29 Abs. 4 und 5 
GG, der 1976 neu gefaßt wurde, stellt klar, daß sich 
die grundsätzliche antiplebiszitäre Ausrichtung des 
Grundgesetzes auch auf Volksbefragungen er-
streckt. Es sind also auch Äußerungsformen erfaßt, 
die — anders als Volksbegehren und Volksent-
scheid, für den Gesetzgeber keine rechtliche Ver-
bindlichkeit besitzen. Die Unabhängigkeit der poli-
tischen Entscheidungsträger von dem durch Volks-
befragungen erfaßten Volkswillen soll auch dann 
erhalten bleiben, wenn dieser Volkswille in einer 
Weise festgestellt worden ist, die nicht zur rechtli-
chen Verbindlichkeit führt. 

Grundgedanke hierbei ist, daß Volksbefragungen 
eine moralisch-politische Verbindlichkeit entfalten 
können, die in ihrer Wirkung auf die politischen 
Entscheidungsträger den plebiszitären Formen mit 
verfassungsrechtlicher Verbindlichkeit gleichkom-
men kann (vgl. Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, a. a. O., 
Rdnr. 45). Wenn das Grundgesetz insoweit nicht auf 
die rechtliche, sondern auf die faktische Wirkung 
von Plebisziten abstellt, kann es keinen Unter-
schied machen, ob plebiszitäre Umfragen von staat-
lichen Organen direkt oder unter Einschaltung pri-
vater Institute oder aber im privaten Auftrag von 
Privaten durchgeführt werden. Maßgebend ist al-
lein, ob Umfragen privater Institute in ihrer Wir-
kung den von staatlichen Organen durchgeführten 
Volksbefragungen gleichkommen. 

Meinungsumfragen mittels elektronischer Kommu-
nikationssysteme können eine solche Wirkung her-
beiführen, so insbesondere, wenn zu politisch wich-
tigen Themen nahezu die gesamte Bevölkerung be-
fragt wird. Dies könnte mit Hilfe der IuK-Techni-
ken realisiert werden. 

Offen ist, ob und wieweit diese Grundsätze auch auf 
Umfragen anwendbar sind, die mittels elektroni-
scher Kommunikationssysteme durchgeführt wer-
den und sich dabei auf die Erfassung eines reprä-
sentativen Ausschnitts der Bevölkerung beschrän-
ken. Grenzen der Zulässigkeit solcher Umfragen 
könnten durch Artikel 38 Abs. 1 GG bedingt sein. 
Diese Norm ist — ebenso wie Artikel 29 GG — eine 
spezielle Ausprägung des Grundsatzes der reprä-
sentativen Demokratie. 

Das Grundgesetz sichert den Abgeordneten Unab-
hängigkeit bei der Ausübung des durch die Wahl 
erteilten Mandats. Der Abgeordnete soll in seiner 
Entscheidung frei und nur seinem Gewissen unter-
worfen sein. Diese Unabhängigkeit könnte durch 
repräsentative Umfragen gefährdet werden, wenn 
von diesen ein Meinungsdruck auf die politischen 
Entscheidungsträger ausginge und die Umfragen 
einen quasi plebiszitären Charakter erhielten. 

Bei der verfassungsrechtlichen und verfassungspo-
litischen Bewertung ist allerdings zu berücksichti-
gen, daß auch von herkömmlich durchgeführten 
Meinungsumfragen ein Entscheidungsdruck auf die 
Abgeordneten ausgehen kann. Die allgemein bei 
Meinungsumfragen auftretenden Probleme können 
jedoch beim Einsatz elektronischer Kommunika-
tionssysteme für Befragungszwecke erheblich ver-
stärkt werden. 
Da der Einsatz elektronischer Kommunikationssy-
steme erleichterte Voraussetzungen für ad-hoc-Be-
fragungen zu aktuellen Themen schafft, werden die 
Möglichkeiten der Einflußnahme auf politische Ent-
scheidungsprozesse bereits quantitativ erweitert. 
Die bei Meinungsumfragen ganz generell beste-
hende Gefahr, daß das Ergebnis der Befragung 
durch die Art der Fragestellung, die Auswahl der 
Fragen, die vorhergehende Problemaufbereitung, 
aber auch durch den Zeitpunkt der Befragung (Be-
fragungssituation, z. B. aktuelle, emotionsbeladene 
öffentliche Diskussion, Entscheidungsreife der Be-
fragungsthemen etc.) beeinflußt werden kann, er-
hält in diesem Zusammenhang besonderes Ge-
wicht. Dies gilt nicht nur für private Umfragen, son-
dern in besonderer Weise für staatliche oder im 
staatlichen Auftrag durchgeführte Umfragen. Bei 
letzteren besteht die besondere Gefährdungssitua-
tion, daß die Befragten hiermit eine besondere Au-
torität verbinden und sich schon insoweit bei der 
Beantwortung beeinflussen lassen. 

Werden elektronisch gestützte Meinungsbefragun-
gen in einer Phase durchgeführt, in der nur ein-
zelne Gebiete mit elektronischen Kommunikations-
systemen versorgt sind oder in der Anschlußdichte 
noch begrenzt ist, besteht weiterhin die Gefahr, daß 
den durch die technische Infrastruktur bevorrech-
tigten Personen ein verstärkter Einfluß auf die öf-
fentliche Meinungsbildung eingeräumt wird. 

Besondere Probleme, gerade auch im Hinblick auf 
die Durchführung elektronisch gestützter Umfra-
gen ergeben sich unter dem Gesichtspunkt, daß sich 
elektronische Kommunikationssysteme wie Bild-
schirmtext oder Breitbandverteilnetze mit schmal-
bandigem Rückkanal in erster Linie für relativ ein-
fache, in standardisierbarer Form abfragbare The-
men eignen. Damit kann eine Verfälschung des Er-
gebnisses schon dadurch eintreten, daß komplexe 
Sachverhalte zum Gegenstand elektronisch durch-
geführter Umfragen gemacht werden. 

Zu berücksichtigen ist ferner, daß bei einer mittels 
elektronischer Kommunikationssysteme durchge-
führten Meinungsumfrage die persönliche Ge-
sprächssituation zwischen Interviewer und Inter-
viewten entfällt. Dies hat zwar einerseits den Vor-
teil, daß der persönliche Einfluß des Interviewers 
neutralisiert wird, führt aber andererseits dazu, daß 
das Umfeld und die Glaubwürdigkeit der Antworten 
durch den Interviewer nicht mehr abschätzbar ist. 
Dies gilt auch für die Nutzung breitbandiger Ver-
mittlungssysteme (Sprach-, Text- und Bildkommu-
nikation mit Dialogmöglichkeit zwischen Inter-
viewer und Zentrale/Interviewtem), wo sich die In-
terviewsituation den persönlichen Interviews weit-
gehend annähern läßt. 
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Es gibt derzeit keine Konzepte, die bei elektronisch 
vermittelten Befragungen die Ernsthaftigkeit bzw. 
Wahrhaftigkeit der Antworten und damit die Gül-
tigkeit solcher Umfragen kontrolliert werden kann. 

Aus der besonderen im Bereich elektronisch ge-
stützter Meinungsumfragen liegenden Gefähr-
dungssituation wird teilweise die Folgerung abge-
leitet, daß solche Meinungsumfragen in jedem Fall 
unzulässig sind. 

Nach anderer Ansicht ist davon auszugehen, daß 
diese grundsätzlich zulässig sind, es aber entspre-
chender Sicherungen gegen mögliche Mißbräuche 
bedarf. Dabei bieten sich u. a. folgende Möglichkei-
ten an: 

— Regelungen, die Qualitäts- und Verhaltensmaß-
stäbe für Veranstalter von Umfragen festlegen; 
zum Beispiel Pflichten zur Herstellung größerer 
Transparenz der veröffentlichten Umfrageer-
gebnisse (Offenlegung des Entstehungszusam-
menhanges, der Fragestellungen, des Kontext 

der Befragung, des Kreises der Befragten, der 
Auswahlkriterien etc.) 

— Regelungen über Verwendungsformen von Um-
frageergebnissen, zum Beispiel Begrenzung des 
Feldes der Umfragethemen, des Zeitpunktes der 
Veröffentlichung von Umfrageergebnissen, des 
Kreises der zur Verwendung Berechtigten, d. h. 
z. B.: 
— keine Meinungsumfragen über Themen, die 

zur Beratung bei den gesetzgebenden oder 
beschließenden Organen des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden oder sonstigen kom-
munalen Gebietskörperschaften anstehen 

— keine Veröffentlichung der Ergebnisse von 
Meinungsumfragen über das Wahl- oder 
Stimmverhalten innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes (z. B. sechs Wochen) vor der 
Wahl 

— Pflicht zur sofortigen und vollständigen Ver-
öffentlichung der Umfrageergebnisse (vorbe-
haltlich des vorstehend erwähnten Falles). 

4 Teilaspekte luK-spezifischer Rahmenbedingungen 

4.1 Vorbemerkungen 

4.2 Bereitstellung der Netzinfrastruktur 
4.2.1 Prinzip der Trennung von Netz und Nut-

zung 
4.2.2 Das Angebot der DBP für Übertragungs

-

wege und deren Weitervermietung 
4.2.3 Stellung der DBP zu den Ländern, Ge-

meinden und Privaten 

4.3 Organisation der Dienste 

4.4 Wettbewerb auf dem Endeinrichtungsmarkt 

4.5 Normung 

4.6 Förderung von Forschung und Entwicklung 
(F & E) 

4.7 Ökonomische Akzeptanzbedingungen 

4.8 Kommunikationsangebote 

4.9 Persönlichkeits-, insbesondere Datenschutz 

4.10 Teilnehmer-, insbesondere Verbraucherschutz 

4.11 Urheberrecht 

4.1 Vorbemerkungen 

Die Entwicklung der luK-Märkte, darüber hinaus aber 
auch weiterer Bereiche der Gesamtwirtschaft, werden 
von einer Vielzahl luK-spezifischer Rahmenbedingungen 
beeinflußt. Davon werden nachstehend behandelt: 

— die Bereitstellung der Netzinfrastruktur 

— die Organisation der Dienste 

— der Wettbewerb auf dem Endeinrichtungsmarkt 

— die Normung 

— die Förderung von Forschung und Entwicklung 

— die Akzeptanzbedingungen 

— die Kommunikationsangebote 

— Persönlichkeits-, insbesondere Datenschutz 

— Teilnehmer-, insbesondere Verbraucherschutz 

— Urheberrecht 

Die zukünftigen Entwicklungschancen der eigentli-
chen IuK-Märkte (IuK-technische Produkte und 
Dienstleistungen) werden von der Ausgestaltung 
und Entwicklung der genannten spezifischen Rah-
menbedingungen direkt und unmittelbar fördernd 
oder hemmend beeinflußt. Im Extremfall würde das 
Entstehen eines Teilmarktes sogar erst ermöglicht 
bzw. unmöglich gemacht (Beispiele: Abschaffung 
des Netzmonopols, Zulassung privater Rundfunk-
veranstalter). 

Dadurch, daß ein großer Teil dieser Rahmenbedin-
gungen die Anwendungs- und Nutzungsbedingun-
gen in den Unternehmen bestimmt (z. B. Gebühren-
gestaltung bei Fernmeldediensten), wird die Nach-
frage vieler Branchen und damit das Ausmaß der 
bei diesen zu erwartenden Rationalisierungs- oder 
Produktinnovationseffekte beeinflußt. Dies hat wie-
derum Auswirkungen auf die nationale oder inter- 
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nationale Wettbewerbssituation dieser Branchen 
sowie auf deren Beschäftigungssituation. 

Ein anderer Teil dieser Rahmenbedingungen beein-
flußt direkt oder indirekt die Kauf- und Nutzungs-
bereitschaft der privaten Haushalte und damit das 
Entstehen der privaten Nachfrage. 

Die IuK-spezifischen Rahmenbedingungen sind 
nicht beliebig gestaltbar. Der Gestaltungsspielraum 
wird durch das Grundgesetz bzw. die Verfassungs-
rechtsprechung, durch internationale Verträge, 
durch die gesellschaftliche Akzeptanz und politi-
sche Durchsetzbarkeit sowie durch die allgemeinen 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen be-
grenzt. 

Der politisch gestaltete Rahmen wird ergänzt durch 
Selbstregulierungsmaßnahmen (z. B. des Marktes, 
der Tarifvertragsparteien, der unternehmerischen 
und individuellen Lern- und Anpassungsfähigkeit.) 

4.2 Bereitstellung der Netzinfrastruktur 

1. Kommunikationsnetze werden überwiegend als 
„natürliches Monopol" angesehen. Diese sind in der 
Bundesrepublik der umfassenden Infrastrukturver-
antwortung der DBP zugeordnet. Überwiegend 
stellt die DBP die Vermittlungs- und Verteilnetze 
der Individual- und Massenkommunikation bereit. 
Die unterschiedlichen Kommunikationsformen wer-
den sich in Zukunft einander annähern. 

2. Das daraus resultierende ökonomische Wirkungs-
potential der DBP ist beträchtlich. Der Wiederbe-
schaffungswert des Fernsprechnetzes betrug 1981 
185 Mrd. DM, das Investitionspotential von 1970 bis 
1980 70 Mrd. DM und im Jahre 1982 12 Mrd. DM. 
Vom Einkaufs- und Nachfrageverhalten der DBP 
hängen die Zukunftschancen und die Investitions-
planungen der betroffenen Hersteller wesentlich ab 
und werden Entwicklung und Einführung neuer luK-
Techniken beeinflußt. Dies gilt auch für die Position 
der Hersteller im internationalen Wettbewerb. Nach 
eigenem Bekunden ist die Beschaffungspolitik der 
DBP darauf gerichtet, die Märkte für die Hersteller 
offen zu halten und dabei auch die Belange mittel-
ständischer Unternehmen zu berücksichtigen. 

Das Angebot von Netzleistungen im Bereich der 
Telekommunikation ist nach dem Fernmeldeanla-
gengesetz (FAG) Gegenstand des Fernmeldemono-
pols der Deutschen Bundespost. Nach den Bestim-
mungen des FAG steht dem Bund das ausschließli-
che Recht zu, Fernmeldeanlagen zu errichten und 
zu betreiben. Diese Fernmeldehoheit wurde dem 
Bund durch das Grundgesetz zugewiesen. Ausgeübt 
wird die Fernmeldehoheit durch den Bundesmini-
ster für das Post- und Fernmeldewesen. Die Nut-
zung ihres Dienstleistungsangebotes regelt die 
DBP in Form von Benutzungsverordnungen. Zu-
sammen mit dem FAG bilden sie den juristischen 
Rahmen für die Ausübung des Fernmeldemono-
pols. 

Im Bereich der Netzinfrastruktur übt die Bundes-
post ihr Monopol umfassend aus. Sie allein betreibt 
allgemein zugängliche Übertragungs- und Vermitt-
lungseinrichtungen. Sie plant die Netze und baut 
sie aus. Darüber hinaus regelt sie die Nutzung der 
von ihr bereitgestellten Netzleistungen (Fernmelde-
dienste). 

Das derart gestaltete Fernmeldemonopol gibt der 
Bundespost ein umfassendes Alleinbetriebsrecht 
für die technische Übertragung und Vermittlung 
von Informationen und auch für die Erstellung von 
sog. value-added-Dienstleistungen im Netz. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist in einer sozialen 
Marktwirtschaft ein wettbewerblicher Ausnahme-
bereich in Form eines Monopols immer dann ge-
rechtfertigt, wenn dadurch und nur dadurch die Be-
reitstellung der Güter und Dienste eines Wirt-
schaftsbereichs zu minimalen sozialen Kosten er-
folgt. Die volkswirtschaftliche Theorie spricht in 
diesem Fall vom Vorliegen eines „natürlichen Mo-
nopols." Erhebliche Größenvorteile (economies of 
scale) sind eine notwendige Voraussetzung für das 
Vorliegen eines natürlichen Monopols. Sie beruhen 
im Fernmeldebereich der Bundespost, ebenso bei 
anderen Versorgungsunternehmen, aber auch auf 
den Vorteilen eines Netzverbundes. Die Größenvor-
teile bewirken, daß bei einer Vergrößerung des Ver-
kehrsaufkommens die Durchschnittskosten pro 
Verkehrseinheit sinken. 

Hinzu kommt, daß der Auf- und Ausbau von Netzin-
frastrukturen als eine hochkomplexe Planungsauf-
gabe (Investitionsplanung) anzusehen ist, die am 
besten zentral gesteuert werden kann. Die Zulas-
sung von Wettbewerb würde leicht zu volkswirt-
schaftlich ineffizienten Doppelinvestitionen füh-
ren. 

Ob ein Wirtschaftszweig als natürliches Monopol 
anzusehen ist, ist eine Frage, die nicht ein für alle-
mal abschließend beantwortet werden kann. So-
wohl die Markt- und Nachfrageentwicklung als 
auch die Entwicklung der Technologie können die 
Voraussetzungen für ein zu einem bestimmten Zeit-
punkt gegebenes natürliches Monopol hinfällig 
werden lassen und die Zulassung von Wettbewerb 
im Netz als wirtschaftspolitisch nützlich erscheinen 
lassen. Wenn etwa bei gegebener Technologie die 
Nachfrage stark wächst, dann nimmt die Bedeu-
tung der Größenvorteile automatisch ab. Ebenso 
kann der technologische Fortschritt entweder zu ei-
ner vergößerten oder zu einer verminderten Bedeu-
tung der Größenvorteile bei den Fernmeldenetzen 
führen. 

Ob im Fernmeldebereich insgesamt bzw. in seinen 
Teilbereichen heute die technisch-betrieblichen 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines natürli-
chen Monopols und damit aus rein ökonomischer 
Sicht für das Netzmonopol der Bundespost gegeben 
sind, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Inwie-
weit diese nicht nur empirischer, sondern auch wer-
tender Natur sind, blieb umstritten. Entsprechende 
Untersuchungen liegen für die Bundesrepublik 
nicht vor. 
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Empirische Studien über das Ausmaß der Größen-
vorteile im Telekommunikationsbereich wurden für 
die USA, Kanada und Großbritannien durchgeführt. 
Sie kommen relativ übereinstimmend zu dem 
Schluß, daß der Telekommunikationsbereich als 
Ganzes als natürliches Monopol anzusehen ist, daß 
aber die Größenvorteile im Zeitablauf abgenommen 
haben. Diese Erkenntnis hat auch die Monopolkom-
mission veranlaßt, gegenwärtig für eine Beibehal-
tung des Netzmonopols der Bundespost zu plädie-
ren. 

Die absehbaren Innovationen im Netzbereich füh-
ren tendenziell eher zu einer Verstärkung des na-
türlichen Monopolcharakters des Netzes: 

Die Glasfaser als Übertragungsmedium im Orts-
netz wird zu einer erheblichen Steigerung der Grö-
ßenvorteile bei der Bereitstellung von Übertra-
gungskapazitäten beim einzelnen Teilnehmer füh-
ren. Dies führt gleichzeitig zu Verbundvorteilen bei 
der Bereitstellung verschiedener Dienste. Da die 
sonstigen in den Ortsnetzen vorliegenden Größen-
vorteile kaum verändert werden, werden die Grö-
ßenvorteile im integrierten Netz eher zunehmen. 

Gerade beim Übergang zu einem integrierten Netz 
kommt der Gesamtverantwortung eines Netzträ-
gers für eine koordinierte Investitionsplanung eine 
besondere Bedeutung zu. 

Auch breitbandige Verteilnetze sind lokale natürli-
che Monopole. Die bisherige Entwicklung dieser 
Netze zeigt, daß verschiedene institutionelle Netz-
träger durchaus möglich sind. Insoweit, als die Ver-
teilnetze selbst wieder, wenigstens zum Teil, Bau-
steine eines integrierten breitbandigen Netzes sind 
bzw. werden können, spricht dies jedoch eher für 
eine Gesamtverantwortung der Bundespost. A 50) 

# # Über die Aufnahme des folgenden Absatzes 
konnte kein Einvernehmen erzielt werden: 

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß die Beibehal-
tung des Fernmeldemonopols nicht allein unter 
volkswirtschaftlichen Kostenaspekten zu beurtei-
len ist. Aus rechtlicher Sicht sind auch die Folgen 
für die Infrastrukturausstattung in verschiedenen 
Regionen bedeutsam. # # 

Auf die gemeinwirtschaftlichen Aspekte des Netz-
und Dienstemonopols der DBP wird an anderer 
Stelle eingegangen (vgl. S. 182, 183, 184). 

3. Leistungsfähige (öffentliche) Kommunikationsnet-
ze, die eine kostengünstige Übertragung und Ver-
mittlung von Sprach-, Text-, Daten- und Bildinfor-
mationen zwischen beliebigen Teilnehmern ermögli-
chen, sind für die weitere Entwicklung hochindu-
strialisierter Staaten wie die Bundesrepublik als In-
frastruktur (vergleichbar mit dem Straßen- und 
Schienennetz, den Wasser- und Energieversor-
gungssystemen) von zentraler Bedeutung. 

Unter wirtschaftlichen Aspekten hat der Auf- und 
Ausbau eines zunächst schmalbandigen und später 
breitbandigen Vermittlungsnetzes vor allem eine in-
novationsstrategische Bedeutung. Hinsichtlich ih-
res Beitrags zur Verbesserung der langfristigen 

Wachstumschancen kommt einem Vermittlungs-
netz ein größeres Gewicht zu als einem Verteilnetz. 
A 51) 

4. Die in der Bundesrepublik Deutschland derzeit be-
stehenden getrennten vermittelten Netze (Fern-
sprechnetz, IDN) werden zu einem integrierten 
Netz mit mittleren Datenraten — ISDN (Integrated 
Services Digital Network) — zusammengefaßt. Der 
Aufbau des ISDN erfolgt auf der Basis der bisheri-
gen Kabeltechnik und digitaler Übertragungs- und 
Vermittlungstechnik. Die Digitalisierung der Über-
tragungs- und Vermittlungstechnik ist eine Voraus-
setzung für den Aufbau zukünftiger Glasfasernetze. 
Der Aufbau eines einheitlichen digitalen Netzes 
(ISDN) und die Einführung der Glasfaser überlap-
pen sich zeitlich. 

5. Langfristig wird in der Bundesrepublik Deutschland 
eine flächendeckende Verkabelung in Glasfaser er-
wartet. 

Über die Möglichkeiten des ISDN hinaus wird das 
Glasfasernetz an zusätzlichen Diensten 

1. die Übertragung höherer Datenraten (über 
140 Kbit/s), 

2. die interaktive Bewegtbildkommunikation und 

3. die Verteilung von Rundfunk 

leisten können. Es wird erwartet, daß eine dafür 
geeignete Technik ab Mitte des Jahrzehnts zur Ver-
fügung steht. 

Der Aufbau flächendeckender Netze wird sich über 
einen langen Zeitraum, abhängig von der Einfüh-
rungsstrategie, erstrecken. Dieser Zeitraum für die 
Errichtung eines derartigen Netzes kann heute 
noch nicht abgeschätzt werden. Dementsprechend 
kann ein zwischenzeitlich auftretender Bedarf an 
Verteilkommunikation wie bisher in Koaxialkabel

-

Technik gedeckt werden. 

Die volkswirtschaftlich zu leistenden Investitionen 
für den Aufbau eines flächendeckenden Glasfaser-
netzes werden in der Größenordnung von 100 Mrd. 
DM geschätzt, genauere Angaben sind derzeit nicht 
möglich. 

6. Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland derzeit 
mehr als 50 v. H. der Fernsehteilnehmer an Gemein-
schaftsantennenanlagen angeschlossen sind, eig-
net sich davon nur ein geringer Teil für eine Ver-
knüpfung zu einem flächendeckenden Verteilnetz. 
Prinzipiell ist diese Verknüpfung bei allen Großge-
meinschaftsanlagen möglich, soweit diese von Pri-
vaten errichtet sind, allerdings zum Teil mit erhebli-
chem Umrüstungsaufwand. Eine Verknüpfung der 
Großgemeinschaftsantennenanlagen (Inselnetze) 
ist derzeit nur bei Kabelpilotprojekten vorgesehen. 

Die volkswirtschaftlich zu leistenden Investitionen 
für den Aufbau eines künftigen flächendeckenden 
Breitbandverteilnetzes in Koaxialkabel-Technik wer-
den je nach Ausbau, technischer Ausgestaltung 
und Anschlußdichte auf einen Betrag bis zu 30 Mrd. 
DM geschätzt (Vollausbau, 50%ige Anschlußdichte, 
mit Rückkanal und zentralen Einrichtungen, exklu-
sive Aufwendungen für das Fernnetz und im priva-
ten Bereich). 
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Kommunikationsinfrastrukturen sind für Wirt-
schaft und Gesellschaft von eminenter Bedeutung. 
In einer international verflochtenen und dezentrali-
sierten Wirtschaft wie der unsrigen erhält die Tele-
kommunikationsinfrastruktur immer mehr die 
Funktion eines wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Nervengeflechts. Damit wird sie zur Grund-
lage weiterer technischer, wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Innovationen. 

Diejenigen Industriestaaten, denen es am schnell-
sten gelingt, ihre technische Kommunikationsin-
frastruktur zu modernisieren, werden entschei-
dende internationale Wettbewerbsvorteile erlan-
gen. 

Diesen wirtschaftlichen Entwicklungserfordernis-
sen, die zusätzlich durch den Zwang zur Reduzie-
rung des Rohstoff- und Energieverbrauchs sowie 
zur Verminderung der Umweltbelastung verstärkt 
werden, kommen die technischen Fortschritte im 
Bereich der IuK-Technologien optimal entgegen. 

Anwendungen der IuK-Technologien lassen sich 
danach unterscheiden 

— ob sie von wirtschaftlichen Unternehmen oder 
öffentlichen Organisationen als Investitionsgü-
ter (Arbeits-, Organisations- und Kommunika-
tionsmittel), 

— als öffentliche Infrastruktur-Investitionen im 
Fernmeldebereich oder 

— von den privaten Haushalten als Konsumgüter 
eingesetzt werden. 

Dieser ökonomischen Aufgliederung entsprechend 
lassen sich drei Formen bzw. Zwecke der Informa-
tionsnutzung unterscheiden: die produktive, die in-
vestive und die konsumtive. 

Als Investitionsgüter können IuK-technische Pro-
dukte auch ohne den Ausbau der öffentlichen Fern-
meldenetze und -dienste für Zwecke der Prozeßin-
novation eingesetzt werden (z. B. computerunter-
stützte Textverarbeitungssysteme, EDV-Anlagen, 
Local-Area-Networks). Die wirtschaftlichen Vorteile 
ihres geschäftlichen Einsatzes im sog. Inhouse-Be-
reich kommen jedoch erst dann voll zur Geltung, 
wenn entsprechend leistungsfähige öffentliche 
Netze und Fernmeldedienste existieren, die eine ko-
stengünstige Übertragung und Vermittlung von 
Sprach-, Text-, Daten- und Bild-Informationen zwi-
schen beliebigen Teilnehmern erlauben. 

Ausgenommen bei autonomen Heimsystemen (wie 
z. B. Videorecordern, Bildplattenspielern, Heimcom-
putern, Videospielen) setzt eine verstärkte Nach-
frage nach IuK-technischen Konsumgütern und 
-diensten voraus, daß durch den Ausbau der Netzin-
frastruktur zusätzliche Möglichkeiten für ein Ange-
bot attraktiver Rundfunkprogramme, Informations-
dienste und interaktiver Kommunikationsdienste 
bereitgestellt werden, die von den privaten Haus-
halten für konsumtive (Unterhaltung), produktive 
(z. B. Geschäftsverkehr) oder investive (z. B. Bil-
dung/Ausbildung) Zwecke genutzt werden können. 

Dem Ausbau und der Modernisierung der kommu-
nikationstechnischen Infrastruktur kommt eine 
zentrale wirtschaftliche Bedeutung zu, die kaum ge-
ringer einzuschätzen ist als die des Straßennetzes, 
des Eisenbahnnetzes oder der Energie- und Wasser-
versorgungssysteme. Dabei sind insbesondere zwei 
Aspekte zu unterscheiden: der innovationsstrategi-
sche Aspekt und die sich daraus ergebenden Aus-
wirkungen auf die internationale Wettbewerbsposi-
tion der deutschen Wirtschaft sowie der Wachs-
tumsaspekt. 

Innovation bezeichnet den komplexen Prozeß der 
Erfindung, Entwicklung und des Einsatzes von ein-
zelnen Technologien oder komplexen sozio-techni-
schen Systemen zum Zweck der Lösung wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Probleme. 

Es ist ein wesentliches Merkmal von Basisinnova-
tionen, daß deren wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Folgewirkungen nicht präzise vorhersehbar 
sind. 

Aus wirtschaftlicher Sicht können Entscheidungen 
für und gegen Investitionen in den Ausbau der 
kommunikationstechnischen Infrastruktur vor al-
lem aus zwei Gründen von innovationsstrategischer 
Bedeutung sein: 

— sie erhalten bzw. verbessern die Innovationsbe-
reitschaft der betroffenen Wirtschaft (innova-
tions-klimatische Signalwirkung) 

— sie leisten sowohl einen Beitrag zur Produktivi-
tätssteigerung als auch zur Erschließung neuer 
Absatzmöglichkeiten und tragen somit zu einer 
Verbesserung der internationalen Wettbewerbs-
position der deutschen Wirtschaft, aber auch zu 
einer verbesserten Allokation der Ressourcen 
insgesamt bei. 

Dazu gehören nicht nur die Verminderung des Roh-
stoff- und Energieverbrauchs oder der Umweltbela-
stung, sondern ebenso die Verbesserung der Effi-
zienz von Entscheidungen und Problemlösungen so-
wie des verfügbaren Lern- und Wissenspotentials 
der Bevölkerung insgesamt. 

In welchem Ausmaß und mit welcher Qualität diese 
Innovationswirkungen erfolgen, hängt von politi-
schen Grundsatzentscheidungen, von der Netzaus-
baugeschwindigkeit, von der Höhe der Investitio-
nen und vom Ausmaß der gesellschaftlichen Akzep-
tanz ab. 

Unter diesen innovatorischen Gesichtspunkten ist 
die Modernisierung des Vermittlungsnetzes (Digita-
lisierung des Fernsprech- und IDN-Netzes, Ausbau 
zum Breitbandvermittlungsnetz) weitaus wichtiger 
als der Ausbau von Breitbandverteilnetzen. Verteil

-

netze lassen sich im wesentlichen für die Übertra-
gung zusätzlicher Rundfunkprogramme verwenden 
und ermöglichen in erster Linie nur eine konsum-
tive Informationsnutzung. Innovationsimpulse sind 
außer bei den mittelbar betroffenen Branchen (Un-
terhaltungselektronik, Rundfunk- und Filmwirt-
schaft) nicht zu erwarten. Dagegen besteht weitge-
hend Einigkeit darüber, daß die vom Ausbau der 
Vermittlungsnetze ausgehenden innovativen Im- 
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pulse nahezu alle Wirtschaftsbranchen sowie auch 
das politische und gesellschaftliche Leben betreffen 
und darüber hinaus positive Auswirkungen auf an-
dere innovationsträchtige Technikbereiche haben 
(Produktionstechnik, Organisationssteuerung, 
Energietechnik, Verkehrstechnik u. a.). A52) 

Als wirtschaftliches Wachstum bezeichnet man üb-
licherweise die Zunahme der real produzierten Gü-
ter- und Dienstleistungsmenge einer Volkswirt-
schaft. Investitionen in den Ausbau der kommuni-
kationstechnischen Netzinfrastruktur können 
Wachstumsimpulse auf den folgenden Ebenen aus-
lösen: 

— beim Träger der Netzinfrastruktur 

— bei den Herstellern der erforderlichen Netz-
Komponenten (Kabelhersteller, Nachrichten-
technik, (mikro-)elektronische Bauelemente, 
Raumfahrttechnik) 

— bei den Herstellern der erforderlichen geschäft-
lichen und privaten Endeinrichtungen (Büro-
und Informationstechnik, Unterhaltungselektro-
nik, Elektrohandwerk, etc.) 

— bei den wirtschaftlichen (geschäftlichen) An-
wendern nahezu aller Wirtschaftsbranchen 
(durch Kosten- und Preissenkungen sowie durch 
neue Produkte und Dienstleistungen). 

Insbesondere dadurch, daß sie das Angebot billige-
rer, besserer und/oder zusätzlicher Produkte und 
Dienstleistungen ermöglichen, stimulieren sie auch 
die private Nachfrage. 

Ferner ist zu unterscheiden, ob die Wachstumsim-
pulse aus einer Verbesserung der Exportchancen 
für die heimische Industrie (vor allem der Herstel-
lerbranchen) resultieren und/oder durch eine Ver-
besserung der inländischen Produktions- und Ab-
satzbedingungen hervorgerufen werden. Je nach-
dem, welche Netzausbaustrategie verfolgt wird, 
können entweder die kurz- bis mittelfristigen und/ 
oder die langfristigen Wachstumsimpulse von sehr 
unterschiedlichem Gewicht sein. 

Die Stärke der durch Netzinfrastruktur-Investitio-
nen auslösbaren Wachstumsimpulse hängt — unab-
hängig von anderen wachstumshemmenden oder 
-fördernden gesamtwirtschaftlichen Faktoren — 
vor allem ab: 

— von dem Investitionsvolumen (im Vergleich zur 
Ist-Situation) 

— von der Art der Netze, in die investiert wird. Je 
nachdem können unterschiedliche Folgewirkun-
gen (multiplikative Wachstumseffekte) ausge-
löst werden 

— von dem Zeitpunkt bzw. der Geschwindigkeit 
des Netzausbaus im Vergleich zu anderen Län-
dern (Erhöhung der Exportchancen durch Refe-
renzprojekte) 

— von den Zugangs- und Nutzungsbedingungen für 
diese Netze (vgl. Organisation der Dienste, Ab-
schnitt 3.2). 

Die DBP als Träger der umfassenden Fernmelde-
infrastrukturverantwortung investierte 1980 rd. 
11,7 Mrd. DM (rd. 2,8 v. H. der gesamten Anlageinve-
stitionen in der Bundesrepublik), davon den über-
wiegenden Teil (88 v. H.) in Fernmeldeanlagen. 

Im Jahre 1983 sollen die Ausgaben für Investitionen 
im Bereich der Fernmeldeanlagen (einschließlich 
zu aktivierender Eigenleistungen) auf ca. 12,8 Mrd. 
DM steigen. Das Gros der Investitionen der DBP ist 
auch weiterhin auf die herkömmlichen Technolo-
gien und Dienste ausgerichtet, insbesondere für 
den Ausbau und die Modernisierung des Fern-
sprechnetzes. So wird für 1983 u. a. angestrebt, ei-
nen Bestandszuwachs von 840 000 Fernsprech-
hauptanschlüssen zu erreichen. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsbereich 
wird zukünftig bei der Errichtung von Breitband-
verteilnetzen liegen. Hierfür wurde der Ansatz ge-
genüber 1982 (320 Mio. DM) auf 1 000 Mio. DM ver-
dreifacht. A53) 

Die Netzausbauplanungen der DBP (wie sie in den 
Feststellungen und Erläuterungen von Kapitel 1 
dargestellt sind) gehen davon aus, daß das derzei-
tige Investitionsvolumen für den Netzbereich beibe-
halten werden kann. Diese Annahme ist selbst bei 
weiterhin stagnierender oder rückläufiger gesamt-
wirtschaftlicher Entwicklung angesichts des in Zu-
kunft eher steigenden Gebührenaufkommens bei 
den bestehenden und neuen Fernmeldediensten 
realistisch. Infolge der ab etwa Mitte der 80er Jahre 
erwarteten weitgehenden Vollversorgung beim 
Fernsprechdienst (Vollversorgung der privaten 
Haushalte mit einfachen Fernsprechhauptan-
schlüssen und abnehmende Zuwachsraten beim 
Verkehrsaufkommen, Vollausbau des Fernsprech-
netzes) wird von diesem Zeitpunkt an ein zuneh-
mender Teil des verfügbaren Investitionspotentials 
für Modernisierungs- bzw. Innovationsvorhaben zur 
Verfügung stehen. Dies ist gemeint, wenn die DBP 
davon spricht, daß die Realisierung des ISDN und 
des Breitbandvermittlungsnetzes auf Glasfaserba-
sis im Rahmen der normalen Erweiterungs- und 
Modernisierungsinvestitionen erfolgen wird. Da es 
sich in diesem Fall lediglich um substitutive Netzin-
vestitionen handelt, wären davon auf seiten der 
DBP ebenso wie bei den Zulieferindustrien (Kabel-
hersteller, Nachrichtentechniken, etc.) keine we-
sentlichen unmittelbaren (direkten) Wachstums-
beiträge zu erwarten. Es handelt sich lediglich um 
die Substitution einer konventionellen, durch eine 
höherwertige, innovative Technologie. Mittelbar 
und relativ kurzfristig würden jedoch bereits in die-
sem Fall Wachstumsimpulse auftreten, und zwar ei-
nerseits dadurch, daß die Exportchancen der inlän-
dischen nachrichtentechnischen Industrie verbes-
sert würden (Referenzprojekte) und andererseits 
dadurch, daß — z. T. schon vor einer allgemeinen 
Einführung der auf den neuen Netzen möglichen 
neuen Dienste — bei den Endgeräteherstellern und 
Software-Anbietern — die Entwicklung, Produktion 
und Markteinführung der erforderlichen neuen 
Endeinrichtungen und Dienstangebote erfolgt. Da-
bei ist zu erwähnen, daß der Anteil der Endgerä- 
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teinvestitionen an den Gesamtinvestitionen in Zu-
kunft deutlich zunehmen wird (vgl. Kapitel 1). 

Das nach den derzeitigen DBP-Planungen ab Mitte 
der 80er Jahre zu erwartende jährliche Netz-Inve-
stitionsvolumen von mind. 8 Mrd. DM (zu heutigen 
Preisen) ermöglicht die flächendeckende Verwirkli-
chung des Breitbandvermittlungsnetzes auf Glasfa-
serbasis in einem Zeitraum von nicht unter 20 Jah-
ren (Aufwendungen für andere Modernisierungs-
maßnahmen berücksichtigt). Unter Berücksichti-
gung der bei dem bisherigen Netzausbau verwende-
ten Planungs- und Abschreibungszeiträume 1 ) (die 
für die verschiedenen Netzebenen unterschiedlich 
sind), ergibt sich, daß dessen Vorteile für die ge-
schäftlichen Anwender 2), vor allem aber für die pri-
vaten Nutzer erst relativ spät zum Tragen kommen. 
Somit würden sich die gesamtwirtschaftlich wichti-
gen, multiplikativen Wachstumsimpulse des Netz-
ausbaus für die Anwenderbranchen und die pri-
vate Binnennachfrage erst langfristig einstellen. 
Genaue Zeitangaben sind hier nicht möglich, sie 
hängen von konkreten Netzausbaustrategien ab, 
die bislang nicht vorliegen. 

Im Rahmen der genannten Investitionsvolumina 
wäre ein zeitlich früheres Eintreten von Wachs-
tumsimpulsen bei den Anwendern und Nutzern z. B. 
dadurch möglich, daß die DBP von ihrer bisher 
praktizierten Modernisierungsstrategie (unter-
schiedliche Planungszeiträume für die verschiede-
nen Netzebenen) abgeht und statt dessen die Reali-
sierung kompletter, funktionsfähiger regionaler 
Teilnetze anstrebt, die über ein Overlay-Netz mit-
einander verbunden werden. 

Eine Vergrößerung des quantitativen Wachstums-
beitrags (direkt wie indirekt, mittel- und langfristig) 
durch den Netzausbau wäre natürlich auch dadurch 
zu erreichen, daß das entsprechende jährliche Inve-
stitionsvolumen der DBP deutlich erweitert wird. 
Die Konsequenz wäre eine beträchtliche Beschleu-
nigung bei der Realisierung eines funktionsfähigen 
flächendeckenden integrierten Breitbandvermitt-
lungsnetzes sowie bei den zu erwartenden direkten 
und multiplikativen Wachstumseffekten. Eine der-
artige Netzausbau- und Investitionsstrategie erfor-
dert jedoch entsprechende politische Grundsatzent-
scheidungen, die auch eine finanzpolitische Dimen-
sion haben (z. B. Verzicht der Bundeskasse auf Ab-
gaben der DBP vs. zusätzliche Belastung des Kapi-
talmarkts). Für die DBP selbst ist die Frage des 
Netzausbau-Tempos weniger ein Investitionspro-
blem als ein Problem der Abstimmung von ange-
botsstrategischen bzw. betriebswirtschaftlichen 
Überlegungen und des nachfrageorientierten Aus-
baus. Bei der Nachfrage kann es sich um einen 
Bedarf der Nutzer oder um eine politisch artiku-
lierte Nachfrage handeln. 

1) Die derzeitige Fernmeldeinfrastruktur ist relativ jung 
und nach den intern betriebswirtschaftlichen Rechnun-
gen der DBP noch lange nicht abgeschrieben 

2) Die Bedürfnisse der geschäftlichen Nutzer werden zum 
allergrößten Teil allerdings bereits durch das ISDN ab-
gedeckt 

Vier Faktoren setzen einer derartigen Beschleuni-
gung des Netzausbau-Tempos jedoch Grenzen, die 
auch bei politischen Grundsatzentscheidungen zu 
berücksichtigen sind: 

— der Zeitpunkt, zu dem die erforderlichen Tech-
nologien und Systemlösungen wirtschaftlich 
verfügbar sind (nicht vor Mitte der 80er Jahre 
für das Ortsnetz, für das Fernnetz früher) 

— die verfügbare Tiefbau-Kapazität 

— die verfügbare Produktionskapazität für alle 
Komponenten eines Glasfaser-Netzes 

— der nicht unerhebliche Planungszeitbedarf A54) 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist in 
jedem Fall, d. h. unabhängig davon, welche politi-
schen Grundentscheidungen gefällt und welche 
Ausbaustrategie gewählt wird, davon auszugehen, 
daß bis zum Ende der 80er Jahre nur ein kleinerer 
Teil des gesamten Wachstumspotentials von Ver-
mittlungsnetzen realisiert werden kann. Der größte 
Teil der potentiellen Wachstumseffekte wird erst in 
den 90er Jahren eintreten. 

Aus diesem Grund kommt der Frage, ob der flä-
chendeckende Auf- und Ausbau von Breitbandver-
teilnetzen ein geeignetes Überbrückungsprogramm 
darstellen kann, eine große Bedeutung zu. Die dafür 
erforderliche Koaxialkabeltechnik würde zwar 
keine stimulierenden innovativen Wirkungen auslö-
sen, hätte aber dagegen den Vorteil, sofort zur Ver-
fügung zu stehen. A55) Der Auf- und Ausbau eines 
flächendeckenden Breitbandverteilnetzes könnte 
zum großen Teil bis zum Ende der 80er Jahre reali-
siert werden. Davon wären wachstums- und be-
schäftigungssichernde Binnen-Effekte vor allem in 
den Bereichen Kabelindustrie, Fernmelde- und An-
tennenbau-Handwerk sowie Unterhaltungselektro-
nik zu erwarten, aber auch im Medienbereich 
(Rundfunk, Filmwirtschaft, Werbewirtschaft). Das 
Ausmaß derartiger Wirkungen ist ebenfalls von po-
litischen Entscheidungen abhängig, die entweder 
dazu führen, daß die DBP ihre heutigen Aktivitäten 
in diesem Sektor verstärkt oder dazu, daß private 
Netzträger hier aktiv werden können. A56) Darüber 
hinaus sind die zu erwartenden Wirkungen aber 
auch noch von Änderungen der medienrechtlichen 
Rahmenbedingungen abhängig (Länderkompe-
tenz). Dadurch würde erst ein zusätzliches Pro-
grammangebot (neben bestehenden Programmen 
und Verbesserung der Empfangsqualität) ermög-
licht, das nachfragestimulierende Effekte auslösen 
kann. In diesem Zusammenhang sind jedoch auch 
die folgenden Interdependenzen zu berücksichti-
gen: 

— verstärkte Investitionen der DBP in Verteilnetze 
können die verfügbaren Investitionsmittel für 
den Aufbau des Glasfasernetzes reduzieren 
A57) 

— Investitionen privater Netzbetreiber treffen auf 
ein begrenztes Kaufkraftpotential der privaten 
Haushalte und benötigen deshalb eine längeren 
Amortisationszeitraum 
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Zur Zeit erfolgt der Auf- und Ausbau von BK-Ver-
teilnetzen (sog. Inselnetzen) ausschließlich durch 
die DBP und zwar nur insoweit, als ein tatsächli-
cher Bedarf dafür besteht (Restversorgung von Ab-
schattungsgebieten, kostengünstigere Versorgung 
größerer Neubaugebiete u. a.). Dafür werden die 
oben genannten Investitionsvolumina aufgewendet. 
Daneben errichtet das Elektrohandwerk, soweit es 
mit Antennenbau befaßt ist, Einzel- und Gemein-
schaftsantennen unterschiedlicher Größenordnung, 
mit einem jährlichen Umsatzvolumen in der oben 
genannten Größenordnung. 

Die Gesamtkosten für ein flächendeckendes Breit-
bandverteilnetz auf Koaxialkabelbasis (100 %ige 
regionale Abdeckung, 50 %ige Anschlußdichte) wur-
den von der EKM Baden-Württemberg in Fort-
schreibung der KtK-Schätzungen von 1975 auf rd. 
30 Mrd. DM (mit Rückkanal) und zentralen Einrich-
tungen, Einsparungen durch vorhandene Kabel-
rohre berücksichtigt, exclusive Aufwendungen für 
das Fernnetz von ca. 2 Mrd. DM und im privaten 
Bereich) veranschlagt 1 ). Diese geschätzten Aufwen-
dungen verteilen sich bei dem genannten Fall auf 
die einzelnen Kostenpositionen wie folgt: 

Verteilnetz ohne Rückkanal 
(v. H. Einsparungen durch Nutzung 
vorhandener Kabelrohre) 	59 v. H. 
Rückkanal und Verlegen 	18 v. H. 
Überregionale Verbindungen 
(für Gemeinden ab 5 000 Einwohner) 	6 v. H. 
Zentrale Einrichtungen 
(lokal/regional) 	18 v. H. 

Die durchschnittlichen Netzinvestitionen je Teil-
nehmer (10 Mio.) betragen demnach 3020 DM (exkl. 
Fernnetz, 200 DM je Teilnehmer), für ein Verteil

-

netz mit Rückkanal und ca. 2 500 DM für ein Verteil

-

netz ohne Rückkanal. Die im privaten Bereich er-
forderlichen Aufwendungen (für die privaten Haus-
verteilanlagen und Teilnehmerendgeräte) wurden 
von der EKM auf insgesamt 21 Mrd. DM veran-
schlagt (ca. 2 100 DM je Teilnehmer). In den Schät-
zungen für die Netz-Investitionskosten sind die Ko-
sten der Ingangsetzung (Verluste in der Anfangs-
phase) nicht enthalten. 

Unterstellt dieses Netz könnte in zehn Jahren reali-
siert werden, ergäbe sich ein jährliches Investi-
tionsvolumen von 3 Mrd. DM. Hinzu kämen die lau-
fenden Kosten für den Netzbetrieb, für die regiona-
len Kabelfernsehzentralen und Studios sowie für 
neue Rundfunkprogramme bzw. Informationsdien-
ste. Weitere Wachstums- bzw. Nachfrageimpulse 
wären im Bereich der Endgeräte (u. a. private Haus-
verteilanlagen, kabelfernsehtüchtige Farbfernseh-
geräte) zu erwarten. Dabei würde es sich allerdings 
zum größten Teil um einen vorgezogenen Ersatzbe-
darf handeln, der in den 80er Jahren aufgrund der 
derzeitigen Altersstruktur der Gerätebestände in 
den privaten Haushalten und infolge anderer Inno- 

1 ) Neue Schätzungen der Industrie liegen um ca. 30 v.H. 
niedriger 

vationen (wie z. B. Mehrkanal-Ton, Videotext oder 
Bildschirmtext) ohnehin anfällt. 

Im Vergleich dazu liegen die Gesamtkosten eines 
flächendeckenden Breitbandvermittlungsnetzes in 
Glasfasertechnologie nach Schätzungen der BDP 
etwa in der Größenordnung von 100 Mrd. DM. Da-
von entfallen 40 v.H. auf das Fernnetz und 60 v.H. 
auf das Ortsnetz. Hinzuzurechnen wären die aller-
dings vergleichsweise geringen Kosten für die Ver-
mittlungszentralen. Sofern über Breitbandvermitt-
lungsnetze auch Rundfunkprogramme übertragen 
werden, kann dies — da die Netze in erster Linie 
aus anderen Gründen errichtet wurden — zu ver-
gleichsweise geringen Grenzkosten geschehen. 

Die entscheidenden Nachfrage- und Wachstumsim-
pulse von Vermittlungsnetzen liegen im Bereich der 
Endeinrichtungen für die geschäftliche und die pri-
vate Nutzung sowie im Bereich der öffentlichen und 
privaten Dienstangebote. Da sich die Vielzahl der 
denkbaren Endeinrichtungen aus heutiger Sicht 
ebensowenig abschätzen läßt wie die Vielfalt der 
möglichen Diensteangebote, läßt sich die quantita-
tive Größenordnung dieses Wachstumspotentials 
nicht genau angeben. Allein bei den privaten Haus-
halten wäre langfristig eine komplette Umstellung 
auf digitale Endgeräte (digitale Fernsprecher, Fern-
seher, Teilnehmeranschlußgeräte) erforderlich. Das 
wertmäßige Volumen der bis 1990 prognostizierten 
Endgerätenachfrage für die geschäftliche Nutzung 
der bis heute bekannten schmalbandigen Fernmel-
dedienste (Fernsprechdienste, Datel, Telefax, Tele-
tex, Bildschirmtext, etc.) entspricht allein einer Grö-
ßenordnung von mindestens 60 Mrd. DM (ohne Ge-
bührenaufkommen). Schätzungen, die das gesamte 
Wachstumspotential (geschäftlicher und privater 
Bereich) im Endeinrichtungsbereich auf eine Grö-
ßenordnung von 150 bis 200 Mrd. DM schätzen, er-
scheinen deshalb durchaus als realistisch. A58) 

Für die oben genannte Frage, ob ein Ausbau von 
Breitbandverteilnetzen als „Überbrückungspro-
gramm" aus beschäftigungs- und wachstumspoliti-
schen Gründen sinnvoll ist, muß darüber hinaus be-
rücksichtigt werden, daß eine Entscheidung für 
Breitbandverteilnetze die Realisierungschance des 
Breitbandvermittlungsnetzes beeinflußt und umge-
kehrt der Aufbau des Breitbandvermittlungsnetzes 
ein Substitutionspotential für Breitbandverteilnetze 
darstellt. Der Grund dafür liegt einerseits in der 
Funktionskonkurrenz bei der Übertragung von 
Rundfunkprogrammen und andererseits darin, daß 
beide Netztypen als Finanzierungsbasis auf den Be-
darf und die Kaufkraft der privaten Haushalte an-
gewiesen sind. 

Es besteht also eine doppelte Gefahr: einerseits 
könnte die innovations- und wachstumspolitisch 
langfristig bedeutsamere Alternative in ihrer Ver-
wirklichung behindert werden und andererseits 
könnte der Zeitraum bis zur Installation kompletter 
Breitbandvermittlungsteilnetze für eine Amortisa-
tion der Verteilnetze nicht ausreichen (Gefahr von 
unwirtschaftlichen Doppelinvestitionen). 

Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß die 
regionalen Nachfrageschwerpunkte (Ballungsge- 
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biete) und damit auch die zeitlichen Ausbauschwer-
punkte für beide Netztypen im wesentlichen iden-
tisch sind. 

In welchem Ausmaß diese Wechselwirkungen auf-
treten, hängt davon ab, wie die politischen Grund-
satzentscheidungen ausfallen. 

Eine Abschätzung der ökonomischen Folgewirkun-
gen alternativer politischer Optionen kann dabei zu 
einer Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen 
führen. 

4.2.1 Prinzip der Trennung von Netz und Nutzung 

Für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes ist der 
Grundsatz anerkannt, daß der Netzbetreiber zur Netz-
neutralität verpflichtet ist. Der Netzbetreiber darf insbe-
sondere nicht auf die Inhalte der Netznutzung sowie die 
Auswahl und Zulassung von Nutzern Einfluß haben. 

Die Trennung der Verantwortung für die Netzer-
richtung und -betreibung von der Verantwortung 
für die inhaltliche Nutzung des Netzes wird in der 
öffentlichen Diskussion durchgehend als Grundsatz 
auch für die Errichtung breitbandiger Telekommu-
nikationsnetze anerkannt. Dieser Grundsatz dient 
dem Ziel, die Vielfalt der Nutzung der Telekommu-
nikationssysteme zu sichern und die aus der Mono-
polstellung des Netzbetreibers resultierenden Ge-
fahren zu verhindern. 

Dementsprechend hatte auch die KtK in ihrem Be-
richt im Jahre 1976 vorgesehen, an diesem Grund-
satz beim Ausbau des breitbandigen Kabelsystems 
festzuhalten. Den Netzbetreibern sollte insbeson-
dere kein Einfluß auf die Veranstaltung von Pro-
grammen, also auf die über das Netz verbreiteten 
Inhalte, eingeräumt werden (Telekommunikations-
bericht, S. 12, 120, 124, 127). Die EKM hat den 
Grundsatz ebenfalls bekräftigt (Abschlußbericht I, 
S. 145). Auch in der Literatur wird der Grundsatz 
der Trennung zwischen der Netzträgerschaft und 
der Nutzungsverantwortung sowie der Netzneutra-
lität durchgehend befürwortet. 

Im Ausland, so in den USA für das Kabelnetz, wird 
dieser Grundsatz nicht befolgt. Die entsprechenden 
Erfahrungen verdeutlichen jedoch die Gefahr, daß 
der Netzbetreiber versucht sein kann, sein gebiets-
bezogenes Netzmonopol auszunutzen. Beispiels-
weise können die Netzbetreiber das Ziel verfolgen, 
bei der Entscheidung über die Nutzung des breit-
bandigen Netzes Konkurrenten auszuschalten und 
möglichst nur solche Netznutzungen zuzulassen, 
die dem vom Netzbetreiber seinerseits verantworte-
ten bzw. übertragenen Programmangebot keine 
ökonomisch bedeutsame Konkurrenz machen. 

4.2.2 Das Angebot der DBP für Übertragungswege und 
deren Weitervermietung 

1. Die DBP überläßt seit Jahren Übertragungswege an 
ihre Kunden; sei es zur Anschließung einzelner 

Fernmeldeeinrichtungen oder zur Bildung ganzer 
Netze. Dabei kann es sich sowohl um private Fern-
meldeanlagen i. S. des FAG als auch um solche im 
Bereich der öffentlichen Netze handeln. 

Beim Angebot von Übertragungswegen (Leitungen, 
Stromwege, Direktrufverbindungen) durch die DBP 
wird nach folgenden Anwendungsfällen unterschie-
den: 

— Spezialnetze für bestimmte Anwender 
Netze dieser Art, private Fernmeldeanlagen i. S. 
des FAG (z. B. Netze der Bundesbahn, Flugsiche-
rung) existieren in der Bundesrepublik seit je-
her. Die DBP stellt für diese Anwendernetze 
Mietleitungen (Stromwege) zur Verfügung. 

— Konkurrierende Netzdienstleistungen 
Die Deutsche Bundespost stellt in großem Um-
fang privaten Anwendern Festverbindungen 
(Leitungen, Direktrufverbindungen) innerhalb 
der öffentlichen Netze für private Fernmeldeein-
richtungen wie Nebenstellenanlagen, Datenend-
einrichtungen u. ä. zur Verfügung. Für diese 
Festverbindungen gilt, daß sie für den eigenen 
Bedarf des Anwenders bestimmt sein müssen 
und nicht weiter vermietet werden dürfen. Diese 
Beschränkung ist gewählt worden, weil die be-
stehenden Tarife für Mietleitungen und Wähl-
netze nicht harmonisiert sind und damit eine 
Substitution der Wählnetze durch Ausnutzung 
der Tarifarbitrage ermöglichen (substitutive Be-
ziehung). Die DBP unternimmt es zur Zeit, die 
Tarifstrukturen in Fest- und Wählverbindungen 
schrittweise zu harmonisieren. 
Einen ersten Schritt in diese Richtung hat die 
DBP mit der Einführung der „nutzungszeit-
abhängigen Tarifierung" (17. ÄndVFO, vom 
VR/DBP einstimmig beschlossen) getan. 
Schon das Bundesverfassungsgericht hat aner-
kannt, daß die Bundespost ihre Gebühren wirt-
schaftlich gestalten und dabei über einen inner-
betrieblichen Kostenausgleich einen ausgegli-
chenen Haushalt sichern darf (BVerfGE 28, 66, 
86). Dementsprechend darf verhindert werden, 
daß Private nur lukrative Dienstleistungen er-
bringen, während die Post aufgrund ihrer ge-
setzlichen Verpflichtung und des Sozialstaats-
auftrages auch zur Erbringung von weniger luk-
rativen Leistungen (vgl. BVerfGE 46, 120, 152) 
verpflichtet ist. Bei einer substitutiven Bezie-
hung von Mietleitungen zum Wählnetz wird 
nämlich durch einen Zwischenhändler (Carrier, 
Fernmeldeagentur) eine von der DBP erbrachte 
Leistung unverändert weiterverkauft, wobei der 
Gewinn des Zwischenhändlers darin liegt, daß 
er sein Geschäft auf sehr günstige Verkehrsbe-
ziehungen mit hohem Verkehrsaufkommen be-
schränkt (Rosinenpicken), (vgl. dazu auch V. 
Weizsäcker, Neumann, „Tarifpolitik bei Mietlei-
tungen und Nebenstellenanlagen unter volks-
dirtschaftlichen Gesichtspunkten" im Jahrbuch 
der DBP 1982). Die Post ist berechtigt, ein sol-
ches „Rosinenpicken" durch private Konkurren-
ten auszuschließen. 
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— Netze für spezielle Anwendungen (Value Added 
Networks = VAN) 
Solche Spezialnetze entstanden in den USA für 
die Datenfernverarbeitung, weil es den Fernmel-
debetriebsgesellschaften nicht allgemein erlaubt 
war, diese Netzdienstleistungen anzubieten. „Va-
lue Added Networks" füllen mit ihrem auf ganz 
spezielle Kundenwünsche ausgerichteten 
Dienstleistungsangebot Marktlücken aus. Für 
die technische Realisierung ihrer Dienstleistun-
gen werden von den „Value Added Carriers" oft-
mals, da sie zumeist über keine eigenen Fern-
meldenetze verfügen, Leitungen bei den „Com-
mon Carriers" angemietet (in der Ortsnetzebene 
ist das die Regel). Bei den Datendiensten kann 
die den Mietleitungen der „Common Carriers" 
von den „Value Added Carriers" hinzugefügte 
„Mehrwertdienstleistung" wie folgt beschrieben 
werden: Fehlererkennung und -korrektur, auto-
matische Leitweglenkung, Nivellierung der Ver-
kehrsbelastung auf den Mietleitungen, Ge-
schwindigkeits- und Codeanpassung usw. 

In der Bundesrepublik werden Spezialnetze für 
die Datenübertragung (Datex-L, Datex-P, HfD) 
als öffentliche Netze durch die DBP errichtet 
und betrieben. Das Dienstleistungsangebot die-
ser Netze deckt sich weitgehend mit dem Ange-
bot der „Value Added Carriers" in den USA. In 
der Bundesrepublik Deutschland sind bisher 
noch keine Anträge auf Einrichtung entspre-
chender VANs gestellt worden. Die DBP hat er-
klärt, daß sie sich gegenüber entsprechenden 
Anträgen auf VAN-Dienstleistungen aufge-
schlossen zeigen wird. 

4.2.3 Stellung der Deutschen Bundespost zu den Län-
dern, Gemeinden und Privaten 

1. Nach gegenwärtigem Recht hat die Deutsche Bun-
despost gemäß § 1 Telegraphenwege-Gesetz das 
Recht, öffentliche Wege unentgeltlich zur Verle-
gung ihrer Fernmeldeleitungen in Anspruch zu neh-
men, soweit dadurch nicht der Gemeingebrauch 
der Verkehrswege dauernd beschränkt wird. Ziel 
dieser gesetzlichen Regelung ist es, den Aufbau 
und die Weiterentwicklung leistungsfähiger Nach-
richtenübermittlungssysteme im Interesse der All-
gemeinheit zu fördern und zu erleichtern. 

Da durch die Inanspruchnahme öffentlicher Stra-
ßen zur Verlegung von Fernmeldeanlagen öffentli-
che Belange wie auch Interessen privater Dritter 
mitbetroffen sein können, ist vor der Errichtung 
neuer sowie einer wesentlichen Änderung vorhan-
dener Fernmeldelinien ein Planverfahren durchzu-
führen. Aufgabe der leistungrechtlichen Planfest-
stellung ist, in einem einheitlichen Verwaltungsver-
fahren die tatsächliche Inanspruchnahme des öf-
fentlichen Weges unter Einbeziehung und Abwä-
gung öffentlicher Belange und der Belange Dritter 
rechtsverbindlich festzulegen. Mitbetroffen sind in 
der Regel der Wegeunterhaltungspflichtige, die Trä-
ger „besonderer Anlagen", die Träger sonstiger öf-
fentlicher Belange, wie z. B. die Naturschutzbehör

-

de, die Behörde zur Denkmalpflege sowie die Anlie-
ger, wenn Fernmeldeanlagen oberirdisch verlegt 
werden sollen (Fernsprechhäuschen, Kabelver-
zweigkästen, Leitungsmasten). 

Die Durchführung des Planverfahrens nach § 7 
Telegraphenwege-Gesetz erfordert zunächst die 
Aufstellung des Plans mit Angabe des beanspruch-
ten Weges und die konkrete Beschreibung der örtli-
chen Lage der Fernmeldelinie. Der fertige Plan ist 
dem jeweiligen Wegeunterhaltungspflichtigen, den 
Trägern der im Weg befindlichen besonderen Anla-
gen, den Trägern sonstiger durch das Planvorhaben 
berührten öffentlichen Belange mitzuteilen. Außer-
dem wird der Plan bei einem Post- oder Fernmelde-
amt des jeweils betroffenen Bezirks vier Wochen 
lang öffentlich ausgelegt. Hierauf ist in mindestens 
einer Zeitung hinzuweisen, die zur Bekanntgabe öf-
fentlicher Mitteilungen der unteren Verwaltungsbe-
hörde benutzt wird. Planbehörde ist das jeweils zu-
ständige Fernmeldeamt. 

Die Gemeinden haben im Planverfahren kein Mit-
entscheidungsrecht. Gemäß § 7 Abs. 2 Telegraphen-
wege-Gesetz hat die Bundespost die Gemeinden 
rechtzeitig zu beteiligen und deren Stellungnahme 
bei der Planfeststellung mit zu berücksichtigen. In 
diesem Rahmen wird insbesondere die Trassenfüh-
rung mit den Gemeinden im allgemeinen abgespro-
chen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze 
der wechselseitigen Abstimmung zwischen Ge-
meinde und Bundespost. Nach § 8 Telegraphenwe-
ge-Gesetz können die Gemeinden gegen die Pläne 
zur Leitungsverlegung Einspruch einlegen, der je-
doch nur darauf gestützt werden kann, daß eine der 
in § 1 bis 5 Telegraphenwege-Gesetz angeführten 
Vorschriften verletzt wurde. 

2. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund wünscht 
weiterreichende Kompetenzen bei der Verlegung 
neuer Leitungssysteme; vor allem die Trassenfüh-
rung der Kabel sowie der Netzaufbau einschließlich 
der Kabelart soll künftig im Einvernehmen mit den 
Gemeinden erfolgen. Außerdem soll die Deutsche 
Bundespost verpflichtet werden, künftig den von 
den Gemeinden gewünschten modernsten Stan-
dard beim Aufbau neuer Kabelnetze zu berücksich-
tigen. 

3. § 1 Telegraphenwege-Gesetz ist weit auszulegen, 
so daß unter diese Vorschrift auch die modernen 
Breitbandkommunikationsnetze fallen. Da es bei 
diesen Netzen keine gesonderten Telefonleitungen 
mehr geben wird, sondern ein einheitliches Kabel 
für verschiedene Dienste benutzt werden kann, ist 
bereits aus technischen Gründen eine Trennung 
zwischen Telefon- und sonstigen Leitungen nicht 
mehr durchführbar. 

Seit mehreren Jahren werden Breitbandverteil-
netze (Inselnetze) zur Versorgung mit den orts-
üblich empfangbaren Fernseh- und Hörfunkpro-
grammen sowohl von Privaten als auch von der 
Deutschen Bundespost errichtet und betrieben. 
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Dies gilt insbesondere, wenn kommunale Anten-
nenverbote oder Hochhausabschattungen beste-
hen. 

Die Deutsche Bundespost errichtet Netze grund-
sätzlich im Bereich der öffentlichen Wege. Die 
Schnittstellen zum privaten Bereich sind die Über-
gabepunkte. A59) 

4. Die DBP hat den gesetzlichen Auftrag, im Rahmen 
ihrer technischen und wi rtschaft lichen Möglichkei-
ten den Bedarf an Kommunikationsdiensten zu dek-
ken. 

Dabei entscheidet sie nach pflichtgemäßen Ermes-
sen, auf welche Weise sie den Bedarf an herkömm-
lichen und neuen Telekommunikationsleistungen 
erfüllt. Soweit sie dabei nicht auf vorhandene Netze 
zurückgreift, erstreckt sich ihr Entscheidungsspiel-
raum auch auf die zeitliche Dimension der Planung 
und Errichtung neuer Netze. 

Das Entscheidungsermessen der Bundespost ist 
eingeengt, wenn eine Gemeinde oder ein Dritter 
bereit ist, Kosten für den Netzausbau zu überneh-
men. Soweit die Gemeinde oder ein Dritter nach § 2 
FAG beantragt, das Netz selbst zu errichten, kann 
der Entscheidungsspielraum der DBP auch im Rah-
men des § 2 FAG eingeengt werden. Die DBP kann 
in beiden Fällen entscheiden, die Verkabelung 
selbst durchzuführen (Erstzugriffsrecht). Im Zuge 
der Ermessensentscheidung ist die Bereitschaft 
der Gemeinde oder des Dritten zu berücksichtigen, 
sich an den Kosten zu beteiligen oder das Netz 
selbst zu errichten. 

Sieht die DBP von der posteigenen Verkabelung ab, 
so ist dem Antrag der Gemeinde oder des Dritten 
gemäß § 2 FAG stattzugeben, wenn diese einen Be-
darf für die entsprechenden Kommunikationsdien-
ste geltend machen und der sonstige Ausbau des 
Fernmeldenetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Gegebenenfalls sind entsprechende Einschränkun-
gen der Verleihung bzw. Auflagen vorzunehmen. 

Bei der Ermessensentscheidung ist die gesetzliche 
Pflicht der DBP zu berücksichtigen, Fernmeldelei-
stungen für jedermann, an jedem Ort sowie zu 
gleichen Bedingungen und gleicher Qualität zur 
Verfügung zu stellen (Pflicht zur Sicherung der 
gleichmäßigen Infrastruktur im Fernmeldebe-
reich). 

Die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Be-
reich der Fernmeldeleistungen läßt sich allerdings 
nicht überall zu ein und demselben Zeitpunkt her-
stellen, wohl aber ist das Ziel der Einheitlichkeit bei 
allen Entscheidungen zugrunde zu legen. Bei den 
Einzelentscheidungen über den Zeitplan und die 
sonstigen Modalitäten des Ausbaus des Fernmelde-
netzes darf die Bereitschaft der Gemeinde oder ei-
nes Dritten, die Kosten zu übernehmen oder die 
Anlage zu errichten, nicht zum einzigen Entschei-
dungskriterium werden. 

5. Die in § 7 Abs. 2 Satz 3 Telegraphenwege-Gesetz 
ausgesprochene Beteiligungspflicht bedeutet u. a., 

daß die DBP verpflichtet ist, sich mit den Anregun-
gen und Wünschen der Gemeinden inhaltlich aus-
einanderzusetzen und zu begründen, wenn sie ih-
nen nicht folgen will. Dies folgt auch schon aus den 
Grundsätzen des rechtsstaatlichen Verwaltungsver-
fahrens. 

4.3 Organisation der Dienste 

1. Telekommunikationsdienste als Übertragungs- und 
Vermittlungsleistung werden zur Zeit nur von der 
DBP angeboten. Die Einführung neuer Dienste (wie 
z. B. Teletex und Bildschirmtext) gibt der informa-
tionstechnischen Entwicklung und dem Markt für 
neue Produkte nachhaltige Impulse. Die Weiterent-
wicklung der Telekommunikationsformen erfolgt in 
Abstimmung zwischen der DBP, den Herstellern 
und Anwendern sowie im Rahmen der internationa-
len Standardisierungsvereinbarungen (ISO, CCITT 
etc.). 

2. Die DBP bietet ihre Dienste flächendeckend zu ein-
heitlichen Gebühren an, die auf einer Mischkalkula-
tion beruhen; dies ermöglicht eine Subventionie-
rung innerhalb und zwischen den Diensten. A 60) 

3. Die künftige Nachfrage nach Kommunikationsdien-
sten wird nach der Einführung neuer Techniken in 
erster Linie im geschäftlichen Bereich und erst da-
nach zunehmend aus dem Bereich privater Haus-
halte kommen. 

4. Durch die Sicherstellung einer weltweiten Kompati-
bilität (z. B. einheitlicher Bildschirmtext oder Tele-
tex-Standard oder Verknüpfung bestehender und 
neuer Dienste wie bei Telex und Teletex) werden 
zusätzliche Nachfrageimpulse ausgelöst. 

Telekommunikationsdienste, wie sie oben beispiel-
haft aufgezählt und definiert worden sind (vgl. Ka-
pitel 1.1), fallen ebenso wie das Angebot von Über-
tragungs- und Vermittlungseinrichtungen in den 
Geltungsbereich des Fernmeldemonopols. Sie wer-
den aufgrund der bis heute gültigen Benutzungsre-
gelungen bis auf wenige Ausnahmen allein von der 
DBP angeboten. Diese Ausnahmen betreffen bei 
der Errichtung von Netzen (nach § 2 und 3 FAG) 
genehmigungsfrei z. B. Fernmeldeanlagen für Be-
hörden und Transportanstalten (Bundesbahn, kom-
munale Verkehrsbetriebe) und genehmigungs-
pflichtig die öffentlichen Versorgungsbetriebe 
(Energie- und Wasserversorgungsunternehmen). 

Die Weiterentwicklung des Dienstleistungsange-
bots für die Geschäftskommunikation wird von der 
DBP in enger Abstimmung mit der nachrichten-
technischen Industrie, den Anwendern sowie den 
internationalen Gremien (vgl. Kapitel 1.4) vollzogen. 
Im internationalen Vergleich dokumentiert die Ein-
führung der jüngsten Text-Kommunikations-Dien-
ste (Teletex 1981 und Bildschirmtext, Herbst 1983) 
die führende Rolle der Bundesrepublik in diesem 
Bereich. Die von der KtK 1975 formulierten Emp-
fehlungen für den Ausbau der Fernmeldedienste 
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auf den bestehenden Netzen sind nahezu vollstän-
dig realisiert worden. 

Aufgrund der enormen innovatorischen Bedeutung 
von Telekommunikationsdiensten sowie wegen des 
großen Wachstumspotentials, das für derartige 
Dienstleistungen prognostiziert wird, wurde von 
verschiedenen Seiten eine Liberalisierung dieses 
Monopols gefordert. Zum Beispiel plädiert die Mo-
nopolkommission dafür, „innerhalb des bestehen-
den Netzes durch eine erweiterte Zulassung von 
Spezialnetzen und die generelle Zulassung der Wei-
tervermietung von Leitungen dem Wettbewerb brei-
teren Raum zu geben" (Monopolkommission, 1981, 
Ziffer 233). Durch diese Möglichkeit können Unter-
nehmen entstehen, die von der Bundespost Fern-
meldekapazität mieten und diese Kapazität Dritten 
zur Verfügung stellen. 

Für diese Form der Dienstleistungskonkurrenz 
werden im wesentlichen folgende Argumente ins 
Feld geführt: Erstens wird durch die Wiederver-
kaufsmöglichkeit eine verbesserte Auslastung der 
Fernmelderessourcen erreicht. Gleichzeitig wird 
dadurch nicht die Ausschöpfung der Größenvorteile 
des Fernmeldenetzes beeinträchtigt, da die Bundes-
post weiterhin der alleinige Netzträger bleibt. Zwei-
tens wird dadurch das große im Anwendungsbe-
reich der Telekommunikation liegende Innovations-
potential besser genutzt, wenn es möglich wird, daß 
private Anbieter unter Nutzung der Postdienste zu-
sätzliche Telekommunikationsleistungen anbieten 
können (zusätzliche Informations- und Kommuni-
kationsdienste), die von der Bundespost bislang 
nicht angeboten wurden. Drittens sind private Wie-
derverkäufer flexibler als die Bundespost, da sie 
ihre Leistungen selektiv anbieten können. Für die 
Bundespost besteht dann die Möglichkeit, ein er-
folgreiches Leistungsangebot flächendeckend zu 
übernehmen, damit alle in den Genuß der Innova-
tion kommen. Viertens kann das Dienstleistungsan-
gebot privater Unternehmen Vorleistungen für die 
Standardisierung und die Weiterentwicklung tech-
nischer Nutzungsmöglichkeiten erbringen, die die 
Bundespost bei der Entwicklung ihrer Netze und 
ihres eigenen Angebotes verwenden kann. 

Gegen eine Wiederverkaufsmöglichkeit von Fern-
meldekapazität, vor allem bei Mietleitungen, wird 
vorgebracht, daß dadurch insbesondere die gegen-
wärtige Tarifstruktur der Wählnetze durch ein so-
genanntes „Rosinenpicken" unterlaufen werden 
kann. Rosinenpicken wird insbesonders dadurch 
möglich, daß die Tarifstruktur der Wählnetze an 
vielen Stellen nicht der Kostenstruktur entspricht. 
Diese Abweichungen vom Grundsatz der Kosten-
wahrheit von Preisen (Kriterium für eine effiziente 
Nutzung volkswirtschaftlicher Ressourcen) sind 
z. T. ein Resultat der gemeinwirtschaftlichen Aufga-
ben der DBP (Verpflichtung, die Dienste flächen-
deckend zu einheitlichen Gebühren anzubieten, ob-
wohl die Bereitstellungskosten für die Dienstlei-
stungen regional stark voneinander abweichen), 
zum anderen Teil beruhen sie auf technischen Ge-
gebenheiten oder auf einer betriebswirtschaftlichen 
Mischkalkulation, die eine Subventionierung inner-
halb eines Dienstes und zwischen verschiedenen 

Diensten (auch unterschiedlichen Geschäftsberei-
chen) ermöglicht. Die Subventionierung eines nicht 
kostendeckenden Betriebs neuer Fernmeldedienste 
in der Einführungsphase muß als ökonomisch sinn-
voll angesehen werden. Hinsichtlich neuer Dienste, 
wie z. B. Datex-P., Teletex, Bildschirmtext u. a., hat 
die DBP eine „Hebammenfunktion". Die meisten 
Telekommunikationsdienste haben die Eigenschaft, 
daß sie erst ab einer gewissen allgemeinen An-
schlußdichte betriebswirtschaftlich rentabel wer-
den. Insofern wäre eine kostenorientierte Tarifge-
staltung schon im Einführungsstadium verfehlt, da 
zu hohe Anfangskosten einer weiteren Verbreitung 
eher hinderlich wären. Die entstehenden Einfüh-
rungsverluste sind, wie auch bei kommerziellen 
Produkten, als Entwicklungsinvestitionen der Post 
anzusehen, die mittelfristig wieder amortisiert wer-
den müssen. 

Aus den oben genannten Gründen wurde die oben 
erwähnte Weitervermietung von Leitungen von der 
DBP bislang weitgehend unterbunden. Durch die 
im letzten Jahr erfolgte Reform der Mietleitungsta-
rife (die Einführung nutzungszeitabhängiger Ta-
rife) hat die Bundespost eine erste Voraussetzung 
dafür geschaffen, daß Wiederverkauf in volkswirt-
schaftlich sinnvoller Weise möglich geworden ist. 
Durch diese Reform hat die Harmonisierung der 
Tarife der Wählnetze mit denen der Festverbindun-
gen begonnen. Eine Weiterverfolgung der Tarifhar-
monisierung kann die Möglichkeiten des „Rosinen-
pickens" durch ein privates Dienstleistungsangebot 
weitgehend verhindern. Damit werden Liberalisie-
rungsschritte möglich, ohne daß die bislang verfolg-
ten Ziele gefährdet wären. A61) 

Die Höhe der Anschluß- und Nutzungsgebühren für 
die Kommunikationsdienste übt einen entscheiden-
den Einfluß auf die Entwicklung der Nachfrage 
nach neuen Diensten aus. 

In Analogie zu entsprechenden Nachfrageverläufen 
beim Fernsprechdienst in der Vergangenheit ist da-
von auszugehen, daß für die Mehrzahl der absehba-
ren neuen Dienste die Nachfrage zunächst über ei-
nen mehrjährigen Zeitraum vor allem aus dem ge-
schäftlichen Bereich kommen wird. Dafür sprechen 
auch die Nachfrageverläufe bei anderen Produkten 
bzw. Diensten (Beispiel: Videorecorder). Der Haupt-
grund für die schnellere Akzeptanz auf seiten der 
geschäftlichen Nutzer liegt darin, daß die Nutzung 
dieser Dienste unmittelbar zu ökonomischen Vor-
teilen führt. Wenn die Endeinrichtungs-, Anschluß-
und Nutzungskosten z. B. von Bildschirmtext oder 
Teletex deutlich niedriger liegen als diejenigen pa-
piergebundener Kommunikations- oder Distribu-
tionsformen, dann dürften sich im geschäftlichen 
Bereich keine Akzeptanzbarrieren ergeben. Zusätz-
liche nachfragestimulierende Vorteile eröffnen sich 
den Anwendern, wenn bei den neuen Diensten eine 
Kompatibilität mit den bestehenden Diensten ge-
währleistet werden kann sowie dadurch, daß durch 
eine internationale Standardisierung der Dienste 
deren weltweite Nutzung ermöglicht wird. Diese 
Verlaufsform der Nachfrageentwicklung gilt nicht 
für solche Dienste, die sich ausschließlich oder in 
erster Linie an die privaten Nutzer richten. 
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Eine Übersicht über die Zielgruppenschwerpunkte 
der bestehenden und neuen Telekommunikations-
dienste bietet nachstehende Tabelle: 

Fernmeldedienst/ 
Kommunikationsform 

Zielgruppen-Schwerpunkte 

Privat

-

haushalte Institutionen 

Fernsprechen 	 x x 

Telex 	 x 

Telegramm 	 x 

Datei 	 x 

Telefax 	 x 

Teletex 	 x 

Bildschirmtext 	 x 1 ) x 

Kabelfernsehen 	 x 

Bildfernsprechen (im 
Rahmen von BIGFON) x x 

Quelle: PROGNOS 

Bei Diensten, die sowohl geschäftlich wie privat ge-
nutzt werden können, hat der geschäftliche Einsatz 
neuer Dienste eine Vorläufer- und Multiplikator-
funktion für die private Nachfrageentwicklung. 

4.4 Wettbewerb auf dem Endeinrichtungsmarkt 

1. Mit Ausnahme ihres Angebots an einfachen Gerä-
ten am einfachen Hauptanschluß tritt die DBP nicht 
als Monopolanbieter auf. Bei Nebenstellenanlagen, 
Telefax-Geräten und Zusatzeinrichtungen zur Über-
tragung von Daten ist die DBP lediglich Mitanbieter. 
Sie behält sich eine Marktteilnahme grundsätzlich 
vor und bietet in bestimmten Bereichen am Markt 
beschaffte Endeinrichtungen in Konkurrenz zu 
kommerziellen Anbietern an. Aus diesem Angebot 
der DBP ergeben sich einerseits für die Nutzer Ver-
bundvorteile in unterschiedlichem Ausmaß, ande-
rerseits z. T. nachteilige Auswirkungen auf die 
Marktstellung der privaten Wettbewerber. 

2. Aufgrund der geltenden genehmigungsrechtlichen 
Bestimmungen nimmt die DBP ihre technische Ge-
staltungskompetenz für Endeinrichtungen geräte-
spezifisch in unterschiedlicher Weise wahr. Sie er-
streckt sich auf bestimmte definierte Schnittstellen 
und Merkmale für die Dienstgüte (z. B. Funktionsar-
ten, Qualitäts-, Leistungs-, Wartungsmerkmale). 

Die DBP nimmt bei der Bereitstellung der Endge

-

räte eine Haltung ein, die bei den verschiedenen 

1 ) Zunächst liegt der Nutzungsschwerpunkt von Btx bei 
den Institutionen (geschäftlichen Nutzern); die privaten 
Haushalte werden erst in einer zweiten Diffusions-
phase als Nutzer in Frage kommen. 

Endgerätearten von der Ausübung eines Monopols 
bis zur Nichtbeteiligung variiert, beansprucht aber 
grundsätzlich das Recht, selbst darüber zu entschei-
den, auf welchen Endeinrichtungsmärkten sie als 
Anbieter teilnimmt. 

Die DBP ist derzeit alleiniger Anbieter von (einfa-
chen) Fernsprechapparaten, Mitanbieter von Ne-
benstellenanlagen und von Zusatzeinrichtungen 
zur Übertragung von Daten (Modems und andere 
Schnittstellengeräte). Darüber hinaus ist sie auch 
beschränkt im Fernkopierdienst tätig (20 %ige 
Marktanteilsbegrenzung). Sie ist nicht Anbieter von 
Telexteilnehmereinrichtungen, wartet sie jedoch. 

Als Anbieter und Mitwettbewerber auf den genann-
ten Endeinrichtungsmärkten verfügt die DBP über 
keine eigenen Produktionskapazitäten, sondern 
tritt gegenüber den Wettbewerbern als Nachfrager 
und Wiederverkäufer auf. 

Infolge ihrer Bindung an die FO-Gebühren, die die 
Funktion von Richtpreisen für die Wettbewerber 
haben, ist sie nicht in der Lage, wie z. B. ihre priva-
ten Wettbewerber, den Kunden Preisnachlässe ein-
zuräumen. Dadurch übernimmt sie eine preisstabi-
lisierende Funktion, die z. B. im Nebenstellenanla-
genmarkt dazu geführt hat, daß das Preisniveau auf 
dem deutschen Markt über dem anderer Länder 
liegt. Die Folge war, daß auf diesem Markt hohe 
Gewinnmargen erzielt werden konnten, solange die 
Nachfrage expandierte. Als Wiederverkäufer ist die 
DBP auf den Bezug der von ihr angebotenen Fern-
meldeeinrichtungen von Zulieferbetrieben angewie-
sen. Während bis vor kurzem eine enge Bindung an 
wenige Lieferanten bestand, werden heute in zu-
nehmendem Maße offene Ausschreibungen prakti-
ziert. 

Für und wider die Aktivitäten der DBP im Endgerä-
tebereich werden seit Jahren bekannte Argumente 
vorgetragen (vgl. die zusammenfassende Darstel-
lung bei Knieps, Müller, von Weizsäcker, 1981). Da 
sie stark von Wertentscheidungen und Interessen 
abhängig sind, ist der Versuch einer Klärung allein 
auf wirtschaftstheoretischer Ebene zur Zeit nicht 
aussichtsreich. Es wird deshalb an dieser Stelle dar-
auf verzichtet, die Pro- und Contra-Argumente er-
neut darzustellen und detailliert zu bewerten. 

Aus der Einführung neuer Netze und Dienste erge-
ben sich im Hinblick auf dieses Problem keine ent-
scheidenden zusätzlichen Argumente. 

Die technische Ausgestaltung sämtlicher Einrich-
tungen des Fernmeldesystems einschließlich der 
Endgeräte unterliegt den jeweiligen Vorschriften 
der Post. Die Einhaltung der Vorschriften wird von 
der Post durch das Fernmeldetechnische Zentral-
amt (FTZ) geprüft. Es überprüft Geräte des Endge-
rätesektors, die die Hersteller auf den Markt brin-
gen wollen, um sie den Telekommunikationskun-
den zu verkaufen (z. B. Fernschreibgeräte, Fern-
sprechnebenstellenanlagen). Diese Geräte müssen 
vom FTZ zugelassen werden. Die Zulassung hängt 
ab von der Einhaltung von Sicherheitsbedingungen 
für Betreiber, Netz und Vorschriften zur Sicherung 
der Kompatibilität von Netz- und Endgerätebereich. 
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Darüber hinaus sind in der Vergangenheit aber 
auch Kriterien der Post und marktbezogene Überle-
gungen berücksichtigt worden. Wie bei den Vermitt-
lungseinrichtungen dominierte auch hier in der 
Vergangenheit das Konzept der Geräteeinheitstech-
nik. Das gleiche Konzept wird ebenfalls für Telefon-
apparate bei Hauptanschlüssen verwendet. Mit den 
Rahmenregelungen werden bei der Zulassung von 
Nebenstellenanlagen neben den technisch-physika-
lischen Pflichtwerten (FTZ-Richtlinien) insbeson-
dere die Leistungsmerkmale und Ausbaustufen von 
Fernsprechnebenstellenanlagen festgelegt. 

Die Zulassungsvorschriften bestimmen so maßgeb-
lich die Angebotspalette von Nebenstellenanlagen. 
Ein Anbieter, welcher aufgrund technischer Weiter-
entwicklungen neue Leistungsmerkmale wie die In-
tegration verschiedener Funktionen (Sprach-, Da-
ten-, Textverarbeitung) in einem Endgerät verwirk-
lichen und mit einem neuen Produkt in den Markt 
einsteigen will, wird zunächst auf Grenzen stoßen, 
die durch die Zulassungsbedingungen gesetzt sind. 
Ein solcher Produzent wird mit einem längeren Zu-
lassungsverfahren rechnen müssen; eventuell er-
hält er zunächst keine oder nur eine experimentelle 
Zulassung. Bei den Fernschreibern nimmt sich die 
Post ebenfalls das Recht, die technische Gestaltung 
und die betrieblichen Bedingungen der Teilnehmer-
einrichtungen zu bestimmen. Die Zulassungspraxis 
des Fernmeldetechnischen Zentralamtes in der 
Vergangenheit hat hier dazu geführt, daß bislang 
nur zwei Gerätetypen zugelassen worden sind. 

In der Vergangenheit wurde die Kompliziertheit 
der Regelungswerke für die Endgeräte sowie das 
FTZ-Prüfungs- und Zulassungsverfahren häufig da-
hin gehend kritisiert, daß sie wettbewerbsverzer-
rende Folgen verursachen. 

Ob hier eine ursächliche Wirkung vorliegt, ist nicht 
entscheidbar. Eine genauso bedeutsame Marktein-
trittsbarriere dürfte für Newcomer eher in den 
enormen Kosten für den Aufbau eines flächen-
deckenden Vertriebs- und Servicesystems zu finden 
sein. 

In jüngster Zeit ist die Praxis der Post bei der 
Zulassung von Endgeräten liberaler und flexibler 
geworden. Die zukünftigen Entwicklungen im Be-
reich der IuK-Technologien gestatten es, stärker als 
bisher die technische Gestaltungskompetenz und 
das Zulassungs- und Prüfungsverfahren allein auf 
die Kriterien Betriebssicherheit, Netzschutz und 
Einhaltung der Schnittstellendefinitionen (Kompa-
tibilität) zu beschränken. 

Mit Betriebssicherheit ist gemeint, daß ein Endge-
rät so beschaffen sein muß, daß es bei seinen Be-
nutzern oder Dritten keine physischen Schäden 
verursacht (Vermeidung von Unfallgefahren für Be-
treiber und Wartungspersonal sowohl beim Endge-
rät als auch in den Vermittlungsstellen, Abwendung 
von Netzschäden). 

Unter dem Kriterium Netzschutz ist sicherzustel

-

len, daß das Betreiben eines Gerätes nicht dazu 

führt, daß andere Netzbenutzer durch irgendwelche 
Interferenzen gestört werden. 

Die Einhaltung der Schnittstellendefinitionen 
(Kompatibilität) gewährleistet, daß die Verständi-
gung zwischen zwei Teilnehmern im öffentlichen 
Netz bei der Nutzung eines bestimmten Dienstes 
möglich ist. Existiert diese Kompatibilität nicht, 
wird das öffentliche Netz für die Teilnehmer ent-
wertet. Umgekehrt steigt die Attraktivität des Net-
zes und damit die Inanspruchnahme der Dienste, je 
besser die Kompatibilität zwischen den Teilneh-
mer-Endeinrichtungen gewährleistet ist. Eine zu 
weitgehende Normierung aus Kompatibilitätsgrün-
den kann jedoch auch die flexible Nutzung der End-
einrichtungen behindern. 

Am Beispiel der Nebenstellenanlagen läßt sich zei-
gen, wie die technische Gestaltungskompetenz im 
Endgerätebereich von der DBP ausgeübt wird, wel-
che Veränderungen erfolgten und welche Wirkun-
gen sich daraus ergeben: 

Nebenstellen-Anlagen unterliegen als private Fern-
meldeanlagen nach § 2 FAG der fernmelderechtli-
chen Genehmigung durch die DBP. Die Genehmi-
gung wird im Rahmen einer Ermessensentschei-
dung (§ 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 2) erteilt. Ergänzend zu 
dieser Regelung kommen weitere Regelungen im 
Rang unterhalb von Gesetzen hinzu. 

Dieses Regelungswerk umfaßt den Verordnungs-
wortlaut der FO (die allgemeinen Bestimmungen 
für Teilnehmereinrichtungen, Teilnehmerverhält-
nis sowie die zusätzlichen Bestimmungen für Ne-
benstellen-Anlagen und die Fernmeldegebühren-
vorschriften (FGV), soweit sie für posteigene, teil-
nehmereigene und private Nebenstellen-Anlagen 
zutreffen; die Baustufenordnung sowie jeweils die 
Leistungsmerkmale der Regel- und Ergänzungsaus-
stattung und die ergänzenden Bestimmungen, Be-
messungs- und Beschaltungsvorschriften der Ab-
fragestellen (Rahmenregelungen) sowie die gerä-
tespezifischen, an den internationalen Normen 
orientierten technischen Richtlinien des FTZ. 

Dieses Regelungswerk ist seit den 30er Jahren hi-
storisch gewachsen und den technischen Verände-
rungen in Zusammenarbeit mit der nachrichten-
technischen Industrie kontinuierlich angepaßt wor-
den. 

Ziel der Regelungen war es, den bis dahin ruinösen 
Preiswettbewerb zu beenden und über vergleich-
bare Ausstattungs- und Leistungsmerkmale sowie 
einheitliche Gebühren/Preise zu größeren Produk-
tionsstückzahlen (-serien) einheitlicher Anlagen zu 
gelangen (Baustufenordnung, Regelausstattungen, 
Fernmeldegebührenvorschriften). Das Ergebnis 
war eine kartellähnliche Situation, die den Wettbe-
werb zwischen den Anbietern kanalisierte. Dieser 
erfolgte nicht mehr über den Preis, sondern nur 
noch über die technische Qualität im Rahmen der 
technischen Vorschriften. 

Die freiwillige Orientierung der Hersteller an der 
Fernmeldegebührenordnung der DBP funktionierte 
bis zur Mitte der 70er Jahre (Marktsättigung, Re- 
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zession, höherer Wettbewerb) auch im Interesse der 
Hersteller (Qualitätswettbewerb bei Preistranspa-
renz) befriedigend. 

Die heutige Situation ist dadurch gekennzeichnet, 
daß angesichts der enger werdenden Absatzchan-
cen (im wesentlichen nur noch Ersatzbedarf) mit 
zunehmend härteren Bandagen (über Preisnachläs-
se, Rabatte) um Marktanteile gekämpft wird. 

Ein Preisvergleich ist kaum noch möglich. Hinzu 
kommt, daß weitere Anbieter aus der benachbarten 
DV-Branche in den Nebenstellen-Markt drängen. 
Angesichts dieser verschärften Konkurrenzsitua-
tion kommt den Rahmenbedingungen und den FTZ-
Richtlinien eine renditestabilisierende Funktion zu 
und besteht seitens der klassischen Anbieter 
(Amtsbaufirmen) kein besonderes Interesse an ei-
ner schnellen Änderung der erst seit 1979 schritt-
weise aktualisierten Regelungen (Rahmenregelun-
gen nach Ausstattung 2). 

Dabei handelt es sich um eine immer noch vorläu-
fige Fassung, die anläßlich neuer Erkenntnisse 
noch weitere Ergänzungen und Änderungen erfah-
ren wird. Das FTZ erteilt deshalb für Anlagen nach 
Ausstattung zwei zunächst nur auf drei Jahre befri-
stete Schaltungszulassungen. Die Verlängerung der 
Zulassung bzw. die Wiederverwendung der Einrich-
tungen ist jedoch in der Regel unproblematisch. 

Mit diesen Rahmenregulierungen verfolgt die DBP 
— in Abstimmung mit der nachrichtentechnischen 
Industrie — vor allem zwei Ziele: 

— Sicherung der Vergleichbarkeit der Angebote 
für den Kunden (Anwender) 

— Gewährleistung einer rationellen Serienferti-
gung für die Industrie (Hersteller) 

Im Vergleich zu früheren Regelungen (Ausstat-
tung 1) hat jedoch die Regelungstiefe abgenommen, 
bzw. die Flexibilität der Regelungen zugenommen. 
Geregelt werden primär nur noch Ausstattungs-
bzw. Leistungsmerkmale (Regel- und Ergänzungs-
ausstattung). Deren technische Realisierung durch 
die einzelnen Hersteller wird offengelassen; sie un-
terliegt jedoch der FTZ-Überprüfung aufgrund 
übertragungstechnischer Kriterien. IM FTZ-Zulas-
sungsverfahren, das im günstigsten Fall nach drei 
bis vier Wochen, in der Regel jedoch erst nach 
einem Jahr abgeschlossen ist, bestehen jedoch be-
trächtliche Ermessensspielräume. 

Infolge der höheren Regelungsflexibilität decken 
die Rahmenregelungen nach Ausstattung 2 einen 
breiten technischen Realisierungsspielraum ab. 
Nach der gegenwärtigen Genehmigungs-Praxis er-
halten weitere technische Neuerungen, zunächst 
für den Probebetrieb eine experimentelle Zulas-
sung (z. B. K-Anlagen) und werden dann schritt-
weise in die Rahmenregelungen integriert. 

4.5 Normung 

1. Voraussetzung für technische Kommunikation ist 
die Kompatibilität der Kommunikationsgeräte und 

-systeme. Normung eröffnet den unterschiedlichen 
Herstellern den Markt für Übertragungs- und End-
einrichtungen und ermöglicht Anwendern die Nut-
zung unterschiedlicher Kommunikationswege. Die 
DBP sucht, in Zusammenarbeit mit Industrie und 
Anwendern die nationale und internationale Kompa-
tibilität zu sichern. 

2. Normung und Standardisierung beeinflussen Trans-
parenz und Wettbewerb. Werden nur wenige Rege-
lungen vorgesehen, können einerseits Marktzu-
trittschancen gefördert, andererseits der internatio-
nale Wettbewerb und der Kostendruck verschärft 
werden. 

3. Internationale Durchsetzung nationaler Normen ver-
bessert die Marktchancen nationaler Hersteller. 

So würde die Angleichung der nationalen europäi-
schen Fernmeldesysteme durch die Zusammenar-
beit europäischer Fernmeldeverwaltungen und die 
Bestrebungen einheitlicher EG-Normen die Be-
schaffungsmärkte für die nationalen Post- und 
Fernmeldeverwaltungen erweitern, europäischen 
Herstellern neue Absatzmärkte eröffnen und den 
Wettbewerb zugunsten der Anwender verstärken. 

Normung und Standardisierung der Telekommuni-
kationsdienste sind eine unerläßliche Vorausset-
zung zur Sicherstellung der Kompatibilität im oben 
definierten Sinne (verträgliches Zusammenarbei-
ten unterschiedlicher Endgeräte verschiedener 
Hersteller). Dabei sind (ausgenommen die Netzebe-
ne) drei Normungsebenen zu unterscheiden (vgl. 
Kapitel 1.4, S. 31 ff.). Eine möglichst weltweite Nor-
mierung und Kompatibilität für neue Übertra-
gungstechniken und -dienste ist unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten aus folgenden Gründen an-
zustreben: 

— sie ist eine Voraussetzung für eine problemlose 
Nutzung der neuen Übertragungswege und 
-dienste (im nationalen und internationalen Ver-
kehr) durch die Anwender und damit für das 
Eintreten der ökonomischen Vorteile und die zü-
gige Nachfrageentwicklung 

— sie hat für die Hersteller der Übertragungs- und 
Endeinrichtungen eine Marktöffnungs- und 
-erschließungsfunktion, indem sie eine Massen-
produktion einheitlicher Systeme und Geräte 
und somit entsprechende Kostendegressionen 
und Preissenkungen ermöglicht, wodurch wie-
derum die Erschließung weiterer Märkte bzw. 
Anwendungsbereiche gefördert wird 

— sie ermöglicht es den deutschen Herstellern, 
ihre Produkte international anzubieten und för-
dert damit die Exportchancen; gleichzeitig öffnet 
sie allerdings auch den deutschen Markt für 
ausländische Anbieter, indem sie deren Markt-
zutrittschancen verbessert. Damit wird der in-
ternationale Wettbewerb stärker und nimmt der 
Kostendruck für die inländischen Hersteller zu. 

Die Reichweite, Intensität und Flexibilität der Nor

-

mierungen hat einen unmittelbaren Einfluß darauf, 
welche Art von Wirkungen zu erwarten sind. Eine 
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sehr weitgehende Normierung und Standardisie-
rung kann z. B. den Wettbewerb und die Innova-
tionsbereitschaft der Anbieter behindern. 

Die derzeitigen Normierungsaktivitäten auf natio-
naler Ebene wie in den internationalen Gremien (zu 
deren Zuständigkeiten und derzeitigen Aktivitäten 
vgl. Kapitel 1.4, S. 31 ff.) gehen deshalb in Richtung 
einer offenen, flexiblen Normierungspolitik, die sich 
im wesentlichen auf die Kompatibilität der Netze, 
auf die Festlegung einheitlicher Protokolle für die 
Telekommunikationsdienste sowie auf die Defini-
tion der Schnittstellen zum Netz beschränkt und 
den Endeinrichtungsbereich (mit Ausnahme funk-
tionaler Vorgaben) soweit möglich ausspart. 

Die nationalen fernmeldemäßigen und industriellen 
Interessen der Bundesrepublik werden auf interna-
tionaler Ebene durch die DBP vertreten. Die natio-
nalen Entwicklungserfordernisse lassen sich nicht 
in allen Fällen mit den schwerfälligen Arbeitsrhyth-
men und den Kompromißergebnissen der interna-
tionalen Gremien zur Deckung bringen. Dies ist ein 
Grund, warum von einigen Ländern neue Dienste 
auch (im Probebetrieb oder allgemein) eingeführt 
werden, bevor eine internationale Normierung er-
folgt ist. Darüber hinaus können durch eine vorge-
zogene Realisierung von Innovationen im Netz-
oder Dienstebereich die Durchsetzungschancen der 
nationalen Interessen verbessert werden (Beispiele: 
Teletex und Bildschirmtext). 

Den EG-Versuchen, eine Angleichung der nationa-
len europäischen Fernmeldesysteme durch Zusam-
menarbeit der einzelnen Fernmeldeverwaltungen 
und die Entwicklung einheitlicher EG-Normen zu 
erreichen, war trotz großer Bemühungen bisher nur 
ein geringer Erfolg beschieden. Obwohl hier ein 
enormes Potential für Kosteneinsparungen bzw. 
eine Ausweitung der Beschaffungsmärkte durch 
verstärkten Wettbewerb vermutet werden kann, ist 
infolge der ausgeprägten nationalen Interessen auf 
diesem Feld auch in Zukunft nicht mit raschen 
Fortschritten zu rechnen. 

4.6 Förderung von Forschung und Entwicklung 
(F & E) 

1. Die Bundesrepublik wendet zusammen mit den 
USA den größten Anteil des Bruttoinlandsprodukts 
für Forschung und Entwicklung auf. 

Der staatliche Finanzierungsanteil an Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen ist jedoch im ge-
samtwirtschaftlichen Bereich in der Bundesrepublik 
Deutschland niedriger als in der Mehrzahl der wich-
tigsten Konkurrenzländer. A62) 

Zielsetzungen und Instrumente der Forschungsför-
derung werden in verschiedenen Ländern sehr ver-
schieden gehandhabt; sie können nicht unabhängig 
von nationalen, kulturellen Traditionen und Werten, 
insbesondere auch von den Grundsatzentscheidun-
gen über die Wi rtschaftsordnung, gewählt werden. 

Die jüngste Entwicklung in der internationalen For-
schungszusammenarbeit setzt sich jedoch über 
diese nationalen und kulturellen Werte hinweg. Die 
Bildung einer US-japanischen Computerallianz, wie 
sie zur Zeit zwischen IBM und MITI angestrebt wird, 
bündelt Forschungskapazitäten, denen die Bundes-
republik Deutschland, aber auch Westeuropa zur 
Zeit nichts entgegenzusetzen vermag. 

Forschungsförderung in der Bundesrepublik 
Deutschland kann deshalb nur unter Beachtung der 
hier geltenden Grundlagen und Randbedingungen 
erfolgreich betrieben werden. 

Schwerpunkt der staatlichen Förderung von For-
schung und Entwicklung in Industrieunternehmen 
ist heute die Erarbeitung und Erprobung neuer 
technischer Konzepte und die Entwicklung marktfä-
higer Produkte. 

Die folgende Tabelle gibt die Prozentanteile der 
F & E-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt für die 
Bundesrepublik Deutschland und die wichtigsten 
wirtschaftlichen Konkurrenzländer wieder. 

Staat 1971 1973 1975 1977 1979 

Bundesrepublik Deutschland 	 2,1 2,0 2,1 2,1 2,4 1 ) 

Frankreich 	 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

Großbritannien 	 2,3 2,1 2,1 2,2 

Italien 	 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 

Niederlande 	 - - 2,0 2,0 

Japan 	 1,6 1,9 1,7 1,3 2,0 

USA 	 2,6 2,4 2,3 2,4 2,4 

Kanada 	 1,2  1,1 1,0 1,0 0,9 

Quelle : Faktenbericht 1981 zum Bundesbericht Forschung 

1 ) Mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar, wegen der 
Einbeziehung eines erweiterten Bereichs kleiner und 
mittlerer Unternehmen 
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Die Bundesrepublik wendet zusammen mit den 
USA den größten Anteil des Bruttoinlandsprodukts 
für Forschung und Entwicklung auf. 

Der staatliche Finanzierungsanteil an den F & E-
Aufwendungen ist im Verhältnis jedoch vergleichs-
weise gering. Nur Japan hat noch einen (allerdings 
wesentlich) tieferen Anteil, wobei die japanische 
F & E nur schwer mit derjenigen der übrigen west-
lichen Industrienationen zu vergleichen ist. Die 
staatlichen japanischen F & E-Aktivitäten beinhal-
ten einerseits gezielte, auf Schwerpunktprojekte 

ausgerichtete finanzielle Forderungen, andererseits 
fungiert die japanische Regierung als Organisator 
nationaler und seit neuestem auch internationaler 
Forschungsarbeit. 

Die staatlichen japanischen F & E-Aktivitäten bein-
halten einerseits gezielte, auf Schwerpunktprojekte 
ausgerichtete finanzielle Forderung, andererseits 
fungiert die japanische Regierung als Organisator 
nationaler und seit neuestem auch internationaler 
Forschungsarbeit. 

Finanzierung der Ausgaben für F & E in ausgewählten OECD - Staaten 

Staat 
Jahr Wirtschaft Staat 

Sonstige 
inländische 

Quellen 
Ausland 

Finanzierungsanteile in Prozent (v. H.) 

Bundesrepublik Deutschland 	 1979 55 42 0 2 
Frankreich 	 1979 43 51 1 5 

Italien 	 1977 47 48 4 1 

Niederlande 	 1977 48 47 1 4 

Großbritannien 	 1978/79 43 48 3 6 

Japan 	 1979 59 30 11 0 

Kanada 	 1977 31 63 3 3 

USA 	 1979 46 52 2 0 

Quelle : Faktenbericht 1981 

Bei der Durchführung hat die Wirtschaft den höch-
sten Anteil in der Bundesrepublik Deutschland und 
den USA. Einen sehr hohen Anteil haben die Hoch-
schulen in Japan, Kanada und in den Niederlanden, 

wohingegen der Staatsektor als Ort der Durchfüh-
rung von F & E die geringsten Anteile wiederum in 
der Bundesrepublik und in den USA hat. 

Durchführung von F & E nach Sektoren in ausgewählten OECD-Staaten 
— Anteile in v. H. — 

Staat 
durchführende Sektoren: 

Jahr Wirtschaft Staat Hochschule Sonstige 

Bundesrepublik Deutschland 	 1979 69 15 16 0 

Frankreich 	 1979 60 24 16 1 

Italien 	 1979 58 24 18 0 

Niederlande 	 1979 51 21 25 3 

Großbritannien 	 1978/79 64 21 11 3 

Japan 	 1979 58 12 28 2 

Kanada 	 1977 37 31 32 1 

USA 	 1979 68 14 15 4 

Quelle : Faktenbericht 1981 

Nach den Erhebungen der EG hat die Bundesrepu-
blik Deutschland — einmal abgesehen von Irland, 
das 1970 von einem sehr niedrigen Ausgabenniveau 
ausging — die höchste Steigerung der öffentlichen 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Zeit-
raum 1970 bis 1979 zu verzeichnen. Die durch

-

schnittliche Steigerungsrate betrug nominal 
15,5 v. H. und auf der Preisbasis 1975 2,9 v. H. jähr-
lich. 

Auch in den Ausgaben für F & E je Einwohner liegt 
die Bundesrepublik Deutschland — dicht gefolgt 
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von Frankreich — an der Spitze. Im Anteil der 
öffentlichen Ausgaben für F & E am Bruttosozial-
produkt liegt die Bundesrepublik Deutschland zu-
sammen mit Frankreich und Großbritannien mit 
1,1 v. H. — gleichauf. 

Für die staatlichen F & E-Aufwendungen im IuK-
Bereich liegen keine internationalen Zahlen vor (le-
diglich USA: Elektro- und Elektronik-Industrie 
3,7 Mrd. $ 1980). Man schätzt aber, daß zumindest 
die staatlichen F & E-Ausgaben der USA und Japan 
absolut bedeutend höher sind als in der Bundesre-
publik Deutschland. 

2. Durch verschiedene Programme, vor allem in den 
drei Schwerpunktbereichen „Informationstechnolo-
gien", „Weltraumforschung und Weltraumtechnik" 
sowie „Information und Dokumentation" fördert die 
Bundesregierung (BMFT, BMP) nicht nur die luK-
Technik selbst, sondern auch deren Basistechnolo-
gien und Nutzung. 

Im Bereich der technischen Kommunikation för-
dert der Bundesminister für Forschung und Tech-
nologie sowie der Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen im Rahmen des Programms 
„Technische Kommunikation" (1978 bis 1982) ge-
meinsam Forschung, Entwicklung und Anwendung. 
Schwerpunkte sind Projekte der Nachrichtentech-
nik, die der Erforschung oder Anwendung von Sy-
stemen, Geräten und Komponenten für Fernmelde-
netze der DBP dienen und die Entwicklung von 
Technologien und Endgeräten sowie die Nutzung 
der technischen Kommunikation. 

1982 bis 1984 wird ein „Sonderprogramm optische 
Nachrichten Technik" grundlegende Forschung auf 
den Gebieten optischer Basiskomponenten und Ma-
terialien, Integration optischer und elektronischer 
Komponenten und digitaler Verarbeitung hoher 
Bitraten fördern. 

Im Bereich der Informationsverarbeitung setzen 
die Förderprogramme Schwerpunkte auf den Ge-
bieten Softwaretechnologie, Mustererkennung, 
Rechnerarchitekturen, Informationstechnik für 
Büro und Verwaltung sowie Analyse, Prognose und 
Wirkungsforschung. 

Bei der Mikroelektronik werden schwerpunktmä-
ßig die Entwicklung von Prozeßtechnologien für die 
Herstellung hochintegrierter Schaltungen (VLSI) 
und die Anwendung elektronischer Bauteile geför-
dert. 

In Anknüpfung an die IuD-Programme dient die 
Förderung der Fachkommunikation dem Aufbau ei-
nes leistungsfähigen Informationsgefüges für Wis-
senschaft und Wirtschaft. 

Das Programm „Fertigungstechnik" fördert die Um-
stellung der Fertigungsverfahren und -technologien 
auf die neuen IuK-Techniken einschließlich der Mi-
kroelektronik. 

Im Rahmen des Weltraumprogramms werden deut

-

sche Beteiligungen an internationalen Projekten im 

Bereich von Kommunikationssatellitensystemen 
gefördert. 

4.7 Ökonomische Akzeptanzbedingungen 

1. Die zukünftige Entwicklung der Märkte für luK-tech-
nische Produkte und Dienste hängt entscheidend 
auch davon ab, wie sich die Akzeptanz dieser Pro-
dukte und Dienste bei den geschäftlichen Anwen-
dern (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) und den pri-
vaten Nutzern entwickelt. 

2. Bei den geschäftlichen Anwendern hängt die Ak-
zeptanz durch die Arbeitgeber vor allem von ökono-
mischen Vorteilserwartungen ab. Auf seiten der Ar-
beitnehmer hängt die Akzeptanz (innerbetrieblich 
wie überbetrieblich) davon ab, ob die Einführung 
der neuen Techniken unter gesetzlichen, tarifver-
traglichen und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen erfolgt, die eher zu einer Verbesserung als zu 
einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
führen. 

3. Bei den privaten Nutzern hängt eine breite Akzep-
tanz der neuen luK-Techniken und Kommunika-
tionsangebote insbesondere auch davon ab, daß 
die bereits heute beträchtlich verbreitete Skepsis 
gegenüber dem technischen Fortschritt und seinen 
Anwendungen durch die Art und Weise ihrer Ein-
führung und Durchsetzung neuer Produkte und 
Dienste zumindest nicht verstärkt wird. Vielmehr 
sollten für möglichst viele Bürger der individuelle 
Nutzen sowie die ökonomischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungschancen überwiegen und er-
kennbar werden. 

Akzeptanz ist unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten als prinzipielle Kauf- oder Nutzungsbereit-
schaft, unabhängig von den Kosten, zu verstehen. 
Eine effektive Nachfrage entsteht erst dann, wenn 
zur Akzeptanz die erforderliche Kaufkraft hinzu-
tritt. Voraussetzungen der Anwender- und Nutzer-
akzeptanz sind einerseits die oben genannten IuK-
spezifischen Rahmenbedingungen. Von ihnen 
hängt es ab, ob ein attraktives Produkt- und Dienst-
angebot zustande kommt. Dies ist ohne Zweifel die 
wichtigste Akzeptanzbedingung. 

Dabei wird die Attraktivität bei den Anwendern 
(Arbeitgeber) vor allem von ökonomischen Vorteils-
erwartungen (z. B. generelle Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit, Kostensenkungen, Personaleinspa-
rungen, Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten, 
Verbesserungen der Arbeitsplatzqualität) und bei 
den privaten Nutzern in erster Linie von subjekti-
ven Nutzenerwartungen (bessere Befriedigung von 
Unterhaltungs-, Bildungs- oder Informationsbedürf-
nissen im Vergleich zur Ist-Situation) bestimmt. 

Andererseits gibt es aber auch nachfragespezifi-
sche Akzeptanzbedingungen, welche die Vorteile 
oder Nutzenerwartungen unabhängig von dem An-
gebot mitbestimmen. 

Bei den geschäftlichen Anwendern handelt es sich 
dabei um die innerbetrieblichen und überbetriebli- 
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Chen Durchsetzungsbedingungen und Folgewirkun-
gen. Beispiele dafür sind etwa die in der Vergan-
genheit beobachtbaren Konflikte zwischen Mana-
gement und Arbeitnehmern (Betriebsrat) im Zu-
sammenhang mit der Einführung von Bildschirm-
arbeitsplätzen oder Textautomaten sowie die Aus-
einandersetzungen zwischen Arbeitnehmern und 
Gewerkschaften um tarifvertragliche oder arbeits-
rechtliche Absicherungsmaßnahmen gegenüber 
den Folgen des technischen Fortschritts. 

# # SPD und die Sachverständigen Hilmar Hoff-
mann und Friedrich-Wilhelm v. Sell vertreten die 
Auffassung, daß eine Verbesserung der Akzeptanz 
auf der Arbeitnehmerseite voraussetze, daß den auf 
dieser Seite bestehenden Nachteilserwartungen 
durch die Aussicht auf verbesserte Arbeitsbedin-
gungen und entsprechende Einführungsstrategien, 
organisatorische Änderungen und begleitende Maß-
nahmen soweit wie möglich Rechnung getragen 
wird. Dabei sei von besonderer Bedeutung, daß es 
nicht zu Machtverschiebungen zu Lasten der Ar-
beitnehmer und zu einer Vergrößerung des Kon-
trollpotentials innerhalb des Betriebs komme. # # 

Bei den privaten Nutzern (Konsumenten und Rezi-
pienten) gehören zu den nachfragespezifischen Ak-
zeptanzbedingungen nicht allein das oben darge-
stellte Kaufkraft- und Zeitbudget, sondern auch der 
konkret erwartete Nutzen und insofern auch die all-
gemeine Einstellung gegenüber dem technischen 
Fortschritt und insbesondere gegenüber den IuK-
spezifischen Produkten und Kommunikationsange-
boten. 

Dieses ist für das Konsum- und Nutzungsverhalten 
von nicht zu vernachlässigender Bedeutung. Uner-
wünschte soziale Auswirkungen dürfen nicht ver-
harmlost werden, weil sonst zwischen Befürwortern 
und Kritikern (ähnlich wie bei den Auseinanderset-
zungen über Chancen und Risiken der Kernener-
gie) eine so große Glaubwürdigkeitslücke entsteht, 
daß eine rationale Bewältigung von Problemen un-
möglich wird. 

Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung steht heute 
dem technischen Fortschritt und seinen Anwendun-
gen mit großer Skepsis und Zurückhaltung gegen-
über. Für Kabelkommunikationssysteme beträgt 
der Anteil der „harten Ablehner" rd. 20 v. H. der 
erwachsenen Bevölkerung (vor allem jüngere und 
besser gebildete Bevölkerungsteile). Die negative 
Einschätzung des Nutzens von Kabelkommunika-
tionssystemen bezieht sich dabei vor allem auf zen-
tralistisch organisierte Großsysteme (Ergebnisse 
der PROGNOS-Studie). Diese Ergebnisse machen 
deutlich, daß der überwiegende Teil der Bevölke-
rung den neuen Kommunikationstechnologien 
durchaus positiv gegenübersteht und zeigen ferner, 
daß es vor allem von der Art der Technologie und 
der Gestaltung der rechtlichen, ökonomischen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen abhängt, 
ob die IuK-Techniken und ihre Anwendungen auf 
Zustimmung oder Ablehnung bei den privaten 
Nutzern treffen. 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. Gissel, 
Dietrich Ratzke und Prof. Dr. Ricker vertreten die 

Auffassung, daß die Frage der Zustimmung oder 
Ablehnung der neuen IuK-Techniken auch von ei-
ner die Bürger aufklärenden politischen Durchset-
zungsstrategie abhänge. 

4.8 Kommunikationsangebote A 63) 

1. Die Schaffung erweiterter Möglichkeiten zur Bereit-
stellung 	attraktiver 	Kommunikationsangebote 
(Rundfunkprogramme, Informationsdienste und 
Dialogdienste) ist eine entscheidende Vorausset-
zung der Nachfrageentwicklung für luK-technische 
Produkte und Dienste. A64) 

2. Wegen der hohen Vorbereitungs-, Anlauf- und Be-
triebskosten und der erheblichen Vorbereitungszei-
ten für derartige Kommunikationsangebote kommt 
einer rechtzeitigen Schaffung von klaren politischen 
und rechtlichen Voraussetzungen (Rahmenbedin-
gungen) eine zentrale Bedeutung zu. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die Schaffung dieser Voraus-
setzungen auf unterschiedliche Kompetenzträger 
(Zuständigkeiten) verteilt ist (Bund, Länder), deren 
Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden müs-
sen. 

3. Eine Beschleunigung der Bereitstellung attraktiver 
Kommunikationsangebote kann durch öffentliche 
Förderungsmaßnahmen (z. B. luD-Programm, 
F & E-Maßnahmen zur Schaffung der hardware-
und softwaremäßigen Voraussetzungen für breit-
bandige Dialogdienste) oder durch das Engage-
ment öffentlicher Einrichtungen (Verwaltungen, 
Volkshochschulen, Rundfunkanstalten, Universitä-
ten etc.) erreicht werden, allerdings nicht unabhän-
gig von finanziellen Voraussetzungen. 

4. Die Bereitstellung und Entwicklung neuer Kommu-
nikationsangebote (als Träger publizistischer Auf-
gaben sowie ggf. als Werbeträger) erfolgt in jedem 
Fall im Wettbewerb mit den bestehenden Kommuni-
kationsangeboten (Printmedien und elektronische 
Medien). Wie sich die Wettbewerbssituation zwi-
schen neuen und bestehenden Kommunikationsan-
geboten entwickeln wird, hängt neben den finan-
ziellen resp. ökonomischen Rahmenbedingungen 
entscheidend davon ab, wie die rechtlichen und 
organisatorischen Regelungen gestaltet werden. 
A65) 

Die Bereitstellung und Entwicklung neuer Kommu-
nikationsangebote erfolgt in jedem Fall im Wettbe-
werb mit den bestehenden Kommunikationsange-
boten. Dadurch kann entweder die Entwicklung der 
neuen Angebote behindert werden, oder es ergeben 
sich Auswirkungen für die bestehenden Medien. 
Letztere können als Substitutions- oder Komple-
mentäreffekte auftreten und erhebliche ökonomi-
sche Folgen haben. Bei welchen Branchen unter 
welchen Bedingungen welche ökonomischen Aus-
wirkungen zu erwarten sind, wurde an anderer 
Stelle bereits behandelt (vgl. u. a. Rundfunk, Print-
medien, Filmwirtschaft, Werbewirtschaft). Die Or-
ganisation des Rundfunks, aber auch von elektroni-
schen Dienstleistungen ist in erster Linie unter ver-
fassungsrechtlichen und politischen Gesichtspunk- 
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ten zu entscheiden und kann deshalb sinnvoller-
weise nicht allein unter ökonomischen Gesichts-
punkten abgehandelt werden. 

Ohne die Bereitstellung attraktiver Kommunika-
tionsangebote, die zusätzliche Nutzenerwartungen 
bzw. ökonomische Vorteilserwartungen im Ver-
gleich zum bisherigen Kommunikationsangebot 
auslösen können, kann mit dem Entstehen einer 
Nachfrage nicht oder nur in schwachem Maße ge-
rechnet werden. Diese Aussage gilt insbesondere 
für die privaten Nutzer, aber auch für die Selbstän-
digen sowie die kleinen und mittleren Unterneh-
men bei den geschäftlichen Anwendern. Gerade 
kleinere Unternehmen sind zur Sicherung ihrer 
Konkurrenzfähigkeit in hohem Maße auf ein öffent-
liches Angebot an Informations- und Kommunika-
tionsdienstleistungen angewiesen. 

Der Grad der Gesamtattraktivität eines neuen 
Kommunikationsangebotes hängt entscheidend da-
von ab, wie neuartig die Nutzungsmöglichkeiten der 
einzelnen Angebote sind, weniger von ihrer Ge-
samtzahl. 

Die Möglichkeiten, neue Kommunikationsangebote 
bereitzustellen, sind derzeit aus technischen und 
rechtlichen Gründen begrenzt. Der Auf- und Aus-
bau der Netzinfrastrukturen stellt neue technische 
Übertragungsmöglichkeiten in absehbarer Zeit zur 
Verfügung. Dadurch entsteht ein Bedarf zur Anpas-
sung auch der kommunikations- und rundfunk-
rechtlichen Rahmenbedingungen. Wer die neuen 
Übertragungsmöglichkeiten für ein Angebot neuer 
Programme oder Dienste nutzen kann, hängt davon 
ab, ob und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
geändert werden. 

Während Anpassungen der rundfunkrechtlichen 
Rahmenbedingungen in die Zuständigkeit der Bun-
desländer fallen, liegen die Zuständigkeiten für die 
Schaffung anderer kommunikationsrechtlicher 
Rahmenbedingungen z. T. beim Bund, z. T. bei den 
Ländern. Für eine Reihe von Fragen herrscht ein 
Streit über die Zuständigkeit (Beispiel: Bildschirm-
text-Rahmengesetz). 

Einer im Verhältnis zur Netzausbau-Geschwindig-
keit rechtzeitigen und in den einzelnen Maßnah-
men aufeinander abgestimmten Anpassung dieser 
rechtlichen Rahmenbedingungen kommt aus zwei 
Gründen eine große Bedeutung zu: 

— Eine frühzeitige Realisierung neuer Kommuni-
kationsangebote ist nur dann zu erwarten, wenn 
die potentiellen Anbieter über die Bedingungen, 
unter denen sie anbieten können, Klarheit ha-
ben. Das betrifft sowohl die Rundfunkanstalten 
als auch ggf. private Programmveranstalter so-
wie jegliche Art von Dienstanbietern. Sachlich 
wären davon insbesondere die Programmaufla-
gen sowie die Finanzierungsmodalitäten betrof-
fen. Andernfalls ist nicht abzusehen, daß vor al-
lem private Anbieter das — ohne klare Vorga-
ben — z. T. beträchtliche ökonomische Risiko 
(hohe Vorbereitungs- und Anlaufkosten) auf sich 
nehmen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei 

auch eine frühzeitige Festlegung der Gebühren 
(z. B. bei Bildschirmtext). 

— Eine frühzeitige Klärung der rechtlichen Rah-
menbedingungen ist auch für die DBP (oder an-
dere Netzbetreiber) von Bedeutung. Eine Ab-
schätzung des künftigen Verkehrs- und Gebüh-
renaufkommens und damit eine langfristige Pla-
nung des Netzaufbaus ist ohne klare Perspekti-
ven zur künftigen Angebotsentwicklung nur 
schwer möglich. 

Die technischen Voraussetzungen (Hardware und 
Software) für die Realisierung breitbandiger Dia-
logdienste bzw. interaktiver Kommunikationsdien-
ste auf breiter Basis sind gegenwärtig noch nicht 
gegeben (vgl. die Forschungsarbeiten des HHI am 
Vielteilnehmer-Breitband-Dialogsystem [VBD] so-
wie den Endbericht „Kabelkommunikationsdesign 
— Berlin"). Hier können verstärkte F & E-Maßnah-
men zu einer frühzeitigen Schaffung dieser Voraus-
setzungen für ein entsprechendes Angebot öffentli-
cher wie privater Anbieter beitragen (Diensteent-
wicklungssystem, Dienstelaufsystem). 

Der Begriff „kommunikative Infrastruktur" hat 
nicht nur einen technischen, sondern auch einen 
inhaltlich-organisatorischen Aspekt. Ebenso wie für 
den Bereich der Massenkommunikations-Angebote 
(bisher: öffentlich-rechtliche Organisation der elek-
tronischen Medien und privater Wettbewerb bei 
den Printmedien) ist auch für Individualkommuni-
kationsangebote zu entscheiden, wie das Verhältnis 
von öffentlichen und privaten Anbietern gestaltet 
werden soll. 

In jedem Fall könnte durch ein öffentliches Ange-
bot von gemeinwohlorientierten Informations- und 
Dialogdiensten (z. B. durch Bibliotheken, Fachinfor-
mationszentren, Verwaltungsbehörden, Volkshoch-
schulen, Universitäten) die Gesamtattraktivität des 
Kommunikationsangebotes gesteigert werden. Daß 
dazu entsprechende finanzielle Voraussetzungen zu 
schaffen wären, versteht sich von selbst. 

4.9 Persönlichkeitsschutz, insbesondere Da-
tenschutz und Verarbeitung personenbezo-
gener Informationen in Informationssyste-
men 

a) Persönlichkeits-, insbesondere Datenschutz 

b) Verarbeitung personenbezogener Information in 
Informationssystemen 

Die neuen luK-Techniken ermöglichen die Erhebung, 
Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung einer Fülle 
personenbezogener und nicht personenbezogener Da-
ten. Dies wird häufig im Interesse der Betroffenen lie-
gen, kann aber auch vielfältige Gefährdungen der Per-
sönlichkeit auslösen. Da den möglichen Risiken ver-
schiedenartige Vorteile gegenüberstehen, ist eine Ab-
wägung geboten. Soweit Gefährdungen abgewehrt wer-
den sollen, kommen in erster Linie technische, organisa-
torische und rechtliche Vorkehrungen in Betracht. A66) 
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Schutzvorkehrungen zur Abwehr von Risiken können in 
allen Bereichen notwendig sein, A67) in denen Daten 
erhoben und verarbeitet werden. Exemplarisch werden 
im folgenden zwei Komplexe herausgegriffen, die be-
sondere Aufmerksamkeit in der öffentlichen Diskussion 
gefunden haben: A68) 

— der Bereich der Telekommunikationsdienste, insbe-
sondere Bildschirmtext 

— die Erhebung und Verarbeitung von Informationen im 
Zusammenhang mit computergestützten Informa-
tionssystemen, insbesondere von Personalinformati-
onssystemen 

Persönlichkeitsschutz und damit auch Datenschutz 
gehört zu den anerkannten, durch Verfassungs-
rechtsnormen wie Artikel 1 Abs. 1 i. V. m. Artikel 2 
Abs. 1 GG geschützten Zielen staatlichen Handelns. 
Es ist unbestritten, daß durch die neuen IuK-Tech-
niken viele Vorteile für die Benutzer entstehen kön-
nen, daß aber auch Persönlichkeitsgefährdungen 
möglich sind, die mit der Erhebung, Speicherung, 
Übermittlung und Verarbeitung von Daten verbun-
den sein können. Offen ist allerdings, wie weit der 
Persönlichkeits- und Datenschutz reichen soll und 
wie er gegenüber anderen Zielen und dabei insbe-
sondere den durch die IuK-Techniken ermöglichten 
Vorteilen abgegrenzt und mit ihnen abgewogen 
werden soll. Dementsprechend gibt es eine lebhafte 
Diskussion über die Erfordernisse und Grenzen ei-
nes angemessenen Datenschutzes. Die folgenden 
Überlegungen greifen beispielhaft einzelne 
Komplexe heraus, in denen die Problemlage ver-
deutliche werden kann. Die gesamte Persönlich-
keits- und Datenschutzproblematik reicht darüber 
hinaus. 

a) Persönlichkeits-, insbesondere Datenschutz 

1. Telekommunikationsdienste einschließlich der Text-
kommunikationsdienste sind z. T. zur sachgerech-
ten Durchführung darauf angewiesen und schaffen 
darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten, personen-
bezogene und nichtpersonenbezogene Daten elek-
tronisch zu erheben, zu speichern und zu übermit-
teln. In Betracht kommen Daten über die Teilneh-
mer und Anbieter, die in den angebotenen und 
abgerufenen Programmen selbst enthaltenen Daten 
sowie Daten über den Betrieb bzw. die Nutzung der 
Angebote. Art und Zahl der erhebbaren und erho-
benen, der speicherbaren und gespeicherten Daten 
werden von dem jeweils gewählten Systemkonzept 
und den konkreten organisatorischen Gestaltungen 
sowie dem rechtlichen Rahmen beeinflußt. 

Kabeltext ist noch nicht hinreichend entwickelt, um 
schon gegenwärtig konkrete Ausgestaltungen er-
kennbar werden zu lassen. Bildschirmtext wird 
demgegenüber schon gegenwärtig in Feldversu-
chen erprobt und steht vor der bundesweiten Ein-
führung. Dementsprechend lassen sich Datenge-
fährdungen und mögliche Schutzvorkehrungen je

-

denfalls insoweit beschreiben, als das Btx-System 
bekannt ist und Risiken vorhersehbar sind. 

Die öffentliche Diskussion um Persönlichkeits- und 
Datenschutz bei Textkommunikationsdiensten ist 
auf Bildschirmtext konzentriert, da er vor der bun-
desweiten Einführung steht. 

Das von der DBP für die bundesweite Einführung 
geplante Btx-System ist der Enquete-Kommission 
in den Umrissen bekannt. Soweit es später spezifi-
ziert bzw. Änderungen vorgesehen werden, können 
sich auch veränderte Folgen für den Problembe-
reich des Datenschutzes ergeben. Nach den gegen-
wärtigen bekannten Planungen ist unter Daten-
schutzaspekten vor allem auf die folgenden Verar-
beitungsvorgänge hinzuweisen: 

— Einrichtungen des Btx-Anschlusses 
Bei der Einrichtung von Btx-Anschlüssen wer-
den vom Fernmeldeamt sowohl beim Teilneh-
mer als auch beim Anbieter personenbezogene 
Grunddaten erhoben und in der Bildschirmtext

-

Leitzentrale und, soweit erforderlich, in der dem 
Teilnehmer zugeordneten Bildschirmtext-Ver-
mittlungsstelle gespeichert. Nach dem von der 
DBP gewählten IBM-Systemkonzept gibt es ein-
heitlich für das gesamte Bundesgebiet eine Bild-
schirmtext-Leitzentrale. In ihr werden „im Origi-
nal" die Informationsseiten aller Anbieter sowie 
die Teilnehmergrund-, Gebühren- und Inkasso-
daten gespeichert werden. Die Leitzentrale ist 
verbunden mit regional eingerichteten Bild-
schirmtextvermittlungsstellen, in denen die am 
häufigsten verlangten Informationsseiten als 
Kopien zum direkten Abruf sowie Teilnehmer

-

Grunddaten gespeichert sind. Die Verbindung 
zur Leitzentrale wird hergstellt für die Weiter-
gabe von Informationsseiten, die vom Anbieter 
in die ihm zugeordneten Bildschirmtext-Ver-
mittlungsstelle eingegeben werden. Ferner wird 
die Verbindung zur Leitzentrale hergestellt für 
die Weitergabe von Mitteilungsseiten, für die 
Weitergabe von aufgekommenen Gebühren- und 
Inkassodaten sowie zum Abruf von Informa-
tionsseiten, die in der Bildschirmtext-Vermitt-
lungsstelle nicht als Kopien gespeichert sind. 
Zu den erhobenen Grunddaten gehören gegen-
wärtig: 
Name, Anschrift, Titel, akademische Grade, Ruf-
nummer und die Ortskennzahl sowie die teilneh-
merbezogene Gerätekennung. Es ist seitens der 
DBP beabsichtigt, den Grunddaten-Bestand 
möglichst gering zu halten. So ist beispielsweise 
nicht geplant, Daten über die Schulbildung, den 
Beruf, den Familienstand oder die Religion zu 
erheben. 

— Verbindungsaufbau zur Btx-Zentrale 

Beim Verbindungsaufbau wird von der dem Teil-
nehmer zugeordneten Bildschirmtext-Vermitt-
lungsstelle anhand der Gerätekennung die Zu-
griffsberechtigung des Teilnehmers geprüft. 
Wenn der Teilnehmer zugriffsberechtigt ist, 
wird von der Bildschirmtext-Vermittlungsstelle 
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die Dauer der Verbindung der Teilnehmernum-
mer zugeordnet und zwischengespeichert. 

— Verarbeitungsvorgänge 
Die bei jeder Anschaltung anfallenden Daten 
unterscheiden sich je nach den Verarbeitungs-
vorgängen. Eine Unterscheidung ergibt sich im 
übrigen vor allem je nach dem, ob der Kommu-
nikationsvorgang zu einer vertraglichen oder 
vertragsähnlichen Beziehung zwischen dem An-
bieter und dem abrufenden Teilnehmer führt, 
aus der weitere Vorgänge (wie z. B. Inkassovor-
gänge) entstehen können. A69) 

— Abrufinformationen 
Beim Abruf von Seiten (etwa von Zeitungssei-
ten, Wettervorhersagen, Veranstaltungshinwei-
sen, Werbung, Börsenberichten) werden Daten 
gespeichert, wenn der Abruf entgeltlich ist. Die 
DBP plant, das Inkasso von Anbietervergütun-
gen (Entgelte und Umsatzsteuer) beim Teilneh-
mer als eigene Aufgabe zu übernehmen. Es sol-
len jeweils die Vergütungen in einer Summe ge-
speichert werden, die während einer Verbin-
dung bei demselben Anbieter anfallen. Die An-
schlußnummer des abrufenden Teilnehmers 
wird der Nummer des in Anspruch genomme-
nen Anbieters zugeordnet und zusammen mit 
dem Datum und der Uhrzeit des Beginns und 
Endes der Verbindung sowie der Höhe der Ver-
gütungssumme gespeichert. Die Speicherung 
der Daten erfolgt für die Rechnungslegung der 
DBP gegenüber dem Teilnehmer und dem An-
bieter im Rahmen des Inkassos. Hierbei werden 
für den Abrechnungszeitraum dem Teilnehmer 
die Summe aller Anbieterforderungen in Rech-
nung gestellt, dem Anbieter die Summe aller 
Teilnehmerschulden gutgeschrieben. Im Falle 
der Zahlungssäumnis eines Teilnehmers werden 
den jeweils betroffenen Anbietern die von die-
sem Teilnehmer für den Abrechnungszeitraum 
geschuldeten Vergütungen von der DBP in einer 
Summe mitgeteilt. Auf Antrag wird ihm gegen 
Gebühr die Aufschlüsselung dieser Summe auf 
die während der jeweiligen Verbindungen ent-
standenen Vergütungssummen übermittelt. Dies 
soll ihm ermöglichen, eine Forderung gegen den 
Teilnehmer ggf. gerichtlich durchzusetzen. Die 
DBP selbst plant, die Durchsetzung und Betrei-
bung der Forderung nicht selbst durchzuführen. 
Die Notwendigkeit, das Inkasso seitens der DBP 
und ggf. die Beitreibung seitens des Anbieters 
zu ermöglichen, führt dementsprechend zur 
Speicherung und in Einzelfällen auch zur Wei-
tergabe von Teilnehmer- und Nutzungsdaten. 
Der Anbieter hat jedoch keineswegs Zugang zu 
allen Abrufangaben, die auf dem Anbieterkonto 
registriert werden. 

— Mitteilungsdienst zwischen Teilnehmer und 
Teilnehmer und Versenden von Antwortseiten 
vom Teilnehmer zum Anbieter (elektronischer 
Briefkasten) 
Die Bildschirmtext-Leitzentrale speichert die 
zum Abruf durch den Empfänger vorgesehene 
Seite und informiert diesen über das Vorliegen 

einer für ihn bestimmten Mitteilung, sobald er 
den Dialog mit der Bildschirmtext-Vermittlungs-
stelle aufnimmt. An den Empfänger werden ggf. 
Name, Anschrift, Rufnummer (Ortskennzahl) 
und Teilnehmerkennung des Absenders als Teil 
der Seite weitergegeben. Mitteilungs- und Ant-
wortseiten werden mit Zugriffsmöglichkeiten 
nur für den Empfänger zwischengespeichert. 

— Dialog zwischen Teilnehmer und Anbieter 
Ein Dialog ist auf verschiedene Weise möglich: 
— Der Teilnehmer kann eine in dem externen 

Rechner des Anbieters für ihn oder für eine 
Vielzahl von Teilnehmern bereitgehaltene 
Information abrufen; 

— Der Teilnehmer kann den externen Rechner 
einschließlich der dafür bereitgehaltenen Da-
ten und Programme nutzen, um ein individu-
elles Problem zu lösen bzw. entsprechende 
Informationsseiten abzurufen; 

— Der Teilnehmer kann dem Anbieter einen 
Auftrag über eine Lieferung oder Leistung 
erteilen, die außerhalb dieser Verbindung 
durchzuführen ist. 

Von der Bildschirmtext-Vermittlungssstelle wer-
den die Zugriffsberechtigung des Teilnehmers 
geprüft und die Verbindung zum externen Rech-
ner hergestellt. Die Speicherung der Anbieter-
vergütungssummen und der Verbindungsdaten 
erfolgt in der Bildschirmtext-Leitzentrale. 

Wie sich schon aus den Ausführungen unter dem 
Spiegelstrich „Abrufinformationen" ergibt, sind un-
ter „Anbietervergütungen" die Entgeltforderungen 
(einschl. Umsatzsteuer) der Anbieter gegenüber 
Teilnehmern zu verstehen, die beim Abruf entgelt-
pflichtiger Seiten entstehen. 

Die Teilnehmerkennung wird nicht automatisch 
zum externen Rechner übertragen, sondern nur auf 
ausdrückliche Veranlassung des Teilnehmers. Der 
Anbieter kann in seinem Rechner die Abrufvor-
gänge speichern und den entsprechenden Teilneh-
mer identifizieren, sofern der Teilnehmer seine 
Kennung aktiv übermittelt. 

2. Anwendbarkeit geltenden Datenschutzrechts 

Das geltende Datenschutzrecht kennt keine be-
reichsspezifisch auf Textkommunkationsdienste all-
gemein oder Bildschirmtext insbesondere bezo-
gene Normen. Für diese Dienste gelten die allge-
meinen Normen des Bundesdatenschutzgesetzes 
und der Landesdatenschutzgesetze. Von maßge-
bender Bedeutung für die Anwendbarkeit des je-
weiligen Gesetzes ist die Entscheidung über die 
„speichernde Stelle". 

Die Länder planen, im Rahmen eines „Staatsvertra-
ges über Bildschirmtext" bereichsspezifische Da-
tenschutzregeln für Bildschirmtext vorzusehen. 
Dem Anwendungsbereich nach können sich die Re-
geln auf Bildschirmtext nur insoweit beziehen, als 
eine datenschutzrechtliche Länderkompetenz ge-
geben ist. 
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Das Datenschutzrecht findet sich in bundes- und 
landesrechtlichen Regelungen. Normadressat für 
die rechtlichen Verpflichtungen nach den Daten-
schutzgesetzen ist die „speichernde Stelle". Sie 
trägt insbesondere die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit der Datenspeicherung und -verar-
beitung. Gegen sie richten sich die Rechte der Be-
troffenen auf Auskunft, Berichtigung und Lö-
schung. 

Die Entscheidung über die speichernde Stelle hängt 
von der organisatorischen und rechtlichen Ausge-
staltung des Systems ab. Insofern ergeben sich Un-
terschiede im Hinblick auf den Netzbereich (Fern-
meldebereich) einerseits und den Nutzungsbereich 
(Anbieterbereich) andererseits. 

— Die mit der Leitzentrale bzw. den Vermittlungs-
stellen ausgestatteten Fernmeldeämter der DBP 
sind speichernde Stellen, soweit sie Daten verar-
beiten, die zur Abwicklung des Btx-Dienstes er-
forderlich sind (Fernmeldebereich). 
Hierzu gehören z. B. die Einrichtungsdaten, Ver-
bindungsdaten und Inkassodaten. Es gilt der 
zweite Abschnitt des BDSG. 

— Für die übrigen, von den Fernmeldeämtern mit 
zu verarbeitenden Daten, die ihr von den Anbie-
tern geliefert werden (Nutzungsbereich), sind 
die Fernmeldeämter selbst nicht speichernde 
Stelle, da sie nur im Auftrag des Anbieters tätig 
werden, also für Inhalt der Daten und Art der 
Datenverarbeitung keine eigene Verantwortung 
tragen. Speichernde Stellen sind vielmehr die 
Anbieter, die sich jedoch der DBP als Erfül-
lungsgehilfen bedienen. Soweit die Anbieter öf-
fentliche Stellen des Bundes sind, gelten die 
Normen des zweiten Abschnittes des BDSG. 
Handelt es sich um natürliche oder juristische 
Personen, Gesellschaften oder andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, so gelten die 
Normen des dritten und vierten Abschnitts des 
BDSG. Werden öffentliche Stellen der Länder 
und Gemeinden als speichernde Stellen tätig, so 
gelten die Normen des jeweiligen Landesdaten-
schutzgesetzes. 
Dieses Nebeneinander von unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen kann zu Schwierigkei-
ten führen. Die Länder sind bemüht, einheitliche 
landesrechtliche Regelungen staatsvertraglich 
zu sichern. Es ist jedoch durchaus zweifelhaft, 
ob die landesrechtlichen Kompetenzen hinrei-
chend weit sind. Die DBP beispielsweise kann 
durch Länderregelungen nicht gebunden wer-
den. Rechtlich umstritten ist, ob die Länder da-
tenschutzrechtliche Regelungen für privatrecht-
liche Träger treffen dürfen oder ob das BDSG 
insoweit abschließend ist. 

3. Die von der DBP im Btx-System geplanten zusätzli-
chen Datenschutzvorkehrungen sind der Enquete-
Kommission in den Grundzügen mitgeteilt worden. 
Da die technische Systemgestaltung in Zukunft än-
derbar ist und da bereichsspezifische datenschüt-
zende Regelungen noch nicht erlassen worden 
sind, im übrigen nach ihrem Erlaß wieder änderbar 

sind, ist auf mögliche Datenschutzrisiken im folgen-
den auch insoweit zu verweisen, als die DBP sich 
gegenwärtig um geeignete Vorkehrungen bemüht. 

Datenschutz ist dadurch gekennzeichnet, daß er 
Vorsorge gegen Gefahren und damit auch gegen 
mögliche Mißbräuche treffen will. Gefahren können 
sowohl durch die technische und organisatorische 
Systemgestaltung als auch durch rechtliche Vor-
kehrungen abgewehrt werden. Die Deutsche Bun-
despost und die Länder sind um geeignete Schutz-
vorkehrungen bemüht. Die Notwendigkeit im fol-
genden, den Regelungsbedarf zu analysieren, ent-
fällt allerdings nicht schon dadurch, daß Pläne für 
datenschützende Vorkehrungen bestehen und an 
ihrer Umsetzung gearbeitet wird. Sowohl die in 
Aussicht genommenen technischen Systemgestal-
tungen als auch rechtliche, z. B. in Benutzungsord-
nungen der DBP enthaltene Schutzvorkehrungen 
sind änderbar. Schutzbedürfnisse müssen von der 
Enquete-Kommission insoweit aufgezeigt werden, 
als sie durch die IuK-Techniken ausgelöst bzw. ver-
stärkt werden. A70) 

4. Eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der 
Anbieter und Teilnehmer kann durchaus entstehen, 
daß Daten über das zur Abwicklung der Textdienste 
und ggf. der aus der Kommunikation entstehenden 
Rechtsbeziehung erforderliche Maß hinaus erho-
ben, gespeichert, verarbeitet, bekanntgegeben, zu-
gänglich gemacht oder sonst genutzt werden. Bei 
der Abwicklung der Textdienste fallen in bisher 
nicht üblichem Maße personenbezogene Daten an, 
deren Preisgabe im Interesse der Beteiligten liegen 
kann, die aber andererseits Rückschlüsse auf die 
Persönlichkeit der Teilnehmer und Anbieter ermög-
lichen. Ohne geeignete Sicherungen könnten weit-
gehende Nutzungsmöglichkeiten für Dritte (wie 
Marketing-Unternehmen, Auskunfteien, privatwirt-
schaftliche Überwachungsunternehmen) oder für 
staatliche Organe (wie Polizei, Verfassungsschutz, 
Finanzämter) geschaffen werden. 

Die bei Textdiensten wie Bildschirmtext anfallen-
den datenschutzrechtlichen Risiken können hier 
nur beispielhaft aufgeführt werden. Dabei sei hier 
nur allgemein angedeutet, daß das Gewicht dieser 
Risiken im einzelnen unterschiedlich eingeschätzt 
wird. Folgende Risiken seien beispielhaft erwähnt: 

— Der Teilnehmer begibt sich insoweit seiner An-
onymität, als er sich im Rahmen des Kommuni-
kationsvorgangs identifiziert. Er muß sich — an-
ders als z. B. beim Zeitungskauf — gegenüber 
der Btx-Vermittlungsstelle, ggf. auch gegenüber 
dem Anbieter identifizieren, um eine Informa-
tion abrufen oder am Mitteilungsdienst teilneh-
men zu können. Auch die Zuordnung von Ge-
bühren und Entgeldern erfordert eine Identifi-
kation. 

— Das Abrufverhalten des Teilnehmers ermöglicht 
Rückschlüsse auf seine Interessen, soweit es re-
gistriert wird. Denkbar sind relativ differen-
zierte Einsichten, soweit registriert wird, welche 
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Informationen der ,Teilnehmer in welcher Rei-
henfolge und in welcher Häufigkeit abruft. Von 
der Ausgestaltung des Systems sowie insbeson-
dere des Inkassos hängt es ab, wie weit solche 
Informationen registriert werden müssen und 
wie weit der Anbieter Zugang zu diesen Daten 
erlangt. Die Auswertbarkeit des Abrufsverhal-
tens wird verringert, soweit entsprechende Da-
ten lediglich summarisch erfaßt werden. Demge-
genüber sind genaue Rückschlüsse auf die Inter-
essen des Teilnehmers möglich, wenn er z. B. in 
einen Dialog mit einem externen Rechner ein-
tritt und sich dabei identifiziert. A71) 
Soweit das Abrufverhalten registriert wird, er-
folgt dies automatisiert. Werden nicht durch ent-
sprechende Ausgestaltung des Systems und 
rechtliche Verbote geeignete Vorkehrungen ge-
troffen, so sind die Daten schnell und leicht nach 
beliebigen Gesichtspunkten auswertbar. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß es fraglich ist, ob die 
DBP durch Ausgestaltung des Bildschirmtextsy-
stems bzw. entsprechende Benutzungsordnun-
gen Einfluß auf die Datenspeicherung im exter-
nen Rechner nehmen kann. 

— Die Teilnahme am Btx-Verkehr verlangt dem 
Teilnehmer eine Reihe von Informationen ab. 
Insbesondere kann der Anbieter im Rahmen sei-
ner Software vorsehen, daß der Teilnehmer In-
formationen vermittelt, die über die Angabe der 
Grunddaten hinausgehen. Die Abgabe der Infor-
mationen ist technisch relativ einfach auszufüh-
ren und erfolgt häufig in häuslicher Abgeschlos-
senheit. Es ist daher nicht auszuschließen, daß 
bei einer Reihe von Teilnehmern die Hemm-
schwelle vor der Preisgabe von Informationen 
über sich selbst vergleichsweise gering ist. A72) 

— Technisch schafft Bildschirmtext die Möglich-
keit, in den Btx-Vermittlungsstellen bzw. Btx-
Zentrale eine Sammlung personenbezogener 
Daten in einer bisher unbekannten Größe und 
Detaillierung anzulegen. Da die insoweit abge-
wickelten Kommunikationsvorgänge sich auf 
eine Reihe unterschiedlicher Lebensbereiche 
beziehen können, wird es technisch möglich, mit 
Hilfe solcher Daten relativ umfassende Persön-
lichkeitsprofile anzufertigen. Ein solches Risiko 
wird vermindert, wenn schon durch die techni-
sche Systemgestaltung vorgesorgt wird, daß nur 
das unabweisliche Minimum an Daten erhoben 
und gespeichert wird. Da das Systemkonzept je-
doch änderbar ist, ist das Risiko als solches ge-
geben. 

— Die von einem Absender an einen Empfänger 
übermittelten Daten werden in der Bildschirm-
text-Leitzentrale gespeichert. Da bei Einzelmit-
teilungen der Personenbezug zu den übermittel-
ten Daten notwendig hergestellt wird, besteht 
die Möglichkeit, in der Zentrale von den indivi-
dualisierten Daten Kenntnis zu nehmen. 

— Mit dem weiteren Ausbau des Btx-Dienstes wer-
den die Zahl und die Vielfalt der erheb- und spei-
cherbaren Daten größer und die Zugangsmög-
lichkeiten für Anbieter und Teilnehmer werden 

gesteigert. Das Anwachsen der ggf. verfügbaren 
Daten erhöht das Interesse am Zugang zu die-
sen Daten. In gleichem Maße kann sich die Ge-
fahr mißbräuchlicher und unberechtigter Daten-
zugriffe vervielfältigen. A73) 

5. Die im Bildschirmtextsystem abgewickelten Kom-
munikationsvorgänge unterliegen dem Fernmelde-
geheimnis (Artikel 10 GG) und dem Datengeheim-
nis (§ 5 BDSG). Es ist umstritten, ob diese Normen 
hinreichenden Geheimhaltungsschutz gewähren. 

Die im Rahmen des Btx anfallenden Kommunika-
tionsvorgänge unterliegen dem Fernmeldegeheim-
nis nach Artikel 10 GG, § 10 FAG, § 354 StGB, soweit 
es sich bei den entsprechenden Anlagen um Fern-
meldeanlagen handelt. Gelegentlich wird bezwei-
felt, ob es sich bei Anlagen zur Speicherung von 
Nachrichten wie den Bildschirmtext-Zentralen, den 
Vermittlungsstellen sowie den externen Rechnern 
um Fernmeldeanlagen handelt. Auch wenn das 
Bundesverfassungsgericht (E 46, 120, 144) zu einer 
weiten Auslegung des Begriffs der Fernmeldean-
lage neigt, besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit. 
Soweit mit der herrschenden Meinung die Qualifi-
kation als Fernmeldeanlage zu bejahen ist, unter-
liegt der Geheimhaltungsschutz den allgemeinen 
gesetzlichen Beschränkungen, zu denen insbeson-
dere das „Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (G 10)" gehört. 

Das Fernmeldegeheimnis bietet einen Schutz da-
vor, daß die Post bzw. Postbedienstete etwas unbe-
fugt offenbaren. Es schützt nicht vor einer unbefug-
ten Speicherung personenbezogener Daten und 
sagt nichts über deren Löschung aus. Nach § 10 
Abs. 2 FAG bindet das Fernmeldegeheimnis auch 
Privatpersonen, die eine für den öffentlichen Ver-
kehr bestimmte Fernmeldeanlage bedienen oder 
beaufsichtigen. Vom Geheimnisschutz sind nicht 
nur die Inhalte der übermittelten Nachrichten, son-
dern auch die Tatsache der Inanspruchnahme des 
Systems, die Identität der Beteiligten, Ort, Zeit-
punkt und Dauer des Kommunikationsvorganges 
u. ä. erfaßt. 

Die durch Artikel 10 Abs. 2 GG und das G 10 ermög-
lichten Einschränkungen erlangen eine besondere 
Bedeutung, da die im Btx-System anfallenden Da-
tensammlungen sowie die durchlaufenden Nach-
richten für Behörden des Verfassungsschutzes, des 
Amtes für Sicherheit der Bundeswehr und des Bun-
desnachrichtendienstes sowie für Gerichte, Staats-
anwaltschaften und Polizei, wichtige Erkenntnis-
quellen darstellen können. Den erwähnten Behör-
den steht aufgrund der IuK-Techniken ein umfas-
senderer Zugang zu Daten offen, als es der bishe-
rige Fernsprechverkehr erlaubt. Insbesondere kön-
nen aus dem Gesamtbestand bzw. dem Gesamtver-
kehr Datensätze mit bestimmten Teilinhalten oder 
Strukturen herausgefiltert werden, ohne die übri-
gen Sätze zur Kenntnis zu nehmen. Bei der Schaf-
fung des G 10 und des § 100 a StPO war dem Gesetz-
geber die Möglichkeit des Zugriffs auf derart weit-
reichende Datenbestände nicht bekannt. Es bedarf 
dementsprechend der gesetzlichen Klärung, ob und 
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wieweit die im Rahmen von Btx gespeicherten oder 
übermittelten Daten für die Zwecke der Sicher-
heitsbehörden verfügbar sein sollen. A74) 

Das durch das Datenschutzrecht geschaffene Da-
tengeheimnis (§ 5 BDSG und vergleichbare landes-
rechtliche Normen) gibt nur einen begrenzten Da-
tenschutz. Ebenso wie das Fernmeldegeheimnis 
setzt es nicht schon bei der Datenerhebung und 
-speicherung an, sondern erst bei der Verarbeitung, 
der Bekanntgabe, dem Zugänglichmachen oder der 
sonstigen Nutzung. 

Die Bundesländer haben im Entwurf des erwähn-
ten Staatsvertrages die Notwendigkeit gesehen, 
eine besondere Norm über die Geheimhaltung vor-
zusehen, die sich an die „bei den Bereitstellungsein-
richtungen tätigen Personen" richtet. Eine solche 
Norm wäre überflüssig, wenn dieser Personenkreis 
schon von § 10 Abs. 2 FAG erfaßt wäre. Die Länder 
scheinen dies nicht anzunehmen. Dies verdeutlicht 
die Rechtsunsicherheit bei der Auslegung der Ge-
heimhaltungsvorschriften. 

6. Datenschutz zielt darauf, durch rechtliche und tech-
nische Vorkehrungen zu sichern, daß die Gefahren 
mißbräuchlicher Erhebung und Nutzung von Daten 
vermindert bzw. ausgeschlossen werden. Die Daten 
sind um so besser geschützt, je mehr schon ihre 
Erhebung und Speicherung selbst beschränkt wird. 
Entsprechende Sicherungen beziehen sich auf die 
Eingrenzung der zu erhebenden und bzw. zu spei-
chernden Daten auf das zum Betreiben des Sy-
stems Erforderliche. Das Ausmaß der zu erheben-
den und zu speichernden Daten wird bei Abruf ent-
geltlicher Informationsangebote stark von der Aus-
gestaltung des Inkassovorgangs beeinflußt. 

Das BDSG erlaubt die Speicherung der zum Betrei-
ben des Systems erforderlichen Daten der Teilneh-
mer und Anbieter (§ 9 Abs. 1 BDSG). Diesem Prin-
zip entspricht es, die Grunddaten möglichst gering 
zu halten. 

Beim Abruf entgeltlicher Informationen ist die 
Speicherung von Daten zur Sicherung des Inkasso 
erforderlich. Art und Umfang der zu erhebenden 
und zu speichernden Daten hängt von der Ausge-
staltung des Inkasso ab. Aus datenschutzrechtlicher 
Sicht wird vom Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz empfohlen, dem Anbieter keine Einzelanga-
ben über Art, Inhalt und Häufigkeit der vom Teil-
nehmer durchgeführten Abrufe zu übermitteln, so 
daß auf die Speicherung verzichtet werden kann. 
Dies allerdings würde es dem Anbieter erschweren, 
im Streitfall über die Entgeithöhe über solche Infor-
mationen zu verfügen, die er zur Durchsetzung sei-
ner Rechte benötigt. Die DBP plant, — wie erwähnt 
— die Daten so zu erheben und zu speichern, daß 
dem Anbieter Daten, die er zur eigenständigen 
Durchsetzung seiner Forderungen gegen den Teil-
nehmer benötigt, im Einzelfall übermittelt werden 
können. A75) 

Denkbar sind jedoch auch andere Gestaltungen, bei 
denen dem Datenschutz ein größeres Gewicht bei

-

gemessen wird. So könnte als Regelfall vorgesehen 
werden, daß das Inkasso seitens der DBP in der 
Weise durchgeführt wird, daß vom Konto jedes Teil-
nehmers die von ihm zu tragenden Belastungen ab-
gebucht und im Konto jeder kostenpflichtigen Seite 
oder jedes Anbieters die entsprechenden Gutschrif-
ten kumuliert werden. Es müßte dann im Interesse 
des wirksamen Datenschutzes entsprechend der 
Praxis bei der Einziehung von Telefongebühren 
auch für die Einziehung der Anbieterentgelte vor-
gesehen werden, daß die Bundespost den Zahlungs-
anspruch schon durch die Gebührenspeicherung 
beweisen kann. Soweit ein Teilnehmer es statt ei-
nes solchen Verfahrens jedoch vorzöge, die Berech-
nung der Anbieterentgelte nachprüfen zu können 
und dafür entsprechende Datenerhebungen in Kauf 
zu nehmen, könnte, die Möglichkeit eröffnet wer-
den, daß er auf besonderen Antrag — und damit 
rechtlich aufgrund einer besonderen Vereinbarung 
— eine detaillierte Aufstellung über seine Abrufe 
kostenpflichtiger Seiten erhält, und daß die entspre-
chenden Daten erhoben und gespeichert werden. 
Auf diese Weise würde dem Teilnehmer selbst die 
Entscheidung überlassen, ob er dem Datenschutz 
oder der Überprüfung der Richtigkeit der Anbieter-
entgelte den Vorrang einräumen will. 

Seitens der Wirtschaft wird darüber hinaus gefor-
dert, dem Anbieter eine Wahlmöglichkeit zwischen 
dem Postinkasso und der eigenen Abrechnung 
durch den Anbieter einzuräumen. Die Selbstabrech-
nungsmöglichkeit wird nicht nur mit Kostenerwä-
gungen gerechtfertigt, sondern auch mit dem Hin-
weis, der Anbieter könne ein berechtigtes Interesse 
am unmittelbaren Kundenkontakt bei allen Abrech-
nungsvorgängen haben und nicht nur, wenn der 
Teilnehmer nicht freiwillig zahle. 

Für die Ausgestaltung des Inkasso und in der Folge 
für die Intensität des Datenschutzes werden mittel-
bar auch Entscheidungen darüber bedeutsam, wor-
auf sich das Inkasso der DBP bezieht. Das Inkasso 
der DBP kann sich auf Entgelte als Gegenwart für 
die aus der abgerufenen Seite enthaltene Informa-
tion beschränken, oder es kann dem Anbieter die 
Möglichkeit eröffnet werden, statt des Abrufent-
gelts oder neben ihm gleichzeitig ein Entgelt als 
Gegenleistung für den Erwerb einer Ware oder Lei-
stung einziehen zu lassen, die mit Hilfe des Bild-
schirmtextsystems angeboten wird. Die Möglichkei-
ten für einen wirksamen Datenschutz sind um so 
größer, je  weniger weit die im Btx-System gegebene 
Möglichkeit für den Einzug von Entgelten reicht. 
A76) 

7. Besondere Rückschlüsse auf die Interessen des 
Teilnehmers und in der Folge Datenschutzgefähr-
dungen sind möglich, wenn sein Suchverhalten 
bzw. die einzelnen Suchvorgänge gespeichert und 
ausgewertet werden. 

Der Anbieter einer Information und insbesondere 
der Anbieter einer mit Hilfe des Btx angebotenen 
gewerblichen Leistung kann ein besonderes Inter-
esse daran haben, das Suchverhalten des Teilneh-
mers zu erfassen, um daraus — z. B. für gezielte 
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Werbeaktionen — Rückschlüsse auf seine Interes-
sen und Präferenzen ziehen zu können. Die perso-
nenbezogene Speicherung wird möglich, soweit der 
Teilnehmer eine Verbindung zu dem externen 
Rechner des Anbieters herstellt und sich identifi-
ziert. Es ist rechtspolitisch umstritten, ob dem An-
bieter verboten werden soll, das Suchverhalten über 
das Maß hinaus zu erfassen, das für die Erteilung 
der Information und mögliche rechtsgeschäftliche 
Vorgänge unabweisbar ist. Sollten Schutzvorkeh-
rungen vorgesehen werden, so ist es konsequent, sie 
auf solche Suchvorgänge zu erstrecken, bei denen 
sich der Teilnehmer zwar noch nicht identifiziert 
hat, aber möglicherweise im Rahmen des weiteren 
Dialogs identifizieren wird (etwa durch Eingabe ei-
ner Kundennummer). A77) 

8. Ist die Verarbeitung von geschützten Daten, die den 
Teilnehmer betreffen, weder aufgrund einer beson-
deren Rechtsvorschrift noch aufgrund einer Vor-
schrift des BDSG selbst zulässig, dann setzt sie 
eine vorherige Einwilligung des Teilnehmers voraus. 
Die Einwilligung bedarf grundsätzlich der Schrift-
form. Es ist umstritten, unter welchen Vorausset-
zungen eine Btx-spezifische Form der Einwilligung 
ermöglicht werden sollte, insbesondere, wie weit 
die Pflicht zur vorherigen Aufklärung über die Fol-
gen der Einwilligung reichen soll. 

Die Datenverarbeitung umfaßt nach der Legaldefi-
nition in § 1 Abs. 1 BDSG die Speicherung, Über-
mittlung, Veränderung und Löschung. § 3 Satz 1 
BDSG nennt drei selbständige Zulassungstatbe-
stände, nämlich einerseits besondere Erlaubnistat-
bestände des BDSG, andererseits besondere 
Rechtsvorschriften und drittens die Einwilligung 
des Betroffenen. Von besonderer rechtspolitischer 
Bedeutung ist die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen die Speicherung und Übermittlung von Da-
ten durch nichtöffentliche Stellen zulässig ist, so-
weit sie nicht durch §§ 23, 24 BDSG gedeckt ist. 

Die in den verbleibenden Fällen erforderliche Ein-
willigung muß schriftlich oder in einer Btx-spezifi-
schen Weise geschehen, die einen ähnlichen Schutz 
gewährt wie die Schriftform. In diesem Zusammen-
hang wird diskutiert, ob verlangt werden soll, daß 
der Einwilligung eine genaue und verständliche 
Aufklärung darüber vorausgehen muß, welche per-
sonenbezogenen Daten wie lange von welcher 
Stelle verarbeitet und zu welchen Zwecken verwen-
det werden sollen. Auch wird gefordert, dem Betrof-
fenen ggf. deutlich zu machen, welche Folgen sich 
ergeben, wenn er keine Einwilligung erklärt. Damit 
solle abgesichert werden, daß ihm die Entscheidung 
über die Einwilligung freistehe. Auch wird teilweise 
gefordert, den Anbietern zu untersagen, ihre Lei-
stungen davon abhängig zu machen, daß der Teil-
nehmer eine Einwilligung zur Datenverarbeitung, 
die über den erforderlichen Umfang hinausgeht, er-
teilt. In dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des BDSG geht es auch um die Frage, ob 
der Betroffene über die Bedeutung seiner Einwilli-
gung besser aufgeklärt werden soll, und wie weit 
entsprechende Vorschläge ggf. bei einer bildschirm

-

textspezifischen Form der Einwilligung zu berück-
sichtigen sind. Die Länder haben in dem Entwurf 
des Staatsvertrages über Btx hierzu folgende Be-
stimmung vorgesehen: „Der Anbieter darf vom Teil-
nehmer personenbezogene Daten nur erheben und 
diese verarbeiten, wenn das Erbringen der Leistung 
oder die Abwicklung des Vertragsverhältnisses an-
dernfalls unmöglich wäre. Diese Daten dürfen ohne 
Einwilligung des Betroffenen nur im Rahmen der 
Zweckbestimmung der vereinbarten Leistung ver-
arbeitet werden. Die Leistung darf nicht davon ab-
hängig gemacht werden, daß der Betroffene in die 
Verarbeitung seiner Daten außerhalb der in Satz 2 
genannten Zweckbestimmung einwilligt. Die Ein-
willigung kann auch über Bildschirmtext abgege-
ben werden." 

9. Nach dem BDSG ist die speichernde Stelle zur 
Löschung von Daten verpflichtet, wenn die Daten 
zur Erfüllung des Speicherungszwecks nicht mehr 
erforderlich sind und der Betroffene die Löschung 
ausdrücklich verlangt, oder wenn die Speicherung 
unzulässig war; sonst sind die Daten lediglich zu 
sperren. Zur Vermeidung von Mißbrauchsmöglich-
keiten wird gefordert, daß die Daten gelöscht wer-
den, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben und nicht 
mehr benötigt werden. Die DBP plant, diese Forde-
rung für ihre Bildschirmtext-Leitzentrale in einer Be-
nutzungsverordnung aufzugreifen. A78) 

Die im BDSG (§§ 14, 27, 35) vorgesehene Möglich-
keit, Daten unter bestimmten Voraussetzungen le-
diglich zu sperren, ist zunehmend auf Kritik gesto-
ßen. Dementsprechend ist im Zuge der Novellie-
rung des BDSG geplant, für nicht mehr benötigte 
Daten grundsätzlich Löschungspflichten vorzuse-
hen. Auch die DBP unterstützt die Forderung, die 
Daten zu löschen, sobald sie ihren Zweck erfüllt 
haben. Hierfür werden nicht nur datenschutzrecht-
liche Erwägungen vorgebracht, sondern es wird 
auch auf das Ziel verwiesen, die Speicher nicht un-
nütz zu belegen. 

Forderungen nach spezifizierten Löschungsfristen 
werden auch für den Bereich des Mitteilungsdien-
stes erhoben. So wird gefordert, nicht abgerufene 
Seiten nach einer bestimmten Zeit automatisch zu 
löschen. Die DBP plant, benutzungsrechtlich zu re-
geln, daß nicht abgerufene Mitteilungsseiten nach 
einer bestimmten Frist an den Absender „zurückge-
schickt" und nach einer weiteren Frist gelöscht wer-
den. 

Soweit Daten im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Abwicklung von Rechtsgeschäften benötigt werden, 
bedarf es der Klärung, wie lange und in welchem 
Umfang eine Speicherung erforderlich und ange-
messen ist (Geltendmachung von Gewährleistungs-
ansprüchen u. ä.). 

10. Die geltenden Vorschriften zur Datensicherung (Si-
cherung der Datenbestände gegen unbefugte 
Kenntnisnahme und Veränderung) reichen auch im 
Rahmen des Btx aus (§ 6 BDSG). Es werden je- 
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doch Zweifel geäußert, ob die praktischen Siche-
rungsmaßnahmen ebenfalls hinreichend sind. A79) 

Vorkehrungen der Datensicherung sind so vorzu-
nehmen, daß der unbefugte Zugriff zu den Datenbe-
ständen ausgeschlossen und die Authentizität von 
Nachrichten sichergestellt bzw. Nachrichten gegen 
Verfälschung geschützt werden. Die DBP ist be-
müht, technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Datensicherung zu treffen. Sie betont, daß es 
dabei nicht darum gehen könne, absoluten Schutz 
herzustellen, sondern bei den Sicherungsmaßnah-
men ein angemessenes Verhältnis zwischen dem 
angestrebten Schutzzweck und dem geforderten 
Aufwand zu wahren. Das Risiko unbefugter Zu-
griffe auf die geschützten Daten müsse möglichst 
weitgehend abgebaut werden. 

Besteht über diesen Grundsatz weithin Einigkeit, 
so ist gleichwohl umstritten, ob im Rahmen des Btx 
zusätzliche Sicherungsvorkehrungen erforderlich 
und angemessen sind. So wird vom Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz gefordert, besondere 
Verfahren anzubieten, die die Authentizität von 
Nachrichten sicherstellen bzw. gegen Verfälschun-
gen schützen. Gedacht ist an den verschlüsselten 
Austausch von sensiblen Daten oder an die Einrich-
tung der Möglichkeit, durch unterschiedliche Paß-
worte zu sichern, daß Informationsvorgänge eines 
Haushaltsmitglieds nicht einem anderen zugerech-
net werden. 

Die DBP plant, als Leistungsmerkmal des Bild-
schirmtextdienstes dem Teilnehmer die Möglich-
keit zu bieten, für Mitbenutzer besondere Kennzif-
fern einzurichten. Weitergehende Sicherungsfor-
men sind demgegenüber im französischen Btx-Sy-
stem ANTIOPE vorgesehen, das im Mitteilungs-
dienst u. a. verschlüsselte Übertragungen vorsieht. 

11. Es dient dem Schutz der Teilnehmer, wenn an-
onyme Einzelmitteilungen im Mitteilungsdienst des 
Btx ausgeschlossen werden und eine Möglichkeit 
für anonyme Antworten geschaffen wird. 

Schon in den Feldversuchen zu Btx ist dafür ge-
sorgt worden, daß ein Schutz vor anonymen Mittei-
lungen besteht, und daß eine Möglichkeit zu anony-
men Antworten im Mitteilungsdienst geschaffen 
wird. A80) Entsprechende Vorkehrungen sind von 
der DBP auch für den Wirkbetrieb von Bildschirm-
text vorgesehen. Anonyme Einzelmitteilungen im 
Mitteilungsdienst sollen dadurch ausgeschlossen 
werden, daß die Bildschirmtext-Leitzentrale die Ab-
senderabgabe automatisch einsetzt. Demgegenüber 
sollen anonyme Antwortseiten vom Anbieter einge-
richtet werden können. 

12. Der Schutz vor unverlangter Werbung im Btx ist 
zwar ein primär wi rtschaftsrechtliches Problem; es 
weist aber auch Datenschutzbezüge auf. 

Persönlichkeits- und Datenschutz bilden einen Ge

-

sichtspunkt bei der Entscheidung, ob der Teilneh

-

mer ein Recht erhalten soll, sich generell vor unver-
langten Werbeinformationen im Rahmen des Mit-
teilungsdienstes zu schützen. Hierzu ist vorgeschla-
gen worden, ein der Robinson-Liste ähnliches Ver-
fahren einzuführen. Die DBP plant, diesen Vor-
schlag aufzugreifen. 

13. Der Empfänger von Informationen kann ein legiti-
mes Rechtsschutzinteresse an der befristeten Do-
kumentation der über Btx angebotenen und abge-
rufenen Information haben. 

Werden über Bildschirmtext, insbesondere im Rah-
men des Mitteilungsdienstes, aber auch bei der 
Übermittlung von Angeboten für gewerbliche Lei-
stungen Informationen übermittelt, so kann insbe-
sondere ein Interesse an der Beweissicherung be-
stehen. Wegen der Flüchtigkeit der über Btx über-
mittelten Information läßt sich das Beweissiche-
rungsinteresse häufig nur befriedigen, wenn für 
eine Möglichkeit zur Dokumentation der über Btx 
angebotenen und abgerufenen Informationen ge-
sorgt wird. Die Speicherung der angebotenen Infor-
mationsinhalte durch die Btx-Zentrale bzw. Ver-
mittlungsstelle wirft nach Aussagen der DBP we-
gen der begrenzten Speicherkapazität Probleme 
auf. Andererseits bestehen aber auch für den Teil-
nehmer Schwierigkeiten, die übermittelte Informa-
tion in einer beweissicheren Form selbst zu doku-
mentieren. Es erscheint jedoch denkbar, Dokumen-
tationsmöglichkeiten zu eröffnen, ohne unüber-
windbare Kapazitätsprobleme zu verursachen. So 
könnte die Zentrale bzw. Vermittlungsstelle solche 
Informationen für eine begrenzte Zeit zu Dokumen-
tationszwecken speichern, bei denen der Empfän-
ger unmittelbar nach der Entgegennahme der In-
formation den Wunsch zu ihrer Speicherung über-
mittelt. Eine Alternative könnte darin bestehen, daß 
die Anbieter verpflichtet werden, alle von ihnen an-
gebotenen Inhalte für eine bestimmte Zeit bei sich 
zu dokumentieren. 

14. Soweit Datenschutz in rechtlichen Schutznormen 
verankert wird, ist eine Harmonisierung der ver-
schiedenen Datenschutznormen ebenso wie die Er-
kennbarkeit des Schutzumfangs von besonderer 
Bedeutung für die Effektivität des Datenschutzes. 

Die Regelung des Bildschirmtextes fällt teilweise in 
den Bereich der Regelungskompetenz des Bundes 
und teilweise den der Länder. Die Einheitlichkeit 
des Systems und die Bundeseinheitlichkeit der Be-
nutzbarkeit legen eine Abstimmung der daten-
schutzrechtlichen Normen nahe. Effizienter Daten-
schutz wird im übrigen nur erreichbar sein, wenn 
die Reichweite der Schutznormen den Bürgern hin-
reichend erkennbar ist. 

Die Länder sind bemüht, in Form des Staatsvertra-
ges ländereinheitliche Regelungen zu sichern. Be-
reichsspezifische Regelungen im Rahmen der No-
vellierung des BDSG bzw. in einem besonderen 
Bundesgesetz scheinen gegenwärtig nicht geplant 
zu sein. Die DBP plant, datenschutzrechtliche Be- 
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lange in Benutzungsordnungen zu regeln, insbeson-
dere für personenbezogene Teilnehmerdaten im 
Rahmen des Inkassos der Anbietervergütungen. 

Die Rechtsform der Benutzungsordnung bietet mit 
Rücksicht auf die leichtere Änderbarkeit solcher 
Ordnungen für die Einführungsphase gewisse Vor-
teile. Es wird jedoch auch die Forderung erhoben, 
derart wichtige, den Grundrechtsschutz des Bür-
gers ausgestaltende Regelungen in Gesetzesform 
zu erlassen. A81) 

15. Kabeltext und interaktiver Kabelrundfunk führen zu 
ähnlichen datenschutzrechtlichen Problemen wie 
Bildschirmtext, vermutlich sogar in erweiterter bzw. 
gesteigerter Weise. Dementsprechend wird gefor-
dert, bei der Einrichtung solcher Dienste zusätzli-
che datenschutzrechtliche Vorkehrungen vorzuse-
hen. A82) 

Neben Btx wird es in Zukunft wahrscheinlich wei-
tere neue elektronische Textkommunikationsdien-
ste, wie Kabeltext und Kabelrundfunk, geben. Ka-
beltext verwendet — anders als Btx — ein breitban-
diges Vermittlungssystem und ermöglicht daher 
u. a. ein erheblich größeres Textvolumen und eine 
erheblich größere Übertragungsgeschwindigkeit. 
Der Übergang von der Text- bzw. Standbildkommu-
nikation zur Bewegtbildkommunikation wird flie-
ßend werden. 

Interaktiver Kabelrundfunk ist nicht auf Textkom-
munikation begrenzt, sondern erfaßt die Vielfalt 
rundfunkmäßiger Kommunikationsvorgänge. Dabei 
ist es nicht notwendig, daß die aktive Teilhabe des 
Teilnehmers breitbandig übermittelt wird. Möglich 
ist auch, daß die aktive Beteiligung des Rezipienten 
schmalbandig übermittelt wird, so daß er nur in 
begrenzter Weise an der Kommunikation aktiv teil-
haben kann. 

Kabeltext und interaktiver Kabelrundfunk werfen 
ähnliche, möglicherweise in der praktischen Bedeu-
tung gesteigerte datenschutzrechtliche Probleme 
auf wie Bildschirmtext. Durch die größere Band-
breite des Übertragungskanals und die damit ver-
bundene größere Schnelligkeit und Übertragungs-
kapazität erhöhen sich die möglichen Gefährdun-
gen der Datensicherheit sowie die Zahl der daten-
schutzrechtlich relevanten Vorgänge. So erlaubt die 
Breitbandigkeit eine grundsätzlich umfangreichere 
und detailliertere Registrierung des Teilnehmerver-
haltens als bei Bildschirmtext. Auch dürfte die 
Dienste-Vielfalt zunehmen. Erforderlich wird ein 
erheblich komplexerer Aufbau der Zentralen. Je 
nach der Netzstruktur können besondere Gefähr-
dungen durch unberechtigten Zugriff — auch durch 
technische Fehler — entstehen. 

Bestehen demnach erhöhte Gefährdungen, so ist 
andererseits festzuhalten, daß das BDSG nur einen 
begrenzten Schutz gewährt. So können in breitban-
digen Netzen stehende oder bewegte Bilder über-
tragen werden (etwa Dokumente oder Filme), auf 
die der Dateibegriff des BDSG nur begrenzt an-
wendbar ist. 

Gegenwärtig ist allerdings noch nicht abzusehen, 
wann und unter welchen Rahmenbedingungen Ka-
beltext und interaktiver Kabelrundfunk eingeführt 
werden. Dementsprechend kann gegenwärtig die 
Feststellung genügen, daß bei Einrichtung solcher 
Dienste zu prüfen sein wird, welche zusätzlichen 
datenschutzrechtlichen Vorkehrungen vorzusehen 
sind. 

b) Verarbeitung personenbezogener Informationen 
in Informationssystemen 

1. Die luK-Techniken verbessern die Möglichkeiten 
der Informationsverarbeitung. Schon für die Erhe-
bung von Informationen sind luK-Techniken vielfäl-
tig einsetzbar (z. B. Überwachung von Produktions-
vorgängen, Verkehrsanlagen und gefährdeten Ob-
jekten). Die mit oder ohne Hilfe der luK-Techniken 
erhobenen Daten können unter Einsatz der luK-
Techniken gespeichert und an andere Ort übermit-
telt oder auf andere Weise verarbeitet werden. 
Vielfältige Daten fallen auch bei der Nutzung sonsti-
ger luK-Techniken an, etwa Daten über das Teilneh-
merverhalten von Teilnehmern an Telekommunika-
tionsdiensten wie Telefon, Bildschirmtext oder an 
zukünftigen Diensten wie Kabeltext oder interakti-
vem Rundfunk. Auch solche Daten könnten gespei-
chert und verarbeitet werden. A83) 

Der Einsatz von IuK-Techniken — etwa von Bild-
und Tonaufzeichnungsgeräten — zur Informations-
ermittlung wird durch private und staatliche Stel-
len in zunehmendem Maße betrieben. Nur beispiel-
haft erwähnt sei die Überwachung der einzelnen 
Schritte in der Produktion von Gütern, die Überwa-
chung besonders verkehrsreicher Straßenkreuzun-
gen, die Überwachung der Abfertigung von Zügen, 
der Bahn, die Kontrolle in Banken oder Supermärk-
ten, die sicherheitstechnische Überwachung gefähr-
deter Objekte u. ä. Die technischen Erhebungsin-
strumente werden z.T. nur genutzt, um die Kon-
trollperson auch ohne körperliche Anwesenheit die 
laufende Kontrolle zu ermöglichen. Genutzt wird 
aber auch die Möglichkeit, die Informationen auf 
Zeit oder auf Dauer zu speichern, um sie gegebe-
nenfalls — z. B. bei der Rekonstruktion der Ursa-
chen von Produktionsausfällen oder zur späteren 
Aufklärung eines Bankraubes — abrufen und aus-
werten zu können. 

Daten, insbesondere personenbezogene Daten, fal-
len aber auch im Zusammenhang mit der Nutzung 
der IuK-Techniken für andere als Überwachungs-
zwecke an. So können im Rahmen der verschiede-
nen Telekommunikationsdienste Informationen er-
hoben werden, die für die Abwicklung der Dienste 
notwendig sind. Erhoben werden können aber auch 
darüber hinausgehende Informationen, beispiels-
weise über Benutzungsfrequenzen, Benutzerinter-
essen und Benutzerverhaltensweisen. 

2. Datenverarbeitung und Übermittlungstechnik erlau-
ben die schnelle Aufbereitung von Daten sowie den 
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Aufbau von computergestützten Informationssyste-
men und den Verbund zwischen verschiedenen In-
formationssystemen. 

Informationssysteme werden meistens für be-
stimmte (begrenzte) Zwecke eingerichtet (Mono-
oder Plurifunktionalität). Sie sind jedoch technisch 
grundsätzlich auch für andere Nutzungszwecke of-
fen (potentielle Multifunktionalität). Für welche 
Zwecke sie geplant, eingerichtet und später ge-
nutzt werden, hängt von Entscheidungen ab, die 
durch rechtliche, organiatorische, ökonomische 
und soziale Rahmenfaktoren beeinflußt werden. 

Die Möglichkeiten der Nutzung von Informations-
systemen für unterschiedliche Zwecke ist bei fast 
allen Systemen gegeben, da die erhobenen und ge-
speicherten Daten meistens — häufig in Kombina-
tion mit anderen Daten — für verschiedene Zwecke 
wichtig werden können. Der Ausbau der IuK-Tech-
niken ermöglicht/erleichtert aufgrund der einfa-
chen und schnellen Verfügbarkeit von Daten in 
neuen Zusammenhängen die Ausweitung der Nut-
zung der Daten. Ökonomische Gründe der Kosten-
ersparnis oder Bedürfnisse der Organisation, 
komplexe Daten verfügbar zu haben, sprechen häu-
fig für eine multifunktionale Nutzung. Dementspre-
chend wird in der Literatur festgestellt, daß Infor-
mationssysteme häufig zu weiteren Zwecken als 
den ursprünglich geplanten eingesetzt werden 
(Tendenz zunehmender Multifunktionalität). A84) 

Das Interesse an der Nutzung ist häufig nicht auf 
diejenigen begrenzt, die die Daten ursprünglich er-
hoben haben. Die Daten können vielmehr für eine 
Vielzahl von Interessenten attraktiv sein, so z. B. 
zur Verwendung für Werbungszwecke (gezielte 
Werbung), für private Rechtsstreitigkeiten (z. B. 
Scheidungsklage), aber auch für Möglichkeiten so-
zialer Kontrolle (z. B. polizeiliche Fahndung) oder 
für nachrichtendienstliche Zwecke. 

3. Die Erhebung, Speicherung, Übermittlung und Ver-
arbeitung von personenbezogenen und nichtperso-
nenbezogenen Daten sind für die Abwicklung von 
luK-Diensten, aber auch sonst für die moderne 
Wirtschaft  und Verwaltung unverzichtbar. Unver-
kennbar erwachsen daraus jedoch auch Risiken für 
das verfassungsrechtlich geschützte Persönlich-
keitsrecht des einzelnen Bürgers, aber auch für das 
gesellschaftliche Zusammenleben im privaten, be-
ruflichen und allgemein politischen Bereich. A85) 

Die Vorzüge des Einsatzes der IuK-Techniken tref-
fen grundsätzlich auch für die Informationserhe-
bung und die Einrichtung und Nutzung von Infor-
mationssystemen zu. Informationssysteme werden 
insbesondere als Mittel der Entscheidungserleichte-
rung und dabei auch der Förderung der Interessen 
der Personen eingesetzt, über die Daten erhoben 
und verarbeitet werden. Widerstand oder Miß-
trauen gegen die Informationserhebung und -verar-
beitung entsteht jedoch wegen der Möglichkeit, die 
Daten auch zu Lasten der betroffenen Personen 
einzusetzen und zwar in einer Weise, die für den 

Betroffenen häufig nicht durchschaubar ist. Auch 
verschafft der Zugang zu den Informationen und 
deren Einsatz in unterschiedlichen Entscheidungs-
zusammenhängen Macht und kann daher die 
Machtverteilung in den betroffenen Sozialberei-
chen verändern. A86) 

Folgeprobleme entstehen daher nicht nur für das 
Individuum und seine Privatsphäre, sondern auch 
für das Zusammenleben in der Gesellschaft. 

4. Gefährdungen für den einzelnen und die Gesell-
schaft lassen sich durch die Systemgestaltung, 
aber auch durch rechtliche Instrumente abwehren 
oder doch begrenzen. Erforderlich sind Entschei-
dungen zugunsten gefahrenabwehrender Vorkeh-
rungen sowie die Überwachung der Einhaltung der 
dafür erlassenen Vorschriften. A87) A88) 

Die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung von Da-
ten können vielfältige Versuchungen schaffen sie 
möglichst weitgehend einzusetzen. Gewisse Gren-
zen sind aber weiterhin durch die Technologie und 
die Speicherkapazität geschaffen. Zukünftige tech-
nologische Innovationen werden solche Grenzen 
weiter hinausschieben. 

Soll die Nutzung der Daten im Interesse des Per-
sönlichkeitsschutzes begrenzt werden, bedarf es si-
chernder Vorkehrungen. A89) Unvermeidbar sind 
rechtliche Ausgrenzungen der Bereiche erlaubter 
und unerlaubter Datenerhebung und -verarbeitung. 
Ohne geeignete rechtliche Kontrollinstrumente und 
Sanktionen bei Rechtsverstößen ist nicht zu erwar-
ten, daß die Rechtsnormen hinreichend beachtet 
werden. Da der Zugang zu Daten erhebliche (politi-
sche, ökonomische, soziale u. a.) Vorteile verschaf-
fen kann und da die Datenverarbeitung häufig ohne 
einen für Dritte sichtbaren Aufwand geschehen 
kann, sind geeignete Institute zur Sicherung der 
Normenbefolgung besonders wichtig. 

5. Es wird häufig bezweifelt, daß die komplexen Infor-
mationssysteme noch hinreichend durchschaubar, 
beherrschbar und kontrollierbar sind. Auch wird 
häufig festgestellt, sie würden die Informationsver-
teilung so verändern, daß Machtverschiebungen 
eintreten können. A90) 

Der Aufbau komplexer Informationssysteme 
schafft eine Abhängigkeit nicht nur von ihrer Funk-
tionsfähigkeit und der Zuverlässigkeit der Informa-
tionsverarbeitung. Je größer die Systeme werden, 
um so anfälliger können sie werden. Computerpan-
nen, Programmfehler u. a. können — gegebenen-
falls lange unerkannt — zu folgenreichen Fehlent-
scheidungen führen. Mit Nachdruck werden ferner 
das Manipulationsrisiko und die Frage nach beson-
deren Risiken diskutiert, die durch international 
aufgebaute Informationssysteme — etwa in multi

-

nationalen Konzernen — entstehen können. Bei 
diesen könnte z. B. durch die Verhinderung des Zu-
griffs auf Daten in einem Staat die Funktionsfähig-
keit eines auf das volle Informationssystem ange- 
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wiesenen Unternehmens oder Betriebs im anderen 
Staat gefährdet werden. 

Vor allem aber wird diskutiert, ob komplexe Groß-
systeme noch sozial und politisch verantwortlich 
aufgebaut werden können, d. h. aber auch, ob die 
auf sie angewiesenen staatlichen und privaten Ent-
scheidungsträger noch zu autonomen Entscheidun-
gen befähigt bleiben. Insbesondere in den USA sind 
im Zuge der sogenannten Technology Assessment-
Studien Fragen nach der Beherrschbarkeit von 
Großsystemen untersucht worden. Als Folgerung 
aus solchen Untersuchungen wird insbesondere ge-
fordert, Risiken mangelnder Überschaubarkeit und 
Steuerbarkeit von vornherein beim Aufbau der Sy-
steme auszuschalten, etwa durch Vorkehrungen für 
Dezentralisierungen, Begrenzungen der Verknüpf-
barkeit, öffentliche Kontrollen u. ä. A91) 

Informationsverarbeitung ist in hoch industriali-
sierten und arbeitsteiligen Gesellschaften ein be-
sonders wirksames Mittel der Herrschaftsaus-
übung. Schon vielfach ist dementsprechend analy-
siert worden, daß die Verfügbarkeit von Informa-
tionssystemen ein Machtfaktor ist, so daß ein Infor-
mationsungleichgewicht auch zu Machtverschie-
bungen führen kann. Einzelne Landesdatenschutz-
gesetze haben diesen Gedanken dadurch aufgegrif-
fen, daß sie jedenfalls den Schutz des Informations-
gleichgewichts zwischen den Verfassungsorganen 
und zwischen Staat und Gemeinden als Aufgabe 
des Datenschutzes bezeichnen. Die Problematik be-
steht aber auch außerhalb des staatlichen Bereichs. 
Zunehmend wird dementsprechend betont, daß die 
Entwicklung der Informationssysteme nicht nur 
Maßnahmen zum Individualschutzrecht, sondern 
auch zum Schutz sozialer Beziehungen und der 
Machtbalance in ihnen herausfordern können. Der 
mögliche Machtzuwachs, insbesondere von staatli-
chen oder privaten Bürokratien trägt auch das Ri-
siko des Machtmißbrauchs in sich. 

6. Computergestützte Informationssysteme gibt es im 
staatlichen und privaten Sektor in höchst unter-
schiedlichen Sozialbereichen. Sie werden immer 
mehr zu sogenannten dispositiven Systemen aus-
gebaut, mit deren Hilfen nicht nur Daten gesam-
melt, sondern Entscheidungen, insbesondere Vor-
entscheidungen für sonstige Entscheidungen — 
etwa der Arbeitsablaufgestaltung, des Personalein-
satzes, der Personalentwicklung u. a. — getroffen 
werden. A92) 

7. Für den staatlichen Bereich kommen u. a. folgende 
Informationssysteme in Betracht, die sich in jeweils 
unterschiedlichen Ausbaustadien befinden und luK-
Techniken in unterschiedlichem Maße einsetzen: 
— polizeiliche und nachrichtendienstliche Informa-

tionssysteme (z. B. Personenauskunftsdatei, 
Falldatei, Spurendokumentationssysteme u. a.); 

— Sozialversicherungssysteme; 

— Dokumentationssysteme (etwa für Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Gerichtsentscheidun-
gen u. a.); 

— Personalinformationssysteme. 

Computergestützte Informationssysteme werden 
vom Bund, von den Ländern und Trägern der mit-
telbaren Staatsverwaltung eingerichtet, bisher al-
lerdings in erheblich geringerem Umfang als in der 
Privatwirtschaft. Zur Unterstützung komplexer 
Entscheidungs- und Planungsprozesse werden In-
formationssysteme bisher nur in geringem Umfang 
errichtet bzw. eingesetzt (siehe auch oben Kapitel 
2.2.13). Die in der Privatwirtschaft weitverbreiteten 
komplexen Personalinformationssysteme (siehe un-
ten Feststellung 12, 13 + 14) gibt es in der öffentli-
chen Verwaltung noch nicht in gleichem Umfang, 
obwohl auch in der öffentlichen Verwaltung die 
computergestützte Personaldatenverwaltung Ein-
gang findet. Ein ausgedehntes Personalinforma-
tionssystem ist z. B. das „Personalführungs- und 
-informationssystem Soldaten" des Bundesmini-
sters für Verteidigung (PERFIS). 

In die in der öffentlichen Verwaltung eingesetzten 
Informationssysteme gibt es relativ gute Einblicke, 
da die Datenschutzbeauftragten von Bund und Län-
dern Aufsichtsbefugnisse haben und in ihren Da-
tenschutzberichten über die jeweiligen Systeme be-
richten. 

8. Im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit und häufig 
der Kritik A93) steht der Einsatz von Informations-
systemen im Bereich der Sozial- und Sicherheits-
verwaltung. In beiden Bereichen sind vergleichs-
weise komplexe Informationssysteme aufgebaut 
worden. In ihnen werden höchst „sensible" Daten 
erhoben und verarbeitet. Mißtrauen und Befürch-
tungen gelten insbesondere der A94) Gefahr einer 
für den einzelnen nachteiligen, seine Lebenssitua-
tion eventuell nachhaltig betreffenden Entschei-
dung sowie der Weitergabe der sensiblen Daten zur 
Verwendung in anderen Entscheidungszusammen-
hängen. A95) A96) 

Art und Ausmaß des Einsatzes von Informationssy-
stemen im Bereich der Sozial- und Sicherheitsver-
waltung sind in den Datenschutzberichten insbe-
sondere des Bundesdatenschutzbeauftragten einge-
hend beschrieben worden. Darauf kann hier verwie-
sen werden. A97) 

Die existentielle Bedeutung der Sozialleistungen 
und damit der Sozialverwaltung für die große Mehr-
zahl der Bürger erklärt, daß der Umgang mit Sozial-
daten besondere Aufmerksamkeit findet. Da es sich 
dabei zudem meist um höchst persönliche Daten 
(Gesundheit, soziale Lage u. a.) handelt, haben viele 
Betroffene gegenüber der Speicherung und Verar-
beitung Vorbehalte. A98) 

Auch die von der Sicherheitsverwaltung erhobenen 
Daten sind meist sensible Daten (strafbare Hand-
lung, Verurteilung, politische Aktivitäten u. a.), A99) 
deren Verwendung existentielle Folgewirkungen 
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haben kann. A100) A101) Es handelt sich darüber 
hinaus häufig um sogenannte weiche Informatio-
nen, d. h. um solche mit einem geringen Sicher-
heitsgrad ihrer Richtigkeit, die aufgrund subjekti-
ver Bewertungen in einer häufig wenig kontrollier-
baren Weise entstanden sind (Verdächtigungen, 
Einschätzung von Gefährlichkeit oder Prognosen). 
Die Gefahr, daß die Annahmen und die Bewertun-
gen unzutreffend sind, ist trotz aller Sorgfalt bei der 
Erhebung groß. Werden solche Daten gespeichert, 
geht regelmäßig der Kontext ihrer Erhebung verlo-
ren, so daß Möglichkeiten zur Relativierung ihrer 
Bedeutung entfallen. Später läßt sich eventuell nie-
mand mehr auffinden, der für die Richtigkeit der 
Information verantwortlich ist und auf Rückfrage 
eine Einschätzung des Kontextes geben könnte. 
Werden solche Daten in späteren Zeiten und gege-
benenfails gar durch andere Behörden verwendet, 
so können sie sich immermehr verselbständigen. 

9. Im Bereich der Sicherheitsverwaltung (Polizei und 
Nachrichtendienste) sind verschiedene computer-
gestützte Informationssysteme aufgebaut worden. 
Es ist politisch umstritten, wie der Nutzen solcher 
Systeme im Verhältnis zu ihren Nachteilen zu be-
werten ist. 

Die verschiedenen polizeilichen und nachrichten-
dienstlichen Informationssysteme haben nach An-
sicht der beteiligten Behörden eine wesentliche 
Verbeserung der Aufgabenerfüllung gebracht, auch 
wenn manche Hoffnungen auf ihre Einsetzbarkeit 
zwischenzeitlich zurückgeschraubt worden sind. 
A102) Befürchtungen einer nahezu vollständigen 
Überwachung und Registrierung menschlichen 
Verhaltens haben bisher keine Bestätigung gefun-
den. A103) Dennoch bestehen in manchen Bevölke-
rungskreisen — etwa bei vielen Studenten — er-
hebliche Befürchtungen ständiger Überwachung. 
A104) 

Der Einsatz von IuK-Techniken bei der Informa-
tionserhebung (z. B. Verkehrs-, Demonstrations-
überwachung, erkennungsdienstliche Maßnahmen 
u. a.) und bei der Informationsspeicherung und -ver-
arbeitung (Computerverbund, Datenübermittlung 
an andere Behörden o. a.) ist weiterhin politisch 
umstritten. Es wird gefordert, A105) mehr Restrik-
tionen bzw. Sicherungen einzubauen (Verschärfung 
des Zweckbindungsprinzips; kurze Löschungsfri-
sten, Verbot des Anschlusses anderer Stellen im 
On-line-Verkehr, Begrenzung der Weitergabe an an-
dere Stellen u. a.). Auch ist umstritten, wieweit sol-
che rechtlichen Instrumente zur Steuerung und 
Kontrolle der Datenerhebung und -verarbeitung 
hinreichend sind bzw. eingesetzt werden können, 
wenn sie nicht speziell auf Gefährdungen durch den 
Einsatz von IuK-Techniken ausgerichtet sind. Bei-
pielhaft erwähnt sei die Diskussion um die Reich-
weite des Gesetzesvorbehalts für die Erhebung von 
Verdachtsdaten und von Daten über Personen, mit 
denen Verdächtigte Kontakt hatten. Im Daten-
schutzrecht oder in den Polizeigesetzen fehlen bis-
her bereichsspezifische Regelungen für die Sicher-
heitsverwaltung. A106) 

10. Die luK-Technologien A107) werden für Zwecke der 
Sicherheitsüberwachung auch von Privaten ge-
nutzt. In der politischen Diskussion wird die Be-
fürchtung geäußert, private Sicherheitskräfte könn-
ten unter Nutzung solcher Technologien ein unkon-
trolliertes und schwer kontrollierbares Machtpoten-
tial aufbauen. A108) 

Die privaten Schutzvorkehrungen einschließlich 
des Einsatzes gewerblicher Werkschutz- und Si-
cherheitskräfte haben in den letzten Jahren zuge-
nommen (Kaufhaus- und Bankenüberwachung, 
Werkschutz, U-Bahn-Kontrollen, Detektivarbeit 
u. a.). 

IuK-technische Mittel einschließlich der Informa-
tionsspeicherung und -verarbeitung werden dabei 
insbesondere von gewerblichen Einrichtungen ge-
nutzt. Spezielle rechtliche Vorkehrungen zur Ver-
meidung von möglichen Risiken gibt es nicht. Es 
gelten die allgemeinen Schutznormen insbesondere 
des bürgerlichen Rechts und des Datenschutz-
rechts. 

11. Im Bereich der Wirtschaft A109) werden Informa-
tionssysteme in wachsendem Ausmaß eingesetzt. 
Computergestützte Informationssysteme kommen 
insbesondere für die verschiedenen betrieblichen 
Funktionsbereiche in Betracht (Produktion und Ein-
kauf, Lagerhaltung, Materialbeschaffung, Logistik, 
Finanzen, Personalwesen). Die betrieblichen Teilsy-
steme können verkoppelt und zu übergreifenden 
Verwaltungs- und Planungsinstrumenten ausgebaut 
und damit zu „Managementinformationssystemen" 
und — etwa in Konzernen — zu zentralen Steue-
rungsinstrumenten werden. Dies ist bisher jedoch 
nur ansatzweise gelungen. 

Es gibt keine systematische Erhebungen über den 
Einsatz von Informationssystemen im privaten, ins-
besondere im wirtschaftlichen Bereich. Anhalts-
punkte geben jedoch Aufstellungen über den Ein-
satz von Computern, die auf vielfältige Nutzungs-
zwecke und ein steigendes Ausmaß des Einsatzes 
hinweisen. Auch gibt es Untersuchungen über aus-
gewählte Probleme, wie z. B. über den Einsatz von 
Personalinformationssystemen. 

Während Informationssysteme zunächst meistens 
nur einfachen abrechnungstechnischen Aufgaben 
oder der bloßen Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit 
von Produktionsabläufen dienten, werden sie zu-
nehmend zu Systemen ausgebaut, die in den unter-
nehmerischen Entscheidungsprozeß integriert wer-
den und Vorentscheidungen treffen bzw. vorberei-
ten helfen (dispositive Systeme). Dadurch werden 
den Entscheidungsträgern — bei Konzernen also 
auch der Konzernspitze — Möglichkeiten für über-
greifende Planungen und Entscheidungen geschaf-
fen. Die Versuche zur Zentralisierung von Entschei-
dungsprozessen waren aber nicht überall erfolg-
reich, so daß die Systeme häufig vorrangig für de-
zentrale Entscheidungsträger eingesetzt werden. 
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12. Der Einsatz von sogenannten Personalinforma-
tionssystemen ist im privaten Bereich stärker ver-
breitet und intensiver als in der öffentlichen Verwal-
tung. Der Begriff Personalinformationssystem kenn-
zeichnet höchst unterschiedliche Informationssy-
steme, die zur Sammlung, Speicherung und Verar-
beitung von Personaldaten eingesetzt werden und 
über reine Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme 
hinausgehen. Sie dienen neben abrechnungstech-
nischen Aufgaben vor allem Zwecken der Personal-
verwaltung und -planung. Sie werden zur qualitati

-

v en Verbesserung von betrieblichen und unterneh-
merischen Entscheidungen eingesetzt, können 
aber auch Kontrollaufgaben wahrnehmen helfen. 
A110) 

Die bisher breiteste empirische Erhebung über den 
Einsatz von Personalinformationssystemen in den 
umsatzstärksten Industrie- und Handelsunterneh-
men hat folgende von Personalinformationssyste-
men erfüllte Funktionen erbracht: 

Nr. Funktion 
Relative Häufigkeit 

ex. geplant 

1. Allgemeine Personalverwaltung 	 85,1 – 

2. Aktenführung, Fortschreibung der Personalstammblätter 	 85,1 3,0 
3. Statistische Zeit- und Kostenkontrolle 	 85,1 4,5 
4. Lohn- und Gehaltsabrechnung 	 98,5 – 

5. Terminüberwachung 	  64,2 6,0 
6. Leistungsabrechnung 	  70,1 1,5 
7. Urlaubsermittlung (Fortschreibung) 	 94,0 4,5 
8. Bescheinigungen (z. B. Wohngeld) 	 59,7 7,5 
9. Auswahl eines geeigneten Arbeitnehmers für einen Arbeitsplatz 	 40,3 14,9 

10. Auswahl eines geeigneten Arbeitsplatzes für einen Arbeitnehmer .. 22,4 13,4 
11. Erstellen eines Anforderungsprofils 	 19,4 16,4 
12. Erstellen eines Fähigkeitsprofils 	 23,9 20,9 
13. Leistungsbewertung und Leistungsbeurteilung 	 55,2 11,9 
14. Individuelles Entwicklungsmodell 	 6,0 4,5 
15. Personaleinsatz mit Zuordnung auf Arbeitsplätze 	 34,3 6,0 
16. Personaleinsatz durch Abgleich von Anforderungs- und 

Fähigkeitsprofilen 	  19,4 13,4 
17. Aufstellen von Stellenbesetzungsplänen 	 46,3 11,9 
18. Personalbedarfsplanung 	  34,3 11,9 
19. Arbeitsmarktforschung 	  – 3,0 
20. Personal-(Bewerber-) Auswahl 	 11,9 7,5 
21. Personalförderung, individuell 	 22,4 4,5 
22. Planung des Bildungsbedarfs 	  16,4 9,0 
23. Betriebliche Berufsausbildung 	 31,3 16,4 

24. Betriebliche Laufbahnplanung 	 7,5 3,0 
25. Erstellen des Freistellungsplanes 	 19,4 1,5 
26. Bestimmung des Freistellungsplanes 	 7,5 3,0 
27. Abgleich des Freistellungsplanes mit Versetzungsanregungen, 

Beschaffungsbedarf 	  7,5 3,0 
28. Planung der Sozialleistungen 	  35,8 9,0 
29. Lohn- und Gehaltsfindung 	  53,7 11,9 
30. Ermittlung der Leistungszulage 	 49,3 6,0 
31. Personal-Kostenplanung 	  73,1 9,0 
32. Darlehen und Beihilfen 	  52,2 4,5 
33. Abwicklung der Altersversorgung 	 92,5 1,5 
34. Betriebliches Vorschlagswesen 	 22,4 4,5 
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Nr. Funktion 
Relative Häufigkeit 

ex. geplant 

35. Werksverkäufe 	  46,3 3,0 
36. Sozialbetreuung 	  43,3 3,0 
37. PI-Statistik der wichtigsten Personaldaten (nach verschiedenen 

Gesichtspunkten erstellt) 	  94,0 4,5 
38. Fehlzeitenstatistik 	  94,0 4,5 
39. Bestands-, Fluktuationsstatistik 	 94,0 3,0 
40. Altersaufbau, Betriebszugehörigkeit 	 98,5 1,5 
41. Statistik über Leistungsbewertung 	 59,7 3,0 
42. Sonderstatistiken 	  95,5 1,5 

43. Unfallstatistik 	  65,7 7,5 

44. Überstundenstatistik 	  86,6 10,4 

45. Durchschnittsbezügestatistik 	 71,6 10,4 

Quelle: Wolfgang Kilian, Personalinformationssysteme in deutschen Großunternehmen, Ausbaustand und Rechtsprobleme, 
1982. 

Zwischenzeitlich sind auch mittlere Unternehmen 
in größerer Zahl dazu übergegangen, Personalinfor-
mationssysteme einzusetzen. 

13. Ein Kontrollpotential A111) wird auch insoweit ge-
schaffen, als Personalinformationssysteme auf 
reine Personaldaten beschränkt sind und primär 
Aufgaben der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der 
Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, der 
Überstundenabrechnung, der Leistungsermittlung 
bei Akkordarbeiten, der Ermittlung von Fehlzeiten, 
der Beihilfeabrechnung u. ä. erfüllen helfen. 
Auch unabhängig von der Einrichtung von Perso-
nalinformationssystemen können zur Erfassung und 
Speicherung von Kontrollinformationen z. B. die fol-
genden mit automatischer Datenerfassung ver-
knüpften Einrichtungen geeignet sein: 
— Telefondatenerfassung 
— Zugangskontrolle, Gleitzeiterfassung 
— Bildschirmarbeitsplätze 
— Kassenterminals 
— Kantinenabrechnungssysteme 
— Projektüberwachung 
— Überwachung von Heimarbeit" 

a) Werden Personaldaten unterschiedlicher Art 
über längere Zeit gespeichert, so gibt es vielfäl-
tige Möglichkeiten, diese Daten in unternehme-
rischen Entscheidungsprozessen einzusetzen. 
Der betroffene Arbeitnehmer muß daher damit 
rechnen, daß seine verschiedenen Einzelverhal-
tensweisen in mosaiksteinähnlicher Weise zur 
Schaffung eines Gesamtbildes benutzt werden 
können, das ihm Vor- oder Nachteile bei seinem 
weiteren Werdegang u. ä. bereiten kann. Es gibt 
keinen systematischen Überblick darüber, wel-
che personenbezogenen Informationen für wel-
che Entscheidungszusammenhänge tatsächlich 

eingesetzt werden. Zumindest theoretisch denk-
bar — und zum Teil durch Einzelerfahrungen 
empirisch erhärtet — ist aber, daß aus Personal-
daten höchst aufschlußreiche Schlüsse über Ver-
haltensgewohnheiten, Einstellungen u. a. der Ar-
beitnehmer gezogen werden können. So lassen 
sich aus abrechnungstechnischen Daten wie Ge-
haltsabtretungen, Pfändungen, vermögenswirk-
samen Anlagen, Beihilfezahlungen, Kirchen-
steuerzahlungen u. ä. Rückschlüsse auf die per-
sönliche Situation ziehen. Aus systematischen 
Informationen über Fehlzeiten, Überstunden, 
den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen, 
die Teilnahme am betrieblichen Vorschlagswe-
sen u. ä. können Schlüsse über den Arbeitsein-
satz, die Initiativbereitschaft u. a. gezogen wer-
den, die für Personalentscheidungen bedeutsam 
werden können. Solche Schlüsse sind zwar auch 
ohne Einsatz computergstützte Informationssy-
steme möglich, werden aber durch diese Sy-
steme in umfassenderer und systematischerer 
Weise vollziehbar. A110) A112) 

b) Daten über den Arbeitsprozeß — etwa bei Da-
tensichtgeräten über die Betriebszeit (Einschal-
tung des Gerätes) und die Benutzungszeit (Tä-
tigkeit von Eingaben) — ermöglichen Vergleiche 
und Schlüsse über das Arbeitstempo, die Häufig-
keit und Lage von Pausen u. a.. Aus Daten der 
Zugangskontrolle oder der Gleitzeiterfassung 
läßt sich entnehmen, wer regelmäßig, früh oder 
spät kommt, wer mit wem gemeinsam kommt/ 
geht, wer häufig seinen Arbeitplatz verläßt u. a. 
Telefondaten können Dauer, Häufigkeit und 
Verteilung von privaten Telefongesprächen er-
fassen. Aus bargeldlosen Kantinenabrechnun-
gen lassen sich Rückschlüsse über Konsumge-
wohnheiten u. a. ziehen. Ob und wieweit solche 
Daten für betriebliche Entscheidungsprozesse 
wichtig sind und genutzt werden, läßt sich nicht 
abstrakt klären. Andererseits ist jedoch nicht 
auszuschließen, daß die bloße Möglichkeit sol- 
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cher Erhebungen und entsprechender Rück-
schlüsse von den Betroffenen als ein Kontrollpo-
tential gedeutet wird, das es in dieser Intensität 
ohne Einsatz der neuen Technologien nicht ge-
geben hat. 

c) Die gewonnenen Daten können je für sich allein 
oder in Kombination mit anderen Daten eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage im Bereich 
der Personalführung, des richtigen Personalein-
satzes u.a., aber auch bei Entscheidungen über 
Kündigungen und sonstige beim Arbeitnehmer 
gegebenenfalls nachteilige Folgen sein. Sie kön-
nen umgekehrt auch Aufschluß über nachteilige 
Folgen für die anderen Kollegen und für den 
Betrieb als Ganzes aufzeigen. 

14. Die Informationssammlung und -auswertung von fä-
higkeits- und leistungsbezogenen Daten kann im 
Interesse der Unternehmer — wie der Arbeitneh-
merseite liegen. Der Einsatz von computergestütz-
ten Informationssystemen beeinflußt aber auch die 
Machtverteilung zwischen der Unternehmer- und 
der Arbeitnehmerseite. A113) A114) 

Die Informationssysteme können wichtige Rationa-
lisierungseffekte erzielen helfen. Ihr Einsatz liegt 
jedenfalls teilweise sowohl im Interesse der Unter-
nehmer- wie der Arbeitnehmerseite, so etwa wenn 
er dazu führt, eine bessere Abstimmung von be-
trieblichen Anforderungen und individuellen Fähig-
keiten zu ermöglichen, oder wenn die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens durch qualitativ bes-
sere Unternehmensentscheidungen erhöht wird. 
Die Interessen können aber auch auseinanderlau-
fen, so etwa wenn das Kontrollpotential genutzt 
wird, um das innerbetriebliche Arbeitstempo zu be-
schleunigen oder um negative Entscheidungen über 
das Rechtsverhältnis der betroffenen Arbeitnehmer 
zu begründen. 

Ungeachtet der Frage, wie die Auswirkung auf die 
inhaltliche Rationalität der durch den Einsatz der 
Informationssysteme betroffenen Entscheidungen 
zu bewerten ist, bleibt festzuhalten, daß der Aufbau 
solcher Systeme die Stellung der Arbeitgeberseite 
verstärken kann. Die IuK-Techniken haben ihm ein 
neues Informations-, Planungs- und gegebenenfalls 
Kontrollinstrument verschafft, ohne daß der Arbeit-
nehmerseite ein vergleichbarer Zuwachs für die 
Vorbereitung und Durchführung oder die Beurtei-
lung von Entscheidungen gegenüberstände. Der 
Aufbau von Informationssystemen kann bei den Ar-
beitnehmern den Eindruck vermitteln, abhängiger 
und machtloser geworden zu sein. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn — wie bisher — die Entschei-
dung über den Aufbau und Einsatz der Systeme 
und der Zugang zu den in ihnen enthaltenen Infor-
mationen sowie zur Entscheidungsvorbereitung pri-
mär oder gar allein im Verantwortungsbereich des 
Unternehmers liegt. 

Im Hinblick auf Personen, die im häuslichen Be-
reich als Arbeitnehmer oder als Heimarbeiter 
(siehe Kapitel 3.2.3) arbeiten, werden durch Infor-
mationssysteme Möglichkeiten geschaffen, sie stär

-

ker in den Arbeitsprozeß des Unternehmens einzu-
beziehen und das Arbeitsverhalten nicht nur zu 
steuern, sondern auch zu überwachen. Das Informa-
tionssystem steht dem Arbeitenden zwar auch für 
den Informationsausstausch mit der Zentrale zur 
Verfügung, regelmäßig aber nicht zur Kommunika-
tion mit anderen Arbeitenden und damit auch nicht 
zur gemeinsamen Wahrnehmung von Interessen 
gegenüber dem Unternehmer. 

Die zum Teil heftigen Kontroversen über die Ein-
führung von computergestützten Informationssy-
stemen sind nicht zuletzt daraus zu erklären, daß 
der Einsatz solcher Systeme die Machtverteilung 
im Unternehmen/Betrieb berührt. Die insbesondere 
von Gewerkschaftsseite erhobenen Forderungen 
nach einem gesetzlichen Verbot von Personalinfor-
mationssystemen oder doch jedenfalls nach Mitbe-
stimmung an der Einführungs- und Einsatzent-
scheidung, nach Sicherung von Transparenz und- 
gleichberechtigtem Zugang sowie zur Beschrän-
kung der Verwertung der Daten werden damit be-
gründet, daß die Gewerkschaften eine Verschlech-
terung der Stellung der Arbeitnehmer und der Ar-
beitnehmervertretung befürchten. Die Unterneh-
mer haben darauf zum Teil durch Einwilligung in 
den Abschluß von Betriebsvereinbarungen u. ä. rea-
giert, beanspruchen aber weiterhin, daß die Ent-
scheidungen grundsätzlich im primären Verantwor-
tungs- und damit Dispositionsbereich des Unter-
nehmers bleiben müssen. 

15. Es gibt keine speziellen gesetzlichen Regelungen 
für den Aufbau und Einsatz von Personal- oder son-
stigen Informationssystemen und dementspre-
chend auch keine speziellen gesetzlichen Be-
schränkungen. Wohl aber sind die allgemein gelten-
den rechtlichen Schutznormen — etwa des Ar-
beits- und Datenschutzrechts — auch im Zusam-
menhang mit Informationssystemen anwendbar. Es 
ist jedoch umstritten, ob sie gegen die durch 
komplexe Informationssysteme verursachten Ge-
fahren angemessenen Schutz bieten oder ausrei-
chend sind. A115) 

Die vor allem von Gewerkschaftsseite erhobene 
Forderung, den Einsatz von Personalinformations-
systemen gesetzlich zu regeln und die Kontrollmög-
lichkeiten zu verstärken, ist bisher nicht erfüllt 
worden. Gibt es demnach keine speziellen Regelun-
gen, so kennt die Rechtsordnung doch zum Schutz 
von Personen eine Reihe von Normen, so insbeson-
dere im Arbeitsrecht, Persönlichkeitsschutzrecht 
und im Datenschutzrecht. 

— Beispielsweise hat der Arbeitnehmer ein Recht 
auf Einsicht in die Personalakten (§§ 83 BetrVG, 
90 BBG, 56 BRRG, 13 BAT). Dieses erstreckt sich 
auf die Einsicht in elektronisch gespeicherter 
Personaldaten. Nicht jedoch ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, von sich aus den Arbeitnehmer 
über die gespeicherten bzw. zu speichernden Da-
ten zu informieren. Inhaltlich erfaßt das Akten-
einsichtsrecht nur Personaldaten i. e. S., keines-
wegs alle in computergestützten Informations-
systemen enthaltenen, auf den Arbeitnehmer 
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bezogenen Informationen. Die Arbeitnehmer-
vertretung hat nach h. M. kein allgemeines Zu-
gangsrecht zu den Personalakten und damit 
auch nicht zu einer elektronischen Personalda-
tenbank bzw. zu Personalinformationssyste-
men. 
Für die vom Akteneinsichtsrecht des Arbeitneh-
mers nicht erfaßten Daten bleibt allerdings das 
allgemeine Auskunftsrecht des BDSG anwend-
bar. Es bezieht sich aber nur auf die zur Zeit der 
Auskunftserteilung zur Person des Betroffenen 
gespeicherten Daten selbst. Damit unterliegen 
z. B. Kennzahlen nicht der Auskunft, die aus 
dem Vergleich seiner Daten mit dem Durch-
schnitt oder den Daten anderer als Entschei-
dungshilfen ad hoc erstellt werden können. Er 
selbst kann solche Auswertungen auch nicht 
verlangen und ihm muß Auskunft über die Art 
der beabsichtigten oder möglichen Auswertun-
gen nicht erteilt werden. 

— Der Schutz der Persönlichkeitsrechte des Indivi-
duums ist vorrangiges Ziel der Datenschutzge-
setzgebung. Das geltende Datenschutzrecht um-
faßt auch den Schutz von Arbeitnehmerdaten 
(§§ 23 ff. BDSG). Die Speicherung und Verarbei-
tung personenbezogener Daten ist von Normen 
geregelt, die eine Vielzahl ausfüllungsbedürfti-
ger Begriffe enthalten, A116) so daß noch erheb-
liche Rechtsunsicherheit besteht. Von besonde-
rer Wichtigkeit im Datenschutzrecht sind die 
Grundsätze der Zweckbindung und der Erfor-
derlichkeit. Es bestehen Bestrebungen, den 
Grundsatz der Zweckbindung im allgemeinen 
Datenschutzrecht weiter zu präzisieren und 
etwa zu fordern, daß der Zweck oder die Zwecke 
schon im Zeitpunkt der Datensammlung spezifi-
ziert sein müssen und daß eine spätere Verar-
beitung nur zu den festgelegten Zwecken oder 
solchen anderen dienen soll, die damit nicht un-
vereinbar sind (OECD-Richtlinie Nr. 9 und die 
europäische Datenschutzkonvention Artikel 5 d). 
Hierdurch würde auch der rechtliche Schutz im 
Rahmen von Personalinformationssystemen 
verbessert werden. 
Das Datenschutzrecht ist nicht darauf ausge-
richtet, auf die durch den Aufbau weitreichender 
innerbetrieblicher Informationssysteme ge-
schaffene Machtverschiebung im Betrieb zu 
reagieren. Das Datenschutzrecht ist primär Indi-
vidualschutzrecht (Persönlichkeitsschutzrecht) 
und ist daher nicht ein Instrument zur Reaktion 
auf soziale Machtverschiebungen in einem Sozi-
albereich wie dem Betrieb. 

— Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schafft ge-
wisse Vorkehrungen dagegen, daß Informations-
systeme zum Eindringen in die Privat-, insbe-
sondere Intimsphäre benutzt werden. Es ist je-
doch umstritten, wieweit das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht einen Schutz gegen die Herstel-
lung sogenannter Persönlichkeitsprofile schafft, 
die mit Hilfe der Informationssysteme über die 
einzelnen Arbeitnehmer erstellt werden könn-
ten. Persönlichkeitsprofile werden durch die Zu-
sammenfügung verschiedener Persönlichkeits

-

merkmale aus unterschiedlichen Rollen mit dem 
Ziel erstellt, eine Information über die Gesamt-
persönlichkeit zu ermitteln. Die Menschenwürde 
(Artikel 1 Absatz 1 GG) und das allgemeine 
Recht freier Entfaltung und damit das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung 
(Artikel 2 Absatz 1 GG) setzen der Persönlich-
keitserforschung auch im Arbeits- und Wirt-
schaftsleben Grenzen, ohne daß schon Konsens 
über deren genauen Verlauf bestände. 

— Die erwähnten Rechtsnormen schaffen keinen 
Schutz dagegen, daß die mit Hilfe der Informa-
tionssysteme vorbereiteten bzw. getroffenen 
Entscheidungen Fehler enthalten, die auf Sy-
stemmängel zurückzuführen sind. Die mit der 
Aufnahme von Daten häufig verbundene Reduk-
tion komplexer Verhaltensweisen auf einzelne 
Elemente sowie der regelmäßige Kontextverlust 
der gespeicherten Daten sind z. B. Risiken der 
Richtigkeit der mit Hilfe der Daten getroffenen 
Entscheidung. Hiergegen kann der Betroffene 
sich praktisch nur schwer wehren, und zwar 
regelmäßig nur dadurch, daß er die Unrichtig-
keit des Entscheidungsergebnisses anderweitig 
nachweisen kann. A117) 

4.10 Teilnehmer-, insbesondere Verbraucher-
schutz 

1. Die Nutzung der luK-Techniken kann insbesondere 
für wenig geübte Teilnehmer zu Handhabungs- und 
Orientierungsschwierigkeiten führen. In der Folge 
können Schutzbedürfnisse insbesondere insoweit 
bestehen, als die luK-Techniken zum Abschluß von 
Rechtsgeschäften — etwa im Bereich des Bankver-
kehrs oder der Bestellung von Waren und Dienstlei-
stungen — genutzt werden. 

Der Umgang mit den IuK-Techniken muß erlernt 
werden. Nach den bisherigen Erfahrungen mit Bild-
schirmtext haben jüngere Menschen insoweit weni-
ger Schwierigkeiten als ältere Menschen. Auch be-
einflußt der Bildungsstand die Fähigkeit des Um-
gangs mit den Techniken. Es gibt eine Fülle von 
Handhabungs- und Orientierungsschwierigkeiten, 
vor allem für wenig geübte Teilnehmer. 

Die Feldversuche über Btx in Berlin und Düsseldorf 
haben gezeigt, daß Btx in erheblichem Maße zu 
rechtsgeschäftlichen Vorgängen, einschließlich der 
Bestellung von Waren und Leistungen genutzt wird. 
Dabei können sich Schwierigkeiten des Umgangs 
mit der Technik und der Orientierung im System 
auf rechtsgeschäftlich erhebliche Maßnahmen aus-
wirken. Die Folge können Fehlerursachen und Risi-
ken sein, die prinzipiell zwar auch im sonstigen 
rechtsgeschäftlichen Verkehr möglich sind, aber 
durch die IuK-Techniken in spezifischer Weise ver-
ändert oder verschärft werden. Zu erwähnen sind 
z. B. Irrtümer bei der Eingabe („Tippfehler") oder 
Risiken der Benutzung durch Unbefugte (Minder-
jährige, Fremde). 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/2442  

Auch ist denkbar — in der Intensität dieses Risikos 
und seiner Bewertung aber umstritten — daß die 
IuK-Techniken aufgrund des Bedienungskomforts 
und der Nutzung im häuslichen Bereich die 
„Hemmschwelle" verändern können, die sonst vor 
dem Abschluß rechtsgeschäftlicher Bedingungen 
besteht. 

Risiken aus unbeabsichtigten oder unbedachten 
Eingaben treffen nicht allein den Teilnehmer, son-
dern können mittelbar auch den Anbieter belasten, 
der möglicherweise mit vermehrten Anfechtungen 
oder sonstigen Reklamationen rechnen muß. 

2. Gegenwärtig wird diskutiert, ob bei der Nutzung der 
IuK-Techniken besondere Schutzvorkehrungen, 
insbesondere solche des Verbraucherschutzes, an-
gebracht sind. Die Diskussion ist z. Z. auf Bild-
schirmtext konzentriert. Rechtsgeschäftliche Vor-
gänge unter Verwendung anderer Techniken — 
etwa des Kabeltextes oder des interaktiven Kabel-
rundfunks — können zu entsprechenden (Verbrau-
cher-)Schutzüberlegungen führen. 

Da Btx in den Feldversuchen in erheblichem Maße 
zu rechtsgeschäftlichen Vorgängen, einschließlich 
der Bestellung von Waren und Leistungen, genutzt 
worden ist, hat die öffentliche Diskussion sich z. Z. 
auf Verbraucherschutzfragen im Bereich des Bild-
schirmtextes konzentriert. Bei Nutzung sonstiger 
IuK-Techniken mit weiteren Anwendungsmöglich-
keiten dürften entsprechende Überlegungen ange-
bracht sein. 

3. Vorkehrungen zur Verbesserung der Orientierung 
der Teilnehmer und zum Schutz im Rahmen rechts-
geschäftlicher Vorgänge können zum Teil schon 
durch die Systemgestaltung getroffen werden. 

— Ein gezielter Zugang zu Informationen wird den 
Btx-Teilnehmern mit Hilfe von Btx-Verzeichnis-
sen ermöglicht. Die Btx-Verzeichnisse der DBP 
verweisen grundsätzlich auf Informationsanbie-
ter. Dies gilt sowohl für das sachlogische Ver-
zeichnis — dieses ist einem Branchenverzeich-
nis vergleichbar — als auch für das alphabeti-
sche Anbieterverzeichnis und das alphabetische 
Stichwortverzeichnis. Teilweise wird gefordert, 
getrennte Suchbäume für unterschiedliche In-
formationen vorzusehen, so etwa für 
— Informationen ohne werblichen Charakter, 
— für werbliche Informationen der Anbieter 

von Waren und Leistungen, 
— für werbliche Informationen, die nicht von 

den Anbietern von Waren und Leistungen 
selbst, sondern durch Dritte übermittelt wer-
den. 

Die DBP hält diese Aufteilung der Suchbäume 
nicht für realisierbar und verweist darauf, daß 
die Trennung der entsprechenden Angebote 
voneinander auf kaum lösbare, praktische 
Schwierigkeiten stoße. 

— Teilnehmerschützende Vorkehrungen in der Sy-
stemgestaltung können auch z. B. darin beste-
hen, daß die Suchbäume einen leichten, von Irr-
wegen möglichst freien Zugang zu den er-
wünschten Informationen ermöglichen. Die Btx

-

Feldversuche haben ergeben, daß die verwende-
ten Suchbäume noch der Verbesserung bedür-
fen. Gegenwärtig wird an solchen Verbesserun-
gen gearbeitet. 
Durch die Systemgestaltung können ferner ge-
wisse Vorkehrungen dagegen getroffen werden, 
daß dem Teilnehmer in vermeidbarer Weise un-
erwünschte Informationen übermittelt werden. 
Beispielsweise wäre verhinderbar, daß der Teil-
nehmer während des Suchvorgangs unerwartet 
auf von ihm nichterwünschte Werbung stößt, 
daß er diese an Stelle einer gewünschten Infor-
mation erhält oder daß sie gleichzeitig mit son-
stigen, z. B. redaktionellen Beiträgen auf dem 
Bildschirm erscheint. 
Für Teilnehmer am elektronischen Mitteilungs-
dienst sind Sicherungen vor unerwünschten 
(aufgedrängten) Mitteilungen denkbar. So plant 
die DBP eine der sogenannten Robinson-Liste 
vergleichbare Gestaltung, die dem Teilnehmer 
die Möglichkeit eröffnet, den Empfang gewisser 
unerwünschter Informationen — z. B. von ge-
werblichen Mitteilungen — im Mitteilungs-
dienst auszuschließen. Denkbar wäre auch die 
umgekehrte Gestaltung, daß die Übermittlung 
gewisser Sparten von Informationen — etwa ge-
werblicher Mitteilungen — nur zugelassen wird, 
wenn der Teilnehmer dies allgemein oder für 
bestimmte Sparten ausdrücklich gewünscht 
hat. 

— Soweit rechtsgeschäftliche Bestellvorgänge mit 
Hilfe der IuK-Techniken möglich sind, können 
(begrenzte) Systemvorkehrungen gegen Irrtü-
mer oder mißbräuchliche Benutzungen getrof-
fen werden. So kann vorgesehen werden, daß ein 
Bestellvorgang immer nur dann als rechtsge-
schäftserheblich gilt, wenn der Teilnehmer eine 
zusätzliche Taste bedient bzw. eine besondere 
Kennzahl zusätzlich eingibt. Mißbrauchsfälle 
können durch Einführung besonderer Kennum-
mern oder Kennkarten reduziert werden. Dann 
können rechtsgeschäftliche Erklärungen nur 
durch denjenigen abgegeben werden, der die 
Kennummern kennt und eingeben kann oder 
die entsprechende Kennkarte verwendet. Dabei 
bieten allgemein zur Benutzung des Btx oder 
zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Erklärun-
gen erforderliche Kennummern oder Kennkar-
ten weniger Schutz als Kennummern bzw. -kar-
ten, die jeweils für rechtsgeschäftliche Erklärun-
gen mit bestimmten Anbietern eingesetzt wer-
den müssen. Letztere kommen aus praktischen 
Gründen allerdings nur für rechtsgeschäftliche 
Erklärungen im Rahmen von Dauerbeziehun-
gen in Betracht. 

4. Die Bundesländer planen, einzelne verbraucher-
schützende Bestimmungen landesrechtlich vorzu-
sehen und staatsvertraglich zu vereinheitlichen. 
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In dem geplanten „Staatsvertrag über Bildschirm-
text" (letzte vorliegende Fassung nach dem Stand 
vom 23. September 1982) sind von den Ländern für 
Btx einzelne verbraucherschützende Vorkehrungen 
vorgesehen. Dazu gehören das Gebot zur Kenn-
zeichnung des Anbieters der Angebote mit Angabe 
der Anschrift, die vorherige Ankündigung der Ent-
geltlichkeit von entgeltlichen Angeboten und die 
Kennzeichnung von Angeboten, die wirtschaftli-
chen Werbezwecken dienen. Die Diskussion über 
die Frage, ob die vorgesehenen Regelungen zum 
Teilnehmerschutz hinreichend sind, ist noch nicht 
abgeschlossen. Auch sind Konflikte über die Ge-
setzgebungskompetenz nicht auszuschließen. Allge-
meine (nicht Btx-spezifische) Regeln über Werbung 
sind auch in bundesrechtlichen Normen, wie insbe-
sondere dem UWG, enthalten. 

5. Die in Rechtsnormen des Bundesrechts enthalte-
nen allgemeinen verbraucherschützenden Normen 
gelten auch bei Nutzung der luK-Techniken. Es ist 
jedoch umstritten, ob die geltenden Normen hinrei-
chend sind oder der Modifikation und Ergänzung 
bedürfen. 

Für den Bereich des Btx wird vor allem über die fol-
genden Verbraucherschutzregelungen diskutiert: 

— Schutz bei Abzahlungsgeschäften 
Schon die Feldversuche über Btx haben gezeigt, 
daß viele Anbieter die Möglichkeit einräumen, 
die Gegenleistung in Raten zu begleichen. Für 
solche Rechtsgeschäfte ist das Abzahlungsge-
setz (AbzG) ebenso anwendbar wie für gleichge-
stellte Rechtsgeschäfte, so etwa für den Ab-
schluß von Zeitschriftenabonnements oder den 
Bezug mehrbändiger Lexika, die nacheinander 
geliefert und bezahlt werden sollen. 
Das AbzG kennt einige strenge Formvorschrif-
ten. Strittig ist, ob diese Vorschriften bei Benut-
zung des Btx erfüllbar sind bzw. ob erleichterte 
Möglichkeiten des Vertragsabschlusses geschaf-
fen werden sollen. Von besonderer praktischer 
Bedeutung sind die folgenden Einzelfragen: 
Nach dem geltenden Recht können Abzahlungs-
geschäfte gemäß § 1 a AbzG nur abgeschlossen 
werden, wenn die Willenserklärung des Käufers 
schriftlich erfolgt und die dem Käufer auszuhän-
digende Urkunde bestimmte Mindestinhalte um-
faßt (Barzahlungspreis; Teilzahlungspreis; Be-
trag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzah-
lungen; effektiver Jahreszins). Eine Ausnahme 
gilt, wenn der Käufer seine Erklärung aufgrund 
eines schriftlichen Verkaufsprospektes abgibt, 
in dem die sonst für die Urkunde erforderlichen 
Angaben enthalten sind (sogenanntes Versand-
handelsprivileg). 
Bestellungen über Btx können diese Formerfor-
dernisse nicht erfüllen. Zumindest fehlt es an 
der Möglichkeit einer eigenhändigen Namens-
unterschrift (§ 126 Abs. 1 BGB), die selbst dann 
nicht geschaffen würde, wenn automatische 
Drucker eingesetzt würden. 

Sind die in § 1 a Abs. 1 AbzG enthaltenen Anfor-
derungen nicht erfüllt, so kommt der Vertrag 
erst zustande, wenn die Sache dem Käufer über-
geben wird (§ 1 a Abs. 3 Satz 1 AbzG). Der Ver-
käufer verliert in diesem Falle allerdings den 
Teilzahlungszuschlag. Will der Bildschirmtext-
anbieter diesen Nachteil vermeiden, so muß er 
nach der Bestellung, aber vor der Absendung 
der Ware, mit dem Teilnehmer einen Schrift-
wechsel führen, der den Anforderungen von § 1 a 
Abs. 1 AbzG entspricht. 
Es ist rechtspolitisch umstritten, ob bei Btx 
durch eine Novellierung des AbzG auf die sonst 
üblichen Anforderungen an die Schriftform ver-
zichtet werden soll, um den Abschluß von Ab-
zahlungsgeschäften direkt über Btx zu ermögli-
chen. Gegen einen solchen Vorschlag wird einge-
wandt, die strengen Formerfordernisse des 
AbzG seien eingeführt worden, um den Verbrau-
cher vor übereilten Geschäften zu bewahren und 
ihm die rechtliche Tragweite seiner Willenser-
klärung zu verdeutlichen. Dieser Schutzbedarf 
entfalle nicht beim Einsatz von Btx, sondern sei 
bei Btx in besonderem Maße gegeben. 
Umstritten ist ferner, ob das Versandhandelspri-
vileg analog so angewandt — bzw. durch Novel-
lierung des AbzG so ausgedehnt — werden solle, 
daß die über Btx übermittelten Angebote dem 
„Angebot aufgrund eines Verkaufsprospektes" 
im Sinne des § 1 a Abs. 4, 5 AbzG entsprächen. 
Wird dies bejaht, so könnte der Abzahlungskäu-
fer Abzahlungsgeschäfte allein mit Hilfe des Btx 
abschließen, da die Schriftform des § 1 a Abs. 1, 2 
AbzG nicht erforderlich wäre. In der Praxis wer-
den von manchen an den Feldversuchen betei-
ligten Anbietern die in § 1 a Abs. 4, 5 AbzG gefor-
derten Angaben über Btx übermittelt. Umstrit-
ten ist aber, ob dies als eine Art „elektronisch 
übermittelter Verkaufsprospekt" anzusehen ist, 
der dem Verkaufsprospekt im Sinne des AbzG 
rechtlich gleichgestellt werden kann. 
Gegen die ausdehnende Auslegung oder gar die 
Novellierung des AbzG wird eingewandt, das 
Versandhausprivileg sei eine Ausnahme, die zu 
Lasten des Käufers wirke und entsprechend 
dem Schutzzweck des AbzG eng auszulegen sei. 
Die Information über Btx werde vom Teilneh-
mer unter Aufwendung von Telefonkosten abge-
rufen und stünde ihm — anders als ein jederzeit 
nachschlagbarer gedruckter Katalog — nur für 
die Zeitdauer des Abrufs zur Verfügung. Tech-
nisch könne der Teilnehmer allenfalls die letzte 
abgerufene Seite ohne Gebührennachteil ste-
henlassen, die aber auch gelöscht werde, wenn 
das Gerät weiter benutzt werde. Die durch einen 
gedruckten Verkaufsprospekt gegebene Infor-
mation sei wegen der gedruckten Fassung und 
der damit bedingten langfristigen Verfügbarkeit 
nicht der Information über Btx vergleichbar. 
Umstritten ist auch die Einsetzbarkeit von Btx 
im Rahmen des § 1 b AbzG. § 1 b AbzG räumt 
dem Käufer ein befristetes Widerrufsrecht ein, 
dessen Frist erst zu laufen beginnt, wenn dem 
Käufer vom Verkäufer eine mit einer schriftli-
chen Belehrung versehene Urkunde ausgehän- 
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digt worden ist. Der Versandhandel ist wie-
derum in dem Sinne privilegiert, daß die Beleh-
rung im Verkaufsprospekt und im benutzten Be-
stellformular erfolgen kann. Das Widerrufsrecht 
entfällt, wenn der Verkäufer dem Käufer statt 
dessen ein Rückgaberecht einräumt, über das in 
gleicher Form, wie über das Widerrufsrecht vor-
geschrieben, belehrt worden ist (§ 1 b Abs. 5 
AbzG). 
Zur Erleichterung der Benutzbarkeit des Btx für 
Abzahlungsgeschäfte wird zum Teil vorgeschla-
gen, diese Normen so auszulegen bzw. zu än-
dern, daß die Einräumung des Rechts bzw. die 
Belehrung über Btx erfolgen könne. Dagegen 
wird eingewandt, im Interesse des Schutzes der 
Abzahlungskäufer könne eine Information über 
Btx nicht als gleichwertig mit einer schriftlichen 
Einräumung/Belehrung angesehen werden. Der 
Käufer müsse — um sein Widerrufs- bzw. Rück-
gaberecht wirksam ausüben zu können — einen 
schriftlichen Beleg über seine Rechte in dem 
Zeitpunkt verfügbar haben, in dem er sie aus-
nutzen möchte. Die zu einem früheren Zeitpunkt 
erfolgte, nicht dokumentierte Information über 
Btx könne diesen Zweck nicht erfüllen. 

– Einbeziehung von allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen 
Die verbraucherschützenden Bestimmungen des 
AGB-Gesetzes gelten auch bei Rechtsgeschäften 
mit Hilfe von Btx. Das Schwergewicht dieses 
Gesetzes liegt im Bereich der rechtlichen In-
haltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Dieser Fragenbereich wird durch Btx 
nicht berührt. Problematisch ist aber, ob die 
über Btx übermittelten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gemäß § 2 AGB-Gesetz Vertragsbe-
standteil werden können. Dies kann nur gesche-
hen, wenn der Käufer bei der Übermittlung über 
Btx eine Möglichkeit erhält, „in zumutbarer Wei-
se" vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. 
Soweit es sich um kurz und übersichtlich ge-
faßte Geschäftsbedingungen handelt, dürfte dies 
zu bejahen sein. Wegen der begrenzten Aufnah-
mekapazität der Btx-Seiten wäre die Kenntnis-
nahme von längeren Geschäftsbedingungen nur 
durch Benutzung mehrerer Seiten möglich. die 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit könnten 
dadurch leiden mit der weiteren Folge, daß die 
Bedingungen nicht „in zumutbarer Weise" zu-
gänglich gemacht sind. 

– Einräumung eines Vertragsauflösungs- bzw. Wi-
derrufs-/Rücktrittsrechts 
Umstritten ist, ob es wegen der Besonderheiten 
von Btx-Rechtsgeschäften angebracht ist, den 
Teilnehmern erleichterte Möglichkeiten zu ver-
schaffen, sich aus der über Bildschirmtext abge-
gebenen Erklärung später zu lösen. So wird ge-
fordert, gesetzlich ein Recht zum Widerruf der 
über Btx abgegebenen rechtsgeschäftlichen Er-
klärung bzw. zur Auflösung eines abgeschlosse-
nen Vertrages zu schaffen. Dies solle sichern 
helfen, daß Benutzungsirrtümer und mißbräuch-
liche Benutzungen nicht zu Lasten des Teilneh-
mers wirken. Es wird ausgeführt, daß die allge

-

meinen im bürgerlichen Recht geltenden Regeln 
über die Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit 
von Willenserklärungen nicht ausreichten, weil 
der Teilnehmer sich regelmäßig in Beweisnot 
befinde. Er verfüge regelmäßig über keine 
schriftlichen Unterlagen und damit über keine 
Mittel zum Beweis des Irrtums bzw. des Bedie-
nungsmißbrauchs. Auch könne er bei erfolgrei-
cher Anfechtung Schadensersatzansprüchen 
ausgesetzt werden (z. B. nach § 122 BGB). Die 
Forderung nach neuen Schutznormen wird auß-
erdem damit begründet, daß der Teilnehmer im 
Rahmen des Btx auf relativ einfache Weise 
rechtsgeschäftliche Bindungen eingehen könne, 
deren Tragweite für manche Teilnehmer nicht 
übersehbar sei (Argument der niedrigen Hemm-
schwelle). 
Dagegen wird eingewandt, ein besonderer 
Schutzbedarf bestehe nicht, jedenfalls nicht, 
wenn schon im Btx-System Sicherungen gegen 
irrtümliche und mißbräuchliche Benutzungen 
vorgesehen seien. Im übrigen werde der Käufer 
praktisch auch dadurch geschützt, daß die An-
bieter von Waren ähnlich wie im Bereich des 
herkömmlichen Versandhandels aus Kulanz ein 
Rückgaberecht einzuräumen pflegten. Der dar-
aus gezogenen Folgerung, eine rechtliche Rege-
lung sei unnötig, wenn die Schutzprobleme auf 
flexible Weise im Kulanzwege gelöst würden, 
wird allerdings von Befürwortern zusätzlicher 
Schutznormen entgegengehalten, die rechtliche 
Absicherung des Vertragsauflösungsrechtes 
stelle einen zusätzlichen Schutz dar; im übrigen 
indiziere die kulante Praxis der Anbieter, daß 
diese durch ein Vertragsauflösungsrecht o. ä. 
nicht übermäßig belastet würden. 

6. Bildschirmtext kann beim Angebot entgeltlicher 
Seiten dazu genutzt werden, durch das Entgelt 
nicht nur eine Gegenleistung für die abgerufene 
Information einzuziehen (Abrufentgelt), sondern 
gleichzeitig eine Gegenleistung für eine Ware oder 
Leistung, die mit Hilfe dieser Seite angeboten und 
durch Abruf dieser Seite bestellt wird (Waren-, Lei-
stungsentgelt). Es ist umstritten, ob diese Möglich-
keit zu problematischen Folgewirkungen zu Lasten 
des Teilnehmers führen kann. 

Das Bildschirmtext-System stellt es dem Anbieter 
frei, Seiten mit einem Entgeltbetrag zu belegen, der 
beim Abruf einer Seite fällig und von der Deut-
schen Bundespost mit der Fernmelderechnung er-
hoben wird. In den Feldversuchen über Btx betrug 
der für jede Seite mögliche Betrag höchstens 
0,99 DM. Es ist geplant, die Summe auf 9,99 DM zu 
erhöhen. Technisch wären auch größere Summen, 
etwa 99,99 DM, möglich. Für welchen Verwendungs-
zweck ein Anbieter ein solches Entgelt vorsieht, in-
teressiert die DBP nicht. 

Der Anbieter entgeltlicher Leistungen kann das 
Bildschirmtext-System folglich dazu nutzen, mit 
dem Abruf entgeltlicher Seiten gleichzeitig einen 
Bestellvorgang im Hinblick auf eine auf der Seite 
angebotene Leistung zu verbinden und mit dem Ab- 
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rufentgelt die Gegenleistung für die angebotene 
Leistung einziehen zu lassen. Übersteigt der Wert 
der Ware oder Leistung den Seitenhöchstbetrag, 
kann vorgesehen werden, daß die Bestellung durch 
den Abruf mehrerer entgeltlicher Seiten erfolgt, wo-
bei die Gesamtsumme der Seitenentgelte den Ge-
genwert der Ware/Leistung umfaßt. 

Da die Bundespost das Inkasso für die Entgelte im 
Rahmen des Einzugs der Fernmeldegebühren über-
nehmen will, übernimmt sie damit gleichzeitig auch 
das Inkasso des Entgelts für den Erwerb der mittel-
bar durch den Abruf der Seiten bestellten Waren 
oder Leistungen. Anders als bei der schon gegen-
wärtig durch die Bundespost durchgeführten Aus-
lieferung von Postsendungen gegen Nachnahme er-
hält der Kunde bei den durch Bildschirmtext ge-
schaffenen Erwerbsmodalitäten nicht mehr die 
Möglichkeit, die Zahlung des Entgelts und die Ent-
gegennahme der Ware gleichzeitig abzulehnen. 
Faktisch wird dadurch die Stellung des Anbieters 
(Verkäufers) verbessert, da der Teilnehmer (Käu-
fer) darauf angewiesen ist, in Verweigerungs- bzw. 
Reklamationsfällen o. ä. gegebenenfalls das von der 
DBP möglicherweise schon eingezogene Entgelt zu-
rückzuverlangen. 

Die DBP weist insoweit allerdings darauf hin, daß 
das Inkasso der Anbietervergütungen mit einer 
zeitlichen Verzögerung von i. d. R. etwa einem Mo-
nat erfolge und daß es dem Teilnehmer unbenom-
men bleibe, in Höhe des beanstandeten Betrages 
die Zahlung unter Bezeichnung des Anbieters zu 
verweigern. 

Soweit der Kunde im Hinblick auf die erworbene 
Ware oder Leistung ein Minderungs- oder Vertrags

-

auflösungsrecht hat (etwa im Rahmen der schon im 
BGB vorgesehenen Möglichkeiten zur Anfechtung, 
zum Rücktritt oder zur Wandlung), wird sich dieses 
Recht nicht auf den Wert der Btx-Information 
selbst, sondern nur auf den der Ware/Leistung be-
ziehen. Sofern das Entgelt vom Anbieter nicht ent-
sprechend aufgeschlüsselt worden ist, kann für den 
Teilnehmer die Schwierigkeit entstehen, das Abruf-
entgelt (auf das sich sein Recht nicht beziehen 
wird) von dem Waren- oder Leistungsentgelt zu un-
terscheiden. Dem Nutzer wäre die Abwicklung er-
leichtert, wenn der Anbieter das Waren- oder Lei-
stungsentgelt ausdrücklich in Unterscheidung zum 
Abrufentgelt bezeichnen müßte. 

Noch weitergehend wird zum Teil gefordert, bei der 
Einrichtung und Durchführung des Btx-Systems si-
cherzustellen, daß das Entgelt für den Abruf ent-
geltlicher Seiten ausschließlich als Gegenwert für 
die auf der abgerufenen Seite enthaltene Informa-
tion dient. Solchen Vorschlägen werden anderer-
seits praktische Schwierigkeiten entgegengehalten, 
und es wird auf die Vorteile der erleichterten Ver-
tragsdurchführung verwiesen, die durch eine Ver-
bindung der verschiedenen Entgelte und den Ein-
zug mit Hilfe der DBP entstünden. 

7. Die luK-Techniken schaffen verbesserte Möglich-
keiten für Verbraucherinformationen und Markt-
übersichten einschließlich Preisvergleichen. Im In

-

teresse des Verbrauchers liegt es, den Markt über-
sichtlich zu gestalten. Bei der rechtlichen Bewer-
tung von Marktübersichten u. a. sind die wettbe-
werbsrechtlichen Normen, insbesondere die Be-
schränkungen der vergleichenden Werbung, zu be-
achten. 

Die rechtlichen Regelungen für Marktübersichten, 
Verbraucherinformationen, vergleichende Werbung 
u. a. gelten unabhängig davon, welche Medien ge-
nutzt werden. Sie finden daher auch auf die Nut-
zung der IuK-Techniken Anwendung. Im Bereich 
des Btx liegen schon Erfahrungen vor, zu denen 
auch rechtliche Streitigkeiten über Art und Ausmaß 
zulässiger Informationen gehören. 

— Aus der Sicht des Verbrauchers dürfte von be-
sonderer Bedeutung sein, daß er durch die Infor-
mationen nicht irregeführt wird. In diesem Zu-
sammenhang wird die Pflicht zur Kennzeich-
nung von Werbung, insbesondere wirtschaftli-
cher Werbung, diskutiert (siehe oben 4.) und die 
Trennung zwischen Werbung und sonstigen In-
formationen gefordert. Nicht zu verkennen sind 
allerdings praktische Schwierigkeiten der Ab-
grenzung, die um so größer werden, je mehr ein 
IuK-System — wie Btx — für rechtsgeschäftli-
che Vorgänge eingesetzt wird. Der zum UWG 
entwickelte Begriff der „Werbung" ist hier nur 
bedingt geeignet, da er insbesondere auf das 
Verhältnis von Mitbewerbern zueinander ausge-
richtet ist. 
Das Transparenzinteresse des Verbrauchers er-
streckt sich auf Sicherungen dagegen, daß un-
vergleichbare Angebote miteinander verglichen 
werden oder daß der Vergleich sich auf 
unwesentliche Elemente der Leistung bezieht. 
Die Transparenz wird auch verbessert, wenn der 
Verbraucher erkennen kann, von wem die „Ver-
braucherinformation" stammt. So ist auszu-
schließen, daß durch phantasievolle Anbieter-
kennzeichnungen oder durch Einschaltung 
strohmannähnlicher Firmen mit neutral klin-
genden Firmennamen u. a. gewerbliche Absich-
ten verschleiert werden. 

— Ferner dürfte ein Interesse daran bestehen, 
Preisvergleiche eher zu fördern als zu behin-
dern. Hierfür können auch Gestaltungen des 
Btx-Systems bedeutsam werden. Beispielsweise 
kann die Ermöglichung geschlossener Benutzer-
gruppen dazu eingesetzt werden, bestimmte 
(z. B. überregionale) Preisvergleiche zu erschwe-
ren oder zu unterbinden. Entsprechende Vor-
kehrungen sind auch auf andere Weise möglich. 
So war in Bildschirmtext aktuell Nr. 44/1982, 
Seite 2, zu lesen: „Zur Zeit wird geprüft, ob auf 
Anbieterwunsch die Abrufe aus fremden Lokal-
bereichen gezielt gesperrt werden. Dies kann 
z. B. für einen Kaufhauskonzern zutreffen, der 
verhindern will, daß ein Teilnehmer aus Mün-
chen die Preise von Hamburg vergleichen 
kann." 

— Zur rechtlichen Zulässigkeit von wertenden 
Marktübersichten und vergleichender Werbung 
gibt es gesetzliche Regelungen und eine reich- 
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haltige Rechtsprechung, auf die hier pauschal 
verwiesen sei. 
Eine Beurteilung vergleichender Marktüber-
sichten u. ä. nach den Bestimmungen des UWG 
setzt voraus, daß ein Handeln zu Zwecken des 
Wettbewerbs vorliegt. An diesem Erfordernis 
fehlt es, wenn Marktinformationen, Testergeb-
nisse oder auch wertende Marktübersichten von 
neutralen Institutionen — etwa Verbraucheror-
ganisationen oder der Stiftung Warentest — zur 
Verbraucheraufklärung ohne die Absicht ver-
breitet werden, fremden Wettbewerb zu fördern. 
Die Zulässigkeit der Verbreitung solcher Infor-
mationen richtet sich nach Normen außerhalb 
des Wettbewerbsrechts. Rechtsgrundlage für die 
Beurteilung ist § 823 Abs. 1 BGB unter dem Ge-
sichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb. Bei unwahren 
Tatsachenbehauptungen sind die §§ 824 und 826 
BGB heranzuziehen. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, daß rechtliche Bedenken gegen 
Marktübersichten dann nicht bestehen, wenn 
sie von einer neutralen Einrichtung stammen, 
von dem Bemühen um Richtigkeit getragen und 
sachkundig durchgeführt werden, nicht un-
wahre Tatsachenbehauptungen enthalten, auf-
grund zuverlässiger Untersuchungsmethoden 
ermittelt wurden und etwaige Kritik sachbezo-
gen ist. 

4.11 Urheberrecht 

Der folgende Text enthält: 

A. Urheberrechtliche Probleme der Informations- 
und Kommunikationstechniken 

B. Verwendung von audiovisuellen Programmen 
durch Bildungs-, Aus- und Fortbildungseinrich-
tungen 

A) Urheberrechtliche Probleme der Informations- 
und Kommunikationstechniken 

a) Kabelrundfunk 

1. Die Zustimmung des Urhebers 

Die urheberrechtliche Beurteilung der zeitgleichen, 
vollständigen und unverände rten Einspeisung einer 
kabellosen Sendung in ein Kabelnetz ist umstritten. 
Während der Bundesgerichtshof für die Einspei-
sung innerhalb des Sendegebiets eine Zustimmung 
des Urhebers nicht für erforderlich hält, wird häufig 
unter Berufung auf die Berner Übereinkunft die Auf-
fassung vertreten, daß die Weitersendung dem aus-
schließlichen Verwertungsrecht des Urhebers un-
tersteht. 

Werden urheberrechtlich geschützte Werke oder 
Leistungen in ein Kabelnetz eingespeist und wei-
tergeleitet, so stellt dies nach dem Urheberrechtsge-
setz — genauso wie beim herkömmlichen Rund

-

funk — eine Sendung dar, die grundsätzlich nur mit 
der Erlaubnis des Berechtigten, welche regelmäßig 
nur gegen Vergütung erteilt wird, zulässig ist. Das 
zu den ausschließlichen Nutzungsrechten des Urhe-
bers zählende Senderecht ist in § 20 UrhG als das 
Recht definiert, das Werk durch Funk, wie Ton- und 
Fernsehrundfunk, Drahtfunk oder ähnliche techni-
sche Einrichtungen, der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 

Daneben werden bei Sendungen oft noch eine 
Reihe anderer Verwertungsrechte (z. B. das Vor-
trags-, das Aufführungs- oder das Vorführungs-
recht) in Anspruch genommen. Schließlich stehen 
dem Urheber gewisse unverzichtbare Urheberper-
sönlichkeitsrechte (§§ 12 bis 14 UrhG) zu. 

Bei der urheberrechtlichen Beurteilung des Kabel-
rundfunks sind im wesentlichen drei Fallgruppen 
zu unterscheiden: 

1. Der Kabelunternehmer überträgt sein eigenes 
Programm. 

2. Der Kabelunternehmer zeichnet das Programm 
eines Rundfunksenders auf und leitet es zeitver-
setzt mit oder ohne eigene Programmteile wei-
ter. 

3. Der Kabelunternehmer leitet Programme ande-
rer Rundfunksender zeitgleich, vollständig und 
unverändert weiter 
a) innerhalb des (z. B. durch Satzung bestimm-

ten) Versorgungsbereichs des Rundfunksen-
ders, 

b) außerhalb des Versorgungsbereichs, aber in-
nerhalb des Direktempfangsbereichs (tat-
sächlicher Empfangsbereich) des Rundfunk-
senders, 

c) außerhalb des Direktempfangsbereichs. 

Es ist national und international herrschende Mei-
nung, daß in den Fällen 1, 2 und 3 c eine urheber-
rechtlich relevante Verwertung — eine Sendung — 
vorliegt, die dem ausschließlichen Recht des Urhe-
bers unterliegt. Der Urheber kann in diesen Fällen 
die Sendung seiner Werke verbieten oder, wenn er 
sie genehmigt, eine Vergütung hierfür verlangen. 
Umstritten ist dagegen die rechtliche Einordnung 
der Fälle 3 a und 3 b. 

Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem Urteil 
vom 7. November 1980 (BGHZ 79, 350) auf den 
Standpunkt gestellt, die zeitgleiche Weiterleitung 
von Rundfunksendungen durch Kabel in Abschat-
tungsgebiete bedürfe nicht der Zustimmung des Ur-
hebers, da insofern das Senderecht des Urhebers 
durch die ursprüngliche Sendung erschöpft sei. Der 
Entscheidung läßt sich nicht ohne weiteres entneh-
men, ob die Zustimmungsfreiheit für eine Weiterlei-
tung nur innerhalb des Versorgungsbereichs (Fall 
3 a) oder innerhalb des Direktempfangsbereichs 
(Fall 3 b) gelten soll. Der BGH spricht lediglich von 
einer Weiterleitung innerhalb des Sendegebietes. 
Der dem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt — es 
ging u. a. auch um die Weiterleitung ausländischer 
Rundfunksendungen — deutet jedoch darauf hin, 
daß der BGH damit den Direktempfangsbereich, 
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also den tatsächlichen Empfangsbereich, gemeint 
hat. Jedenfalls sehen sich die Kabelunternehmer 
durch das BGH-Urteil in ihrer Auffassung bestätigt, 
daß in den Fällen 3 a und 3 b eine Zustimmung des 
Urhebers durchweg nicht erforderlich sei. 

Nach der Gegenmeinung unterliegt jede Weiterlei-
tung von Rundfunksendungen — also auch die in-
nerhalb des Versorgungsbereichs (Fall 3 a) — dem 
urheberrechtlichen Verbotsrecht. Diese Auffassung 
stützt sich auf Artikel 11 bis der Revidierten Berner 
Übereinkunft (RBÜ) von 1886, der alle westeuropäi-
schen Staaten entweder in der Pariser (1971) oder 
in der Brüsseler Fassung (1948) angehören und die 
unmittelbar geltendes Recht in den Verbandsstaa-
ten ist. Diese Ansicht findet ihren Niederschlag in 
der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundes-
gerichts (Urteile vom 20. Januar 1981), des Obersten 
Gerichtshofes der Niederlande (Urteile vom 30. Ok-
tober 1981) und der Cour d'Appel Brüssel aus dem 
Jahre 1979. Diese Meinung, die sich strikt an den 
Wortlaut von Artikel 11 bis RBÜ hält, trägt jedoch 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht Rech-
nung und führt zu dem unbilligen Ergebnis, daß der 
Empfänger des Programms für die urheberrechtli-
chen Leistungen, die das Programm enthält, dop-
pelt zahlen muß: Einmal mit den Rundfunkgebüh-
ren und ein zweites Mal mit den Kabelfernsehge-
bühren. Diese Meinung begegnet daher auch zu-
nehmender Kritik. 
Eine Mittelmeinung, die u. a. von Dittrich (INTER-
GU-Jahrbuch 1979, S. 391 ff.) und Reimer (GRUR 
Int. 1979, S. 86 ff.) vertreten wird, hält die Weiterlei-
tung innerhalb des Versorgungsbereichs (Fall 3 a) 
für zustimmungs- und vergütungsfrei. 
Sie stellt darauf ab, ob mit der Weiterleitung durch 
Kabel ein neuer Empfängerkreis erreicht wird, der 
sich noch nicht über die Rundfunkgebühren an der 
Urhebervergütung für die weitergeleitete Sendung 
beteiligt hat. Diese Meinung hat — wie die vom 
BGH vertretene Auffassung — für sich, daß ein 
Rundfunkteilnehmer, der gleichzeitig Kabelabon-
nent ist, die urheberrechtliche Vergütung nicht dop-
pelt zu zahlen braucht. Das ist insbesondere für 
Rundfunkteilnehmer etwa in Abschattungsgebieten 
von Bedeutung, wo die Rundfunksendungen auf-
grund geographischer oder städtebaulicher Gege-
benheiten gar nicht oder nur gestört empfangen 
werden können oder wo der Empfang mit Hausan-
tennen aus Gründen des Naturschutzes oder der 
Städteplanung untersagt ist. Außerdem spricht für 
diese Ansicht, daß der Versorgungsbereich — je-
denfalls bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten, die u. a. durch Rundfunkgebühren finanziert 
werden — anders als der tatsächliche Empfangsbe-
reich klar bestimmt ist, so daß sich in der Praxis 
keine Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben dürf-
ten. Ebenso wie die vom BGH vertretene Auffas-
sung bringt allerdings auch diese Ansicht die 
Schwierigkeit mit sich, daß sie dem Wortlaut des 
Artikels 11 bis RBÜ zu widersprechen scheint. 

2. Die Einräumung der Nutzungsrechte 

Dort , wo die Weitersendung durch Kabel der Zu

-

stimmung des Urhebers bedarf, ist oft der Rechts

-

erwerb schwierig. Er wird erleichtert, wenn die 
Rechte bei den Sendeanstalten oder den Verwer-
tungsgesellschaften gebündelt sind. Eine gesetzli-
che Lizenz erscheint derzeit nicht erforderlich. 

Dort, wo die Zustimmung des Berechtigten für die 
Einspeisung einer Sendung in  ein Kabelnetz erfor-
derlich ist, ist oft der Rechteerwerb problematisch, 
weil die Urheber und Leistungsschutzberechtigten 
nur schwer zu ermitteln sind. Für einen gebündel-
ten Rechteerwerb bieten sich folgende Möglichkei-
ten an: 

— Eine erhebliche Erleichterung trifft ein, wenn 
die Ursprungssendeunternehmen sich von vorn-
herein von den Berechtigten auch das Weiter

-

sendungsrecht gegen angemessene Vergütung 
einräumen lassen. Der Kabelunternehmer 
braucht dann nur noch mit den Sendeunterneh-
men, deren Sendungen er weiterleiten will, zu 
verhandeln. Eine derartige Entwicklung bahnt 
sich derzeit in den Tarifverträgen an, die ein-
zelne Sendeanstalten auch für arbeitnehmer-
ähnliche Mitarbeiter abgeschlossen haben. 

— In weiten Bereichen (bei Komponisten, Text-
dichtern und Musikinterpreten) werden die 
Nutzungsrechte ohnehin durchweg von einigen 
wenigen Verwertungsgesellschaften wahrge-
nommen. Die Einräumung der Nutzungsrechte 
durch eine Verwertungsgesellschaft ist die klas-
sische Form des gebündelten Rechteerwerbs, die 
sich in vielen Bereichen sehr bewährt hat. In 
diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß 
die Verwertungsgesellschaften bei ihrer Tarifge-
staltung nach § 13 Abs. 3 des Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetzes auf religiöse, kulturelle 
und soziale Belange der Nutzer Rücksicht neh-
men sollen. 

— Die dritte Möglichkeit wäre eine gesetzliche Li-
zenz, die nur durch eine Gesetzesänderung ein-
geführt werden könnte. Dies hieße, daß die zeit-
gleiche, unveränderte Weiterleitung einer Sen-
dung durch Kabel gegen Vergütung zulässig 
wäre; das Zustimmungserfordernis würde ent-
fallen. In Österreich ist eine solche gesetzliche 
Lizenz im Jahre 1981 eingeführt worden. Da sich 
gegenwärtig eine Tendenz zu einer Bündelung 
der Nutzungsrechte, sei es bei den Sendeanstal-
ten oder sei es bei den Verwertungsgesellschaf-
ten, abzeichnet, erscheint auch ohne gesetzliche 
Lizenz ein erleichterter Rechteerwerb gewähr-
leistet. 

b) Satellitenrundfunk 

Im Bereich des Satellitenrundfunks ist umstritten, ob die 
Abstrahlung durch einen Fernmeldesatelliten bereits ei-
nen Eingriff in das Senderecht des Urhebers darstellt. 
Wird diese Abstrahlung nicht als urheberrechtlich rele-
vant angesehen, so können Lücken im Urheberrechts-
schutz entstehen. 
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Bei der urheberrechtlichen Beurteilung der Über-
tragung von Sendeprogrammen ist zu unterschei-
den zwischen direkt abstrahlenden Satelliten einer-
seits und Verteiler-Satelliten sowie Punkt-zu-
Punkt-Satelliten andererseits. 

1. Bei den direkt abstrahlenden Satelliten liegt 
eine Sendung im Sinne von § 20 UrhG vor, wenn 
die Signale von der Allgemeinheit unmittelbar 
mit normalen Empfangsgeräten aufgefangen 
werden können. Werden mit Hilfe eines solchen 
Satelliten urheberrechtlich geschützte Werke 
oder Leistungen übertragen, ist — wie bei ande-
ren Sendungen auch — die Zustimmung des Ur-
hebers oder des sonstigen Berechtigten erfor-
derlich. 

2. Bei den Punkt-zu-Punkt- und den Verteiler-Sa-
telliten werden die Sendungen über den Satelli-
ten an Erdstationen geleitet, die sie dann ihrer-
seits terrestrisch ausstrahlen. Diese terrestri-
sche Ausstrahlung erfordert in jedem Fall die 
Zustimmung des Urhebers. Es ist aber umstrit-
ten, ob auch die Abstrahlung von dem Ur-
sprungsunternehmen an diese Satelliten schon 
einen Eingriff in das Senderecht oder in ein an-
deres Verwertungsrecht des Urhebers darstellt, 
weil die Ausstrahlung nicht unmittelbar für den 
Empfang durch die Öffentlichkeit bestimmt ist. 
Folgt man der Auffassung, daß die Weiterleitung 
geschützter Werke mit Hilfe eines Punkt-zu-
Punkt- oder Verteiler-Satelliten keine urheber-
rechtlich relevante Nutzung ist, wäre die Durch-
setzung des Urheberrechts z. B. dann erschwert, 
wenn ein Satellit geschützte Werke an Erdstatio-
nen in Ländern ausstrahlt, in denen kein hinrei-
chender Urheberrechtsschutz besteht. 

c) Videotext 

Der Bereich des Videotextes bietet keine besonderen 
urheberrechtlichen Probleme, da jede Sendung der Zu-
stimmung des Urhebers bedarf. 

Werden Schriftwerke oder andere geschützte 
Werke oder Leistungen der Öffentlichkeit in der 
Weise zugänglich gemacht, daß sie — ohne die Mög-
lichkeit des Abrufs durch den Empfänger — auf den 
Bildschirmen von Empfangsgeräten gelesen oder 
angeschaut werden können, stellt auch dies eine 
Sendung im Sinne von § 20 UrhG dar, die der Zu-
stimmung des Urhebers oder sonstigen Berechtig-
ten bedarf. Besondere urheberrechtliche Probleme 
stellen sich bei dieser Kommunikationsform nicht. 

d) Bildschirmtext 

Im Bereich des Bildschirmtextes ist die Speicherung 
eines Textes grundsätzlich nur mit Zustimmung des Be-
rechtigten zulässig, dagegen braucht dieser in der Regel 
in die Wiedergabe auf Bildschirmgerät nicht einzuwilli-
gen. 

Werden abgerufene Texte ausgedruckt, so ist dies unter 
den Voraussetzungen der §§ 53, 54 Urheberrechtsge-
setz ohne Zustimmung des Berechtigten zulässig. 

Bei der urheberrechtlichen Beurteilung von Abruf-
diensten ist zu unterscheiden zwischen der Speiche-
rung, der Wiedergabe und einem möglichen Aus-
druck. 

1. Die Speicherung 

Bei der datenverarbeitungsmäßigen Speicherung 
eines urheberrechtlich geschützten Volltextes han-
delt es sich nach ganz herrschender Auffassung um 
eine Vervielfältigung im Sinne von § 16 UrhG; sie 
bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Urhe-
bers. Nur wenn die Einspeicherung dem eigenen — 
also  internen — Gebrauch des Abrufdienstes die-
nen soll, ist sie unter Umständen auch ohne Zustim-
mung des Urhebers zulässig (§ 54 Abs. 1 UrhG); 
diese Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis 
dürfte jedoch in der Praxis keine Rolle spielen, da 
es gerade Zweck der Speicherung ist, die Informa-
tion an Dritte zu vermitteln. Da bereits die Speiche-
rung im Rahmen eines Abrufdienstes nur mit Zu-
stimmung des Urhebers zulässig ist, hat dieser die 
Möglichkeit, im Rahmen der Vertragsgestaltung 
auch Einfluß auf die Modalitäten der Wiedergabe zu 
nehmen. 

2. Die Wiedergabe 

Bei der Informationsausgabe ist zu beachten, daß 
sie nur dann der Zustimmung des Urhebers bedarf, 
wenn die Wiedergabe öffentlich, also gegenüber ei-
ner Mehrzahl von Personen (§ 15 Abs. 3 UrhG), er-
folgt. Für die Öffentlichkeit der Wiedergabe auf 
Bildschirm ist es nach herrschender Auffassung 
nicht ausreichend, daß eine Mehrzahl von Personen 
das Werk räumlich und zeitlich getrennt auf mehre-
ren Bildschirmen wahrnehmen kann. Nur wenn die 
Wiedergabe auf dem jeweiligen Bildschirm öffent-
lich im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG ist, bedarf sie der 
Zustimmung des Urhebers. Die Frage, ob die Infor-
mationsausgabe der erneuten Zustimmung des Ur-
hebers bedarf, ist jedoch von geringer praktischer 
Bedeutung, da der Urheber schon in die Speiche-
rung des Textes einwilligen muß; nach der urhe-
berrechtlichen Zweckübertragungstheorie (§ 31 
Abs. 5 UrhG) wäre ohnehin davon auszugehen, daß 
die Einwilligung in die Speicherung auch die Zu-
stimmung zu der für diesen Abrufdienst üblichen 
Wiedergabe umfaßt. 

3. Der Ausdruck 

Werden die abgerufenen Texte beim Empfänger 
ausgedruckt, handelt es sich hierbei um eine Ver-
vielfältigung (§ 16 UrhG), die unter den Vorausset-
zungen der §§ 53, 54 UrhG (persönlicher oder sonsti-
ger Gebrauch) auch ohne Zustimmung des Berech-
tigten zulässig ist. 
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Zusammenfassung 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, 
daß das Urheberrechtsgesetz die neuen IuK-Techni-
ken erfaßt. Derjenige, der sich bei ihrer Anwendung 
urheberrechtlich geschützter Werke und Leistun-
gen bedienen möchte, muß die Rechte der Urheber 
und Leistungsschutzberechtigten in aller Regel ge-
nauso beachten wie derjenige, der eine Zeitung her-
ausgibt oder eine Rundfunkanstalt betreibt. Auch 
die Ausnahmen vom urheberrechtlichen Aus-
schließlichkeitsrecht, die schon heute für Presse 
und Rundfunk gelten (§§ 48 bis 51, 55, 57 bis 
59 UrhG), sind auf die neuen Kommunikationstech-
niken anwendbar. 

B) Verwendung von audiovisuellen Programmen 
durch Bildungs-, Aus- und Fortbildungsein-
richtungen 

Nach geltendem Recht bedarf grundsätzlich sowohl die 
Aufzeichnung von audiovisuellen Programmen für Aus- 
und Fortbildungszwecke als auch die öffentliche Wieder-
gabe der Zustimmung des Berechtigten. Eine Aus-
nahme besteht neben den Mitschnitten zum persönli-
chen und sonstigen eigenen Gebrauch vor allem bei der 
Aufzeichnung von Schulfunksendungen durch Schulen; 
andere Bildungseinrichtungen werden urheberrechtlich 
nicht begünstigt. Auch hier ist der Rechtserwerb wegen 
der Vielzahl der Berechtigten schwierig; er wird erleich-
tert, wenn die Verwertungsrechte bei den Sendeanstal-
ten oder Verwertungsgesellschaften gebündelt sind. 

Geltende Regelung 

Audiovisuelle Bildungsprogramme sind in aller Re-
gel urheberrechtlich geschützt. Am Drehbuch oder 
Manuskript haben die Autoren, am Filmwerk ha-
ben Regisseure und unter Umständen andere Betei-
ligte Urheberrechte. Daneben stehen ausübenden 
Künstlern, Tonträger- und Filmherstellern sowie 
Sendeunternehmen verwandte Schutzrechte (Lei-
stungsschutzrechte) zu. 

1. Mit der Nutzung von audiovisuellen Bildungs-
programmen können die Urheberrechte und die 
verwandten Schutzrechte in mehrfacher Hin-
sicht betroffen sein: 
— Die Aufzeichnung einer Rundfunksendung 

oder eines bespielten Bild- oder Tonträgers 
(Videogramm) stellt eine Vervielfältigung im 
Sinne von § 16 UrhG dar, die grundsätzlich 
der Zustimmung des oder der Berechtigten 
bedarf. 

— Die Wiedergabe eines Bildungsprogramms — 
auch die Wiedergabe einer Funksendung — 
bedarf grundsätzlich der Zustimmung des 
oder der Berechtigten, wenn sie öffentlich er-
folgt (§ 15 Abs. 2 UrhG). Dies ist der Fall, 
wenn die Wiedergabe für eine Mehrzahl von 
Personen gedacht ist, deren Zahl nicht be

-

stimmt abgegrenzt ist und die nicht durch 
gegenseitige Beziehungen oder durch Bezie-
hungen zum Veranstalter persönlich unter-
einander verbunden sind (§ 15 Abs. 3 UrhG). 
Nichtöffentlich ist danach etwa die Klassen-
gemeinschaft einer Schule. Demgegenüber 
wird man bei Weiterbildungseinrichtungen 
(z. B. Volkshochschulen) das Vorliegen der 
„Öffentlichkeit" nur verneinen können, wenn 
ein Kurs mit einer festbestimmten Teilneh-
merzahl sich über längere Zeit erstreckt, so 
daß von einer persönlichen Beziehung zwi-
schen den Kursteilnehmern oder zum Kurs-
leiter ausgegangen werden kann. 

2. Von dem grundsätzlichen Zustimmungserfor-
dernis für die Vervielfältigung (Aufzeichnung) 
und für die öffentliche Wiedergabe macht das 
Urheberrechtsgesetz jedoch mehrere Ausnah-
men: 
— Ausnahmen vom ausschließlichen Vervielfäl-

tigungsrecht: 
— Nach § 47 UrhG dürfen Schulen, Einrich-

tungen der Lehrerbildung und -fortbil-
dung sowie Erziehungsheime der Jugend-
fürsorge Schulfunksendungen mitschnei-
den und für den Unterricht verwenden. 
Am Ende des laufenden Schuljahres muß 
die Aufzeichnung gelöscht werden, wenn 
nicht den Berechtigten eine angemessene 
Vergütung gezahlt wird. 
Diese Ausnahmebestimmung ist demnach 
in doppelter Weise beschränkt: Zum einen 
sind nur die genannten Institutionen pri-
vilegiert, nicht dagegen Weiterbildungs-
einrichtungen, Hochschulen u. ä. Zum an-
deren dürfen nur ausdrücklich als Schul-
funksendungen ausgewiesene Hörfunk- 
oder Fernsehprogramme mitgeschnitten 
werden. 

— Nach § 53 UrhG ist die Aufzeichnung zum 
persönlichen, d. h. privaten Gebrauch ge-
stattet. Aufzeichnungen zu beruflichen 
Zwecken, etwa durch einen Lehrer oder 
Kursleiter zum Zwecke der Verwendung 
im Unterricht, fallen nicht unter § 53 
UrhG. 
§ 53 UrhG hat für die Bildungseinrichtun-
gen allerdings insoweit Bedeutung, als 
diese die audiovisuellen Produktionen im 
Auftrag einzelner Kursteilnehmer ver-
vielfältigen, und die Kursteilnehmer die 
entsprechenden Aufzeichnungen zum 
persönlichen Gebrauch außerhalb der 
Kursstunden benutzen. 

— Nach § 54 UrhG dürfen unter bestimmten 
Voraussetzungen Aufzeichnungen zum 
sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt 
werden. Darunter kann auch der Ge-
brauch durch eine Bildungseinrichtung 
(Verwendung im Unterricht) fallen. In Be-
tracht kommt zum einen der eigene wis-
senschaftliche Gebrauch (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 
UrhG), der aber in der Regel beim Schul-
oder Weiterbildungsunterricht nicht vor- 
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liegen dürfte. Zum anderen dürfen Auf-
zeichnungen zur eigenen Unterrichtung 
über Tagesfragen hergestellt werden; in 
Frage kommen dabei Nachrichten- oder 
Magazinsendungen mit aktuellem Bezug. 

— Soweit nach §§ 53, 54 UrhG eine Aufzeich-
nung zulässig ist, dürfen nur einzelne Ver-
vielfältigungsstücke (nach der Rechtspre-
chung nicht mehr als 7) hergestellt wer-
den. Außerdem dürfen die Aufzeichnun-
gen nicht öffentlich wiedergegeben wer-
den (§ 53 Abs. 3, § 54 Abs. 3 UrhG). 

— Nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG ist die Verviel-
fältigung von Reden, die bei öffentlichen 
Verhandlungen vor staatlichen, kommu-
nalen oder kirchlichen Organen gehalten 
worden sind, zulässig. Nach § 49 Abs. 2 
UrhG ist die Vervielfältigung ,von ver-
mischten Nachrichten tatsächlichen In-
halts und von Tagesneuigkeiten, die 
durch Presse oder Funk veröffentlicht 
worden sind', erlaubt. 

— Ausnahmen vom ausschließlichen Recht der 
öffentlichen Wiedergabe: 
Eine öffentliche Wiedergabe audiovisueller 
Bildungsprogramme bedarf fast durchweg 
der Zustimmung der Berechtigten. Zwar ist 
in § 52 UrhG eine Ausnahme für Veranstal-
tungen vorgesehen, die keinem Erwerbs-
zweck dienen und zu denen die Teilnehmer 
ohne Entgelt zugelassen werden. Diese Aus-
nahmebestimmung gilt jedoch nicht für die 
öffentliche Vorführung von Filmwerken (§ 52 
Abs. 2 UrhG); bei audiovisuellen Bildungs-
programmen wird es sich in aller Regel um 
Filmwerke handeln. 

3. In den Fällen, die nicht durch die angeführten 
Ausnahmen gedeckt sind, muß für die Aufzeich-
nung und öffentliche Wiedergabe eines Bil-
dungsprogramms die Zustimmung der Urheber 
und der sonstigen Berechtigten eingeholt wer-
den. Bei Videogrammen wird dies in der Regel 
ohne weiteres möglich sein, weil der Videopro-
grammhersteller meist über sämtliche Verwer-
tungsrechte verfügen dürfte. Dagegen sind die 
Rundfunkanstalten häufig nur im Besitz der 
Senderechte, während die Rechte der außer

-

rundfunkmäßigen Verwertung — wie Mitschnitt 
und öffentliche Wiedergabe — noch bei den ein-
zelnen Berechtigten liegen; häufig sind diese für 
den Verwerter nur schwer zu ermitteln. 

Lösungsmöglichkeiten A118) 

1. Die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes ste-
hen grundsätzlich einer Verwertung von audio-
visuellen Bildungsprogrammen nicht entgegen, 
sie erfordern aber, daß die entsprechenden 
Rechte abgelöst werden. Die urheberrechtlichen 
Ausschließlichkeitsrechte erfüllen für die 
Durchsetzung der berechtigten Ansprüche der 
Urheber und sonstigen Berechtigten eine we-
sentliche Funktion und dienen der Erfüllung der 
verfassungsrechtlichen Garantie, den Urheber 

an der Nutzung seiner Werke angemessen wirt-
schaftlich zu beteiligen. Andererseits sind aber 
auch Belange der Allgemeinheit zu berücksichti-
gen, die im Rahmen der Inhaltsbindung des ur-
heberrechtlich geschützten Eigentumsrechts 
(Artikel 14 Abs. 2 Satz 2 GG) bedeutsam sind. Zu 
berücksichtigen ist insbesondere der verfas-
sungsrechtliche Förderungsauftrag für Bildung, 
Ausbildung und Wissenschaft (vgl. BADURA, 
Der Eigentumsschutz des Urhebers und die Ver-
vielfältigungen urheberrechtlich geschützter 
Werke für die Zwecke der Ausbildung und der 
Wissenschaft, 1982, S. 29 ff.). 

2. Der Bundesgesetzgeber beabsichtigt, gegenwär-
tig eine Änderung der geschilderten gesetzli-
chen Regelung nicht. Im Rahmen der geplanten 
Urheberrechtsnovelle soll lediglich zur Vermei-
dung von praktischen Schwierigkeiten die in 
§ 47 Abs. 2 Satz 2 UrhG vorgesehene Löschungs-
frist verlängert werden. 

3. In der Literatur wird diskutiert, ob eine Begün-
stigung von Bildungseinrichtungen durch Ein-
führung einer Zwangslizenz oder durch eine Er-
weiterung des § 47 UrhG erfolgen soll (zur Dis-
kussion vgl. HEYSE/PAUKENS, Medienbedarf 
und Urheberrecht, 1981 vgl. zu vergleichbaren 
Fragen auch BADURA, a. a. O.). 

4. Ein Regelungsbedarf besteht einerseits inso-
weit, als die Ablösung des Urheberrechts auf 
praktische Schwierigkeiten stößt. Diese Proble-
matik ist nicht auf die Nutzung audiovisueller 
Programme durch Bildungseinrichtungen be-
schränkt. Insoweit könnte eine Erleichterung 
eintreten, wenn die Sendeunternehmen sich von 
vornherein von den urheberrechtlich Berechtig-
ten auch die Nutzungsrechte für eine außerrund-
funkmäßige Verwertung einräumen ließen. Der-
jenige, der eine Rundfunksendung aufzeichnen 
und wiedergeben möchte, brauchte dann nur mit 
den betroffenen Sendeunternehmen zu verhan-
deln und entsprechende Verträge abzuschließen. 
Eine derartige Entwicklung bahnt sich verein-
zelt in Tarifverträgen an, die einzelne Sendean-
stalten auch für arbeitnehmerähnliche Mitarbei-
ter abgeschlossen haben. In einem vom WDR 
und der zuständigen Gewerkschaft im Septem-
ber 1981 abgeschlossenen Tarifvertrag erfolgte 
beispielsweise eine solche Regelung. Dabei ist 
insbesondere die Nutzung für Bildungszwecke 
und Zwecke der Kulturarbeit erwähnt worden. 
Entsprechende Erleichterungen der praktischen 
Ablösung von Urheberrechten sind zu begrü-
ßen. 

5. Ein weiterer Regelungsbedarf besteht aber auch 
in der Hinsicht, daß den Einrichtungen der Bil-
dung, Aus- und Weiterbildung bei der Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke begrenzte 
Sonderrechte eingeräumt werden sollten. A119) 
Artikel 10 Abs. 2 RBÜ (Pariser Fassung) trägt 
dem Gedanken einer weitergehenden Ein-
schränkung des Urheberrechts für Bildungs-
zwecke Rechnung. Nach dieser Bestimmung 
bleibt der Gesetzgebung der Verbandsländer 
vorbehalten, die Benutzung von Werken der Li- 
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teratur oder Kunst in dem durch den Zweck 
gerechtfertigten Umfang zur Veranschaulichung 
des Unterrichts durch Veröffentlichungen, 
Rundfunksendungen oder Aufnahmen auf Bild-
oder Tonträger zu gestatten. Dänemark hat von 
dieser Möglichkeit im Jahre 1977 in der Hinsicht 
Gebrauch gemacht, daß Bildungseinrichtungen 
nicht nur Schulfunksendungen, sondern auch 
andere Rundfunksendungen für Bildungs-
zwecke aufnehmen dürfen. Für die Aufnahme 
anderer als Schulfunksendungen gebührt den 
Urhebern und Leistungsschutzberechtigten eine 
Vergütung. 

Eine entsprechende Regelung wäre mit Rück-
sicht auf Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 GG auch mit 
deutschem Verfassungsrecht vereinbar. Be-
schränkte Lösungsansätze enthält schon das 
geltende Recht, soweit urheberrechtliche Ver-
wertungsgesellschaften eingeschaltet sind. Nach 
§ 11 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes 
unterliegen die Verwertungsgesellschaften ei-
nem Abschlußzwang. Bei der Tarifgestaltung 
und bei der Einbeziehung der tariflichen Vergü-
tungen sollen sie auf religiöse, kulturelle und 
soziale Belange der zur Zahlung der Vergütung 
Verpflichteten einschließlich der Belange der 
Jugendpflege angemessen Rücksicht nehmen 
(§ 13 Abs. 3 Urheberrechtswahrnehmungsge-
setz). Falls zwischen den Trägern der Bildungs-
einrichtungen und den Verwertungsgesellschaf-
ten keine Einigung über einen Gesamtvertrag 
zustande kommt, kann jeder Beteiligte die beim 
Deutschen Patentamt gebildete Schiedsstelle 
zur Entscheidung anrufen (§ 14 Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetz). 

Die Rechtsprechung neigt allerdings dazu, die 
Sollbestimmung des § 13 Abs. 3 Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetz als Ermessensvorschrift 
zu deuten. Dies widerspricht dem in anderen 
Teilen der Rechtsordnung anerkannten Ver-
ständnis von Sollvorschriften als Vorschriften, 
die im Regelfall zwingend sind. Die Enquete

-Kommission empfiehlt darüber hinaus, den Vor-
schlag von BADURA (a. a. O., S. 39) in entspre-
chender Weise aufzugreifen und den Verwer-
tungsgesellschaften den Nachweis aufzugeben, 
ob und in welcher Weise sie bei der Tarifgestal-
tung den Erfordernissen der Bildung, Aus- und 
Weiterbildung Rechnung getragen haben, soweit 
sie Vergütungsansprüche gegen die entspre-
chenden Bildungseinrichtungen geltend ma-
chen. 

6. Die Problematik ist jedoch nicht schon allein 
dadurch hinreichend bewältigt. Dem verfas-
sungsrechtlichen Förderungsauftrag für Bil-
dung, Ausbildung und Wissenschaft entspräche 
es, eine begrenzte Privilegierung von Bildungs-
einrichtungen über den in § 47 UrhG vorgesehe-
nen Bereich (Schulfunksendungen) hinaus vor-
zusehen. In Betracht kommt in engen Grenzen 
ein entgeltfreier Einsatz von audio-visuellen Bil-
dungsprogrammen durch bestimmte Bildungs-
einrichtungen. Eine solche Privilegierung be-
dürfte einer gesetzlichen Neuregelung, die 
rechtstechnisch in einer Erweiterung des bishe-
rigen § 47 UrhG oder durch die Schaffung einer 
neuen Bestimmung geschehen könnte. Inhalt-
lich wäre bei einer solchen Neuregelung den 
vom Bundesverfassungsgericht (E 31, 270) ent-
wickelten Grundsätzen Rechnung zu tragen. Da-
nach dürfte es ausgeschlossen sein, die entgelt-
freie Verwendung jeglicher Programme vorzuse-
hen. Vielmehr wäre die Regelung auf soge-
nannte bildungsintentionale Sendungen zu be-
grenzen, bei denen der Urheber mit einer be-
grenzten weiteren Verwendung durch Bildungs-
einrichtungen rechnen muß. Einzelheiten einer 
solchen Regelung bedürfen noch der weiteren 
Konkretisierung. Regelungsbedürftig wären da-
bei insbesondere die folgenden Fragen: 
— Bestimmung der erfaßten „bildungsintentio-

nalen" Sendungen 
— Bezeichnung der begünstigten Institutionen 

(Begrenzung auf nicht-gewerbliche Bildungs-
einrichtungen) 

— Befristungen des Privilegs (Löschungsfri-
sten) 

— Umfang der Freistellung 
— Pflicht zur besonderen Kennzeichnung der 

erfaßten Sendungen 

Durch entsprechende Regelungen würde aller-
dings noch nicht der häufig von Bildungseinrich-
tungen geäußerte Wunsch befriedigt werden, 
Sendungen sämtlicher Art für Bildungszwecke 
entgeltfrei nutzen zu können. Die Erfüllung die-
ses Wunsches stößt auf verfassungsrechtliche 
Bedenken. Es wäre jedoch möglich, daß von 
vornherein Verträge mit den Urhebern geschlos-
sen würden, die eine (begrenzte) Weiterverwen-
dung durch Bildungseinrichtungen umfassen 
und die dadurch vom Urheber gegebene Einwil-
ligung der Öffentlichkeit bzw. den Bildungsein-
richtungen jeweils im Zusammenhang mit der 
Sendung mitzuteilen. 
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Anmerkungsteil 

Vorbemerkung 

Angesichts des Zeitdrucks, unter dem die Kommis-
sion in der letzten Phase ihrer Tätigkeit aus den 
eingangs genannten Gründen stand, blieben im 
Hinblick auf die in der Arbeitsdokumentation er-
faßten Texte Fragen offen, die in den Kommissions-
sitzungen nicht mehr ausdiskutiert wurden. Ziel 
des Anmerkungsteils war es, vor diesem Hinter-
grund den Kommissionsmitgliedern — wenigstens 
im schriftlichen Verfahren — die Möglichkeit einer 
Stellungnahme zu den noch für diskussionsbedürf-
tig gehaltenen Textstellen zu geben. Die im Anmer-
kungsteil befindlichen Voten sind insoweit persönli-
che, von einzelnen oder mehreren Kommissions-
mitgliedern getragene Meinungsäußerungen, die 
nicht die Meinung der Gesamtkommission wieder-
geben. 

Al 
(Seite 9) 

Abg. Dr. Hirsch plädiert für die Strei-
chung dieses Absatzes, da er nur Leer-
formeln enthalte. 

A2 
(Seite 35) 

Abg. Dr. Nöbel weist darauf hin, daß die 
hier behauptete Erwartung zukünftig 
weltweit überdurchschnittlicher Wachs-
tumsraten der Hersteller IuK-techni-
scher Produkte nicht belegt worden ist. 

A3 
(Seite 37) 

CDU/CSU: Zur Einführung der Glasfa-
ser im Ortsnetz vgl. die Ausführungen 
des Abschnitts 4.2, Feststellung und Er-
läuterung 6, insbesondere A54. 

A4 
(Seite 46) 

Abg. Börnsen, Abg. Paterna und der 
Sachverständige Prof. Dr. Hoffmann

-
Riem schlagen die folgende Formulie-
rung vor: 

Als Folge des ökonomischen Wettbe-
werbs können Presseerzeugnisse vom 
Markt verdrängt und in der Folge kann 
die erwünschte Vielfalt der Presse ge-
fährdet werden. 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker: 
Diese Darstellung über den Zusammen-
hang zwischen elektronischen Medien 
und Presseerzeugnissen geht von be-
stimmten medienpolitischen Entschei-
dungen aus, die nicht notwendigerweise 
auch so getroffen werden. 

Abg. Dr. Nöbel: 
Die Ansicht, daß die Vielfalt der Presse 
nicht durch wachsende publizistische 
Konkurrenz gefährdet werden kann, 

läßt sich in dieser apodiktischen Form 
nicht vertreten. Abs. 2, Satz 2, ist daher 
wie folgt zu ergänzen: Dieser Ansicht 
stehen allerdings Erfahrungen in den 
USA entgegen, die von Elisabeth Noelle

-

Neumann auf einem Symposium in 
Genf am 22. Oktober 1981 referiert wur-
den. Danach wird in den USA ein drasti-
scher Rückgang der täglichen Zeitungs-
lektüre insbesondere bei jüngeren Leu-
ten (Altersgruppe der 20- bis 29jährigen 
und der 30- bis 39jährigen) beobachtet. 
Parallel zu solchen Befunden der Sozial-
forschung ist in den USA ein ständiger 
Rückgang der Zeitungsauflage pro Kopf 
der Bevölkerung feststellbar. Hierbei 
handelt es sich um keine spezifische 
US-Entwicklung. Wie eine 1981 veröf-
fentlichte Analyse zeigt (vgl. Leo Bogart, 
Press und Public, Hillsdale, New York, 
1981), gehen in vielen Ländern der Welt 
— neben den USA auch in Kanada, Eng-
land, Belgien, Dänemark, Frankreich — 
die  Zeitungsauflagen pro Kopf der Be-
völkerung zurück. 

Dietrich Ratzke: 

Abschnitt 2.2.3, 2. Abs., 3. Satz: Den Halb-
satz: „jedoch nach Ansicht der Verlage 
nicht durch die publizistische Konkur-
renz" streichen. 

A5 
(Seite 48) 

Dietrich Ratzke: 

Seite 48, letzter Absatz, letzter Satz 
streichen, da rein spekulativ. 

A6 
(Seite 51) 

Abg. Börnsen und Abg. Paterna: 

Der 2. Satz des 8. Absatzes in Spalte 2 
ist viel zu beschönigend für die Proble-
me, die sich für das Personal im Ban-
kenbereich, insbesondere im Schalter-
bereich ergeben werden. Wir schlagen 
alternativ folgende Formulierung vor: 

Die Kreditinstitute, die sich zu Kosten-
einsparungen gezwungen sehen, wer-
den IuK-Techniken auch nutzen, um ih-
ren Personalbestand im Schalterbetrieb 
zu verkleinern. 

Dieser Feststellung schließt sich Abg. 
Dr. Hirsch an. 

Al 
(Seite 52) 

CDU/CSU spricht sich für folgenden Zu-
satz hinter dem Wort Hardware-Her-
steller aus: 

(häufig fachfremde Anbieter). 
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A8 
(Seite 55) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker plädieren für folgenden Zusatz: 

Wird der Gesamtumsatz der Werbege-
sellschaften den Werbeerträgen der 
ARD hinzugerechnet, so betragen diese 
24,8 v. H. der Gesamterträge. 

A9 
(Seite 56) 

Abg. Linsmeier spricht sich für folgen-
den Text aus: 

Die Rundfunkgebühren sind von 
8,50 DM (2,50 DM Hörfunk und 6,00 DM 
Fernsehen) in 1970 auf 13,00 DM 
(3,80 DM Hörfunk und 9,20 DM Fernse-
hen) seit 1979 angehoben worden und 
werden ab 1983 auf 16,25 DM festgesetzt 
(Veränderung 1970/79 — 53 v. H.). Im 
gleichen Zeitraum stiegen die Rund-
funkgebührenerträge infolge der Zu-
nahme der angemeldeten und gebüh-
renpflichtigen Hörfunk- und Fernsehge-
räte um insgesamt 83 v. H. auf 3,16 Mrd. 
DM in 1980. Davon entfielen 2,5 Mrd. (rd. 
80 v. H.) auf die ARD und 0,65 Mrd. (rd. 
20 v. H.) auf das ZDF. 

Sachverständiger Friedrich Wilhelm v. 
Sell: 

Im gleichen Zeitraum war jedoch eine 
unerwartet deutliche Zunahme bei den 
Gebührenbefreiungen zu verzeichnen. 
So waren Ende 1980 von den angemel-
deten Fernsehgeräten rd. 7 v. H. gebüh-
renbefreit. Ein ähnlicher Prozentsatz er-
gibt sich bei den Hörfunkgeräten. Die 
Gebührenbefreiung basiert auf den Be-
freiungsverordnungen der einzelnen 
Bundesländer. Befreiungsanträge wer-
den in der Regel von den örtlichen Trä-
gern der Sozialhilfe entschieden. Bei 
grundsätzlich gleichen Befreiungskrite-
rien weichen die Befreiungsquoten teil-
weise erheblich voneinander ab; bei-
spielsweise beträgt sie im Saarland 
2,8 v. H. und in Nordrhein-Westfalen 10,3 
v. H. (Stand August 1981). Aufgrund der 
Gebührenbefreiung ergeben sich z. B. 
für den WDR Gebührenausfälle von rd. 
85 Mio. DM jährlich, für das ZDF von rd. 
49 Mio. DM jährlich. 

A 10 
(Seite 57) 

Abg. Linsmeier spricht sich für folgen-
den Text aus: 

Die ordnungspolitisch nur begrenzt 
(z. B. durch die Gestaltung des Copy-
right- und Autorenrechts, des Urheber-
rechts etc.) beeinflußbaren rasanten 
Sättigungs-Entwicklungen im Bereich 
der AV-Medien (Videorekorder und 
-programme, Bildplattenspieler und 
-programme) lassen für die Rundfunk-
anstalten über Veränderungen des 
Fernsehnutzungsverhaltens eine ernst

-

zunehmende Konkurrenz entstehen, die 
sie zu erheblichen Anpassungsleistun-
gen (Veränderungen der Programm-
strukturen, Erschließung neuer Märkte 
in Form einer AV-Auswertung der Pro-
gramm- und Archivbestände, Verbund-
produktionen, etc. herausfordert. (Wei-
tere Erläuterungen zu den wirtschaftli-
chen Aspekten der AV-Medien vgl. Ka-
pitel 3.2.5 e). 

A 11 
(Seite 57) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel und Prof. Dr. Ricker sprechen 
sich für die Aufnahme des folgenden 
Textes (Quelle: Arbeitsgemeinschaft 
„Werbefernsehen" der Deutschen Wer-
bewirtschaft) aus: 

I. Nachfrageüberhang nach 
Werbefernsehzeit 

Dafür, daß es einen Nachfrageüberhang 
nach Werbefernsehzeit gibt, läßt sich 
anführen: 

1. Angaben der betroffenen 
Sendeanstalten 

In der Sitzung des ZAW-Fachausschus-
ses für Rundfunkwerbung in München 
am 27. November 1981 machten die Ver-
treter der Werbegesellschaften der ARD 
bzw. die Abt. Werbefernsehen des ZDF 
folgende Angaben über die Buchungssi-
tuation 1982 im Werbefernsehen: 

Bayerische Rundfunkwerbung: 
überbucht 

Werbung im Rundfunk: 
überbucht 

Norddeutsches Werbefernsehen: 
30 v. H. überbucht 

Rundfunkwerbung Stuttgart: 
überbucht 

Werbung im Südwestfunk: 
42 v. H. überbucht 

Westdeutsches Werbefernsehen: 
überbucht 

Zweites Deutsches Fernsehen: 
50 v. H. überbucht 

2. Angaben aus der Werbewirtschaft 

Zahlreiche Werbungstreibende melden 
gar nicht mehr ihren echten Bedarf an 
bzw. kehren dem Werbefernsehen den 
Rücken, weil sie wissen, daß ihre Bu-
chungswünsche ohnehin nicht in ge-
wünschtem Umfang erfüllt werden kön-
nen. Die Überbuchung ist daher nur in 
beschränktem Umfang geeignet, als 
Maß für den tatsächlichen Bedarf an 
Fernsehwerbezeit zu dienen. Der echte 
Bedarf liegt noch wesentlich höher. 
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3. Arbeitskreis Werbefernsehen der 
deutschen Wi rtschaft 

Bereits im Jahre 1971 betrachtete die 
werbungstreibende Wirtschaft der Bun-
desrepublik Deutschland das Problem 
der begrenzten Werbemöglichkeiten im 
Fernsehen und Hörfunk als so gravie-
rend, daß sie beschloß, einen eigenen 
Arbeitskreis zu schaffen, der sich vor-
nehmlich für ausreichende Zeiten im 
Werbefernsehen und angemessene Be-
dingungen für die Einschaltung von 
Werbefernsehspots einsetzen sollte. So 
entstand der Arbeitskreis Werbefernse-
hen der deutschen Wirtschaft (AKW). Er 
wird von einer Anzahl führender wer-
bungstreibender Unternehmen, dem 
Markenverband, dem Bundesverband 
der Deutschen Industrie, der Hauptge-
meinschaft des Deutschen Einzelhan-
dels sowie der Centrale Marketingge-
sellschaft der Deutschen Agrarwirt-
schaft getragen. 

4. Wirtschaftswachstum und 
Werbefernsehzeit 

Das Bruttosozialprodukt in der Bundes-
republik Deutschland hat sich seit dem 
Jahre 1961, d. h. seit dem Staatsvertrag 
zur Schaffung des ZDF und der Fest-
schreibung der Werbefernsehzeit auf 
20 Minuten täglich vervierfacht. Es be-
darf keiner näheren Begründung, daß 
die Vervierfachung des Bruttosozialpro-
duktes eine ganz erhebliche Erweite-
rung des zu bewerbenden Waren- und 
Dienstleistungsangebotes mit sich 
brachte. Es ist naheliegend, daß diese 
Entwicklung auch vom Werbefernsehen 
hätte nachvollzogen werden müssen. 
Dies ist indessen nicht geschehen; die 
Werbefernsehzeiten blieben bei 20 Mi-
nuten täglich festgeschrieben. 

II. Verändertes Preis-/Leistungsverhältnis 
beim Werbefernsehen als Auswirkung 
der Begrenzung der Werbefernsehzeit 

Die Festschreibung der Werbefernseh-
zeit durch den ZDF-Staatsvertrag auf 20 
Minuten werktäglich vor 20 Uhr und ein 
ständiger Nachfrageüberhang führten 
in Verbindung mit Kostensteigerungen 
bei den Fernsehanstalten zu kräftigen 
Preiserhöhungen für Werbefernsehzeit 
um 136 v. H. seit 1970. Im gleichen Zeit-
raum ging die Sehbeteiligung um 
25 v. H. zurück. Die Gründe dafür wa-
ren: 
1. Die Programmstrukturveränderung 

im ZDF von 1973, die 
a) den Beginn des ZDF-Abendpro-

gramms auf 19.30 vorverlegte und 
damit den letzten Werbeblöcken 
der ARD (nach 19.30) Zuschauer 
entzog, und 

b) alle Werbeblöcke des ZDF durch-
schnittlich um etwa eine halbe 
Stunde vorverlegte, in Zeiten also, 
zu denen weniger Zuschauer er-
reichbar sind. 

2. Die Entwicklung der 3. Fernsehpro-
gramme, die keine Werbung aus-
strahlen. 

3. Mangelnder Erfolg der Bemühungen 
von ARD und ZDF, das Vorabend-
programm so zu gestalten, daß es für 
die hauptsächliche Zielgruppe der 
Werbung — Erwachsene — ausrei-
chend attraktiv ist. 

Die Kombination von starken Preiser-
höhungen und deutlich sinkenden Zu-
schauerzahlen führte zu einem 
213 %igen Anstieg des Preises für 1 000 
Zuschauer, der letztendlich den echten 
Kostenanstieg für den Werbungstrei-
benden ausdrückt (s. nachfolgende Ta-
belle). 
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1970 1982 Prozentuale 
Veränderung 

Einschaltpreise (TDM/Minute brutto) 
ARD 	  59,6 127,9 +115 v.H. 
ZDF 	  30,4 84,5 +178 v.H. 

Summe 	  90,0 212,4 +136 v. H. 

Zuschauer (Erwachsene in Mio. pro 1/2 Std.) 
ARD 	  9,4 6,9 — 27 v.H. 
ZDF 	  8,5 6,6 — 22 v.H. 

Summe 	  17,9 13,5 — 25 v. H. 

Preis pro 1000 Zuschauer (DM) 
ARD 	  6,34 18,54 +192 v. H. 
ZDF 	  3,58 12,80 +258 v. H. 

Durchschnitt 	  5,03 15,73 +213 v. H. 

Vergleich: Lebenshaltungskosten 	 + 74 v.  H. +  

Que  11 e n : Leseranalyse 1970 
Mediaanalyse 1982 
Tarifunterlagen 

+ 1981 gegen 1970 

III. Eine Ausdehnung der Werbefernseh-
zeit bedroht die Existenz der Presse 
nicht 

Dafür, daß die Ausdehnung der Werbe-
fernsehzeit keine Existenzbedrohung 
für die Presse mit sich bringt, lassen 
sich u. a. folgende Belege anführen: 

1. „Michel-Kommission" 

Die Kommission stellt in ihrem Unter-
suchungsergebnis zu Recht fest: „Die 
Unterschiede zwischen Fernsehen und 
regionaler Presse in der Art der Wer-
bung, in den erzielbaren Wirkungen und 
den erreichten potentiellen Abnehmern 
sind auch in der Werbung von Marken-
artikeln so ausgeprägt, daß die Substitu-
tion der einen Werbung durch die an-
dere wenig wahrscheinlich ist."  

Die Aussagen der „Michel-Kommission" 
wurden später anläßlich der Erweite-
rung des Werbefernsehens im WDR be-
stätigt: 

Am 2. Januar 1969 erweiterte das Wer-
befernsehen des WDR seine Sendezeit 
in Angleichung an die anderen Sende-
anstalten um 50 v. H. (von 13 1/2 auf 
20 Minuten pro Werktag). Wenn die 
These zuträfe, daß eine Ausdehnung der 
Werbefernsehsendezeit Erlöseinbußen 

der regionalen Tageszeitungen verur-
sachte, so müßte diese Entwicklung in 
Nordrhein-Westfalen, dem Sendegebiet 
des Westdeutschen Werbefernsehens, 
ablesbar sein. Der Vergleich des Anzei-
genvolumens der regionalen Tageszei-
tungen zeigt indessen folgendes: Im 
Bundesdurchschnitt stieg das Anzeigen-
volumen 1969 um 16 v. H. gegenüber 
1968. In Nordrhein-Westfalen stieg das 
Anzeigenvolumen dagegen um 18 v. H. 
In den vorangegangenen Jahren hatte 
die Steigerungsrate des Anzeigenvolu-
mens in Nordrhein-Westfalen leicht un-
ter dem Bundesdurchschnitt gelegen 
(von 1965 bis 1968 stieg im Bundes-
durchschnitt das Anzeigenvolumen um 
10 v. H., in Nordrhein-Westfalen um 
8 v. H.). Das bedeutet: das Anzeigenvolu-
men in Nordrhein-Westfalen stieg nach 
der Ausdehnung der Werbefernsehzeit 
etwa gleich stark wie im übrigen Bun-
desgebiet, wo die Werbezeit im Fern-
sehen unverändert blieb. Dieses Ergeb-
nis bestätigt, daß zwischen Werbefern-
sehen und Tageszeitungen praktisch 
keine Substitutionsbeziehung besteht. 

In diesem Zusammenhang ist von Inter-
esse, daß auch die vermehrte Bereitstel-
lung von Werbezeit im Hörfunk des 
NDR II nach dem 2. Januar 1981 nicht 
zu verringerten Zeitungswerbeumsät- 
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zen geführt hat. In Schleswig-Holstein 
beispielsweise erreichten hier gerade 
die Abonnentenzeitungen in den ersten 
zwölf Monaten nach der Einführung der 
Hörfunkwerbung im NDR II mit einem 
Zuwachs von fast 3,5 Mio. DM bzw. 
3,3 v. H. das höchste Umsatzplus aller 
Bundesländer. 
Festzuhalten ist, daß das Bundeswirt-
schaftsministerium in einer Stellung-
nahme an die Enquete-Kommission 
„Neue Informations- und Kommunika-
tionstechniken" vom 22. Januar 1982 
ausdrücklich darauf hingewiesen hat, 
daß die Aussage der Michel-Kommis-
sion aus dem Jahre 1967 auch heute 
noch Gültigkeit beanspruchen könne. 

2. Stellungnahme des 
Bundeskartellamtes 

Das Bundeskartellamt hat der Enquete

-

Kommission am 18. Januar 1982 mitge-
teilt, daß „nach der Struktur der Anzei-
genwerbung in den regionalen Tageszei-
tungen ... eine Gefährdung der Tages-
presse durch regionale Werbung in 
Rundfunk- und Fernsehsendungen 
nicht allzu groß ist". 

3. Stellungnahme der Prognos AG 

Die Prognos AG hat kürzlich in einer 
Untersuchung über die Entwicklungsbe-
dingungen der Werbung in den 80er 
Jahren festgestellt, daß „man auf der 
Basis vergangener Erfahrungen davon 
ausgehen darf, daß es mit Sicherheit 
nicht zu einer für die einzelnen klassi-
schen Medien vernichtenden Substitu-
tionskonkurrenz kommen wird ... Dar-
über hinaus erfolgt die Einführung 
neuer Medien mit Werbemöglichkeiten 
in zeitlich gestaffelter Form. Dadurch 
entsteht für die klassischen Medien (öf-
fentlich-rechtlicher Rundfunk, Zeit-
schriften, Zeitungen) Anpassungsspiel-
raum. Aus diesen Gründen gehen wir 
davon aus, daß bis 1990 keine wesentli-
chen Veränderungen der Struktur der 
Werbeaufwendungen, die eine wirt-
schaftliche Gefährdung der klassischen 
Medien bedeuten könnte, zu erwarten 
ist". 

4. Erfahrungen aus dem Ausland 

In Italien haben sich in den vergange-
nen Jahren kommerzielle, lokale Fern-
sehsender durchgesetzt. Ihre Werbeein-
nahmen lagen 1981 erstmals höher als 
die Werbeumsätze der staatlichen 
Rundfunkanstalt RAI. Gleichwohl ver-
zeichneten aber auch die Tageszeitun-
gen und Zeitschriften spürbare Zu-
wächse im Anzeigenumsatz (vgl. nach-
folgende Tabelle). 

Werbeaufwand in Italien 
(Billionen Lire) 

1977 1981 1977 
= 100 

Fernsehen 	 118 487 413 

Radio 	 51 90 176 

Zeitschriften 	 176 466 265 

Tageszeitungen 	 180 415 231 

4 Medien 	 525 1458 278 

BSP 	 189,663 398,125 209 

4 Medien in v. H. des BSP 0,3 0,4 133 

In Großbritannien hatte sich der Werbe-
markt erweitert, nachdem im Jahre 1952 
Werbefernsehen aufgenommen wurde. 
Die Werbeumsätze stiegen, gemessen 
am Bruttosozialprodukt, wesentlich an. 
Sie betrugen 1952 0,9 v. H. des Bruttoso-
zialprodukts und 1960, nachdem die 
Fernsehwerbung ihren Platz im Werbe-
markt gefunden hatte, 1,4 v. H. (vgl. 
ebenfalls die nachfolgende Tabelle). 

Werbeaufwand in Großbritannien 
(Mio. Pfund) 

1952 1960 
1952 
=100 

Fernsehen 	 — 72 — 

Zeitschriften 	 
40   55 329 

Tageszeitungen 141 

3 Medien 	 55 253 460 

3 Medien in v. H. des BSP 0,9 1,4 156 

Auch in den USA war die Ausbreitung 
des kommerziellen Fernsehens mit ei-
ner Erweiterung des Werbemarktes ver-
bunden, obwohl sich der Werbeaufwand 
dort — im Vergleich zur europäischen 
Volkswirtschaft — auf einem hohen Ni-
veau befand. So stieg in dem Jahrzehnt 
von 1950 bis 1960 der Anteil der gesam-
ten Werbeausgaben am Bruttosozialpro-
dukt parallel zur Ausbreitung des Fern-
sehens von 2,0 auf 2,3 v. H. Auch hier be-
wirkte die Einführung des Werbefernse-
hens eine Erweiterung des Werbemark-
tes. 

Von den skandinavischen Ländern 
kennt nur Finnland Fernsehwerbung. 
Dort aber weist der Werbemarkt, ausge-
drückt als Prozentzahl vom Bruttoso-
zialprodukt, einen erheblich höheren 
Stand auf als in den anderen skandina-
vischen Ländern. Während sich der 
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Werbeaufwand in Dänemark auf 
1,3 v. H. des Bruttosozialprodukts stellt, 
betragen die Zahlen für Schweden 
1,1 v. H., für Norwegen 1,5 v. H. und für 
Finnland 1,7 v. H. 

A 12 
(Seite 67) 

CDU/CSU und die Sachverständigen 
Dr. Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. 
Dr. Ricker sprechen sich für die Auf-
nahme folgender Beispiele aus: Auslän-
dische bzw. fremdsprachige Program-
me, neue Vollprogramme, Europapro-
gramm, Regional-/Lokalprogramme, of-
fener Kanal (Bürgerkanal), Parlaments-
kanal, Zielgruppen- bzw. Minderheiten-
programm (z. B. für Ausländer, Kinder, 
Senioren), Spartenprogramme (z. B. 
Kultur-, Wirtschafts-, Politik-, Ratgeber-
programme), Wiederholungsprogram-
me, Abonnement- oder Pay-TV-Pro-
gramme. 

Friedrich Wilhelm v. Sell: 

Seite 67, ein Zusatz könnte lauten: Das 
verstärkte Angebot derzeit z. T. schon 
erfolgreich ausgestrahlter Programme 
wie etwa ... 

Hier werden neue zusätzliche Rund-
funkprogramm-Angebote skizziert, die 
in Zukunft möglich sein werden. Die 
Formulierung unterstellt, daß es heute 
Defizite in diesem Bereich gibt. Es wer-
den aber auch Angebote aufgezählt, die 
seit langem existieren: fremdsprachige 
Programme, Regionalprogramme, Ziel-
gruppen- und Minderheitenprogramme, 
Spartenprogramme, Wiederholungs-
programme. All dies sind Programman-
gebote, die seit langem existieren, sie 
taugen also ohne weiteres nicht zur Be-
gründung von Neuerungen im Pro-
grammangebot. 

A 13 
(Seite 73) 

Dr. Gissel hält die Unterscheidung in 
konsumtive, produktive und investive 
Nutzung nicht für sinnvoll. 

A 14 
(Seite 73) 

Abg. Paterna und der Sachverständige 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem schlagen vor, 
hier den Halbsatz einzufügen: 

für welchen Zweck und unter welchen 
institutionellen Rahmenbedingungen 
sie hergestellt werden. 

A 15 
(Seite 74) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker schlagen folgende Ergänzung 
vor: 

Dadurch erhält die Industrie erstmals 
die Chance, auf einer sicheren Kalkula-
tionsbasis die Glasfaser technisch be-
triebssicher und wirtschaftlich zu ma-
chen. 

A 16 
(Seite 75) 

Abg. Dr. Hirsch und Abg. Weirich plädie-
ren dafür, den Begriff „Kapazitätseng-
pässe" hinter den Begriff „Kapazitäts-
grenzen" in Klammern hinzuzufügen. 

A 17 
(Seite 78) 

Abg. Dr. Nöbel: 

Der letzte Satz des 3. Absatzes der Er-
läuterungen in Spalte 1 sollte gestrichen 
werden, da die dort behauptete intensi-
vere Nutzung der IuK-Techniken in an-
deren Ländern nicht belegt ist. 

A 18 
(Seite 79) 

CDU/CSU: 

Fußnote nach ... staatliche F & E-Bei-
träge 1 ) 

1) staatlicher Finanzierungsanteil an den 
gesamtwirtschaftlichen F & E-Aufwen-
dungen (1979, Quelle: Faktenbericht 1981 
zum Bundesbericht Forschung 

USA 	52 v. H. 
Bundesrepublik 	42 v. H. 
Japan 	30 v. H 

wobei hier nicht zu diskutieren ist, ob die 
staatlichen F & E-Beiträge der einzelnen 
Regierungen tatsächlich den geplanten 
Erfolg gebracht haben. 

Abg. Dr. Nöbel und Abg. Paterna wün-
schen den Hinweis auf eine im interna-
tionalen Vergleich geringere Unterstüt-
zung der deutschen Wirtschaft durch 
staatliche F & E-Beiträge wegen des 
spekulativen Aussagegehalts zu strei-
chen. Auf Seite 189 werde im 2. Absatz, 
Spalte 1 darauf verwiesen, daß für staat-
liche F & E-Aufwendungen im IuK-Be-
reich keine internationalen Zahlen vor-
liegen, und daß sich bisherige Schätzun-
gen allein auf die USA und Japan bezie-
hen. 

A 19 
(Seite 79) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker sprechen sich für die folgende 
Formulierung aus: 

Die IuK-Techniken entsprechen in idea-
ler Weise den strukturellen Erfordernis-
sen der deutschen Wirtschaft: Sie benö-
tigen wenig Energie und Rohstoffe und 
belasten die Umwelt kaum. Sie ermögli-
chen ein vielseitigeres, qualitativ besse-
res, technisch moderneres und preis-
werteres Leistungsangebot durch eine 
verbesserte Allokation der volkswirt-
schaftlichen Ressourcen und tragen da-
durch zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft auf den Weltmärkten bei. 

A 20 
(Seite 79) 

Abg. Linsmeier spricht sich für folgende 
Formulierung aus: 

Die erhöhte Verfügbarkeit von Informa

-

tionen und die gleichzeitige Senkung 
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der Informationskosten verbessern 
nicht nur die Markttransparenz und 
führen damit zu einer Intensivierung 
des Wettbewerbs, vielmehr werden da-
durch die Grundlagen für eine verbes-
serte Entscheidungsqualität geschaffen. 
Gesamtwirtschaftlich wird dadurch eine 
verbesserte Allokation der Ressourcen 
erreicht. 

A 21 
(Seite 81) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker sprechen sich für folgende Er-
gänzung aus: 

..., das zur Wettbewerbssicherung not-
wendig ist. 

A 22 
(Seite 83) 

Vorschlag Dr. Gissel: 

Der freie Fluß und die ausgewogene 
Verbreitung von Information ist völker-
rechtlich geboten (Mediendeklaration 
der UNESCO vom 28. 11. 1978). Staaten, 
die diesen Grundsatz anerkannt haben, 
haben daher nur noch sehr einge-
schränkte Möglichkeiten, die vom Aus-
land kommende Information zu behin-
dern. 

Vorschlag Abg. Dr. Hirsch und Sachver-
ständiger Prof. Dr. Denninger: 

Nach dem Satz mit den Risiken den 
Satz anhängen: Der freie Fluß und die 
ausgewogenere Verbreitung von Infor-
mationen ist völkerrechtlich geboten 
(Mediendeklaration der UNESCO vom 
28. November 1978). 

A 23 
(Seite 86) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sind Feststellung und 
Erläuterung 7 überflüssig, da sie bereits 
unter Feststellung 6 behandelt wurden, 
zudem unbrauchbar, da wegen des Vor-
rangs der Informationsfreiheit kein Re-
gelungsvorbehalt für programmbezo-
gene Materie bestehe. 

A 24 
(Seite 88) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollte dieser Satz gestri-
chen werden. 

A 25 
(Seite 88) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollten die gesamten Er-
läuterungen gestrichen werden, da sie 
nur einseitig eine bestimmte Position 
darstellen. 

A 26 
(Seite 99) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker wünschen die Aufnahme des fol-
genden Textes: 
Damit lassen sich im betrachteten Zeit-
raum Vermutungen über einen erhebli-
chen Personalabbau im Büro nicht be-
stätigen. Die statistischen Daten in den 
vergangenen Jahren sind oft günstiger 

als die vielfach behaupteten oder be-
fürchteten Beschäftigungseffekte des 
informationstechnischen Wandels. 
Diese Einsichten lassen sich zwar nicht 
problemlos auf die Zukunft projizieren, 
es gibt jedoch einige Analysen, die er-
kennen lassen, daß diese günstige Ent-
wicklung auch künftig anhalten wird. 

So haben z. B. Klaus Löbbe und Peter 
Wolfmeyer vom Rheinisch-Westfäli-
schen Institut für Wirtschaftsforschung 
(RWI) (vgl. RWI-Mitteilungen Heft 
2/1982) festgestellt, daß auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene nicht erkennbar ist, 
daß die neuen IuK-Techniken als „Job

-

Killer" wirken. Als Begründung sehen 
sie vor allem die Tatsache, daß die Kom-
munikationsbedürfnisse und Informa-
tionsnotwendigkeiten ständig zuneh-
men, was die arbeitssparenden und ra-
tionalisierenden Wirkungen der neuen 
IuK-Techniken ausgleicht. 

Auch im Bank- und Kreditgewerbe (vgl. 
Arbeitgeberverband des privaten Ban-
kengewerbes) wird die These von der 
Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen 
als Fehlinterpretation einiger Gutachter 
gesehen. Die Aussage von der hohen Be-
troffenheit vieler Arbeitsbereiche von 
den IuK-Techniken wird dabei nicht be-
stritten. Sie bezieht sich jedoch nur auf 
die Arbeitsinhalte: Routineaufgaben 
werden zugunsten höherwertiger Tätig-
keiten wegfallen. Insgesamt rechnet 
man im Bankgewerbe bis 1990 sogar mit 
einer Aufstockung des Personalbestan-
des bedingt durch den Anstieg im Ge-
schäftsvolumen (u. a. bargeldloser Zah-
lungsverkehr). 

A 27 
(Seite 101) 

Abg. Paterna und der Sachverständige 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem wünschen fol-
gende Ergänzung: für die Dauer der In-
vestition 

A 28 
(Seite 107) 

Abg. Dr. Nöbel und Abg. Paterna wün-
schen Streichung des 1. Halbsatzes; 
statt dessen soll es heißen: 

So wird auf der einen Seite der Verlust 
informeller Kontakte sowie Einschrän-
kungen effektiver Vertretungsmöglich-
keiten für Arbeitnehmer, evtl. sogar der 
Verlust des rechtlichen Arbeitnehmer-
status befürchtet. 

A 29 
(Seite 108) 

Abg. Dr. Nöbel: 

Die ersten Worte „am ehesten" sollten 
durch das Wort „technisch" ersetzt wer-
den. 

A 30 
(Seite 108) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker wünschen die Aufnahme des fol- 
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genden Textes als Vorspann: Im Bereich 
von Büro und Verwaltung hat seit eini-
gen Jahren die Entwicklung eingesetzt, 
daß Arbeitsplätze zunehmend mit 
neuen technischen Arbeitsmitteln zur 
Unterstützung des arbeitenden Men-
schen ausgestattet werden. Wenn si-
chergestellt ist, daß die Anwendung von 
Bildschirmen und Datenterminals den 
menschlichen Erfordernissen angenä-
hert wird, z. B. durch Gestaltung des Ar-
beitsplatzes nach arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen, dann kann sowohl 
der Arbeitsablauf vereinfacht, als auch 
die Qualität der Arbeit verbessert wer-
den, weil der einzelne Mitarbeiter Zu-
gang zu mehr Informationen hat, was 
seinen Entscheidungsspielraum erheb-
lich vergrößern kann. 

Als Ergebnis des bisherigen Einsatzes 
von Bildschirmarbeitsplätzen kann fest-
gestellt werden: 

— Wenn bei der Gestaltung der Ar-
beitsplätze die ergonomischen und 
organisatorischen Aspekte berück-
sichtigt wurden (Sicherheitsregeln), 
dann wurden die von verschiedenen 
Seiten geäußerten Befürchtungen 
nicht bestätigt. 

— Durch den Einsatz von Datentermi-
nals und Bildschirmen wird oft erst 
ein termingerechtes und wirtschaft-
liches Arbeiten möglich. 

— Durch die direkte Verbindung zu ei-
nem Computer am Arbeitsplatz 
konnte der Mensch häufig von Routi-
nearbeiten und belastenden Umwelt-
einflüssen befreit werden (vgl. auch 
C. Benz, R. Grob, P. Haubner, Gestal-
tung von Bildschirmarbeitsplätzen, 
Verlag TÜV Rheinland, Köln 1981). 

A 31 
(Seite 110) 

Abg. Linsmeier wünscht Streichung des 
folgenden Textes bis zum Ende des Ab-
satzes. 

A 32 
(Seite 110) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier soll 
der folgende Text gestrichen werden, da 
er eine mittelbare Empfehlung enthält. 

A 33 
(Seite 112) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier sollen 
die nachfolgenden Feststellungen und 
Erläuterungen gestrichen werden, weil 
der Text undifferenziert sei und den 
Eindruck erwecke, als könne durch die 
Einengung der gesetzlichen Tatbe-
standsmerkmale die Situation verbes-
sert werden. 

A 34 
(Seite 112) 

Vorschlag des Sachverständigen Dr. 
Gissel: Es ist richtig, daß im Hinblick 
auf die Einführung und Anwendung der 
neuen Kommunikationstechnologien in 

der Rechtspraxis erhebliche Unklarhei-
ten bestehen. Daraus kann jedoch nicht 
hergeleitet werden, daß die gesetzlichen 
Vorschriften überarbeitet werden müs-
sen. Rechtsfragen können auch durch 
die höchstrichterliche Rechtsprechung 
nicht nur im Einzelfall, sondern auch 
generell geklärt werden. Gerichte sind 
bei der Subsumtion neuer Sachverhalte 
unter bestehende gesetzliche Tatbe-
stände flexibler als es der Gesetzgeber 
ist. Sie können die offenen Fragen von 
Fall zu Fall neu beurteilen, bis sich über 
einen längeren Zeitraum hin eine ein-
heitliche, durch Einzelfallerfahrung ge-
stützte und damit praxisgerechte Ent-
scheidung verfestigt. Im Gegensatz dazu 
würde eine gesetzliche Änderung auf 
überwiegend abstrakter und mehr poli-
tischer Überlegung basieren. Außerdem 
ist zu erwarten, daß eine Gesetzesände-
rung nicht nur Streitfragen löst, son-
dern ihrerseits eine Reihe von neuen 
Problemen aufwirft. Man sollte deshalb 
der Rechtsprechung einen zeitlichen 
Vorrang lassen und kann dann nach 
drei bis fünf Jahren überprüfen, ob ihre 
Ergebnisse kodifiziert, also gesetzlich 
festgeschrieben werden sollen. 

A 35 
(Seite 114) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel sprechen sich für die Anfü-
gung des folgenden Absatzes aus: 

Alles andere würde auch den Sinn des 
Betriebsverfassungsgesetzes in sein Ge-
genteil verkehren. 

Für die Akzeptanz neuer Technologien 
im Betrieb zu sorgen, ist im übrigen 
kein Problem der Mitbestimmung, son-
dern im weitesten Sinn ein Problem der 
Führung. 

A 36 
(Seite 115) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel und Prof. Dr. Ricker sprechen 
sich für die Aufnahme folgender Aus-
führungen nach dem 1. Absatz der Er-
läuterungen aus: 

Für die medizinische Vorsorgeuntersu-
chung von Mitarbeitern gibt es berufs-
genossenschaftliche Grundsätze für an 
Bildschirmgeräten Tätige. Hierzu exi-
stiert der Entwurf G 37, der beschleu-
nigt verabschiedet werden sollte. An-
hand der Anforderungen dieses Papiers 
sollten dann Untersuchungen durchge-
führt und die Untersuchungsergebnisse 
nach einigen Jahren ausgewertet wer-
den. Bei Abfassung dieser Vorschriften 
ist eine Mitwirkung der Arbeitnehmer-
seite im Rahmen der berufsgenossen-
schaftlichen Tätigkeit gewährleistet. 
Eine weitergehende Mitbestimmung ist 
nicht erforderlich, da sich der Arbeits- 
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platz „Bildschirm" prinzipiell nicht vom 
Arbeitsplatz „Maschine" unterscheidet. 

A 37 
(Seite 115) 

Nach Ansicht von Abg. Paterna und den 
Sachverständigen Hilmar Hoffmann 
und Prof. Dr. Hoffmann-Riem sind nach 
dem 5. Spiegelstrich noch die Punkte 

— Verbesserung der Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung und Interessen-
durchsetzung 

— Entwicklung von Kreativität 

einzufügen. 

A 38 
(Seite 116) 

Abg. Paterna und die Sachverständigen 
Prof. Dr. Denninger, Hilmar Hoffmann 
und Prof. Dr. Hoffmann-Riem plädier-
ten für folgende Ergänzung: Es wäre je-
doch verfehlt, die Ausbildung vorrangig 
auf Fähigkeiten auszurichten, die eine 
Anpassung des Menschen an die neu 
eingeführten Technologien vorsehen. 
Vielmehr ist auch wichtig, daß der Be-
troffene lernt, auf Entscheidungen über 
den Einsatz der IuK-Techniken sowie 
die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes 
und der Arbeitsabläufe durch eigene 
Anregungen Einfluß zu nehmen. Deswe-
gen sind Lernziele wie die Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung, Interessendurchset-
zung und zur Entwicklung von Kreativi-
tät unabdingbar. 

A 39 
(Seite 116) 

Abg. Weirich plädiert für die Über-
nahme der Ausführungen des HHI in 
der Originalfassung vom 16. August 
1982, insbesondere des Textes zur Fest-
stellung 1: 

Personaler Direktunterricht im Bil-
dungswesen ist unverzichtbar. Neue 
Kommunikationstechnologien können 
ergänzende Funktionen übernehmen 
und in bestimmten Bereichen u. U. Defi-
zite ausgleichen helfen. 

Computerunterstützter Unterricht ist 
zur Förderung kognitiver und analyti-
scher Fähigkeiten geeignet. Audiovisu-
elle Medien haben bei immer stärker 
kognitiv definierten Lernanforderungen 
universelle Aufgaben der Veranschauli-
chung. Die Förderung von komplexen 
Handlungskompetenzen und sozialem 
Verhalten bleibt, jedoch an den Kontakt 
von Lehrern und Schülern in der 
Gruppe gebunden. 

Die Bedeutung des Direktunterrichts er-
gibt sich unter folgenden Aspekten: 

— „ganzheitliches Lernen": Integration 
kognitiver, affektiver, sensumotori-
scher und sozialer Anteile; 

— Interaktivität: schnelle Abfolge von 
Frage-Antwort/Diskussion; 

— personale Bekräftigung: Erfolgsbe-
stätigung, Ermutigung durch den 
Lehrer; 

— Gruppenerleben: Sozialkontakt/Soli-
darität/Wettbewerb; 

— Psychodynamik: Abreagieren von 
Lernfrustrationen an der Person des 
Lehrers, dadurch „Regenerierung" 
von Lernbereitschaften. 

Für die meisten Lerner sind diese Ele-
mente für länger andauernde Lernpro-
zesse unverzichtbar. 

Neue 	Kommunikationstechnologien 
können unter folgenden Gesichtspunk-
ten ergänzende Funktionen überneh-
men: 

— komfortable Verfügbarkeit von In-
formationen, AV-Medien und CUU-
Programmen im Direktunterricht 
zur Verwendung in herkömmlicher 
Weise, 

— Lernen zu Hause/am Arbeitsplatz im 
Medienverbund im Kontext/zur Er-
gänzung stattfindenden Direktunter-
richts, 

— komplette Bildungsangebote (Me-
dienverbund/Ferntutorium) für defi-
zitäre Situationen, die in der gegebe-
nen Infrastruktur des Bildungswe-
sens nicht abgedeckt sind. 

Zur Nutzung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

Die derzeit bestehenden (Tele-)Kommu-
nikationssysteme bieten im Bildschirm-
bereich folgende Möglichkeiten: 

a) Bildungsfernsehen(-funk): 
— programmfolgegebundene Aus-

strahlung von Sendungen zur 
Nutzung von Direktunterricht, 

— programmfolgegebundene Aus-
strahlung von Sendungen zur 
Nutzung im Direktunterricht, 

— programmfolgegebundene Aus-
strahlung der audio-visuellen 
Teile von Medienverbundsyste-
men zur häuslichen bzw. sonsti-
gen Nutzung in Kombination mit 
schriftlichem Material und Di-
rektunterricht (Telekolleg, Eng-
lisch-Kurs „Follow me"), 

— programmfolgegebundene Aus-
strahlung von Einzelsendungen 
im Grenzbereich von Bildung, 
Kultur und gehobener Unterhal-
tung für beliebige Empfänger. 

b) Telefon: Abklärung von organisatori-
schen Rahmenbedingungen des Ler-
nens (Absprache von Terminen, Be- 
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kanntgabe kurzfristiger Änderun-
gen, Bestellvorgänge etc.) 

c) Fachinformationssysteme: siehe Be-
reich „Wissenschaft" 

d) Bildschirmtextsystem (Telefon/Bild-
schirm): im Aufbau, derzeit be-
grenzte Informationsmöglichkeiten, 
vor allem lexikalischer Art. 

Bei einem weiteren Ausbau des Tele-
kommunikationssystems sind folgende 
Möglichkeiten realisierbar: 

— zeitlich/örtlich unbegrenzte Verfüg-
barkeit, 

— individueller Auswahl-Abruf, 

— interaktive Arbeit mit Materialien 
und Programmen, 

— auditive und visuelle Präsentation 
(Bewegtbild), 

— audiovisuelle Kommunikation (Bild-
telefon). 

Die Schwierigkeiten eines wirkungsvol-
len Einsatzes des Bildungsfernsehens 
ergeben sich aus der Programmfolge-
bindung, die keine Anpassung an indivi-
duelle Nutzungsbedürfnisse gestattet. 
Darüberhinaus stehen urheberrechtli-
che Probleme einer Aufzeichnung die-
ser Sendungen für eine spätere Nutzung 
oft entgegen. 
Unter technologischem Aspekt eröffnen 
sich die aufgeführten zusätzlichen Nut-
zungsmöglichkeiten entsprechend der 
Ausbaustufe des Kommunikationssy-
stems: 
— Bildschirmtext: 

— zeitlich/örtlich unbegrenzte Ver-
fügbarkeit 

— individueller Auswahl-Abruf 
— interaktive Arbeit mit Pro-

grammen und Materialien 
— alphanumerische und graphische 

Präsentation 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten 
tritt vor allem die „Aktualität" der 
eingespeisten Informationen hinzu. 
So lassen sich z. B. kurzfristige Än-
derungen, ob inhaltlicher oder admi-
nistrativer Art, an große, anonyme 
Teilnehmergruppen ohne Zeitverlust 
und mit geringem Aufwand übermit-
teln. 

— Bildschirmtext/externe Geräte: er-
möglicht zusätzlich 
— Ausdruck von Textinformation 

und Graphiken 
— didaktische Steuerung extern 

vorhandener Programme, insbe

-

sondere von Standbild- bzw. au-
diovisuellem Material z. B. auf 
der Bildplatte (erfordert jedoch 
noch ein materielles Vertriebssy-
stem) 

— Breitbanddialogsystem: ermöglicht 
zusätzlich 
— Auswahl-Abruf audiovisueller 

Medien 
— audiovisuelle Kommunikation 

(Bildtelefon/Telekonferenz) 

und läßt sich u. U. für längerfristige 
Bildungsgänge im Ferntutorium, ins-
besondere in der beruflichen Weiter-
bildung, nutzen. 

A 40 
(Seite 116) 

Abg. Weirich möchte diesen Satz durch 
den folgenden Satz ersetzt wissen: 

Personaler Direktunterricht im Bil-
dungswesen ist auf absehbare Zeit hin-
aus nicht durch neue IuK-Techniken er-
setzbar. 

A 41 
(Seite 122) 

Abg. Weirich wünscht als Ergänzung: 

Dabei ist jedoch zu beachten, daß die 
personalen Kommunikationsformen 
insgesamt nicht abnehmen. 

A 42 
(Seite 123) 

Nach Ansicht der CDU/CSU ist hier ein-
zufügen: 

Da die Komplexität der Gesellschaft 
mittlerweile einen Grad erreicht hat, 
der unmittelbare Erfahrungen immer 
weniger möglich macht, ist die elektro-
nisch vermittelte Erfahrung ein nicht 
mehr wegzudenkender Aspekt zur 
Orientierung in unserer vielfältigen Ge-
sellschaft. 

A 43 
(Seite 129) 

Abg. Dr. Nöbel weist ergänzend darauf 
hin, daß bezogen auf die neuen Medien 
insgesamt, die Situation noch deutlich 
ungünstiger sei. 

Abg. Weirich macht seinerseits darauf 
aufmerksam, daß die tatsächliche Nach-
frageentwicklung nicht allein vom Kauf-
kraftspielraum der privaten Haushalte 
abhänge, sondern auch von der Attrakti-
vität bzw. dem Nutzwert sowie von der 
Akzeptanz der angebotenen Produkte 
und Nutzungsinhalte. 

A 44 
(Seite 130) 

Nach Ansicht der Sachverständigen 
Prof. Dr. Denninger und Hilmar Hoff-
mann ist hier einzufügen: 

Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß 
auch die lokalen kulturellen Angebote 
öffentlicher und privater Art zu einem 
potentiellen Opfer der budgetabhängi-
gen Nutzungskonkurrenz werden kön- 
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nen. Das würde bedeuten, daß die lokale  
und regionale Arbeitsmarktsituation so-
wie die Lebenserwartungschancen im  

Kultur- und Freizeitbereich negativ be-
einflußt werden (nicht nur bezogen auf  

Kinos, sondern auch auf Gasthäuser,  
Kulturzentren, Hobby-Angebote, Frei-
zeiteinrichtungen usw.).  

A 45  
(Seite 131)  

Nach Ansicht des Abg. Weirich sollten  
weitere Umfrageergebnisse (z. B. die  

Stern-Umfrage) in der Feststellung wie  

in den Erläuterungen berücksichtigt  
werden.  

7. Es wird überlegt, ob zu den drei bisherigen Fernsehprogrammen weitere Fernsehprogramme kommen sollen. 
Würden Sie das begrüßen oder nicht? 

   

 
   

        

  
 

     

Begrüßen 	 49,7 57,8 42,7 55,9 52,1 45,6 44,7 43,8 56,5 

Nicht begrüßen 	 31,3 27,4 34,8 24,4 31,2 36,9 33,8 35,2 27,5 

Unentschieden, kein Urteil . 19,0 14,8 22,5 19,7 16,7 17,5 21,5 21,0 16,0 

8. Sie wollen mehr Programme. Wieviel würden Sie dafür monatlich mehr bezahlen? 

    
       

   
  

 
  

   
      

 
    

weniger als 5 Mark 
	

	 15,6 16,5 14,9 10,4 19,4 17,9 12,3 12,1 19,6  
5 bis 10 Mark 	 14,7 15,8 18,0 15,1 10,4 14,2 15,5 12,4 17,2  

10 bis 15 Mark 	 1,6 3,0 1,6 0,9 0,7 1,7 1,5 1,2 2,1  
15 bis 20 Mark 	 1,9 2,4 2,1 2,5 0,9 1,7 2,3 1,8 2,2  

Mehr als 20 Mark 	 0,6 0,5 1,4 0,5 - 0,5 0,7 0,7 0,4  

Nichts 	 12,3 13,6 11,0 14,4 10,6 13,4 10,6 11,9 12,7  

Unentschieden 	 2,5 3,9 2,7 0,9 2,1 2,8 2,0 2,9 2,1  
keine Angabe 	 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,3 0,8 0,8 0,2  

A 46  
(Seite 132)  

Abg. Dr. Nöbel wünscht Streichung des  
folgenden Halbsatzes und Einfügung  
des folgenden Textes:  

Die Entwicklung sog. freier Radios zeigt  

einen weiteren Aspekt auf: hier geht es  
um die Übermittlung von Informatio-
nen, die normalerweise nicht - auch  
nicht in der lokalen Presse - eine brei-
tere Öffentlichkeit erreichen.  

A 47  
(Seite 133)  

Nach Ansicht der Sachverständigen  
Prof. Dr. Denninger, Hilmar Hoffmann  

und Prof. Dr. Hoffmann-Riem ist hier  

der folgende Text einzufügen:  

Durch Zielgruppenorientierungen kön-
nen sich Medienunternehmen neue und  
zeitweilig konkurrenzlose Teilmärkte  

erschließen. Für werbefinanzierte Me-
dien haben Zielgruppenangebote den  
Vorteil, daß die Werbegruppen genau  
abgrenzbar sind, und die Werbeeffekti-
vität durch Zielgruppenansprache ge-
steigert werden kann. Ob für entspre-
chende Spezial- und Zielgruppenpro-
gramme in der Bundesrepublik ein hin-
reichender Bedarf bei verschiedenen  

Zielgruppen besteht, und ob dieser auch  
in einer finanziell ergiebigen Weise be-
friedigt werden kann (Zweifel können  

bei Zielgruppen wie sprachlichen Min-
derheiten, Kindern, Senioren ange-
bracht sein), ist ebenso offen, wie die  

Frage, wie ein Bedarf der Zielgruppen  
am besten befriedigt werden kann (z. B.  
durch Video-, Hörfunk- oder Fernseh- 
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programme). Hierzu können auch die 
Pilotprojekte gewisse Aufklärungen ge-
ben. 

A 48 
(Seite 133) 

Nach Auffassung des Sachverständigen 
Hilmar Hoffmann ist dieser Absatz fol-
gendermaßen zu ergänzen: 

Die Verantwortlichen müssen sich dabei 
immer bewußt sein, daß mit entspre-
chenden Weichenstellungen mindestens 
in einigen Aspekten voraussehbare Fol-
gen verbunden sind (z. B. verstärkte 
Gettoisierungstendenzen, Ersetzen der 
gruppenspezifischen, lebendigen Kom-
munikation durch die mediengestützte 
mit den entsprechenden Einschränkun-
gen der Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit, ggf. auch die Entwicklung 
eines Aggressionspotentials basierend 
auf Unkenntnis). Gastarbeiterfeind-
schaft kann z. B. erfahrungsgemäß am 
ehesten abgebaut werden durch perso-
nale Kommunikation und personenge-
stützte Aktivitäten etwa in Jugend- und 
Kulturzentren. 

A 49 
(Seite 139) 

Der Sachverständige Dr. Gissel macht 
hierzu folgende Anmerkung: 

In der Feststellung wird eine Anpas-
sung der rechtlichen Vorschriften und 
Kontrollen zur Gewährleistung des Ju-
gendschutzes gefordert: nun haben wir 
allenthalben schon mehr als genug Ge-
setze und Vorschriften. Daneben muß 
man sich darüber klar werden, daß sich 
etwaige Jugendverbote praktisch über-
haupt nicht durchsetzen lassen werden, 
es sei denn, man gri ffe zu sehr zu drasti-
schen Methoden. 

A 50 
(Seite 175) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker sprechen sich anstelle dieses Ab-
satzes für folgenden Text aus: 

Auch breitbandige Verteilnetze sind lo-
kale natürliche Monopole. Die bisherige 
Entwicklung dieser Netze zeigt, daß ver-
schiedene institutionelle Netzträger 
durchaus möglich sind. Dies entspricht 
auch der Praxis in anderen Ländern. In-
soweit als die Verteilnetze selbst wieder, 
wenigstens zum Teil, Bausteine eines 
integrierten breitbandigen Netzes sind 
bzw. werden können, spricht dies jedoch 
eher für eine Gesamtverantwortung der 
Bundespost. 

A 51 
(Seite 175) 

Dr. Gissel und Prof. Dr. Denninger spre-
chen sich dafür aus, die Feststellung wie 
folgt zu ergänzen: 

Grundlage für den Aufbau eines breit-
bandigen Vermittlungsnetzes muß eine 
langfristige Planung der Deutschen 

Bundespost sein. Um die notwendigen 
Investitionsentscheidungen rechtzeitig 
fällen zu können, ist eine kurzfristige 
Entscheidung über die entsprechende 
Einführungsstrategie notwendig. 
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A 52 
(Seite 177) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel, Dietrich Ratzke und Prof. Dr. 
Ricker sprechen sich dafür aus, den 
Text in diesem Absatz wie folgt zu for-
mulieren: 

Unter diesen innovatorischen Gesichts-
punkten ist die Modernisierung des Ver-
mittlungsnetzes (Digitalisierung des 
Fernsprech- und IDN-Netzes, Ausbau 
zum Breitbandvermittlungsnetz) weit-
aus wichtiger als der Ausbau von Breit-
bandverteilnetzen. Verteilnetze lassen 
sich im wesentlichen für die Übertra-
gung zusätzlicher Rundfunkprogramme 
verwenden und ermöglichen in erster 
Linie nur eine konsumtive Informa-
tionsnutzung. Innovationsimpulse sind 
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außer bei den unmittelbar betroffenen 
Branchen (Kabelhersteller, Elektro- und 
Antennenbau-Handwerk, Unterhal-
tungselektronik, Rundfunk- und Film-
wirtschaft) nicht zu erwarten. Dagegen 
besteht weitgehende Einigkeit darüber, 
daß die vom Ausbau der Vermittlungs-
netze ausgehenden innovativen Impulse 
nahezu alle Wirtschaftsbranchen sowie 
auch das politische und gesellschaftli-
che Leben betreffen und darüber hinaus 
positive Auswirkungen auf andere inno-
vationsträchtige Technikbereiche haben 
(Produktionstechnik, Organisations-
steuerung, Energietechnik, Verkehrs-
technik u. a.). 

Abg. Dr. Nöbel spricht sich dafür aus, 
das Wort „außer" im 3. Satz durch das 
Wort „auch" zu ersetzen. Zur Begrün-
dung führt er aus, daß der Aufbau eines 
Breitbandverteilnetzes in Kupferkoaxi-
altechnik zu keinerlei Innovationen 
führt, da es sich hierbei um eine ausge-
reifte Technik handelt. 

A 53 
(Seite 177) 

Abg. Weirich: 

Das gesamte Investitionsvolumen der 
Post beläuft sich in 1983 auf 14,9 Mrd. 
DM (davon ca. 90 v. H. für Fernmeldean-
lagen). Aufwendungen für die Breit-
bandverkabelung (1983) belaufen sich 
auf ca. 1 Mrd., wobei der Etat durch den 
Postminister vom ursprünglichen An-
satz für 1983 von 410 Mio. um 590 Mio. 
aufgestockt wurde. 

A 54 
(Seite 178) 

Dr. Gissel spricht sich dafür aus, die Er-
läuterung wie folgt zu ergänzen: 

— Als Voraussetzung für die zügige Ein-
führung der Glasfaser im Ortsnetz muß 
1983 die Entscheidung über die Grob-
und Einzelspezifikation des Glasfaser-
Gesamtsystems und der Kabelkonstruk-
tionen herbeigeführt und stufenweise 
abgeschlossen werden, um der Industrie 
den für die Kabel- und Gerätefertigung 
notwendigen Entwicklungs-Verlauf zu 
ermöglichen. 

— Bei optimaler Planung kann 1984/ 
1985 mit der Glasfaserverkabelung be-
gonnen werden. 

— Ausgangsbasis der Verkabelungs-
Planung ist der wachsende Dienstbe-
darf des geschäftlichen Bereiches. Ge-
schäftliche Ballungsgebiete müssen de-
finiert und die vorgesehenen Verkabe-
lungsgebiete in einem Prioritätenkata-
log festgelegt werden. Die ermittelten 
Geschäftsschwerpunkte werden zu-
nächst mit einem Overlay-Netz verbun-
den. Reine Insellösungen, d. h. Inseln in 
neuer Technologie ohne Verbindungen 

untereinander, sind für die geschäftli-
che Nutzung neuer Dienste nur von be-
dingter Attraktivität. 

Bis 1986 werden die Baumaßnahmen 
für den primären geschäftlichen Bedarf 
ein Schwerpunkt in der Netze-Planung 
sein. 

— Im Umfeld der Verkabelung der Ge-
schäftszentren werden auch Glasfaser-
anschlüsse für private Teilnehmer ge-
schaffen werden können. 

— In Ballungsgebieten wird mit einer 
Glasfaserverkabelung im teilnehmerna-
hen Bereich frühestens ab 1986 begon-
nen werden können. Bei zügigem Aus-
bau könnten bis 1990 ca. 1 Mio. An-
schlüsse in Glasfaser geschaffen wer-
den. Bei 28,5 Mio. prognostizierten 
Hauptanschlüssen in 1990 entspricht 
das ca. 3,5 v. H. aller Hauptanschlüsse. 

— Den bis dahin nicht erfaßten Teilneh-
mern, d. h. vorwiegend Privathaushalten 
und vor allem ländlichen Gebieten und 
Randgebieten, müssen andere Zugriffs-
möglichkeiten auf neue Dienste angebo-
ten werden. 

Eine Ausbaustrategie für Koaxial-Netze 
muß die Glasfaserstrategie ergänzen. 
Ab 1983 kann parallel zum Glasfaser-
konzept verstärkt mit der Verkabelung 
von Abschattungsgebieten, dünnbesie-
delten Gebieten und Randgebieten be-
gonnen werden. 

— Ab 1989/1990 wird — wenn auch zu-
nächst in geringen Umfang — der Bild-
fernsprechdienst eingeführt. Vorausset-
zung dafür ist eine Breitbandvermitt-
lung. 

— Die zügige Ausbaustrategie in Glas- 
und Koaxialkabeln ruft einen Investi-
tionsbedarf hervor, der nur realisiert 
werden kann, wenn die DBP ihre Inve-
stitionen im bisherigen Umfang fort-
setzt. 

Dabei muß für das Glasfasersystem al-
lein mit einem Investitionsvolumen von 
ca. 300 Mrd. DM gerechnet werden. 

Unter diesen Prämissen wäre folgender 
Zeitplan vorstellbar: 

1983/1984 	Grob- und Einzelspezifi
-

kation des Giasfaser-
Gesamtsystem einschl. 
der Kabelkonstruktion 

1983 bis 1990 Ausbau vom Koaxial

-

Kabelnetz in dünnbesie-
delten Gebieten, Ab-
schattungs- und Rand-
gebieten 



Drucksache 9/2442 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

1984 	Baumaßnahmen im 
Ortsnetz setzen ein 

1984/1985 	Beginn der Glasfaser

-

verkabelung in ge-
schäftlichen Ballungs-
gebieten. Aufbau eines 
Overlay-Netzes 

1985 	Digitale Ortsvermitt

-

lung mit digitalen Teil-
nehmeranschlüssen ste-
hen zur Verfügung 

1986 	Erste digitale Fernver

-

mittlungsstellen 

1988 	Beginn der flächendek

-

kenden Glasfaserverka-
belung im Teilnehmer-
bereich 

1990 	Bildfernsprechdienst 
wird in geringem Um-
fang eingeführt. 

Abgeordneter Paterna hat sich gegen 
die Aufnahme dieser Anmerkung ausge-
sprochen. Sie betrifft eine Reihe von Be-
ratungsgegenständen, über die sowohl 
in der Unterkommission „Technik" als 
auch in der Unterkommission „Wirt-
schaft" und in der Gesamtkommission 
lange beraten worden ist. Auch wenn er 
selbst eine weitergehende Präzisierung 
für wünschenswert gehalten hätte und 
mit einer Reihe von Punkten tenden-
ziell übereinstimmt, kann eine solche 
Präzisierung im Schnellverfahren nicht 
erfolgen. Beispielhaft ist daran zu erin-
nern, daß mehrfach über das Investi-
tionsvolumen für ein flächendeckendes 
Glasfasersystem beraten worden ist. Er-
gebnis waren geschätzte Kosten von 
mindestens 100 Mrd. DM. Wenn jetzt 
eine dreifache Höhe angenommen wer-
den sollte, müßten die Annahmen aus-
führlich dargelegt und erörtert werden, 
die einer solchen völlig neuen Schät-
zung zugrundeliegen. 

Prof. Dr. Hoffmann-Riem weist darauf 
hin, daß der in dieser Anmerkung aufge-
führte Zeitplan bedauerlicherweise erst 
nach Abschluß der Beratungen der En-
quete-Kommission eingebracht worden 
ist. Da er nicht mehr beraten werden 
konnte, war es nicht mehr möglich, Kor-
rekturen und Modifikationen anzubrin-
gen. 

A 55 
(Seite 178) 

Abg. Weirich: 

Die dafür erforderliche Koaxialkabel-
technik würde zwar etwas geringere in-
novative Wirkungen auslösen, hätte 
aber den Vorteil, sofort technisch ausge-
reift und wirtschaftlich einsetzbar zur 
Verfügung zu stehen. 

A56 
(Seite 178) 

Abg. Dr. Nöbel schlägt vor, Satz 4 und 5 
wie folgt zu fassen: 

Zwar könnten hier wachstums- und be-
schäftigungssichernde Effekte vor allem 
in den Bereichen Kabelindustrie, Fern-
melde- und Antennenbauhandwerk, so-
wie Unterhaltungselektronik, aber auch 
im Medienbereich (Rundfunk, Filmwirt-
schaft, Werbewirtschaft) erwartet wer-
den. Das Ausmaß derartiger Wirkungen 
ist jedoch, wie sich an den Beschäfti-
gungszahlen in den genannten Berei-
chen ablesen läßt, relativ gering. 

A 57 
(Seite 178) 

Abg. Weirich: 

Dieser Satz ist aufgrund der Investi-
tionspolitik der DBP unrichtig, weil die 
DBP verstärkt die Gebiete mit Kupfer-
Koaxial-Technik verkabelt, die mit 
Fernsehprogrammen unterversorgt sind 
oder die Gemeinden, wo ein Bedarf an-
gemeldet wird. Bis die Glasfaser für 
diese Gebiete in Frage kommt, haben 
sich die Kupferkabel amortisiert, so daß 
zusätzliche Kosten nicht entstehen. 

A 58 
(Seite 179) 

Abg. Linsmeier wünscht hinzuzufügen: 

„wenn auch an der unteren Grenze." 

A 59 
(Seite 182) 

Abg. Weirich wünscht an dieser Stelle 
die Darstellung des Kooperationsmo-
dells der DBP in der Fassung des BMP 
vom 14. 12. 1982: 

Nach dem von der neuen Bundesregie-
rung geplanten Kooperationsmodell ist 
vorgesehen, daß die DBP künftig stär-
ker mit privaten Netzträgern kooperie-
ren soll. Dieses Kooperationsmodell 
geht von folgenden Voraussetzungen 
aus: 

1. Anerkannt ist der gesetzliche Auf-
trag der Deutschen Bundespost, im 
Rahmen ihrer technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten den Be-
darf an Kommunikationsdiensten zu 
decken. Nach § 2 Postverwaltungsge-
setz ist sie dem Grundsatz der Ge-
meinwirtschaftlichkeit verpflichtet 
und hat ihre Fernmeldedienstlei-
stungen jedermann an jedem Ort zu 
gleichen Bedingungen und in 
gleicher Qualität zur Verfügung zu 
stellen. Zur Verwirklichung dieser 
Aufgabe hat die Deutsche Bundes-
post ein Alleinbetriebsrecht nach § 1 
FAG und die Möglichkeit der fern-
melderechtlichen Genehmigung für 
Private nach § 2 FAG. 

Bei Breitbandverteilnetzen entschei-
det die Deutsche Bundespost wie 
auch sonst nach pflichtgemäßen Er-
messen, in welcher Weise sie den Be- 
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darf deckt. In der Vergangenheit hat 
die Deutsche Bundespost dabei ei-
nen nicht genau definierten zeitli-
chen Entscheidungsspielraum in An-
spruch genommen. 

2. Neu ist der Umfang des Privatkabel-
netzausbaus: 
Bisher erfolgte die Inselnetzverkabe-
lung der Deutschen Bundespost nur 
in den Fällen der Hochhausabschat-
tung, des Verbots von Außenanten-
nen oder bei finanzieller Beteiligung 
der Gemeinden, sofern die zu erwar-
tende Anschlußdichte eine Kosten-
deckung als möglich erscheinen 
ließ. 
Aus den aktuellen wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischen Gründen 
hält die Deutsche Bundespost kurz-
fristig erhöhte Investitionen sowie 
ein attraktives Angebot für den Teil-
nehmer für erstrebenswert. Die 
Deutsche Bundespost möchte dies 
nicht nur durch eigene Initiative er-
reichen, sie hält es für sinnvoll, wenn 
solche Maßnahmen auch zu ver-
stärkten privaten Initiativen führen. 
Die von der Deutschen Bundespost 
durch das Genehmigungsverfahren 
für Gemeinschaftsantennenanlagen 
(Amtsblatt 103 von 1974) und in der 
Fernmeldeordnung (§ 49 a) festge-
legte Abgrenzung zwischen öffentli-
chem Netz und privaten Netzteilen 
— Begrenzung privater Breitband

-

anlagen auf das private Grundstück 
— wird deshalb verlassen. Allerdings 
sieht das Kooperationsmodell vor, 
daß die privaten Breitbandanlagen 
Bestandteile des öffentlichen Netzes 
sind. 

3. Die Anschlußmöglichkeiten privater 
Anlagen an die Breitbandverteil-
netze der Deutschen Bundespost sol-
len künftig ausgeweitet werden. 
Hierzu will die Deutsche Bundespost 
Übergabepunkte verschiedender 
Wertigkeit zur Verfügung stellen, je 
nach Art des Übergabepunktes kön-
nen private Verteilanlagen mit ei-
nem Versorgungsradius in der Regel 
bis zu 2 km (bisher 250 m) Länge an-
geschlossen werden. 

4. Private Breitbandanlagen müssen 
den Parametern der BK-Netze der 
Deutschen Bundespost entsprechen 
und durch die Festlegung von ein-
deutig zu definierenden Schnittstel-
lenbedingungen mit den Netzen der 
Deutschen Bundespost kompatibel 
sein. Dies ist von besonderer Wich-
tigkeit, da sichergestellt sein muß, 
daß die privaten Verteilanlagen in 

das öffentliche Netz integrierbar 
sind. 

5. Die Deutsche Bundespost kann nach 
ihrem Ermessen die zentralen Ein-
richtungen — die  Kopf station, 

 Hauptversorgungsleitungen — 

selbst bereitstellen. 

6. Je nach Größe der möglichen priva-
ten Anlage werden für die verschie-
denen Kategorien von Übergabe-
punkten verschiedene einmalige 
oder laufende Entgelte vereinbart. 

7. Dem privaten Unternehmen wird 
der Betrieb der privaten Verteilan-
lage für eine bestimmte Zeitdauer 
genehmigt. Der private Unterneh-
mer verpflichtet sich vertraglich, 
nach Ablauf der festgelegten Nut-
zungsdauer die private Anlage gegen 
Erstattung des Verkehrswertes der 
Deutschen Bundespost zu übereig-
nen. 

Abgeordneter Paterna hatte sich da-
für ausgesprochen, den Begriff „Ko-
operationsmodell" und Erläuterun-
gen dazu in die Arbeitsdokumenta-
tion nicht aufzunehmen. Überlegun-
gen zu einem „Kooperationsmodell" 
wurden noch in der Zeit der sozialli-
beralen Koalition entwickelt. Der Be-
griff wurde nach dem Regierungs-
wechsel beibehalten, es war aber für 
die Kommission nicht zu klären, in-
wieweit die Übernahme sehr allge-
meiner Formulierungen auf eine 
Kontinuität in der Unternehmenspo-
litik der DBP hindeutet, oder ob bei 
der Realisierung wesentliche neue 
Akzente gesetzt werden sollen. 
Nachdem bei einer ersten inhaltli-
chen Beratung im Postverwaltungs-
rat am 19. November 1982 eine Reihe 
entscheidender Fragen offengeblie-
ben waren, hat es bis zum Ende der 
Kommissionsarbeit keine entschei-
dungsreifen neuen Vorlagen des 
Postministeriums gegeben. 

Zu dem obenstehenden Text der DBP in 
der Fassung des BMP vom 12. Dezem-
ber 1982 hält Abg. Paterna u. a. folgende 
Hinweise für erforderlich: 

Zu 1: In § 2 FAG lautet der Absatz 1 
Satz 1: 
„Die Befugnis zur Errichtung und 
zum Betrieb einzelner Fernmelde-
anlagen kann verliehen werden." 
Fraglich ist, ob die im Ministerium 
bis dahin entwickelten Vorstellun-
gen zur Vergabepraxis durch die-
sen Wortlaut des Gesetzes gedeckt 
ist. 
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In welchem Umfang „Bedarf" an 
den in Frage stehenden Verteilnet-
zen tatsächlich besteht, ist sehr 
umstritten. 

Zu 2: Flächendeckende Verteilverkabe-
lung kann nicht durch „kurzfristig 
erhöhte Investitionen" aus wirt-
schafts- und beschäftigungspoliti-
schen Gründen erfolgen. Dies 
wäre vielmehr ein Investitions-
programm in der grobgeschätzten 
Größenordnung von 20 bis 30 Mrd. 
DM über einen Zeitraum von 
mehr als zehn Jahren mit weit 
über diesen Zeitraum hinausge-
henden Folgen für das Unterneh-
men DBP und die Volkswirtschaft. 
Ob es ein „attraktives Angebot für 
die Teilnehmer" in solchen Verteil

-

netzen geben wird, fällt nicht in 
die Zuständigkeit der Deutschen 
Bundespost. Die medienpoliti-
schen Entscheidungen der Länder 
sind nicht gefallen. Andere Dien-
ste als die Verteilung von Hör-
funk- und Fernsehprogrammen 
auch in nur vorübergehend von 
Privaten betriebenen Netzen anzu-
bieten, würde die Wirtschaftlich-
keit der öffentlichen Netze ernst-
haft gefährden. Ob und ggf. welche 
verordnungsmäßigen Vorausset-
zungen zur Realisierung des „Ko-
operationsmodells" getroffen wer-
den sollten kann gegenwärtig 
nicht dargestellt werden. Dies ist 
Sache des Postverwaltungsrates, 
der sich mit diesen Einzelheiten 
bisher nicht befaßt hat. 

Zu 3 und 4: 
Hier werden einige Details aus 
Vorlagen vom Oktober/November 
1982 wiedergegeben, über die nicht 
entschieden ist. 

Zu 5: Das „Ermessen" der DBP müßte 
ggf. näher definiert werden. 

Zu 6: Auch Aussagen über „Entgelte" 
müssen im Augenblick viel zu un-
präzise sein, weil es die Sache des 
Postverwaltungsrates ist, darüber 
zu entscheiden. Zum Zeitpunkt der 
Endredaktion dieser Arbeitsdoku-
mentation war nicht abzusehen, ob 
und ggf. wann solche Entscheidun-
gen getroffen werden. 

Zu 7: Ebenfalls unklar ist b. a. w., für 
welche Dienste die Betriebsgeneh-
migung gelten soll und welche 
Zeitdauer angemessen ist. Zum 
„Verkehrswert" bzw. „Zeitwert", zu 
dem nach Ende der Vertragsdauer 
die privaten Anlagen zu übereig

-

nen sind, liegen überhaupt keine 
beurteilungsfähigen Überlegun-
gen vor; weitere damit zusammen-
hängende Fragen, wie z. B. die 
Forderungen der Gemeinden nach 
einer Konzessionsabgabe für sol-
che Netze sind b. a. w. nicht zu be-
antworten. 

Ergänzend weist Abg. Paterna allge-
mein auf folgendes hin: 

Das Kooperationsmodell sieht vor, daß 
private Netze prinzipiell dort errichtet 
werden können, wo private Interessen-
ten verfügbar sind, und die Bundespost 
nicht entscheidet, die Anlagen selbst zu 
errichten. Es ist zu erwarten, daß pri-
vate Interessenten nur in solchen Ge-
bieten aktiv werden wollen, in denen die 
Verkabelung lukrativ ist. Dies werden 
voraussichtlich Ballungsgebiete sein. 
Entscheidet die Bundespost, anstelle 
der Privaten die Netze selbst zu errich-
ten, so bindet sie ihre Investitionsmittel 
für die Verkabelung solcher Gebiete. In 
der Folge kann ihre Verantwortung da-
für zu kurz kommen, daß leistungsfä-
hige Netze in allen Gebieten der Bun-
desrepublik bereitgestellt werden. Ent-
scheidet die Bundespost andererseits, 
die Errichtung der Netze Privaten zu 
überlassen, so nimmt sie sich die Mög-
lichkeit, Netze dort zu errichten, wo dies 
finanziell lukrativ ist. In der Folge ent-
fällt auch die Möglichkeit, im Rahmen 
einer gemischten Finanzierung mit 
Hilfe von Überschüssen in einem Gebiet 
die Errichtung von Netzen in anderen 
Gebieten zu ermöglichen, in denen auf-
grund einer geringeren Anschlußdichte 
oder anderen Faktoren vergleichsweise 
höhere Kosten bzw. geringere Einnah-
men anfallen. 

Das Kooperationsmodell enthält dem-
nach ein Strukturprinzip, das zu einer 
Gefährdung der Verantwortung der 
Bundespost für einen gleichmäßigen 
Ausbau der Netzinfrastruktur in der 
Bundesrepublik führt. 

A 60 
(Seite 182) 

Abg. Paterna und die Sachverständigen 
Prof. Dr. Denninger und Prof. Dr. Hoff-
mann-Riem: 

Hinter „beruhen", 2. Absatz, 3. Zeile soll 
ein Punkt stehen; danach: „Dies dient 
dem Ziel der Herstellung möglichst ein-
heitlicher Lebensverhältnisse. Die 
Mischkalkulation ermöglicht eine Sub-
ventionierung innerhalb der einzelnen 
Dienste, aber auch zwischen verschie-
denen Diensten." 

A 61 
(Seite 183) 

Abg. Paterna und der Sachverständige 
Prof. Dr. Hoffmann-Riem sprechen sich 
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gegen diesen Text aus. Sie verweisen in-
soweit auf die Darstellung unter 4.2.2. 

A 62 
(Seite 187) 

Abg. Linsmeier: Absatz 2 sollte lauten: 
„Der staatliche Finanzierungsanteil an 
Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen ist im gesamtwirtschaftlichen 
wie im IuK-spezifischen Bereich in der 
Bundesrepublik Deutschland niedriger 
als in den meisten wichtigsten Konkur-
renzländern." 

A 63 
(Seite 190) 

Abg. Börnsen: 

Ich bin nicht einverstanden, daß Kapitel 
4.8 implizite Plädoyers enthält für eine 
Ausweitung der Rundfunkprogramme 
einerseits und für eine Anpassung rund-
funkrechtlicher Rahmenbedingungen 
als Folge vermehrter Programmübertra-
gungsmöglichkeiten andererseits. Ich 
halte beide Plädoyers für sachlich nicht 
gerechtfertigt. Weder sind zusätzliche 
Rundfunkprogramme die Haupttriebfe-
der für den zukunftsweisenden Ausbau 
einer modernen dialogfähigen Kommu-
nikationsinfrastruktur, noch erfordert 
die Existenz weiterer Übertragungs-
möglichkeiten neue Rundfunkgesetze. 
Vielmehr sind solche Übertragungsmög-
lichkeiten auch im Rahmen der beste-
henden Gesetze sinnvoll zu nutzen. 

Soweit sich der Text auf neuartige Kom-
munikationsangebote — ohne Rund-
funk — bezieht, halte ich ihn für korrekt 
und würde ihn auch mittragen. Meine 
Bedenken beziehen sich ausdrücklich 
darauf, die Aussagen auch auf Rund-
funkprogramme zu übertragen. 

Dies gilt insbesondere auch für Seite 
191 Abs. 3, wo noch einmal ausdrücklich 
auf einen angeblichen Bedarf zu Anpas-
sung rundfunkrechtlicher Rahmenbe-
dingungen verwiesen wird. Auch diesen 
Satz trage ich aus oben genannten 
Gründen nicht mit. 

A 64 
(Seite 190) 

CDU/CSU spricht sich für folgende For-
mulierung des 1. Absatzes aus: 

Die Schaffung erweiterter Möglichkei-
ten zur Bereitstellung attraktiver Kom-
munikationsangebote (Rundfunkpro-
gramme, Informationsdienste und Dia-
logdienste) ist eine entscheidende Vor-
aussetzung der Nachfrageentwicklung 
für IuK-technische Produkte und 
Dienste auf seiten der privaten Nutzer, 
in geringerem Maße auch bei den ge-
schäftlichen Anwendern. 

A 65 
(Seite 190) 

Abgeordneter Paterna und die Sachver-
ständigen Prof. Dr. Denninger und Prof. 
Dr. Hoffmann-Riem schlagen hierzu fol-
gende Ausführungen vor: 

„Die Entwicklung neuer Medien und der 
damit verbundene Zuwachs massenme-
dialer Angebote fordert eine Auswei-
tung der journalistischen, künstleri-
schen u. ä. Arbeitsbereiche. Das verfüg-
bare Programm- und Personalangebot 
ist nicht in kurzer Frist beliebig ver

-

mehrbar. Das Originalitäts- und Kreati-
vitätspotential dürfte zwar mittel- und 
langfristig erweiterbar sein, kaum aber 
kurzfristig. Dementsprechend sind zu-
mindest kurzfristig erhebliche Erhöhun-
gen der Programmbeschaffungskosten 
zu erwarten. Auch ist mit vermehrten 
Versuchen zur Abwerbung qualifizierter 
Mitarbeiter aus vorhandenen Medien-
bereichen zu rechnen. Dies kann vor al-
lem für Programmanbieter zu Pro-
blemen führen, die über keine hohe Fi-
nanzkraft verfügen. (Obigem Absatz 
stimmt auch der Sachverständige Hil-
mar Hoffmann zu.) 

Mittel- und langfristig ist zu erwarten, 
daß es gelingt, neue für die zusätzlichen 
Produktionen geeignete Arbeitskräfte 
zu rekrutieren. Es ist andererseits aber 
auch nicht ausgeschlossen, daß die be-
stehenden Lücken im Programmange-
bot in großem Umfang durch ausländi-
sche Angebote gefüllt werden. Es ist da-
her denkbar, daß mittel- und langfristig 
durch Rationalisierung und vermehrte 
Formen internationaler Arbeitsteilung 
ein Überangebot an journalistisch

-

künstlerischen Produktionskapazitäten 
einschließlich des Personals entstehen 
wird." 

A 66 
(Seite 191) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel: 

Ergänzung der Feststellung wie folgt: 

„Aufgrund der bereits bestehenden 
rechtlichen Regelungen und der von 
den Ländern und der DBP geplanten 
Schutzvorkehrungen besteht bereits 
heute ein ausreichender Schutz gegen 
mögliche Persönlichkeitsgefährdungen. 
Weitergehende gesetzliche Schutzmaß-
nahmen sind nicht erforderlich. Das 
Bildschirmtextsystem wird zugunsten 
der Benutzer so datenschutzfreundlich 
wie möglich konzipiert." 

A 67 
(Seite 192) 

Der Sachverständige Dr. Gissel ist der 
Auffassung, daß die bestehenden Rege-
lungen zum Schutze des Individuums 
ausreichend sind und der Ruf nach 
mehr Bürokratie für den Wirtschafts-
prozeß neue Hemmnisse bedeute. 

A 68 
(Seite 192) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll dieser Absatz ge-
strichen werden, da er bereits in den 
Feststellungen und Erläuterungen 3 und 
4 enthalten sei. 
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A 69 
(Seite 193) 

Hinweise des Sachverständigen Dr. Gis

-

sel: 

Aus folgenden Gründen sind keine wei-
teren gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen erforderlich: 

— Es werden nur die unbedingt not-
wendigen Grunddaten bei der Er-
richtung eines Btx-Anschlusses ge-
speichert; auf die Übernahme aller 
weitergehenden persönlichen Daten 
wird verzichtet. 

— Es erfolgt eine Überprüfung der Zu-
griffsberechtigung des Teilnehmers. 

— Es bedeutet keinen Unterschied, ob 
die Bundespost die Daten als Erfül-
lungsgehilfe des Anbieters speichert 
oder ob der Anbieter seine Daten — 
wie bisher — selbst speichert. 

A 70 
(Seite 194) 

CDU/CSU wünscht folgenden Zusatz bei 
den Erläuterungen: 

Ein Handlungsbedarf des Gesetzgebers 
ist aus dieser Analyse allein jedoch 
nicht ableitbar, er ergäbe sich nur, wenn 
die Probleme anders nicht bewältigt 
werden könnten. 

A 71 
(Seite 195) 

Hinweis des Sachverständigen Dr. Gis-
sel: 

Die Bundespost will überhaupt keinen 
Einfluß auf die Datenspeicherung im ex-
ternen Rechner und auf das Abrufver-
halten der Teilnehmer ausüben. Außer-
dem sind selbst aus einem registrierten 
Abrufverhalten kaum sinnvolle Rück-
schlüsse auf die Interessen des Teilneh-
mers möglich; 

A 72 
(Seite 195) 

Hinweis des Sachverständigen Dr. Gis-
sel: 

Es bestehen keine wesentlichen Unter-
schiede zur bisherigen Situation. Auch 
bei nicht technisierten Kommunika-
tionsbeziehungen muß der einzelne von 
wenigen Ausnahmen abgesehen (z. B. 
beim Kauf in Supermärkten) aus seiner 
vollkommenen Anonymität heraustre-
ten. 

A 73 
(Seite 195) 

Hinweis des Sachverständigen Dr. Gis

-
sel: 

Die Deutsche Bundespost will nur die 
unbedingt notwendigen Daten zur 
Funktionsfähigkeit der Info-Systeme 
speichern, die dargestellten Gefährdun-
gen seien deshalb hypothetischer Natur. 
Alles in allem bestünden daher durch 
die Anwendung des Btx-Systems keine 
wesentlichen zusätzlichen Gefahren, die 
eine gesetzliche Änderung erforderlich 
machten. 

A 74 
(Seite 196) 

Abg. Linsmeier wünscht Streichung des 
letzten Absatzes, da er nach seiner Mei-
nung Empfehlungscharakter hat. 

A 75 
(Seite 196) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel: 

Anstelle des letzten Satzes im 2. Abs. 
der Erläuterung: 

„Das von der DBP geplante Verfahren, 
die Daten des Inkasso-Vorganges so zu 
speichern, daß dem Anbieter solche Da-
ten zur eigenständigen Durchsetzung 
seiner Forderungen gegen Teilnehmer 
übermittelt werden können, ist als sinn-
volle Regelung anzusehen. Die Wirk-
samkeit des bestehenden Daten-
schutzes wird dadurch nicht beeinträch-
tigt." 

A 76 
(Seite 196) 

Abg. Linsmeier wünscht die Streichung 
des letzten Satzes, weil er nach seiner 
Meinung inhaltlich unklar ist. 

A 77 
(Seite 197) 

Abg. Linsmeier wünscht die Streichung 
des letzten Satzes, da er nach seiner 
Meinung Empfehlungscharakter hat. 

A 78 
(Seite 197) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel: 

Feststellung wie folgt ergänzen: 
„Nicht abgerufene Btx-Seiten sollen 
nach Ablauf einer bestimmten Frist an 
den Absender zurückgeschickt und 
nach einer weiteren Frist gelöscht wer-
den."  

A 79 
(Seite 198) 

Vorschlag des Sachverständigen Dr. 
Gissel: 
Die in § 6 Bundesdatenschutzgesetz 
festgelegten Datensicherheitsregeln 
sind voll ausreichend, auch bei Einsatz 
von Btx. An dem Grundsatz, daß bei den 
Sicherheitsmaßnahmen zwischen ange-
strebtem Schutzzweck und dem erfor-
derlichen Aufwand ein angemessenes 
Verhältnis zu wahren ist, darf nicht ge-
rüttelt werden. Weitergehende Sicher-
heitsvorkehrungen müssen als „überzo-
gene Forderungen" abgelehnt werden, 
da sonst die Wirtschaftlichkeit des Sy-
stems beeinträchtigt wird. 

A 80 
(Seite 198) 

Der Sachverständige Dr. Gissel weist er-
gänzend darauf hin, daß die Vorkehrun-
gen der Deutschen Bundespost in den 
Feldversuchen für den Echt-Betrieb als 
ausreichend angesehen werden kön-
nen. 

A 81 
(Seite 199) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel: 

„Die Btx-Datenschutznormen sollten 
der Flexibilität wegen in Benutzungs-
ordnungen geregelt werden." 
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A 82 
(Seite 199) 

Nach Auffassung des Sachverständigen 
Dr. Gissel ist es wegen noch fehlender 
Information über die Ausgestaltung des 
interaktiven Kabelrundfunks zur Zeit 
noch verfrüht, zu datenschutzrechtli-
chen Problemen Stellung zu nehmen. 

A 83 
(Seite 199) 

Abg. Weirich und der Sachverständige 
Dr. Gissel: 

Feststellung ergänzen: 
„Der Aufbau von Informationssystemen 
ist für die moderne Wirtschaft unver-
zichtbar." 

Bei den Erläuterungen auf dieser Seite 
anfügen: 
„Unberechtigte Verwendung zu Lasten 
der beteiligten Personen können mit 
den bestehenden technischen Mitteln 
und Instrumenten ausgeschlossen wer-
den." 

A 84 
(Seite 200) 

In diesem Zusammenhang weist der 
Sachverständige Dr. Gissel ergänzend 
darauf hin, daß die Nutzung von Daten 
nur durch Befugte, für personenbezo-
gene Daten also nur im Rahmen der be-
stehenden Datenschutzgesetze möglich 
ist. Auch staatliche Stellen müßten die 
gesetzlichen Bestimmungen einhalten. 

A 85 
(Seite 200) 

Nach Ansicht des Sachverständigen Dr. 
Gissel sind Widerstände und Mißtrauen 
gegen solche Informationssysteme häu-
fig unbegründet, da eine Verwendung zu 
Lasten der betroffenen Personen meist 
nicht erfolge und nur eine Vermutung 
der mißbräuchlichen Verwendung be-
stehe. 

A 86 
(Seite 200) 

CDU/CSU und die Sachverständigen Dr. 
Gissel und Prof. Dr. Ricker sind der An-
sicht, daß eine Änderung der Machtver-
teilung in den Sozialbereichen durch 
den Einsatz solcher Systeme nicht be-
wiesen ist. 

A 87 
(Seite 200) 

Nach Ansicht des Sachverständigen Dr. 
Gissel sind die bestehenden Rechts-
schutznormen zum Schutze des Indivi-
duums voll ausreichend, der Ruf nach 
weiteren Kontrollinstrumenten führe zu 
mehr Bürokratie und damit zur Ge-
fahr, daß dem Wirtschaftsprozeß neue 
Hemmnisse entgegengestellt würden. 

A 88 
(Seite 200) 

Dieser Satz der Feststellung enthält 
eine Empfehlung und kann daher nach 
Auffassung von Abg. Linsmeier so nicht 
akzeptiert werden. 

A 89 
(Seite 200) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollen die Worte einge-
fügt werden: 

„die durch das geltende Datenschutz-
recht geschaffen worden sind". Der Rest 
des Absatzes soll gestrichen werden. 

A 90 
(Seite 200) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollen Feststellung und 
Erläuterung 5 gestrichen werden, da ihr 
Inhalt bereits in der Feststellung und 
Erläuterung 3 erschöpfend behandelt 
worden sei. 

A 91 
(Seite 201) 

Der Sachverständige Dr. Gissel betont, 
daß Eingriffe in die unternehmerische 
Gestaltungsfreiheit beim Aufbau von 
Info-Systemen entschieden zurückge-
wiesen werden müssen. Keine staatli-
che Stelle sei in der Lage, ohne ausrei-
chende Einsicht in die speziellen An-
wendungsprobleme eines Betriebes in 
Entscheidungen über Struktur und Da-
tenverknüpfung von Info-Systemen ein-
zugreifen. 

A 92 
(Seite 201) 

Nach Ansicht der CDU/CSU und des 
Sachverständigen Prof. Dr. Ricker soll 
Feststellung 6 folgendermaßen umfor-
muliert werden: 

„Gegenwärtig ist umstritten, ob ein ge-
nereller Bedarf nach einem vermehrten 
Schutz bei der Verwendung computer-
gestützter Informationssysteme besteht. 
Wesentlich hierbei ist die Frage, ob das 
geltende Datenschutzrecht hierfür aus-
reicht oder nicht. Während die Wirt-
schaft zusammen mit einem Teil der 
Rechtswissenschaft dies grundsätzlich 
bejaht und nur eine behutsame Weiter-
entwicklung der Rechtsmaterie unter 
hinreichender Berücksichtigung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft befürwortet, sehen der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und 
andere Vertreter der Rechtswissen-
schaft die Notwendigkeit, teilweise ein-
schneidende Maßnahmen zugunsten 
des Persönlichkeitsrechtes durch Ge-
setze zu treffen. Bei der Entscheidung 
der Problematik ist der besondere Ver-
fassungswert des Persönlichkeitsrechts 
einerseits mit den vor allem in Art. 2 GG 
niedergelegten, das Grundrecht begren-
zenden Bestimmungen andererseits ab-
zuwägen. Zu diesen gehört neben ande-
ren die Gewerbefreiheit der Unterneh-
mer, deren Wettbewerbs- und damit Exi-
stenzfähigkeit durch einen expansiven 
Datenschutz tangiert werden kann. Das 
Moment der Wettbewerbsfähigkeit hat 
aber auch einen sozialstaatlichen 
Aspekt: Der Gesetzgeber hat bei seinen 
Regelungen darauf zu achten, inwieweit 
vermehrter Datenschutz zu wirtschaftli-
chen Nachteilen führt, die mit einer Ge-
fährdung von Arbeitsplätzen verbunden 
sind."  
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A 93 
(Seite 201) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier und 
dem Sachverständigen Prof. Dr. Ricker 
sollen die Worte „und häufig der Kritik" 
gestrichen werden. 

A94 
(Seite 201) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollen die Worte „Miß-
trauen und Befürchtungen gelten insbe-
sondere der" ersetzt werden durch die 
Worte: „Kritiker verweisen auf die". 

A 95 
(Seite 201) 

Nach Auffassung der CDU/CSU soll die-
ser Satz getrichen werden, da das fest-
gestellte Mißtrauen für die breite Masse 
der Bevölkerung nicht belegt ist. 

A 96 
(Seite 201) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll folgender Satz an-
gefügt werden: 
„Demgegenüber wird von anderen das 
geltende Datenschutzrecht prinzipiell 
als geeignete Grundlage für einen Inter-
essenausgleich angesehen." 

A 97 
(Seite 201) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll die Erläuterung 8 
gestrichen werden, da sie nur auf Ver-
mutungen beruhe und von der Unter-
kommission „Recht" nicht verifiziert 
worden sei. 

A 98 
(Seite 201) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier soll 
der Absatz folgendermaßen lauten: 
„Die existenzielle Bedeutung der Sozial-
leistungen und damit der Sozialverwal-
tung für die große Mehrzahl der Bürger 
erklärt, daß der Umgang mit Sozialda-
ten besondere Aufmerksamkeit findet, 
da es sich dabei zudem meist um 
höchstpersönliche Daten (Gesundheit, 
soziale Lage u. a.) handelt." 

A 99 
(Seite 201) 

Vorschlag von Abg. Linsmeier: 
„links- oder rechtsextreme politische 
Aktivitäten" 

A 100 
(Seite 202) 

Nach Ansicht der CDU/CSU und des 
Sachverständigen Prof. Dr. Ricker soll 
der Satz folgendermaßen ergänzt wer-
den: „und im Sinne der wehrhaften De-
mokratie und nach den Erfahrungen 
der Weimarer Republik auch haben 
muß." 

A 101 
(Seite 202 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier soll 
der folgende Abschnitt gestrichen wer-
den. 

A 102 
(Seite 202) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll der letzte Teilsatz 
gestrichen werden. 

A 103 
(Seite 202) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll der Rest des Ab

-

schnitts gestrichen werden, da sich die 

Unterkommission „Recht" zu den dort 
behandelten Tatbeständen und der Ge-
wichtung nicht habe hinreichend sach-
verständig machen können. 

A 104 
(Seite 202) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeiser soll 
folgender Satz angefügt werden: „Diese 
Befürchtungen sind objektiv irreal." 

A 105 
(Seite 202) 

Vorschlag Abg. Linsmeier: „Von den 
Kritikern wird gefordert." 

A 106 
(Seite 202) 

Nach Ansicht der CDU/CSU und des 
Sachverständigen Prof. Dr. Ricker soll 
folgender Satz angefügt werden: 

„Auf der anderen Seite steht der Daten-
schutz wie auch sonst in Konkurrenz zu 
anderen Gütern: Diese sind hier z. B. po-
lizeiliche Prävention und Aufklärung 
von Straftaten. Ein Datenschutz, der die 
Erfüllung der Aufgaben der Sicherheits-
verwaltung unmöglich machen würde, 
ist abzulehnen." 

A 107 
(Seite 202) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollen Feststellung und 
Erläuterung 10 gestrichen werden, da 
sich die Unterkommission „Recht" über 
die dort behandelten Tatbestände nicht 
habe hinreichend sachverständig ma-
chen können. 

A 108 
(Seite 202) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier soll 
dieser Satz gestrichen werden. 

A 109 
(Seite 202) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sollen Feststellung und 
Erläuterung 11 gestrichen werden, da 
dieser Bereich bereits innerhalb der 
Feststellung und Erläuterung 6 abge-
handelt worden sei. 

A 110 
(Seite 203, 
204) 

Der Sachverständige Dr. Gissel betont, 
daß die Informationssysteme im Perso-
nalbereich fast ausschließlich für 
Zwecke der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, der Personalstatistik und -verwal-
tung eingesetzt werden und keine Kon-
trollaufgaben wahrnehmen. Soweit aus 
den auf diese Weise gespeicherten In-
formationen persönliche Schlüsse zu 
ziehen sind, seien derartige Rück-
schlüsse auch ohne den Einsatz compu-
tergestützter Informationssysteme mög-
lich. Außerdem seien aufgrund der tech-
nichen Entwicklung auf dem Gebiet der 
Datenbank- und der Datenkommunika-
tionssysteme der Aufbau computergesi-
cherter Informationssysteme für die be-
trieblichen Funktionsbereiche möglich. 

A 111 
(Seite 204) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sind Feststellung und 
Erläuterung 13 zu streichen, da die Un-
terkommission „Recht" sich über die 
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dort behandelten Tatbestände nicht hin-
reichend habe sachverständig machen 
können. 

A 112 
(Seite 204) 

Vorschlag Abg. Linsmeier: „nachvoll-
ziehbar" 

A 113 
(Seite 205) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker sind Feststellung und 
Erläuterung 14 zu streichen, da die dort 
enthaltenen Bewertungen nicht Gegen-
stand einer angemessenen Diskussion 
in der Unterkommission „Recht" gewe-
sen seien. 

A 114 
(Seite 205) 

Der Sachverständige Dr. Gissel ist der 
Auffassung, daß die These vom alleini-
gen Machtzuwachs des Arbeitgebers in 
der dargestellten allgemeinen Form 
nicht haltbar ist. 

A 115 
(Seite 205) 

Der Sachverständige Dr. Gissel ist der 
Ansicht, daß die rechtlichen Schutznor-
men des Arbeits- und Datenschutz-
rechts auch beim Einsatz von Personal-
und sonstigen Info-Systemen ausrei-
chend sind und daß es keiner zusätzli-
chen gesetzlichen Regelung bedarf. 
Eine bereichsspezifische Regelung für 
die neuen Medien im Datenschutzrecht 
verbiete sich im übrigen auch deshalb, 
weil das Datenschutzrecht einheitlich 
ausgestaltet und fortentwickelt werden 
müsse. 

A 116 
(Seite 206) 

Nach Ansicht des Sachverständigen 
Prof. Dr. Ricker soll der Teilsatz gestri-
chen werden, statt dessen soll es heißen: 
„die von der Rechtssprechung ausge-
führt werden." 

A 117 
(Seite 206) 

Der gesamte Absatz soll nach Ansicht 
des Sachverständigen Prof. Dr. Ricker 
gestrichen werden, da sich die Unter-
kommission „Recht" über die Problema-
tik nicht habe hinreichend sachverstän-
dig machen können. 

A 118 
(Seite 215) 

Nach Ansicht von Abg. Linsmeier soll 
das Wort „Lösungen" im Text nicht er-
scheinen , der Text müsse ggfs. noch in 
Feststellungen und Erläuterungen ge-
gliedert werden. 

A 119 
(Seite 215) 

Nach Auffassung von Abg. Weirich und 
dem Sachverständigen Dr. Gissel ist 
eine bereichsspezifische Regelung des 
Urheberrechts in Mediengesetzen aus 
grundsätzlichen urheberrechtlichen als 
auch rechtspolitischen Gründen abzu-
lehnen. Seiner Auffassung nach haben 
die neuen Medien keine Sachverhalte 
geschaffen, die vom geltenden Urheber-
recht nicht erfaßt werden könnten. 

Falls aber urheberrechtlich doch gering-
fügige Klarstellungen erforderlich sein 
sollten, so müßten aus Gründen der Ein-
heitlichkeit des Urheberrechts derartige 
Klarstellungen im Urheberrechtsgesetz 
und nicht in den Mediengesetzen vorge-
nommen werden. 

Linsmeier 
Vorsitzender der 
Enquete-Kommission 
„Neue Informations- und 
Kommunikationstechniken" 

Paterna 
Stellvertretender Vorsitzender 
der Enquete-Kommission 
„Neue Informations- und 
Kommunikationstechniken" 
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Abkürzungsverzeichnis 

ARD 	Arbeitsgemeinschaft der öffentlich

-

rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland 

AV-Medien Audiovisuelle Medien (Informations-
vermittlung durch Wort und Bild) 

BDI 	Bundesverband der Deutschen Indu- 
strie 

BDSG 	Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch per

-

sonenbezogener Daten bei der Daten-
verarbeitung (Bundes-Datenschutzge-
setz) 

BGBl 	Bundesgesetzblatt 
BIGFERN 

	

Breitbandiges integriertes Glasfaser-
fernnetz 

BIGFON 	Breitbandiges integriertes Glasfaser

-

Fernmeldeortsnetz 
BIP-WR 	Bruttoinlandsprodukt-Wachstumsra

-

ten 
bit 	Binary digit (Kleinstes Informations

-

element) 
bit/s 	Maßzahl für die Übertragungskapazi

-

tät von Leistungen in Sekunden 
BK-Netz 	Breitbandkommunikationsnetz 
BMA 	Bundesminister für Arbeit und Sozial

-

ordnung 
BMFT 	Bundesminister für Forschung und 

Technologie 
BMP 	Bundesminister für das Post- und 

Fernmeldewesen 
BMWi 	Bundesminister für Wirtschaft 
BSP 	Bruttosozialprodukt 
Btx 	Bildschirmtext 
CCD 	Charge Coupled Devices (Hochauflö

-

sende Halbleitersensoren) 
CCIR 	Comité Consultativ International des 

Radiocommunications (Internationa-
ler beratender Ausschuß für das Funk-
wesen) 

CCITT 	Comité Consultativ International Télé

-

graphique et Téléphonique (Internatio-
naler beratender Ausschuß für den 
Telegraphen- und Telefondienst) 

CED 	Bildplattenspielersystem 
CEPT 	Conférence Européene des Adminis

-

tration de Postes et de Télécommuni-
cations (Konferenz der europäischen 
Post- und Fernmeldeverwaltungen) 

CUU 	Computerunterstützter Unterricht 
Datel- 	Date Telecommunication Service 
dienste 	(Sammelbegriff für Datendienste, bei 

denen Daten auf Fernmeldewegen 
übermittelt werden 

Datex 	Data Exchange Service (Dienste zur 
Übermittlung von Daten 

Datex-L 	Datexnetz mit Leitungsvermittlung 
Datex-P 	Datexnetz mit Paketvermittlung 
DBP 	Deutsche Bundespost 
DETECON Deutsche Telepost Consulting GmbH 

(Beteiligungsgesellschaft der DBP) 
DFS 	Deutscher Fernmeldesatellit 
DFVLR 	Deutsche Forschungs- und Versuchs

-

anstalt für Luft- und Raumfahrt 
DIN 	Deutsche Industrie-Norm 
DIV-F 	Digitale Vermittlungstechnik im Fern

-

netz 
DIV-O 	Digitale Vermittlungstechnik im Orts

-

netz 
DIW 	Deutsches Institut für Wirtschaftsfor

-

schung 
DNC 	Direct Numerical-Control (Direkt nu

-

merisch gesteuerte Maschinen) 
DV 	Datenverarbeitung 
DVA 	Datenverarbeitungsanlage 
EA 	Einzelantennenanlage 
EBM-Waren Eisen-, Blech-, Metallwaren 
ECS 	European communications satellite 

(Europäisches Fernmeldesatellitensy-
stem) 

EDV 	Elektronische Datenverarbeitung 
EG 	Europäische Gemeinschaft 
EKM 	Expertenkommission Neue Medien 

Baden-Württemberg 
EMNID 	Institut für Markt-, Meinungs-, Ver

-

brauchs-, Verkaufs-, Werbe- und inter

-

nationale Marktforschung 
ERE 	Europäische Rechnungseinheit 
ESA 	Europäische Weltraumbehörde 
EuGH 	Gerichtshof der Europäischen Ge

-
meinschaft 
(Europäischer Gerichtshof) 

EURONET Informationssystem für den interna-
tionalen Datenverkehr 

EWG 	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
F & E 	Forschung und Entwicklung 
FAG 	Fernmeldeanlagengesetz 

FDMA 	Zugriffsverfahren im Frequenzmulti

-

plex 
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FGV 	Fernmeldegebührenvorschriften 
FIZ 	Fachinformationszentrum 
FO 	Fernmeldeordnung 
FTZ 	Fernmeldetechnisches Zentralamt der 

Deutschen Bundespost 
GA 	Gemeinschaftsantennenanlage 
Gbit 	Giga bit (1 000 000 000 bit/s) 
GfM 	Schweizerische Gesellschaft für 

Marktforschung 
GG 	Grundgesetz 
GGA 	Großgemeinschaftsantennenanlage 
1 GHz 	1 000 000 000 Schwingungen/s 
GMD 	Gesellschaft für Mathematik und Da

-

tenverarbeitung 
HiFi 	High-Fidelity (Gütebezeichnung für 

hohe Wiedergabetreue bei Schallplat-
ten und elektroakustischen Geräten) 

HDTV 	Hochauflösendes Fernsehen 
HfD 	Hauptanschluß für Direktruf 
HH 	Haushalt 
HHI 	Heinrich-Hertz-Institut für Nachrich

-

tentechnik 
hM 	herrschende Meinung 
Hz 	Maßeinheit der Schwingungen einer 

elektrischen Größe 
1 Hz 	1 Schwingung/s 
IC 	Integrated Circuit (Integrierter Schalt

-

kreis) 
IDN 	Integriertes Datennetz 
IFRB 	International Frequency Registration 

Board (Internationaler Ausschuß für 
Frequenzregistrierung) 

IFV 	Internationaler Fernmeldevertrag 

Infratest Infratest Markt-, Wirtschafts-, Motiv-, 
Sozialforschung 

INMARSAT International Maritime Satellite Orga-
nisation 

INTELSAT Internationale Fernmeldesatelliten-
Organisation/Satellitenprojekte der 
Organisation 

ISDN 	Integrated Services Digital Network 
(Schmalbandiges dienstintegriertes 
Digitalnetz) 

ISO 	International Standard Organisation 
(Internationale Organisation für Nor-
mung) 

ITU 	International 	Telecommunication 
Union (Internationale Fernmelde-Uni-
on) 

IuD-Pro- 	Informations- und Dokumentations- 
gramm 	programme der Bundesregierung 
IuK- 	Informations- und Kommunikations- 
Technik 

	

technik 

IVW 	Informationsgemeinschaft zur Fest

-

stellung der Verbreitung von Werbe-
trägern 

K-Anlagen 

	

Kommunikationsanlagen 
Kbit 	Kilo bit (1 000 bit/s) 
KEF 	Kommission zur Erfassung des 

Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 
1 KHz 	1 000 Schwingungen/s 
Koax 	Koaxialkabel 
KSZE 	Konferenz über Sicherheit und Zu

-

sammenarbeit in Europa 
KtK 	Kommission für den Ausbau des tech

-

nischen Kommunikationssystems 
KTV 	Kabelfernsehanlagen 
LSAT 	Large-Satellite (Projekt der ESA) 
Mbit 	Mega bit (1 000 000 bit/s) 
1 MHz 	1 000 000 Schwingungen/s 
MITI 	Ministry of international trade and in

-

dustry (Japanisches Wirtschaftsmini-
sterium) 

MODEM Modulator und Demodulator (Anpas-
sung der Daten an das Übertragungs-
netz zwecks Übermittlung und an-
schließender Dekodierung auf der 
Empfangsseite) 

MRK 	Konvention zum Schutz der Men

-

schenrechte und Grundfreiheiten 
(Menschenrechtskonvention) 

NC 	Numerical-Control (Numerisch gesteu

-

erte Maschinen) 
NIP 	Non-Impact-Printing (berührungsloses 

Drucken) 
OECD 	Organisation for Economic Coopera

-

tion and Development (Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 

on-line 	Verarbeitung von Daten in Abhängig

-

keit von der Datenverarbeitungsan-
lage 

OPEC 	Organisation of the Petroleum Export

-

ing Countries (Organisation der Erdöl 
exportierenden Länder) 

OTS 	Orbital Test Satellite (Europäischer 
Versuchssatellit) 

PAL 	Phase Alternation Line (Farbfernseh

-

verfahren) 
Pay-TV 	Fernsehprogrammangebot, das gegen 

die Zahlung einer bestimmten Gebühr 
gezielt abgerufen werden kann 

PERFIS 	Personalführungs- und Informations

-

system Soldaten 

PHH 	Privathaushalt 

Post VwG 

	

Postverwaltungsgesetz 

PROGNOS 

	

Europäisches Zentrum für ange-
wandte Wirtschaftsforschung 
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PTT 	Französische Post- und Fernmeldever-
waltung 

RBÜ 	Revidierte Berner Übereinkunft zum 
Schutz von Werken der Literatur und 
Kunst 

s/w-Gerät 

	

Schwarzweißgerät 
SBS 	Satellite-Business-System 
SECAM 	Systeme en couleur avec memoire 

(Farbfernsehverfahren) 
TDF 	Télédiffussion de France (Bezeich-

nung des französischen Rundfunksa-
telliten) 

TDMA 	Zugriffsverfahren im Zeitmultiplex 
TELECON 

	

Satellitenprojekte der französischen 
PTT  

Telefax 	Fernkopieren (Faksimileübertragung) 
Teletex 	Bürofernschreiben 
Telex 	Fernschreiben 
TV 	Television (Fernsehen) 
TV-SAT 	Bezeichnung des deutschen Rund-

funksatelliten 
Üp 	Übergabepunkt 
UHF 	Ultra high frequencies (Frequenzbe-

reich) 
UIT 	Union Internationale Télécommunica

-

tion (Internationale Fernmeldeunion) 
UKW 	Ultrakurzwelle 
UNESCO United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation (Organisa

-

tion der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur) 

UrhG 	Gesetz über Urheberrecht und ver

-

wandte Schutzrechte (Urheberrechts-
gesetz) 

UWG 	Gesetz gegen den unlauteren Wettbe

-

werb 
VAN 	Value Added Networks (Netze für spe

-

zielle Anwendungen) 
VBD 	Vielteilnehmer-Breitband-Dialogsy

-

stem 
VDZ 	Verband Deutscher Zeitschriftenverle

-

ger 
VHF 	Very High Frequencies (Frequenzbe

-

reich) 
VLSI 	Very Large Scale Integration (Hochin

-

tegrierte Schaltungen) 
VR/DBP Verwaltungsrat der Deutschen Bun-

despost 
VWGR 	Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
WARC 77 Funkverwaltungskonferenz 1977 
WE 	Wohnungseinheit 
Wiso 	Wirtschafts- und sozialwissenschaftli

-

che Begleitforschung 
ZAW 	Zentralausschuß der Werbewirtschaft 
ZDF 	Zweites Deutsches Fernsehen 
ZVEH 	Zentralverband des Deutschen Hand

-

werks 
ZVEI 	Zentralverband der elektrotechni

-

schen Industrie 
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